
1385 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur 
Untersuchung 

1. der Vocwüde betreffend eine angebliche Finanzierung von Parteien oder Zei­
tungen im Zusammenhang mit der auf Grund des Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetzes tätigen "Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenossenschaft reg. 
Gen. m. b. H. (WBO)", 

. 
SOWIe 

2. der F!age, inwieweit die auf Grund der einschlägigen Bundesgesetze für die 
Tätigkeit der WBO zuständigen Kontrollinstanzen ihre Aufgaben edüllt 

haben 

Seite 1 bis 77 

Minderheitsbericht 
der Abgeordneten Johann Wolf, Dr. Feurstein, Dr. Gaigg und Vetter (ÖVP) 

Seite 79 bis 161 

Anlage 

3 Bände Wortprotokolle über die Zeugeneinvemahmen 
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1385 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
zur Untersuchung 

1. der Vorwürfe betreffend eine angebliche 
Finanzierung von Parteien oder Zeitungen im 
Zusammenhang mit der auf Grund des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes tätigen 
"Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenossen-

schaft reg. Gen. m. b. H. '(WBO)", 
sowie 

2. der Frage, inwieweit die auf Grund der ein­
schlägigen Bundesgesetze für die Tätigkeit der 
WBO zuständigen Kontrollinstanzen ihre Auf-

gaben erfüllt haben 

In der 104. Sitzung des Nationalrates vom 
17. Feber 1982 haben die Abgeordneten Dr. 
Kap a u n und Genossen gemäß § 33 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz folgenden Antrag auf 
Einsetzung eines parlamentarischen Untersu­
chungsausschusses gestellt: 

"Im Zusammenhang mit der strafgerichtlichen 
Verfolgung des ehemaligen ÖVP-Landtagsabge­
ordneten Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rau c h war t e r 
und anderer Personen wegen des Verdachtes des 
Verbrechens der Untreue nach § 153 des 5trafge­
setzbuches wird 

1. zur Untersuchung der Vorwürfe betreffend 
eine angebliche Finanzierung von Parteien 
oder Zeitungen im Zusammenhang mit der 
auf Grund des Wohnungsgemeinnützigkeits­
gesetzes tätigen ,Wohnbau Ost gemeinnüt­
zige Baugenossenschaft reg. Gen. m. b. H. 
(WBO)' sowie 

2. zur Untersuchung der Frage, inwieweit die 
auf Grund der einschlägigen Bundesgesetze 
für die Tätigkeit der WBO zuständigen Kon­
trollinstanzen ihre Aufgaben erfüllt haben, 

ein Untersuchungsausschuß eingesetzt." 

In der 105. Sitzung des Nationalrates vom 
18. Feber 1982 wurde dieser Antrag der Abgeord­
neten Dr. Kap a u n und Genossen einstimmig 
angenommen. 

Gemäß § 46 Abs. 4 zweiter Satz des Geschäfts­
ordnungsgesetzes hat das Plenum des Nationalra­
tes auf Grund eines Antrages der Abgeordneten Dr. 
Kap a u n, Wo I fund Dkfm. Bau e r diesen 
Untersuchungsausschuß einstimmig beauftragt, 
seine Arbeiten auch während der tagungsfreien Zeit 
fortzusetzen. 

Als ständige Mitglieder des Untersuchungsaus­
schusses wurden seitens der SPÖ die Abgeordneten 

-Ur. Fe r t I, Dr. G rad i s c h n i k, Ing. Hob I, 
Dr. Kap a u n und Mon d I, seitens der ÖVP die 
Abgeordneten Dr. F e urs t ein, ,Dr. g a i g g, 
Ve t t e rund W 0 I f und seitens der FPO Abge­
ordneter Dkfm. Bau e r nominiert. In der konsti­
tuierenden Sitzung am 25. Feber 1982 wurde Abge­
ordneter Dkfm. Bau e r zum Obmann des Unter­
suchungsausschusses und die Abgeordneten Dr. 
Kap a u n und W 0 I f zu seinen Stellvertretern 
gewählt. Zu Schriftführern wurden die Abgeordne­
ten Dr. Ga i g g und Mon d I gewählt. Diese 
Ausschußmitglieder wurden zeitweise seitens der 
SPÖ durch die Abgeordneten H e sou n und Dr. 
S ti p p e I sowie seitens der ÖVP durch den Abge­
ordneten B erg man n vertreten. 

Außerdem beschloß der Untersuchungsausschuß 
in dieser konstituierenden Sitzung, den Präsidenten 
des Nationalrates gemäß § 39 Abs. 2 Geschäftsord­
nungsgesetz zu ersuchen, durch den Stenographen­
dienst eine auszugsweise Darstellung der Verhand­
lungen abfassen ,zu lassen. 

Weiters wurde bei der Konstituierung beschlos­
sen, gemäß § 40 Abs. 1 des Geschäftsordnungsge­
setzes den Beratungen Sachverständige beizuziehen 
sowie gegebenenfalls die Bundesminister für Finan­
zen, Justiz sowie Bauten und Technik um Nomi­
nierung von einem Beamten als ständigen Sachver­
ständigen für den Untersuchungsausschuß zu ersu­
chen. Seitens der parlamentarischen Klubs nahmen 
Dr. Josef Ve i g I für die SPÖ, Dr. Franz F i e d -
I e r für die ÖVP,sowie Mag. Hilmar K a ba s für 
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2 1385 der Beilagen 

die FPÖ teil. Im Sinne des vorstehenden Ersuchens 
wurde vom Bunde~minister für Justiz Sektionschef 
Dr. F lei s c h und vom Bundesminister für Finan­
zen Dr. H a s I i n ger nominiert. Ferner wurden 
auf Vorschlag des SPÖ-Klubs Dkf~'. Walter 
Wie s i n ger und Dkfm. Karl-Heinz L e h n e r, 
auf Vorschlag des ÖVP-Klubs der Abgeordnete 
Dkfm. Dr. S t eid 1 und auf Vorschlag des FPÖ­
Klubs Staatsanwalt Dr. Friedrich M at 0 u s e k, 
Josef Lu k a s c h e k sowie Dr. Winfried Wo I f 
als Sachverständige im Sinne des § 40 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz 1975 den Beratungen bei­
gezogen. 
Der Untersuchungsausschuß hat insgesamt 29 Sit­
zungen, hievon 21 Sitzungen mit Zeugeneinvernah­
men, abgehalten. 

Als erster von 61 Zeugen wurde der ehemalige 
burgenländische Landtagsabgeordnete Dipl.-Ing. 
Dr. Ernst Rauchwarter am 22. März 1982 einver­
nommen. 

Am 23. März 1982 wurde der ehemalige 
Geschäftsstellenleiter der WBO Dipl.-Kfm. Horst 
Tietze einvernommen. 

·In der Sitzung am 30. März 1982 wurden der 
frühere Leiter der Finanzierungsabteilung der 
WBO Heinz Baumgartner und der Angestellte der 
WBO Matthias Reimann vernommen. 

Der Untersuchungsausschuß vernahm am 
2. April 1982 das Mitglied des Aufsichtsrates der 
WBO, den Bezirkssekretär der ÖVP Mattersburg 
Rudolf Habeler, und den Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Harald Ofner. 

Am 15. April 1982 wurden der Geschäftsführer 
der Firma Fertigbau Dipl.-Ing. Otto Kriegler, der 
ehemalige Direktor der Bundesländer-V ersiche­
rungs AG Friedrich Preisegger und der ehemalige 
Direktor-Stellvertreter dieser Versicherung Mat­
thias Guth vernommen. 

Am 16. April 1982 wurden der Baustoffhändler 
Ing. Josef Kleibl sowie der Architekt Mag. Fried­
rich Mostböck als Zeugen vernommen. 

Am 22. April 1982 vernahm der Untersuchungs­
ausschuß den ehemaligen Direktor des Raiffeisen­
verbandes Burgenland Dr. Franz Forstik, den 
Geschäftsführer der Data Commerz Wolfgang 
Gerhartl und den Geschäftsleiter der Volksbank 
Mattersburg Josef Tschögl. 

Am 5. Mai 1982 erfolgten die Zeugeneinvernah­
men des ehemaligen Obmann-Stellvertreters der 
WBO Johann Tiwald und des ehemaligen Buchhal­
ters der WBO Josef Lechner. 

In der Sitzung V011l 6. Mai 1982 wurden keine 
Zeugen einvernommen. . 

Am 19. Mai 1982 wurden die beiden Geschäfts­
führer des Faber-Verlages Gerlinde Faber-Malek 
und Dr. Bruno Müller sowie der Landesparteise-

kretär der ÖVP Niederösterreich Walter Zimper 
emvernommen. 

-Am 3. Juni 1982 wurden derWerbeberater Wil" 
helm Pichler, Dr. Herbert Madejski, der Obmann 
der Freiheitlichen Partei Burgenland Dipl.-Ing. 
Wolfgang Pelikan, der Landesparteisekretär der 
ÖVP Burgenland Gerhard Jellasitz sowie der 
damalige Landeshauptmann-Stellvertreter des Bur­
genlandes Dr. Franz Sauerzopf vernommen. Die 
Zeugen Jellasitz und Pichler sowie Pichler und Dr. 
Sauerzopf wurden einander gegenübergestellt. 

In der Sitzung vom 15. Juni 1982 wurden keine 
Zeugen einvernommen. 

Am 22. Juni 1982 wurde der Direktor der Volks­
bank Mattersburg Josef Dodmeister vernommen. 
Anschließend wurde die am 3. Juni 1982 unterbro­
chene Einvernahme von Dr. Franz Sauerzopf fort­
gesetzt. 

Am 23. Juni 1982 vernahm der Untersuchungs­
ausschuß Ing. Helmut Hasendoder und den Archi­
tekten Dipl.-Ing. Klaus Buben sowie den ehemali­
gen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Wohnbau 
Ost 19naz pieler. 

Am 6. Juli 1982 wurden Alexander Hofmeister, 
ehemaliger Beamter des Amtes der Niederösterrei­
chischen Landesregierung, Hofrat des Amtes der 
Niederösterreichischen Landesregierung i. R. Dr. 
Othmar Seidl, Dr. Engelbert Schragl und Dr. Alex­
ander Maculan einvernommen. 

Am 29. Juli 1982 wurden der burgenländische 
Landtagsabgeordnete und Finanzreferent der Lan­
desparteileitung der ÖVP Burgenland Dr. Thomas 
Katsich und neuerlich der ehemalige . Leiter Ider 
Finanzierungsabteilung der WBO Heinz Baum­
gartner einvernommen. Die Einvernahme von 
Rudolf Habeler wurde fortgesetzt. Als letzter 
Zeuge wurde Dipl.-Ing. Raimund Pieler vernom­
men. 

Am 24. August 1982 wurden der ehemalige 
Geschäftsführer der "Neuen Heimat" Graz, Erlch 
Braun, der Rechtsanwalt Dr. Michl Münzker, Ger-­
trude Kieteubl und der Landesparteisekretär der 
SPÖ Niederösterreich . und damalige Bundesrat 
Max Strache einvernommen. Frau Kieteubl und 
Herr Strache wurden einander gegenübergestellt. 

Am 2. September 1982 kam es neuerlich zu Zeu~ 
genaussagen von Dipl.-Kfm. Horst Tietze und 
Dipl.-Ing. Ernst Rauchwilrter. Es erfolgte eine 
Gegenüberstellung dieser beiden Zeugen. 

Am 7. September 1982 wurden lng. Walter Wei­
ser, der in Geschäftsverbindung mit der Wohnbau 
Ost stand, Rudolf Obradovits, ehemaliger 
Geschäftsführer der Commerz Druck, und Mag. 
Hannelore Egghardt, ehemalige Journalistin, ein­
vernommen. 

In der Sitzung vom 8. September 1982 wurden 
keine Zeugen einvernommen. 
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Am 14. September 1982 wurde Frau Dr. Vera 
Fister, die Referentin des Amtes der Burgenländi­
sehen Landesregierung für Wohnbauförderung, 
emvernommen. 

Am 5. Oktober 1982 vernahm der Untersu­
chungsausschuß den burgenländischen Landtagsab­
geordneten lng. Gabriel Wagner sowie neuerlich 
Dr. Franz Sauerzopf und Dipl.-lng. Ernst Rauch­
warter. Die bei den letztgenannten Zeugen wurden 
auch einander gegenübergestellt. 

Am 13. Oktober 1982 wurden Landesschulin­
spektor Hofrat Dr. Franz Just, ein früherer Auf­
sichtsratsvorsitzender der WBO, sowie der Vor­
standsobmann der WBO Richard Kampits, die Prü­
fer des Revisionsverbandes Dipl.-Kfm. Hermann 
Mersich und Mag. Josef Wastl und ein Beamter der 
burgenländischen Landesregierung Mag. Richard 
Giefmg als Zeugen einvernommen. 

Am 14. Oktober 1982 wurden ein Mitglied des 
Aufsichtsrates der NÖST Franz Hubinger sowie 
die niederösterreichischen Landesräte Franz Bloch­
berger und Ernst Höger einvernommen. Anschlie­
ßend erfolgte eine neuerliche Einvernahme von 
Walter Zimper. Als letzter Zeuge an diesem Tag 
wurde ein Prokurist der Firma Kallinger, Johann 
Glaser, vernommen. 

Am 19. Oktober 1982 wurden Alois Wutzlhofer 
von der Firma Commerzdruck, Ingo Gutmann von 
der Firma Intreuhand, der Bürgermeister von Fer­
nitz bei Graz Alfred Wenemoser und Dipl.-Ing. 
Anton Kallinger-Prskawt;tz sowie der Generaldi­
rektor der Bundesländer-Versicherung Dr. Kurt 
Ruso, der Generaldirektor der Ersten Niederöster­
reichischen Brandschaden-Versicherung Dipl.­
Kfm. Dr. Friedrich Rauscher und der Direktor der 
Raiffeisen-Zentralkasse NÖ - Wien Dr. Karl 
Gruber einvernommen. 

Am 17. November 1982 erfolgten die Zeugenein­
vernahmen des Landeshauptmannes von Nieder­
österreich Mag. Siegfried Ludwig, des Prüfungs­
dienstleiters im Revisionsverband Dipl.-Kfm. Bernd 
Scherz und des Landeshauptmannes von Burgen­
land Theodor Kery. 

Auf Grund von Anforderungen im Sinne des Art. 
53 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes wurden 
von im folgenden genannten Behörden bzw. Insti­
tutionen und Firmen nachstehende Akten zur Ver­
fügung gestellt: 

Bundesministerium für Bauten und Technik: 

Berichte des Amtes der Burgenländischen Lan­
desregieru~g gemäß § 29 Abs. 5 Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz . 

Originalakte betreffend "GWS-Heimwerkstätte" 
gemeinnützige Gesellschaft für Wohnungsbau- und 
Siedlungswesen mbH Graz 

. Unterlagen über die Förderungstätigkeit der 
Länder nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 
betreffend die "GESTA" und die "Stu'diengesell­
schaft für soziales Wohnen" 

Bundesministerium für Finanzen: 

Bericht der Burgenländischen Landesregierung 
betreffend Wohnbauförderungsgesetz seit 1974 

Unterlagen aus den Steuerakten von Dr. Ernst 
Rauchwarter 

Unterlagen betreffend das bisherige Ergebnis der 
kreditaufsichtsbehördlichen Maßnahmen 

Unterlagen betreffend versicherungsbehördliche 
Maßnahmen 

Unterlagen aus Steuerakten verschiedener Fir­
men 

Zwischenberichte über das Betriebsprüfungsver­
fahren 

Dipl.-Ing. Klaus Buben, Fa. Data Commerz All­
gemeine Betriebsberatungs GesmbH und Firma 
Babenbergia-Planungs- und Bauträger GesmbH 
sowie steuerliche Unterlagen betreffend die Firma 
Kunststoffverarbeitungs GesmbH (früher Duro­
technik) und Hohenwart Skilift GesmbH und Co 
KG 

Unterlagen über das Ergebnis weiterer versiche­
rungsaufsichtsbehördlicher Maßnahmen 

Unterlagen betreffend "GEST A gemeinnützige 
StadterneuerungsGesmbH" vormals "Traisen­
Trauntal gemeinnützige SiedlungsGesmbH" 

Berichte der Wiener Landesregierung gemäß 
§ 26 Abs. 1 Wohnbauförderungsgesetz 1968 

Bilanzen der Firma Residenz sowie Zwischenbe­
richte ,betreffend Dipl.-Kfm. Tietze, Commercia 
Management, Dipl.-Ing. Buben, Hohenwart Skilift, . 
Heimland undGESTA 

Zwischen berichte über die Betriebsprüfungsver­
fahren der Firma Wohnbau Ost Dipl.-Kfm. Horst 
Tietze, Dipl.-Ing. Klaus Buben, Firma Kleibl 
GesmbH, Firma Babenbergia, Firma Pro Car, 
Firma Commerz Car 

Übermittlung eines Schreibens des Raiffeisenver­
bandes Burgenland vom 26. Feber 1982 

Prüfurigs-(Zwischen-)Berichte betreffend die 
Firma Hohenwart Skilift GesmbH, Wohnbau Ost, 
Dipl.-Kfm. Horst Tietze, Dipl.-Ing. Klaus Buben, 
Firma Residenz GesmbH, Firma H. G. Kolar 
GesmbH 

Unterlagen betreffend die Bilanz des Faber-Ver­
lages per 31. März 1980 

Zwischenbericht betreffend das Prüfungsverfah­
ren bei der A VB Allgemeine Vermögens- und 
Finanzierung GesmbH und Co. KG 
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Berichte betreffend Johann Tiwald, Firma 
Wohnbau Ost, Dipl.-Ing. Klaus Buben, Einrich­
tungs- und Elektroinstallations-GesmbH, Firma 
NÖST, Faber-Verlag, Krems 

Zwischenbericht betreffend das Prüfungsverfah­
ren bei der Firma Faber-Verlag GesmbH sowie der 
Firma Commerzdruck GesmbH & Co. KG 

BP-Bericht betreffend die Gemeinnützige Bau­
und Siedlungsgenossenschaft Heimland Graz sowie 
ein Zwischenbericht betreffend die A VB - Allge­
meine Vermögens- und Finanzierungs GesmbH 
Graz 

Unterlagen betreffend Karall Keramik- und 
Baustoffindustrie sowie NÖST "Glashütte" 

Unterlagen betreffend Verlags-GesmbH Wiener 
Neustadt Finpfand; Intreuhand Beteiligungsgesell­
schaft mbH 

Unterlagen betreffend Dipl.-Ing. Kriegler und 
Mitgesellschafter, Einrichtungs- und Elektroinstal­
lationsgesellschaft mbH, Studiengesellschaft für 
Soziales Wohnen GesmbH, Residenz Grundstücks­
und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, 
Faber Verlagsgesellschaft mbH, Safir Zeitschriften­
verlagsgesellschaft mbH, NÖST, Bauelemente 
Bauer GesmbH, Barbara Wiesinger Hausverwal­
tungs-GesmbH 

Beweisunterlagen - Abschlußbericht betreffend 
Allgemeine Vermögens- und Finanzierungsgesell­
schaft mbH & Co. KG, Graz 

Unterlagen über das Ergebnis der durchgeführ­
ten versicherungsaufsichtsbehördlichen Erhebun­
gen betreffend die Grazer Wechselseitige Versiche­
rungsanstalt 

Übermittlung von Beweisunterlagen im Zuge der 
Betriebsprüfung bei der Firma Automobilia 

Unterlagen von Prüfungsergebnissen bei der 
Firma Kleibl GesmbH, KleiblOHG, Kunststoffver­
arbeitungs GesmbH, Finpfand GesmbH & Co KG, 
lntreuhand Beteiligungs GesmbH 

Übermittlung von Prüfungsergebnissen (Einrich­
tung und Elektroinstallations-GesmbH; Lucia und 
Heinrich Fleisch GesmbH; Studiengesellschaft für 
Soziales Wohnen GesmbH; Residenz GesmbH; 
Kunststoffverarbeitungs-GesmbH; Autogux 
GesmbH; Projektplan GesmbH; GESTA; Intreu­
hand Beteiligungs GesmbHj Finpfand GesmbH, 
Barbara Wiesinger GesmbH) 

Bundesministerium für Inneres (einschließlich der 
Sicherheitsdirektion für das Burgenland und Nie­
derösterreich sowie des Landesgendarmeriekom­
mandos für das Burgenland): 

Ablichtungen der schriftlichen Übertragung des 
Gerichtsaktes 5 a Ur 801181 des Landesgerichtes 
Eisenstadt (Band II Seite 225) betreffend Dipl.­
Kfm. Horst Tietze 

;. ... 
... :':.r, 

Bericht der Sicherheitsdirektion Niederöster­
reich vom 26. Mai 1982 betreffend Wohnbau-Ost­
Erhebungen hinsichtlich Firmenrepräsentanten und 
Geschäftsführern 

Vorlage des Erhebungsberichtes Förderungspro­
jekt "Salzerwiese" 

Ablichtungen auf Grund von Z 123/67 betref­
fend in der Causa Wohnbau Ost sichergestellten 
Geschäftsunterlagen 

Bericht der Sicherheitsdirektion für das Burgen-
~nd' . 

Bestätigung über die Zeit der Einvernahme von 
Frau Gertrud Kieteubl am 30. April 1982 bei der 
Kriminalabteilung sowie Beantwortung einer 
Anfrage eines Schreibens des Präsidenten des 
Nationalrates vom 6. September 1982 

Ablichtungen von in der Causa Wohnbau Ost 
sichergestellten Geschäftsunterlagen 

Bericht der Sicherheitsdirektion für Niederöster­
reich vom 18. August 1982 betreffend Volksbank 
Wiener Neustadt 

Mehrere Übermittlungen von in der Causa 
Wohnbau Ost sichergestellten Geschäftsunterlagen 
in Ablichtung 

Stellungnahme des Landesgendarmeriekomman­
dos für das Burgenland (Krimimilabteil.ung) 

Bericht der Sicherheitsdirektion für das Burgen­
land vom 8. November 1982j Erhebung betreffend 
das Sparbuch "Edelweiß" 

Bundesministerium für Justiz (einschließlich Ober­
landesgericht Wien, Landesgericht Eisenstadt und 
Bezirksgericht Floridsdorf) : 

.15 Aktenkonvolute des Strafaktes Dr. Ernst 
Rauchwarter 

Unterlagen betreffend die Akteneinsicht in der 
Strafsache Dr. Ernst Rauchwarter und die Bände 
1-VI (einschließlich ON 262) sowie ON .263 bis 
280 des Gerichtsaktes 5 a Ur 801181 des Landesge­
richtes Eisenstadt 

Kopien des Gerichtsaktes Dr. Ernst Rauchwarter 
ON 281 bis 337 und die Fortsetzung der Proto­
kolle über die Vernehmung der Beschuldigten Dr. 
Ernst Rauchwarter, Johann Tiwald und Walter 
Zimper aus dem Akt 5a Ur 801181 

Kopien der ON 338 bis 366 und die Fortsetzun­
gen der Protokolle über die Vernehmung von Dr. 
Ernst Rauchwarter, lng. Hasendorfer und Walter 
Zimper aus dem Akt 5a Ur 801l~1 des Landesge­
richtes Eisenstadt 

Kopien der ON 367 bis 417 und 425 bis 428 und 
Fortsetzung der Protokolle über die Vernehmung 
von Dr. Ernst Rauchwarter, Ing. Hasendorfer und 
Walter Zimper des Aktes 5a Ur 801181 
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Kopien der ON 429 bis 484 und Fortsetzung des 
Protokolls über die Vernehmung der Beschuldigten 
Dr. Ernst Rauchwarter, Dipl.-Kfm. Horst Tietze, 
Ing. Hasendorfer und Dipl.-Ing. Buben aus dem 
Strafakt 5 a Ur 801181 des Landesgerichtes Eisen­
stadt 

Kopien der ON 485 bis 535 und der Fortsetzung 
der Protokolle über die Vernehmung der Beschul­
digten Dr. Ernst Rauchwarter und Dipl.-Kfm. 
Horst Tietze aus dem Strafakt 5a Ur 801181 des 
Landesgerichtes Eisenstadt 

Kopien der ON 536 bis 541 und 543 bis 583 
sowie Fortsetzung des Protokolls über die Verneh­
mung von Dr. Ernst Rauchwarter und Dipl.-Kfm. 
Horst Tietze aus dem Akt 5a Ur 801181 des Lan­
desgerichtes Eisenstadt 

Kopien der ON 556, 557, 559 und 560 aus dem 
Akt 5 a Ur 801181 des Landesgerichtes Eisenstadt 

Unterlagen aus fehlenden oder unlesbaren 
Aktenteilen und Bericht des Landesgerichtes Eisen­
stadt vom 22. Juli 1982 

Ablichtungen der Seite 16 aus ON 558, 1087 bis 
1275 aus ON 579, ON 584 bis 618 aus dem Akt 5 a 
Ur 801181 des Landesgerichtes Eisenstadt . 

Ablichtungen der ON 619 bis 634 aus dem Akt 
5 a Ur 801181 deslandesgerichtes Eisenstadt 

Protokoll über die Vernehmung des Zeugen Dr., 
Bruno Müller 

Ablichtungen der ON 635 bis 659 aus dem 
Akt 5 a Ur 801181 des Landesgerichtes Eisenstadt 
sowie der ON 628 (Anklageschrift) bis 646 des aus­
geschiedenen und nunmehr zu AZ 7 Vr 841/82, 
Hv 27/82 des Landesgerichtes Eisenstadt anhängi­
gen Strafaktes 

Kopien der Gerichtsakten ON 61, 62, 65 bis 85 
und 88 bis 91 des Strafaktes27d Vr8188/82 des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien betreffend 
Dr. Franz Sauerzopf und andere (Z 123/132-NR/ 
82) 

Kopien der ON 652 bis 660 aus dem Akt 7 
Vr 841182, Hv 27/82 (Sachverständigengutachten) 
betreffend die Firma des Dipl.-Ing. Otto Kriegler 
samt Beilagen sowie Unterlagen betreffend Strafsa­
che gegen Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter und 
andere; Ablichtungen der ON 660 bis 667 aus dem 
Akt 5 a Ur 801/81 des Landesgerichtes Eisenstadt 

Landtagskanzlei Eisenstadt : 
Präsident des Burgenländischen Landtages: 
Amt der Burgenländischen Landesregierung: 

Unterlagen betreffend die Aufhebung der Immu­
nität des Abgeordneten zum Burgenländischen 
Landtag Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter 

Übermittlung von Stenoprotokollen der 4. Sit­
zung vom 1. April 1982, der 5. Sitzung vom 

15. April 1982, der 6. Sitzung vom 22. April 1982, 
der 7. Sitzung vom 29. April 1982 und der 8. Sit­
zung vom 6. Mai 1982 über die Zeugeneinvernah­
men vor dem durch den Burgenländischen Landtag 
eingesetzten Wohnbau -Ost-U ntersuchungsaus­
schuß, ferner den Bericht des Untersuchungsaus­
schusses, den Minderheitsbericht und die Wortpro­
tokolle über die Zeugeneinvernahmen und die Pro­
tokolle über Vorstandssitzungen (A 1.), Aufsichts- . 
ratssitzungen (A 2.), gemeinsame Sitzungen des 
Aufsichtsrates (A 3.) und der Generalversammlung 
(A 4.) der Wohnbau Ost sowie den Prüfungsbericht 
betreffend die Wohnbau Ost über die Jahre 
1973-1976 

Landeshauptmann von Niederösterreich: 

Unterlagen des Wohnbauförderungsaktes "Sal­
zerwiese" in Wiener Neustadt 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
(Rechtsabteilung 14): 

Vorlagen von Prüfungsberichten ; Bescheid 
gemäß § 7 Abs. 4 W ohnungsgemeinnützigkeitsge­
setz 1979 

Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien: 

Bericht des österreichischen . Verbandes gemein­
nütziger Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereini­
gungen Nr. 4 363 vom 30. März 1979 und der 
Bericht des österreichischen Verbandes gemeinnüt­
ziger Bauvereinigungen Revisionsverband 
Nr. 4 557 vom 25. November 1980 

psterreichische Nationalbank: 

Unterlagen betreffend Firma Babenbergia und 
Architektenbüro Hasendorfer & Buben, Wiener 
Neustadt 

Kopie eines Antwortschreibens an das Landes­
gendarmeriekommando für das Burgenland wegen 
einer Überweisung von 656 000 S sowie Schreiben 
an das Landesgendarmeriekommando für das Bur­
genland betreffend Strafsache gegen Dr. Ernst 
Rauchwarter und andere 

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauverei­
nigungen - Revisionsverband : 

Prüfungsbericht Nr. 4 607 vom 11. Feber 1981 
über die gesetzliche Prüfung 1976, 1977, 1978 und 
1979; gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossen­
schaft "Heimland" 

Österreichischer Rundfunk - Fernsehen: 

Dokumentation von ORF-Interviews 

Unterlagen von schriftlichen Übertragungen von 
Fernseh- und Hörfunkinterviews 
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Übermittlung von Abschriften der WBO -
Interviews in der Causa "Zimper" 

Bundesländer-Versicherung: 

Erklärung des Angestellten, der den seinerzeiti­
gen Beleg über den Betrag von S 70 774,80 ausge­
stellt hat 

Wohnbau Ost: 

Unterlagen betreffend das Projekt Justizbauten 

Rechtsanwalt Dr. Walter Langer: 

Venrag zwischen der Wohnbau Ost und der 
Firma Hofman & Maculan 

Nach Beendigung der Zeugeneinvernahmen hat 
der Untersuchungsausschuß in seiner Sitzung am 
17.November 1982 im Sinne des §35 Abs.2 
Geschäftsordnungsgesetz einen Unterausschuß zur 
Abfassung eines Berichtsentwurfes eingesetzt. Die­
sem Unterausschuß gehönen die Abgeordneten Dr. 
Kapaun, Wolf und Dipl.-Kfm. Bauer an. 
In der konstituierenden Sitzung des Unterausschus­
ses am 17. November 1982 wurden Abgeordneter 
Dipl.-Kfm. Bau e r zum Obmann, Abgeordneter 
Dr. Kap a u n zum Obmannstellvertreter und 
Abgeordneter W 0 I f zum Schriftführer gewählt. 

Eine weitere Sitzung hielt der Unterausschuß am 
12. Jänner 1983 ab. 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
gleichen Tag hat der Obmann des Unterausschus-

Dr. Fertl 

Berichterstatter 

ses berichtet, daß es nicht möglich war, bei den 
Unterausschußverhandlungen zu einem Einverneh­
men zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ über einen 
Berichtsentwurf z~ kommen. 

Weiters legten die Abgeordriete,:! Dr. Kap au n 
und Dipl.-Kfm. Bau e r einen gemeinsamen 
Berichtsentwurf vor, der neben Feststellungen zum 
Untersuchungs auf trag sowohl gemeinsame Schluß­
folgerungen der SPÖ und der FPÖ als auch 
getrennte Schlußfolgerungen der SPÖ und der 
FPÖ und ferner gemeinsame Empfehlungen der 
SPÖ und FPÖ sowie Empfehlungen der FPÖ ent­
hält. 

I 

Bei der Abstimmung wurde dieser Berichtsent­
wurf als Bericht des Untersuchungsausschusses mit 
Stimmenmehrheit beschlossen. Ferner hat der Aus­
schuß einstimmig beschlossen, dem Bericht als 
Anlagen die Protokolle über die durchgefühnen 
Zeugeneinverna'hmen anzuschließen. 

Abgeordneter W 0 I f kündigte die Vorlage 
eines Minderheitsberichtes der Abgeordneten Dr. 
Fe urs te i n, Dr. G a i g g, Ve t t e rund Wo I f 
im Sinne des § 42 Abs. 4 Geschäftsordnungsgesetz 
1975 an. 

Zum Berichterstatter für den Nationalrat wähite 
der Ausschuß den Abgeordneten Dr. F e r t I. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Untersu­
chungsausschuß den An t rag, der Nationalrat 
wolle den a n g e s chi 0 s sen e n Be r ich t 
samt Anlagen zur Kenntnis 'nehmen. 

Wien, 198301 12 

Dipl.-Kfm. Bauer 

Obmann 
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A. ALLGEMEINES 

Die Konstituierung des Untersuchungsal;Jsschus­
ses zur Untersuchung 

1. der Vorwürfe betreffend eine angebliche 
Finanzierung von Parteien oder Zeitungen im 
Zusammenhang mit der auf Grund des Woh~ 
nungs-Gemeinnützigkeitsgesetzes tätigen 
"Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenossen­
schaft reg. Gen. mbH (WBO)" sowie 

2. der Frage, inwieweit die auf Grund der ein­
schlägigen Bundesgesetze für die Tätigkeit 
der WBO zuständigen Kontrollinstanzen ihre 
Aufgaben erfüllt haben, 

erfolgte am 25. Feber 1982. 

Auf Grund der vorliegenden Beweisergebnisse 
(Zeugenvernehmungen, Unterlagen des Finanzmi­
nisteriums und des Bautenministeriums, gerichtli­
che Unterlagen, Vernehmungsprotokolle und 
Berichte des Burgenländischen Untersuchungsaus­
schusses) steht folgendes fest: 

I. Tätigkeit und rechtliche Grundlagen der WBO 
und ihrer Organe 

Die burgenländische Gemeinnützige Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. GenmbH 
wurde mit Genossenschaftsvertrag vom 2. April 
1949 gegründet. Mit Bescheid des Amtes der Bur­
genländischen Landesregierung vom 13. Juni 1949 
wurde ihr die Gemeinnützigkeit zuerkannt. Der 
Firmenwortlaut wurde in der Generalversammlung 
vom 31. Oktober 1979 auf Wohnbau Ost Gemein­
nützige Baugenossenschaft reg. Gen. m. 'b. H. 
geändert. 

Die WBb verwaltete zuletzt etwa 2 200 Verwal­
tungseinheiten. 

Am 29. Jänner 1982 wurde über das Vermögen 
der Genossenschaft das Ausgleichsverfahren eröff­
net, am 23. März 1982 wurde der Ausgleich in 
Formieines Liquidationsausgleiches angenommen. 

Im Juli 1982 wurde vom RAIFFEISENVER­
BAND BURGENLAND, der ERSTEN ÖSTER­
REICHISCHEN SPARKASSE und der Stadt 

'Eisenstadt eine Auffanggesellschaft gegründet, wel-
che insbesondere das Projekt Wohnpark Eisenstadt 
fertigstelIen soll. 

Die hauptgeschädigten Kreditunternehmungen 
sind der RAIFFEISENVERBAND BURGEN­
LAND mit rund 254 Mio S, die BA W AG mit rund 

112 MioS und die ERSTE ÖSTERREICHISCHE 
SPARKASSE mit 46 Mio S. Im Insolvenzverfahren 
meldeten insgesamt etwa 340 Firmen zirka 
1,1 Mrd. S an Forderungen an, von denen rund 
850 Mio S vom Ausgleichsverwalter als berechtigt 
anerkannt wurden. (ON 2385291-395; Bundes­
minister für Finanzen Zl. 11051018-Pr. 2/82 vom 
9. Apri11982) 

Gegen den Obmann der WBO, Dr. Ernst Rauch­
warter, wurde von der Aufsichtsbehörde am 
17. November 1981, eingelangt bei der Staatsan­
waltschaft Eisenstadt am 18 . November 1981, 
Anzeige wegen Verdachtes der Untreue erstattet. 
(ON 629; ON 2) 

Die rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit der 
WBO und ihrer Organe sind: ' 

a) Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenos­
senschaft vom 9. April 1873, RGBI. Nr. 70 in 
der geltenden Fassung; 

b) Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Woh­
nungswesen - Wohnungsgemeinnützigkeits­
gesetz (WGG) vom 29. Feber 1940, Deut­
sches Reichsgesetzblatt I S 438 (außer Kraft 
getreten am 30. März 1979 bzw. am 
31. Dezember 1979); 

c) Bundesgesetz vom 8. März 1979 über die 
. Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
WGG), BGBI. Nr. 139/1979 in der geltenden 
Fassung; 

d) Satzung, beschlossen in der Generalversamm­
lung am 2. April 1949 und in der Folge mehr­
fach geändert; 

e) Geschäftsanweisung für den Aufsichtsrat; 
f) Geschäftsordnung für den Vorstand. 

11. Die parteipolitischen Verflechtungen der 
WBO mit der ÖVP 

Dr. Ernst Rauchwarter ist seit 1968 Beamter der 
Burgenländischen Landesregierung und wurde 
1972 von E>r. Franz Sauerzopf, der ein politisches 
Mandat im Burgenländischen Landtag anstrebte, 
für ein gemeinsames Bemühen um Abgeordneten­
Mandate gewonnen. Zu diesem Zweck trat Dr. 
Rauchwarter als Mitglied in die ÖVP ein und 
bestritt zusammen mit Dr. Sauerzopf (genannt 
auch die "Erfolgszwillinge") den Wahlkamp'f. Dr. 
Franz Sauerzopf trat in dieser Zeit in der Offent­
lichkeit als engagierter ÖVP-Politiker auf. 
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Am 17. Mai 1978 wurde er ÖVP-Parteiobmann Horvath: ÖVP-Ortsparteiobmann Ober­
petersdotf (Ortsteil von 
Kobersdorf), 

für das Burgenland und am 26. Juli 1978 Landes­
hauptmann-Stellvertreter. Gleichzeitig damit 
wurde Dr. Rauchwarter neben Dr. Sauerzopf 
geschäftsführender Bezirkspaneiobmann von Mat- Ing. Wagner: ÖVP-Land tagsabgeordneter, 

ÖVP-Bezirksparteiobmann 
Oberpullendorf. tersburg. (PP 551, 606, 14, 196) 

Nachdem im Oktober 1972 Dr. Sauerzopf und 
Dr. Rauchwarter ein Mandat im Burgenländischen 
Landtag erringen konnten, wurde Dr. Rauchwarter 
in der Generalversammlung vom 29. Juni 1974 zum 
Obmann der Burgenländischen Gemeinnützigen 
Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. 
Gen. m. b. H. gewählt. Diese Wahl erfolgte im Ein­
vernehmen mit der Parteiführung der ÖVP Bur­
genland. Insbesondere Landeshauptmannstellver­
treter Soronics und Dr. Sauerzopf waren davon 
informiert. Die Funktion als Obmann der genann­
ten, der ÖVP nahestehenden Genossenschaft ver­
stand und versteht sich nämlich als parteipolitische 
Funktion, um ' Wohnungspolitik im Sinne der 
Grundsätze der ÖVP zU betreiben. 

Sämtliche Mitglieder des Vorstandes und Auf­
sichtsrates der WBO standen de~ ÖVP nahe, ab 
1981 handelte es sich ausschließlich um ÖVP­
Funktionäre. 

So sind bzw. waren: 

Dr. Rauchwarter: 

Tiwald: 

Schneider: 

Pieler: 

Kampits: 

Schindler: 

HabeIer: 

Zach: 

ÖVP-Landtagsabgeordneter, 
Geschäftsführender ÖVP-
Bezirksobmann Mattersburg, 

Bezirksobmann-Stellvertreter 
des ÖAAB-Oberwart, 

ÖVP-Vizebürgermeister Neu-, 
siedIISee, 
Bezirksobmann-Stellvertreter 
des ÖAAB-Neusiedl, 

ÖVP-Stadtparteiobmann Ober­
wart, 
. ÖVP-Bürgermeister Oberwart, 
Bezirksobmann des Wirt-
schaftsbundes Oberwart, 

ÖVP-Vize bürgermeister 
Kobersdorf, 

ÖVP-Bürgermeister Mör-
bisch/See, 

ÖVP-Bezirksparteisekretär 
Mattersburg, 
ÖVP-Ortsparteiobmann Neu­
dörfl, 
ÖVP-Gemeinderat Neudörfl, 

ÖVP-Stadtrat Wr. Neustadt, 
Wohnungsreferent der ÖVP­
Gemeinderatsfraktion Wr. 
Neustadt, 

Die ÖVP hat auf die Bestellung der Mitglieder 
des Vorstandes und Aufsichtsrates und damit indi­
rekt auf die G,eschäftsführung und Aufsicht der 
WBO Einfluß genommen. (ON 317 5 603; ON 
2295 177; ON 189 5361; ON 1) 

Noch im April 1981 wird beispielsweise in einer 
Vereinbarung zwischen Vorstand und Geschäfts­
führung der WBO festgehalten : "Der Vorstand, 
insbesondere der Obmann, vertritt die WBO nach 
außen. Als Mandatar, nimmt er die Vorstandsfunk­
tion politisch wahr. Er macht Wohnungspolitik im 
Sinne der ÖVP und betreibt parteipolitischen 
Wohnbau. Der Kontakt mit der Partei und deren 
Unterstützung, die ständige Berichterstattung 

, sowie die Ausweitung der politischen Kontakte, vor 
allem Wien, Niederösterreich und Steiermark. Ins­
besondere die zusätzliche Erreichung von W ohn­
bauförderungsmitteln sowie ein optimaler Kontakt 
mit den Behörden wegen rascher und großzügiger 
Genehmigung der Objekte. Verkauf der Wohnun­
gen sowie Imagepflege der WBO (PR-Arbeiten) im 
parteipolitischen Einklang." (Beilage I, PP 2, 
Band XXVII 5 77; ON 5795551; ON 271 63) 

Als Folge des WBO-Skandals, der laufenden 
Ergebnisse der Untersuchungen des parlamentari­
schen Untersuchungsausschusses und' im Zusam­
menhang mit dem gerichtlichen Strafverfahren leg­
ten politische Funktionen innerhalb der ÖVP ua. 
zurück: 

Dr. Franz Sauerzopf; Walter Zimper; Dr. Ernst 
Rauchwarter; Ignaz Pieler; Rudolf HabeIer; Hans 
Ti~ald. 

IH. Das Rauchwarter-Firmenimperium 

Bereits im Jahre 1976 wurde in Presseveröffentli­
chungen auf die von Dr. Ernst Rauchwarter prakti­
zierte Verquickung'von Politik und Geschäft hin­
gewiesen. 1976 wurden die ersten Grundstrukturen 
des "Rauchwarter-Imperiums" sichtbar. Dr. 
Rauchwarter gründete nach und nach Firmen, 
wobei sich die Geschäftsaktivitäten auf drei 
Schwerpunkte konzentrierten: I:Iandel, Bauen und 
Wohnen, Medien. (ON 249; ON 262) 

Zum Zeitpunkt des Ausscheidens Dr. Rauchwar­
ters aus der WBO wurde dieser mitzirka 35 Firmen 
in Verbindung gebracht, wobei sich sein wirtschaft­
licher und personeller Einfluß oft nur über kompli­
zierte Firmenverschachtelungen oder Treuhandbe-' 
teiligungen nachweisen läßt. Nachgenannte Firmen 
sind dem "Rauchwarter-Firmenimperium" zuzu­
zählen und waren im Sinne der Untersuchungsauf­
träge zu durchleuchten: (ON 97 a) 
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COMMERZDRUCK Druck- u. Verlagsges.m.b.H. & Co. KG 
Mühlweg 1 
7061 Trausdorf 

Beginn der KOMMANDITGESELLSCHAFT 
3. Feber 1977 

COMMERZDRUCK Druck- u. Verlagsges.m.b.H. 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 15. Oktober 1976 

WERBEZENTRUM OST Werbe- u. Verlagsges.m.b.H. 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 22. Juni 1976 

COMMERCIA Management und Beteiligungsges. m. b. B. 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 28. November 1978 

WEISER Handelsges. m. b. H. 
Pöttschinger Str. 9 
7201 Neudörfl 

umbenannt 
am 18. November 1981 in EINRICHTUNGS- u. Elektroinstal­
lationsges. m. b. H. 

Not. Akt. v. 28. Mai 1980 

Miethallenbetriebsgesellschaft m.b.H. 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v: 10. April 1976 

Fertighaus auf Abruf Ges.m.b.H. 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 29. April 1975 

Änderung des Firmennamens am 27. August 1980 in 

Hans Günther KOLAR Ges. m. b. H. 

Ausgleich 
23. Dezember 1981 

am 26. März 1982 mangels 
Vermögen Konkurs abgewiesen. 

am 12. März 1982 mangels 
. Vermögen Konkurs abgewiesen. 

Konkursantrag der Geb. Kranken­
kasse HG Zl. 4 nc 812/82, v. 
14. Jänner 1982 mangels Vermögen 
jedoch abgewiesen. 

Konkursanträge von Gläubigern 
Zl. 4 nc 809/82, v. 13. Jänner 1982 
ZI. 4 nc 959/82, v. 18. Mai 1982 
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Kunststoffverarbeitungs Ges.m.b.H. 
Dr.-K.-Renner-Str. 55 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 24. Jänner 1979 

1385 der Beilagen 

Safir Zeitschriftenverlags Ges. m. b. H. & Co. KG 
Hotterweg 14 
7000 Eisenstadt 

KOMMANDITGESELLSCHAFf 
mit Beginn 1. Dezember 1976 

Baumeister Ing. Walter ERTL Ges.m.b.H. 
St. Antonistr. 32 
7000 Eisenstadt 

Not. Akt. v. 13. März 1975 

AUTOGUX Handeisges.m.b.H. 
Mühlweg 1 
7061 Trausdorf 

Not. Akt. v. 20. November 1976 

BAU ELEMENTE Bauer Ges.mbH. 
7551 Stegersbach 17 

Not. Akt. v. 30. November 1973 

EGGHARDT GESMBH 
Steinamanger Straße 35 
7400 Oberwart 

Hanse Malerei- und Raumaus'stattungs 
Handelsges. m. b. H. & CO KG 
7000 Eisenstadt 

Fertigbau Hoch- und Tiefbau GesmbH 
7000 Eisenstadt 

AUTOMOBILIA Handelsges. mbH. 
Schulgartengasse 20-22 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 16. Mai 1979 

AUTOMOBILlA Handelsges. mbH. & CO KG 
Schulgartengasse 20-22 
2700 Wr. Neustadt 

Konkurs bei KG Wr. Neustadt 
Zl. LG Eist 29/81 

13 

Konkurs am 3. Feber 1982 Zl. S 1/82 
bei GesmbH Konkurs mangels Ver­
mögen abgewiesen. 

Konkurseröffnung It. Beschluß des 
LG Eisenstadt v. 30. April 1982, 
Zl. S 4/82-9. 

Konkurseröffnung beim HG Wien 

Konkurseröffnung am 12. Mai 1982 
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COMMERC CAR COMPANY Handelsges. mbH. 
Hagg~nmüllergasse 8 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 21. April 1980 

GLASHüTTE Gemeinn. Bau-Wohnungs- u. 
Siedlungsges. m. b. H. 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 3. Oktober 1949 

ab 26. Mai 1981 in NÖST gemeinn. Wohnbaugesellschaft 
umbenannt 

COSMOGOM Handeisges.m.b.H. 
Haggenmüllergasse 8 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 2. April 1980 

PRO - CAR Handelsges. mbH. 
Haggenmüllergasse 8 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 10. April 1980 

DATA COMMERC Allgemeine Betriebsberatungsges. m. b. H. 
Haggenmüllergasse 8 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 6. Juni 1980 

Otto PITTERLE Ges. m. b. H. 
Bahngasse 11 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 26. November 1980 

BÄDER Studio Ges. m. b. H. 
Haggenmüllergasse 8 
2700 Wr. Neustadt 

Not. Akt. v. 8. Mai 1981 

MENÜSERVICE Ges. m. b. H. 
Wiener Str. 125 
2700 Wr. Neu'stadt 

Not. Akt. v. 18. September 1975 

I MENÜSERVICE GesmbH & CO KG 

7201 Neudörfl 
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1976 Sitzänderung nach Wr. Neustadt 
Wiener Str. 125 

KOMMANDITGESELLSCHAFT 
mit Beginn 24. November 1976 

RESIDENZ 

1385 der Beilagen 

Grundstüc~- und VermögensvenvaltungsgesmbH 
Alserbachstr. 33 
1090 Wien 

Not. Akt. v. 31. August 1979 

INTREUHAND BeteiligungsgesmbH 
Fischerstiege 9 
1010 Wien 

Not. Akt. v. 13. Feber 1980 

Barbara WIESINGER 
Hausvenvaltungsges. m. b. H. 
Alserbachstr. 32/23 
1090 Wien 

Not. Akt. v. 26. Juli 1978 

G E S T A Gemeinnützige Stadterneuerungsges mbH 
Kaiserstr. 87/U/10 
1070 Wien 

gegr. 30. April 1952 

Studiengesellschaft Soziales Wohnen GesmbH 
Wien 

gegr. 25. November 1976 

Harald GRUBER Ges. m. b. H. 
Bräunerstr. 10 
1010 Wien 

gegr. 25. August 1978 

Ceramica Handelsges. mbH. 
Wetzelsdorfer Straße 84 
8010 Graz 

Not. Akt. V. 8. Mai 1981 

15 

\, 
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Schlüsselpositionen in den beherrschenden Fir­
men des Rauchwarter-Imperiums hatte Dkfm. 
Horst Tietze inne, der mit 1. Jänner 1979 zum 
Geschäftsführer der WBO bestellt wurde. Vor 
Übernahme dieser Tätigkeit war Tietze beim VER­
BAND GEMEINNÜTZIGER BAU-, WOHN­
UND SIEDLUNGSVEREINIGUNGEN als Ver­
bandsprüfer tätig. Aus dieser Funktion mußte er 
1978 ausscheiden, als offenbar wurde, daß er bei 
der GWS-HEIMSTÄTTE, Gemeinnützige Gesell­
schaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen 
Ges. m. b. H. - aus deren Mitteln der ÖVP­
Steiermark Parteispenden 'zugeflossen sind -
gegen Entgelt die Bilanzen erstellte und sie dann 
als Prüfer des REVISIONSVERBANDES prüfte. 
(ON 227; pp 301) 

Für seine Aktivitäten im Bereich Medienwesen 
bediente sich Dr.· Rauchwarter vorwiegend der 
Firma COMMERZDRUCK, DRUCK- und VER­

, LAGSGESMBH & CO KG, Trausdorf. Dieses 
. Unternehmen wurde von Dr. Rauchwarter im 

Oktober 1976 in einer leer gewordenen Halle in 
Trausdorf eingerichtet. Dr. Rauchwarter war vor­
erst über einen Treuhänder beteiligt, ab September 
1980 legte er seine Beteiligung mit 4 Mio Soffen. 
(ON 6 S 43; ON 580 S 49) 

Neben dem SÜD-OST-EXPRESS (siehe unten) 
wurden in dieser Druckerei beispielsweise Flugblät­
ter in großer Auflage (zB der ,,Ausblick" für die 
Bundes-JVP, der "Brennpunkt", "heute und mor­
gen" für die Bundes-ÖVP), Wahlkampfbroschü­
ren, wie etwa "Sauerzopf und Rauchwarter; zwei 
ideenreiche Politiker - 2 guate Autos", sowie Ein­
ladungsblätter für ÖVP-Bezirks- und -Ortsorganic 

sationen, Flugblätter und Schreibpapier für die 
ÖVP-Bezirksorganisation Mattersburg sowie .eine 
BVZ-Sondernummer gedruckt. 

---_.- --- -_._----

Fest steht dazu, daß sich die Unternehmen des 
Dr. Rauchwarter aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
durch zwei gemeinsame Merkmale ausweisen: 
Bilanzmäßig erwirtschafteten sie relativ hohe Ver-
1uste, und sie waren überschuldet. 

Dies gilt vor allem für die COMMERZDRUCK, 
Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H. & 
CO KG, die im letzten Zeitraum 1977 bis 1980 
(jeweils Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März) 
eine stürmische Umsatzausweitung bis rund 20 Mio 
S jährlich verzeichnet. Die Unternehmensverluste 
pendelten zwischen rund 1,5 und 2 Mio S pro Wirt­
schaftsjahr und wurden teilweise durch Einlagen 
und Kapitalerhöhungen abgedeckt. 

Das finanzielle Rückgrat - vor allem im Hin­
blick auf die Investitionen von rund 16,8 Mio S in 
drei Wirtschaftsjahren (1978 bis 1980) - bildeten 
Bank- und Lieferantenkredite. (PP 385) 

Relativ noch verlustreicher wirtschaftete die 
WERBEZENTRUM OST, Werbe- und Verlagsge­
sellschaft m. b. H. 

In den Wirtschaftsjahren 1977/78/79 (jeweils 
per 31. März) häuften sich bei Erlösen von 1,7 bis 
5,1 Mio S pro Wirtschaftsjahr Verluste für den 
gesamten Zeitraum von insgesamt rund 2,4 Mio S 
und eine nahezu idente Überschuldung an. Das 
Stammkapital von 800 000 S war per 31. März 
1979 dabei nur mit 275 000 Seinbezahlt, Bankkre­
dite hafteten mit rund 2,2 Mio Saus. 

Die MIETHALLENBETRIEBSGESELL-
SCHAFT M. B. H. verzeichnete im Zeitraum 
1. April 1976 bis 31. März 1979 bei einem Umsatz 
von insgesamt rund 1,5 Mio S Verluste von 1,05 
Mio S und eine Überschuldung von rund 0,8 Mio 
S. 

Die COMMERCIA, Management und Beteili­
gungs-Gesellschaft m. b. H. war als Holdinggesell­
schaft konzipiert und wies in der Bilanz zum 
31. Dezember 1979 einen Verlust von rund 1,6 Mio 
S aus. Aus der Beteiligung der AUTOMOBILlA, 
Handels Gesellschaft m. b. H. & CO KG erfolgte 
für 1979 eine Verlustzuweisung in der Höhe von 
rund 1,6 Mio S. Die Überschuldung zum Stichtag 
31. März betrug rund 1,4 Mio S. 

Dr. Rauchwarter lukrierte im übrigen aus den 
angeführten Unternehmen (sowie aus den bilanz­
mäßig nicht dargestellteq SAFIR ZEITSCHRIF­
TENVERLAGS GESELLSCHAFT M. B. H. 
& CO KG und MENÜSERVICE GESELL­
SCHAFT M. B. H. & CO KG) entsprechende, 
steuerlich teilweise verwertbare Verlustzuweisun­
gen. 

Insbesondere bei der Firma COMMERZ­
DRUCK ist zutage gekommen, daß einem sprung­
haft sich verzehnfachenden Umsatz stagnierende 
Verluste in Millionenhöhe gegenüberstehen. Dies 
läßt im Zusammenhang. mit den Zeugenaussagen 
darauf schließen, daß die Firma COMMERZ­
DRUCK zugunsten bestimmter Auftraggeber, ins­
besondere für die ÖVP oder ihr nahestehende 
Institutionen, keine kostendeckenden Preise ver­
rechnete. (ON 188 S 301 ff; ON 580 S 53) 

Dr. Rauchwarter als Verantwortlicher dieses 
Unternehmens sagte hiezu wörtlich: " ... wurde 
die Firma COMMERZDRUCK aus parteipoliti­
schen Gründen geschaffen, es war vorgesehen, daß 
ÖVP und ÖVP-nahe Institutionen Gesellschafter 
werden; ähnliche Gründe waren auch für' die ande­
ren Gesellschaften maßgebend, sicherlich wollte ich 
mit den Betrieben für mich keinen Gewinn errei­
chen." (ON 10 S 123; ON 189 S 313-377; Beilage 
II) 

Diese Aussagen bestätigten die dem Untersu­
chungsausschuß vorliegenden Bilanzen. Bezeich­
nenderweise spricht Dr. Rauchwarter in (sicherge­
stellten) Geschäftsbriefen, die Firma COMMERZ­
DRUCK KG betreffend, auch von "ungeklärten 
Zahlungen" und "nicht geklärten ÖVP-Fakturen". 
(Beilage 111; Beweisunterlage 75, 76 WZO; BM für 
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Finanzen Z 11 051O/35-Pr. 2/82 vom 17. August 
1982; ON 567 S 155) 

Am Rande sei vermerkt, daß die negativen Bilan­
zen der meisten Rauchwarter-Firmen sie als 
Abschreibgesellschaften auswiesen und so den 
Gesellschaftern, insbesondere Dr. Rauchwarter, die 

Möglichkeit gaben, die bezahlten Lohnsteuern im 
Veranlagungswege zurückzuerhalten. 

Die wesentlichen FirmenbeteiIigungen Dr. 
Rauchwarters über die Firma COMMERCIA (weI­
che als zentrales Unternehmen gedacht war) stellen 
sich grafisch wie folgt dar: 

2 
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Beteiligungen laut Handelsregister: 

(500000 S) 
Automobilia Handels­
ges. m. b. H. & Co KG 

(76%) 
Kunststoffverarbeitungs­

ges. m. b. H. 

Residenz GrundstUcks- u. 
Vermögensverwaltungs­

ges. m. b. H. , 
beteiligt mit 60% 

Werbezentrum Ost 
Werbe- u. Verlagsges. m. b. H. 

..... ______ beteiligt mit 5% 

beteiligt mit 80% -

COMMERCIA 
Management- u. Beteiligungsges. m. b. H. 

beteiligt mit 

(100%) 
Cosmogom 

Handelsges. m. b. H. 

(100%) 
Pro Car 

Handelsges. m. b. H. 

(100%) 
Miethallenbetriebs­

ges. m. b.B. 

(95%) 
Commerc Car Companie 

Handelsges. m. b. H. 

(7,1%) 
Autogux Handelsges. m. b. H. 

jedoch nicht realisiert 

. 

~. Harald Gruber Ges. m. b. H. 
~. . b~teiligt mit 5% 

Commerzdruck Druck- u. Verlagsges. m. b. H. 
bis 23. November 1981 beteiligt mit 85% 

und mit 25% beteiligt 

Otto Pitterle Ges. m. b. H. 
0lil( Intre~hand Beteiligungsges. m. b. H . 

Data Commerz allgem. bis 6. Oktober 1980 beteiligt 

Betriebsbereitungsges. m. b. H. mit 95% 

Studiengesellschaft Soziales Wohnen 
Ges. m. b. H. beteiligt ab 25. September 1980 mit 26% - .. 

G G 
. "" ____________ beteiligt mit 95% N" . W h b' . esta ememn. ..... ost gememn. 0 n auges. 

Stadterneuerungsgesellschaft (vorh. GlashUtte) 

-00 

--' w 
00 
\J1 

~ 
c:1 
!]. 

f 

1385 der B
eilagen X

V
. G

P - A
usschussbericht N

R
 (gescanntes O

riginal)
19 von 161

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



1385 der Beilagen 19 

B. ZEITUNGSFINANZIERUNG 

I. Der Süd-Ost~Express 

Im Frühjahr 1980 fand im WERBEZENTRUM 
OST eine Besprechung statt, an welcher ua. Dr. 
Rauchwarter und Kommerzialrat Ignaz Pieler teil­
nahmen. Es wurde die Gründung des SÜD-OST­
EXPRESS beschlossen, der von der Firma COM­
MERZDRUCK in Trausdorf hergestellt werden 
sollte. Zur Herausgabe dieser, der ÖVP naheste­
henden Zeitung wurde auf Initiative, Dr. Rauch­
warters der VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
UNABHÄNGIGER MEDIEN gegründet, ab Sep­
tember 1980 ging die Herausgeberfunktion an die 
von Dr. Rauchwarter gegründete Firma 
EGGHARDT GESMBH über. (ON.580; ON 541) 

Ignaz Pieler war vom 19. März 1981 bis 
22. November 1981 Vorsitzender des Aufsichts~a­
tes der WBO; in der Zeit vom 6. Mai 1980 bis Ende 
April 1982 war der Genannte Bürgermeister von 
Oberwart. Ignaz Pieler (und dessen Sohn DipL­
Ing. Rainer Pieler) standen mit der WBO in intensi­
ven geschäftlichen Kontakten. So führten sie über' 
ihre Firma PROJEKTPIAN, Oberwart, ab 
Herbst 1979 Architekten und Planungsleistungen 
für WBO-Bauvorhaben durch und erhielten nach 
den vorliegenden Ermitlungsergebnissen für diese 
Architektenleistungen von der WBO eine Überzah­
lung von rund 890 000 S, die durch keine Gegenlei­
stung ge~echtfertigt ist. 

Ignaz Pieler und DipL-Ing. Raimund Pieler wik­
kelten über ihre weitere Firma IMMOBILIEN­
und GRUNDVERWERTUNG PIELER 
GESMBH & CO KG mit der WBO auch zwei 
Grundstückstransakti6nen ab. 

Am 30. Mai 1980 kaufte die genannte Firma ein 
Grundstück in der KG· Großpetersdorf um etwa 
1,7 Mio S, der Verkauf an die WBO erfolgte am 
24. Juni 1980 uni rund 3,9 Mio S. Zum Ankauf des 
Grundstückes überwies die WBO schon am 
22. Mai 1980 1 Mio S, ein Betrag, der bei Bezah­
lung des Kaufpreises nicht angerechnet wurd<;. 

Am 9. Oktober 1980 erfolgte ein Ankauf eines 
Grundstückes in der KG Oberwart durch die 
genannte Firma um rund 2,3 Mio S, und am 
13. Oktober 1980 erfolgte der Verkauf an die 
WBO um 3 096 100 S. Die Grundstücke hätten von 
der WBO sicherlich auch ohne Einschaltung des 
Vermittlers IMMOBILIEN- und GRUNDVER­
WERTUNG PIELER GESMBH & CO KG 
erworben werden können. Für diese Firma des 
Ignaz und Raimund Pieler ergab sich durch die 
"Vermittlung" ein Gewinn von rund 4 Mio S bzw. 
zu Lasten der WBO ein Schaden in dieser Höhe. 

Die Preissteigerungen wurden im wesentlichen 
mit erforderlichen und in Zukunft zu erbringenden 
Planungsleistungen für Baulandwidmung erklärt; 
die Uniwidmung des teuereren vorgenannten 
Grundstückes erfolgt jedenfalls bislang nicht, es 

besteht lediglich seitens der Gemeinden eine unver­
bindliche Umwidmungszusage. 

Die Firma PROJEKTPLAN war weiters mit 
76% an der Firma DOMUS beteiligt. Die Firma 
DOMUS, an welcher ursprünglich die WBO mehr­
heitlich beteiligt war, führte ab 1. Jänner 1979 die 
Bauleitung und örtliche Bauaufsicht für Bauten der 
WBO durch. Ungeklärt blieb auf Grund welcher 
Vereinbarung die Firma DOMUS für die WBO 
tätig wurde. (ON 388; ON 2085 63; PP 691) 

Im Herbst 1979 - somit zweifellos im zeitlichen 
Zusammenhang mit den oben dargestellten Trans­
aktionen - zahlte Ignaz Pieler an den VEREIN 
ZUR FÖRDERUNG UNABHÄNGIGER 
MEDIEN 600 000 S in bar. Er erwartete sich dafür 
eine für ihn und für die ÖVP förderliche Berichter­
stattung. (ON 516 5133; ON 5415111) 

Da für die Herausgabe des SÜD-OST­
EXPRESS zu geringe finanzielle Mittel zur Verfü­
gun'g standen (siehe den vorgenannten Betrag von 
600 000 S) ging man daran, die anfallenden Kosten 
überwiegend aus WBO-Geldern zu bestreiten. 
Nach Vereinbarung mit Dr. Rauchwarter legte der 
Geschäftsführer der Firma COMMERZDRUCK 
(wo die Zeitung gedruckt wurde) Rechnungen über 
Druckkosten des SÜD-OST-EXPRESS im WBO­
Büro vor. Zur Verschleierung des wahren Sachver­
haltes wurden derartige Rechnungen vorerst an den 
VEREIN WR· FÖRDERUNG UNABHÄNGI­
GER MEDIEN, 1010 Wien, und ab Juni 1981 an 
die Firma EGGHARDT GESMBH (welche als 
Briefkastenfirma in Oberwart etabliert war) adres­
siert. (ON 1395281-291; ON 4825314) 

Fest steht, daß der SÜD-OST -EXPRESS eine 
vom ÖVP-Landtagsabgeordneten Dr. Ernst 
Rauchwarter herausgegebene Zeitung war, wobei 
sich Rauchwarter anfänglich im Hintergrund hielt. 
BezeichnenderWeise wurde der Druckauftrag des 
SÜD-OST-EXPRESS an eine Wiener Druckerei 
erteilt, welche den Auftrag jeweils an die Firma 
COMMERZDRUCK weitergab; als Druckerei 
schien somit eine Wiener Firma auf. Der Geschäfts­
führerin des SÜD-OST-EXPRESS, Magister Han­
nelore Egghardt, erklärte Dr. Rauchwarter, nach­
dem diese die Finanzierungsfrage aufgeworfen 
hatte, er sei das Sprachrohr Adeliger aus der Steier­
mark sowie rechtsgerichteter "Grünen" und "Indu­
strieller". (ON 557; ON 516 5136; ON 522; 
pp 916, pp 920, pp 918) 

Die von der WBO für Druckkosten dt:s SÜD­
OST-EXPRESS an die Firma COMMERZ­
DRUCK getätigten Zahlungen belaufen sich auf 
zirka 4 160 000 S; diese Zahlungen erfolgten ohne 

. eine Leistung der Firma COMMERZDRUCK für 
\ die WBO. In der Buchhaltung der Firma COM­
MERZDRUCK & CO KG scheinen diese WBO­
Zahlungen im wesentlichen unter einem Konto 
"Diverse V", VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
UNABHÄNGIGER MEDIEN und ab 1981 unter 
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EGGHARDT GESMBH, auf. (ON 580; ON 14 
5233 c; pp 412, pp 102; pp 112) . 

Die Zahlungen erfolgten in den meisten Fällen 
durch Dkfm. Tietze in bar bzw. mittels Scheck, in 
einigen Fällen auch durch Wechsel. Die Übergab~ 
des Bargeldes erfolgte so, daß Dkfm. Tietze das 
Geld "immer" aus seiner Tasche oder Schreibtisch­
lade entnahm, wobei sich die Beträge meist zwi­
schen 100000 Sund 200000 S bewegten. Da den 
Geldempfängern auffiel, daß die Schecks und 
Wechsel firmenmäßig von der WBO gezeichnet 
waren, wurden ihnen ihre diesbezüglichen Fragen 
seitens der WBO-Verantwortlichen so beantwortet, 
daß es sich hiebei um eine "WBO-interne Verrech­
nung" handle. (ON 1085313; ON 5775333,335) 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß 
jener Personenkreis, der den SÜD-OST­
EXPRESS wirtschaftlich und· redaktionell lenkte 
(Dr. Rauchwarter, Ignaz Pieler, Rudolf Habeler) 
gleichzeitig auch in verantwortlichen Funktionen 
bei der WBO und ÖVP-Burgenland tätig war. 

Weitere Geldtransaktionen zugunsten des 
SÜD-OST-EXPRESS und zu Lasten der WBO 
fanden über die Rauchwarter-Firma COSMO­
GOM statt. Diese Firma war in den selben Räum­
lichkeiten wie ein Büro des SÜD-OST-EXPRESS, 
nämlich in Wien 1., Goldschmiedgasse 2/6/21, 
untergebracht. Beide Firmen bezahlten übrigens bis 
zuletzt keine Miete, welche an die Firma BABEN­
BERGlA, Planungs- und Bauträger GesmbH, zu 
zahlen gewesen wäre. Diese hatte die Räumlichkei-

. ten von einer Wiener Versicherung angernietet. 
Über diese Firmen spielte sich ein zweiter Finanzie­
rungskreis des SÜD-OST-EXPRESS zu Lasten der 
WBO ab. (ON 1085319; ON 4085225; ON 579 
5373, 5831) 

Nach sichergestellten Buchhaltungsunterlagen 
und Kassabelegen der Firma COSMOGOM sind 
von dieser an die Firma EGGHARDT GESMBH 
bzw. an den VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
UNABHÄNGIGER MEDIEN in der Zeit 1980 
und 1981 knapp 5 Mio S geflossen. Dieser Betrag 
stammt jedoch weder aus Eigenkapital der Firma 
COSMOGOM noch der Firma BABENBERGIA 
(Geschäftspartner der WBQ) , sondern resultiert 
aus Überzahlungen (Geldleistung ohne entspre­
chende Gegenleistung), welche die WBO der Firma 
BABENBERGIA bzw. dem Architektenbüro 
BUBEN & HASENDORFER in der Gesamthöhe 
von etwa 23 Mio S zukommen ließ. Wer für die 
Firma EGGHARDT GESMBH und den VEREIN 
UNABHÄNGIGER MEDIEN den Empfang der 
Bargeldbeträge bestätigte, konnte nicht geklärt 
werden; jeder, der dafür auf Grund der Erhebungs­
ergebnisse in Frage kommende Verantwortliche 
bestreitet, daß die Unterschrift auf den sicherge­
stellten Empfangsbestätigungen von seiner Hand 
stammt. (ON 145 22!3 c; ON 227; ON 1265233; 
,ON 482 5316; ON 405; ON 45 5403; PP648, 
pp 653, pp 662; ON 502; ON 503) 

Die Transaktionen zwischen WBO, BABEN­
BERGIA und COSMOGOM schlagen sich ua. im 
Schriftverkehr dieser Firmen etwa so nieder, daß 
die Firma BABENBERGIA an die WBO ein 
Schreiben betreffend Honorarforderungen für 
Haustechnik richtete: Darin ist ua. festgehalten ... 
"der guten Ordnung halber möchten wir Ihnen 
noch informativ mitteilen, daß wir mit der Firma 
COSMOGOM in Geschäftsbeziehungen stehen 
und daß diese Firma für unser Unternehmen im 
afrikanischen Raum Aquisitionen betreibt und wir 
uns der COSMOGOM gegenüber verpflichtet 
haben, Aquisitionsvorschüsse zu erfüllen... aus 
vor angeführten Gründen ersuchen wir Sie uns 
einen Akontobetrag von 500 000 S zu überwei­
sen ... ". Die Zahlungen an die Firma COSMO­
GOM erfolgten in bar, die Überweisungen der 
WBO an die Firma BABENBERGIA 
(BUBEN & HASENDORFER) wurden mittels 
WBO-Schecks bzw. Banküberweisungen' durchge­
führt. (ON 41 5339; ON 502; ON 503; ON 522 
5299,5301) 

11. Der Faber-Verlag 

Es lagen jedoch weitere, umfassendere Medien­
pläne vor: 

Einem als "Top secret" bezeichneten ÖVP-inter­
nen Aktenvermerk vom 26. Juni 1980 betreffend 
"Projekt X" ist zu entnehm'en, daß die konkrete 
Absicht bestand, eine Tageszeitung mit dem 
Schwerpunkt der politischen Berichterstattung im 
Sinne der ÖVP für den Raum Wien, Niederöster­
reich und Burgenland zu schaffen. Es sollte weiters 
ein redaktioneller "Medienverbund" zwischen 
allen bestehenden ÖVP-Tageszeitungen errichtet 
und über ausdrücklichen Wunsch des Landeshaupt­
mannes von Niederösterreich, Siegfried Ludwig, 
das "Kleine Volksblatt" neu herausgegeben wer­
den. Zur Prüfung der Fragen, inwieweit durch 
einen gesamtösterreichischen "Medienverbund" 
der ÖVP-Tageszeitungen dieses Projekt verwirk­
licht werden könnte, wurden Arbeitskreise gebildet, 
denen an führender Stelle Dr. Rauchwarter und 
der Landesparteisekretär von Niederösterreich, 
Walter Zimper, angehörten. 

In einer Information an die Landesparteiobmän­
ner von Wien, Niederösterreich, Burgenland, 
Oberösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten heißt 
es: 

"Der Landeshauptmann von Niederösterreich, 
Ludwig, beabsichtigt die Wiederherausgab~ des 
"Kleinen Volksblattes" . Über seinen Wunsch kon­
stitutierte sich ein Arbeitskreis von Experten, der 
die Frage prüfte, inwieweit durch einen gesamt­
österreichischen Medienverbund der ÖVP-Tages­
zeitungen dieses Projekt verwirklicht werden kann. 
Nach eingehenden Beratungen, die auch in einer 
Reihe von Unterausschüssen durchgeführt wurden, 
legt der Arbeitskreis nun deI). Parteiobmännern 
nachfolgende 9berlegungen vor." 
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Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß 
sich die Bundesparteileitung der ÖVP den Einbau 
der Monatszeitung "Plus" und weiters Dr. Rauch­
warter sich den Einbau des SÜD-OST-EXPRESS 
in die Wochenendbeilage des Produktes des neuen 
MEDIENVERBUNDES vorstellen konnte. 
(ON 312 S 17) 

Bei diesen Medienplänen, die Dr. Rauchwarter 
für das Burgenland vorerst durch den SÜD-OST­
EXPRESS verwirklicht hatte: wird die zentrale 
Rolle des engsten Mitarbeiters des Landesparteiob­
mannes Ludwig, des Landesparteisekretärs für Nie­
derösterreich, Walter Zimper, sichtbar: Einer bei 
Dr. Rauchwarter sichergestelIten Unterlage ist zu 
entnehmen, daß beispielsweise der Chefredakteur 
der ÖVP-Tageszeitung für Kärnten und Osttirol 
am 19. Juni 1981 an Landtagsabgeordneten Walter 
Zimper Arbeitsunterlagen das "Projekt X" betref­
fend übermittelte und ersuchte, das Arbeitspapier 
an Dr. Rauchwarter weiterzureichen. Auch wird 
Walter Zimper ersucht "seinen ganzen Einfluß gel­
tend zu machen, damit es ... zu einer Grundsatz­
entscheidung der Parteiobmänner kommt". 

Bei diesen Gründungsgesprächen war Dr. 
Rauchwarter als Geschäftsmann und führender 
ÖVP-Politiker des Burgenlandes anwesend. 
(ON 545) 

Unter anderem kam es zu einer Klausurtagung 
in der Krainerhütte, Niederösterreich, wobei die 
Rechnung über angefallene Bewirtungskosten in 
der Höhe von 10000 S Dr. Rauchwarter übermit­
telt wurde, welcher sie an den WBO-Finanzrefe­
renten zur Bezahlut\g weiterleitete. Bei dieser 
Tagung erwähnte Walter Zimper auch, daß er 
gerade Gespräche führe, um den FABER-VER­
LAG "für die bürgerliche Seite zu retten". Der 
Verlag sollte nach Darstellung Zirn pers von einer 
bürgerlichen Gruppe erworben werden, wobei im 
Hintergrund politische Interessen der ÖVP stan­
den. Bei dieser Unterredung war Dr. Rauchwarter 
anwesend und erklärte, am Erwerb des FABER­
VERLAGES mitwirken zu wollen. (ON 362 S 361; 
ON 366; ON 563; ON 545) 

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein 
Schreiben des Bundespressesprechers .der ÖVP, 
Herbert Vytiska, in dem er Kontakte und Informa­
tionen über eine deutsche regionale Tageszeitung 
mit Mutationsausgaben in Aussicht stellt. Der 
FABER-VERLAG ist ein Zeitungsunternehmen 
ähnlicher Konstruktion. (BeiJageiXVI) 

Zum Zeitpunkt dieser Gespräche war der 
FABER-VERLAG hoch überschiIidet, sodaß der 
Weiterbetrieb eindeutig in Frage stand. In dieser 
Situation erklärte Walter Zimper insbesondere 
gegenüber Gerlinde Faber-Malek (Geschäftsführe­
rin), aber auch gegenüber Dr. Bruno Müller, wel­
cher von Walter Zimper im Feber 1981 darauf 
angesprochen worden war, ua. die Funktion eines 
Geschäftsführers des FABER-VERLAGES zu 

übernehmen, eine "entsprechende wirtschaftliche 
Sanierungslösung des Verlages herbeizuführen": 
(ON 332 S 23) 

In seinem weiteren Bemühen um den FABER­
VERLAG offerierte Walter Zimper im April 1981 
vorerst die Magister WALTER TRIPPEL 
GESMBH als Gesellschafterin und erklärte, daß 
diese eine Tochtergesellschaft eines Wiener Kredit­
institutes wäre. Schließlich kam es zur, Gründung 
der GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER 
REGIONALPRESSE IN NIEDERÖSTER­
REICH GESMBH mit einem Stammkapital von 
1,5 Mio S. Stille Gesellschafter dieser Firma waren 
Dr. B., die vom ÖAAB dominierten Gesellschaften 
NIEDERÖSTERREICHISCHER PRESSEVER­
EIN UND TYPOGRAPHISCHE ANSTALT, die 
im überwiegenden Eigentum der ÖVP Nieder­
österreich stehende WIENER NEUSTÄDTER 
VERLAGSGESELLSCHAFT, die Firma R. Bau 
sowie Rechtsanwalt Dr. S. und Wirtsch:aftsprüfer 
Dr. St., die jeweils als Treuhänder fungierten. Ins­
gesamt wurden in die genannte Gesellschaft 
6,8 Mio S an stillen Einlagen eingebracht. 

Im Zuge der Bemühungen von Walter Zimper 
um den FABER-VERLAG kam es schließlich im 
August 1981 im Rahmen einer Strukturbereinigung 
zur Gründung der FABER, DRUCK- UNI? VER­
LAGSGESELLSCHAFT MBH, an welcher die 
GESELLSCHAFT ZUR. FÖRDERUNG DER 
REGIONALPRESSE IN NIEDERÖSTER­
REICH GESMBH zu 76% beteiligt wurde. Diese 
brachte ihre stillen Einlagen und 800 000 S des 
Stammkapitals in die neue Firma ein. (ON 332; 
pp 433) 

Die stillen Gesellschafter dieser Gesellschaft 
wurden Gerlinde Faber-Malek nicht bekanntgege­
ben. Vorher war es zwischen Walter 2imper und 
Gerlinde Faber-Malek zu einem "Vorvertrag" 
gekommen, auf "dessen Grundlage Walter Zimper 
zur Verlagssanierung außer der Stammeinlage Bar­
mittel flüssigmachen konnte". (ON 332) 

Im Feber 1981 hatte der Geschäftsführer der 
"TYPOGRAFHISCHEN ANSTALT", die mehr­
heitlich im Eigentum des ÖAAB steht, von Walter 
Zimper den Auftrag erhalten, den FABER-VER­
LAG zu durchleuchten und eine Expertise über die 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erstellen. 
Diesbezüglich hatte es auch eine Unterredung im 
Wiener Büro Dr. Rauchwarters gegeben, bei der 
über einen allfälligen Zusammenschluß·der Firma 
COMMERZDRUCK, der TYPOGRAPHI­
SCHEN ANSTALT und des FABER-VERLAGES 
gesprochen wurde. 

Bezeichnenderweise waren in dieser Zeit auch 
Besuche WalterZimpers beim WERBEZEN­
TRUM OST und bei der Firma COMMERZ­
DRUCK gefallen, wohin ihn Dr. Rauchwarter ein­
geladen hatte. Im übrigen sah Dr. Rauchwarter in 
der Beteiligung am FABER-VERLAG eine "ideale 
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Ergänzung zum COMMERZDRUCK", zumal 
bereits und mit Erfolg unter Zusammenwirken von 
FABER-VERLAG und COMMERZDRUCK eine 
Postwurfsendung der ÖVP Niederösterreich her­
gestellt worden war. (ON 623 517; ON 286; 
ON 585; ON 15 S 233 aa verso; Beilage XI a; 
PP 914) 

Walter Zimper hält hiezu fest, daß er für sein 
FABER-Engagement die ausdrückliche Genehmi­
gung des ÖVP-Landesparteiobmannes und Landes­
hauptmannes von Niederösterreich, Siegfried Lud­
wig, eingeholt hatte. Der Grund hiefür sei aller­
dings nur darin zu suchen gewesen, damit er seine 
Bemühungen bezüglich der Sanierung des 
FABER-VERLAGES außerhalb seiner dienstlichen 
Obliegenheiten als Landesparteisekretär der ÖVP 
Niederösterreich "als Privatperson" tätigen könne. 

Dies wird von Landeshauptmann Ludwig bestä­
tigt, der sich in der weiteren Folge um die Angele­
genheit jedoch nicht mehr weiter gekümmert haben 
will, er sei nicht einmal mehr weiter informiert wor-' 
den. (Beilage IV; ON 311 59, 511) 

Anfang August 1981 kam es zu einem Zusam­
mentreffen im Sitzungssaal der ÖVP-Landespartei­
leitung Wien wo ua. Walter ZIMPER, Dr. Bruno 
Müller als Vertreter des FABER-VERLAGES 
sowie der Rechtsanwalt Dr. S. - dieser hatte die 
Federführung in Buchhitltungsfragen des FABER­
VERLAGES übernommen - anwesend waren und 
wo Walter ZIMPER erklärte, er sei im Begriffe, die 
zur Sanierung des Verlages erfordedichen Mittel 
zu organisieren. 

Walter Zimper war seit 1963 Redakteur der Wie­
ner Neustädter Zeitung, die von der Wiener Neu­
städter Verlags GesmbH, welche über Treuhänder 
im Eigentum der ÖVP steht, herausgegeben wurde. 
Ab dem Jahre 1968 wurden diese Herausgeber­
rechte an den FABER-VERLAG in Kremsverpach­
tet. Ab diesem Zeitpunkt war Walter ZIMPER 
Angestellter des FABER-VERLAGES und verblieb 
dies bis Ende 1980. An dieser Stelle sei festgehalten, 
daß Walter ZIMPER im Jahre 1974 Abgeordneter 
des Niederösterreichischen Landtages geworden 
war, im Jahre 1975 zum Bürgermeister der 
Gemeinde Markt Piesting gewählt wurde und seit 
Jänner 1981 die Funktion des Landesparteisekre­
tärs der ÖVP Niederösterreich bekleidete. Wie 
dargestellt waren Walter ZIMPER und' Dr. Ernst 
RAUCHW ARTER gut bekannt, Dr. Rauchwarter 
bekundete reges Interesse am FABER-VERLAG. 
(PP 427, PP 434; ON 2-42 5403-406; ON 183 
5249-251) 

Im Zeitraum Ende Feber bzw. Anfang März 
1981 überbrachte Dr. Rauchwarter Walter Zimper 
Beträge in der Gesamthöhe von 1,5 Mio S mit 
Zweckwidmung "Sanierung des FABER-VERLA­
GES"; diese Summe wurde von Dr. Rauchwarter 
in mehreren Teilbeträgen nach Piesting in das 
Wohnhaus von Walter Zimper gebracht und die­
sem dort übergeben. (ON 3825439-441) 

Die 1,5 Mio S wurden am 3. April 1981 um 
500000 S ergänzt. Diesbezüglich war der Vorgang 
am 3. April 1981 so, daß Dr. Rauchwarter zur 
Büroangestellten des Wiener WBO-Büros, Ger­
trude Kieteubl, sagte, er benötige für Landtagsab­
geordneten Walter Zimper 500000 S, sie solle ihn 
mit Herrn Baumgartner (welcher für die Abwick­
lung finanzieller Angelegenheiten der WBO 
zuständig war) verbinden. Noch während dieses 
telephonischen Gespräches mit Baumgartner fragte 
Dr. Rauchwarter Frau Kieteubl, wohin das Geld 
von Eisenstadt zu überweisen wäre, damit sie es 
sofort beheben könne. Hierauf stellte Frau Kieteubl 
für diese Transaktion ihr Privatkonto in Wien zur 
Verfügung. Auf dieses Konto wurden sodann vom 
WBO-Büro Eisenstadt (und zwar telefonisch vor­
aus) 450000 S überwiesen; etwa zwei Stunden 
nach' diesem Gespräch hob Gertrude Kieteubl den 
Betrag ab und brachte ihn in das WBO-Büro 
Landskrongasse, wo die Summe um 50 000 Saus 
der WBO-Handkasse ergänzt und von Dr. Rauch­
warter in ein Kuvert gegeben wurde. Dieses 
brachte Frau Kieteubl zu Walter Zimper, den sie 
schon länger kannte, in dessen Büro in die ÖVP­
Landesparteileitung Niederösterreich. (ON 371 
5401; ON 245 5435-436; ON 126 5229; 
ON 5805159, 161) 

Gertrude Kieteubl wurde von Dr. Rauchwarter 
auch noch aufgetragen, von Walter Zimper keine 
Empfangsbestätigung zu verlangen und so zu tun, 
als ob sie nicht wisse, was in dem Kuvert drinnen 
wäre. (ON 139 5293; ON 564; ON 320539-43; 
ON 1265227-231) 

Fest steht, daß der Betrag von 450 000 S vom 
WBO-Baukonto Kittsee beim RAIFFEISENVER­
BAND EISENSTADT behoben worden war. 
(ON 579 5 557) 

Im Zusammenhang mit der Behebung des Betra­
ges von 450 000 S (dieser ist ein Teilbetrag von ins­
gesamt 3 Mio S des WBO-Baukontos Kittsee) 
informierte Dr. Rauchwarter den leitenden WBO­
Angestellten Dkfm. Tietze auf dessen diesbezügli­
che Frage, daß er dringend Geld, für politische 
Zwecke benötige. Zu vermerken ist, daß seitens des 
RAIFFEISENVERBANDES BURGENLAND von 
der Praxis abgewichen worden war, Originalrech­
nungen als Voraussetzungen für die Auszahlung 
von Finanzierungsmitteln zu verlangen. 

Der Betrag von 450 000 S ist bei der WBO nicht 
wieder eingegangen. Ebensowenig wurden die 
50000 S der WBO-Handkasse wieder gutgebracht. 
Auch ergaben die gerichtlichen Erhebungen, daß 
für den in Frage kommenden Zeitraum (nämlich 
Jänner bis März 1981) im sogenannten WBO-Ver­
rechnungskonto (dort wurden jene Summen aufge­
bucht, für die es keine entsprechenden Buchhal­
tungsunterlagen gab) die in Teilbeträgen Walter 
Zimper überbrachten 1,5 Mio S als ungeklärter 
Abgang aufscheinen. (ON 272 S 79 ff; ON 294 
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S 53; ON 577 S 305, 307, 313; ON 579; ON 189 
S 341; PP409) 

Fest steht, daß Frau Gerlinde Faber-Malek einen 
Betrag von 2 Mio S am 3. April 1981 von Walter 
Zirn per in bar übernommen und nicht mehr rücker­
stattet hat; des weiteren, daß aus den Unterlagen 
der WBO ein Rückfluß der 2 Mio S nicht ersicht­
lich ist und Dr. Rauchwarter auch nicht angeben 
kann, auf welches Konto der Betrag letzten Endes 
zu seinen Gunsten einbezahlt worden wäre, obwohl 
Dr. Rauchwarter und Walter Zimper in ihren Zeu­
genaussagen die Rückgabe des Geldes. behaupten. 
(ON 304 S 487 a; ON 332 S 7; ON 348; ON 271 
S 81; ON 408 S 223; Beweismittel Ordner Faber­
Verlag S 18; ON 15 S 233 g verso; Beilage V; 
ON 580 S 507; ON 537 . S 23; pp 429, pp 61, 
pp 90, pp 34, pp 38) 

Walter Zimper will eine Bestätigung über den 
Empfang der zwei Rauchwarter-Millionen auf 
einer Schreibmaschine einer seiner Sekretärinnen in 
der Löwelstraße (Landesparteileitung) geschrieben 
haben. Nach einem Gutachten der kriminaltechni­
schen Zentralstelle ist diese Aussage unrichtig. Das 
Gutachten enthält weiters den Hinweis, daß als 
Unterschreibender vorerst "Josef Zimper" auf­
schien, dieser Name jedoch zur Gänze ausradiert 
und sodann der Name Walter Zimper eingesetzt 
wurde. Festzuhalten ist hiezu weiters noch, daß das 
Datum 3. April 1981 dem maschinegeschriebenen 
Text mit der Hand hinzugefügt wurde. An dieser 
Stelle sei auch darauf hingewiesen, daß Walter 
Zimper im Juli 1981 Gerlinde Faber-Malek zu­
gunsten des FABER-VERLAGES einen neuerli­
chen Betrag von S 1 500416,67 in Form eines Spar­
buchguthabens zur Verfügung gestellt hat und daß 
die Herkunft dieser Summe nicht zu objektivieren 
war. (ON 332 S 81; ON 304 S 487 n; pp 432, 
PP 70) 

Walter Zimper beruft sich hier auf den Anwalt 
Dr. S., von dem er das Geld erhalten hätte; Dr. S. 
konnte dies jedoch, wie das gerichtliche Ermitt­
lungsverfahren ergab, nicht bestätigen. Walter Zim­
per, der die beiden Rauchwarter-Millionen schon 
am 6. April 1981 zurückgestellt haben will, ist nicht 
in der Lage, eine andere Geldquelle zu nennen. Er 
behauptet einen Betrag von 1 Mio S von nament­
lich nicht zu nennenden Spendern (über, die buch­
halterische Behandlung dieser 1 Mio S siehe unten) 
und einen Betrag von 1 Mio S von Rechtsanwalt 
Dr. S. (der seinerseits als Treuhänder fungierte und 
die Hintermänner gleichfalls nicht nenne) erhalten 
zu haben. Auch Dr. S. konnte nicht bestätigen, daß 
er diese Million WalterZimper am 3. April 1981 
übergeben hätte, obwohl er dies ohne jede Verlet­
zung einer ihn als Treuhänder allenfalls treffenden 
Verschwiegenheitspflicht tun hätte können. 

Zeitlich mit den Sanierungsbemühungen Walter 
Zimpers zugunsten des FABER-VERLAGES 
jedenfalls in Zusammenhang stehend, nämlich mit 
Jänner 1981, setzen interessanterweise Überweisun-

gen des FABER-ZEITUNGSVERLAGEJ; an die 
ÖVP Wiener Neustadt in der Höhe voI} 30 000 S 
monatlich, ein. Über dieses Konto der ÖVP Wie­
ner Neustadt war Walter Zimper allein, und zwar 
beleg- und rechnungsfrei, verfügun~sberechtigt. 
(ON 315; ON 305 S 489; ON 362 S 357-362; 
ON 304 S 481, 487; ON 564 S '49; PP 436, 
PP 475) I 

Ein Teil der vorgenannten Summe von 30000 S 
wurde vom FABER-VERLAG für die Vermittlung 
von Daueraufträgen des Amtes der Niederösterrei­
chischen Landesregierung (Inserateneinschaltung) 
sowie der ÖVP-Landesparteileitung für Nieder­
österreich bezahlt (13 800 S monatlich); für die 
"Wahrnehmung der politischen Intentionen" 
wurde der ÖVP Wiener N~ustadt weiters ein 
Betrag von 8 700 S moriatlich und als 
Werbekostenersatz ein Betrag von 7500 S monat­
lich zur Verfügung gestellt. 

Der Vertrag bezügiich der 30 000 S· wurde mit 
18. Dezember 1980, somit zu einem Zeitpunkt, wo 
Siegfried Ludwig bereits Langesparteiobmann war, 
zwischen FABER-VERLAG und ÖVP Wiener 
Neustadt (gezeichnet Walter Zimper) abgeschlos­
sen. 

Was Walter Zimper mif diesen Geldmitteln 
machte, konnte bis auf die F~ststellung einiger pri­
vater Anschaffungen Walter Zimpers, nicht geklärt 
werden. (ON 304 S 481 ff; pp 210) 

Dargelegt wurde bereits, daß die WIENER 
NEUSTÄDTER VERLAGSGESMBH als ver­
deckter Gesellschafter an läßlich der Sani,erung des 
FABER-VERLAGES auftrat. Walter Zimper will 
von. dieser Gesellschaft (T rellhandfirma der ÖVP) 
1 Mio S zur Sanierung des 'FABER-VERLAGES 
erhalten haben. Die buchhalterische Erfassung die­
ses Betrages wurde jedoch er~t mit Dezember 1981 
durchgeführt, obgleich diese: 1 Mio S, wie Walter 
Zimper es darstellt, "effektiv nie in der WIENER 
NEUSTÄDTER VERLAGSGESMBH wat'. Wie 
dargelegt, ging der Betrag vo~ 30 000 S monatlich 
auf das Konto der ÖVP-ijauptbezirksparteilei­
tung. (ON 299 S 137, 145,' 165, 185; ON 383 
S 443-447; ON 394; ON 39~; ON 304 S 487 b) 

Die betriebswirtschaftliche Analyse der verfügba­
ren Rechnungsabschlüsse der Firma FABER läßt im 
übrigen folgende Feststellungel1 zu: 

Die Josef FABER KG war schon 1976 in hohem 
Maße sanierungsbedurftig. Seit 1977 wies das 
Unternehmen eine wachsende bilanz mäßige Über­
schuldung und'steigende bankmä,ßige Verpflichtun­
gen auf. Die im Zeitraum 1976 his 1980 bei expan­
dierenden Umsätzen insgesamt leicht positive 
Ertragskraft reichte nämlich nicht einmal zur Dek­
kung der Privatentnahmen aus. 

Im Wirtschaftsjahr 1980/81 wurde das Umsatz­
wachstum dann insbesondere dl\rch rückläufige 
Inseratenerlöse (-12%) abrupt unterbrochen. Der 
Verlust dieser Periode fiel mit rund 3,4 Mio S mehr 
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als deutlich aus und führte zu einem bilanzmäßigen 
Fehlkapital von bereits rund 11,4 Mio S und zu 
erheblichen liquiditätsmäßigen Anspannungen. 
Zum 31. März 1981 trug der FABER-VERLAG 
also alle Anzeichen einer drohenden In~olvenz. 
(ON 332 S 23-27; ON 362 S 357:-362) 

Bei diesem Abgang von mehr als 11 Mio S war 
aber ein weiterer Geldzuschuß notwendig, den 
Walter Zimper durch Vorauszahlungen für Insera­
teneinschaltungen in den Zeitungen des FABER­
VERLAGES in der Höhe von je 1 Mio S durch die 
VERSICHERUNGSANSTALT DER ÖSTER­
REICHISCHEN BUNDESLÄNDER, VERSI­
CHERUNGS AG, der RAlFFElSENKASSE NIE­
DERÖSTERREICH - WIEN und der ERSTEN 
;NIEDERÖSTERREICHISCHEN BRAND­
SCHADENVERSICHERUNGS AG erreichen 
konnte. 

Umso bemerkens~erter erscheint daher die Ta~­
sache, daß in diesem Zeitraum die Verträge zwi­
schen FABER-VERLAG und Walter Zimper 
erneuert und eine Erhöhung der Leistungen an die 
ÖVP Wiener Neust~dt mit sich brachten. (Beila­
ge VI; ON 564 S 313) 

C. PARTEIENFINANZIERUNG 

I. Leopold-Figl-Wohnpark (Salzerwiese Wr. Neu­
stadt) 

Im Rahmen des Konzeptes d.er WBO-Verant­
wortlichen die Bautätigkeit über das Burgenland 
auszudehnen kam es unter anderem zum Baupro­
jekt Salzerwiese.Wr. Neustadt. 

Am 3. Oktober 1979 WUrde von der "WOHN­
BAU OST - BURGENLÄNDISCHE BAU-, 
WOHN- UND SIEDLUNGSGENOSSEN­
SCHAFT" - beim Amt. der Niederösterreichi­
schen Landesregierung ein Begehren auf Förde­
rung des Bauvorhabens "WOHNEN IM PARK" 
- Salzerwiese mit 198 Eigentumswohnungen ein­
gebracht. 

Dieses Bauvorhaben' bestand aus vier Bauab­
schnitten. Für den ersten Bauabschnitt wurde vom 
Wohnbauförderungsbeirat in der Sitzung vom 
25. Feber 1980 ein Betrag von 46823000 S bereit­
gestellt. Auf Grund dieses Beiratsgutachtens wurde 
eine sich an den Bauabschnitten orientierende 
Aktenteilung durchgeführt und von der WBO für 
den ersten Bauabschnitt am 15. Mai 1980 ein neues 
reduziertes Begehren, Zl 1/6 a-25/311.330, betref­
fend die Förderung von 84 Eigentumswohnungen, 
vorgelegt. In der Regierungssitzung vom 13. Mai 
1980 wurden 44 465 000 S bewilligt und mit amtli­
cher Zusicherung gleichen Datums unter Berück­
sichtigung eines geprüften Volumens von 

. 7203,53 m2 (84 Wohneinheiten) zugeteilt. 
(ON 239) . 

Mit dem Bau wurde am 26. Juni 1980 begonnen. 
Festzuhalten und \ bemerkenswert ist, daß das 

Begehren vom 15. Mai 1980 keinen amtlichen Ein­
gangsvermerk aufweist und zwei Tage später 
datiert als die bezughabende amtliche Erledigung. 

Für den zweiten Bauabschnitt wurden vom 
Wohnbauförderungsbeirat am 9. November 1981 
12 515 000 S bereitgestellt und in einer Änderungs­
sitzung vom 10. November 1981 14080000 S 
bewilligt. Dieser Bauabschnitt wurde weder in einer 
Bewilligungssitzung der Niederösterreichischen 
Landesregierung behandelt noch wurde für diesen 
eine amtliche Zusicherung ausgefertigt. 

Auf Grund der am 25. November 1980, am 
24. Feber 1981, am 4. Juni 1981 und am 6. Oktober 
1981 anhand von Baufortschrittsmeldungen erfolg­
ten Baukontrollen, die in der Reihenfolge ihrer 
Durchführung einen 31,53%igen, 47,68%igen, 
74,98%igen und 90%igen Baufortschritt ergaben, 
gelangten für den Bauabschnitt I nach grundbü- \ 
cherlicher Sicherstellung des Förderungsdarlehens 
jedoch lediglich 82,48%, das sind 36461 000 S, zur 
Anweisung, da bei der Überprüfung der vorgeleg­
ten Anbotseröffnungsprotokolle und Vergabenie­
derschriften dahin gehend Mängel festgestellt wur­
den, - als große Unstimmigkeiten zwischen den 
Kostenberechnungen und den Kosten der Schluß­
briefe auftraten, Kosten geltend gemacht wurden, 
die sich nicht nur auf den Bauabschnitt bezogen, 
teilweise die Eröffnungsproiokolle überhaupt fehl­
ten und teilweise nicht der Billigstbieter mit den 
Aufträgen betraut wurde. Der Vertreter der WBO 
wurde vom Amt der Landesregierung darauf hinge­
wiesen, daß weitere Zu zählungen erst nach Bereini­
gung bzw. Klärung dieser Unstimmigkeiten erfol­
gen würden. 

Die WBO ersuchte mit Schreiben vom 
6. November 1980 Auszahlungen .von Wohnbau­
mitteln für dieses Projekt auf das Kto. 
Nr.81-40012-0 bei der BAWAG Eisenstadt vorzu­
nehmen. Mit Schreiben der WBO vom 28. Novem­
ber 1980, eingelangt am 5. Feber 1981, wurde 
ersucht, ab. sofort diese Auszahlungen auf Kto. 
Nr. 333-148-730/00 bei der LÄNDERBANK Wie­
ner Neustadt vorzunehmen. Mit Schreiben vom 
18. November 1981 hat die WBO letztlich ersucht 
diese Auszahlungen wieder bei der BA W AG Eisen­
stadt auf Kto. Nr. 38140-400-125 durchzuführen. 
Dem wurde seitens des Amtes nicht mehr entspro­
chen. 

Das Schreiben vom 28. November 1980 an das 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
war zu Handen Herrn Wally gerichtet und 
geschäftsordnungswidrig von Tietze und einem 
WBO-Angestellten namens Riegler unterschrieben. 
Beide waren geschäftsordnungsmäßig nicht vertre­
tungsbefugt. (ON 283 S 11) 

Die an das Wiener Neustädter Geldinstitut über­
wiesene Summe von zirka 22 Mio S 'wurde von 
einem Vertreter der WBO abgehoben und, wie die 
Ermittlungen ergaben, in der Folge nicht für den 
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Bau Salzerwiese verwendet; der Betrag ist spurlos 
verschwunden. (ON 283 S 11; ON 259; pp 92) 

Anfang März 1981 richtete Dr. Rauchwarter ein 
Schreiben an die Abteilung I der Niederösterreichi­
schen Landesregierung, Wohnbauförderung, zu 
Handen Herrn Wally (Nachfolger von Alexander 
Hofmeister), in dem er ihn als lieben Freund titu­
liert und ihn um Unterstützung betreffend Baulos 2 
ersucht. Festzuhalten ist hiezu, daß Herr Wally 
unter Anwesenheit Walter Zimpers mit Dr. Rauch­
warter im WBO-Büro Wien Gespräche führte und 
auch bewirtet wurde. (ON 408 S 213; Beilage VIII) 

Nach Feststellung der Aufsichtsbehörde 
erscheint beachtenswert, daß die WBO, obwohl ihr 
örtlicher Wirkungsbereich auf das Burgenland ein­
geschränkt war, vom Land Niederösterreich Förde­
rungsmittel erhielt, obwohl das Land Niederöster­
reich im beim Amt der Burgenländischen Landesre­
gierung anhängigen Verfahren um Ausdehnung des 
Wirkungsbereiches der WBO mit Schreiben vom 
18. Mai 1981 die Ansicht vertrat, daß im Land Nie­
derösterreich ein Bedarf an weiteren gemeinnützi­
gen Bauvereinigungen nicht gegeben erschien. 
(Bundesminister für. Bauten und Technik, 
Z1. 123/47-112/82, Beilage K) 

Dr. Rauchwarter erwähnte mehrfach, mit Walter 
Zimper ein "sehr, sehr gutes Verhältnis" zu haben 
("auch mit Landeshauptmann Siegfried Ludwig 
verstehe er sich gut") und daß Walter Zirn per für 
die WBO behilflich ist. (ON 408 S 219,223) 

Dr. Rauchwarter erwähnte auch des öfteren, und 
zwar in Anwesenheit dritter Personen, daß man die 
niederösterreichische ÖVP unterstützen m:üsse, um 
die entsprechenden Wohnbauforderungsmittel so 
rasch als möglich zu erlangen. (ON 271 S 63; 
ON 253 S 473; ON 144 S 379) 

Im Sommer 1979 wandte sich Dr. Rauchwarter 
an den Abgeordneten Walter Zimper und ersuchte 
ihn um Unterstützung bei der raschen Edangung 
von Wohnbauförderungsmitteln für das Projekt 
Salzerwiese. Zimper sagte eine solche Unterstüt­
zung durch eine politische Intervention zu, befaßte 
damit die Hauptbezirksparteileitung der ÖVP Wie­
ner Neustadt und richtete ein Interventionsschrei­
ben an den zuständigen Politiker Siegfried Ludwig. 
Gleichzeitig wurde der Wohnungsreferent der 
ÖVP-Gemeinderatsfraktion Wiener Neustadt in 
den Aufsichtsrat der WBO berufen. 

Am 3. Mai 1980 überließ Dkfm. Horst Tietze 
auf Anraten Dr. Rauchwarters dem für Wohnbau­
förderungsfragen zuständigen Alexander Hofmei­
ster, welcher im Wohnbaubereich als "rechte 
Hand" Siegfried Ludwigs zu bezeichnen ist, sein 
Luxusauto, BMW 733 i, mit Autotelefon im Wert 
von etwa 300000 S. Nach Bekanntwerden der 
Malversationen WBO-Verantwortlicher bezahlte 
der inz~ischen frühpensionierte Alexander Hof­
meister im März 1982 100 000 S an den Anwalt 
Dkfm. Tietzes. Dieser rechtfertigt seine Vorgangs-

weise damit, daß Hofmeister "dieses Auto ver­
langte", und da Hofmeister leitender Beamter der 
Wohnbauförderung Niederösterreich war, hätte es 
Tietze unterlassen, "ihn dann zu erinnern, daß er 
ihm den Kaufpreis schuldete". Im übrigen gab es 
bezüglich die überlassung dieses Kraftfahrzeu­
ges an Alexander Hofmeister keinerlei schriftliche 
Vereinbarungen. (ON 395; ON 408 S 215, 229; 
ON188 S 277; pp 85, pp 92, pp 794, pp 1118) 

1. Parteispende auf Rechnung der Firma HOF­
MAN & MACULAN. 

Ende August 1980 wurde der Vertrag zwischen 
WBO und der Baufirma MACULAN für das Pro­
jekt Salzerwiese mit einer Auftragssumme von 
100 Mio S abgeschlossen. Neben 3% Kassaskonto 
wurde ein Nachlaß von 2% auf alle Einheitspreise 
festgelegt. Im März 1981 schrieb Dr. Rauchwarter 
an die Niederösterreichische Landesregierung, 
Wohnbauförderungsabteilung, und ersuchte um 
Unterstützung hinsichtlich Baulos 2. (PP 722, 
PP 729, pp 735, pp 25) 

Nach Darstellung Dr. Rauchwarters vor dem 
Untersuchungs ausschuß bespricht er mif Walter 
Zimper alles über Auftragsvergaben, selten auch 
mit Landeshauptmann Siegfried Ludwig. Entspre­
chend einer sichergestellten handschriftlichen Auf­
zeichnung Dr. Rauchwarters werden "Zuwendun­
gen vom Auftraggeber in Millionen" verlangt; diese 
persönliche Aufzeichnung bestätigte Dr. Rauch­
warter vor dem Untersuchungsausschuß dahin 
gehend, daß "man zwei, drei, vier Prozent des Auf­
tragsvolumens .oder der Auftragssumme ohne wei­
teres' verlangte und daß diese Zuwendungen in die 
Bezirksorganisation- flossen". (ON 396; 
ON 280 S 589; Bd. XXIII S 1197; pp 862) 

Am 3. April 1981' wurden von Dr. Rauchwarter 
1550000 S· aus WBO-Mitteln an Walte]' Zimper 
"auf Rechnung der Firma MACULAN alls Unter­
stützung der NÖ ÖVP" übergeben. Dieser Betrag 
stammt aus dem WBO-Konto "Kittsee" (RAIFFEI­
SENVERBAND BURGENLAND) und wurde am 
3. April J 981 von diesem Konto auf Veranlassung 
Dr. Rauchwarters abgehoben. Das Bargeld wurde 
von einem WBO-Angestellten in einem Koffer von 
Eisenstadt nach Wien transportiert und von Dr. 
Rauchwarter Walter Zimper in c\en Räumlichkeiten 
der Niederösterreichischen Landesparteileitung 
übergeben. (ON 233 S 259-271; ON 579 
S 553-557) 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sei­
tens der Firma MACULAN für Rauchwarter-Fir­
men weitere 360 000 S überhaupt ohne ersichtliche 
Gegenleistung, und 200 000 S -'- ob für diesen 
Betrag Leistungen erbracht worden sind, konnte 
nicht festgestellt werden - ergibt sich, daß tatsäch­
lich 2% des Auftragsyolumens der Firma MACU­
LAN an Provisionen flüssiggemacht ·wurden. 
Hauptnutznießer war die ÖVP Niederösterreich. 
(Bundesminister für Finanzen Z 1105010/40 Pr. 
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2/82 vom 22. September 1982 S 105; ON 121 
S 161; ON 15 S 233 t-233 dd; ON 373 
S 405-409; pp 732) 

Dies bestätigen auch dem Ausschuß vorliegende 
Teilrechnungen der Firma HOFMAN & MA­
CULAN . BAU AG für das Projekt Salzerwiese. 
Gemäß Punkt 6 des Auftrages an die genannte 
Firma sollte die Bezahlung der jeweiligen prüffähi­
gen Rechnungen innerhalb von 30 Tagen abzüglich 
eines Kassaskontos von 3% erfolgen. Gemäß 
Punkt 21 c gewährte die auftragnehmende Firma 
einen Nachlaß von 2% auf alle Einheitspreise. Die 
WBO leistete weiters, ohne durch einen schriftli­
chen Auftrag verpflichtet zu sein, eine Anzahlung 
von 6 Mio S, die jeweils durch Abzug von 25% bei 
Legung von Teilrechnungen berücksichtigt werden 
sollte. Die WBO ging bei der Ermittlung von 
jeweils auf Grund einer gelegten Teilrechnung zu 
bezahlenden Geldsumme folgendermaßen vor: 
Von der durch die Architekten überprüften und 
berichtigten Teilrechnungssumme wurden 25% in 
Anrechnung auf die geleistete Akontierung abgezo­
gen. Von dieser Summe wurden allenfalls bereits 
geleistete Zahlungen in Abzug gebracht und dann 
von dem verbleibenden Betrag 3% Kassaskonto 
abgezogen. Der sich nunmehr ergebende Rech­
nungsbetrag wurde zur Anweisung gebracht. 

Richtigerweise 'wäre aber die Berechnung dem 
Vertrag entsprechend derart anzustellen gewesen, 
daß von der Teilrechnungssumme vorerst gemäß 
Punkt 21 c des Vertrages 2% als Nachlaß auf die 
Einheitspreise, von der sich ergebenden Summe 3% 
Kassaskonto, anschließend 25% entsprechend der 
Akontierung und dann allfällige bisherige Zahlun­
gen abgezogen hätten werden müssen. 

Durch die nicht vertragskonforme Abrechnung 
ergab sich allein bis zur 8. Teilrechnung bei einem 
insgesamt abgerechneten Betrag von 
14 617 782,32 Seine Überzahlung seitens der 
WBO an die Firma HOFMAN & MACULAN in 
der Größenordnung von 393 118,35 S. Die falsche 
Berechnungsweise, fortgeführt bis zur Abwicklung 
des Auftrages, hätte hochgerechnet eine Überzah­
lung von rund 2,7 Mio S ergeben. Bei Legung einer 
richtigen Schlußrechnung wäre dieser Betrag als 
Überzahlung offenbar und bei einer Berichtigung 
frei geworden. (Bundesminister für Justiz, 
GZ 64 878/74-IV 2/82 vom 6. August 1982) 

. Nach Feststellung der Bankenaufsicht bezüglich 
Finanzierung der WBO seitens der Kreditinstitute 
liegen auch hier Unregelmäßigkeiten vor. So wur­
den vom RAIFFEISENVERBAND BURGEN­
LAND Kreditmittel flüssiggemacht, ohne daß der 
Baufortschritt überwacht worden wäre. Festgestellt 
wurde auch, daß einzelne Schriftsätze des RAIFF­
EISENVERBANDES BURGENLAND an die 
Bankenaufsichtsbehörde das Obligo WBO betref­
fend geschäftsordnungswidrig nur von Generaldi­
rektor Dr.Forstik unterschrieben worden sind. 

Verbindungen zwischen Dr. Forstik und der 
WBO bestanden im übrigen auch in dessen Tätig­
keit für die Firma DOMUS, von der Dr. Forstik 
120000 S als Entschädigung als "Beiratsmitglied" 
und als einmalige Abgeltung erhielt. Auch mit der 
Firma DUROTECHNIK -\ Firma des Rauchwar­
ter-Imperiums - stand Dr. Forstik in geschäftli­
chem Kontakt. Diese Firma stellte ihm eine Segel­
jacht F 3,2 zur Verfügung. Ein Boot dieses Typus 
wurde an die ALAG, MOBILIENBESCHAF­
FUNGS- UND VERMITfLUNGS-GESMBH um 
682 338 S zuzüglich 30% Mehrwertsteuer verkauft. 
Dr. Forstik will als Gegenleistung für die Yacht 

. 100000 S und sein gebrauchtes Segelschiff erbracht 
haben. Da keine schriftlichen Vertragsaufzeichnun­
gen vorliegen, konnte die Abwicklung dieses Falles 
nicht näher durchleuchtet werden. (ON 271 S 63; 
ON 317 S 603; ON 188 S283; Bundesminister für 
Finanzen Z 110510/8-Pr. 2/82 vom 9. April 1982; 
Beilage VII; pp 86) 

Am 18. August 1981 teilte Walter Zimper der 
WBO schriftlich mit, daß das zweite Baulos des 
Projektes Wiener Neustadt, Salzerwiese, nach 
Rücksprache mit dem Wohnbaureferenten des Lan­
des Niederösterreich, Herrn Landeshauptmann 
Siegfried Ludwig, zur Genehmigung vorgeschlagen 
wird. Der rechtmäßige Bescheid des Amtes der 
Niederösterreichischen Landesregierung werde 
allerdings erst. nach der Sitzung des Beirates zuge­
stellt werden können. (Beilage IX; pp 717) 

Im September 1981 benachrichtigte Dr. Maculan 
Walter Zimper und Landeshauptmann Ludwig, daß 
die WBO Rechnungen in Millionenhöhe schuldig 
bliebe; Walter Zimper und Landeshauptmann Lud­
wig beruhigten daraufhin Dr. Maculan mit den 
Worten "er brauche keine Bedenken zu haben, es 
ist noch nie eine Genossenschaft insolvent gewor­
den, es handle sich höchstens um eine vorüberge­
hende Illiquidität, diese werde man sehr rasch in 
Ordnung bringen". Beachtenswert scheint in die­
sem Zusammenhang, daß ebenfalls im September 
1981 die WBO-Verantwortlichen (allesamt ÖVP­
Funktionäre) \ beschlossen haben, Bundesparteiob­
mann Dr. Alois Mock von der "prekären Situation 
der WBO zu informieren und daß die WBO unver­
schuldet in diese triste Situation geraten ist". In der 
Mitteilung an Dr. Mock soll auch darauf hingewie­
sen werden, "daß die politischen Folgen für alle 
Beteiligten in Niederösterreich . und Burgenland 
unabsehbar wären und daß rasch eine Lösung her­
beizuführen ist". (Beilage X; pp 734, pp 835) 

Ob Walter Zimper, der den Betrag nach Dr. 
Rauchwarters Darstellung für einen persönlichen 
Wahlkampffonds hoher ÖVP-Landesparteipoliti­
ker verwenden wollte, tatsächlich für Zwecke der 
Landes-ÖVP verwendete oder allenfalls auch dem 
FABER-VERLAG zuführte, konnte nicht geklärt 
werden. Daß Walter Zimper den Empfang dieses 
Geldes in Abrede stellt, wird seitens Dr. Rauchwar­
ter damit erklärt, daß Walter Zimper "Ludwig dek-
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. ken wolle". Dieser' komprimitierenden Aussage 
wurde jedenfalls bislang weder von Walter Zimper 
noch von Siegfried Ludwig ernstlich und allenfalls 
gerichtlich begegnet, sondern lediglich die Trans­
aktion an sich bestritten. (Bel1age XI a, XI b; 
pp 858) 

2. Der Umbau des ÖVP-Parteilokals Wr. Neu­
stadt 

Es war ein jahrelang~s, immer wieder aus Geld­
mangel gescheitertes Anliegen der ÖVP-Hauptbe­
zirksparteileitung Wr. Neustadt, das Parteilokal, 
welches in einem Teil der von der VERLAGS 
GESMBH gemieteten Räumen in Wr. Neustadt, 
Neuklosterplatz 2, untergebracht ist, umzubau~n. 
Im Sommer 1980 wurde nun ein diesbezüglicher 
Beschluß gefaßt, da sich der Abgeordnete Walter 
Zimper bereit erklärte, Kosten bis zu 500 000 S zu 
übernehmen .. 

Ab Sommer 1981 erfolgte so dann die Renovie- -
rung des Parteilokales. Laufende Rechnungen bis 
zur Gesamthöhe von 500 000 S wurden von der 
ÖVP-Hauptbezirksparteileitung Wr. Neustadt ver­
einbarungsgemäß an Abgeordneten Walter Zimper 
weitergesendet. (ON 255 S 495-498; ON 349 
S 251-,-255; ON 394; ON 396) 

Der Rechnungsbetrag wurde jeweils über Auf­
trag Walter Zimpers vom Konto der WIENER 
NEUSTÄDTER VERLAGSGESMBH bei der 
WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE an die 
ausführenden Firmen überwiesen. Walter Zimper 
war alleiniger Geschäftsführer der WIENER NEU­
STÄDTER VERLAGSGESMBH; diese ist als 
Treuhandfirma der ÖVP-Hauptbezirksparteilei­
tung Wiener Neustadt anzusehen. Da die WIE­
NER. NEUSTÄDTER VERLAGSGESMBH nicht 
über das notwendige Geld verfügte, um die über­
nommenen Kosten für den Umbau des Parteiloka­
les zu bezahlen, zahlte Walter Zimper am 17. Juli 
1981 und am 19. Oktober 1981 je 200000 S in bar 
auf das Konto der WIENER NEUSTÄDTER 
VERLAGSGESMBH ein. 

Hiezu steht fest, daß Dr. Rauchwarter, Dkfm. 
Tietze und Walter Zimper einander am 8. Juli 1981 
im WBO-Büro in Wien trafen. (ON 271 S 63,69) 

Am 8. Juli 1981 veranlaßte Dr. Rauchwarter die 
fernschriftliche Überweisung von 200 000 S vom 
Konto der WBO beim RAIFFEISENVERBAND 
BURGENLAND Zur Barabhebung durch Gertrude 
Kieteubl an die RAlFFElSENBANK WIEN 11; 
Gertrude Kieteubl hob das Geld tatsächlich ab und 
übergab es Dr. Rauchwarter. 

Am 16. Juli 1981 trafen einander Dr. Rauchwar­
ter und Walter Zimper abermals im Büro in Wien. 

Am 17. Juli 1981 zahlte Walter Zimper, wie oben 
festgehalten, auf das Konto der WIENER NEU­
STÄDTER VERLAGSGESMBH bei der WIE-

NER NEUSTÄDTER SPARKASSE in bar 
200000 S ein. (ON 394 S 131; ON 304 S 487 a) . 

Bezüglich der Einzahlung vom 19. Oktober 1981 
ist festzuhalten : 

Im Jahre 1981 beabsichtigte die der ÖVP nahe­
stehende UNION, aus politischen Gründen in der 
von der SPÖ dominierten Gemeinde N,~udörfl ein 
Tenniscenter zu errichten. Da die UNION dazu 
keinerlei finanzielle Mittel hatte, wandte sich das 
Vorstandsmitglied der UNION, Rudolf HabeIer, 
der zugleich Mitglied des Gemeinderates in Neu­
dörfl und Mitglied des Aufsichtsrates der WBO 
war, an Dr. Rauchwarter in seiner Funktion als 
Obmann der WBO um Unterstützung für dieses 
Projekt. Die WBO erwarb daraufhin die dafür not­
wendigen Grundstücke und finanzierte sie durch 
Kredite vom BURGENLÄNDISCHEN RAlFFEl­
SENVERBAND und der SPARKASSE WIENER 
NEUSTADT. Die WBO hat damit eine Aufgabe 
übernommen, die mit ihrer Stellung als Gemeinnüt­
zige Genossenschaft nicht vereinbar war und den 
gesetzlichen Grundlagen widersprach. 

Der Kreditvertrag zwischen der SPARKASSE 
und der WBO wurde bemerkenswerten,reise vom 
WBO-Aufsichtsratsmitglied Rudolf Habeler unter­
zeichnet, wobei die weitere Finanzierung der Ten­
nishalle durch Mit~el der WBO (insgesamt etwa 22 
Mio S) erfolgte. Zur Gründung einer eigenen 
Betriebsgesellschaft (AFS) ist es nicht gekommen, 
obgleich diese aus den nachfolgend genannten 4 
Mio S 881000 S erhalten haben soll. Was mit die-

·sem Betrag geschehen ist, konnte bislang nicht 
geklärt werden. (ON 189 S 337; ON 188 S 293, 
295; pp 60, pp 99) 

Am 13. Oktober 1981 erhielt die WBO bei der 
WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE ein Dar­
lehen in Höhe von 4 Mio S für das Projekt Tennis­
halle Neudörfl. (ON 6 S 49 ff.; ON 80) 

An diesem Tag übernahm der WBO-Angestellte 
Reimann von der SPARKASSE WIENER NEU­
STADT 2730000 S zur treuhändigen Weiterlei­
tung an Dr. Rauchwarter. Am 14. Oktober 1981 
übergab er davon Dr. Rauchwarter den Betrag von 
1 081 000 S. Davon waren 881 000 S für die Firma 
AFS (SPORTZENTRUM NEUDÖRFLI 
LEITHA) bestimmt. Bei einer Unterredung über 
die Verwendung (bzw. Verbuchung) des Geldes 
wurde auch über einen Betrag von 200 000 S 
gesprochen, wobei die Bezeichnung "Pa.rtei" und 
der Name "Zimper" gefallen sind. 

Am 28. Oktober 1981 verfertigte Reimann über 
Auftrag De. Rauchwarter eine Liste über die Auf­
teilung des Geldes. Der Betrag von 1 081 000 S 
wurde wie folgt aufgeteilt: 

200000 S WBO weitergeleitet an ... H.Okto­
ber 1981 

881 000 S AFS-Neudörfl 
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Beim Betrag über 200 000 S trug Matthias Rei­
mann deshalb 'keinen Namen ein, weil - wie 
gesagt - im Zusammenhang damit der Ausdruck 
"Partei" gefallen und "Zimper" genannt worden 
war. Der Millionenbetrag wurde von Matthias Rei­
mann (in dessen Bürofach übrigens die Visitenkarte 
des Dr. Herbert Batliner, Vaduz - siehe Bericht 
zu Bela Rabelbauer -, sichergestellt wurde) in 
einem Koffer zu Dr. Rauchwarter transportiert. 
(ON 6; ON 296 S 89 [f.; ON 253 S 469-481; 
ON 189 S 339; ON 233 S 133; ON 252 S 483; 
pp 82, pp 26, pp 167, pp 118, pp 151) 

Walter Zimper zahlte sodann am 19. Oktober 
1981 einen Betrag von 200 000 S, der ihm von Dr. 
Rauchwarth für seine Bemühungen um F1üssigma­
chung von Förderungsmitteln für das Projekt 
Kirchschlag übergeben worden war, in bar auf das 
Konto der WIENER NEUSTÄDTER VERLAGS­
GESMBH ein. (ON 410 S 233-241; ON 315; 
ON 564; ON 15 S 233 S; ON 383 S 443-447) 

3. Verdacht einer weiteren Parteiseende von 5,25 
Mio S an die Niederösterreichische OVP 

Bei der Prüfung der WBO durch den Revisions­
verband wurde die mangelhafte Buchhaltung 
ebenso bekannt wie Geschäftsfälle, für die kein Lei­
stungsnachweis bestand. Der Zahlungsverkehr der 
WBO fand in einem beträchtlichen Ausmaß durch 
Ausgabe von Barschecks und Wechseln statt, wobei 
die Buchhaltungsabteilung davon vielfach erst auf 
Grund entsprechender Umsatzbewegungen auf den 
Bankkonten Kenntnis erhielt. Die übrigen Abtei­
lungen, insbesondere die zur Überprüfung der 
Rechnungen eingerichtete Technikabteilung, 
erhielten in derartigen Fällen überhaupt keine Mit­
teilung über den Geschäftsvorgang. (ON 208 S 64, 
71; ON 365 S 369-373; PP 408, pp 53) 

Infolge der Kapitalschwäche und erheblicher 
Bankschulden war Dipl.-Ing. Otto Kriegler 
bestrebt, für seine Firmen Großaufträge von der 
WBO zu erhalten. Unter Ausnützung seiner per~ 
sönlichen und auch geschäftlichen Beziehungen zu 
Dr. Rauchwarter gelang dies Dipl.~Ing. Kriegler 
tatsächlich. In der Folge wurden seitens der WBO, 
insbesondere bei den WBO-Bauprojekten Puch­
berg und Varga I, Akontozahlungen geleistet. In 
weiterer Folge wurden auf Veranlassung Dipl.-Ing. 
Krieglers und im Einverständnis mit Dr. Rauchwar­
ter und Dkfm. Tietze Rechnungen unter Fingie­
rung von Leistungen gelegt und Leistungen doppelt 

. verrechnet. (ON 221; ON 144 S 309 ff., 375-383; 
ON 144 S 413; pp 218, pp 160) 

Insbesondere die Akontozahlungen sollten 
DipI.-Ing. Otto Kriegler zinsenfreies Kapital ver­
schaffen. Die Verrechnung für die Bauprojekte 
erfolgte häufig in der Weise, daß Rechnungen auf 
.Objekte bezogen wurden, bei denen Dipl.-Ing. 
Kriegler keinerlei Arbeiten verrichtete. Die Zahlun­
gen erfolgten überwiegend mit Schecks und Wech-

sein, welche durchwegs in die Buchhaltung der Fir­
men des Dipl.-Ing. Otto Kriegler Eingang fanden. 

Am 5. September 1979 bestätigte DipL-Ing. 
Kriegler den, Eingang eines Schecks über 
750000 S, am 12. Oktober den Scheckeingang 
über 2,5 Mio Sund am 15. November 1979 einen 
weiteren Scheckeingang über 2 Mio S. Buchhalte­
risch wurden diese Beträge als Akontozahlungen 
für zu erbringende Leistungen der Kriegler-Firma 
Fertigbau für die WBO erfaßt. Entgegen der Ver­
buchung dieser Geldbeträge unter Eingang erhielt 
Dipl.-Ing. Kriegler bzw. seine Firma den Betrag 
von 5,25 Mio S jedoch nicht. (ON 147 S 431, 
S 435; ON 438; ON 579 S 90S, 907; ON 189 
S 325) 

Seitens Dr. Rauchwarter und Dkfm. Tietze 
wurde Dipl.-Ing. Kriegler diesbezüglich bedeutet, 
daß man diese Summen für die "niederösterreichi­
sche Partei" benötige. Dipl.-Ing. Kriegler kam der 
Aufforderung Dr. Rauchwarters und Dkfm. Tiet­
zes, den Empfang des Geldbetrages tatsachenwid­
rig zu bestätigen, insbesondere deswegen nach, da 
er von der WBO weitere Aufträge erwartete und er 
von Dr. Rauchwarter und Dkfm. Tietze aufgefor­
dert worden war, bei frei finanzierten Bauvorhaben 
- "wo es keine Kontrolle·in der WBO gebe" -
die Beträge von insgesamt 5,25 Mio S in Form von 
überhöhten Rechnungen "zurückzuholen". 
(ON 229 S 183; ON 579 S 361,363,371,375,379, 
381, 385, 471, 473, 623, 625) 

Bezüglich der Einlösung der drei· Schecks steht. 
fest, daß diese jeweils mit der Unterschrift des 
Obmannes Dr. Rauchwarter und dessen Stellvertre­
ter Hans Tiwald versehen waren. Die drei Schecks 
wurden bei der BA W AG Eisenstadt in bar behoben, 
wobei auch ermittelt werden konnte, daß der Geld­
betrag in das Zimmer des damaligen Bankdirektors 
Gerhartl gebracht wurde. Hingegen konnte· nicht 
geklärt werden, wer den Geldbetrag als Vertreter 
der WBO behoben hat. Nach Darstellung Ger­
hartls hat überwiegend Dkfm. Tietze derart große 
Beträge abgeholt. Auch konnte die Überbringerun­
terschriften auf den Rückseiten der Schecks nicht 
identifiziert werden. (ON 233 S 275; ON 160 
S 501 g; ON 455; ON 478; ON 579 S 351; 
PP 344) 

Bezüglich dieses Betrages hatte Dr. Rauchwarter 
bkfm. Tietze etwa Anfang 1980 mitgeteilt, daß an 
die niederösterreichische Öyp Parteispenden zu 
leisten wären, wenn die WBO in Niederösterreich 
eine Bautätigkeit entfalten wolle. Nach Darstellung 
Dkfm. Tietzes sprach Dr. Rauchwarter auch in 
mehreren Sitzungen des Vorstandes und Aufsichts­
rates der WBO davon, daß Partei spenden an die 
niederösterreichische ÖVP zu geben sind. (ON 271 
S 63,83; ON 579 S 557; pp 220, pp 228, pp 231) 

In der Folge forderte Dkfm. Tietze Dipl.-Ing. 
Kriegler auf, zu bestätigen, daß der Betrag für die 
öVP Niederösterreich verwendet worden wäre; 
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Dipl.~lng. Kriegler weigerte sich, eine derartige 
Bestätigung auszustellen, weil er nur aus Andeutun~ 
gen vom Verwendungszweck der Beträge in der 
Summe von 5,25 Mio S Kenntnis erlangt hatte. 
Dies trotz der Zusage Dkfm. Tietzes, Ing. Kriegler 
eine BeStätigung zu geben, daß dieser die Beträge· 
nicht erhalten habe. (ON 272583; ON 188 S 281; 
ON 147; BIZl. 1241 in Bd. XXIII; pp 224, pp 238) 

An dieser Stelle ist anzumerke~, daß die Verant­
wortlichen der WBO im Zuge des Bestrebens, das 
Bauvolumen auszudehnen, durch den Erwerb von 
Firmen in Wien, Niederösterreich und der Steier­
mark Fuß fassen wollten. Anzuführen ist hier die 
Fa. NÖST. Anfänglich gehörte dieses Unterneh­
men Dr. Rauchwarter und Dkfm. Tietze, dessen 
Anteil schließlich Franz Hubinger, ÖVP-Bürger­
meister in Wartmannstetten, erwarb. Der nieder-

. österreich ische ÖVP-Landesrat Franz Blochberger 
wurde Nachfolger Dr. Rauchwarters als Aufsichts­
ratvorsitzender der NÖST. Franz Hubinger war 
zusammen mit Dkfm. Tietze Geschäftsführer des 
Unternehmens. 

Einem Brief Dr. Rauchwarters an Walter Zimper 
ist zu entnehmen: ' 

"In der ehemaligen gemeinnützigen Gesellsch~ft 
Stölzle Oberglas und nunmehrigen umbenannten 
gemeinnützigen "NÖST - Niederöste'rreichi­
sehe-Steirische gem~innü tzige-Baugesellsi:haft 
mbH" bin ich Mehrheitsgesellschafter. . 

Ich darf daher nach interner Klärung und vor 
allem als Abgeordneter und Funktionar unserer 
Österreichischen Volkspartei erklären, daß die 
"NÖST" selbstverständlich Wohnbaupolitik nur im 
Sinne der ÖVP-Grundsätze und im Sinne unserer 
Wohnbaupolitik betreiben wird. 

Es ergeht deshalb an die ÖYP-Haupibezirkspar­
teileitung die freundliche Einladung,' einen Auf­
sichtsrat, zu nominieren, um so eine möglichst 
lokalbezogene und parteinahe Wohnbaupolitik 
betreiben zu können. Insgesamt werden vier Auf­
sichtsräte bestellt, wobei neben meiner Person als 
Aufsichtsratsvorsitzender auch von der steirischen 
ÖVP entsprechende Parteifunktionäre in den Auf-

I 

sichtsrat delegiert werden." (Beilage XV) 

Dr. Rauchwarter hat am 25. September 1980 
einen 74%igen Anteil vom Stammkapital von 
500 OOO,S um rund 2,5 Mio S erworben. Zum 

- Geschäftsführer der NÖST war Dkfm. Tietze zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates Dr. Rauchwarter 
bestellt worden. Als im Jahre 1981 die Malversatio­
nen des Dr. Rauchwarter immer mehr in die 
Öffentlichkeit drangen, wurde der niederösterrei­
chische ÖVP-Landesrat Blochberger von Partei­
freunden ersucht, das Amt des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates bei der NÖST zu übernehmen und 
wurde mit 5 . November 1981 dazu bestellt. Mit 
diesem Datum wurde auch der ÖVP-Bürgermeister 
von Wartmannstetten, Franz Hubinger, Mitglied 
des Aufsichtsrates. Letzterer löste schließlich am 

21. Dezember 1981 Dkfm. Tietze als Geschäftsfüh­
rer ab. Nachdem im Jänner 1982 vom Revisionsver­
band eine Prüfung der NÖST vorgenommen und 
dabei praktisch die Illiquidität der Gesellschaft fest­
gestellt wurde, erwarb Franz Hubinger insgesamt 
74% der Anteile. um den Abtret)Jngspreis von 
370 000 S. Dies aber nicht direkt von den Miteigen­
tümern, sondern über Treuhänder, denen vorerst 
offenbar zur Verschleierung des Vorganges die 
Anteilsrechte übertragen wurden. 

Mit 15. Jänner 1982 legte Landesrat Blochberger 
seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates 
zurück und informierte davon Landeshauptmann 
Siegfried Ludwig, Landeshauptmann-Stel:lvertreter 
Pröll und den ehemaligen Landeshauptmann von 
Niederösterreich, Maurer. (ON 10 S 195; 
ON 74 S 57; ON 299 S 293; ON 126 S 233; 
ON 189 5365; ON 461 S 163; ON 468 
S 191-237; ON 318; ON 323 S 65-67; ON 324; 
ON 3875455-559,561,563,565,567,611-615) 

Am 26. November 1981 sprachen Dkfrn. Tietze, 
Landesrat Franz Blochberger und Franz Hubinger 
bei Landeshauptmann Siegfried Ludwig betreffend 
die Verwendung der Beträge von 750000 S, 
2,5 Mio Sund 2 Mio S (insgesamt 5,25 Mio S) vor. 

Die Initiative zu· diesem Gespräch war von Dr. 
Rauchwarter ausgegangen, nachdem ihm Dkfm. 
Tietze in einer Sitzung "die NÖST bt:treffende 
Wahrnehmungen" mitteilte. Darauf riet Dr. 
Rauchwarter Dkfm. Tietze "das dem Ludwig zu 
sagen, wenn das im Raum steht" (gemeint war 
5,25 Mio S Spende an die ÖVP Niederösterreich) 
"gehört das geklärt". (PP 822) 

Die Genannten bekamen beim Landeshaupt­
mann "sehr rasch" einen Termin - nämlich inner­
halb von zwei Tagen, nachdem Franz Hubinger 
und Franz Blochberger am 24. November 1981 
vom Vorwurf der Parieispende beziehungsweise 
von einer Bestätigung von 2 Mio S betreffend den 
FAB!-~-~~~G erfa~~~~att~n .. (PE 1/)32} 

Siegfried Ludwig erklärte, daß die niederöster­
reichische ÖVP nichts bekommen hätte. Man sollte 
Dipl.-Ing. Kriegler zu ihm bringen, damit dieser 
den Sachverhalt selbst darstellen könne. :Eine weic 
tere Initiative ergriff Landeshauptmann Ludwig 
jedoch nicht, sodaß dieses Gespräch nie stattfand. 
(PP 239) 

-'----

Zu bemerken ist, daß über die Beendigung des 
Gespräches mit Dkfm. Tietze, Franz Bk)chberger 
und Franz Hubinger unterschiedliche Darstellun­
gen vorliegen. Während Siegfried Ludwig öffent­
lich erklärte, er habe Dkfm. Tietze "hinausgewor~ 
fen", wissen Dkfm. Tietze, Franz Hubinger und 
Franz Blochberger über eine derartige Vorgangs­
weise nichts zu berichten. (PP 822, PP 88) 

Im übrigen kam bei diesem Gespräch mit Sieg­
fried Ludwig auch die Finanzierung des FABER­
VERLAGES und eine Fotokopit: eines Beleges mit 
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der Unterschrift Zimpers und Rauchwarters.· zur 
Sprache. (PP 1032, PPI037) 

H. ÖVP-Bezirkssekretariat Mattersburg ein­
schließlich personeller Subventionen 

Im März 1976 wurde im Rahmen einer Bezirks­
parteivorstandssitzung der ÖVP Mattersburg die 
Finanzierung eines neuen Sekretariats besprochen 
und unter anderem die Aufnahme eines Darlehens 
von 100 OOOS beschlossen; im Herbst 1976 übersie­
delte das Bezirkssekretariat in das neue Gebäude 
Michael-Koch-Straße 43, einen WBO-Bau. 

Bezirkssekretär war zu diesem Zeitpunkt Rud9If 
Habeler.Rudolf HabeIer war und ist Angestellter 
der ÖVP und neben dieser Funktion als Bezirks­
parteisekretär für den Verwaltungsbezirk Matters­
burg Ortsparteiobmann in Neudörfl an der Leitha, 
dort auch Gemeindevorstandsmitglied, in der Folge 
Kammerrat bei der BURGENLÄNDISCHEN 
ARBEITERKAMMER und im Rahmen der WBO 
Mitglied des Aufsichtsrates. (ON 80 S 93, 109; 
PP 211, PP 753) 

Rudolf Habeler kaufte als Strohmann der ÖVP­
Bezirksparteileitung eine WBO-Wohnung in Mat­
tersburg, Michael-Koch-Straße 43, da Förderungs­
mittel aus der Wohnbauförderung 1968 für eine 
Parteiorganisacion nicht gegeben werden dürfen. 

In dieser von Habeler gekauften Wohnung 
wurde ausschließlich das ÖVP-Sekretariat Matters­
burg untergebracht. Seitens der WBO wurden die 
Eigenmittel gestundet, eine Verzinsung für die 
gestundeten Eigenmittel erfolgte nur zum Teil. 

Die Forderung der WBO an die ÖVP Matters­
burg beläuft sich aus diesem Titel auf S 337 032,60, 
wobei in diesem Betrag die verzinsten gestundeten 
Eigenmittel (unverzinst S 205 830,54) enthalten 
sind. (Bundesminister für Finanzen Z 110 510/40-
Pr. 2/82 vom 22. September 1982, 5eite 6) 

Anläßlich der Eröffnung des neuen Parteisekre­
tariateS wurde über die Firma COMMERZ­
DRUCK KG Mobilar im Gesamtwert von etwa 
15 500' S gekauft. Bei der Auftragsbestätigung 
wurde die Anschrift "COMMERZDRUCK, 7000 
Eisenstadt" durchgestrichen und handschriftlich 
auf WZO, WERBE-, DRUCK- UND VERLAGS­
GESELLSCHAFT MBH, Hotterweg 14, 7000 
Eisenstadt, welche die Rechnungen tatsächlich 
bezahlte, umgeändert. Von der WBO wurde dem 
Bezirkssekretariat Mattersburg eine elektrische 
Schreibmaschine im Wert von 24 337,20 S zu'r Ver­
fügung gestellt. (ON 805109; Revisionsbericht 
5106 Pkt. 449; ON 558) . 

Den Geschäftsaufzeichungen der WBO ist zu 
entnehmen, daß unter der Position "Büromaterial" 
von den Firmen COMMERZDRUCK und WER­
BEZENTRUM OST, . Rechnungen von über 
100000 S gelegt wurden. Da Bestellscheine bzw. 
Lieferscheine nicht auffindbar sind, ließ sich nicht 

überprüfen, wer die Aufträge seitens der WBO 
gegeben und wer die Bestellungen entgegengenom­
men hat. (Revisionsbericht 5 106. Tz. 449) 

Im Kassabuch der ÖVP Mattersburg sind die für 
Einrichtung und Schreibmaschine aufgelaufenen 
Beträge nicht verbucht, bezughabende Unterlagen 
(wie etwa Inventarlisten, Fakturen) sind nicht vor­
handen. Das WERBEZENTRUM OST erhielt von 
der WBO zirka 3,5 Mio S ohne ersichtliche Gegen­
leistung, somit als Überzahlung. (ON 6) 

Die Revision der WBO brachte zutage, daß 
einige Angestellte des Unternehmens zu Arbeiten 
herangezogen wurden, die in keinem Zusammen­
hang mit der Genossenschaft standen. So verrichte­
ten zwei Wiener Angestellte überwiegend Arbeiten 
für die Hausverwaltungskanzlei der Gattin Dr. 
E)'nst Rauchwarters, weiters arbeiteten mehrere 
Angestellte für den Privatbereich des Genannten; 
ohne für die WBO zu arbeiten war ein weiterer 
Angestellter der WBO, nämlich Matthias Leitgeb in 
der Zeit vom 1. Oktober 1980 bis 31. Jänner 1982 
für die ÖVP in deren Bezirkssekretariat Matters­
burg tätig. Der Genannte erhielt von der WBO für 
die Zeit vom November 1980 bis Ende Jänner 1982 
insgesamt knapp 121000 S an Entlohnung. Mat­
thias Leitgeb veryat Rudolf HabeIer während des­
sen Abwesenheit in seiner Eigenschaft als Bezirks­
sekretär. Zumindest in dieser Zeit verrichtete Mat­
thias Leitgeb auch für Dr: Franz Sauerzopf jene 
Arbeiten, die Rudolf Habeier zugekommen wären. 
(ON6335103; ON1985443; ON558; PP401, 
PP 54) 

Ein weiterer Fall von Weiterverrechnung von 
Personalkosten zu Lasten der Siedler wurde betref­
fend die Beschäftigung einer WBO-Angestellten im 
ÖVP-Sekretariat in Oberpullendorf festgestellt: Sie 
war vom I~Juli 1979 bis 31. Dezember 1980 als 
Angestellte tätig und erhielt während der Gesamt­
dauer des Beschäftigungsverhältnisses einen Netto­
gehalt von 126 445,40 S. 

Diese Angestellte der WBO verrichtete Arbeiten 
für die ÖVP; zu geringem Teil aber auch für die 
Siedlungsgenossenschaft, und zwar bezüglich 
dreier Wohnblöcke mit je neun Wohnungen, wei­
che von der WBO in Oberpullendorf errichtet wor­
den waren. Der Lohnaufwand der WBO (ein­
schließlich Lohnnebenkosten) belief sich für beide 
Bedienstete auf insgesamt zirka 400 000 S. 
(ON 272 573 H.; ON 229 5173-183; ON 294 
557; ON 535 5489) , 

Im Kassabuch der ÖVP-Bezirksparteileitung 
Mattersburg ist im November 1978 mit dem Text 
,,Akonto Bausparvertrag" der Betrag von 185 000 S 
verbucht; dieser Betrag wurde von Dr. Ernst 
Rauchwarter zur Verfügung gestellt und stammt 
aus WBO-Mitteln. Die WBO deckte ein Kredit-· 
konto "Wohnung Habeler" mit 185000 S ab, 
nachdem dieser Betrag auf Veranlassung 'Rauch­
warters von einem Kreditinstitut entgegengenom-
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men worden war. Die Bezahlung des vorgenannten 
Betrages fiel zeitlich mit der Kassenentlastung der 
Bezirksparteikasse Mattersburg durch den 
X. Bezirksparteitag zusammen. (ON 2805577; 
ON 294559; ON 558; PP 605, pp 193)-

Rudolf Habeler s<:~eint auch bei Geldbewe.,?un­
gen zugunstender OVP Mattersburg bzw. OVP 
Neudörfl und zu Lasten der WBO auf. Auf einer 
Kopie einer Scheckempfangsbestätigung findet sich 
die Unterschrift Rudolf Habelers, wonach er von 
der WBO einen Scheck über einen Betrag von 
S 69 243,40 erhalten hat. Der Scheck über diesen 
Betrag wurde Rudolf Habeler von einem WBO­
Angestellten (Baumgartner) über Auftrag Dr. Ernst 
Rauchwarters (gegen Bestätigung) ausgefolgt. Der 
ausdrücklich angeführte Verwendungszweck -' 
"ÖVP Mattersburg Herr Habeler" - wurde dem 
WBO-Angestellten von Rudolf Habeler selbst 
angegeben. (ON 4085217) -

Rudolf Habeler erhielt weiters 45000 S in Form 
eine~ WBO-Schecks für die ÖVP Mattersburg. 
(ON 2805569 H.; ON 4085219,221; pp 175) 

Die 45000 S fanden im Oktober.1980 unter 
"Diverse Spesen WBO Scheck" im Kassabuch der 
ÖVP Mattersburg Eingang. Aus einem Computer­
auszug der WBO geht hervor, daß auf dem Zwi­
schenkonto Nr. 1491700 unter dem Buchungstext 
"Scheck Habeler" am 28. August 1980 ein Ausgang 
von S 69 243,40 verbucht ist. Laut Kassabuch der 
Firma Commerzdruck KG wurden für die ÖVP 
Neudörfl S 16048,80 und die ÖVP Mattersburg 
S 53 194,60 (zusammen S 69 243,40) bezahlt .. Die 
Firma Commerzdruck KG erhielt von Rudolf 
Habeler zur Abdeckung der vorgenannte~ Beträge 
den WBO-Scheck über die Gesamtsumme. 
(ON2295173-183; ON580 527; ON 558; 
pp 912) 

Festzuhalten ist auch, daß aus diesem WBO­
Geld eine Sonderausgabe der BVZ für den Bezirk 
Mattersburg gedruckt wurde, bei welcher Dr. 
Sauerzopf und Dr. Rauchwarter gemeinsam auf 
der Titelseite abgebildet waren. (ON 558) 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit Dr. Franz 
Sauerzopf über die WBO-Geschäftspraktiken 
unterrichtet war, ist noch auf folgendes hinzuwei­
sen: (ON 2275164; ON 581 5499 ff.) 

Von Hofrat Dr. Just wurde Dr. Sauerzopf Ende 
des Jahres 1980 bzw. im Jänner 1981 erklärt, daß er 
sich in der WBO nicht mehr "mittraue" ; er sehe 
sich nicht mehr durch, habe jedoch alles geordnet 
übergeben. 

Der Steuerberater Dr. Rauchwarters teilte Dr. 
Sauerzopf Anfang August 1981 Unregelmäßigkei­
ten in der Geschäftsführung des Dr. Rauchwarter 
mit. So wurde etwa besprochen, daß Baufirmen von 
der WBO trotz mehrfacher Mahnung kein Geld 
ausbezahlt wurde. Auch erhielt Dr.Sauerzopf bei 
diesem Gespräch davon Kenntnis, daß private Tep-

pichrechnungen des Dr. Rauchwarter auf die WBO 
umgeschrieben worden seien. Im übrigen legte die-

. Sf;r Steuerberater, der einen Großteil der Firmen 
Rauchwarters steuerlich vertrat, etwa 14 Tage, 
nachdem er vom Umschreiben dieser Rechnungen 
erfahren hatte, die steuerliche Vertretung Dr. 
Rauchwarters zurück. 

Bemerkenswert ist, daß Dr. Sauerzopfiedenfalls 
noch im August 1981 öffentlich erklärte; Dr. 
Rauchwarter sei für die ÖVP als Abgeordneter 
nützlich. Zu erwähnen ist weiters, daß Dr. Sauer­
zopf zeugenschaftlich dahin gehend belastet wird, 
konkret beabsichtigt zu haben, ein außerordentli­
ches Wahlkampfbudget mit von der "Rauchwar­
ter-Clique" stammenden 6 000 000 S zu finanzie­
ren. Die Glaubwürdigkeit dieser Zeugenaussagen 
wurde du(ch einen Presseprozeß bestätigt. (PP 490, 
PP 496, PP 548) 

III. Das Konto "Sybille" 

Mit November 1978 scheint unter dem Titel 
"Inserat Bundesländer, Scheinschaltung" der Ein­
gang von knapp 24 000 S im Kassabuch der ÖVP 
Mattersburg auf. Dieser Buchungstext deutet somit 
auf eine Leistung der Bundesländerversicherung, 
der keine Gegenleistung gegenübersteht. Hiezu ist 
festzuhalten, daß seitens der Bundesländerversiche­
rung (Direktor Friedrich Preisegger) seinerzeit 
zugesagt worden war, die ÖVP Mattersburg nach 
Übernahme der Leitung der ÖVP Mattersburg 
durch Dr. Franz Sauerzopf zu unterstützen. 
(ON 2805603; PP 257) 

Überwiegender Versicherter der WBO-Objekte 
war die Bundesländerversicherung, wobei die Sied­
lungsgenossenschaft für die von ihr verwalteten 
Objekte Provisionär war. Der an anderer Stelle 
genannte KR Dkfm. Dr. Franz Forstik gehörte 
dem Aufsichtsrat der Bundesländerversiche:rung an, 
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Franz Sauer­
zopf vertrat das Burgenland im Länderkuratorium 
der Bundesländerversicherung. (PP 272) 

Auf ausdrückliche Veranlassung Direktor Fried­
rich Preiseggers, dessen Stellung zu Dr. Franz 
Sauerzopf oben skizziert wurde, wurden von der 
Bundesländerversicherung für den Zeitraum 1975 
bis Juli 1978 insgesamt S 544 298,60 auf ein Spar­
buchkonto bei der V cilksbank Mattersburg (Konto 
"Sybille") überwiesen. Bis auf die -letzte Buchung 
von S 70 774,60, welche eine Rückzahlung aus dem 
Titel "Prämienabschreibung" darstellt, handelt es 
sich ausschließlich um Überweisungsbeträge für 
Provisionen. (PP 246, PP 560, PP 574, PP 18, 
PP 4) 

Obgleich bereits der Revisionsbericht betreffend 
die Jahre 1973-1976 unter Punkt 554 ausdrück­
lich festhält, daß Versicherungsprovisionen nicht 
als ErtJ,"ag zu vereinnahmen sind und somit den 
Wohnungsinhabern gutzubringen wären; wurde 
vorgenannte Summe nicht zugunsten der Siedler . 
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verwendet. Die weiteren Provisions beträge seit 
1978 (und zwar bis Jänner 1982) in Höhe von 
204263 S wurden auf einem WBO-Konto der Bun­
desländerversicherung - und zwar offensichtlich 
auf Veranlassung des Direktors Matthias Guth -
gutgeschrieben und in der Folge im Zuge des Aus­
gleichsverfahrens der WBO für offene Prämien 
gegenverrechnet: 

Aus welchem Grund der zuletzt genannte Betrag 
nicht mehr auf das Konto Sybille transferiert 
wurde, konnte nicht zufriedenstellend aufgeklärt 
werden. Festzuhalten wäre, daß beginnend mit 
1978 auf Veranlassung Dr. Rauchwarters in zuneh­
mendemMaße weitere Versicherungsanstalten für 
WBO-Objekte herangezogen worden' waren. 
(PP 266, PP 260) 

Die Tatsache, daß ab Mitte des Jahres 1978 
keine weiteren Versicherungsprovisionen diesem 
Konto gutgeschrit;ben wurden, wurde seitens der 
Bundesländerversichef\lng damit erklärt, daß V ersi­
cherungsprobleme im Zusammenhang mit Mitversi-

.. cherungsanzeigen aufgetaucht seien und man sich 
vor weiteren Überweisungen über den Verfügungs­
berechtigten informieren wollte. (PP 263) 

Das Sparbuch 30.018 ("Sybille") wurde Anfang 
des Jahres 1975 von Dr. Ernst Rauchwarter eröff­
net. Über Anordnung des Obmannes der Burgen­
ländischen Siedlungsgenossenschaft (V orgängerin 
der WBO) wurde sodann der obige Provisionsbe­
trag in der Gesamthöhe von S 544 298,60 auf dieses 
Konto überwiesen. (PP 252, PP 210, PP 561)-

. Von vorgenanntem Sparbuch wurde von Dr. 
Ernst Rauc:hwarter ein Betrag von 84 000 S zur 
Abdeckung eines Kredites verwendet. Im Mai 1977 
wurden weiters ein Betrag von 41 000 S vom Spar­
buch behoben; im Zusammenhang mit der Tatsa­
che, daß laut Kassenbucheintragung der ÖVP Mat­
tersburg im Juli 1977 für zwei Wahlkampfautos 
(für Dr. Ernst Rauchwarter und Dr. Franz Sauer­
zopf, siehe oben "Sauerzopf und Rauchwarter, 
zwei ideenreiche Politiker - 2 guate Autos") 
40 000 S aufgewendet werden mußten, dürfte die­
ser Betrag - der Verantwortung Dr. Rauchwarters 
folgend - für die Wahlvorbereitung verwendet 
worden sein. (ON 5615111-125) 

Fest steht weiters, daß ein im Jahre 1975 vom 
Sparbuch abgehobener Betrag von 51 085 S zur 
Begleichung einer Flugreise von Mitgliedern des 
Vorstandes und Aufsichtsrates der WBO gedient 
hat. (ON 280 5511; ON 558) 

Wie oben dargestellt, wurde Dr. Franz Sauer­
zopf als Länderkurator der Bundesländerversiche­
rung von Dr. Thomas Katsich auf Provisionszah­
lungen der Bundesländerversicherung zugunsten 
der ÖVP Burgenland hingewiesen und um Einsicht 
in die Bezug habenden Geschäftsfälle ersucht, da es 
Dr. Katsich, obgleich Finanzreferent der ÖVP Bur­
genland, nicht gelungen' war zu klären, wieso und 
aus welchem Titel die ÖVP Burgenland von der 

Bundesländerversicherung Pro,visionen überwiesen 
bekam. Die Bundesländerversicherung war über­
wiegend Versicherer der WBO-Objekte, die vor­
nehmliche Bankverbindung bestand über den Raiff­
eisenverband Burgenland. Fest steht, daß die Bim­
desländerversicherung auf Grund einer Vereinba­
rung zwischen Direktor Preisegger (Bundesländer) 
und Generaldirektor Dr. Forstik (RAIKA) an den 
Raiffeisenverband eine Inkassoprovision für die bei 
d~r RAlKA eingehenden Versicherungsprämien 
zusagte. In obiger Vereinbarung wurde bereits wei­
ters der Verzicht des Raiffeisenverbandes zugun­
sten der ÖVP Burgenland festgehalten, und die 
Versicherungsanstalt der. Österreich ischen Bundes­
länder zahlte diese Provisionen an die ÖVP Bur­
genland aus. In den so verprovisionierten Prämien 
waren auch die Versicherungsprämien der WBO­
Mitglieder enthalten, die beim Raiffeisenverband 
einbezahlt worden waren. 

Diese Vereinbarung bestand seit dem Jahre 1964, 
zwischen 1975 bis 1982 floß der ÖVP daraus ein 
Betrag von SI 038 016,59 zu. Da die Prämienein­
nahmen aus der Geschäftsverbindung der WBO in 
den Jahren 1975 bis 19825815108 Sausmachten, 
kamen somit der ÖVP-Landesleitung Burgenland 
aus dieser Geschäftsverbindung etwa 100000 S 
zugute. 

Dr. Thomas Katsich, ÖVP Finanzreferent des 
Landes Burgenland hält hiezu fest, daß es ihm nicht 
möglich war zu klären, für welche Geschäfte die 
ÖVP Burgenland diese Provisionen erhielt. 

Dr. Katsich sprach diesbezüblich auch mit Dr . 
Sauerzopf als Kurator der Bundesländerversiche­
rung. Dr. Sauerzopf teilte Dr.Katsich mit, daß Dr. 
Katsich keine Einsicht in die Geschäftsunterlagen 
der Bundesländerversicherung bekommen könne. 
(PP 264, PP 565, PP 139, PP 141) 

Am 22. September 1982 brachte Dr. Franz 
Sauerzopf gegenüber Dr. Thomas Katsich das V or­
handensein des Sparbuches "Sybille" zur Sprache 
und ließ sich einige Tage später von diesem anhand 
von Ablichtungen (drei bzw. vier Blätter) die 
Buchungsfälle dieses Kontos erklären. Zu diesem . 
Zeitpunkt wußte Dr. Franz Sauerzopf auch, daß 
zumindest in einem Fall die Überweisung eines 
namhaften Betrages durch die Bundesländerversi­
cherung auf dieses Konto vorlag. (PP 363, PP 569, 
PP 139) 

Vor dem Untersuchungsrichter führte Dr. Sauer­
zopf aus, er habe im Herbst 1981 von Landespartei­
sekretär Jellasits erfahren, daß Dr. Rauchwarter bei 
der Volksbank Mattersburg ein Sparbuch habe, auf 
das Provisionen der Bundesländerversicherung 
überwiesen worden sein sollen. Früher,e Aussagen 
De. Sauerzopfs lauteten, daß er diese Information 
vom Finanzreferenten Dr. Katsich bekommen 
habe. 

In diese Richtung geht auch die Aussage Dr. 
Rauchwarters, er habe von Jellasits erfahren, daß 
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Guth Beträge für die Partei zur Verfügung habe. 
(PP 5, PP 520, PP 555, PP 556, PP 109, PP 738) 

Nachdem Dr. Sauerzopf die einzelnen Buchun­
gen mit Dr. Katsich durchbesprochen hatte, stellte 
er gegenüber Dr. Rauchwarter fest, daß dieser ein 
"Geheimsparbuch" führe, ließ es jedoch bei dieser 
Feststellung bewenden. Dies trotz der Tatsache, 
daß er seinerzeit vom ÖVP Finanzreferenten auf­
gefordert wurde, diesem die Durchleuchtung von 
Provisionszahlungen der B4ndesländ~rversicherung 
an die ÖVP Burgenland zu ermöglichen. Dt. Kat­
sich war es selbst unter Befragung von ÖVP-Funk­
tionären nicht möglich zu klären, wieso die ÖVP 
Burgenland von der Bundesländerversicherung 
Provisionen überwiesen bekam. Nach Dr. Sauer­
zopf hätte Dr. Rauchwarter aus diesem Geld "da 
und dort für Parteiorganisationen oder Parteiver­
anstaltungen bezahlt". (ON 280 S 603; ON 472 
S 264, 265; ON PP 568, PP 739) 

Bemerkenswert erscheint, daß Dr. Franz Sauer­
zopf die Mitte 1977 stattgefundene Finanzierung 
der beiden "Wahlkampfautos" mit insgesamt 
40 000 S über das Kassabuch der ÖVP Matters­
burg unterzeichnete, diesen Umstand auch bis 
zuletzt gut in Erinnerung behalten hatte, anderer­
seits jedoch bei Einsicht in die Ablichtung des Kon­
tos Sybille, obgleich im in Frage kommenden Zeit­
raum außer dem Ausgang von 41 000 S kein ähnli­
cher Buchungsfall aufscheint, keinen Zusammen­
hang herstellen konnte und eine Befragung Dr. 
Rauchwarters über Ein- und Ausgänge des Sparbu­
ches Sybille überhaupt unterließ. Dies, obgleich Dr. 
Sauerzopf, wie seiner gerichtlichen Vernehmung 
vom 27. September 1982 zu entnehmen ist, nicht 
klar war, "was Dr. Rauchwarter mit dem Geld 
machte". (PP 551, PP 568, PP 602, PP 616, 
PP 623) 

Nach Dr. Rauchwarter wurden die Beträge teils 
für die Bezirksorganisation der ÖVP, für die Groß­
veranstaltung in Rohrbach und die ÖVP-Bezirks­
parteileitung in Mattersburg verwendet. (PP 365, 
PP 178, PP 179) 

Ein weiteres Provisionskonto für die Versiche­
rung von WBO-Objekten wurde für die Gattin 
Rudolf Habelers bekannt: In diesem Fall wurden 
WBO-Siedler um etwa 10 000 S geschädigt. 
Bezeichnenderweise verschwieg Rudolf HabeIer 
dieses Konto, als er im Zuge der Erhebungen nach 
Versicherungsprovisionen bezüglich WBO-Bauten 
befragt wurde. (ON 80 S 105; Bundesministerium 
für Finanzen Z 110510/46-Pr. 2/82 vom 12. Okto­
ber 1982; ON 15 S 233 b) 

IV. Wohnpark Eisenstadt - Mostbäck 

Wie Dr. Rauchwarter Spenden für die ÖVP for­
derte und auch bekam und welche maßgebende 
Stellung die ÖVP in der WBO einnahm, zeigen 
auch die Vorgänge rund um den Auftrag an den 
Architekten Friedrich Mostböck. Architekt Most-

böck erstellte im Jahre 1979 für die WBO einen 
Vorentwurf für das Projekt Wohnpark Eisenstadt. 
Am 25. Juli 1979 legte er über die geleisteten Arbei­
ten eine Rechnung über 1512000 S. Kurze Zeit 
später wurde er von Dr. Rauchwarter angerufen 
und ihm bekanntgegeben, daß vom Rechnungsbe­
trag 800000 S einbehalten werden, was für "Pres­
sehilfsdienste seiner Partei" (nämlich der ÖVP) 
diene. Mostböck war im Hinblick auf den zu 
erwartenden Architektenauftrag einverstanden. Als 
er jedoch um diesen Auftrag zu fürchten begann, 
wandte er sich an Dr. Sauerzopf und Landespartei­
sekretärDr. Widder. Er erhielt am 21. Jänner 1980 
von der Landesparteileitung in Eisenstadt die Auf­
forderung, am 22. Jänner 1980 bei Dr. Widder zu 
erscheinen, um dort die Honorarfrage zu bespre­
chen. Im Hinblick auf die schriftlichen Zusagen für 
die Erteilung des Architektenauftrages verzichtete 
Architekt Mostböck damals auf die Rückzahlung 
des offenen Betrages, macht diesen jedoch nach 
Bekanntwerden des WBO-Skandals nunmehr gel­
tend. 

D. FINANZIERUNG VON FIRMEN 

Auf welche Weise Dr. Sauerzopf auf Dr. Rauch­
warter offensichtlich im wirtschaftlichen Bereich 
der WBO Einfl~ß nehmen konnte und wie auch 
Dr. Rauchwarter Firmen' in seinen Einflußbereich 
zog und schließlich Geldmittel der WBO in seine 
Firma transferierte, soll anhand der Geschehnisse 
um die Firma Kleibl in Poysdorf und um die Ziege­
leinen Vitsich-Karall gezeigt werden. (ON 565 
S27ff.) 

I. Kleibl und Co 

Im Jahre 1979 geriet die bereits 1965 in einen 
Ausgleich verwickelte Firma "KLEIBL & Co" neu­
erlich in Liquiditätsschwierigkeiten, verlor bei den 
Banken ihre Kreditwürdigkeit, konnte Forderun­
gen von Lieferanten nur mehr teilweise bezahlen 
und war im Frühjahr 1980 gänzlich zahh:mgsunfä­
hig. Wiederholte Versuche Josef Kleibis als 
geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter im 
Wege eines außergerichtlichen Ausgleiches durch 
Eingehen von Partnerschaften mit kapitalkräftigen 
Firmen den drohenden Konkurs abzuwenden, 
scheiterten. 

Die weiteren Bestrebungen Josef Kleibis, seine 
Firma doch noch zu retten, führten im Juni 1980, 
begünstigt durch seine langjährige Freundschaft 
zum Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland, -
Dr. Franz Sauerzopf, und auf Grund bestehender 
Geschäftsbeziehungen zur Firma COMMERZ­
DRUCK zum Kontakt mit der WBO. 

Zwischen Dr. Sauerzopf und Josef Kleibl 
bestand seit Jahrezehnten eine "dauernde, gute 
Bekanntschaft" j Josef Kleibl informierte Dr. Sauer­
zopf über seine betrieblichen Schwierigkeiten, wor­
auf Dr. Sauerzopf auf einer ÖVP-Sitzung in Pött­
sching, wo Dr. Rauchwarter anwesend war, von 

3 
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den Schwierigkeiten der Firma und ohne Namens­
nenmmg Kleibl berichtete. Festzuhalten ist, daß Dr. 
Rauchwarter Josef Kleibl unwidersprochen "über 
Dr.Sauerzopf kennengelernt hatte". (ON 317 
5597-609; ON 121; ON 124 5205;. ON 144 
5381; ON 359 5305; ON 151 5451-453; 
pp 275, pp 277, pp 279, pp 292, pp 296, pp 298, 
pp 302, pp 602, pp 43) . 

Ende Juni 1980 trafen einander Dipl.-Ing. Dr. 
Ernst Rauchwarter, Dkfm. Horst Tietze und Josef 
Kleibl im Büro der WBO in Eisenstadt, um die 
zugesagte Hilfeleistung durch die WBO für die 
Firma Kleibl & Co durchzuführen. Die Prüfung 
des finanziellen Status der Firma hatte die Notwen­
digkeit der sofortigen Aufbringung eines Geldbe­
trages von 7 Mio Sergeben. 

Am 3. Juli 1980 zeichneten Dr. Ernst Rauchwar­
ter und Hans Tiwald einen WBO-Scheck lautend 
auf einen Betrag von 11 750000 S, von welchem 
mit 7 000 000 Seine Bankgarantie für die Firma 
Kleibl & Co erwirkt wurde (ON 122, Blg. 3). Noch 
am selben Tag wurde von Dkfm. Horst Tietze nach 
Einlösung dieses Schecks ein auf die WBO lauten­
des Sparbuch mit einer Einlage von 7 000 000 S 
eröffnet und zur Besicherung der von dieser Bank 
erwirkten Haftung für einen Kredit bis zu einem 
Höchstbetrag von 7 000 000 S verpfändet. 

Im Hinblick auf diese Bankgarantie wurde am 
8. August 1980 der Firma Kleibl & Co ein Kredit in 
laufender Rechnung bis zu einem Betrag von 
7 000 doo S eingeräumt. Um diesen Kredit - und 
auch weitere Geldzuflüsse aus dem Vermögen der 
WBO - zu erlangen, hatte sich Josef Kleibl Dipl.­
Ing. Ernst Rauchwarter und Dkfm. Horst Tietze 
gegenüber schriftlich verpflichtet, für die Umwand­
lung der Firma Kleibl & Co in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung zu sorgen, an der Dr. 
Rauchwarter und Dkfm. Tietze eine prozentuell 
überwiegende Beteiligung zukommen sollte. 

Im August 1980 wurde von der Firma Kleibl & 
Co der eingeräumte Kreditrahmen in Höhe von 
7 000 000 Sausgenutzt. . 

In der Folge wurde sodann die Firma Kleibl & 
Co in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
umgewandelt, wobei "als Strohmann" für Dr. 
Rauchwarter und Dkfm. Tietze die Firma Baben­
bergia Planungs- und Bauträger Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung den weitaus größten Teil des 
Stammkapitals übernahm. 

Die Zuführung weiterer Millionenbeiräge als 
Betriebskapital für die nunmehr gänzlich unter 
einem Einfluß Dr. Ernst Rauchwarters und Dkfm. 
Horst Tietzes stehende Kleibl GesmbH erfolgte 
über "AkontozahluI;lgen" seitens der WBO. Zu die­
sem Zweck wurden Lieferaufträge fingiert. Auf 
diese Weise flossen aus dem Vermögen der WBO 
unter Verwendung von W ohnbauförderungsmit­
teln der öffentlichen Hand der Kleibl GesmbH wei-

tere Geldbeträge in der Höhe von insg~samt· 
7 500 000 S zu. (ON 302 547) 

Unter dem buchhalterischen VorWand "Preissi­
cherung für laufende Objekte" wurde in der Folge 
die erWähnte Bankgarantie in Höhe von 
7 000 000 S ausgenützt und zum Schaden der 
WBO-Siedler das WBO-Sparbuch mit der Einlage 
von 7 000 000 Saufgelöst. 

Eine Leistung der Firmen Kleibl & Co bzw. 
Kleibl GesmbH an die WBO ist nie erfolgt. Der 
Geldfluß zum Nacl}.teil der WBO beträgt 
14 500 000 S. (ON 3005355; pp 103) 

Dr. Rauchwarter und Dkfm. Tietze planten im 
übrigen weitere WBO-schädigende Transaktionen 
mit der Firma Kleibl. 

Obwohl Akontozahlungen in der Bauwirtschaft 
generell nur im Zusammenhang mit bereits erhalte­
nen Aufträgen - und auch dann nur dem Baufort­
schritt entsprechend - geleistet werden, über einen 
Zeitraum von einem Jahr hinaus zur Preissicherung 
jedoch gänzlich unüblich und betriebswirtschaftlich 
nicht zu rechtfertigen sind, gingen die Genannten 
eine derartige Verpflichtungserklänlng der WBO 
auf Abnahme von Waren im Wert von mindestens 
100 Mio S für einen Zeitraum von zehn Jahren bei 
einer Mindestabnahmegarantie von 10 Mio S im 
Jahr ein. Gleichzeitig wurde bei Nichtabnahme von 
Waren eine Pönalezahlung bis jeweils Ende April 
des darauffolgenden Jahres in der Höhe des Min­
destabnahmebetrages vereinbart. 

Der vom Gericht bestellte Sachverständige führte 
dazu in seinem Gutachten aus: 

"Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß 
Ing: Josef Kleibl in einem Gespräch anläßlich der 
Befundaufnahme erklärt hat, die "ganze Rettungs­
aktion der Fa. Kleibl & Co verdanke er seinem 
Freund Dr. Sauerzopf. Die angeführte Bemerkung 
und auch die derzeit noch schlechte wirtschaftliche 
Lage der Firma Kleibl GesmbH lassen den Schluß 
zu, daß der Mittelzufluß nicht unter Anwendung 
kaufmännischer Grundsätze zu beurteilen ist, son­
dern hier offensichtlich Freundschaftsdienste gelei­
stet wurden." 

11. Vitsich - KaraU. 

Als im Jahre 1979 bei den Dr. Vitsich und seiner 
Gattin (Tochter eines ehemaligen prominenten 
ÖVP-Landespolitikers) gehörigen Firmen Karall 
Keramik und Baustoffindustrie, V. Vitsich KG und 
Erste Walbersdorfer· Ziegelei, V. Vitsich geb. 
Karall KG finanzielle Schwierigkeiten auftauchten 
und Anfang 1980 Verbindlichkeiten von rund 
21 Mio S offen waren, ersuchte Dr. Sauerzopf sei­
nen Freund Dr. Rauchwarter diesen Firmen zu hel­
fen. Nach einem Besuch des Unternehmens durch 
Dr. Rauchwarter kam man zu einem Lieferüberein­
kommen. Auf Grund dessen leistete die WBO 

. Anzahlungen von insgesamt 6 000 000 S ohne eine 
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entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Eine sol­
che Gegenleistung konnte bis heute nicht in der 
Höhe der Anzahlung erbracht werden, da die Pro­
dukte der Firmen den technischen Erfordernissen 
bei den Bauprojekten der WBO nicht entsprachen. 

E. WAHRNEHMUNG DER KONTROLL­
UND AUFSICHTSPFLICHTEN 

I. WBO-Organe 

1. Vorstand 

Die Geschäftsführung obliegt dem Organ "Vor­
stand". Der Vorstand bestand bis 1977 aus dem 
Obmann, dem Obmann-Stellvertreter und vier wei­
teren Mitgliedern. 

Bei der GV am 14. Dezember 1977 wurde durch 
Änderung des § 20 der Satzung die Zahl der V or­
standsmitglieder auf insgesamt vier reduziert. Bei 
der GV am 19. März 1981 wurde eine Reduktion 
auf drei Mitglieder versucht. 

In der GV am 29. Juni 1974 wurde der Abgeord­
nete zum Burgenländischen Landtag, Dr. Ernst 
Rauchwarter, anstelle des Bürgermeisters Hans 
Tinhof zum Obmann des Vorstandes bestellt. Dr. 
Rauchwarter wurde gemäß § 20 Abs. 4 der Satzung 
am 10. November 1981 vom AR von seinen 
Geschäften enthoben. 

Neben Dr. Rauchwarter waren im :Vorstand fol­
gende Personen tätig: 

Hans Tiewald vom 29. Juni 1974 bis 10. November 
1981 
Hans Schneider vom 23. Juni 1962 bis 24. Novem­
ber 1981 
Ernst Aschenbrenner vom 29 . Juni ~197 4 bis 
27. März 1980 

. Thomas Mühlgassner von 1973 bis 14. Dezember 
1977 ' 
Hermann Schön vom 26. April 1975 bis 14. Dezem­
ber 1977 
Dr. Alfred Kranich vom 18. Juni 1960 bis 26. April 
1975 
Dkfm. Horst Tietze vom 14. August bis 
10. November 1981 

Die Geschäftsführung wurde im Vorstand im 
wesentlichen von Dr. Rauchwarter, Tiewald und 
Aschenbrenner wahrgenommen. Mit dem Ausschei­
den Aschenbrenners am 27. März 1980 bestand der 
Vorstand entgegen den in der Satzung geforderten 
vier Mitgliedern nur aus drei Mitgliedern. Auf die­
sen satzungswidrigen Zustan~ hat das Landesge­
richt Eisenstadt die Genossenschaft am 31. Juli 
1980 und 27. Jänner 1981 hingewiesen. 

Nach dem Ausscheiden Dr. Rauchwarters als 
Obmann der Genossenschaft übernahmen diese 
Funktion interimistisch bis zur GV am 27. Jänner 
1982 

Ignaz Pieler vom 10. November 1981 bis 
24. November 1981 und 
Richard Kampits vom 24. November 1981 bis 
27. Jänner 1982. 

2. Aufsichtsrat 

Zur Gewährleistung der Kontrolle einer gemein­
nützigen Bauvereinigung mußte diese bereits laut 
WGG 1940 entweder einen Aufsichtsrat oder ein 
anderes Organ haben, das im wesentlichen die 
Rechte und Pflichten eines Aufsichtsrates hatte (§ 1 

. WGGDV 1940). Auch gern. § 12 WGG 1 c;J79 müs­
sen die gemeinnützigen Bauvereinigungen einen 
Aufsichtsrat besitzen, .der aus mindestens drei Mit­
gliedern zu bestehen hat. 

Die WBO besitzt seit ihrer Gründung am 
2. April 1949 gern. § 22 Abs. 1 der Satzung einen 
aus sechs Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern 
bestehenden Aufsichtsrat, der gern. § 22 Abs. 3 der 
Satzung auf drei Jahre von der Generalversamm­
lung gewählt wird. 

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates wer­
den durch das WGG 1979 (WGG 1940), durch das 
Genossenschaftsgesetz, durch die Satzung und 
durch die Geschäftsanweisung bestimmt. 

Gemäß § 24 Genossenschaftsgesetz hat der Auf­
sichtsrat die Geschäftsführung der Genossenschaft 
in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen; 
er kann sich vom Gang der Angelegenheiten der 
Genossenschaft unterrichten, deren Bücher und 
Schriften jederzeit einsehen und den Bestand der 
Kassa prüfen. Er hat insbesondere die Jahresrech­
nungen, die Bilanzen und ·die Vorschläge zur 
Gewinnverteilung zu prüfen und darüber alljährlich 
der Generalversammlung Bericht zu erstatten. 

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan zur Über­
wachung der Geschäftsführung einer gemeinnützi­
gen Bauvereinigung im Interesse ihrer Mitglieder 
bzw. Gesellschafter. Gemäß § 23 Abs. 1 WGG müs­
sen Geschäftsführung und Verwaltung einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung den Grundsätzen 

. der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä­
ßigkeit entsprechen. 

Der Aufsichtsrat soll eine rechtlich und wirt­
schaftlich einwandfreie Geschäftsführung gewähr­
leisten (siehe Popper, Kommentar zum WGG, 
Seite 118). 

Zur Gewährleistung der laufenden Aufsicht 
sehen das Genossenschaftsgesetz (§ 24 Abs. 4) und 
die Satzung (§ 23 Abs. 2) für den Aufsichtsrat eine 
generelle Überwachungs- und Informationspflicht 
vor, der gern. § 23 Abs. 3 der Satzung mit der Sorg­
falt eines ordentlichen Kaufmannes nachzukom­
men ist. Regelmäßig abzuhaltende Sitzungen des 
Aufsichtsrates sollen dazu beitragen, daß 'sich der 
Aufsichtsrat ein eigenständiges und vom Vorstand 
unbeeinflußtes Bild von der Geschäftsführung 
machen kann. 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)36 von 161

www.parlament.gv.at



36 1385 der Beilagen 

In besonders wichtigen Fällen sind bestimmte 
Akte der Geschäftsführung an die Zustimmung des 
Aufsichtsrates gebunden. § 25 Abs. 1 der Satzung 
bestimmt, daß der Erwerb und die Veräußerung 
von Grundstücken, Darlehensaufnahmen und Ver­
an�agungen' der Abschluß von Verträgen mit wie­
derkehrenden Leistungen, die Aufstellung von 
Winschaftsplänen, Beteiligungen usw. genehmi­
gungspflichtig sind. Weiters hat der Aufsichtsrat 
den Jahresabschluß (Bilanz sowie Gewinn- und 
Verlustrechnung) und den Geschäftsbericht zu prü-

, fen. 

Gemäß § 8 Genossenschaftsrevisionsgesetz 
(Gesetz vom 10. Juni 1903, RGBI. Ne. 133 in der 
geltenden Fassung) hat der Vorstand sofort nach 
Empfang des Revisionsberichtes in gemeinsamer 
Sitzung mit dem Aufsichtsrat über den Bericht zu 
beschließen und den Revisionsbericht bei der Ein­
berufung der nächsten Generalversammlung als 
Gegenstand der Beschlußfassung anzukündigen. In 
der Generalversammlung ist der Bericht vollinhalt­
lich zu verlesen. Hiebei hat sich' der Aufsichtsrat 

, und der Vorstand über das Ergebnis der Revision 
zu erklären. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haf­
ten gern. § 24 Genossenschaftsgesetz für den Scha­
den, welchen sie durch die Nichterfüllung ihrer 
Obliegenheiten verursachen. 

Für die Verfehlungen von Organen einer Genos­
senschaft enthält das Genossenschaftsgesetz fol­
gende Strafbestimmungen : 

§ 88 Genossenschaftsgesetz : 

Wer vorsätzlich als Mitglied des Vorstandes 
oder des Aufsichtsrates einer Genossenschaft 
bewirkt, zustimmt oder nicht hindert, daß die 
Tätigkeit der Genossenschaft über die durch dieses 
Gesetz oder den Genossenschaftsvertrag (Satzung) 
gezogenen Grenzen ausgedehnt wird, wird vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft. 

Demzufolge ist nicht nur die Überschreitung der 
durch das Genossenschaftsgesetz gezogenen Gren­
zen, sondern auch die Überschreitung der Satzung 
unter Strafsanktion gestellt (zB die Aufnahme einer 

. Tätigkeit, die durch die Satzung nicht gedeckt ist). 

§ 89 Genossenschaftsgesetz: 

Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsra­
tes, welche in den Generalversammlungsprotokol­
len, in, den Rechnungsabschlüssen, Bilanzen und 
Geschäftsberichten, in dem Register der Mitglieder 
(§ 14 Genossenschaftsgesetz), sowie in den durch 
§ 35 Genossenschaftsgesetz angeordneten Mittei­
lungen wissentlich falsche Angaben machen oder 
beStätigen, sind insofern sie nach den allgemeinen 
Strafgesetzen nicht einer strengeren Behandlung 
unterliegen, einer gerichtlich strafbaren Handlung 
schuldig und mit Freiheitsstrafe bis zu drei Mona-

ten oder mit Geldstrafe bis 'zu 180 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

Sitzungen des Vorstandes und Aufsichtsrates 

Nach den Bestimmungen der Satzung (§ 24 
Abs. 1) und der Geschäftsanweisung für den Vor­
stand (§ 5 Abs. 1) bzw. der Geschäftsanweisung für 
den Aufsichtsrat (§ 2 Abs. 1) müssen Vorstand und 
Aufsichtsrat regelmäßig die erforderlichen Sitzun­
gen abhalten. Gemeinsame Sitzungen des Vorstan­
des und Aufsichtsrates sind mindestens vierteljähr­
lich abzuhalten (§ 26 Abs. 1 der 'Satzung). 

Der Vorstand ist seinen diesbezüglichen Ver­
pflichtungen ab 1980 nur mangelhaft nachgekom­
men (1980: 4 Sitzungen, 1981: 3 Sitzungen), wäh­
rend die gemeinsamen Sitzungen des Vorstandes 
und Aufsichtsrates in regelmäßigen Abständen 
erfolgten (1980: 6 Sitzungen, 1981: 13 Sitzungen). 

Selbständige Sitzungen des Aufsichtsrates fanden 
im Jahr 1980 nicht statt und im Jahr 1981 erst 
Anfang November, dh nach Bekanntwerden der 
finanziellen Schwierigkeiten der, WBO. 

Über die getrennten Sitzungen des Vorstandes 
und des AR sowie über die gemeinsamen Sitzungen 
des Vorstandes und AR sind Niederschriften anzu­
fertigen. Die Niederschriften von Vorstandssitzun­
gen sind gern. § 21 Abs. 2 der Satzung von den 
dabei mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu 
unterschreiben. Die Niederschriften von Aufsichts­
ratssitzungen sind gern. § 24 Abs. 4 der Satzung 
vom Vorsitzenden und vom Schriftführer, die Nie­
derschriften von gemeinsamen Sitzungen sind gern. 
§ 26 Abs. 3 der Satzung vom Vorsitzenden, dem 
Schriftführer und einem Vorstandsmitglied zu 
unterfertigen. 

Im Sinne dieser Bestimmungen ordnungsgemäß 
verfaßte Niederschriften liegen nur teilweise vor. 
Bei den Zeugeneinvernahmen wurde insbesondere 
von Mitgliedern des AR verschiedentlich behaup­
tet, daß die verfaßten Niederschriften nicht dem 
tatsächlichen Sitzungsverlauf entsprachen. So stan­
den zB Beträge bei Kaufverträgen oder bei Darle­

,hensaufnahmen usw. Protokoll, ohne daß sie bei 
den Sitzungen genannt worden waren. 

Zusammenfassend ist für die Jahre 1980 und 
1981 folgendes festzustellen: 

Die Zahl der Sitzungen der vorgenannten 
Organe der WBO verringerte sich - insbesondere 
bei den getrennten Sitzungen des Vorstandes und 
des AR - und entsprach beim AR nicht den 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Erfordernissen. 
Insbesondere ergriffen die Mitglieder des AR nicht 
die Gelegenheit, sich in selbständigen Sitzungen 
über die Tätigkeit der Geschäftsordnung der WBO 
ein eigenes Bild zu machen. Im übrigen wurden die 
über die Sitzungen verfaßten Niederschriften teil­
weise nicht unterfertigt, so daß die Beurkundungs-
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funktion der betreffenden Protokolle nicht gegeben 
war. 

Die Mitglieder des V orstandes und AR der. 
WBO standen durchwegs der ÖVP nahe und 
waren ab 1981 ausschließlich Funktionäre der 
ÖVP. 

Besonders deutlich wird die Einflußnahme der 
ÖVP auf die Bestellung der Funktionäre der WBO 
im Herbst 1981, also am Höhepunkt der Schwierig­
keiten der WBO. So fand· am 20. November 1981 
in Anwesenheit des damaligen Vorsitzenden des 
AR, Richard Kampits, eine Sitzung des Landesp~r­
teipräsidiums der ÖVP statt. Darüber wurde von 
Kampits ein Aktenvermerk verfaßt, der ua. fol-
gende Beschlüsse wiedergibt: . 

Der AR der WBO beschließt bzw. nimmt zur 
K,enntnis, daß alle bisherigen Mitglieder des V or­
standes ausscheiden. 

Der AR ernennt aus seinem Kreis zwei Mitglie­
der, und zwar Kampits und Horvath, zu vorläufi­
gen Vorstandsmitgliedern. 

Von den verbleibenden vier AR-Mitgliedern soll 
Stadtrat Zach die Funktion des AR -Vorsitzenden 
übernehmen. Als Mitglieder verbleiben die Herren 
Gabriel und Habeler. Sofortige Entlassung 
Tietze's. 

In der darauffolgenden gemeinsamen Sitzung 
des Vorstandes und AR am 24. November 1981 fin­
det die Sitzung des Landesparteipräsidiums vom 
20. November 1981 ihren Niederschlag. Dem dar­
über verfaßten Protokoll ist folgendes zu entneh­
men: 

Der Vorsitzende des AR, Herr Kampits, berich­
tet über die am Freitag, dem 20. November 1981, 
um 15 Uhr stattgefundene Sitzung des Parteipräsi­
diums, an der auch Herr Kampits und Herr Direk­
tor Prause sowie Herr Generaldirektor Forstik und 
der Vorsitzende des AR des Dachverbandes, Herr 
Direktor Kiemen, teilnahmen. In dieser Sitzung 
berichtete Herr Kampits über die derzeitige Situa­
tion der WBO und über die Zusammensetzung des 
interimistischen Vorstandes und AR. Er teilte wei­
ters mit, daß der AR eine Anzeige an die Staatsan­
waltschaft gegen die beiden Herren, Obmann 
Dipl.-Ing. Rauchwarter und Obmann-Stellvertreter 
Hans Tiewald, wegen Untreue gemacht hat. . 

Weiters brachte er vor, daß sich der derzeitige 
Vorstand und AR ausschließlich aus ÖVP-Funktio­
nären zusammensetzt, so daß von der Parteileitung 
erwartet wird, daß diese Funktionäre wegen Bemü­
hungen um eine Sanierung der WBO unterstützen 
muß. Die in den Medien vorgebrachten Anschuldi­
gungen, die außer dem Obmann und Obmann­
Stellvertreter noch weitere Mitglieder des Vorstan­
des und AR betrafen, weist er zurück und verlangte 
entsprechende Mitteilungen in den Medien. 

Herr AR Kampits brachte einen Aktenvermerk 
Zur Verlesung, der auf Grund der Sitzung des Par­
teipräsidiums aufgenommen wurde: 

Um eine ordnungsgemäße Situation der WBO 
wieder herbeizuführen und wirtschaftliche Schäden 
für Siedler und Wohnungswerber abzuwenden, 
wird folgendes Kqnzept empfohlen: 

Der AR ernennt aus seinem Kreis Herrn Kampits 
und Herrn Horvath zu vorläufigen V orstandsmit­
gliedern. Von den verbleibenden AR-Mitgliedern 
soll Herr Stadtrat Zach die Funktion des V orsit­
zenden übernehmen. Weitere AR-Mitglieder blei­
ben Rudolf HabeIer und Johann Gabriel. Herr 
Stadtrat Zach stellt hiezu ausdrücklich fest, daß die 
Funktion des AR-Vorsitzenden von ihm nur über­
nommen wird, wenn er in dieser Funktion von der 
Partei unterstützt wird. 

Entschädigungen, Dienstverträge und Provisio­
nen der Mitglieder des Vorstandes und AR 

Gemäß § 25 WGG 1979 muß die Vergütung für 
die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes und 
der Mitglieder des AR einer Genossenschaft in 
einem angemessenen Verhältnis zur finanziellen 
Leistungskraft der Bauvereinigung stehen. 

Die Kosten der Organe, also die Entschädigun­
gen bzw. Bezüge der Vorstandsmitglieder und die 
Entschädigungen der AR-Mitglieder, sind vom 
Jahre 1978 (rund 73000 S) in den Jahren 1979 
(rund 250 000 S) und 1980 (rund 405 000 S) 
sprunghaft angestiegen. Der Grund liegt einerseits 
darin, daß Vorstand und AR ab 1. Jänner 1979 
höhere Entschädigungen erhalten haben und Dr. 
Rauchwarter darüber hinaus einen zusätzlichen 
Bezug auf Grund eines geänderten - allerdings 
nicht auffindbaren - Dienstvertrages erhalten hat. 

Gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung sind die Mitglie­
der des AR ehrenamtlich tätig, sodaß gern. § 2 
Abs.2 Gebarungsrichtlinien VO die Auszahlung 
einer Aufsichtsratsentschädigung unzulässig ist. 
Den Mitgliedern des AR kann jedoch neben dem 
Auslagenersatz ein Sitzungsgeld gewährt werden, 
das 700 S je Sitzung nicht übersteigen darf. 

Am 20. Feber 1979 beschlossen der Vorstand 
sowie der Vorstand und AR in gemeinsamer Sit­
zung folgende mon:uliche Aufwandsentschädigun­
gen: 

ab 1. Jänner 1979 erhält der Obmann 10 000 S 
der Obmann-Stellvertre­
ter 5000 S 
die weiteren V orstands-
mitglieder je 2 500 S 
der Aufsichtsratsvor­
sitzende 2 500 S 
der Stellvertreter 2 500 S 

Die übrigen Mitglieder des AR erhielten pro Sit­
zung 1 000 S plus Reisespesen. 
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Die Zahlungen der monatlichen Aufwandsent­
schädigungen an den Vorsitzenden und Vorsitzen­
den-Stellvertreter des AR sowie die Höhe des Sit­
zungsgeldes für die übrigen Mitglieder des AR ent­
sprechen somit nicht den obzitierten Richtlinien für 
ehrenamtliche Mitglieder eines AR. 

An den Obmann wurden in den Jahren 1980 und 
1981 Bezüge ausbezahlt, die niemals beschlossen 
wurden (Pb. 1982 Tz. 436, 437): Das Entgelt Dr. 
Rauchwarters betrug monatlich 61 700 S; hiezu 
kamen noch Sitzungsgelder. 

Auch die an den Geschäftsführer, Dkfm. Tietze, 
ausbezahlten Bezüge wurden satzungsgemäß nicht 
genehmigt. Dkfm. Tietze erhielt ab 1981 monatlich 
knapp 62 000 S zuzüglich Überstundenentgelt von 
30 000 S (14 X jährlich). Diese Bezüge entsprechen 
wegen Überhöhung nicht den Vorschriften des 
WGG (Pb. 1982 Tz. 100). 

Ab 24. November 1981 bis 27. Jänner 1982 
waren Richard Kampits und Gottfried Horvath 
interimistisch als Vorstandsmitglieder tätig. Sie 
erhielten unter dem Titel "Überstunden" eine Ent­
schädigung. Richard Kampits bekam 78 200 S, 
Gottfried Horvath erhielt 57 000 S. Die Teilnahme 
an den Sitzungen des AR wurde mit 1 000 S pro 
Sitzung vergütet. 

Nach den Feststellungen des Revisionsverbandes 
entspricht auch die Aufwandsentschädigung des 
interimistischen Vorstandes nicht den Bestimmun­
gen des WGG. 

Die für Wohnungsvergaben zusätzlich an Mit­
glieder des Vorstandes und AR bezahlten Provisio­
nen (ursprünglich 300 S, ab 1979 1 000 S) wurden 
im Prüfungsbericht des Revisionsverbandes als 
unzulässig bezeichnet (Pb. 1982 Tz. 455). 

Urlaubsreisen des Vorstandes und AR 

Der Vorstand und AR plante in der Zeit vom 
13. Juni 1979 bis 18. Juni 1979 einen Städteflug 
nach Rom. Dieser Städteflug wurde für elf Perso­
nen gebucht, und zwar: Dr. Rauchwarter, Dkfm. 
Tietze, Tiewald, Dr. Just, Schindler, Ing. Wagner, 
Kampits, Habeier, Gabriel und zwei namentlich 
nicht bekannte Personen. ' 

, Die Reise wurde jedoch storniert, vom Reisebüro 
eine Stornogebühr von 18 440 S der WBO in Rech­
nung gestellt und ohne entsprechenden Beschluß 
des zuständigen Organes bezahlt. 

Dieser Betrag wurde erst im September 1981 von 
der WBO zur Refundierung vorgeschrieben und 
anschließend mit Ausnahme von Dr. Rauchwarter 
und Dkfm. Tietze der WBO rückerstattet. 

In der Zeit vom 6. September 1979 bis 10. Sep­
tember 1979 unternahmen folgende Personen des 
Vorstandes und AR einen Wochenend ausflug nach 
Griechenland und in die Ägäis: Dr. Rauchwarter, 

Dkfm. Tietze, Tiewald, Dr. Just, Ing. Wagner, 
Schindler, Gabriel, Habeler, Kampits und Zach. 

Für diese Reise leistete die WBO ohne entspre­
chenden Beschluß des zuständigen Organes einen 
Kostenbeitrag von 3 000 S pro Pers~n, insgesamt 
also 30 000 S. 

In der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und 
AR vom 19. März 1981 wurde diesbezüglich fol­
gendes beschlossen: 

Durch die im Jahre 1919 stattgefundene Reise 
des Vorstandes entstand eine Forderung von 
66 000 S. Die Mitglieder des Vorstandes und AR 
erkennen die Schuld an und erklären sich zur Zah­
lung bereit. 

Auf welche Umstände sich die Forderungsdiffe­
renz von 36 000 S gründet, ist nicht bekannt. 
Jedenfalls wurden 30 000 S erst im Dezember 1981 
von der WBO zur Zahlung vorgeschrieben und 
anschließend mit Ausnahme von Dr. Rauchwarter 
und Dkfm. Tietze bezahlt. 

In der Zeit vom 15. Juni 1981 bis 21. Juni 1981 
unternahmen folgende Personen eine Flugreise 
nach Amerika: Tiewald, Pieler, Kampits, Habeler, 
Gabriel und Horvath. Dr. Rauchwarter, Dkfm .. 
Tietze und Dr. Beirer sagten die Reise ab. 

Der Vorstand beschloß in seiner Sitzung vom 
4. Mai 1981 dazu folgendes: 

Die Kosten werden von den einzelnen Teilneh­
mern selbst aufgebracht. Die Gesamtkosten der 
Reise von 222 271 S bestanden aus Stornogebühren 
für drei Teilnehmer von je 12200 S und Reiseko~ 
sten für sieben Teilnehmer von je S 26 524,23. 

Trotz des Vorstandsbeschlusses trat die WBO 
finanziell in V o;lage. Die Beträge wurden erst im 
Dezember 1981 von der WBO zur Zahlung vorge­
schrieben und anschließend mit Ausnahme von Dr. 
Rauchwarter und Dkfm. Tietze bezahlt. 

Zusammenfassend wird zu diesen Urlaubsreisen 
folgendes festgestellt,: 

Die Kosten der Urlaubsreisen des Vorstandes 
und AR im Gesamtausmaß von 270 117.S wurden 
von der WBO vorfinanziert. Diese Vorgangsweise, 
die außerdem mit einem Zinsenverlust bei der 
WBO verbunden ist, der bis heute nicht vorge­
schrieben wurde, 'steht im Widerspruch zum WGG 
1979 und ist daher zu bemängeln. 

Das Personal der WBO 

Während sich der Personalstand von 1976 (14,5) 
auf 1979 (17,2) nur unwesentlich steigerte, stieg er 
1980 (35,3) sprunghaft an und erreichte im Novem­
ber 1981 (44,3) seinen Höhepunkt. 

Diese Entwicklung schlug sich natürlich auch in 
den Personalkosten nieder, die 1979 noch bei rund 
3,5 Mio S lagen. Im Jahre 1980 stiegen sie fast auf 
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das Doppelte, nämlich auf rund 6,3 Mio Sund 
betrugen 1981 rund 10,1 Mio S. 

Die Notwendigkeit und WirtSchaftlichkeit des 
Anstieges in diesem Umfang ist zu verneinen. Eine 
teilweise Erklärung für diesen Anstieg liegt wohl in 
der Tätigkeit des Personals für genossenschafts-
fremde Zwecke. . 

Auch hinsichtlich des Personals war man seitens 
der ÖVP darauf bedacht, nur der Partei naheste­
hende Personen aufzunehmen. 

Dies beschrieb Zeuge Dr. Rauchwarter vor dem 
UAN am 22. März 1982 so: 

Zeuge Dr. Raucbwarter: ... ,,Aber es war über­
hau~t keine Frage, daß alles über die Partei gelau­
fen 1St. Das hat begonnen bei der Aufnahme eines 
Angestellten, eines Mitarbeiters, über die Bestel­
lung der Funktionäre im AR und Vorstand bis zur 
Nominierung der Liste der Firmen, die eingeladen 
werden. Natürlich hat man bei Auftragsverteilung 
auch immer kontaktiert mit den zuständigen 
Bezirksfunktionären, wer was zum Auftrag 
bekommt. Das ist überhaupt keine Frage." 

Büros der wBO 

Entsprechend dem von Dkfm. Tietze initiierten 
Sanierungskonzept und der damit verbundenen 
Ausweitung des örtlichen Wirkungsbereiches ver­
fügte die WBO letztlich über fünf Büros. Diese 
Büros befanden sich in: 
7000 Eisenstadt, Bahnstraße 16-18, 
2700 Wr. Neustadt, Brodtischgasse 24, 
1010 Wien, Landskrongasse 5, 
7400 Oberwart, Anzengrubergasse 11, 
8010 Graz, Wielandgasse 35. 

Die Gründung dieser Büros erfolgte mit Aus­
nahme von Eisenstadt erst in den Jahren 1979 und 
1980. 

Dazu ist festzustellen: 

Die WBO hat in den Jahren 1979 und 1980 
Büros in Wien, Wr. Neustadt und Graz errichtet 

. die zum größten Teil mit WBO-fremden Arbeite~ 
befaßt waren. 

Die abgeschlossenen Mietverträge sind nicht sat­
zungsgemäß, dh ohne Mitwirkung des AR, 
zustande gekommen. Der Mietvertrag für das Wie­
ner Büro wurde außerdem mit Dr. Rauchwarter 
selbst abgeschlossen, was den Bestimmungen d,es 
§ 9 Abs. 5 WGG 1979 zuwiderläuft. 

Die Einrichtung von Büros außerhalb des Bur­
genlandes widersprach den Bestimmungen des 
WGG 1979 einerseits hinsichtlich des örtlichen 
Wirkungsbereiches und andererseits hinsichtlich 
der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und WirtSchaft­
lichkeit der Verwaltung. 

Der AR hat daher seine satzungsmäßigen Aufga­
ben insofern vernachlässigt, als er die Errichtung 

dieser Büros ohne seiner Mitwirkung gebilligt· und 
keine en~sprechenden Maßnahmen gesetzt hat, sich 
von der Notwendigkeit dieser Büros zu überzeu­
gen, und zu prüfen, ob die Errichtung dieser Büros 
im Einklang mit den Bestimmungen des WGG 
1979 steht. 

Dienstautos der WBO 

Die WBO besaß Ende 1979 ein Dienstauto 
(Volvo 244) und hatte zwei weitere geleast. Dieser 
Wagenpark erhöhte sich in den Jahren 1980 und 
1981 auf 14 Dienstautos, von denen ein Auto (Mer­
cedes 350 SE) im Eigentum der WBO stand, wäh- , 
rend die anderen Kraftfahrzeuge auf Grund von 
Leasing-Verträgen zur Verfügung standen. 

So fuhr zB Dr. ~auchwarter den Mercedes 
350 SE und Dkfm. Tietze einen BMW 733i, die 
beide außerdem noch mit einem Autotelefon ausge­
stattet waren. Die Autos standen nicht nur WBO­
Bediensteten zur Verfügung, sondern auch frem­
den. Personen. 

Da es sich bei Leasingverträgen um Verträge mit 
wiederkehrenden Leistungen handelt, hätten . sie 
auch vom AR mitbeschlossen werden müssen, was 
allerdings nicht geschah. Diese Leasingverträge 
wurden vom Revisionsverband nicht in den WBO­
Büros aufgefunden. Die Gesamtzahl und die Typen 
der Autos konnten nur auf Grund der monatlich 
bezahlten Leasingraten ermittelt werden. 

Anzahl, Typen und Ausstattung der Autos der 
WBO. stehen im Widerspruch zu den Bestimmun­
gen des WGG 1979 hinsichtlich der Wirtschaftlich­
keit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der Verwal­
tung. 

Der AR hat seine satzungsmäßige Zuständigkeit 
bei der Anschaffung dieser Kraftfahrzeuge nicht 
wahrgenommen. 

, Grundstücksgeschäfte 

Im Zuge der Verwirklichung eines Sanierungs­
konzeptes des Vorstandes der WBO wurde Anfang 
1979 damit begonnen, für verschiedene Bauvorha­
ben entsprechende Grundstücke in- und außerhalb 
Burgenlands anzuschaffen. In den Jahren 1980 und 
1981 wurde der Ankauf von Grundstücken 
beträchtlich gesteigert. Zum Jahresende 1979 belief 
sich der Buchwert der bebauungsfähigen Grund­
stücke der WBO auf rund 59,1 Mio S und betrug 
1981 rund 200 Mio S. 

Der Revisionsverband bewertet im Prüfungsbe­
richt aus dem Jahr 1982 (TZ 270) schon den zum 
31. Dezember 1979 vorhandenen Grundstücksbe­
stand für die Größe des Unternehmens als ausrei­
chend und kommt in TZ 138 zur Schlußfolgerung, 
daß eine Grundstücksbevorratung in diesem 
Umfange in keiner Weise gerechtfertigt ist. 
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Darlehen und· Sparbücher 

. Obwohl die Aufnahme von Darlehen gern. § 25 
Abs. 1 der Satzung der gemeinsamen Sitzung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrat.es vorbehalten ist, 
wurden seit 1979 sämtliche Darlehen ausschließlich 
vom Vorstand aufgenommen. Auch die Veranla­
gung und Sicherstellung verfügbarer Mittel wurden 
ausschließlich vom Vorstand durchgeführt; obwohl 
hiefür gemäß den oben genannten Satzungsbestim­
mungen der Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 
zuständig sind. 

In grober Verletzung seiner Pflichten nahm sich 
der Aufsichtsrat dieses Bereiches nicht an. 

Buchhaltung 

Die schwerwiegenden Mängel im Rechnungswe­
sen der WBO wurden bereits im Prüfungsbericht 
des Revisionsverbandes aus dem Jahre 1977 bean­
standet. Dies führte zusammen mit anderen 
Bemängelungen dazu, daß der Prüfungsvermerk 
des Revisionsverbandes nur eingeschränkt erteilt 
wurde. 

Zu den im Prüfungsbericht 1977 enthaltenen 
Bemängelungen gab die WBO eine Stellungnahme 
ab und sagte darin die Abstellung dieser Mängel 
zu. Da sich der Aufsichtsrat mit diesem Bericht 
befaßte, waren ihm die Mängel im Rechnungswe­
sen bekannt. 

. Der Zustand der Buchhaltung verschlimmerte 
sich in den Jahren 1980 und 1981. In dieser Zeit 
wurde die Buchhaltung der WBO auf eine neue 
EDV-Anlage umgestellt. Mit dieser Umstellung 
wurde die Buchhaltung nach dem alten System 
zum 31. Dezember 1979 eingestellt. 

Dazu heißt es Prüfungsbericht des Revisionsver­
bandes aus dem Jahre 1982 (TZ 116): 

"Die tatsächliche Einstellung der Buchhaltung 
mit der alten Anlage per 31. Dezember 1979 hätte 
von den Organen der WBO nicht toleriert werden 
dürfen, bevor nicht sichergestellt war, daß die neue 
Anlage voll funktionsfähig arbeitete. Dies stellt 
einen groben Verstoß gegen § 24 WGG dar." 

Demzufolge dürfen keine Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß ein dem 
satzungsmäßigen Zweck oder den guten Sitten ent­
sprechender Geschäftsbetrieb nicht stattfindet oder 
nicht stattfinden wird (Zuverlässigkeit der Verwal­
tung). Dieses grobe Fehlverhalten bei der Umstel­
lung der Buchhaltung war sicherlich ein HauPf­
grund für die nun bekannten Unregelmäßigkeiten 
und Malversationen bei der WBO. Wie sich näm­
lich herausstellte, wurden bereits im Jahre 1980 von 
der WBO Zahlurigen im Ausmaß von 20 Millionen 
Schilling getätigt, denen keine entsprechende 
Gegenleistung gegenüberstand. 

Der Aufsichtsrat setzte in Kenntnis der desolaten 
Zustände in der Buchhaltung keine Maßnahmen, 
um sie zu beseitigen. 

Der Fragenkatalog von Dr. Just 

Hofrat Dr. Just wurde am 16. Oktober 1965 in 
den Aufsichtsrat gewählt und war seit diesem Zeit­
punkt Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsra­
tes. Seit 15. November 1970 war er Vorsitzender 
des Aufsichtsrates. Am 26. November 1980, zu 
einem Zeitpunkt, in dem sich die Schwierigkeiten 
bei der WBO bereits andeuteten, versuchte Dr. Just 
hinsichtlich der Probleme, die ihn bewegten, vom 
Vorstand, lind zwar von Dr. Rauchwarter und vom 
Geschäftsführer Dkfm. Tietze, Auskunft zu erhal­
ten. Da dies mündlich. nicht möglich war, erstellte 
Dr. Just einen schriftliche~ Fragenkatalog folgen­
den Inhaltes: 

1. Die Wohnungswerber haben beim Abschluß 
mit der WBO einen kalkulierten Quadrat­
meterpreis genannt erhalten. 
a) Warum wurde er Preis überzogen? 
b) Wurden die Bewerber während der Bau­

zeit davon informiert? 
c) Warum sind die Wohnungen der WBO 

teurer als die anderer Siedlungsgenossen­
schaften im Vergleich? (nur wegen der 
MWSt.) 

2. Die WBO unterhält die Werbung für das 
Werbezentrum. Wurden jemals andere Ver­
gleichsangebote von anderen Firmen einge­
holt? 

3. Gedruckt werden die Aussendungen der 
WBO in der Druckerei Trausdorf. Ist die 
Firma. Bestbieter oder arbeitet sie für die 
WBO besonders günstig? 

4. Die WBO hat eigene PKWs 
a) Sind diese immer ausgelastet? 
b) Wird für jeden ein Fahrtenbuch geführt? 
c) Können Mitarbeiter ein Kilometergeld 

verrechnen? 
5. Welche Tätigkeiten übt Herr Moser aus? 
6. Was leistet uns das Wiener Büro? Es sind 

zwei Mitarbeiter (Kieteubl, Piller) dort tätig. 
7. Was leistet uns das Wr. Neustädter Büro? 

Dort ist eine Mitarbeiterin tätig (Unger). 
8. Was leistet uns das Oberwarter Büro? Dort 

sind zwei Mitarbeiter tätig (Wanasky, Sere­
nyi). 

9. Wer kommt für die Autotelefoneinrichtung 
und für deren Benützung auf? 

10. Besteht über die letzte kurzfristig eingela­
dene Sitzung des Vorstands und Aufsichtsra­
tes (6. Oktober 1980) eine Niederschrift? 

11. Mit dem Obmann wurde ein Anstellungsver­
trag abgeschlossen (§ 20 Abs. 5). 
a) Wer hat den unterzeichnet? (§ 25 lit e, 

§ 19 Abs. 4, § 14) 
b) Wo ist etwas über die Höhe des Bezuges 

zu finden? 
c) Seit wann wird der Bezug überwiesen? 
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12. Die Bilanz 1979 wurde bis Ende April 1980 
zugesagt. Wann ist sie fertig? 

13. Wie wird die Entschädigung von Funktionä­
ren geregelt? In den Satzungen ist darüber 
nichts zu finden. 

14. Gibt es ein Spesenkonto für Ausgaben von 
Funktionären? 

15. Wie werden besondere Veranstaltungen 
finanziert und abgerechnet? 
a) Betriebsausflüge 
b) Weihnachtsfeiern bzw. Weinkost 
c) Gemeinsame Fahrten des Vorstandes 

und Aufsichtsrates. 
16. Wie ist die derzeitige Liquidität? 
17. Wie können die einzelnen Bauvorhaben vor­

finanziert werden ? Werden alle Pflichten des 
Vorstandes mit Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes erfüllt (§ 21 Abs. 1) und 
Darlehensaufnahmen (§ 25lit c)? 

18 . Wo ist eine Geschäftsanweisung zu haben? 
19. Haben die Mitarbeiter einen bestimmten 

Arbeitsplan? (Arbeitsplatzbeschreibung) 
20. Können über Versicherungsgesellschaften 

weitere Kredite in welcher Höhe erreicht 
werden? Welche Gegenleistungen sind dazu 
notwendig? 

Dieser Fragenkatalog gibt Anlaß zu der begrün­
deten Annahme, daß Dr. Just zu diesem Zeitpunkt 
von den Mißständen in der Verwaltung der WBO 
wußte. Zu einer Beantwortung dieser Fragen ist es ' 
nie gekommen. Dies war für Dr. Just Grund, die 
Konsequenzen zu ziehen und aus der WBO auszu­
scheiden. 

Obwohl den übrigen Mitgliedern des Aufsichts­
rates dieser Fragenkatalog bekannt war, wurde von 
ihnen nichts unternommen, eine Beantwortung die­
ser Fragen vom Vorstand bzw. von der Geschäfts­
führung zu erreichen. Sie haben es daher verab­
säumt, sich eigenständig ein umfassendes und rich­
tiges Bild über die WBO zu machen. 

In diesem Zusammenhang sind beispielsweise 
zwei Aussagen des Aufsichtsratsmitgliedes Richard 
Kampits betreffend die Wahrnehmung der Ver­
pflichtungen des Aufsichtsrates zu erwähnen: 

1. Aussage als Zeuge vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß am 13. Oktober 1982 

"Obmann Bauer: Herr Zeuge! Ist Ihnen in etwa 
geläufig, welche Verpflichtungen sich für den Auf­
sichtsrat in seiner Gesamtheit aus dem W ohnungs­
gemeinnützigkeitsgesetz und dem Genossenschafts­
gesetz ergeben? 

Kampits: Das ist eine Elferfrage, Herr Vorsit­
zender, bitte nochmals. 

Obmann Bauer: Ich fragte, ob Ihnen in etwa 
geläufig ist, welche Verpflichtungen sich. für den 
Aufsichtsrat einer Wohnbaugenossenschaft aus 
dem W ohnungsgemeinnützigkeits- und dem 
Genossenschaftsgesetz ergeben. 

Kampits: Hätte ich nur einiges gewußt, was mir 
'damals sicherlich nicht so bewußt war, wie es hätte 
sein sollen." 

2. Interview des ORF laut Magazin "M" vom 
9. März 1982 

"ORF: Ist Ihnen damals bewußt geworden, oder 
bewußt gewesen, daß Sie als Aufsichtsrat laut 
Genossenschaftsgesetz für alle Schäden haften, die 
durch Nichterfüllung der Pflichten entstehen? 

. Kampits: Wenn ich ehrlich bin, nein. Aber ich 
habe mir inzwischen sehr wohl genau diese Gesetze 
angesehen. Und ich bin ja nicht da hereingekom­
men, nur um zu kontrollieren, sondern auch für 
meine Gemeinde, für meinen Bezirk etwas Positives 
zu erbringen." 

Schlußfolgerungen zur Kontrolltätigkeit des AR: 

Als Ergebnis der Tätigkeit des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses wird festgestellt, daß 
der Vorstand und der Aufsichtsrat der WBO den . 
ihnen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsanwei­
sung obliegenden Verpflichtungen bis Ende 1979 
nur teilweise, dann überhaupt nicht nachgekommen 
sind. Dies deckt sich mit dem Ergebnis der am 
2. April 1982 abgeschlossenen Prüfung des Revi­
sionsverbandes. 

Zu bemerken ist, daß die Mitglieder des V or­
standes und des Aufsichtsrates bis 1980 zum größ­
ten Teil Parteifunktionäre der ÖVP waren bzw. 
dieser Partei nahestanden. Seit 1980 wurden die 
Funktionäre der WBO ausschließlich Parteifunk­
tionäre der ÖVP. Angesichts dieses Umstandes 
liegt es auf der Hand, daß die ÖVP auf die Bestel­
lung und Abberufung der Funktionäre der WBO 
entscheidenden Einfluß ausgeübt hat, was in ver­
schiedenen Zeugenaussagen bestätigt wird. 

Das schuldhafte Verhalten des Aufsichtsrates der 
WBO, welcher als internes Kontrollorgan ihre Ver­
waltung in allen Zweigen im Interesse der Mitglie­
der laufend .überwachen hätte sollen, geht beispiels­
weise aus folgenden Mängeln hervor: 

1. Den Mängeln und Beanstandungen der Prü­
fungsberichte des Revisionsverbandes ist nicht 
im erforderlichen Ausmaß Rechnung getra­
gen worden. 

2. Die Sitzungen der Organe der WBO sowie 
die darüber verfaßten Niederschriften ent­
sprechen nicht den satzungsmäßigen Erfor­
dernissen. 

3. Die Ausweitung des örtlichen Geschäftsberei­
ches entspricht nicht der SatzuQ.g. 

4. Über die durch den Aufsichtsrat genehm i­
gungspflichtigen Rechtsgeschäfte, wie zB 
Grundstückskäufe und -verkäufe, Darlehens~ 
geschäfte und Veranlagungen, erfolgte keine 
Beschlußfassung des Aufsichtsrates. Die 
Grund- und Darlehensgeschäfte im getätigten 
Ausmaß sowie der überhöhte Verwaltungs­
aufwand stellen einen groben Verstoß gegen 
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die im § 23 WGG 1979 geforderten Grund­
sätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit der Verwaltung dar. 

5. Anläßlich der Umstellung des Rechnungswe­
sens der WBO auf ein anderes EDV-System 
wurde die Sorgfaltspflicht gröblichst vernach­
lässigt. Bevor nämlich die Funktionsfähigkeit 
des neuen Systems nicht gewährleistet ist, 
muß die Buchhaltung nach dem alten System 
parallel weitergeführt werden. 

6. Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchhal­
tung wurde grob verstoßen. 

7. Es wurde verabsäumt, die Jahresabschlüsse 
und Geschäftsberichte innerhalb der gesetzli­
chen Frist zu erstellen und zu prüfen. 

Im übrigen kam es durch den Entzug von Genos­
senschaftsmitteln in großem Umfang zu groben 
Verstößen gegen das Gebot der Zuverlässigkeit der 
Verwaltung - ein Umstand, der zur Insolvenz der 
Genossenschaft und zu der bekannten Schädigung 
der Siedler bzw. Wohnungswerber der WBO 
führte. 

3. Generalversammlung 

Die Gener;tlversammlungen sind gern. § 28 
Abs. 1 der Satzung der WBO bis zum 30. Juni jedes 
Jahres einzuberufen. Der Beschlußfassung der 
Generalversammlung unterliegen im wesentlichen 
folgende Angelegenheiten: 

Genehmigung des Jahresabschlusses (Bilanz 
sowie Gewinn- und Verlustrechnung), 

Wahl der V orstands- und Aufsichtsratsmitglie­
der, 

Änderung der Satzung und 

Behandlung der Prüfungsberichte des Revisions­
verbandes (§ 8 Genossenschaftsrevisionsgesetz). 

Die WBO hielt seit 1974 folgende Generalver­
sammlungen ab: 

Zeit On Anwesende 

29. Juni 1974 Eisenstadt 229 
29, April 1975 Eisenstadt ? 
26. Juni 1976 Eisenstadt 39 
14. Dezember 1977 Eisenstadt 41 
18. Dezember 1978 Dörfl 18 
31. Oktober 1979 Forchtenstein 27 
27. März 1980 Wr. Neustadt 24 
19. März 1981 Wr. Neustadt 16 
14. August 1981 Wr. Neustadt 37 
27. Jänner 1982 Eisenstadt 283 

Die Generalversammlungen haben regelmäßig 
stattgefunden, allerdings erfolgte die Einberufung 
nicht entsprechend den Bestimmungen des § 28 
Abs. 1 der Satzung der WBO bis zum 30. Juni jedes 
Jahres. Bis dahin häite nämlich der Jahresabschluß 
des vorangegangenen Jahres beschlqssen werden 
müssen. 

Behandlung des Revisionsberichtes in der Gene-
ralversammlung . 

Gemäß § 8 Genossenschaftsrevisionsgesetz ist in 
der Generalversammlung der Bericht des Revisions­
verbandes mit den etwa von dem Verbandsvor­
stande beigefügten Bemerkungen vollinhaltlich zu 
verlesen. Hiebei. hat sich der Aufsichtsrat über das 
Ergebnis der Revision zu erklären. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, stellte der Revi­
sionsverband in seinen Prüfungsberichten immer 
wieder Mängel fest, die jeweils eingeschränkte Prü­
fungsvermerke zur Folge hatten. So wurde zB der 
Prüfungsbericht des Revisionsverbandes aus dem 
Jahre 1977 betreffend die Jahre 1973, 1974, 1975 
und 1976 in der Generalversammlung am 
18. Dezember 1978 in Dörfl unter dem Tagesord-
nungspunkt 9 wie folgt behandelt: I 

"Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet Herr 
Dr. Just, daß vom Verband die rechtlichen Grund­
lagen, die Organisation und Wirtschaftlichkeit der 
Genossenschaft, ihre Geschäftsführung, ferner die 
Buchführung und die Jahresabschlüsse zum 31. 
Dezember 1973, 1974, 1975 und 1976 und die 
wohnungswirtschaftliche Tätigkeit sowie die wirt­
schaftliche Lage der Genossenschaft geprüft wurde. 
Die Ergebnisse dieses Prüfungsberichtes sind 
zusammengefaßt in Buchform. Herr Dr. Just gibt 
in kurzen Zügen das Ergebnis dieses Prüfungsbe­
richtes bekannt. Abschließend dankt Herr Dr. Just 
den Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsrates 
sowie den Mitarbeitern der Genossenschaft für die 
gute Zusammenarbeit und venveist darauf, daß es 
auch in den nächsten Jahren das Bemühen aller sein 
wird, die Bautätigkeit der Genossenschaft trotz der 
allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage noch 
mehr zu aktivieren." 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Just hat 
es laut Protokoll offensichtlich unterlassen, die 
Generalversammlung über die vom Revisionsver­
band festgestellten Mängel und Beanstandungen 
näher zu informieren. Festzustellen ist, daß seitens 
der Mitglieder der Genossenschaft keine Anfragen 
zu diesem Tagesordnungspunkt gestellt wurden. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, daß die 
Generalversammlungen regelmäßig stattgefunden 
haben. Festzustellen ist jedoch, daß seit dem Jahr 
1978 die Generalversammlungen der WBO nicht 
mehr in Eisenstadt stattfanden. Da in der Satzung 
der Ort der Generalversammlung nicht ausdrück­
lich bezeichnet ist, sind die 'Generalversammlungen 
am Sitz der Genossenschaft abzuhalten (siehe dies­
bezüglich E:ntscheidung des OGH vom 16. Feber 
1938, SZ XX/50). Daraus ist jedoch der Genossen­
schaft kein Schaden entstanden. 

11. Revisionsverband 

Jede gemeinnützige Baugenossenschaft hat 
einem anerkannten Revisionsverband anzugehören 
und sich dessen Prüfungen zu unterziehen. Die 
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Zugehörigkeit zum Revisionsverband ist eine der 
Voraussetzungen für die Anerkennung und Auf­
rechterhaltung der Gemeinnützigkeit einer Bauge­
nossenschaft. . 

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft ist in 
einer Funktionshierarchie organisiert, wobei staatli­
che Aufsicht besteht. Der Revisionsverband führt 
zwar formell selbst weder obrigkeitliche noch pri­
vatwirtschaftliche Staatsverwaltung durch, besorgt 
aber inhaltlich gesehen öffentliche Aufgaben im 
Zusammenwirken mit staatlichen Behörden und 
unter deren Aufsicht (Popper, WGG, S 85, 86). 

Ordentliche bzw. regelmäßige Prüfungen der 
Baugenossenschaft sind vom Revisionsverband in 
zeitlichen Abständen von zwei Jahren durchzufüh­
ren. Diese also zeitlich nachgehende Prüfung 
erfolgt an Hand der Jahresabschlüsse und 
Geschäftsberichte. 

Außerordentliche Prüfungen des Revisionsver­
bandes können nur dann durchgeführt werden, 
wenn auf Grund besonderer Umstände eine Prü­
fung angezeigt ist. Je nach Kenntnis dieser beson­
deren Umstände können solche außerordentliche 
Prüfungen jederzeit über Anordnung der Ver­
bandsleitung als auch über Ersuchen der Baugenos­
senschaft selbst oder auf Verlangen der Aufsichts­
behörde durchgeführt werden. 

Über die Prüfungen, zu welchen auch der Auf­
sichtsrat beizuziehen ist, ist ein Prüfungsbericht zu 
erstellen, der der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. 
Der Prüfungsbericht ist ein Fachgut~chten, auf 
Grund dessen die Aufsichtsbehörde Einblick in die 
Geschäftsführung der gemeinnützigen Baugenos­
senschaft erhält und entsprechende Maßnahmen 
treffen kann. 

In einem Zeitraum von über zehn Jahren stellte 
der Revisionsverband in seinen Prüfungsberichten 
Mängel bei der WBO fest, die jeweils einen einge­
schränkten Prüfungsvermerk zur Folge hatten. 

Die vorletzte Prüfung der WBO fand in der Zeit 
vom 5. Mai 1977 bis 14. Dezember 1977 statt und 
beinhaltete die Geschäftsjahre 1973, 1974, 1975 
und 1976. Der Prüfungsbericht lag Ende 1978 vor 
und enthielt eine Reihe von Bemängelungen, wes­
halb ein eingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt 
wurde. Die Beseitigung dieser Mängel wurde sei­
tens der WBO zugesagt. Es entspricht der Praxis 
des Revisionsverbandes, daß zur Mängelbehebung 
keine Frist gesetzt wurde, sodaß die Mängel läng­
stens bis zur nächsten Prüfung zu beheben waren, 
bei der dies vom Revisionsverband zu überprüfen 
ist. Der Revisionsverband führte eine außerordent­
liche Prüfung zwischen den ordentlichen Prüfungs­
handlungen im Jahre 1977 und 1981 nicht durch. 

Die nächste ordentliche Prüfung der WBO 
durch den Revisionsverband bezüglich der 
Geschäftsjahre 1977 und 1978' hätte - dem vom 
Gesetz geforderten zweijährigen Prüfungsabstand 

folgend ~ spätestens Ende 1979 einsetzen müssen. 
Sie wurde aber vom Revisionsverband mit dem 
Hinweis verschoben, daß sich die meisten Organe 
. und Angestellten der WBO auf Weinleseurlaub 
befanden. 

Mit Schreiben vom 7. Jänner 1981 teilte dann der 
Revisionsverband der WBO mit, daß die fällige 
Prüfung am 26. Jänner 1981 begonnen wird. 

Mit Schreiben vom 7. Mai 1981 teilte der Revi­
sionsverband der WBO mit, daß die Prüfung über 
die Geschäftsjahre 1977. bis 1979 unterbrochen 
werden mußte, um "erforderliche Korrektüren vor­
zunehmen" bzw. um dringend benötigte "Unterla­
gen zu erstellen". Die Prüfung wurde erst am 
5. Oktober 1981 wieder aufgenommen. Im Zuge 
dieser Prüfung wurden vom Revisionsverband jene 
Umstände festgestellt, die in der Folge zu den 
Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen und der 
Insolvenz der WBO führten. 

Festgestellt wird, daß der Revisionsverband sei­
ner gesetzlichen Verpflichtung, mindestens in 
jedem zweiten Jahre eine Prüfung vorzunehmen, 
nicht nachgekommen ist. ' , 

III. Aufsichtsbehörden 

1 .. Landesbehörde 

Hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten der Auf­
sichtsbehörde (Burgenländische Landesregierung) 
sah das WGG 1940 ua. vor, daß die Aufsichtsbe­
hörde jederzeit berechtigt ist, alle Unterlagen und 
Auskünfte einzuholen, die sie für erforderlich 
erachtet, und Einblick in alle Geschäfstvorgänge 
und den Betrieb des Unternehmens zu nehmen, 
nötigenfalls auch von sich aus eine außerordentli­
che Prüfung durch eine von ihr zu bestimmende 
Stelle auf Kosten des Unternehmens vornehmen zu 
lassen (§ 26 Abs. 6 WGG 1940). Auf Verlangen der 
Aufsichtsbehörde kann der Prüfungsverband 
außerordentliche Prüfungen auf Kosten des Woh­
nungsunternehmens durchführen (§ 26 Abs. 1 . 
WGG 1940). 

Die Berichte des Revisionsverbandes über die 
ordentlichen und außerordentlichen Prüfungen 
sind gern. § 26 Abs. 5 WGG 1940 von. den Woh­
nungsunternehmen auf Verlangen der Aufsichtsbe­
hörde binnen zwei Monaten nach Abschluß der 
Prüfung vorzulegen. 

Gemäß § 29 Abs. 1 bis 3 WGG 1979 unterliegt 
die gesamte Geschäftsführung gemeinnütziger Bau­
vereinigungen der behördlichen Überwachung. Die 
Landesregierung ist berechtigt, in alle Geschä~sun- . 
terlagen Einsicht zu nehmen, die Geschäftsgeba­
rung und die Rechnungsabschlüsse zu überprüfen, 
die Abstellung von Mängel anzuordnen und zu ein­
zelnen Geschäftsfällen Berichte einzuholen. In Aus­
übung ihres Aufsichtsrechtes ist die Landesregie­
rung berechtigt, Prüfungen vorzunehmen. Sie kann 
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sich hiebei des Revisionsverbandes bedienen oder 
private Sachverständige beauftragen. 

Insbesondere hat die Landesregierung der Bau-' 
vereinigung, sofern diese der Anordnung der 
Abstellung von Mängeln nicht nachgekommen ist, 
die Behebung der festgestellten Mängel innerhalb 
angemessener Frist mit Bescheid aufzutragen. 
Wenn die Bauvereinigung den behördlichen Auf­
trag nicht erfüllt hat, so ist, falls andere Zwangsmit­
tel im Zuge des Verwaltungsvollstreckungsverfah­
rens nicht ZUql Ziele geführt haben, gern. § 35 
WGG 1979 (Entziehung der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit) vorzugehen. 

Bei Nichtbehebung der Mängel innerhalb eines 
gewissen Zeitraumes nach Rechtskraft des Beschei­
des darf eine Förderung nach dem Wohnbauförde­
rungsgesetz 1968 nicht erfolgen. 

Um die behördliche Aufsicht zu erleichtern und 
auszubauen, sieht § 27 WGG 1979 vor, daß die 
gemeinnützige Baugenossenschaft der Aufsichtsbe­
hörde und dem Revisionsverband die jährlichen 
Jahresabschlüsse sowie den Geschäftsbericht zur 
Überprüfung vorzulegen hat. Vor dem 31. März 
1979 bestand diese Verpflichtung nur gegenüber 
dem Revisionsverband. 

Außerdem sind Vertreter der Aufsichtsbehörde 
zu den Generalversammlungen zeitgerecht einzula­
den (§ 27 Z 5 WGG 1979). Der Vertreter der lan­
desregierung hat dort zwar kein Stimmrecht, wohl 
aber das Recht, gehört zu werden. 

Ferner ist die Baugenossenschaft verpflichtet, 
jede Veränderung im Vorstand, in der Geschäfts­
führung und im Aufsichtsrat sowie jede Änderung 
der Satzung dem Revisionsverband und der Auf­
sichtsbehörde unverzüglich bekanntzugeben. Vor 
dem 31. März 1979 bezog sich diese Mitteilungs­
pflicht lediglich auf Satzungsänderungen. 

Behandlung der Prufungsberichte des Revisions­
verbandes durch die Aufsichtsbehörde 

, Schon in den Prüfungsberichten über die Jahre 
1968 bis 1972 wurden solche Mängel festgestellt, 
die einen eingeschränkten Prüfungsvermerk zur 
Folge hatten. Seitens der Aufsichtsbehörde (der 
Abteilung VIIII2 des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung) wurden diese Berichte ohne wei­
tere Veranlassung abgelegt. 

Im Prüfungs bericht des Revisionsverbandes über 
die Jahre 1973 bis 1976 wurde ua. festgehalten, daß 
der Vorstand seinen Verpflichtungen nur teilweise 
nachgekommen ist, daß Verstöße gegen das 
Kostendeckungsprinzip vorliegen, daß die Wirt­
schaftlichkeit des Geschäftsbetriebes im Bereich der 
Verwaltungstätigkeit nicht . erzielt wurde. Die 
Abteilung VIII/2 hat den Bericht und die Stellung­
nahmen der WBO zur Kenntnis genommen und 
vermerkt, daß im nächsten Prüfungsbericht darauf 
zu achten ist, ob die vorliegenden Beanstandungen 

und Bemängelungen des Revisionsverbandes beho­
ben wurden. 

Vorlage der Bilanzen und Geschäftsberichte der 
WBO an die Aufsichtsbehörde 

Seitens der WBO wurden Bilanzen der Landes­
regierung verspätet vorgelegt, obwohl diese nach 
den geltenden Bestimmungen jeweils bis 30. Juni 
jedes Jahres vorzulegen gewesen wären. Die nach 
den Bestimmungen des § 27 Z 1 WGG 1979 nach 
Ablauf jedes Geschäftsjahres zu erstellenden 
Geschäftsberichte legte die WBO der Landesregie­
rung nicht vor. 

Überschreitung des örtlichen Geschäftsbereiches 

Nach den Bestimmungen der Satzung ist der ört­
liche Geschäftskreis der WBO auf das Bundesland 
Burge,nland beschränkt. Entgegen diesen Satzungs­
bestimmungen begann die WBO im Laufe des Jah­
res 1979 ihre Tätigkeit auch über die Grenzen des 
Burgenlandes hinaus auszudehnen. Zu diesem 
Zweck erwarb die WBO Grundstücke zunächst in 
Niederösterreich, und zwar in Wr. Neustadt 
(Neunkirchner Straße und Salzerwiese), in Puch­
berg und Hintersdorf. Weiters wurde ein Büro in 
Wr. Neustadt eingerichtet und die Bauvorhaben 
auf den erwähnten Grundstücken in die Wege 
geleitet. Bei der Generalversammlung am 31. Okto­
ber 1979 in Forchtenstein wurden im Bericht des 
Obmannes Dr. Rauchwarter der geplante Wohn­
bau in Wr. Neustadt (Salzerwiese) sowie weitere 
Aktivitäten im Raume Wien, Linz und Graz 
erwähnt. In dieser Generalversammlung wurde der 
Beschluß gefaßt, die Bautätigkeit der WBO über 
die Grenzen des Burgenlandes hinaus auszudeh­
nen. Zum äußeren Zeichen dieser Maßnahmen 
wurde der Firmenwortlaut von "Burgenländische 
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenos­
senschaft, registrierte Genossenschaft mbH" in 
"Wohnbau Ost Gemeinnützige Baugenossenschaft, 
registrierte Genossenschaft mbH" im Wege einer 
Satzungsänderung umbenannt. 

Bei dieser Generalversammlung war auch ein 
Vertreter der Aufsichtsbehörde anwesend, der sich 
dort nicht zu Wort meldete, aber dem Abteilungs­
vorstand der Aufsichtsbehörde, Oberregierungsrat 
Dr. Vera Fister: einen Bericht erstattete. 

Im Bundesland Niederösterreich wurden fol­
gende Bauvorhaben begonnen bzw. auch fertigge­
stellt, und zwar in Erlach ein Einfamilienhaus sowie 
Wohnhäuser in Puchberg und Wr. Neustadt (Sal­
zerwiese). Weiters wurden Grundstücke außerhalb 
des Bundeslandes Burgenland erworben, um darauf 
teilweise Hotels und Hotelanlagen mit Freizeitzen­
tren zu errichten, und zwar in Ansfelden, Bad 
Fischau, Donnersbachwald, Graz-Rosenberg, 
Graz-Hergott-Wiesgasse, Kaisdorf, Kirchschlag, 
Klippitzthörl, Wartmannstetten, Wr. Neustadt­
Auhof und in Wolkersdorf. Auch in Wien-Reichs-
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ratstraße wurde ein Objekt von der WBO erwor­
ben. 

Außerhalb Burgenlands errichtete die WBO 
Büros in Wr. Neustadt, Wien und Graz. 

Der Aufsichtsbehörde war also seit der General­
versammlung am 31. Oktober 1979' bekannt, daß 
die WBO beabsichtigte, ihre Bautätigkeit über die 
Grenzen des Burgenlandes hinaus zu erweitern und 
ihre Satzung in diesem Sinne, zu ändern. Mehr als 
ein Jahr später ersuchte die Aufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 17. November 1980 die WBO um 
Vorlage der erwähnten Satzung, worauf die WBO 
mit Schreiben vom 11. Dezember 1980 mitteilte, 
diese Satzungen seien noch in Ausarbeitung und 
würden bis 15. März 1981 zur Verfügung gestellt 
werden. Mit Schreiben vom 13. März 1981 erbat 
die WBO eine weitere Terminverlängerung zur 
Vorlage der Satzung, da diese in der Generalver­
sammlung am 19. März 1981 beschlossen werde. 

Inzwischen erfolgte die Einladung für die Gene­
ralversammlung der WBO am 27. März 1980 an 
die Aufsichtsbehörde, worin als Tagungsort Wr. 
Neustadt angegeben' und das Bauvorhaben in 
Puchberg sowie die bereits erwähnten Projekte in 
Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark 
angekündigt wurden. 

Darüber wurde dem Abteilungsvorstand der Auf­
sichtsbehörde mündlich berichtet. 

In . der GeneralversammlUng der WBO am 
. 19. März 1981 in Wr. Neustadt wurden Bauvorha­

ben der WBO mit Baugenossenschaften aus ande­
ren Bundesländern (GESTA, NÖST, Heimland) 

~ behandelt. Ein Vertreter der Aufsichtsbehörde war 
nicht anwesend. 

Die geänderte Fassung wurde am 20. März 1981 
der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Sie enthielt die 
Erweiterung des örtlichen Geschäftsbereiches der 

'WBO auf das gesamte Bundesgebiet. Die gesetzlich 
erforderliche Zustimmung zu dieser Erweiterung 
des Geschäftsbereiches durch die Aufsichtsbehörde 
wurde jedoch mit Bescheid vom 9. Juli 1981 ver­
sagt. 

Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens wurde sei­
tens der Burgenländischen Landesregierung sämtli­
chen Bundesländern die Bedarfsfrage gestellt. 
Diese wurde von allen verneint. Trotzdem 
gewährte das Land Niederösterreich der WBO für 
den Leopold-Figl-Wohnpark (Salzerwiese) inWr. 
Neustadt Förderungsmittel nach dem Wohnbauför­
derungsgesetz 1968. 

Die Erweiterung des örtlichen Geschäftsberei­
ches auf andere Bundesländer. findet in der Satzung 
der WBO keine Deckung, wobei zu bemerken ist, 
daß sich die Tätigkeit der gemeinnützigen Bauge­
nossenschaften gern. § 7 Abs. 1 WGG nach ihrem 
Genossenschaftsvertrag (Satzung) zu richten hat. 

Festzuhalten ist, daß die Erweiterung des örtli­
chen Geschäftsbereiches seit dem Jahr 1979 sowohl 
dem Aufsichtsrat als auch der Aufsichtsbehörde 
bekannt war. 

Überschreitungen des sachlichen Wirkungsberei-
ches ' 

Die nachstehenden, von der WBO errichteten 
Objekte im Burgenland fallen nicht unter den 
Geschäftskreis einer gemeinnützigen Baugenossen­
schaft, und zwar ein Kindergarten in Mörbisch, ein 
Arzthaus in Lutzmannsburg, eine Leichenhalle in 
Pinkafeld,' ein Feuerwehrhaus in Mischendorf, ein 
Gemeindehaus in Sieggraben, ein Tenniszentrum in 
Neudörfl, eine Leichenhalle und ein Feuerwehr­
zeughaus in Kittsee und eine Leichenhalle in Edels­
thaI. Weiters zählt die bereits erwähnte Errichtung 
des geplanten Hotels oder Hotelanlagen mit Frei­
zeitzentren nicht zu dem Geschäftskreis einer 
gemeinnützigen Baugenossenschaft. 

Die "Justizbauten" 

Nach der Unterbrechung der Prüfung des Revi­
sionsverbandes am 16. April 1981 ersuchte die 
WBO mit Schreiben vom 29. April 1981 die Auf-' 
sichtsbehörde gern. § 7 Abs. 4 WGG 1979 um 
Zustimmung zur Übernahme der Bauträgerfunk­
tion für den Um- bzw. Ausbau von Justizbauten in 
Wien. Hiebei handelt es sich um einen Auftrag im 
Ausmaß von 1,2 Mrd. S, verteilt auf acht Jahre. In 
diesem Schreibender WBO vom 29. April 1981 
wurde dem Landeshauptmann von Burgenland, 
Theodor Kery, mitgeteilt, daß das Angebot mit der 
steirischen Wohnbaugenossenschaft Heimland 
gemeinsam erstellt und in dem vom Bundesministe-' 
rium für Bauten und Technik durchgeführten Aus­
schreibungsverfahren als Bestbieteranbot anerkannt 
worden ist. 

Die Fachabteilung hielt in ihrer diesbezüglichen 
Stellungnahme fest, daß diesem Ansuchen nach § 1 
Abs. 2 WGG die Zustimmung nicht erteilt werden 
kann. Ob für eine Zustimmung nach§ 7 Abs. 4 
WGG die Voraussetzungen gegeben sind, wäre zu 
prüfen. 

Daraufhin erteilte Landeshauptmann Kery den 
Auftrag, die notwendige Überprüfung durchzufüh­
ren und genaue Unterlagen einzuholen. 

Die Fachabteilung des Amtes der Burgenländi­
schen Landesregierung holte zunächst eine Stel­
lungnahme des Revisionsverbandes ein. Der Revi­
sionsverband teilte mit Schreiben vom 15. Juni 1981 
mit, er sei über den Umfang dieser Bauträgerfunk­
tion weder von der Bauvereinigung noch von der 

. Abteilung VIIII2 unterrichtet worden. Weiters 
teilte der Revisionsverband mit, daß er sich über die 
Notwendigkeit dieser Geschäftsführung erst nach 
Prüfung 'des Sachverhaltes ein abschließendes 
Urteil bilden könne. 
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In Durchführung des Auftrages (fes Landes­
hauptmannes veranlaßt die Abteilung VIIII2 des 
Amtes der Burgenländischen Landesregierung eine 
Sondereinschau bei der WBO, um für den Landes­
hauptmann eine Entscheidungsgrundlage für die 
Genehmigung für den Um- und Ausbau der Justiz­
bauten zu schaffen. Hiefür wurde ein Beamter der 
Finanzabteilung des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung und ein Prüfer des Revisionsver­
bandes herangezogen. 

Über die am 22. und 23. Juni 1981 bei der WBO 
durchgeführten Sonderprüfungen wurde ein 
Aktenvermerk am 23. Juni 1981 verfaßt, in dem es 
ua. heißt: 

"Als Ergebnis dieser Einschau kann aus wirt­
schaftlicher Sicht, wie aus beiliegender Wirtschaft­
lichk;eitsrechnung und der Entwicklung der Ver­
waltungskosten hervorgeht, hinsichtlich der wirt­
schaftlichen Situation der WBO keine konkrete 
Aussage getroffen werden, da die Bilanzen 1977 bis 
1979 zwar vorliegen, aber vom Verband noch nicht 
vollständig geprüft und aufgearbeitet werden konn­
ten und die entscheidenden Analysen noch nicht 
erstellt wurden. Hinsichtlich des Geschäftsjah­
res 1980 stand auf Grund der Umstellung der kon­
ventionellen Buchhaltung auf EDV noch keine 
Bilanz ~ur Verfügung. Es kann somit hinsichtlich 
der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der WBO 
zum jetzigen Zeitpunkt und vor allem in der zur 
Verfügung stehenden knappen Zeit keine konkrete 
Aussage getroffen werden." 

Auf Grund dieses Aktenvermerkes und des von 
der Fachabteilung verfaßten Berichtes erteilte Lan­
deshauptmann Kery mittels Bescheid vom 13. Juli 
1981 die Ausnahmegenehmigung gern. § 7 Abs. 4 
WGG. 

,Vor dem Untersuchungsausschuß begründete 
Kery seine Entscheidung damit, daß er aus wirt­
schaftlichen Gründen die Genehmigung erteilt 
habe. 

Abschließend wird festgestellt, daß trotz erteilter 
Ausnahmegenehmigung das Projekt Justizbauten 
auf Grund der bekannten weiteren Entwicklung in 
der WBO nicht mehr zur Durchführung kam. 

2. Bundesbehörde 

Kontrollrechte des Bundes gern. § 29 Abs. 5 
WGG 

Die Länder haben gern. § 29 Abs. 5 WGG über 
ihre Tätigkeit auf Grund der Bestimmungen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes für jedes Jahr 
längstens bis 31. März des folgenden Jahres dem 
Bundesministerium für Bauten und Technik einen 
Bericht unter Anführung der getroffenen Maßnah­
men zu erstatten. 

Die Berichte der Landesregierung über ihre 
Tätigkeit nach dem W ohnungsgemeinnützigkeits­
gesetz erfolgen auf Grund einer Tabelle des Bun-

clesministeriums für Bauten und Technik. Diese 
Berichte des Amtes der Burgenländischen Landes­
regierung wurden erstattet und dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß vom Bundesministe­
rium für Bauten und Technik zugemittelt. 

Kontrollrechte des Bundes gern. § 26 Wohnbau­
förderungsgesetz 1968 

Die Länder haben gern. § 26 Abs. 1 Wohnbauför­
derungsgesetz 1968 über die widmungsgemäße 
Verwendung der Förderungsmittel sowie über ihre 
sonstige Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz für 
jedes Jahr längstens bis 31. März des folgen,den 
Jahres den Bundesministerien für Finanzen sowie 
für Bauten und Technik einen Bericht zu erstatten. 
Dem Bericht ist eine Aufstellung über die Förde­
rungsmaßnahmen anzuschließen. 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik 
ist gern. § 26 Abs.2 Wohnbauförderungsge­
setz 1968 berechtigt, durch seine Organe die Ein­
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu über­
wachen. Die Länder sind verpflichtet, den Organen 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
auf Verlangen iri die Bezug habenden Geschäfts­
stücke, sonstigen Unterlagen und Belege Einsicht 
zu gewähren, die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und die Besichtigung der geförderten Bau­
lichkeiten zu ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß 
das Bundesministerium für Bauten und Technik auf 
Ersuchen des Präsidenten des Nationalrates am 
2. April 1982 beim Amt der Burgenländischen Lan­
desregierung Einschau gern. § 26 Abs. 2 Wohnbau­
förderungsgesetz 1968 in die die WBO als Förde­
rungswerber betreffenden Förderungsakten "Eisen-. 
stadt-Bründlfeldweg" und "Eisen stadt-Wohnpark' 
Ost" gehalten hat. Zusammenfassend wurde seitens 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik zu 
beiden Förderungsakten festgestellt, daß - abgese­
hen von deri allgemeinen dem W ohnbauförde­
rungsgesetz 1968 widersprechenden Förderungs­
modalitäten des Burgenlandes - keine dem Wohn­
bauförderungsgesetz 1968 widersprechende Vor­
gänge aus den Akten ersichtlich waren. 

Weiters hat das Bundesministerium für Bauten 
und Technik auf Ersuchen des Präsidenten des 
Nationalrates am 30. März 1982 gern. § 26 Abs.2 
Wohnbauförderungsgesetz 1968 bei der zuständi­
gen Abteilung I16a des Amtes der Niederösterrei­
chischen Landesregierung Einschau in den die 
WBO betreffenden Förderungsakt "Leopold-Figl­
Wohnpark Wr. Neustadt" (Salzerwiese) gehalten. 
Zusammenfassend wurde in dem Bericht des Bun­
desministeriums für Bauten und Technik festgehal­
ten, daß keine wesentlichen Verstöße gegen das 
Wohnbauförderungsgesetz 1968 vorliegen. Beach­
tenswert erscheint jedoch, daß die WBO, obwohl 
ihr örtlicher Wirkungsbereich auf das Burgenland 
beschränkt war, von Niederösterreich Förderungs­
mittel erhielt, obwohl das Land Niederöste~reich 
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im beim Amt der Burgenländischen Landesregie­
rung anhängigen Verfahren um Ausdehnung des 
örtlichen Wirkungsbereiches der WBO mit Schrei~ 
ben vom 18. Mai 1981 die Ansicht vertrat, daß im 
Land Niederösterreich ein Bedarf an weiteren 
gemeinnützigen Bauvereinigungen nicht gegeben 
erschienen. Eine Gesetzesverletzung seitens des 
Landes Niederösterreich kann nach Ansicht des 
Bundesministeriums für Bauten und Technik 
jedoch hiebei nicht erblickt werden, da gern. § 23 
Abs. 1 Z 3 Wohnbauförderungsgesetz 1968 'eine 
gemeinnützige Bauvereinigung lediglich den Sitz. 
im Inland und nicht im jeweiligen Bundesland 
haben muß, um Förderungsmittel in Anspruch zu 
nehmen. 

F. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

I. Schlußfolgerungen der SPÖ und FPÖ 

Nach sorgfältiger und gewisse1,1hafter Prüfung 
der Beweismittel sowohl im einzelnen als auch in 
ihrem inneren Zusammenhang wird zusammenfas­
send festgestellt: ' 

• Die Wohnbau Ost Gemeinnützige Baugenos­
senschaft reg. Gen. m. b. H. ist bzw. war eine 
der ÖVP nahestehende Baugenossenschaft, 
deren Ziel es war, Wohnungspolitik im Sinne 
der Grundsätze der ÖVP zu betreiben. Sämtli­
che Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsra­
tes standen der ÖVP nahe, ab 1981 waren sie 
nur mehr Funktionäre der ÖVP. Die Wahl der 
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsra­
tes erfolgte jeweils' im Einvernehmen mit der 
Parteiführung der ÖVP Burgenland. Die ÖVP 
hat daher auf die Bestellung der genannten 
Organe der Genossenschaft direkt und damit 
auch indirekt auf die Geschäftsführung der 
WBO Einfluß genommen. 

• Der ehemalige ÖVP-Abgeordnete zum Burgen­
ländischen Landtag und Obmann der WBO Dr. 
Rauchwarter hatte innerhalb der ÖVP eine 
zentrale Stellung beim Aufbau von der ÖVP 
nahestehenden Zeitungen., Dr. Rauchwarter 
sowie der ÖVP-Bürgermeister und Bezirksob­
mann des Wirtschaftsbundes Oberwart und 
Mitglied bzw. auch Vorsitzender des Aufsichts­
rates der WBO, Ignaz Pieler, gründeten die 
Tageszeitung "Süd-Ost-Express", um damit 
eine der ÖVP förderliche Berichterstattung im 
Burgenland zu gewährleisten. Zur Finanzierung 
dieser Zeitung stellte Ignaz Pieler 600 000 S zur 
Verfügung, der aus Grundstückstransaktionen 
mit der WBO Gewinne in Millionenhöhe erzielt 
hatte. Die weitere Finanzierung erfolgte durch 
Dr. Rauchwarter mit Geldern der WBO, wobei 
rund 4,1 Mio S in Teilbeträgen bar und rund 
5 Mio S mit Hilfe von Scheinrechnungen über 
das Architekturbüro Buben und Hasendorfer 
bzw. der Firma Babenbergia und der Rauch­
warter-Firma Cosmogom geflossen sind. 

Als der niederösterreichische Faber-Verlag ab 
1980 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, 
wurde vom Abgeordneten zum NÖ-Landtag, 
Walter Zimper , beschlossen, diesen Verlag für 
das sogenannte bürgerliche Lager zu retten. 
Walter Zimper wandte sich ua. auch an Dr. 
Rauchwarter, der seinerseits insgesamt 2 Mio S 
zur Sanierung des Verlages aus WBO-Mitteln 
zur Verfügung stellte. Weitere Geldbeträge von, 
insgesamt zirka 11 Mio S wurden von anderen 
der ÖVP nahestehenden oder von ihr dominier­
ten Firmen aufgebracht. Der Landeshauptmann 
von Niederösterreich, Siegfried Ludwig, wurde 
von Walter Zimper über die Sanierungsbemü­
hungen informiert. 

Ab diesem Zeitpunkt überwies der Faber-Ver­
lag unter den Titeln "Vermittlung von Dauer­
aufträgen des Amtes der Niederösterreichischen 
Landesregierung sowie der ÖVP-Landespartei­
leitung Niederösterreich" und "für die Wahr­
nehmung der politischen Intentionen" auf ein 
Konto der ÖVP Wr. Neustadt monatlich insge­
samt 30 000 S. 

Der Landeshauptmann von Niederösterreich, 
Siegfried Ludwig, hatte auch die konkrete 
Absicht, eine gesamtösterreichische Tageszei­
tung mit dem Schwerpunkt der politischen 
Berichterstattung im Sinne der ÖVP ,zu schaf­
fen. Bei diesen Medienplänen hatten Dr. 
Rauchwarter als Geschäftsmann und führender \ 
Politiker der ÖVP Burgenland als auch Walter 
Zimper als ÖVP-Abgeordneter und ÖVP-Lan­
desparteisekretär von Niederösterreich eine 
zentrale Rolle in den von Ludwig initiierten 
Arbeitskreisen. 

• Die WBO, deren Geschäftsbereich laut Satzung 
auf das Burgenland beschränkt war, weitete 
ihre Bautätigkeit 1979 auf Niederösterreich aus 
und errichtete in Wr. Neustadt eine Wohnan­
lage (uopold-Figl-Wohnpark). Der Abgeord­
nete zum Niederösterreichischen Landtag, Wal­
ter Zimper, erklärte sich bereit, bei Landes­
hauptmann Siegfried Ludwig zugunsten der 
WBO zwecks rascher Erlangung von Förde­
rungsmitteln zu intervenieren. Dafür forderte er 
eine finanzielfe Unterstützung für die ÖVP 
Niederösterreich. 

Dr. Rauchwarter als Obmann der WBO 
erklärte sich dazu bereit und wandte sich an die 
Repräsentanten der den Bau ausführenden 
Firma Hofman & Maculan, Bau AG. Im Jahr 
1981 übergab Dr. Rauchwarter an Zimper auf 
Rechnung der genannten Firma 1,55 Mio S, 
weitere 560 000 S wurden von der den Bau aus­
führenden Firma an Firmen des Rauchwarter­
Firmenimperiums überwiesen. 

Dieses Geld sollte laut Aussage von Dr. Rauch­
warter einem persönlichen Wahlfonds des Lan­
deshauptmannes von Niederösterreich, Sieg-
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fried Ludwig, dienen. In diesem Zusammen­
hang war aber auch ein direkter Geldfluß von 
der WBO an die ÖVP Wr. Neustadt festzustel­
len. Zur schon immer wieder aus Geldmangel 
verschobenen Renovierung des Parteilokals der 
ÖVP in Wr. Neustadt übergab Dr. Rauchwar­
ter im Juli und Oktober 1981 jeweils 200 000 S 
aus WBO-Geld an Walter Zirnper, der diese 
Beträge auf das Konto der W r. Neustädter Ver­
lags-Ges. m. b. H., die über Tteuhandschaften 
im Eigentum der ÖVP steht, einbezahlte. 
Davon beglich er Rechnungen für die 
S?Y~f1':llEtbezirksparteileitung Wr. Neu~tadt. 

Mittel der WBO wurden aber a~~ziIr -Fm an­
zierung von Teilorganisationen der ÖVP Bur­
genland verwendet. Beim Ankauf einer Woh­
nung in einern von der WBO errichteten Bau in 
Mattersburg zur Errichtung eines Parteilokales 
für die ÖVP trat der Bezirksparteisekretär der 
ÖVP Mattersburg und zugleich Mitglied des 
Aufsichtsrates der WBO, Rudolf Habeler, als 
Wohnungswerber auf und erwarb eine mit Mit­
teln der Wohnbauförderung errichtete Woh­
nung. Zur Finanzierung der Eigenmittel wurde 
von der WBO ein Kredit aufgenommen und der 
ÖVP zur Verfügimg - gestellt. Derzeit haften 
337 032,60 S aus. Für die Einrichtung wurde 
aus Mitteln der WBO Mobiliar um rund 
15 000 S und eine elektrische Schreibmaschine 
um rund 24 000 S gekauft. In diesem Parteilo­
kal arbeitete ein von der WBO angestellter und 
von ihr bezahlter Sekretär für die ÖVP, damit 
auch für den Bezirksparteiobmann und ehema­
ligen Stellvertretenden Landeshauptmann von 
Burgenland, Dr. Franz Sauerzopf. Der Lohn­
aufwand der WBO belief sich auf rund 

. 200 000 S. Ein solcher Betrag wurde auch für 
eine WBO-Angestellte in Oberpullendorf auf­
gebracht, die ebenfalls für die ÖVP-Bezirkspar­
teiorganisation tätig war. 

Eine weitere Finanzierung der ÖVP Burgen­
land bzw. ihrer Teilorganisationen erfolgte aus 
Mitteln der WBO mit Hilfe der Bundesländer­
versicherung. Die genannte Versicherung war 
überwiegender Versicherer der WBO-Projekte, 
und die Siedlungsgenossenschaft war Provisio­
när. Der ehemalige Landeshauptmann-Stellver­
treter Dr. Franz Sauerzopf vertrat das Burgen­
land im Länderkuratorium der Versicherung. 
Der Direktor der Versicherung, Friedrich Preis­
egger, erklärte sich bereit, die ÖVP Matters­
burg mit ihrem/Bezirksparteiobmann Dr. Sauer­
zopf zu unterstützen. Zu diesem Zwecke über­
wies er auf Veranlassung Dr. Rauchwarters die 
der WBO und damit den Siedlern zustehenden 
Provisionen auf ein eigenes dazu eingerichtetes 
Konto bei der Volksbank Mattersburg 
("Sybille"). In der Zeit von 1975 bis Juli 1978 
wurden insgesamt 544 298,60 S auf dieses 
Konto überwiesen. Die Geldbeträge wurden 

von Dr. Rauchwarter behoben und überwie­
gend für Zwecke der ÖVP Burgenland verwen-. 
det. 

• In jenem Zeitraum, als die WBO begann, ihre 
Tätigkeit nach Niederösterreich auszuweiten, 
sprach Dr. Rauchwarter öfter in den Sitzungen 
des Aufsichtsrates und Vorstandes der WBO 
davon, daß Partei spenden an die ÖVP Nieder­
österreich zu leisten wären. Dipl.-Ing. Kriegler, 
mit Dr. Rauchwarter und der WBO geschäft­
lich eng verbunden, bestätigte, am 5. Oktober 
1979 einen Scheck über 750000 S, am 
12. Oktober 1979 einen Scheck über 2,5 Mio S 
und am 15. November 1979 einen Scheck über 
2 Mio S von der WBO erhalten zu haben. Tat­
sächlich sind diese Geldbeträge nicht eingegan­
gen. Es besteht auf Grund der Umstände über 
die Freimachung des Geldes im Zusammenhang 
mit· den Angaben des Geschäftsführers der 
WBO, Dkfm. Tietze, ein Verdacht von hoher 
Wahrscheinlichkeit, daß auch diese Geldbe­
träge der ÖVP Niederösterreich oder ihren 
T eilorg~nisationen zugeflossen sind. 

Es ergibt sich daher, daß aus Geldern der 
WBO, die von Funktionären der ÖVP geleitet 
wurde, zur Finanzierung von der ÖVP naheste­
henden Zeitungen insgesamt rund 12 Mio S 
und zur Finanzierung der ÖVP Niederöster­
reich und Burgenland bzw. ihrer Teilorganisa­
tionen rund 3,3 Mio S geflossen sind. Eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht für eine weitere Par­
teispende an die ÖVP Niederösterreich in der 
Größenordnung von 5,25 Mio S. 

• Der Landeshauptmann von Niederösterreich, 
Siegfried Ludwig, war Initiator der dargestell­
ten Medienpläne der ÖVP, er war weiters von 
den Sanierungsmaßnahmen des Faber-Verlages 
durch seinen Parteisekretär Walter Zirnper 
informiert. Eine zentrale Rolle bei der Sanie­
rung des genannten Verlages haben auch Fir­
men, die im Mehrheitseigentum von Teilorgani­
sationen der ÖVP stehen, gespielt. Auch das 
Amt der Niederösterreichischen Landesregie­
rung sowie die ÖVP Niederösterreich haben 
sich mit Daueraufträgen für Inserate an den 
Sanierungsmaßnahmen beteiligt. Es würde 
nicht den realpolitischen Gegebenheiten ent­
sprechen, wenn derartige Sanierungsprojekte 
ohne Einverständnis des führenden politischen 
Funktionärs durchgeführt worden wären. 

Es ist daher anzunehmen, daß der Landespar­
teisekretär der ÖVP Niederösterreich, Walter 
Zirnper, als ausführendes Organ des Landespar­
teiobmannes gehandelt hat. Es trägt daher Sieg­
fried Ludwig zumindest die politische Verant­
wortung für die von seinem Parteisekretär Wal­
ter Zirn per und Parteifreund Dr. Rauchwarter 
im Zusammenhang mit den Medienplänen 
gesetzten Malversationen. 
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• Diese Verantwortung trifft auch den ehemali-, 
g.en Landeshauptmann-Stellvertreter und 
OVP-Landesparteiobmann von Burgenland, 
Dr. Franz Sauerzopf. Als Bezirksparteiobmann 
von Mattersburg mußte er über die Umstände 
des Ankaufes des Parteilokals in Mattersburg, 
die Bezahlung der Eigenmittel und der Einrich­
tung mit WBO-Geldern sowie über den 
Umstand, daß ein für die ÖVP tätiger Sekretär 
von der WBO angestellt und bezahlt wurde, 
informiert sein. Weiters sind den Siedlern der 
WBO zustehende Provisionsgelder überwie­
gend für die ÖVP Burgenland verwendet wor-' 
den. Er ergriff auch die Initiative für Hilfelei­
stungen an die Firmen Kleibl & Co sowie 
Karall & Vitsich, wodurch der WBO ein 'Scha­
den in Millionenhöhe zugefügt wurde. 

11. Schlußfolgerungen der SPÖ 

• Die Wohnbau Ost, Gemeinnützige Baugenos­
senschaft, registrierte Genossenschaft m. b. H., 
die seinerzeit unter der Firmenbezeichnung 
"Burgenländische Gemeinnützige Bau-, Wohn­
und Siedlungsgenossenschaft, registrierte 
Genossenschaft m. b. H." gegründet worden 
war, hatte in dem Zeitraum, der in die Untersu­
chung einbezogen werden konnte, ununterbro­
chen mit Organisations- und Liquiditätsschwie­
rigkeiten zu kämpfen. Dies geht aus den Berich­
ten des Revisionsverbandes eindeutig hervor 
und hatte auch zur Folge, daß seit zirka zehn 
Jahren vom Revisionsverband nur ein einge­
schränkter Prüfungsyermerk erteilt wurde. 

Es wäre falsch aus diesen Feststellungen den 
Schluß zu ziehen, daß die schlechte Organisa­
tion der Wohnbau Ost die Ursache für den 
wirtschaftlichen Zusammenbruch im Herbst 
1981 gewesen wäre. 

Vor dem Untersuchungsausschuß sagte Dkfm. 
Bernd Scherz, der Leiter des Prüfungs dienstes 
des Revisionsverbandes, ausdrücklich aus, daß 
im Rechnungswesen der Wohnbau Ost immer 
Mängel vorhanden waren, die aber keinen 
Schluß zulassen, daß Malversationen vorge~ 
kommen wären. Weiters sagte Scherz, daß die 
Mängel im Rechnungswesen aber auch die 
Gebarungsmängel, die in den Berichten aufge­
zeigt worden ,sind, ganz sicher eine Aberken­
nung der Gemeinnützigkeit nicht gerechtfertigt 
hätten. Bis zum Inkrafttreten des WGG 1979 
war für die Aufsichtsbehörde die Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit die einzige Sanktions­
möglichkeit. 

Ein Ausschußmitglied fragte den Zeugen 
Scherz bei seiner Einvernahme: "Wann würden 
Sie den Zeitpunkt ansetzen, wann sind die Mal­
versationen eingetreten?" Scherz antwortete: 
"Die Malversationen dürften im Jahre 1980 ein-

getreten sein und haben sich dann natürlich 
lawinenartig im Jahr 1981 entwickelt." 

Auch die nachträglich getroffenen Feststellun­
gen im Prüfungsbericht für das Geschäftsj ahr 
1979 bes'tätigen diese Aussage. Es wurden die 
gleichen Mängel wie in den Vorjahren festge­
stellt, Handlungen strafbarer Natur, konnten 
jedoch auch nachträglich im Geschäftsjahr 1979 
nicht festgestelJt werden. 

Aus den Zeugenaussagen der Vertreter des 
Revisionsverbandes geht hervor, daß die Ver­
schiebung der zeitlich vorgeschriebenen Prü­
fungen in zwei Gründen ihre Ursache hatten. 
Einerseits hatte der Revisionsverband nicht aus­
reichende Fachkräfte zur Verfügung, um den 
zweijährigen Prüfungsabstand einhalten zu 
können, und andererseits waren im Bereich der 
Wohnbau Ost nicht immer zeitgerecht die not­
wendigen Prüfungsunterlagen vorbereitet. 

Die Nichteinhaltung der Prüfungsabstände von 
zwei Jahren ist keine Besonderheit bei den Prü­
fungen der Wohnbau Ost, auch bei anderen 
Wohnbaugesellschaften im gesamten Bundesbe­
reich mußte aus personellen Gründen öfters die 
Prüfung, über längere Zeiträume erstreckt wer­
den. Der Aufsichtsbehörde beim Amt der Bur­
genländischen Landesregierung war dies 
bekannt und sie fand daher keine Ursache für 
besondere Veranlassungen. 

• Rückblickend kann festgestellt werden, daß es 
sicherlich notwendig ist, die Prüfungen gemein­
nütziger Baugesellschaften straffer zu organi­
sieren. Es ist erfreulich, daß sich der Burgenlän­
dische Landtag zur, Einrichtung eines landesei­
genen Kontrollamtes entschlossen hat, damit 
das Land neben dem Revisionsverband auch 
über ein eigenes Prüfungsorgan für derartige 
Geschäftsfälle verfügt. 

• Zu den von der Aufsichtsbehörde genehmigten 
Justizbauten ist in rechtlicher Hinsicht folgen­
des zu bemerken: Die Rechtsgrundlage für 
Ausnahmegenehmigungen bildet § 7 Abs. 4 
WGG. Im Kommentar zum Wohnungsgemein­
nützigkeitsgesetz von Popper heißt es in den 
Erläuterungen zu dieser Gesetzesbestimmung 
auf Seite 106 in der Fußnote 2: "Da fraglich 
schien, ob alle Möglichkeiten und alle zulässig 
anzusehenden Geschäfte in § 7 erfaßt werden 
können, hat sich der Gesetzgeber zu der Mög­
lichkeit entschlossen, daß andere als die in den 
Abs. 1 bis 3 angeführten Geschlj,fte der Zustim­
mung der Landesregierung bedürfen. Dabei ist 
zu prüfen, ob durch dieses Geschäft die 
Gemeinnützigkeit nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet wird. Die Finanzlandesdirektion ist 
Partei und kann verlangen, daß die Zustim­
mung unter Steuerauflagen erteilt wird. Die 
Zustimmung ergeht in Bescheidform." 

4 
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Diese Gesetzesbestimmung wurde von der Auf­
sichtsbehörde bei Erteilung der Ausnahmege­
nehmigung berücksichtigt, und es ist daher 
Gesetzeskonformität zu bestätigen. Die Rechts­
auffassung des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung wurde durch ein gleichartiges 
Vorgehen des Amtes der Steirischen Landesre­
gierung bei Erteilung der Ausnahmegenehmi­
gung für die Baugenossenschaft Heimland 
bestätigt. 

Begründet wurde die Ausnahmegenehmigung 
vom Amt der Burgenländischen Landesregie­
rung, wie aus der Aussage des Zeugen Landes­
hauptmann Kery hervorgeht, mit wirtschaftli­
chen Gründen .. 

III. Schlußfolgerungen der FPÖ 

• Nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine 
Wohnbaugenossenschaft mindestens in jedem 
zweiten Jahr durch den Revisionsverband zu 
überprüfen. Die WBO wäre seit dem Jahre 
1968 bis zum Jahr 1981 demnach sechsmal zu 
kontrollieren gewesen. Der Revisionsverband 
ist jedoch in dem genannten Zeitraum lediglich 
dreimal seinem gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfungsauftrag nachgekommen. 

Der Revisionsverband erteilte mindestens seit 
dem Jahre 1970 der WBO nur eingeschränkte 
Prüfungsvermerke. Die Einvernahme des Prü­
fungsdienstleiters des Revisionsverbandes, 
Dkfm. Scherz, vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß ergab, daß nur schwer­
wiegende Beanstandungen und nicht lediglich 
formale Fehler zu eingeschränkten Prüfungs­
vermerken führen. 

Weiters ergab die Zeugeneinvernahme, daß ein­
geschränkte Prüfungsvermerke eine außeror­
dentliche Erscheinung darstellen, die lediglich 
bei zirka 10% der 235 vom Revisionsverband 
insgesamt zu prüfenden gemeinnützigen Gesell­
schaften erteilt werden müssen. Die Zahl jener 
Wohnbaugesellschaften, denen darüber hinaus 
auch noch ein eingeschränkter Gebarungsver­
merk, wie der WBO über die Jahre 1977 bis 
1980, erteilt wird, ist laut Aussage des Prü­
fungsdienstleiters Dkfm. Scherz noch geringer. 

Dennoch ist der Revisionsverband nicht dazu 
übergegangen, bei der WBO den gesetzlichen 
Prüfungsturnus einzuhalten, geschweige denn, 
daß er von der gesetzlichen Möglichkeit, eine 
Sonderprüfung vorzunehmen, Gebrauch 
gemacht hat. 

Abgesehen davon ist, ebenfalls laut Aussage des 
Prüfungsdienstleiters Dkfm. Scherz, eine Son­
derprüfung beispielsweise auch dann vorzuneh­
men, wenn die finanzielle Leistungskraft des 
Unternehmens gering ist. Hiezu ist festzustel­
len, daß der Zeuge in diesem Zusammenhang 

ausgesagt hat, die WBO habe immer über eine 
geringe Eigenkapitaldecke verfügt. 

Der Revisionsverband ist daher seinen gesetzli­
chen Prüfungspflichten weder zeitgerecht noch 
in ausreichendem Maße nachgekommen. 

• Wie bereits ausgeführt, ist nach den gesetzli­
chen Vorschriften eine Wohnbaugenossen­
schaft mindestens in jedem zweiten Jahr durch 
den Revisionsverband zu überprüfen. Die Auf­
sichtsbehörde hat hierüber jedoch keine Ter­
minvormerkungen geführt. 

Der Revisionsverband ist, wie ebenfalls bereits 
erwähnt, seinem gesetzlichen Auftrag, den Prü­
fungsturnus einzuhalten, nicht nachgekommen. 
Weiters hat es die Aufsichtsbehörde unterlas­
sen, den Revisionsverband aufzufordern,· den 
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsturhus 
einzuhalten. 

Wie bereits ebenfalls festgehalten, hat der Revi­
sionsverband in einem Zeitraum von mehr als 
zehn Jahren in seinen Prüfungsberichten immer 
wieder schwerwiegende Mängel bei der WBO 
festgestellt, die jeweils zu eingeschränkten Prü­
fungsvermerken führten. Trotzdem setzte die 
Aufsichtsbehörde keine Maßnahmen, um die 
von den Verbandsprüfern aufgezeigten Mängel 
abzustellen. Die Fachabteilung des Amtes der 
Burgenländischen Landesregierung nahm bei­
spielsweise den Prüfungs bericht des Revisions­
verbandes aus dem Jahre 1977 lediglich mit 
dem Vermerk zur Kenntnis, daß im nächsten 
Prüfungsbericht darauf zu achten ist, ob die 
vorliegenden Beanstandungen und Bemänge­
lungen des Revisionsverbandes behoben wur­
deh. Dieser Vermerk wurde nicht in Evidenz 
gehalten, sondern mit dem Akt ohne weitere 
Veranlassung abgelegt. Selbst bei der Ankündi­
gung der bisher letzten Prüfung durch den 
Revisionsverband mit Schreiben vom 7. Jänner 
1981 hat die Aufsichtsbehörde nichts in dieser 
Richtung unternommen. 

Hinsichtlich der verspäteten Vorlage der Bilan­
zen und der nicht beigebrachten Geschäftsbe­
richte, die gern. § 27 ,Z 1 WGG der Landesbe­
hörde vorzulegen sind, hat sie in keiner Weise 
reagiert. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß 
die Burgenländische Landesregierung ihrer 
Aufsichts- und Überwachungspflicht nach den 
Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetzes nicht in ausreichendem Maß nach­
gekommen ist. 

• Zu dem in der Sachverhaltsdarstellung zitierten, 
von Landeshauptmann Kery erlassenen 
Bescheid vom 13. Juli 1981 betreffend die 
Genehmigung zum Um- bzw. Ausbau von 
Justizbauten in Wien ist festzuhalten: Das Amt 
der Burgenländischen Landesregierung, Wohn-
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bau abteilung, stellt in einem Bericht, Aktenzahl : 
VIII/2-2/914-1981, an den Landeshauptmann 
zu dieser Frage fest: 

"Mit Bezug auf das Schreiben der Wohnbau 
Ost vom 29. April 1981 wird folgende Stellung­
nahme abgegeben: Gern. § 1 Abs. 2 Wohnungs­
gemeinnützigkeitsgesetz haben Bauvereinigun­
gen, die auf Grund des WGG als gemeinnützig 
anerkannt wurden, ihre Tätigkeit unmittelbar 
auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender 
Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens 
zu richten. 

Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung kann 
somit die Aufsichtsbehörde dem Ansuchen der 
Wohnbau Ost die Zustimmung nicht erteilen. 

Jedoch gern. § 7 Abs. 4 WGG bedürfen andere 
im Rahmen ordnungsmäßiger Wirtschaftsfüh­
rung notwendig werdende Geschäfte einer Bau­
vereinigung als die in den Abs. 1 bis 3 angeführ­
ten der Zustimmung der Landesregierung. 

Der Beteiligung einer gemeinnützigen Bauver­
einigung an andere als den in Abs. 3 Z 9 und 10 
angeführten Unternehmungen darf die Landes­
regierungnur zustimmen, wenn 
1. dies zur Durchführung der Aufgaben der 

Bauvereinigung erforderlich ist, 
2. die Unternehmung in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft errichtet ist und 
3. das Kapital der Bauvereinigung durch die 

Beteiligung nicht übermäßig gebunden wird. 

Da auf Grund des vorliegenden Ansuchens 
diese Punkte nicht beurteilt werden können, 
kann zunächst die Zustimmung zu den geplan­
ten Arbeiten der Wohnbau Ost nach ha. 
Ansicht nicht erteilt werden." 

Aus diesem Bericht geht zweifelsfrei hervor, 
daß bei der Renovierung von Verwaltungs­
bzw. Strafvollzugsgdbäuden der Justiz die 
Erfordernisse des § 1 Abs.2 WGG nicht gege­
ben sind. 

Der Hinweis auf § 7 Abs. 4 1. Satz WGG läßt 
den Schluß zu, daß nach Ansicht der Wohnbau­
abteilung gemäß diesen Bestimmungen des 
WGG unter gewissen Voraussetzungen die 
Genehmigung für solche Bauten zulässig wäre. 

In diesem Zusammenhang wird im Kommentar 
und Handbuch zum Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz von Korinek - Funk - Scherz -
Weinberger - Wieser, Orac-Wirtschaftsverlag 
1981, Anmerkungen 10 und 12 zu § 1 und 
Anmerkung 28 zu § 7 WGG festgestellt: "Die 
vom WGG für gemeinnützige Bauvereinigun­
gen vorgesehenen und zugelassenen Geschäfte 
lassen sich in drei große Gruppen einteilen: 

Hauptgeschäfte (geregelt im § 7 Abs. 1 und 2), 
Nebengeschäfte (geregelt im § 7 Abs.3) und 
konnexe Zusatzgeschäfte (geregelt im § 7 

Abs. 4; sie bedürfen der Zustimmung der 
zuständigen Landesregierung). 

Die Formulierung des § 7 Abs. 4 WGG spricht 
dafür, daß sie als abschließende Regelung des 
Wirkungsbereiches gemeinnütziger Bauvereini­
gungen gedacht ist und daher andere Tätigkei­
ten als die vom WGG vorgesehenen von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen nicht ausge­
übt werden dürfen. 

Gern. § 7 Abs. 4 WGG bedürfen nämlich andere 
im Rahmen ordnungsmäßiger Wirtschaftsfüh­
rung notwendig werdende Geschäfte· als die im 
§ 7 Abs. 1 bis 3 leg. cit. angeführten der Zustim­
mung der Landesregierung. Die Geschäfte müs­
sen demnach im Zuge der ord!!ntlichen Wirt­
schaftsführung notwendig werden. Eine Defini­
tion des Rahmens einer ordnungsmäßigen Wirt­
schaftsführung wird im Gesetz nicht gegeben. 
Es wird sich· jedoch jedenfalls um Geschäfte 
handeln müssen, die für eine gemeinnützige 
Bauvereinigung grundsätzlich zulässig sind." 

Unerfindlich bleibt, warum der Abteilungsvor­
stand in dem zitierten Bericht auch auf den 
zweiten Satz des § 7 Abs. 4 WGG hingewiesen 
hat, da zweifelsfrei feststeht, daß die WBO 
nicht um die Beteiligung an einem anderen 
Unternehmen angesucht hat, sondern um die 
Durchführung von Bauarbeiten. Es erübrigt 
sich daher, sich mit dieser Bestimmung näher 
auseinanderzusetzen. 

In seinem abschließenden Bericht, AZ VIIII 
2-19/56-1981, an den Landeshauptmann 
schreibt der Abteilungsvorstand, daß auf Grund 
des äußerst knapp bemessenen Prüfungszeitrau­
mes und der nicht vorhandenen Unterlagen 
"eine fundierte Aussage nicht möglich ist. Ein 
abschließendes und sachlich fundiertes Bild dar­
über, . ob durch dieses Geschäft der WBO die 
Gemeinnützigkeit beeinträchtigt oder gefährdet 
wird, kann nach allgemeiner Ansicht erst nach 
einer Prüfung über einen längeren Zeitraum 
und an Hand vollständiger Unterlagen getrof­
fen werden." 

Dieser Bericht schließt: "Es wird daher um 
Weisung ersucht, ob ein positiver Bescheid 
erlassen werden soll", was Landeshauptmann 
Kery in einem handschriftlichen Vermerk 
anordnete. 

Auf Grund der zitierten gesetzlichen Bestim­
mungen und der Ausführungen der Kommenta­
toren sowie mangels Erhebung aller gesetzli­
chen Voraussetzungen war - nach Ansicht der 
FPÖ - daher die Zustimmung des Landes­
hauptmannes zur Durchführung d~s Um- bzw. 
Ausbaues v()n Justizbauten nicht zulässig . 

• Wie in der Sachverhaltsdarstellungbereits aus-" 
geführt, haben die Länder gern. § 29 Abs. 5 
WGG über ihre Tätigkeit dem Bundesministe-

.' 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)52 von 161

www.parlament.gv.at



52 1385 der Beilagen 

rium für Bauten und Technik jährlich Bericht 
zu erstatten. Diese Berichte erfolgen auf Grund 
eines seitens des Bundsministeriums für Bauten 
und Technik vorgegebenen Fragebogens, in 
dem unter Punkt 10 gefragt wird, "bei welchen 
Bauvereinigungen die regelmäßigen Prüfungen 
innerhalb der gesetzlichen Frist nicht vorge­
nommen werden und welche Umstände dazu 
geführt haben". Obwohl, wie bereits mehrfach 
ausgeführt, dies bei der WBO der Fall war, hat 
das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
in ihrem Bericht zu diesem Punkt eine Leermel­
dung abgegeben. 

Das Amt der Burgenländischen Landesregie­
rung hat daher zu diesem Punkt eine den Tatsa­
chen nicht entsprechende Meldung an die Auf­
sichtsbehörde verfaßt. 

G. EMPFEHLUNGEN 

I.. Empfehlungen der SPÖ und FPÖ 

1. Die gesetzlichen Prüfungs- und Kontrollvor­
schriften sind vom Prüfungsverband in Hin­
kunft strikte einzuhalten, und geg~benenfalls 
ist von der gesetzlichen Möglichkeit, Sonder­
prüfungen durchzuführen, verstärkt 
Gebrauch zu machen. Insbesondere ist auch 
auf die Einhaltung der gesetzlichen Prüfungs­
abstände für die ordentlichen Prüfungen zu 
achten. 

2. Die Landesregierungen sind im Wege des 
Bundesministeriums für Bauten und Technik 
zu verhalten, in Ausübung ihres Aufsichts­
rechtes von den im W ohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz vorgesehenen Kontroll- und Prü­
fungsmöglichkeiten in Hinkunft vermehrt 
Gebrauch zu machen. Die Landesregierungen 
haben zeitgerecht einzuschreiten, um einen 
möglichen Schaden für Siedler bzw. für Woh­
nungswerber abzuwehren bzw. möglichst 
gering zu halten. 

3. Die jährlichen Berichte der Landesregierun­
gen an das Bundesministerium für Bauten und 
Technik gern. den. Bestimmungen des § 29 
Abs. 5 WGG 1979 sind in detaillierter und 
aussagekräftiger Form zu erstatten. Die in 
Ausübung ihres Aufsichtsrechtes getroffenen 
Maßnahmen sind von der Landesregierung 
einzeln in den Berichten anzuführen. 

4. Der Bundesminister für Bauten und Technik 
ist zu ersuchen, auf eine detaillierte Berichter­
stattung in diesen Angelegenheiten zu achten. 

11. Empfehlungen der FPÖ 

1. Änderung des Genossenschaftsrevisionsgeset­
zes(§ 3) im Zusammenhalt mit dem Woh­
nungsgemeinnützigkeitsgesetz (§ 5) hinsicht­
lich einer Trennung von Interessenverband 
und Prüfungsverband. Neben der Revisionstä­
tigkeit kann der Verband nach der geltenden 
Rechtslage auch die Wahrung der Interessen 
der Wohnbaugesellschaften und die Förde­
rung der Geschäftsbeziehung dieser Gesell­
schaften untereinander und zum Verband 
bezwecken. 

Um Interessenskollisionen, die aus dieser 
Konstellation entstehen könnten, zu vermei­
den, sind die vorgeschlagenen gesetzlichen 
Änderungen, nämlich die Installierung eines 
eigenständigen Prüfungsverbandes, vorzuse­
hen. 

2. Zur Gewährleistung der laufenden Einhal­
tung der für den Prüfungsverband gesetzlich 
vorgesehenen Vorschriften ist eine nachge­
hende Kontrolle der Gebarung der gemein­
nützigen Wohnbaugesellschaften durch den 
Rechnungshof vorzusehen, wie diese bereits 
für gemeinnützige Wohnbaugesellschaften, an 
denen eine Gebietskörperschaft mit minde­
stens 50% beteiligt ist, gegeben ist. 

3. Im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist zu 
verankern, daß für parteipolitische und 
öffentliche FU'nktionäre eine verantwortliche 
Tätigkeit in gemeinI).ützigen Wohnbaugesell­
schaften unvereinbar ist, um diese Unterneh­
mungen dem zur Zeit gegebenen parteipoliti­
schen Einfluß zu entziehen. Der vorliegende 
Bericht zeigt, daß bei der Errichtung und der 
Vergabe von Wohnungen immer wieder auch 
parteipolitische Gesichtspunkte im V order­
grund stehen. 

4. Übergang von der derzeitigen Objekt- zur 
Subjektförderung im Wohnbauförderungsge-. 
setz 1968, um die derzeit bei der Auf teilung 
und Zuweisung von Wohnbauförderungsmit­
teln vorhandenen parteipolitischen Gesichts­
punkte auszuschalten, die gegenüber den ein­
zelnen Wohnungswerbern Ungerechtigkeiten 
und Pressionsmöglichkeiten mit sich bringen' 
können. Durch die Subjektförderung soll 
nicht mehr der gemeinnützige Bauträger, son­
dern der' förderungswürdige W ohnungswer-
ber selbst die Förderung erhalten. . 
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Beilagen I bis XVI 
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Beilage I 

WOHNBAU OST 
Gemeinnützige Baugenossenschaft - registrierte Genossenschaft m.b.H. 

Vereinbarung zwischen Vorstand und Geschäftsführung 

A. Aufgaben des Vorstandes bzw. Obmannes: 

1. Der Vorstand, insbesondere der Obmann, vertritt die WBO nach außen. Als Mandatar nimmt er 
die Vorstandsfunktion politisch wahr. Er machtWohnungspolitik im Sinne der ÖVP und betreibt partei­
politischen Wohnbau. Repräsentationsaufgaben werden ebenfalls von ihm wahrgenommen. 

2. Der Kontakt mit der Partei und deren Unterstützung, die ständige Berichterstattung sowie die Aus­
weitung der politischen Kontakte, vor allem in Wien, Niederösterreich und Steiermark. Insbesondere die 
zusätzliche Erreichung von Wohnbauförderungsmittel sowie ein optimaler Kontakt mit den Behörden 
wegen rascher und großzügiger Genehmigung der Objekte. Besondere Sorge ist der Erreichung von Bau­
trägerfunktion bei Bundesobjekten zu widmen. 

3. Verkauf der Wohnungen sowie Imagepflege der WBO (PR-Arbeiten) im parteipolitischen Ein­
klang. Insbesondere die Vorbereitung von Kooperationen mit neuen oder bestehenden gemeinnützigen 
Bauträgern. Die rascheste Erreichung eines Bauvolumens von rund 200 Millionen/Jahr, um die Wirt­
schaftlichkeit der WBO zu sichern. 

B. Aufgaben der Geschäftsführung bzw. des leitenden Direktors Dkfm. Tietze 

1. Komplette innere Organisation, Abwicklung des Geschäftsbetriebes, Verantwortung für Buchhai-
tung, Zahlungen des Kunden- und Lieferantenkontos (Überwachung der Bankkonten) usw. . 

2. Disposition über sämtliche Bankkonten, die Aquisation und Bereitstellung von Bankkrediten sowie 
die Auslösung der Mittel. Die exakte Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung und finanziellen 
Gebarung. ' 

3. Die Kalkulation der Objekte sowie Vorkalkulation bei Grundstückskäufen bei entsprechender 
Berichterstattung und Verantwortung in der gemeinsamen Sitzung (Vorstand und Aufsichtsrat). 

4. Sachgemäße Vorbereitung sämtlicher Unterlagen für eine reibungslose Abwicklung der Ptiifung . 
durch den Revisionsverband bzw. Aufsichtsbehörde (Umstellung des Rechnungswesens). 
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Beilage 11 

Rudolf Obradowitsch (Geschäftsführer bei Commerz-Druck; Rauchwarterfirma) 

Frage: Wurden Sie von Dr. RAUCHWARTER jemals beeinflußt, hohe Preisnachlässe zu gewähren 
bzw. Druckleistungen unter den Gestehungskosten zu erbringen? 

"-
Antwort: In manchen Fällen ja. Konkret beim Safir-Verlag und bei manchen ÖVP-Aufträgen, zB die 

Neudörfler Zeitung. 

Dies erfolgte so, daß .wirvon unserem Offertpreis einen Preisabstrich gewähren mußten. Dies wurde 
meist mit der Auslastung des Betriebes von Dr. RAUCHW ARTER begründet. 

Frage: Wie erfolgte die Verrechnung mit der WBO? 

Antwort: Die Rechnungslegung erfolgte mit gewissen Ausnahmen immer prompt. Die Bezahlung der 
WBO-Rechnungen ließ jedoch oft zu wünschen übrig. 

Frage: Wie aus den Unterlagen der WBO zu ersehen ist, hat die WBO an die Firma COMMERZ­
DRUCK GesmbH & Co KG. Zahlungen in der Höhe von insgesamt S 2 969 229,40 geleistet, für die kein 
Leistungsnachweis vorliegt. Was können Sie dazu angeben? 

Antwort: Die Summe dürfte in etwa stimmen. Mit diesen Zahlungen wurden, wie ich heute weiß, 
Rechnungen für den Süd-Ost-Express (Druckkosten) beglichen. 

Im Frühjahr 1980 trat Dr. RAUCHW ARTER an mich heran, ein Offert zu legen für eine neue Zeit­
schrift im Burgenland. Ich kam dann zu einer Besprechung am Hotterweg 14, wo folgende Personen 
daran teilnahmen: Dr. RAUCHWARTER, Karl SCHMIDT, Peter MILLARD, OTZELBERGER, Frau 
Mag. EGGHARD, Komm. Ignaz PIELER, Harald GRUBER und ich. . 

Bei dieser Besprechung wurde die Gründung des Süd-Ost-Express beschlossen und ich gab die 
Zusage, daß unsere Firma in der Llge wäre, die Zeitung zu produzieren und rechtzeitig auf den Markt zu 
bringen. Ende März war es dann soweit, die Zeitung erschien vorerst 14tägig und später ab Herbst 1980 
wöchentlich. Mit den Preisen waren die Herrschaften einverstanden, und es wurde mir mitgeteilt, daß 
Dkfm. TIETZE für die finanzielle Abwicklung der Zeitung zuständig ist. (Mitteilung von Dr. RAUCH­
WARTER) 
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Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter 
Abgeordneter zum Landtag 

1010 Wien, Landskrongasse 5/1 

Firma 
Commerzdruck 
Herrn Obradowitsch 

Mühlweg l' 
7061 Trausdorf 

Aktennote 

Lieber Rudi! 

1385 der Beilagen 

Beilage UI 

Wir alle haben gemeinsam sehr viel zu tun, trotzdem muß eine Mindestordnung in sämtlichen Betrie­
ben, überhaupt in einer Größenordnung des Commerzdrucks eingehalten werden. 

Ich muß daher darauf bestehen, daß bis Montag, den 12. Oktober 1981 die Finanzplanung über die 
nächsten Monate vorgelegt wird. Diese Finanzplanung kann selbstverständlich nur für die ersten vier 
Wochen exakt sein, für die weiteren vier Wochen grob, sollte aber auf jeden Fall bis zum Jänner über 
Weihnachten hinaus, unter Berücksichtigung der Zinsbelastung, die im Dezember auf uns zukommt, 
erstellt sein. 

Neben dieser Vorlage der Finanzplanung wird die von Dkfm. LudI längst geforderte Organisations­
planung ebenfalls zu diesem Termin erwartet. 

Ich setze voraus, daß qie bereits vor Wochen kritisierten, herumliegenden, nicht fakturierten 
"Taschen" in der voraussichtlichen Fakturensumme von 200 000 S bis 300000 S bereits enthalten sind und 
nehme an, daß auch bis zur nächsten Woche alle seit Jahren nicht geklärten Fakturen - insbesondere 
ÖVP, Prof. Gesellmann, usw.' - geklärt sind. Sollte meine Mithilfe erforderlich sein, so stehe ich gerne 
zum Wochenende zur Verfügung. Es geht nicht an, daß in Hinkunft nicht zumindest wöchentlich faktu­
riert wird. 

Des w:eiteren erwarten wir im Laufe der nächsten Woche die isolierte und akkumulierte Monatsli­
stung bis zumindest Ende August sowie eine Vorschau für das nächste halbe Jahr bis Ende März 1982. 

Wir dürfen weiters darauf hinweisen, daß seitens des Safir-Verlages laufend Klagen über nicht abge­
stimmte Konten geführt werden. Wir ersuchen daher dringendst, daß auch diese Kontoabstimmung mit 
dem Safir bis Ende des Monats durchgeführt wird. 

Die Kontoabstimmung mit dem WZO soll angeblich bereits im Gange sein, sodaß wir als Termin 
Ende Oktober in Vormerkung nehmen können. 

Mit besten Grüßen 

PS: 

Im übrigen verweise ich auf die seit einem Jahr mündlich überbrachten Wünsche, die Firmenautos 
endlich beschriften zu lassen. Ich ersuche dies nun auch schriftlich, damit es doch endlich realisiert werden 
kann. 
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Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland 
Kriminalabteilung 
7001 Eisenstadt, Postfach 104 

Zu GZ P-228~/81/K/3 

1385 der Beilagen 

Niederschrift 

. 57 

Beilage IV 

Eisenstadt, am 6. April 1982 

Beginn: 13.00 Uhr 

aufgenommen mit dem aus der U-Haft vorgeführten Zirn per Walter, geb. 29. April 1942 in Piesting, 
Nat. i. A., der als Verdächtiger mit dem Grunde der Befragung vertraut gemacht, freiwillig folgendes 

angibt: 

Frage: Wie hoch waren Ihre Treuhandeinlagen beim Faber-Verlag? 

Antwort: Insgesamt 3,5 Mio S, wobei 2 Mio S am 3. April 1982, am Nachmittag in Anwesenheit des 
Notars Dr. RANZENBACHER übergeben wurden und bei dieser Gelegenheit auch ein Notariatsakt . 
erstellt wurde. 

Frage: An wen erfolgte die Übergabe? 

Antwort: In Anwesenheit des Notars an das Ehepaar Gerlinde und Ludwig MALEK und auch in 
Anwesenheit ihrer zwei Söhne, von mir bar übergeben. 

Frage : Woher stammen diese 2 Mio S? 

Antwort: Wie schon bei meiner ersten Einvernahme angefü~rt, konnten die notwendigsten 2 Mio S 
durch die späteren Vertreter der Gesellschaft zur Förderung der Regionalpresse aufgebracht werden, 
sodaß ich erst dadurch ja in die Lage versetzt wurde, vom Angebot Dr. RAUCHWARTERS nicht Ge­
brauch zu machen. 

1 Mio S wurde im wesentlichen durch mich aufgebracht - ich nehme Bezug auf meine erste Verneh­
mung und den Hinweis auf die diesbezügliche Ermächtigung des LH LUDWIG, und die 2. Million wurde 
mir vom als Treuhänder fungierenden Wirtschaftstreuhänder Dr. Ottokar STROBICH aus Wien übermit­
telt. 

Frage: Von welchen Firmen oder Personen haben Sie Geldmittelzur Rettung des Faber-Verlages, im 
Sinne der Vereinbarung mit dem LH LUDWIG, erhaltf;n? 

Antwort: Von dieser Tatsache, daß ich anonyme Spender anredete, wußten eine Reihe von :{..euten 
bescheid. Vor allem meine wirtschaftlichen und Juristischen Berater. Dies ist Dr. STROBICH und Dr. 
STROMMER. 

Vertrauensverhältnis zur Familie FABER-MALEK entwickeln können,)ch konnte abschätzen, daß die 
Tochter und Geschäftsführerin mit den Problemen des Unte~nehmens alleine nich~. fertig werden würde 
und ich wußte außerdem, daß die Sozialistische Partei ein großes Interesse an der Ubernahme des Verla­
ges gezeigt hat. Bei allen meinen diesbezüglichen Gesprächen stand immer der Wunsch und die Absicht im 
Vordergrund, den Faber-Verlag als parteiunabhängigen, wenngleich bürgerlichen Verlag im Sinne seiner 
mehr als hundertjährigen Tradition zu erhalten. 

Um dieses Engagement bewuß~ und deklariert außerhalb meiner dienstlichen Obliegenheiten als Lan­
desparteisekretär der ÖVP-Niederösterreich tätigen zu können, habe ich die ausdrückliche diesbezügliche 
Genehmigung des Landesparteiobmannes und Landeshauptmannes LUDWIG eingeholt. Das war schon 
deshalb notwendig, weil ich ja Privatpersonen, Firmen und Institutionen um die Flüssigmachung von Geld­
mitteln ersuchen mußte und ich keinesfalls den Eindruck hinterlassen durfte, daß es sich hiebei um irgend­
eine Art der Spendenleistung an die ÖVP handelt. 
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Etw~ Feber oder März 1981 war es soweit, daß ich ve~schiedenste, mir bekannte Persönlichkeiten 
daraufhin angesprochen habe, in einer Art "bürgerlicher Solidaritäts~ktion" zur wirtschafihchen Sanie­
rung des Faber-Verlages beizutragen. Ich habe dabei zum Teil selber verhandelt, zum anderen Teil haben 
es auch Mittelsmänner übernommen, darüber mit ihnen bekannten Persönlichkeiten zu reden. Bei all die­
sen Unternehmungen und Überlegungen habe ich wIrtschaftliche und juristische Berater zugezogen, da 
ich selbst weder über die ausreichenden wirtschaftlichen, finanztechnischen und juristischen Kenntnisse 
verfüge. Auf Grund dieser damals sehr intensiven Beratungen und Verhandlungen hat sich relativ bald 
jener formalrechtliche und gesellschaftsrechtliche Weg abgezeichnet, d~r einige Zeit später dann tatsäch­
lich beschritten wurde. 

Im Zuge der Gespräche, die ich mit potentiellen Interessenten persönlich geführt habe, habe ich auch 
mit Dr. RAUCHW ARTER gesprochen. Er hat prompt sei,?-e grundsätzliche Bereitschaft erklärt, an einer 
Beteiligung - weder die Rechtsform noch die Art und Weise konnten zum damaligen Zeitpunkt exakt 
vorgesehen werden - mitzu- ...... . 
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BeHage V 
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Beilage VI 

VEREINBARUNG 

zwischen dem Faber-Verlag, Krems, vertreten durch Prok. Ludwig Malek, und der ÖVP Wr. Neustadt, 
Hauptbezirksparteileitung, vertreten durch LAbg. Walter Zimper, und abgeschlossen am heutigen Tage: 

Aus den Vereinbarungen zwischen der ÖVP Wr. Neustadt und dem Faber-Verlag vom 8. Feber 1978 
bzw. aus der Verzichtserklärung des Dienstnehmers Wa1ter Zimper in der Vereinbarung zwischen ihm 

I und dem Faber-Verlag, ebenfalls vom 8. Feber 1978, ist zu entnehmen, daß die ÖVP Wr. Neustadt an 
Werbekostenersatz bzw. an Provisionen für vermittelte Daueraufträge bzw. Dauer-Druckkostenbeiträge 
den monatlichen Betrag von 17850 S vom Faber-Verlag zu erhalten hat. Durch das Ausscheiden des 
Dienstnehmers Walter Zimper aus dem Faber-Verlag gehen die von ihm verzichteten Provisionsansprüche 
direkt an die ÖVP Wiener Neustadt über. Darüb,er hinaus übernimmt die ÖVP Wiener Neustadt im Auf­
trag des Wiener Neustädter Verlages und im Sinne des Pachtvertrages zwischen Wr. Neustädter Verlag 
und Faber-Verlag vom 25. April 1972 ab dem 1. Jänner 1981 die Wahrnehmung der politischen Intentio­
nen des Wr. Neustädter Verlages in den betröffenen Zeitungen des Faber-Verlages. 

Die unterzeichneten Vertrags partner kommen überein, daß der ÖVP W r. Neustadt dafür vom 
Faber-Verlag ein monatlicher Unkostenbeitrag in Höhe von 8 700 S (Schilling achttausendsiebenhundert) 
g~bührt. Der Betrag ist wertgesichert nach dem Verbraucherpreisindex I. In der yereinbarung zwischen 
OVP Wr. Neustadt und Faber-Verlag vom 8. Feber 1978 ist festgehalten, qaß die OVP Wr. Neustadt vom 
Faber-Verlag einen Werbekostenersatz in Höhe von monatlich 7500 S (Schilling siebentausendfünfhun­
dert) erhält. Auch dieser Betrag ist wertgesichert. 

Im Sinne dieser Vereinbarung gehen die Provisionsansprüche für vermittelte Daueraufträge direkt an 
. die ÖVP Wr. Neustadt über. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung beträgt die Provision 
. den monatlichen Betrag von 13 800 S (Schilling dreizehntausendachthundert) und betrifft die Vermittlung 
von Daueraufträgen des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung (Inserateneinschaltung) sowie 
der ÖVP-Landesparteileitung für Niederösterreich. 

/ - Der dadurch entstehende Gesamtbetrag von derzeit 30 000 S (Schilling dreißigtausend) ist monatlich, 
jeweils am Monatsersten, vom Faber-Verlag auf das Konto der ÖVP Wr. Neustadt bei der Creditanstalt­
Bankverein Wr. Neustadt, Konto-Nummer 99/51468, zu überweisen. , . 

Wr. Neustadt, Krems, am 18. Dezember, 1980. 

. ~ CI 1H1 .. ~ftf.tIV · · · · · · · · · · . · /.: ......... . 
Prok. Ludwig Malek 

.. 
. . . .. . . 

~Ur den Faber-Verlag ÖVP Wiener 
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Beilage VII 

Das "Problem Dr. Forstik", welches nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens die Einleitung 
eines Verfahrens nach § 6 Abs'.2 Z 3 Kreditwesengesetz gerechtfertigt hätte, ist dadurch bereinigt, daß der 
Betreffende mit 1. April 1982 als Geschäftsleiter des Raiffeisenverbandes Burgenland ausgeschieden ist: 

7 Beilagen 
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Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter 
Abgeordneter zum Landtag 

1010 Wien, Landskrongasse 5/1 

Wohnbauförderung 
z. H. Herrn W ally 

, Abteilung I 6a 

Operngasse 21 
1041 Wien 

Lieber Freund! 

1385 der Beilagen 

Beilage VIII 

Wien, am 6. März 1981 

C) 

Beiliegend erlaube ich mir, eine Kopie unserer örtlichen Bauleitung vom Leopold-Figl-Wohnpark 
(Salzerwiese), Wr. Neustadt, zur gefälligen Kenntnisnahme zu überreichen. 

Daraus ist ersichtlich, mit welchen unvertretbaren zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen zu rech­
nen wäre, sollten einerseits nicht nahtlos die Bauarbeiten durchgeführt werden und andererseits nicht im 
Sinne des "Uhrzeigersinnes" Bauteil2 vor Bauteil3 kommen. 

Ich darf Dich lieber Freund im Interesse eines wirtschaftlichen vertretbaren Baumanagemems ersu­
chen, Deine Unterstützung in unserem Sinne zu gewähren. 

Mit bestem Dank 
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ÖVP Landesparteileitung 

An die 
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
"Wohnbau-Ost" 

Prodtischgasse 24 
2700 Wiener Neustadt 

Betrifft: Baulos Salzerw-iese - Wiener Neustadt 

Beilage IX 

Niederösterreichische Volkspartei 

18. August 1981 
LPS/Re/397 

Bezugnehmend auf Ihr diesbezügliches Ersuchen teile ich Ihnen nach Rücksprache mit dem Wohn­
baureferenten des Landes Niederösterreich, Herrn Landeshauptmann Siegfried Ludwig, mit, daß vorgese­
hen ist, das zweite Baulos Ihres Projektes in Wr. Neustadt - Salzerwiese (Block E und K sowie Reihen­
häuser)' bei der voraussichtlichen Sitzung des Wohnbaubeirates Mitte Oktober 1981 zur Genehmigung der 
Wohnbauförderungsmittel vorzuschlagen. Der rechtmäßige Bescheid des Amtes der niederösterreichi­
schen Landesregierung wird Ihnen allerdings erst nach der Sitzung des Beirates bzw. der unmittelbar dar­
auffolgenden Sitzung der' niederösterreichischen Landesregierung zugestellt werden können. 

In der Hoffnung, Ihnen mit dieser Information gedient zu haben, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

.w~~:lr 
Land sparteisekreftär 
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Beilage X 

25. September 1981 

Berichte des Obmaruies und Geschäftsführers 

Der Obmann der WBO, LAbg. Dr. Ernst Rauchwarter, und der GF Dkfm. Tietzeberichten über dIe 
gegenwärtige Situation wie folgt: 

Wie allen Mitgliedern des Vorstandes und AR bereits hinlänglich bekannt ist, erfolgen in den Medien 
sehr gezielte Angriffe, die gegen die WBO und im besonderen gegen ihren Obmann gerichtet sind. Diese 
Angriff~ richten sich sowohl gegen den Politiker als auch gegen den Unternehmer Dr. Rauchwarter. Diese 
Kampagne hat nun dazu geführt, daß von seiten der Banken eine sensiblere Einstellung gegenüber aUen 

. Anträgen um Finanzierung der WBO besteht, weiters sehr wesentliche Detailfragen lange Zeit benötigen, 
bis sie geklärt werden. Ein weiteres Probtem für das Erlangen von Finanzierungen ist die Kapitalknappheit 
bei den Banken bzw. die allgemein schwierige gesamtwirtschaftliche Situation. 

Der Obmann hält fest, daß die Medienkampagne gegen seine Person bzw. im Zusammenhang dazu 
auch die WBO trifft und daß kaum zu erwarten ist, daß in absehbarer Zeit ein Ende der Medienkampagne 
eintritt. Er weist auch darauf hin, daß dadurch der WBO nicht nur größerer Schaden erwächst, da die 
gesamte Situation der WBO dadurch auch sehr problematisch wird. Vor diesem Hintergrund, in dem auch 
die Sorge um ein gedeihliches Weiterkommen der WBO zum Ausdruck kommt, stellt der Abgeordnete 
und Obmann Dr. Rauchwarter an die gemeinsame Sitzung die Frage, ob der Vorstand bzw. er als 
Obmann dieses Vorstandes in seiner-bisherigen Geschäftspolitik fortfahren soll und ob das Vertrauen der. 
gemeinsamen Sitzung in die Aktivitäten des Vorstandes in vollem und uneingeschränktem Umfang gege-
ben ist. . 

N ach kurzer Diskussion wird einstimmig von der gemeinsamen Sitzung erklärt, daß der Vorstand 
aufgefordert wird, seine Aktivitäten im 'bisherigen Umfang forzusetzen ohne Rücksicht auf die Medien­
kampagne. 

Der Obmann berichtet weiter, daß wahrscheinlich im heurigen Jahr keine Sitzung des Wohnbauför­
derungsbeirates in Niederösterreich durchgeführt wird, möglicherweise findet im Burgenland eine Sitzung 
statt. Sollte in Niederösterreich keine Sitzung stattfinden, so würde das bedeuten, daß der Bauteil Salzer­
wiese 1I, der ursprünglich die Bauten J, K, Reihenhäuser und E umfaßt, erst im Frühjahr 1982 begönnen 
werden kann. Für die WBO bedeutet das, daß für den Bauteil I, der bereits soweit fertiggestellt ist, daß die 
Baumeisterarbeiten in einigen Wochen abgeschlossen sein könnten - mit der Übergabe wäre im Frühjahr 
1982 zu rechnen - nicht nur wesentliche Mehrkosten infolge Zinsenbelastung eintreten, sondern daß die 
gesamte Baustelleneinrichtung neu durchgeführt werden müßte. 

Hinsichtlich des Wohnparkes Eisenstadt stellt sich eine ähriliche Situation wie bei dem Objekt Salzer­
wiese. Die Finanzierung wurde wesentlich erschwert, die Abwicklung der BSK geht sehr schleppend und 
langsam vor sich, wobei sich die Probleme besonders aus dem System der Bausparfinanzierung ergeben. 

Vom zugesicherten Rahmenkredit von 80 Mio S durch den Raiffeisenverband wurden bisher 
60 Mio S ausgeschöpft, weitere 20 Mio S Kreditrahmen wurden nicht mehr gewährt. Beim WP Eisen­
stadt zeigt sich ebenfalls eine äußerst schwierige und 'angespannte Situation. Sollte sich bei diesem Objekt 
nicht rasch eine Änderung im Hinblick auf die gegebene Finanzierungszusage des Raiffeisenverbandes 
ergeben, muß die WBO nach Auffassun~ des Vorstandes den Bau dieses Projektes einstellen. 

Hier bei diesem Punkt unterbricht der Obmann. den Bericht und ersucht die gemeinsame Sitzung um 
eine Stellungnahme. Nach einer erregten Diskussion, bei der im wesentlichen der Verwunderung Aus­
druck verliehen wurde, daß vom Raiffeisenverband gegebene Finanzierungszusagen nicht eingehalten 
werden, wurden der Obmann und der GF beauftragt, Verhandlungen mit der Spitze des Raiffeisenverban­
des zu führen bzw. mit den Spitzenpolitikern des Landes Burgenland, um zu vermeiden, daß der Wohn­
park Eisenstadt eingestellt wird. Einhellig wird festgestellt, daß die politischen und wirtschaftlichen Folgen 
für das Burgenland bei einer eventuellen Einstellung, des W ohnparkes unabsehbar wären. Der Obmann 
wird beauftragt, alles nur erdenklich mögliche zu unternehmen, um diese wirtschaftlich und politisch 
äußerst prekäre Situation zu vermeiden und Gespräche mit dem gesamten Parteivorstand zu führen. 
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Hinsichtlich Niederösterreich kommt die gemeinsame Sitzung zur Auffassung; daß ursprünglich von 
Niederösterreichs Spitzenpolitikern - wie vom Obmann bereits öfter berichtet - zugesagt wurde, das 
Projekt Salzerwiese uneingeschränkt und in vollem Unfang in wirtschaftlich vertretbaren Tranchen zu för­
dern. Es kam die Sorge der gemeinsamen Sitzung zum Ausdruck, daß dies nunmehr nicht die Absicht ist 
und daß dadurch der WBO größerer wirtschaftlicher Schaden zugefügt werden würde. Bereits jetzt spürt 
die WBO die Auswirkungen der Medienkampagne im schleppenden Wohnungsverkauf. 

Der Obmann und der GF werden auch hier aufgefordert, alles Notwendige zu unternehmen, um eine 
akzeptable Lösung für eine rasche Fertigstellung des Bauteiles I und den Beginn des Bauteiles II zu errei­
chen .. 

Der Obmann wird auch aufgefordert, hinsichtlich der Lösung dieser Probleme mit Herrn LH Sieg­
fried Ludwig und Landesparteisekretär Walter Zimper eine Aussprache herbeizuführen und der gemeinsa­
men Sitzung darüber zu berichten. 

Der Obmann und GF berichten weiter, daß in den Räumen des burgenländischen Raiffeisenverban-
des am ....... ein Gespräch stattgefunden hat. Bei diesem Gespräch waren anwesend Dr. Ernst Rauch-
warter, Dkfm. Tietze, Rudolf Habeler von seiten der WBO bzw. Generaldirektor Forstik, Dr. Millner, . 
Dr. Novak, Präsident Polster LAbg. Wiesler, LAbg. Marx und LAbg. Nikles von seiten des Verb:l.fldes. Bei 
diesem Gespräch wurde unter anderem die schwierige Situation der WBO seit der Medienkampagne 
durch den Obmann der WBO dargelegt. Der Obmann der WBO ersuchte den Raiffeisenverband unmiß­
verständlich, sich der sensiblen Politik anderer Banken nicht anzuschließen und der WBO, deren jahr­
zehntelange Hausbank er ist, bei der Erledigung von Finanzierungen weiterhin behilflich zu sein bzw. 
Finanzierungen durchzuführen. Zusammenfassend wurde von den Vertretern der WBO Nachstehendes 
ersucht: . 

1. Betreffend WP Eisenstadt wurde die Bitte an den Raiffeisenverband herangetragen die bereits in 
Abzug gebrachten Zinsen für die Grund- und Baukostenzwischenfinanzierung, die über das 
Konto Ordinario beim Raiffeisenverband abgebucht und von der WBO auch bezahlt wurden, wie­
der ausnützen zu dürfen. 

2. Die Zinsen aus Grundstückskäufen sollen nicht wie bisher sofort in Abzug gebracht werden, son­
dern sollten gestundet werden, bis die Grundstücke einer Verwertung zugeführt werden. 

3. Der Raiffeisenverband, der Grundstücke in Eisenstadt mit 100 Prozent finanziert hat, soll, wie 
mündlich vereinbart, auch die Bauvorbereitungskosten übernehmen, da ansonsten eine Verwer­
tung eines Grundstückes nicht möglich ist. Es handelt sich um die Objekte Kirchäcker und 
Pöstlried. 
Die Finanzierung der Bauvorbereitungskosten, insbesondere der Architektenhonorare, ist deshalb 
besonders wichtig, da infolge der Größe der Projekte die Honorare von den Architekten nicht vor­
finanziert werden können. 

4. Es wurde ersucht, den Kreditrahmen für den Wohnpark Eisenstadt auf Grund der bereits münd­
lich gegebenen Zusage um 20 Mio S zu erhöhen und diese 20 Mio S auch ausnützen zu dürfen. 
Dadurch würde der WBO ermöglicht, das Projekt wirtschaftlich abzuwickeln, da Fixpreisgarantie 
und Pauschalaufträge mit den einzelnen Professionisten durch Leistung von Materialakonti abge­
wickelt werden könnten. 

Herr Generaldirektor Forstik nahm zu diesem Ersuchen wie folgt Stellung: 

1. Die Zinsenstundung und Rückführung der Zinsen wurde generell abgelehnt, 
2. die Finanzierung der Bauvorbereitungskosten für Kleinhöflein, Pöstlried und Kirchäcker, ebenso 
3. die Erhöhung des Zwischenkreditrahm~ns für Wohnpark Eisenstadt um 20 Mio S wurde ebenfalls 

verwehrt. 

Weiters wurde vom Raiffeisenverband die Meinung vertreten, daß Pauschalaufträge bzw. Material­
akonti nicht durchgeführt werden dürfen und daß dafür keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Der Obmann und GF berichten der gemeinsamen Sitzung über einen Tatbestand, der erst nach Amts­
antritt von Dr. Rauchwarter, das war im Jahr 1974, erkennbar wurde. 

Nach eingehenden Recherchen durch den Obmann und GF wurde festgestellt, d.aß Beträge im Aus­
maß von rund 15 Mio S ungedeckt waren und daß diese fehlenden Beträge aus bestehenden Kreditrah­
men beim burgenländischen Raiffeisenverband (Wohnpark Eisenstadt) bzw. bei der BA W AG (Salzer­
wiese) abgedeckt wurden. Das Zustandekommen dieser Fehlbeträge konnte nicht exakt festgestellt wer­
den, da doch sehr wesentliche Unterlagen fehlen. Es konnte aber eindeutig geklärt werden, daß die Ursa­
chen für das Entstehen aus der sogenannten Tinhof-Ära stammen. Weiters entstand ein großer Teil dieser 
Fehlbeträge aus der Geschäftsführertätigkeit von lng. Ertl, der infolge seiner Unregelmäßigkeiten, auf die 

5 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)66 von 161

www.parlament.gv.at



66 1385 der Beilagen 

hier nicht näher eingegangen werden soll, die aber allen Aufsichtsräten bekannt sind (bekanntlich wurde 
Ing. Ertl anläßlich seines Ausscheidens die volle Entlastung erteilt, diese Unregelmäßigkeiten wurden erst 
nachträglich bekannt), aus der Genossenschaft ausschied bzw. entlassen wurde. 

Die Vertreter des Raiffeisenverbandes waren über diese Information nicht gerade erfreut, lehnten 
aber trotzdem - Verständnis für die schwierige Lage der WBO wurde gezeigt - eine Mithilfe bei der 
Lösung der Probleme, was die Finanzierungshilfe anlangt, ab. 

Die Vertreter des Raiffeisenverbandes w~ren daher trotz politischem Entgegenkommen nicht bereit, 
uns behilflich zu sein. ' 

BAWAG 

Der Obmann sowie der GF berichten weiters über ein Gespräch mit dem Vorstandsditektor der 
BA W AG, Dipl.-Ing. Walter Pöck, der für die Weitedinanzierung des Bauteiles lIder Salzerwiese zur Auf­
lage gemacht hat, vor Kreditgewährung eine interne Revision durch die BA W AG in den Räumen der 
WBO vorzunehmen. 

Urspf,Ünglich war mit der BA WAG vereinbart, daß das gesamte Projekt zwischenfinanziert wird, von 
einer Revision durch die BAWAG war nie die Rede, deshalb wurde diese Auflage des BAWAG-Vorstan­
des auch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Da die BAWAG bekanntlich ein Nahverhältnis zum 
politischen Gegner hat, wurde aus diesen und internen Gründen eine Prüfung durch die' BA WAG abge­
lehnt, da mit Sicherheit Informationen an den politischen Gegner durchgesickert wären, die gerade zum 
jetzigen Zeitpunkt für die WBO noch größeren geschäftlichen Schaden anrichten können. Der Geschäfts­
führer weist darauf hin, daß die BA W AG über den Beschluß nicht gerade edreut sein wird und daß es 
möglicherweise zur Fälligstellung der Kredite kommen könnte, wobei auch festgehalten wird, daß vom 
BA WAG-Konto, das zur Zwischenfinanzierung der Salzerwiese dient, Restzahlungen aus oben beschrie­
benen Abgängen der Tinhof-Ertl-Ära durchgeführt wurden. Es wurde einstimmig von der gemeinsamen 
Sitzung beschlossen, den BAWAG-Revisoren das Betreten der Räume der WBO zu untersagen. Gründe 
siehe oben. 

Im Rahmen dieser Gesamtentwicklung stellen der Obmann und der GF fest, daß die WBO, sollte sich 
nicht rasch eine Änderung die'ser Situation herbeiführen lassen, mit Sicherheit iliquid wird bzw. den Weg 
zum Handelsgericht (Konkursanmeldung) antreten wird müssen. 

In gemeinsamer Sitzung wird diese Situation ausdrücklich mitgeteilt und um Stellungnahme ersucht. 

Die gemeinsame Sitzung hält fest, daß der Vorstand aufgefordert wird, zunächst neben den schon 
angeführten Gesprächen weitere Gespräche mit allen Spitzenpolitikern des Burgenlandes und Niederöster­
reichs zu führen. 

Weiters wird beschlossen, den Bundesparteiobmann Mock dahin gehend zu informieren,daß die 
WBO unverschuldet in diese triste Situation geriet. Es ist auch darauf hinzuweisen, daß die politischen 
Folgen für alle Beteiligten in Niederösterreich und Burgenlandunabsehbar wären und daß rasch eine 
Lösung herbeizuführen ist. Sollte sich keine Lösung anbieten bzw. keine Lösung möglich sein, ist vom 
Vorstand eine weitere gemeinsame Sitzung einzuberufen, wo die. notwendigen Schritte (Weg zum Han­
delsgericht) beschlossen und besprochen werden müßten. 

Die gemeinsame Sitzung erklärt ausdrücklich, mit den bisherigen Aktivitäten des Vorstandes einver­
standen zu sein. Außerdem beschließt die gemeinsame Sitzung einstimmig, daß der Vorstand ihr Ver­
trauen genießt und daß in der bisherigen Geschäftspolitik uneingeschränkt fortzufahren ist. 
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. Fortgesetzt beim Landesgericht Eisenstadt am 22. April 1982. 

, Anwesend: RiAA Mag. Oberhofer unter vorheriger Anleitung 
Mag. Josef Tiefenbrunner 
VB Sonja Tschurl 

Beginn: 9.10 Uhr 

67 

Beilage XI a) 

Aus der Haft vorgeführt wird Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rau c h war t er und gibt fortgesetzt vernom­
men an: 

Ergänzend zur gestrigen Einvernahme möchte ich angeben, daß mich mein Chauffeur Herr Moser 
öfters nach Piesting zum Beschuldigten Zirn per gefahren hat. Ich erinnere mich dabei konkret an einen 
Vorfall, nämlich daran, daß ich Zimper in einem undurchsichtigen Nylonsackerl eine Rate betreffend die 
1,5 Mio S mit dem Verwendungszweck "Sanierung und Beteiligung am Faber-Verlag" überbrachte. 
Damals habe ich sinngemäß zu meinem Chauffeur Herrn Moser unter Hinweis auf dieses Plastiksackerl 
gesagt: "Damit wäre Ihnen geholfen." Herr Moser müßte sich an diesen Vorfall erinnern und somit bestä­
tigen können, daß ich Zimper Geld nach Piesting gebracht habe; Die Erklärung, warum Zimper von den 
ratenweisen überbrachten privaten 1,5 Mio S nichts wissen will, kann ich mir nur so vorstellen,. daß Zim­
per die 1,5 Mio S auf Rechnung "Maculan" überbrachten Unterstützungsbeträge für den persönlichen 
Wahlkampf Ludwigs verwenden wollte. (Überbracht am 3. April 1981 in der Löwelstraße.) Würde also 
Zimper den Erhalt der privaten 1,5 Mio S bestätigen, so müßten die auf Rechnung "Maculan" am 3. April 

'1981 übergebenen 1,5 Mio S entweder noch vorhanden sein, zB auf einem Sparbuch, oder zurückgegeben 
werden. Laut Mitteilung Zimpers sollte nämlich der auf Rechnung "Maculan" übergebene Betrag für den 
persönlichen Wahlfond verwendet werden. Unter persönlichen Wahlfonds meine ich Werbemittel, die 
außerhalb des Parteibudgets für spezielle Werbung des Spitzenkandidaten und der engsten Mitarbeiter 
verwendet werden. Wesentlich erscheint mir weiters, daß am 3. April 1981 Zimper bereits 2 Mio S für den 
Faber-Verlag zur, Verfügung hatte, ohne mir nur eine Andeutung davon zu machen, denn mir erklärte 
Zimper, daß er lediglich 2 Mio S (die von mir privat übergebenen) zur Erwirkung des Notariatsaktes brau­
che, denn die 1,5 Mio S (auf Rechnung "Maculan" überbrachte Summe) war ja laut seiner Mitteilung für 
den Wahlfond gemeint. 

Wenn ich nach meinem persönl!chen Interesse bezüglich Beteiligung am Faber-Verlag gefragt werde, 
so kann ich darauf antworten, daß ·ich Zimper in seinen Intentionen unterstützen wollte und weiters, daß 
durch die Beteiligung bei Faber im Bereich Druck eine ideale Ergänzung zum Commerzdruck gegeben 
wäre. So wurde beispielsweise, obwohl die Beteiligung nicht zustande kam, ein Postwurf der niederöster­
reichischen ÖVP gemeinsam mit Faber und Commerzdruck hergestellt, weil sich beide Firmen vom Ver­
fahren her ideal ergänzen. Zu den vorher erwähnten 2 Mio S, die Zimper am 3. April 1981 in Händen 
gehabt hat, sehe ich den Beweis dafür, daß meine persönlichen in Raten übergebenen Beträge in der 
gesamten Höhe von 1,5 Mio S darin enthalten sind~ 

Wenn mir vorgehalten wird, daß der Grund, warum Zimper die Übergabe der 1,5 Mio S im März 
bzw. Feber 1981 bestreitet, der sein könnte, daß es sich um WBO-Geld handelt, so gebe ich dazu an, daß 
das nicht stimmt. Ich vermute, daß ganz einfach der Grund darin zu sehen ist, daß Zimper für diese 
1,5 Mio S, die er letztlich der Fa. Maculan schuldig ist, einen Verwendungsnachweis nicht erbringen 
kann. Ich kann auch eine persönliche Bereicherung Zimpers nicht ausschließen. 
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Beilage XI b) 

Ich werde versuchen zu eruieren, ob diese Bestätigungen noch vorhanden sind und gegebenenfalls 
dem Gericht zur Verfügung stellen. Ich bleibe bei meiner Verantwortung, auch wenn mir die Aussage des 
Beschuldigten Zimper vorgehalten wird. 

Wenn mir die Aussage des Zeugen Dr. Alexander Maculan (ON 373) vorgehalten wird, wonach er 
keinerlei Zusagen gemacht hätte, der niederösterreichischen ÖVP Parteispenden oder irgendwelche Lei­
stungen zu erbringen, daß Dr. Schragl keineswegs berechtigt war, Vereinbarungen mit dem Beschuldigten 
Tietze in diesem Zusammenhang abzuschließen und daß ausgeschlossen. sei, daß der Beschuldigte Zimper 
über die Fa. Hoffman und Maculan oder auf deren Rechnung irgendwelche Gelder bekommen hätte und 
daß darüber hinaus völlig unrichtig sei, daß ich mir im Zuge von Auftragserteilungen 3 bis 4 Mio S für die 
ÖVP versprechen ließ, so kann ich darauf nur antworten: Dr. Maculan war relativ oft im Wiener Büro 
und hat mit mir über verschiedene Aufträge und Zuschlagserteilungen gesprochen. So wie die Zu.sage und 
Realisierung über das Inseratengeschäft mündlich zugesagt und realisiert wurde, wurde auch eine Unter­
stützung der niederösterreichischen ÖVP bis zu 3 Mio S zugesagt. Außerdem hat Herr Dr. Schragl 
gleichlautende Zusagen meiner Information nach Dkfm. Tietze gegeben. Dr. Maculan zeigte sich offen­
sichtlich deshalb bereit für diese Unterstützung, da er neben dem Auftrag Salzerwiese Wr. Neustadt und 
dem ARGE-Auftrag in Eisenstadt vor allem auch an den Auftrag für die Justizbauten (fast 2 Mrd S Bauvo­
lumen) sehr interessiert war. Erwähnen möchte ich, daß auch dieser Auftrag der Justizbauten schriftlich 
der Fa. Maculan erteilt wurde und von der Fa. Maculan schriftlich bestätigt wurde. Meiner Information 
nach war Dr. Schragl für die finanzielle Abwicklung zuständig, vor allem deshalb, weil er alleine mit 
Tietze definitive Preisverhandlungen sowie Preisgestaltungsgespräche führte und fixierte. 

Nachdem Dr. Schragl dabei alleine entscheiden konnte, war für mich selbstverständlich, daß er auch 
hiezu das nötige Pouvoir hat. Der Auftrag bei der Salzerwiese der Fa. Maculan ist selbstverständlich nur 
im Einvernehmen und Zustimmung der niederösterreichischen ÖVP erfolgt. Sicher hätte der Vorstand der 
WBO meiner Auffassung nach gegen den Willen der niederösterreichischen ÖVP eine Auftragsvergabe 
nicht vorgenommen. Es wurde vor der Auftragsvergabe in jedem Fall das Einvernehmen mit den nieder­
österreichischen Parteileitungsstellen hergestellt und die Zustimmung eingeholt. Die Zusage von 
Dr. Maculan für die Unterstützung der Partei kann ich nur so erklären, daß sie zwar nicht mehr Voraus­
setzung für die Zuschlagserteilung von Wr. Neustadt waren, aber im Interesse eines guten Geschäftes und 
Kontaktes vor allem für die anstehenden Auftragserteilungen. Ich habe selten mit Landeshauptmann Lud­
wig über Auftragsvergaben, wenn überhaupt, ansonsten alles mit Abgeordneten Zimper besprochen. Die 
am 3. April an den Beschuldigten Zimper übergebenen 1,5 Mio S sind daher im Zusammenhang mit dem 
oben gesagten zu sehen. Was die Rückgabe der 2 Mio S an mich durch Zimper betrifft, so kann ich nicht 
mehr gen au sagen, wann diese erfolgte. Vor allem, ob die Rückstellung am Tag der Bestätigung alle 
2 Mio S erfaßte oder in zwei Teilbeträgen erfolgt ist. . 

Die rückgegebene Summe entsprach den 1,5 Mio S, die ich in Teilbeträgen im Feber bzw. März 1981 
Zimper übergab und jenen 500000 S, die ich am 3. April über Frau Kiteubl Zimper zukommen ließ. Die 
RÜckgabe erfolgte, weil eine Beteiligung am Faber-Verlag nicht zustande kam. . 

Ich möchte bemerken, daß am Tage der 'Übergabe der restlichen 500000 S (3. April 1981) Zimper 
nichts erwähnte, daß es zu einer Beteiligung durch mich nicht kommen würde. Zimper sagte. auch nichts 
zu mir, daß er an diesem Tag für den Faber-Verlag bereits von dritter Seite Geld bekommen hätte. Wenn 
mir nunmehr die Aussage 4es Beschuldigten Zimper (ON 304, S 487 b) vorgehalten wird, wonach Zimper 
für den Faber-Verlag am 3. April 1981 am Vormittag von Dr.Strobich ebenfalls 1 MioS erhielt und 
außerdem von mehreren anonymen Geldgebern 1 Mio S bekam, so kann ich darauf nur antworten, daß 
ich das heute zum ersten Mal höre. Bei der Übergabe durch mich erwähnte Zimper nichts von dieser 
Transaktion. Ich finde es merkwürdig, daß Zimper mir von diesen Transaktionen nichts sagte, obwohl ich 
am selben Tag ihm 500 000 S für den gleichen Zweck, nämlich für den Faber-Verlag, übergeben ließ. Dar­
über hinaus habe ich ihm ja außerdem 1,5 Mio S für die Druckkosten und PR-Beiträgen persönlich gege-
'ben ; auch bei dieser Transaktion sagte er nichts von Spenden zur Sanierung des Faber-Verlages von dritter 
Seite. Ich habe am 3. April 1981 das Geld in der Löwelstraße übergeben. Wenn mir meine Aussage vom 
15. März '1982 (Seite 233 i Verso) vorgehalten wird, wonach die Geldübergabe am Nachmittag stattfand 
und ich die 1,5 Mio S zum Großteil von der Sparkasse Wr. Neustadt, wo ich einen Kredit hatte, und den 
kleineren Teil bar aufbrachte, so gebe ich dazu ergänzend an: Mit diesen 1,5 MioS meinte ich jene 
Beträge, die ich Zimper im Feber bzw. März 1981 überbrachte. Nicht damit gemeint habe ich die 
1,5 Mio S, die ich am 3. April in der Löwelstraße übergeben habe. Ich weiß allerdings nicht, ob die Über­
gabe tatsächlich am Nachmittag erfolgt ist, aber ich erinnere mich nur, daß diese Aussage nicht stimmt. 
Die Übergabe dürfte doch vormittag, nachdem der WBO-Bote im Wiener Büro eingetroffen ist, erfolgt 
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sein. Die weiteren 500 000 S wurden gegen mittag, also zu einem Zeitpunkt, wo Zimper nach seiner eige­
nen Angabe bereits im Besitze von Spenden von dritter Seite war, übergeben. Ich finde es merkwürdig, daß 
Zimper mich darüber nicht informierte, obwo,hl er mich am 3. April auf Zahlung der 'restlichen 500000 S 

drängte. 

Ende: 11.30 Uhr 

v. g. g. 
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....... Wenn mir die Aussage des Beschuldigten Zimper - soweit sie sein Vermögen betrifft - vor­
gehalten wird, so erinnere ich mich daran, daß er auch über eine Wohnung in Wien verfügen soll. Es 
könnte allerdings auch sein, daß das ein Irrtum meinerseits ist; es könnte auch sein, daß er diese Wohnung 
nicht auf seinen Namen erworben hat. Näheres darüber weiß ich nicht. 

Unterbrochen um 9.45 Uhr; fortgesetzt um 10.45 Uhr. 

Als weiteren Grund, weshalb Zimper weitere Geldempfänger bestreitet, kann ich nicht ausschließen, 
daß er LH Ludwig decken will. Zimper war als Parteisekretär maßgebender ÖVP-Politiker und ist sicher­
lich an einer weiteren politischen Karriere sehr interessiert. Zimper ist sich sicherlich der Verantwortung 
bewußt und weiß, daß über das Land Niederösterreich bundespolitische Auswirkungen in den nächsten 
Nationalratswahlen tu erwarten sind. 

Es könnte auch sein, daß Zimper die Übergabe der 1,5 Mio S deshalb bestreitet, weil er die 
Fa. Maculan, insbesondere den Zeugen Dr. Maculan, nicht belasten bzw. invplvieren will. Gerüchteweise 
wurde in den Medien vor Jahren über Bau- bzw. Umbauarbeiten an einem Objekt im Eigentum Ludwigs 
durch die Fa. Maculan berichtet. Eine Belastung von Dr. Maculan würde die Gefahr eines neuerlichen 
Auflebens vergangener Diskussionen beinhalten. Außerdem erinnere ich mich an eine Information vom 
Beschuldigten Tietze, wonach LH Ludwig als Funktionär einer Genossenschaft - deren Name mir entfal­
len ist - es bereits damals auf Grund von Schwierigkeiten zum vorzeitigen Ausscheiden Ludwigs gekom­
men ist. 

Aus den obgenannten Gründen erscheint mir wahrscheinlich, daß Zimper das von mir überbrachte 
Geld zur Gänze in den Faber-Verlag investierte und deshalb auch die Übergabe der 1,5 Mio S, die eine 
Partei spende der Fa. Maculan darstellten, bestreitet. 

Ende: 11.30 Uhr 

cr~ v.g.g. 
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Fortgesetzt beim Landesgericht Eisenstadt am 21. April 1982. 

Anwesend: RiAA Mag. überhofer unter vorheriger Anleitung 
Mag. Josef Tiefenbrunner 

Beginn: 13.25 Uhr 

71 

Aus der Haft vorgeführt wird Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rau c h war t e r und gibt fortgesetzt vernom­
men an: 

Zur Geldübergabe am 3. April 1981:,(Fortsetzung) 

In den bereits von mir erwähnten zahlreichen Gesprächen mit dem Zeugen Dr. Maculan wurde auch 
vereinbart, daß ich 3 Mio S für die ÖVP Niederösterreich einbehalten könne, sobald diese Mittel von der 
Partei benötigt werden. Diese Gespräche fanden, glaublich, im Spätherbst 1980 statt; näheres darüber 
kann vielleicht Tietze sagen, der im Wien er Büro auch mit Dr. Schragl im Besprechungszimmer darüber 
sprach; zu diesem Zeitpunkt war ich ebenfalls im Nebenzimmer anwesend. 

Bei diesen Gesprächen mit dem Zeug~n Maculan war niemand anwesend. Ich sprach immer mit 
Dr. Maculan, während Tietze meist mit Dr. Schragl sprach. In irgend einem solchen Gespräch hat mir 
Dr.Maculan die ob genannte Zusage gemacht. Vor der Abhebung am 3. April 1981 über 1,5 Mio Sauf 
Rechnung der Fa. Maculan habe ich kein Einvernehmen darüber hergestellt, weil ich bereits vorher mit 
Dr. Maculan generell die Spendenzusage hatte und die Art der Durchführung ausgemacht war. Im kon­
kreten Fall brauchte ich daher kein Einvernehmen mehr herstellen. Ich habe Dr. Maculan diese Zusage 
abverlangt und wurde selbst aktiv. Ich wiederum wurde aber von der niederösterreichischen ÖVP 
gedrängt, mit Hilfe der WBü zu Parteiunterstützungen zu gelangen. Insbesondere hat mich daraufhin 
Zimper und Stadtrat Zach angesprochen; außerdem traten etliche kleinere Funktionäre, die ich momentan 
bei Namen nicht nennen kann, diesbezüglich an mich heran. 

Insbesondere Zach erklärte mehrmals an läßlich von Sitzungen, daß die Fa. Maculan, die in Wr. Neu­
stadt mit Hilfe v,On Förderungsmitteln Wohnungen' errichtet, für die Partei in Wr. Neustadt zu spenden 
hätte; außerdem war seitens der ÖVP Wr. Neustadt der Wunsch und seitens der Fa. Maculan auch die 
Zusage vorhanden, daß beim Umbau des ÖVP-Sekretariats durch die Fa. Maculan entsprechende Leistun­
gen ohne Verrechnungen erbracht werden. Aus all diesen Gegebenheiten sieht man, daß die Aussage des 
Zeugen Dr. Maculan nicht stimmt und ich sehr wohl ermächtigt war, am 3. April 1981 1,5 Mio S auf seine 
Rechnung für die Partei zu verwenden. Diese 1,5 Mio S;die ich am 3. April 1981 Zimper in der Löwel­
straße überbrachte, waren daher Parteispenden der Fa. Maculan und nicht wie behauptet wird, WBü-Gel­
der für die Sanierung des Faber-Verlages. Außerdem erinnere ich mich, daß Maculan im Rahmen dieser 
generellen zugesagten 3 Mio S bereits im Detail als erste Teilleistungen Zusagen für Inserate im Konsu­
mentenmagazin "Bonus" sowie Transparente für eine TennishalJe am Postsportplatz und die Übernahme 
eines Druckkostenbeitrages gemacht hat. Erst nachdem die Fakturen beispielsweise über die Inserate im 
"Bonus" auf Grund der Zession beim Raiffeisenverband der Fa. Maculan vorgelegt wurden und somit 
auch die Leistung der Inserateneinschaltung konsumiert wurde, hat Maculan kommentarlos die Fakturen 
zurückgewiesen. Die Aufträge hat Dr. Maculan nur deswegen erteilt, um in seiner Buchhaltung die Partei­
spenden - darunter auch die am 3. April 1981 verwendeten 1,5 Mio S - abdecken zu können. Insgesamt 
waren bereits Fakturen der Größenordnung von 500 000 bis 700 000 S gelegt, nachdem von Dr. Maculan 
bzw. Schragl die Summen als Teilzahlungen dieser akontierten 1,5 Mio S kompensiert werden sollten. 
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Beilage XII 

verbindungen größeren und geringeren Umfanges handelt. 

Keines der Versicherungs unternehmen hat an die WBO ein unbesichertes Darlehen gewährt. 

Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer Versicherungs-AG 

Die Geschäftsverbindung der Bundesländer mit der WBO bzw. deren Rechtsvorgängerin, die bis in 
die Jahre 1952/53 zurückreicht, zeigt ein größeres Prämienvolumen. Die WBO trat sowohl als Versiche­
rungsnehmer als auch als Vermittler a,uf. Den Prämieneinnahmen in den Jahren 1975 bis 1982. im Betrage 
von 5 815 108S standen 453092 S reine Schadenzahlungen ohne den dazugehörigen Aufwendungen für 
Schadenerhebung, Schadenabwehr und Schadenbearbeitung gegenüber. An die WBO sind Provisionen 
von 503 523 S in den Jahren 1975 bis 1982 auf das jeweils von dieser namhaft gemachte Konto eingezahlt 
worden. 

Eine dem Raiffeisenverband Burgenland vereinbarungsgemäß zustehende 2%ige Inkassoprovision für 
das von diesem vermittelte Prämienvolumen wurde über dessen Auftrag ab dem Jahre 1964 an die ÖVP 
Landesleitung Burgenland auf das Konto Nr. 1 001 353 beim Raiffeisenverband Burgenland überwiesen; 
für die Jahre 1975 bis 1982 waren dies 1038017 S. 

Ein an die Automobilia Ges. m. b. H. & Co. KG gewährtes Darlehen in der Höhe von 1 000 000 S ist 
durch eine Bankgarantie der Österreichischen Länderbank AG voll besichert. 

Die Forderungsanmeldung im Ausgleichsverfahren der WBO für Prämienaußenstände beträgt 
423433 S. 

Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Die Geschäftsverbindung der Ersten Allgemeinen mit der WBO begann erstmals im April 1979. Versi­
cherungsverträge mit Organen der WBO datieren bereits aus dem Jahre 1962. Die Prämieneinnahmen aus 
Versicherungsverträgen mit der WBO in den Jahren 1979 bis 1981 betrugen 1295569 S. 

Die Forderungsanmeldung im Ausgleichsverfahren der WBO in der Höhe von 1 834636 S setzt sich 
aus offenen Darlehenszinsen von 164079 S für ein vollbesichertes einjähriges Darlehen mit Garantie der 
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Filiale Eisenstadt, im Betrag von 3 500 000 S und nicht beglichenen 
Versicherungsprämien in der Höhe von 1 670 557 S zusammen. 
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Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland 
Kriminalabteilung 
7001 Eisenstadt, Postfach 104 

1385 der Beilagen 73 

Beilage XIII 

Zu. GZ P-2284/811K/3 Oberwart, am 19. April 1982 

Niederschrift 

. aufgenommen ~it Kommerzialrat, Baumeister 

PIELER Ignaz, 23. 12. 1925 in Kemeten geb., 
österr. StA., verh., Baumeister, in 
7400 Oberwart, Raimundgasse 25 whft., der 

als Auskunftsperson 

mit dem Grund der Befragung vertraut gemacht, freiwillig folgendes angibt: 

"Ich werde gefragt, wann und in welcher Eigens~haft ich bei der WBO tätig war. 

Antwort: Ich war vom 19. März 1981 bis zum 22. November 1981 Vorsitzender des Aufsichtsrates. 
Anschließend war ich ca. zehn Tage interemistischer Obmann. Bevor ich Vorsitzender des Aufsichfsrates 
wurde, war ich seit 18. Dezember 1980 in den Aufsichtsrat kooptiert. 

Frage: Wann waren Sie beim Landeshauptmannstellvertreter Dr. SAUERZOPF und haben diesem 
mitgeteilt, daß bei der BA WAG in Eisenstadt mit WBO-Schecks Zahlungen auf das Sparkonto der Melitta 
RAUCHWARTER getätigt worden sind? 

Antwort: Ende Oktober 1981 war ich mit Amtsrat KAMPITS beim Herrn Landeshauptmannstellver­
treter Dr. SAUERZOPF in seiner Kanzlei im Amt der Burgenländischen Landesregierung. Wir haben dem 
Landeshauptmannstellvertreter mitgeteilt, daß Dr. RAUCHWARTER von Konten der WBO Geldbeträge 
in der Höhe von etwa 3,5 Mio S aqgehoben hat. Diese Gelder wurden von Dr. RAUCHW ARTER auf 
Sparbücher gelegt. Diese Sparbücher wurden in weiterer Folge als Deckung für Firmenkredite verschiede­
ner Firmen des Dr. RAUCHW ARTER verpfändet. 

Frage: Wer war bei dieser Unterredung anwesend? 

Antwort: Landeshauptmannstellvertreter Dr. SAUERZOPF, Amtsrat KAMPITS und ich. 

Frage: Von wein hatten Sie diese Vorgangsweise des Dr. RAUCHWARTER in Erfahrung gebracht? 

Antwort: Die Unterlagen wurden mir vo? den Verbandsprüfern Dkfm. MERSICH und Mag. 
W ASTL zur Verfügung gestellt. 

Frage: Was wollten Sie mit dieser Mitteilung an Dr. SAUERZOPF bezwecken? 

Antwort: Der Aufsichtsrat war der Meinung, daß bereits der Tatbestand der Untreue eingetrete'n war 
und wollten dies pflichtgemäß dem Landesparteiobmann zur Kenntnis bringen. 

Frage: Wie reagierte der Herr Landeshauptmannstellvertreter auf Ihre Mitteilung, machte er Ihnen 
irgendwelche Zusagen, dies in Zukunft abzustellen? 

. Antwort: Der Herr Landeshauptmannstellvertreter war bestürzt über diese Angaben und hat uns 
gebeten, so schnell als möglich Ordnung in die Angelegenheit zu bringen. 
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Frage : Wer war außer Ihnen und dem Amtsrat KAMPITS von dieser Angelegenheit informiert? 

Antwort: Die Aufsichtsräte .HABELER Rudolf, HORVATH Gottfried und Stadtrat ZACH und· 
... sekretär Hans GABRIEL. . 

Ich habe die Antworten selbst diktiert und bin mit dem Inhalt der Niederschrift einverstanden." 

Beginn: 20.1? Uhr Ende: 21.30 Uhr 

Vor uns: 

.~:. 
(J I 

r·tn!wL,/ 
G~ tnar) 

. ' 
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Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter 
Abgeordneter zum Landtag 

1010 Wien, Landskrongasse 5/1 

Herrn 
Hauptbezirksparteiobmann 
Bundesrat Franz Stocker 

Gymmeisdorferstraße 9 
2700 Wr. Neustadt 

Sehr verehrter Herr Bundesrat! 

Lieber Freund! 

1385 der Beilagen 75 

Beilage XIV 

Wien, am 11. 2.1981 

In der Beilage übersende ich Dir eine Kopie des Briefes unseres Freundes und Bürgermeisters Dopler, 
der Abg. Zimper dringend ersucht, das bereits eingereichte Objekt Kirschlag bestmöglich zu unterstützen. 
Von Herrn Abg. Zimper wurde bei entsprechender'Intervention des Bürgermeisters und unserer Aufsichts­
räte eine Genehmigung im Beirat zum Februar d. J. in Aussicht gestellt. 

Ich darf Dich daher, lieber Freund, ebenfalls ersuchen, als Aufsichtsrat unseres gemeinnützigen Bau­
trägers'NÖST, im Sinne des beiliegenden Schreibens zu intervenieren um so ehest möglich das erste Bau­
vorhaben realisieren zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwarter 
Abgeordneter zum Landtag 

1010 Wien, Landskrongasse 5/1 

-Herrn 
Abgeordneten 
Walter Zimper 
p. A. ÖVP Hauptbezirksparteileitung 

Neuklosterplatz 
2700 Wiener Neustadt 

Betrifft: Anbot für Aufsichtsratbesetzung 

Sehr verehrte Herren! 

1385 der Beilagen 

Beilage XV 

Wien, am 5. 11. 1980 

In der ehemaligen gemeinnützigen Gesellschaft Stölzl Oberglas und nunmehrigen umbenannten 
gemeinnützigen "NÖST-Niederösterreichische-Steirische gemeinnützige Bauges. ,m, b. H." bin ich Mehr­
heitsgesellschafter. 

Ich darf daher nach interner Klärung un"d vor allem als Abgeordneter und Funktionär unserer Öster­
reichischen Volkspartei erklären, daß die "NÖST" selbstverständlich Wohnbaupolitik nur im Sinne der 
ÖVP-Grundsätze und im Sinne unserer Wohnbaupolitik betreiben wird. 

Es ergeht deshalb an die ÖVP-Hauptbezirksparteileitung die freundliche Einladung, einen Aufsichts­
rat zu nominieren, um so eine möglichst lokalbezogene und parteinahe Wohnbaupolitik betreiben zu kön­
nen. 

Insgesamt werden vier Aufsichtsräte bestellt, wobei neben meiner Person als Aufsichtsratvorsitzender 
auch von der steirischen ÖVP entsprechende Parteifunktionäre in den Aufsichtsrat delegiert werden. 

Ich darf um ehest mögliche Nominierung dieses Aufsichtsrates ersuchen und zeichne 

mit freundlichen Parteigruß 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 77 von 161

www.parlament.gv.at



Herrn Landtagsabgeordneten 
Dr. Ernst Rauchwarter 
Landskrongasse 5 
1010 Wien 

Lieber Ernst! 

1385 der Beilagen 

Österreichische Volkspartei 

77 

Beilage XVI 

Bundesparteileitung 
Bundespressesprecher 

Wien, 1980 10 23 

Zurückkommend auf unser Gespräch gebe ich Dir nachstehend den Personalstand einer österreichi­
schen Tageszeitung (Kärntner Volkszeitung) bekannt. 

Insgesamt: 45 Angestellte 

Davon: 16 Redakteure (1 CR, 1 CR-Stellvertreter, 6 Ressortchefs), 
4 Redaktionssekretärinnen, 
4 Anzeigenvertreter, 

21 Verwaltung und Vertrieb (Anzeigenabteilung/Buchhaltung). 
I 

Gestern hatte ich Gelegenheit mit Dr. Kohl, CDU, zu sprechen, der uns gerne einen Kontakt zur 
"Rheinischen Rundschau" herstellen wird. Die Rheinische Rundschau ist eine der größten regionalen 
Tageszeitungen Deutschlands mit Mutationsausgaben. Ich hoffe, daß Du mit dieser Information unser 
Projekt weiter verfölgen kannst und verbleibe in der Zwischenzeit 

mit besten Grüßen. 

Herbert Vytiska 

Ce.: Landesparteisekretär NÖ 
Walter Zimper 

Neues Volksblatt 
Peter Klar 
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MINDERHEITSBERICHT 
DER ABGEORDNETEN WOLF, DR. FEURSTEIN, DR. GAIGG UND VETTER 

Die unterfertigten Abgeordneten der Fraktion 
der Österreichischen Volksp~,rtei im Untersu­
chungsausschuß zur Untersuchung 
, 1. der Vorwürfe betreffend eine angebliche 

Finanzierung von Parteien oder Zeitungen im 
Zusammenhang mit der auf Grund des Woh­
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes tätigen 
"Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenossen­
schaft registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung (WBO)" sowie 
2. der Frage, inwieweit die auf Grund der ein­

schlägigen Bundesgesetze für die Tätigkeit 
der WBO zuständigen Kontrollinstanzen ihre 
Aufgaben erfüllt haben, 

erstatten gemäß dem § 42 Abs. 4 der' Geschäftsord­
nung des Nationalrates folgendes abgesonderte 

Gutachten: 
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A. PRÄAMBEL 

Die Österreichische Volkspartei hat ihren Auf­
trag zur Kontrolle der Mächtigen zum Schutz und 
im Interesse der Österreicherinnen und .Österrei­
cher stets korrekt erfüllt. 

Dies beweist die intensive Mitarbeit v~n Manda­
taren der Österreichischen Volkspartei bei der Auf­
klärung einer ganzen Reihe öffentlicher Skandale 
während der Amtszeit der sozialistischen Alleinre­
gierung. 

So hatten Abgeordnete der ÖVP wesentlichen 
Anteil an der Aufklärung der Waffenschieberaffäre 
um den damaligen Verteidigungsminister Lütgen­
dorf, des "lOO-Millionen-Dings" der Frau Gesund­
heitsminister Dr. Leodolter und des AKH-Skandals 
des Finanzministers Dr. Androsch und des Wien er 
Bürgermeisters Gratz. 

Es war daher selbstverständlich, daß die Volks­
partei beim Bekanntwerden der WBO-Affäre die­
selben Maßstäbe anzulegen' bereit war, obwohl 
bedauerlicherweise Funktionäre ihrer eigenen Par­
tei verstrickt schienen oder waren. 

Eine Selbstverständlichkeit, die auf Grund der 
Erfahrungen in den parlamentarischen Untersu­
chungsausschüssen der SPÖ leider nicht attestiert 
werden kann. 

Das Bestreben der ÖVP hatte drei Ziele: 

• Den Siedlern rasch zu helfen, um sie sowie die 
vielen kleinen Firmen und ihre Mitarbeiter vor 
Schaden zu bewahren. 

• Licht in die sogenannte WBO-Affäre zu brin­
gen ohne Rücksicht auf Personen und ihre 
Zugehörigkeit zu Institutionen oder Parteien. 

• Politisch und personell die Konsequenzen aus 
den Lehren dieser Affäre zu ziehen. 

Leider war es nicht möglich, mit den beiden 
anderen im Nationalrat vertretenen Parteien -
trotz des Vorliegens einwandfreier Fakten -, zu 
einer der Untersuchung entsprechenden objektiven 
Darstellung der Ereignisse um dieWBO zu kom­
men. 

Den Sozialisten ist der Vorwurf zu machen, daß 
sie die Ergebnisse der Einvernahmen fast aus­
schließlich für propagandistische Zwecke im 
Zusammenhang mit den burgenländischen Land­
tagswahlen manipulierten, und der einzige Freiheit­
liche Abgeordnete, Dkfm. Holger Bauer, verwech­
selte seinen Auftrag aufzuklären mit der Chance 
auf persönliche Profilierung um jeden Preis. 

Durch diese Haltung der SP-FP-Koalition im 
Ausschuß ist zum tiefsten Bedauern der Österrei­
chischen Volkspartei ein gemeinsamer und seriöser, 
auf Fakten beruhender Bericht nicht möglich. 

Diese mangelnde Bereitschaft der SP~FP-Koalic 
tion im Ausschuß geht schon daraus hervor, daß es 
bisher nicht gelungen ist, die SPÖ auch' zu Konse-

quenzen aus dieser Affäre zu bewegen. Ein ÖVP­
Antrag auf Schaffung von Unvereinbarkeitsbestim­
mungen für politische Mandatare bei der Tätigkeit' 
in gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften ist 
bisher unerledigt. 

Die Volkspartei sieht sich daher veranlaßt, dem 
Nationalrat und damit der österreichischen Öffent­
lichkeit folgenden objektiven Bericht über die Bera­
tungen des parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses vorzulegen: ' 

ZITIERWEISE: 

1. Die unter Anführungszeichen gesetzten Aussa­
gen sind grundsätzlich- wörtlich zitiert. Wenn 
jedoch Antworten ohne den Zusammenhang mit 
den vorangegangenen Fragen unverständlich 
wären, sind die bezughabenden Teile der Fragestel­
lungen in die Antworten textlich eingearbeitet. 

2. Seitenangaben ohne Zusatzbezeichnung bezie­
hen sich auf die Seiten des Stenographischen Proto­
kolls. 

3. Seitenangaben mit Zusatzbezeichnung bezie­
hen sich auf die Seiten der bezughabenden Beilage. 

UNTERSUCHUNGSAUFTRAG 

BESCHLUSS DES NATIONALRATES VOM 
18. Feber 1982 

Zur Untersuchung 
1. der Vorwürfe betreffend, eine angebliche 

Finanzierung von Parteien oder Zeitungen im 
Zusammenhang mit der auf Grund des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes tätigen 
"Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenossen­
schaft registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung (WBO)" sowie 

2. der Frage, inwieweit die auf Grund der ein- , 
schlägigen Bundesgesetze für die Tätigkeit 
der WBO zuständigen Kontrollinstanzen ihre 
Aufgaben erfüllt haben, 

wird ein Untersuchungsausschuß eingesetzt. 

B. DIPL.-ING. Dr. ERNST RAUCHW ARTER 

I. PERSON UND WERDEGANG 

Der 1940 in der burgenländischen Ortschaft 
Sigleß bei Mattersburg geborene Dipl.-Ing. Dr. 
Ernst Rauchwarter studierte in den sechziger Jah­
ren an der Hochschule für Bodenkultur in Wien 
und trat nach Beendigung seines Studiums im Jahre 
1968 in die Dienste der Burgenländischen Landes­
regierung, womit er der Personalhoheit von Lan­
deshauptmann Theodor Kery unterstand. 

Obwohl er kein eigentlich fachspezifisches kauf­
männisches Studium absolviert hatte, fühlte er sich 
zu höheren Aufgaben auf dem wirtschaftlichen 
Sektor berufen. Dabei neigte er jedoch mit fort­
schreitender Zeit immer mehr dazu, seine eigenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse immer unkritischer zu 
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beurteilen und immer maßloser zu überschätzen. 
Infolgedessen nahmen auch die von ihm subjektiv 
als durchaus realistisch angesehenen Ziele immer 
unrealistischere Gestalt an, ohne daß ihm dies in 
letzter Konsequenz immer zu Bewußtsein kam. Er 
entwickelte laufend neue hochfliegende Ideen 
kommerziefler Art, die sich häufig in phantastisch 
anmutenden Plänen nieders,chlugen, deren Ver­
wirklichung bei nüchtener Betrachtung und Abwä­
gung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
nicht realistisch erscheinen konnte. Zugleich nah­
men diese Pläne Dimensionen an, die jedes ver­
nünftige Maß sprengten und nur mehr als giganto­
man bezeichnet werden können. , 

Als Motor seines gesamten Denkens und Han­
delns fungierten sein bis zum Exzeß gesteigertes, 
mit gesunden kaufmännischen Grundsätzen nicht 
mehr zu vereinbarendes Gewinnstreben, seine maß­
lose Karrieresucht, die nicht allein auf den wirt­
schaftlichen Bereich beschränkt war, und seine mit­
unter bis zur Lächerlichkeit· pervertierte Selbstge­
fälligkeit und Eitelkeit. Um Karriere zu machen 
und seine Eitelkeit zu befriedigen, war Rauchwar­
ter bereit, alle Prinzipien und auch - viel - Geld 
zu opfern. So waren ihm zum Beispiel die - ver­
geblichen - Versuche, den Titel eines Honorar­
konsul eines. westafrikanischen Zwergstaates verlie­
hen zu bekommen, mehrere hunderttausend Schil­
ling wert. 

Nach außen hin, im Umgang mit Menschen ver­
stand er es sehr geschickt, seine auf seinen persönli­
chen Vorteil bedachten Interessen, Wünsche und 
Pläne zu verschleiern und den Eindruck zu erwek­
ken, sein Engagement komme der Allgemeinhcit 
zugute. Sein selbstsicheres und überlegenes Auftre­
ten sowie seine enorme Überredungsgabe ermög­
lichten es ihm, die von ihm ausgebrüteten hochflie­
genden Pläne seinen Gesprächspartnern plausibel 
zu machen und von ihnen Unterstützung zu erfah­
ren, die er sogleich wieder zu seinem Nutzen ver­
wandte. 

Die Zahl derer, denen sein Auftreten, seine 
Erscheinung und sein Reden, das freilich von sei­
nen Taten grundverschieden war, imponierte oder 
doch zumindest Achtung abrang, war weit höher 
als derjenigen, die ihm mit - gesundem - Miß­
trauen begegneten. Bezeichnenderweise waren es 
im wirtschaftlichen Bereich überwiegend alteinge­
sessene Wirtschaftstreibende, denen ein Blender 
vom Schlage Rauchwarters suspekt erschien. Es ist 
gewiß kein Zufall, daß zB der mittlerweile verstor­
bene ehemalige Inhaber des Kremser Faber-V erla­
ges' Dr. Herbert Faber, Ra~chwarter ablehnend 
gegenüberstand und dessen Beteiligung am Faber­
Verlag sowie die Zusicherung finanzieller Unter­
stützung selbst dann ablehnte, als er dies auf Grund 
der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung des 
Faber-Verlages bitter nötig gehabt hätte. Auch 
Gerlinde Malek, die Tochter Dr. Fabers, vermochte 
Rauchwarter von seinen wirtschaftlichen Fähigkei-

ten und seinen finanziellen Möglichkeiten nicht zu 
überzeugen. Bei ihrer zeugenschaftlichen Verneh­
mung vor dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß traf sie den Nagel auf den Kopf, als sie 
meinte: 

"Rauchwarter hat so ein Auftreten gehabt, also 
fast ein bisserl wie ein Playboy, wenn ich ganz 
ehrlich bin." (S 3623) 

Jenen Menschen, bei denen es ihm gdang,Ein­
druck zu erwecken, konnte er jedoch gefährlich 
werden, da er sie in den Strudel der von ihm her­
aufbeschworenen Ereignisse hineinzog und finan­
ziell schädigte. Fatal wirkte sich dabei aus, daß die 
Personen, die er für sich einnehmen konnte, unbe­
wußt als seine Handlanger fungierten, indem sie 
zur Verbreitung seines "Rufes" beitrugen. Auf 
diese Weise war es ihm relativ rasch möglich, als 
Wirtschafts- und später auch als Wohnbau- sowie 
Medienfachmann bekannt und vielfach auch aner­
kannt zu werden, ohne daß er über eine wirklich 
fundierte Sachkompetenz verfügt hätte. Daß hinter 
dei von Rauchwarter perfekt zur Schau gestellten 
Fassade nichts Reales steckte, wurde seinen gut­
gläubigen Helfern und der Öffent!i~hkeit viel zu 
spät, nämlich erst am Ende seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit, als das in Wahrheit hohle Gebilde seiner 
kommerziellen Phantastereien zusammenkrachte, 
bewußt. Zum damaligen Zeitpunkt war jedoch der 
von ihm angerichtete und zu verantwortende Scha­
den bereits unübersehbar geworden und kann auch 
heute noch nicht in seiner vollen Tragweite erfaßt 
werden. 

11. RAUCHW ARTER UND DIE POLITIK 

Die Tatsache, daß Rauchwarter seine politische 
Tätigkeit im Jahre 1972 in Mattersburg begann, 
war ausschließlich durch seine Abstammung und 
seinen Wohnsitz in Sigleß regional bedingt; ebenso 
das Zusammentreffen mit dem damals schon jahre­
lang im Burgenland politisch tätigen und die Funk­
tion des Bezirksparteiobmannes von Mattersburg 
bekleidenden Dr. Franz Sauerzopf. 

Durch diese regional bedingte Zugehörigkeit zur 
Bezirksparteiorganisation Mattersburg war es nur 
natürlich, daß Sauerzopf und Rauchwarter gemein­
sam in den Wahlkampf zogen bzw. auch, insbeson­
dere nachdem beide in den' Burgenländischen 
Landtag gewählt worden waren, gemeinsam Veran­
staltungen abhielten und im Wahlkampf für die 
burgenländischen Landtagswahlen des Jahres 1977 
gemeinsam Wahlwerbung betrieben. Es bedarf 
eines hohen Maßes an politischer Unfairneß, diese 
- unter den gegebenen Umständen bei jeder ande­
ren politischen Partei ebenso gegebene - Selbst­
verständlichkeit, daß die beiden aus dem gleichen 
Bezirk stammenden Kandidaten einer Partei nicht 
gegen- oder nebeneinander, sondern miteinander 
Wahlwerbung betrieben, Jahre später politisch aus-
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schlachten und Sauerzopf wegen der gemeinsamen 
Wahlwerbung mit Rauchwarter, der im übrigen 
damals noch gar keine Verfehlungen begangen 
hatte, politisch schaden zu wollen. 

Das gleiche gilt auch für die seinerzeitigen Brief­
partner Rauchwarters, die, sofern sie der Österrei-' 
chischen Volkspartei angehören, von den Soziali­
sten gerne öffentlich genannt und deren Korre­
spondenzen nicht selten sogar im Wortlaut in den 
Medien wiedergegeben werden. Als ob es nicht die 
größte Selbstverständlichkeit wäre, daß Rauchwar­
ter zu Zeiten, als er allgemein - auch in Kreisen 
der Sozialisten - als honorig galt und Abgeordne­
ter war, von ~er B~ndesparteileitung oder von Poli­
tikern der OVP Niederösterreich angeschrieben 
wurde. Weder liegt darin eine "Sensation", noch 
lassen sich daraus wie immer geartete Schlüsse über 
die politische Zuverlässigkeit oder Ehrenhaftigkeit 
der Verfasser dieser Briefe ziehen. Ebenso wie 
Rauchwarter selbst sind sie vielmehr nach ihren 
Taten ~u beurteilen; während diese Beurteilung 
aber bel .Rauchwarte~. zum Negativen ausschlägt, 
kommt SIe anderen OVP-Politikern zugute. Das 
beste Beispiel hiefür stellt zweifellos 5auerzopf dar, 
der nach einer fast ein Jahr wäh~enden Diffamie­
rungskampagne schließlich im Dezember 1982 
glänzend rehabilitiert wurde. 

Nachdem Sauerzopf mit Wirkung vom 27. Mai 
1978 Landesparteiobmann und am 26. Juli 1978 
Landeshauptmann-Stellvertreter des Burgenlandes 
geworden war, blieb er zwar formal weiterhin 
Bezirksparteiobmann von Mattersburg, übte diese 
Funktion jedoch tatsächlich nicht mehr aus, sodaß 
es der Bestellung eines geschäftsführenden Bezirks­
parteiobmamies - in der Person des bis dahin als 
Organisationsreferenten, tätigen Rauchwarter -
bedurfte. 

Die Führung dieser Bezirksparteiotganisation lag 
daher ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in den 
Hä11-den Rauchwarters, der sogar - wie der Zeuge 
Karl Schmidt vor dem Untersuchungsrichter angab 
(?N 88 des Aktes 27 cl Vr 8188/82 des Landesge­
rIchtes für Strafsachen Wien:) - bemüht, war, 
Sauerzopf völlig aus dem politischen Leben der 
Bezirksorganisation auszuschalten. So deponierte 
Schmidt, daß Rauchwarter Sauerzopf über V or­
gänge innerhalb der Bezirkspartei nur insoweit 
informierte, als dies unbedingt erforderlich war, 
und Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltun­
gen absichtlich an Terminen festsetzte, von denen 
er. wußte, daß Sauerzopf verhindert w~r, an ihnen 
teIlzunehmen. , 

Ab Sommer 1978 oblag daher Rauchwarter die 
Alleinverantwortung bei der Führung der Matters- ' 
burger Bezirksparteiorganisation. Soweit Sauer­
zopf auch danach im Bezirk politisch tätig war, 
er~olgte dies in seiner Eigenschaft als Landespar­
telObmann bzw. als Betreuungsmandatar des Bezir-

kes, ohne daß er jedoch einen Einfluß auf die 
Bezirksparteiorganisation ausübte. 

, Das Verhältnis zwischen Rauchwarter und den 
alteingesessenen Parteifunktionären, die der politi­
schen Betätigung Rauchwarters zu Recht mißtrau­
ten, war von Anfang an gespannt, was unter' ande­
rem auch von Habeler vor dem parlamentarischen 
Uiltersuchungsausschuß bestätigt wurde (S 1704). 
Auch Sauerzopf legte mit fortschreitender Zeit. 
Wert auf ein distanzierteres Verhältnis z~ ihm, und 
zwar schon zu einer Zeit, als noch lange nichts von 
seinen strafrechtlichen Verfehlungen bekannt war. 
Zuletzt herrschte zwischen ihnen eine Spannung, 
die auch der Umwelt nicht verborgen blieb; dies 
wurde vor dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß unter anderem von Matthias Reimann, 
einem ehemaligen Angestellten der WBO und 
Sekretär Rauchwarters, bestätigt (S 1411). 

III. RAUCHWARTERS EINTRITT IN DIE 
WBO 

Nachdem Rauchwarter im Jahre 1972 den Ein­
stieg in die Politik geschafft und damit seinen 
Bekanntheitsgrad im Burgenland ganz gewaltig 
gesteigert hatte, hielt er in seinen ilemühungen, 
seine Karriere auszubauen und auf eine breitere 
Basis zu stellen, nicht inne. Dabei kam ihm im 
Jahre 1974 zugute, daß man mit dem damaligen 
Obmann der Burgenländischen gemeinnützigen 

'Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft regi­
strierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
(ab 1979 Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenos­
senschaft mit beschränkter Haftung genannt; abge­
kürzt: WBO), Hans Tinhof, und seiner Leitung 
nicht zufrieden war und seine Ablösung sowie 
Ersetzung durch einen energischen Obmann befür~ 
wortete. Als Rauchwarter, der sich damals bereits 
den Ruf eines "dynamischen Managers" erworben 
hatte, gefragt wurde, ob er diese Funktion anneh­
men würde, sagte er zu und stellte sich am 29. Juni 
1974 der Wahl, bei der der im Amt befindliche 
Obmann Tinhof als Gegenkandidat auftrat. Die 
Wahl wurde mit ein er Stimme Mehrheit zugun­
sten Rauchwarters entschieden. Diese knappe Ent­
scheidung in einer ordnungsgemäß durchgeführten 
Wahl straft alle - von der SPÖ in Umlauf 
gebrachten - Behauptungen Lügen, bei der Bestel­
lung Rauchwarters habe es sich um ein abgekarte­
tes, womöglich von der Landespartei inszeniertes 
Spiel' gehandelt. 

IV. RAUCHWARTER'S INTERESSENSKOL-
LISION ZWISCHEN POLITIK UND 
GESCHÄFT 

Mit der Wahl zum Obmann der WBO hatte 
Rauchwarter jene Plattform gefunden, die er als 
Ausgangspunkt für seine weiteren Pläne zu benüt­
zen gedachte. Diese Pläne waren in erster Linie sol­
che wirtschaftlicher Art. 
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Schmidt schilderte dem Untersuchungsrichter 
(ON 88 des Aktes 27 d Vr 8188/82 des Landesge­
richtes für Strafsachen Wien), daß sich Rauchwar­
ter eines Tages ihm gegenüber dahin äußerte, er 
denke nicht daran, als Bausprecher der burgenlän­
dischen Volkspartei im Burgenländischen Landtag 
gegen den Budgetentwurf Kerys und V o/?!s vehe­
ment aufzutreten, wie dies der Linie der Osterrei­
chischen Volkspartei und dem Wunsch Sauerzopfs 
entsprochen hätte; Rauchwarter begründete diese 
ablehnende Haltung gegenüber der offiziellen Poli­
tik seiner Partei damit, daß er als Unternehmer und 
Obmann einer Wohnbau genossenschaft auf die 
fi~anziell~ Unterstützung Kerys und Vogls ange­
wiesen sei. 

V, RAUCHW ARTER UND KERY 

Rauchwarters Distanzierung von der offiziellen 
Linie und Politik seiner Partei ging Hand in Hand 
mit der Schaffung guter Beziehungen zu Kery und 
anderen Mitgliedern der SPÖ, von deren Bekannt­
schaft er sich einen Nutzen für sich und seine 
Geschäfte erhoffte. Sein positives Verhältnis zu 
Kery und dessen wirtschaftliche Auswirkungen 
wurden vom langjährigen Aufsichtsrat und späteren 
Obmann der WBO, Richard KAMPITS, vor dem 
Untersuchungsausschuß des Burgenländischen 
Landtages am 1. April 1982 folgendermaßen tref­
fend umschrieben: 

"Es ist so, daß es im Burgenland sicherlich der 
Herr Landeshauptmann als Wohnbaureferent 
war, weil es immer wieder darum gegangen ist, 
wieviele Wohneinheiten bekommt die gemein­
nützige Siedlungsgenossenschaft Wohnbau Ost, 
wieviel bekommt die Oberwarter, wieviel 
bekommt die Pöttschinger? Und dabei wurde 
immer wieder letztlich darauf verwiesen, daß der 
Kontakt zwischen Dr. Rauchwarter und dem 
Herrn Landeshauptmann ein entsprechend guter 
sei." 

Das gute Verhältnis bestätigte auch Rudolf 
HabeIer, ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates 
der WBO, vor dem parlamentarischen Unte:rsu­
chungsausschuß: 

"Meines Wissens war es (das Verhältnis zwi­
schen Rauchwarter und Kery) gut. Wie lang sie 
bekannt waren, weiß ich nicht. Das Verhältnis 
war so gut, daß es so war, daß der Landeshaupt­
mann Kery für uns also immer den Eindruck 
erweckt hat, er schätzt den Abgeordneten 
Rauchwarter und er unterstützt ihn in seiner 
Tätigkeit, das haben wir auch so aufgefa.ßt." 
(S 6174f.) 

Wie gut dieses Verhältnis und wie sehr auch 
Kery bemüht war, sich diese Bautätigkeit der WBO 
in seiner Eigenschaft als Landeshauptmann zu sei­
nem Ruhme gereichen zu lassen, kommt in der vor 
dem Untersuchungsausschuß des Burgenländis,~hen 

Landtages am 15. April 1981 abgelegten Aussage 
von Hans Schneider, einem ehemaligen V orstands­
mitglied der WBO, zum Ausdruck: 

"Ich glaube, das Verhältnis zwischen Rauchwar­
ter .'und Landeshauptmann Kery muß ein gutes 
gewesen sein, denn er war bei der 30-Jahr-Feier 
der WBO in Mattersburg als Festredner dabei, er 
hat diesen Spatenstich im Mai vorgenom­
men. ..... und wie gesagt, das Verhältnis bei der 
Herren, glaube ich, war sehr gut." 

C. DIE WBO 

I. ENTWICKLUNG UND STRUKTUR DES 
UNTERNEHMENS 

Als Rauchwarter in die WBO eintrat, bestand 
diese Genossenschaft gerade 25 Jahre. Ihre Satzung 
stammte vom 2. April 1949; mit Bescheid des Amtes 
der Burgenländischen Landesregierung vom 
13. Juni 1949, ZVII-86117-1949, wurde ihr die 
Gemeinnützigkeit nach dem damals in Geltung 
gestandenen (deutschen) Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz 1940 (WGG 1940) zuerkannt; die Regi­
strierung der Anerkennung als gemeinnützige Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft bei dem -
damals noch für das Burgenland, das über kein 
eigenes Landesgericht verfügte, zuständigen -
Handelsgericht Wien (zu Z 7 Gen 32/36) erfolgte 
am 1. Dezember 1949. Gemäß ihrem Statut bestand 
der Unternehmensgegenstand der WBO im Bau 
und in der Betreuung von Kleinwohnungen im 
eigenen Namen unter· Beschränkung des Geschäfts­
betriebes auf das Burgenland. Der Zweck des 
Unternehmens war darauf gerichtet, den Genossen­
schaftsmitgliedern zu arigemessenen Preisen 
gesunde und zweckmäßig eingerichtete Kleinwoh­
nungen im Sinne des W ohnungsgemeinnützigkeits­
gesetzes zu verschaffen. Nachdem unter der Regie­
rung eines ÖVP-Landeshauptmannes das Burgen­
land ein eigenes Landesgericht erhalten hatte, 
wurde die bis dahin beim Handelsgericht Wien 
registrierte WBO unter der Z 4. Gen 4/46 in das 
Genossenschaftsregister des Landesgerichtes Eisen­
stadt als Handelsgericht eingetragen. 

. Von der WBO war bekannt, daß sie &:r Öster­
reichischen Volkspartei nahestand, was sich insbe­
sondere in ihrer Wohnungspolitik niederschlug, der 
- anders als die eigentumsfeindliche W ohnungs­
politik der Sozialisten - der Gedanke der Eigen­
tumsbildung . am Wohnraum und der möglichst 
breiten Streuung von privatem Eigentum unter der 
Bevölkerung zugrunde lag. Daß die eine solche 
Wohnungs politik zu exekutierenden Organe der 
Genossenschaft von ihrer ideologischen Zielset­
zung her gleichfalls der Österreichischen V olkspar­
tei nahestanden, erscheint einsichtig, wobei jedoch 
die Mitgliedschaft zu dieser Partei oder gar die 
Innehabung einer Parteifunktion keineswegs - I 

weder offiziell noch inoffiziell - eine V orausset­
zung darstellte. Um eine regional möglichst ausge-
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wogene Zusammensetzung des Vorstandes bzw. 
des Aufsichtsrates der Genossenschaft zu gewähr­
leisten, wurden die Kandidaten unter Berücksichti­
gung regionaler Gesichtspunkte - im Einverneh­
men mit den Bezirksparteiorganisationen - nomi­
niert. Die Landesparteiorganisation wurde über die 
Nominierung der Kandidaten in der Regel in 
Kenntnis gesetzt; auf die Nominierung selbst 
wurde jedoch von ihr kein Einfluß genommen. Bei 
den Wahlen waren die Genossenschaftsmitglieder 
in ihrer Entscheidung völlig frei. Alle Wahlvor­
gänge wurden gesetzes- und satzungs konform 
durchgeführt. . 

Bei der Anstellung von Beschäftigten der Genos­
senschaft war weder die Zugehörigkeit der Öster­
reichischen Volkspartei noch einNaheverhältnis zu 
ihr Anstellungserfordernis. So wurde zB Gertrud 
Kieteubl, die einer sozialistischen Wr. Neustädter 
Familie entstammte, bei der Genossenschaft ange­
stellt und bekleidete sogar den Vertrauensposten 
einer Privatsekretärin Rauchwarters. 

Im übrigen nahm die Parteipolitik innerhalb der 
Genossenschaft bei weitem nicht jenen Raum ein, 
den die Sozialisten nunmehr darzustellen bemüht 
sind. Der keiner Partei angehörige ehemalige Leiter 
der Finanzabteilung der Genossenschaft, Heinz 
Wolfgang Baumgartner, meinte zu diesem Thema 
anläßlich seiner Befragung vor dem parlamentari­
schen Untersuchungs ausschuß : 

"Parteipolitik ist mir im Rahmen meiner Tätig­
keit bei der WBO eigentlich überhaupt nicht 
begegnet." (S 1163) 

11. DER PRÜFBERICHT ÜBER DIE JAHRE 
1968 und 1969 

Vor dem Eintritt Rauchwarters in die WBO 
hatte die letzte vom Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bau-, Wohnungs- und Siedlungs­
vereinigungen - gesetzlicher Prüfungsverband 
vorgenommene ordentliche Revision der WBO die 
Geschäftsjahre 1968 und 1969 umfaßt, worüber die 
beiden Prüfer Dipl.-Kfm. Zederbauer und Dr. Wla­
dirn ir Eredansky am 17. Mai 1972 einen Bericht 
verfaßten. Darin hieß es unter anderem: . 

"Die Prüfung der Bücher und Schriften der 
gemeinnützigen Bauvereinigung hat ergeben, 
daß die Buchführung, der Jahresabschluß und 
der Geschäftsbericht für das Jahr 1968 den ge­
setzlichen Vorschriften n ich t entsprechen. 
Für das Jahr 1969 entsprechen sie diesen Bestim~ 
mungen, allerdings mit gewissen Einschränkun­
gen ... 
Die Gebarung der Vereinigung entspricht den 
für sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur 
teilweise, da die Entgeltvorschreibungen im 
Berichtszeitraum noch nach den bereits im V or­
bericht detailliert angeführten, falsch errechneten 
Kalkulationen erfolgten." 

Obwohl dieser der Abteilung VIIII2 des Amtes 
der Burgenländischen Landesregierung mit Schrei­
ben vom 31. Jänner 1973 übermittelte Bericht 
Bemärigelungen - zum Teil sogar unter Bezug auf 
Mängel des Vorberichtes - enthielt, ging der 
Abteilungsvorstand Dr. V eraFister nicht näher dar­
auf ein. Sie widmete dem Bericht lediglich sechs 
handschriftliche Zeilen, indem sie am 23. Feber 
1973 die Ablage des Aktes verfügte und dies mit 
den Worten "da keine wesentliche Bemängelung 
vorliegt" begründete. Kery als zuständiger Refe­
rent der Burgenl~ndischen Landesregierung ist die­
ser Akt nicht zur Kenntnis gelangt, noch hat er von 
sich aus auf dessen Vorlage oder zumindest auf 
Berichterstattung über das Ergebnis der vorgenom­
menen Revision Wert gelegt. 

III. DER PRÜFBERICHT ÜBER DIE JAHRE 
1970 bis 1972 

Am 19. Juli 1974, also kurz nach der Wahl 
Rauchwarters zum Obmann der Genossenschaft, 
erstattet der gesetzliche Prüfungsverband durch 
seine beiden Prüfer Dipl.-Kfm. Horst Tietze und 
Dipl.-Kfm. Wladimir Eredansky einen weiteren, 
sich auf die Jahre 1970, 1971 und 1972 beziehen­
den Bericht, der sich sehr kritisch mit der 
Gesch'äftsführung, der Ertragslage, der Buchfüh­
rung und der Gebarung der WBO auseinander­
setzte. In diesem am 9. April 1975 der Abteilung 
VIIII2 zugemittelten Bericht hieß es unter anderem 
wörtlich: 

"Der Vorstand ist den ihm nach Gesetz, Satzung 
und Geschäftsanweisung obliegenden Verpflich­
tungen nicht in vollem Umfang nachgekommen. 
Insbesondere ist es ihm nicht gelungen, die in 
den Vorstandssitzungen gefaßten Beschlüsse und 
Auflagen an das Rechnungswesen, die zu einer 
Besserung der Gesamtsituation des Berichtsun­
ternehmens hätten führen sollen, zu realisieren. 

Im Jahre 1972 konnte die Wirtschaftlichkeit im 
Bereich der Verwaltungstätigkeit n ich t 
erreicht werden. - . 

Die Ertragslage kann infolge der hohen Verluste 
aus der Hausbewirtschaftung n ich t als befrie­
digend bezeichnet werden. 

Die Prüfung der Bücher und Schriften der 
gemeinnützigen Bauvereinigung hat ergeben, 
daß die Buchführung, die Jahresabschlüsse und 
die Geschäftsberichte den gesetzlichen V or­
schriften mit ... Ein s c h r ä n k u n gen ent­
sprechen. 
Die Gebarung der Vereinigung entspricht den 
für sie geltenden gesetzlichen Vorschriften nur 
teilweise, da wesentliche Ver s t ö ß e gegen 
das Kostendeckungsprinzip festgestellt wurden." 
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Zur Erledigung dieses zu noch größerer Besorg­
nis als der Vorbericht über die Jahre 1968 und 1969 
Anlaß gebenden Berichtes benötigte Fister nur 
mehr vier handschriftliche Zeilen, von denen zwei 
auf Datum und Unterschrift entfielen; ihre Verfü­
gung vom 14. April 1975 beschränkte sich auf die 
Kenntnisnahme und Ablage des Berichtes, ohne 
daß sie es für nötig befand, ihre Entscheidung -
sei es auch nur in Schlagworten - zu begründen. 
Daß Kery sich mit diesem Bericht befaßt hätte, ist 
dem Aktenstück ebensowenig zu entnehmen wie 
ein Fristenvermerk. 

Kery gab zu diesen Berichten vor dem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuß an: 

"Ich habe sie (Fister) nicht danach (nach den 
Prüfungsberichten) gefragt. Die Prüfungen sind 
erfolgt, die Termine sind verflossen ... " 
(S 7382) 

IV. DERPRÜFUNGSBERICHT ÜBER DIE 
JAHRE 1973 bis 1976 

Angesichts dieser Gleichgültigkeit von seiten der 
AUfsichtsbehörde kann es nicht verwundern, daß 
sich Rauchwarter nach der Übernahme der Funk­
tion des Obmannes der WBO in keiner Weise ver­
anlaßt sah, auf eine Abstellung der Mängel zu drin­
gen, und völlig zu Recht davon. ausgehen konnte, 
daß Nachlässigkeiten bei der Führung der Genos­
senschaft keinerlei Reaktionen von seiten Kerys 
auslösen würden. Die Folgen dieser Einstellung 
schlugen in dem am 30. Dezember 1977 ebenfalls 
von Tietze und Eredansky namens des Österreichi­
schen Verbandes gemeinnütziger Bau-, Wohnungs­
und Siedlungsvereinigungen - gesetzlicher Prü­
fungsverband erstatteten Bericht über die gesetzli­
che Prüfung der Geschäftsjahre 1973, 1974, 1975 
und 1976, die sohin überwiegend bereits einen in 
den Beginn der Obmannschaft Rauchwarters fal­
lenden Zeitraum umfaßten, voll zu Buche. Aus­
zugsweise hieß es in diesem Bericht: 

"Im Zuge der Prüfung wurden jedoch Mängel 
an der bestehenden Organisation festgestellt, 
und zwar fehlen automatische Übernahmen von 
der Mietenbuchhaltung, die als Nebenbuchhal­
tungabgewickelt wird, in die Finanzbuchhal­
tung. Weiters fehlen allgemein übliche Kontroll­
einrichtungen (zB eine Objektkontrolle bei 
Buchung von Mieten). 
Im Rechnungswesen betragen die Rückstände -
mit Ausnahme der Mietenbuchhaltung, die ;l jour 
ist - sechs Monate. . 
Das Rechnungswesen der Genossenschaft war 
im gesamten Berichtszeitraum mit M ä n gel n 
behaftet. 
Die fehlende Übereinstimmung zwischen Bilanz­
ausweis und Konten war im Jahre 1975 und 1976 
nicht mehr gegeben, d~ der Jahresabschluß 1975 
im Bereich der Entgeltverrechnung - dort 

bestanden diese Differenzen .:..c. geändert wurde. 
Der Jahresabschluß 1976 wurde im Zuge der 
Prüfung fertiggestellt. Die anderen, in der 
Hauptsache formellen Mängel bestanden jedoch 
weiter. 
Es wird das Bestreben des Unternehmens sein 
müssen, eine Stärkung der Eigenkapitalbasis zu 
.erreichen, um dadurch eine Besserung der Ver­
mögens- urid Kapitalslage herbeizuführen. 
Der Vorstand ist den ihm nach Gesetz, Satzung 
und Geschäftsanweisung obliegenden Verpflich­
tungen nur teilweise nachgekommen. Insbeson­
dere wurden in qen Jahren 1973 bis 1975 
wes e n t I ich e Ver s t ö ß e gegen das 
Kostendeckungsprinzip festgestellt. 
Die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebes 
war in den Berichtsjahren im Bereich der Bautä­
tigkeit gegeben. Im Bereich der V erwaltungstä­
tigkeit konnte sie in den Jahren 1973 und 1974 
noch erreicht werden. In den Jahren 1975 und 
1976 wurde sie ni c h t mehr erzielt. 
Die Ertragslage kann infqlge der hohen Verluste 
aus der Hausbewirtschaftung n ich t als befrie­
digend bezeichnet werden. 
Die Prüfung der Bücher und Schriften der 
gemeinnützigen Bauvereinigung hat ergeben, 
daß die Buchführung, die Jahresabschlüsse und 
die Geschäftsberichte mit der Einschränkung 
entsprechen, daß sowohl Aktiva und Passiva als 
auch Aufwendungen und Erträge saldiert bzw. in 
unrichtiger Höhe erfaßt sind und bereits übereig­
nete Siedlungshäuser in den Büchern der Genos­
senschaft aufscheinen. 
Die Gebarung der Vereinigung entspricht in den 
Jahren 1973 bis 1975 den für sie geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen nur teilweise, da 
wes e n tl ich e Ver s t ö ß e gegen das 
Kostendeckungsprinzip fe,stgestellt wurden." 

Zwar sah sich angesichts dieser schweren Män-
gel, die nur die Erteilung eine~ eingeschränkten 
Prüfungsvermerkes ermöglichten, die Abteilung 
VIIII2 immerhin veranlaßt, zu vermerken, daß im 
nächsten Bericht darauf zu achten sein werde,daß 
die aufgezeigten Beanstandungen und Bemänge­
lungen behoben werden, doch wurde dieser Ver­
merk nicht in Evidenz gehalten, sondern gemein­
sam mit dem Akt über den Prüfungsbericht abge­
legt und auch in der Folge weder von Kery noch 
von Fister etwas veranlaßt. Diese oberflächliche 
Handhabung der Aufsichtspflicht durch Kery und 
die ihm unterstellte zuständige Abteilung des Amtes 
der Burgenländischen Landesregierung wird durch 
die Aussage von Dipl.-Kfm. Bernd Scherz, Prü­
fungsdienstleiter im Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsver­
band, vor dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß bestätigt: 

"Nein, eine Reaktion (auf die vom Prüfungsver­
band an die Aufsichtsbehörde erstellten Berichte) 
ist mir nicht bekanntgeworden." (S 7304 f.) 

6 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 87 von 161

www.parlament.gv.at



o 

88 13 8 5 der Beilagen 

Auch der Verband~prüfer Dipl.-Kfm. Hermanh 
Mersich mußte dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß resignierend eröffnen: 

"Bis Zur Affäre WBO hat es nie Mitteilungen 
oder Konsequenzen auf Prüfungsberichte unse­
res Verbandes gegeben." (S 6601) 

Unter diesen Umständen' mutet es geradezu 
selbstverständlich an, daß Kery auf die regelmäßig 
verspätete Vorlage der Bilanzen und Geschäftsbe­
richte der WBO in keiner Weise reagierte und auch 
Fister keinen Anstoß daran nahm. 

V. DIE WOHNBAUPOLITIK RAUCHW AR­
TERS 

Da Rauchwarter innerhalb der WBO auf keinen 
nennenswerten Widerstand stieß und von außen 
durch die Aufsichtsbehörde noch weniger zu' 
befürchten hatte, bekam er sehr bald die Genossen­
schaft so fest in den' Griff, daß er darangehen 
konnte, seine eigene Art von Wohnbaupolitik zu 
betreiben, die er als die der Österreichischen V olks­
partei auszugeben versuchte. Welche Ziele er dabei 
verfolgte und welche - negativen - Vorbilder 
sozialistischer Wohnbauvereinigungen des Burgen­
landes ihm dabei vorschwebten, tat er vor dem par­
lamentarischen Untersuchungsausschuß kund.: . 

"Es gibt' die sogenannten ÖVP-nahen und 
SPÖ-nahen gemeinnützigen Bauträger. Wir als 
ÖVP-naher Bauträger sollten natürlich im Sinne 
der ÖVP Wohnungspolitik machen, unabhängig 
jetzt vom Eigentumsgedanken, obwohl der auch 
immer mehr ins Schwimmen oder auf Unver­
ständnis gestoßen ist, sbllten wir natürlich dort 
Projekte errichten, Wohnungen errichten, wo es 
politisch notwendig war. Wenn ich daran denke, 
daß in meinem Heimatbezirk Mattersburg, so 
wird zumindest behauptet, Mattersburg umge­
dreht und auf Jahrzehnte SPÖ-fixiert wurde, 
dadurch, daß man dort das Hochhaus von der 
Pöttschinger Siedlungsgenossenschaft errichtet 
hat, so hat man natürlich von der ÖVP-Seite 
ähnliches versucht, um dort Mehrheiten zu 
sichern oder zu erreichen, wo es möglich war." 
(S 215 ff.) 

. Diese völlige Denaturierung dessen, was die 
Wohnbaupolitik der Österreichischen Volkspartei 
wirklich bedeutet und welches Anliegen ihr 
zugrunde li~gt, stellte Kampits vör dem parlamen­
tarischen Untersuchungsausschuß wieder richtig, 
als er in Betonung des Eigentumsgedankens am 
Wohnbau ausführte: 

"Wohnbaupolitik der ÖVP, glaube ich, das ist ja 
letztlich etliche Male publiziert worden, daß 
heißt, daß man sicher hier insbesondere bemüht 
hat" daß die Eigentumswohnungen gegenüber 
den Mietwohnungen doch nicht so steuerlich 

benachteiligt werden, wie es nach wie vor gege­
ben ist." (S 6514) 

Auch Sauerzopf verw:ahrte sich vor dem parla­
mentarischen Untersuchungsausschuß entschieden 
gegen die Unterstellung, Rauchwarters Überlegun­
gen zur Wohnbaupolitik wären dem ideologischen 
Gedankengut der Österreichischen Volkspartei ent­
nommen: 

"So schaut die ÖVP-Wohnbaupolitik nicht aus, 
wie sie der Herr Rauchwarter betrieben hat." 
(S 4036) 

Ungeachtet dieser Klarstellungen wird von seiten 
der SPÖ der Versuch unternommen, die Wohnbau­
politik der Österreichischen Volkspartei dadurch in 
Verruf zu briI).gen, daß sie sie mit den Erklärungen 
Rauchwarters identifiziert. Dabei wird jedoch 
überseherr, daß Rauchwarter wegen parteischädi­
genden Verhaltens aus der Österreichischen V olks­
partei ausgeschlossen wurde und daher alle von 
ihm - auch bereits früher - abgegebenen Erklä­
rungen immer unter dem Gesichtspunkt zu prüfen 
sind, inwieweit er als Repräsentant der Parteilinie 
gelten konnte. 

Der Versuch, Rauchwarters polittaktische 
Wohnbaupolitik mit der der Österreichischen 
Volkspartei gleichzusetzen, "gewinnt auch dann 
nichts an Glaubwürdigkeit, wenn man sich auf eine 

. im April 1981 geschlossene Vereinbarung zwischen 
dem Vorstand und der Geschäftsführung der 
Genossenschaft beruft, in der die Vorstellungen 
Rauchwarters ihren schriftlichen Niederschlag fan­
den. Denn diese Vereinbarung war lediglich eine 
interne zwischen Rauchwarter und Tietze, ohne 
daß der Österreichischen Volkspartei damals über­
haupt Gelegenheit geboten wurde, gegen die miß­
bräuchliche Verwendung ihres Namens und die 
Entstellu'ng ihrer Wohnbaupolitik auftreten zu 
können. Sie hat es aber nach Veröffentlichung die­
ser Vereinbarung sogleich getan und sich ganz ent­
schieden von Rauchwarter distanziert. 

D. DAS RAUCHWARTER-IMPERIUM 

I. ERRICHTUNG UND STRUKTUREN 

Für Rauchwarter war die WBO immer nur Mit­
tel zum Zweck, niemals jedoch Endzweck seiner 
kommerziellen Interessen. Ihm schwebte ein Netz 
von - durch Kapitalbeteiligungen oder durch die 
personelle Identität in den Leitungsfunktionen -
miteinander verbundenen Firmen vor, in deren 
Zentrum die Fäden bei ihm zusammenliefen. Das 
zur Firmengründung bzw. zur Beteiligung an den 
einzelnen Unternehmen erforderliche Kapital 
I:lrachte Rauchwarter zum Teil aus eigenem auf, 
zum Teil stammte es aus bislang nicht immer geor­
teten Quellen, wobei eine mißbräuchliche direkte 
oder indirekte Inanspruchnahme der Finanzkraft 
der WBO naheliegend erscheint. 
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Rauchwarter, der vor seiner Wahl zum Obmann 
der WBO nur an der Firma Bauelemente Bauer 
Ges.m.b.H. beteiligt war, begann mit dem eigentli­
chen Aufbau seines Firmenimperiums im Jahre 
1976, wobei die Anteile der Kapitalbeteiligungen 
bzw. die Mitgesellschafter und die Firmenbezeich­
nungen, insbesondere während der letzten Jahre, 
einem nahezu steten Wechsel unterlagen. Zum 
nicht geringen Teil trat Rauchwarter nicht offen, 
sondern im Wege komplizierter Firmenverschach­
telungen bzw. mittels Treuhandschaften in die 
Unternehmen ein. Folgeride Unternehmen wurden 
unter anderem dem Rauchwarter-Imperium zuge­
zählt: 

Firma Miethallen Betriebs-Ges.m.b.H. 
Firma Autogux - Handels-Ges.m.b.H. 
Firma Ing. Walter Ertl Ges.m.b.H. 
Firma Hans Günther Kolar Ges.m.b.H. (Firma 

. Datsun Center) 
Firma Commerz-Druck Ges.m.b.H. 
Firma Commerz-Druck Ges.m.b.H. & Co. KG 
Firma Hausgemeinschaft Erd und Mitgesell­
schafter 
Firma Safir Zeitschriftenveriagsges.m.b.H. & Co. 
KG. 
Firma Werbezentrum Ost - Verlagsges.m.b.H. 
(WZO) 
Firma Cosmogom Handels-Ges.m.b.H. 
Firma Otto Pitterle Ges.m.b.H. 
Firma Kunststoffverarbeitungsges.m.b.H. (Firma 
Duro-Technik) 
Firma Commerc-Car Company Handels­
Ges.m.b.H. 
Firma Residenz Grundstücks- und Vermögens­
verwaltungsges.m.b.H. 
Firma Automobilia Handels-Ges.m.b.H. 
Firma Automobilia Handels-Ges.m.b.H. & Co. 
KG. 
Firma Pro-Car Handels-Ges.m.b.H. 
Firma Harry Gruber Ges.m.b.H. 
Firma Egghardt Ges.m.b.H. 
Firma DATA-Commerc Allgemeine Betriebsbe­
ratungsges.m.b.H. 
Firma NÖST gemeinnützige Bau-, Wohnungs­
und Siedlungsgesellschaft m.b.H. 
Firma Menü-Service Ges.m.b.H. & Co. KG 
Firma Intreuhand Beteiligungsges.m.b.H. 

. Firm(l Studiengesellschaft Soziales Wohnen 
Ges.m.b.H. 
Firma GESTA gemeinnützige Stadterneuerungs­
ges.m.b.H. 
Copy-Shop (Filialbetrieb des WZO). 

Gewissermaßen als Dachgesellschaft für die 
diversen Beteiligungen Rauchwarters fungierte die 
Firma Commercia-Management Beteiligungs­
Ges.m.b.H., die Anteile an einer Vielzahl weiterer 
Firmen des Rauchwarter Imperiums hielt und an 
der andererseits zahlreiche dem Rauchwarter­
Imperium bzw. dem Kreis der Geschäftspartner 

Rauchwarters zuzuzählende Unternehmen beteiligt 
waren: 

Bemerkenswert erscheint dabei die Geschäftsver­
binduog Rauchwarters mit Hans Günther Kolar, 
einem 'Eisenstädter Gemeinderat der SPÖ. Damit 
wird nachdrücklich unter Bewei$ gestellt, daß 
Rauchwarter seine kommerziellen Interessen kei­
neswegs unter parteipolitischen Gesichtspunkten 
verfolgte. 

11. RAUCHWARTER SCHÄDIGT DIE WBO 
ZUGUNSTEN SEINES IMPERIUMS 

Zur Stützung seiner Unternehmen begann 
Rauchwarter - mit fortschreitender Zeit in immer 
stärkerem Maße - die WBO finanziell zur Ader 
zu lassen und unerlaubte Vermögensverschiebun­
gen vorzunehmen, wobei ihm die mang~lnde Kon­
trolle und Aufsicht über die WBO zugute kamen . 
So konnten unter anderem folgende Manipulatio­
nen zu Lasten der WBO und zum Vorteil von Fir­
men des Rauchwarter-Imperiums festgestellt wer-
den: . 

1. Firma Automobilia 
Zugunsten dieser Firma wurde ein WBO­
Sparbuch mit einem. Einlagestand von 
1,27 Mio S verpfändet und später '- nach 
Anwachsen von 83742,22 S an Zinsen -
aufgelöst. Überdies legte Helmuth MOHL, 
der Geschäftsführer der Firma Automobilia, 
im Auftrage Rauchwarters der WBO eine 
fingierte Rechnung über 350 000 S, um sol­
cherart eine bereits von der WBO geleistete 
Überzahlung - formal - abzudecken. 

2. Firma Cosmogom . 
Auch zugunsten der Firma Cosmogom 
wurde ein WBO-Sparbuch mit einem Einla­
gestand von 1,95 Mio S verpfändet und in 
der Folge :..- vermehrt um Zinsen in der 
Höhe von 66 000 S - aufgelöst. 

3. Firma Commercia 
Desgleichen kam die Firma Commercia in 
den Genuß von zwei Sparbüchern der WBO 
mit Einlageständen von 1 Mio S bzw. 
0,5 Mio S. Überdies bezahlte die WBO an 
die Firma Commercia weitere 0,5 Mio S, für 
die kein Leistungsnachweis vorhanden ist . 

4. Firma DATA-Commerc 
Auch diesem Unternehmen gingen von der 
WBO 200 000 S zu, für die ein Leistungs­
nachweis fehlt. 

5. Firma Commerz-Druck 
Im Auftrage Rauchwarte;s legte der 
Geschäftsführer der Firma Commerz-Druck, 
Rudolf Obradovits, der WBO um 
............ zig tausend Schilling über­
höhte Rechnungen vor, wobei der genaue . 
Schadensbetrag noch nicht ermittelt werden 
konnte. 
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Von noch entscheidenderer Bedeutung sind 
jedoch Zahlungen der WBO von mehr als 
4 Mio S an die Firma Commerz-Druck, für 
die kein Leistungsnachweis vorhanden ist. 

6. Firma Hans Günther Kolar Ges.m.b.H. 
Rauchwarter verpfändete ein WBO-Spar­
buch mit einem Einlagestand von 
827 135,28 S und löste es, nachdem Zinsen 
in der Höhe von 65 583,30 Sangefallen 
waren, zugunsten der Firma Hans Günther 
Kolar Ges.m.b.H. auf. 

7. Firma Kunststoffverarbeitungs-Ges.m.b.H. 
Bei diesem Unternehmen ging von der WBO 
eine Zahlung über 650 000 S ein, für die kein . 
Leistungsnachweis existiert. Überdies deckte 
die WBO beim Raiffeisenverband Burgen­
land einen Minussaldo der Firma Kunststoff­
verarbeitungs-Ges.m.b.H. über 477 682,42 S 
ab. 

8. Firma Intreuband 
Ingo Gutmann, der Geschäftsführer der 
Firma Intreuhand, erhielt von der WBO 
1,24 Mio S,die als "Vermittlungsprovisio­
nen" deklariert und von ihm zum Großteil in 
die Firma Intreuhand eingebracht wurden. 

9. Firma Miethallen Betriebs-Ges.m.b.H. 
Der Geschäftsführer dieses Unternehmens, 
Dipl.-Ing. Manfred Prost, beglich mit einem 
WBO-Scheck eine - im Zusammenhang 
mit der aus Anlaß des 40. Geburtstages 
Rauchwarters in Sigleß abgehaltenen Feier 
stehende - offene Rechnung über35 000 S. 

10. Firma Pro-Car 
Diese Firma kam in den Genuß einer Zah­
lung von 1 Mio S durch die WBO, ohne daß 
dieser Zahlung eine Gegenleistung gegen­
übergestanden wäre. 

11. Firma Werbezentrum Ost 
Die WBO erbrachte im Laufe der Zeit Zah­
lungen in der Höhe von insgesamt 
3,478 Mio S, ohne daß seitens des Werbe­
zentrums Ost Gegenleistungen erbracht 
wurden. 
Darüber hinaus legte Karl Schmidt, der 
Geschäftsführer des Werbezentrums Ost, im 
Auftrage Rauchwarters gegenüber der WBO 
fingierte Rechnungen in der Größenordnung 
von zirka 1,2 Mio S. 

12. Copy-Shop 
Auch in Ansehung dieses Filialbetriebes des 
Werbezentrums Ost legte Schmidt - über 
Anweisung Rauchwarters - eme um 
615193 S überhöhte Rechnung. 

. 13. Firma Residenz 
Zugunsten dieser Firma wurde ein Sparbuch 
der WBO mit einem Einlagestand von 
1 Mio S verpfändet und später - nach 

Anfall von 131 112,13 S an Zinsen - aufge-
löst. ' 

14. Firma Studiengesellschaft Soziales Wohnen 
Die WBO überwies an die Firma Studienge- , 
seilschaft Soziales Wohnen einen Betrag von 
1,238 Mio S, der als anteilsmäßiger Finan­
zierungsbeitrag für den Kauf der Firma 
GEST A von Rauchwarter eingebracht 
wurde. (Allerdings wurde dieser Betrag -
wenn auch erst nach der Aufdeckung der 
WBO-Affäre, nämlich ani 16. Feber 1982 -
der WBO zur Gänze retourniert.) 

III. DER ZUSAMMENBRUCH DES 
RAUCHW ARTER-IMPERIUMS, 

Ungeachtet der in die Millionen' gehenden -
nur beispielhaft aufgezählten - gesetzwidrigen 
finanziellen Unterstützungen von seiten der WBO 
schlitterten die Firmen des Rauchwarter-Imperiums 
in die roten Zahlen urrd liegen heute großteils wirt­
schaftlich völlig darnieder; über nicht wenige von 
ihnen wurde das Konkurs- bzw. Ausgleichsverfah­
ren eröffnet. 

Der wirtschaftliche Niedergang war vor allem 
auf die Großmannsucht Rauchwarters und seinen 
Verlust an Realitätsbezogenheit zurückzuführen, 
der ihn gewagte Geschäfte abschließen ließ, deren 
Desaster bei vernünftiger wirtschaftlicher Betrach­
tung von vornherein erkennbar war. Sein grenzen­
loser, in Wahrheit durch nichts begründeter Opti­
mismus, den er dank seines selbstsicheren Auftre­
tens und seiner bis ans Suggestive grenzenden 
Überredungsgabe auch seinen Mitarbeitern bzw. 
den von ihm bestellten und von ihm völlig abhängi­
gen Geschäftsführern seiner Unternehmen einreden 
konnte, verstellten ihm den Blick auf die triste 
Situation, in die seine Firmen nach und nach gerie­
ten. Durch die - vor allem während der letzten 
Jahre vor dem Zusammenbruch - unfreiwillig 
erfolgten Zuwendungen seitens der WBO geriet 
auch diese in den Strudel des wirtschaftlichen 

. Abstieges. Es läßt sich daher die Aussage treffen, 
daß die unerlaubten Finanzspritzen der WBO 
zugunsten der Privatfirmen Rauchwarters zu den 
wesentlichsten Gründen für den Zusammenbruch 
der WBO zählen. ' . 

Rauchwarter verstand es sehr geschickt, die wirt­
schaftlichen Schwierigkeiten seiner Unternehmen 
zu 'verschleiern und nach außen hin den Eindruck 
zu erwecken,'daß seine Firmen eine Quelle laufen­
der Einnahmen und sich mehrenden Reichtums dar­
stellten. In der Öffentlichkeit, insbesondere im Bur­
genland, galt daher Rauchwarter auf Grund seiner 
Firmenbeteiligungen als außerordentlich vermö­
gend, während es sich in Wahrheit bei einem nicht 
geringen Teil seiner Unternehmen um bloße 
Abschreibungsgesellschaften handelte. 
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IV. KEINE BEGÜNSTIGUNG DER ÖVP 
DURCH FIRMEN DES RAUCHWARTER­
JMPERIUMS 

:t .... 

· Nachdem Zusammenbruch war Rauchwarter 
bemüht, sein Firmenimperium mit. parteipolitischen 
Motiven zu begründen, wobei er sich sogar zu der 
Behauptung verstieg, er habe mit seinen Unterneh­
men keinen Gewinn für sich erzielen wollen. 

Dieser den politischen Aspekt der Uriterneh­
mensgründungen in den Vordergrund rückenden 
Behauptung Rauchwarters stehen jedoch folgende 
Umstände entgegen: 

• Keine einzige Firma wurde im Einvernehmen 
oder auch nur nach vorheriger Rücksprache mit 
Politikern seiner Partei gegründet; diesen 
waren sogar in der weitaus überwiegenden Zahl 
der Fälle die vielfach durch Treuhandschaften 
verschleierten Beteiligungen Rauchwarters 
nicht einmal bekannt. Auch die weitere Behaup­
tung Rauchwarters, er habe seine Unternehmen 
nicht gewinn orientiert führen woll e n, findet 
in dem umfangreichen Aktenmaterial, insbeson­
dere in den zahlreichen in Beschlag genomme­
nen Geschäftsunterlagen Rauchwarters, keine 
Deckung. Tatsache ist allerdings, daß seine 
Unternehmen letztlich keinen Gewinn abwar­
fen, sondern mit Verlust bilanzierten. Dies war 
jedoch keine von ihm gewollte, sondern uner­
wünschte Begleiterscheinung seiner ausufern­
den wirts.chaftlichen Tätigkeit. 

• Die Geschäftsverbindung mit Hans Günther 
Kolar kann wohl nicht ernstlich mit der Öster­
reichischen Volkspartei in Verbindung gebracht 
werden. 

• Nicht die Österreichische Volkspartei profi­
tierte von den Rauchwarter-Firmen, vielmehr 
zehrten diese eine der Österreichischen V olks­
partei nahestehende gemeinnützige Bauvereini­
gung finanziell aus. 

Daß trotz dieser klaren Fakten dennoch kolpor­
tiert wird, die Österreichische Volkspartei habe 
sich im Zusammenhang mit den Rauchwarter-Fir­
men einen Vorteil verschafft, kann nur als Zeichen 
von Uneinsichtigkeit gewertet werden. Bewußt 
oder unbewußt wird dabei der stereotypen, jedoch 
tatsachenwidrigen Verantwonung Rauchwarters 
gefolgt, alles nur im Interesse seiner Partei getan zu 
haben, während es ihm in Wirklichkeit um handfe­
ste wirtschaftliche Interessen seiner Person ging. 
Wie so oft benützte Rauchwarter auch in diesem 
Falle die Partei als Deckmantel für seinen persönli~ 
chen Vorteil. 

Dies gilt auch und insbesondere in Ansehung <;Ier 
Firma Commerz-Druck, von der von der SPÖ tat­
sachenwidrig und gezielt in Umlauf gebracht 
wurde, sie habe Druckaufträge für die Österreichi­
sche Volkspartei bzw. deren Teilorganisationen zu 
Vorzugspreisen durchgeführt und damit indirekt 
Parteienfinanzierung betrieben. Im übrigen wird 

der Versuch unternommen, den Eindruck zu 
erwecken; daß die Firma Commerz-Druck prak­
tisch nur für die Österreichische Volkspartei gear­
beitet habe. Beides ist unrichtig. 

Wohl trifft es zu, daß sich die Österreichische 
Volkspartei wiederholt der Firma Commerz-Druck 
bediente, doch kann dies angesicmts der Tatsache, 
daß diese 'von einem ihr angehörigen Landtagsab­
geordneten betrieben wurde, nicht sonderlich über­
raschen. Darüber hinaus gilt es aber festzuhalten, 
daß die Firma Commerz-Druck auch Aufträge für 
die mehrheitlich sozialistische Burgenländische 
Landesregierung, für die BEW AG, die Österreichi­
schen Bundesbahnen und das unter sozialistischer 
Leitung stehende Bundesministerium für Landes­
verteidigung ausführte. 

Unzutreffend sind auch Behauptungen, wonach 
Rauchwarter in finanziellen Dingen ein großzügi­
ges Verhalten gegenüber der' Österreichischen 
Volkspartei an den Tag gelegt hätte. Das Gegenteil 
war der Fall! Soweit von der Österreichischen 
Volkspartei Drucke bei der Firma Commerz­
Druck in Auftrag gegeben wurden, wurde;: von sei­
ten Rauchwarters - sogar schriftlich (zB in dem 
Brief vom 8. Oktober 1981 an Obradovits) - auf 
eine korrekte Abrechnung und auf die Beseitigung 
von Unklarheiten gedrl!ngen. Fes t z u hai t e n 
ist in diesem Zusammenhang wei­
ters, daß alle Aufträge von der 
Ö s te r r e ich i s c h e n V 0 I k s par t e i b z w. 
von ihren Teilorganisationen zur 
G ä n z e beg I ich e n w u r den. 

Unrichtig ist auch die Behauptung, die Österrei­
chische Volkspartei habe von' der Firma Com­
merz-Druck Sonderkonditionen eingeräumt erhal-. 
ten, die einer versteckten Parteienfinanzierung 
gleichgekommen wären. Anläßlich seiner Verneh­
mung 'vor dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß gab Obradovits gerade das Gegenteil an: 

"Ich muß sagen, daß wir hiebei (Aufträge der 
ÖVP im Wahljahr 1979) sehr gute Preise hatten, 
vor allem, weil die Bestellungen und Lieferungen 
immer relativ prompt gehen mußten. Da ist zum 
Beispiel am Abend angerufen worden, um 6 oder 
7 Uhr abends in der Firma: Wir brauchen über­
morgen soundso viele Stück von diesem Kon­
zept. Wir haben prompt geliefert, und haben 
auch unsere Preise, die wir kalkuliert hatten, in 
Rechnung gestellt." (S 5982 f.) 

Steht damit fest, daß die Firma Commerz-Druck 
der Österreich ischen Volkspartei kalkulierte Preise 
in Rechnung stellte und keineswegs unterpreisig 
arbeitete, so ist weiters von Bedeutung, daß das 
genannte Unternehmen die Aufträge auch durch­
aus nicht konkurrenzlos niedrig anbot. Auch dies 
wurde von Obradovits dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß bestätigt: 
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"Denn die diversen ÖVP-Funktionäre oder SteI­
len, die hier Aufträge vergeben haben, haben 
natürlich auch Konkurrenzpreise eingeholt, und 
wir mußten, insbesondere bei größeren Aufträ­
gen, die' aus Wien gekommen sind, mit Firmen 
konkurrieren, die dafür bekannt waren, daß sie 
niedrige Preise geben, oder daß sie des öfteren 
die Preise unterbieten." (S 5976) 

Ebenso gab Sauerzopf vor dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß an, daß' es für die 
ÖVP Burgenland keineswegs eine Selbstverständ" 
lichkeit war, mit den zu vergebenden Druckaufträ­
gen immer und ausschließlich die Firma Com­
merz-Druck zu betrauen, weil diese etwa konkur­
renzlos niedrige Preise in Rechnung gestellt hätte: 

"In der Regel haben wir bei Rauchwarter druk­
ken lassen. Wir haben einmal in Ebreichsdorf 
drucken lassen, um ihn im Preis ~u drücken." 
(S 4583) 

Es ist daher ein für niemanden zu leugnendes 
Faktum, daß die Österreichische Volkspartei im 
Zusammenhang mit Druckaufträgen an die Firma 
Commerz-Druck nie h t in den Genuß einer indi­
rekten - umsoweniger einer unerlaubten - Par~ 
teienfinanzierung kam. Anderslautende Behauptun­
gen können auch durch oftmaliges Wiederholen 
nichts an Glaubwürdigkeit gewinnen! 

Daß die Firma Commerz-Druck nur Verluste 
erwirtschaftete, 'war daher nicht etwa auf ihre 
Geschäftsverbindungen mit der Österreichischen 
Volkspartei, sondern einfach darauf zurückzufüh­
ren, daß auch sie von der tendenziell negativen 
Entwicklung der von Rauchwarter beherrschten 
Unternehmen nicht ausgt:nommen war, 

V. KERY UND DAS RAUCHWARTER­
IMPERIUM 

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die zahlrei­
chen Firm;ngründungen Rauchwarters war zwie­
spältig; auf der einen Seite bewunderte man Rauch­
w;arter wegen seiner Dynamik und seiner vermeint­
lichen Erfolge im kommerziellen Bereich, auf der, 
anderen Seite war man jedoch skeptisch, wie sich 
ein solches expansives wirtschaftliches Engagement 
mit der Stellung eines Landtagsabgeordneten ver­
einbaren ließ. Solche Bedenken wurden auch aus 
den Reihen seiner Partei laut, wie Hofrat Dr. Franz 
J ust, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der WBO, dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß berichtete: 

"Es war im Burgenland schon bekannt, daß hier 
viele seiner Mitabgeordneten unzufrieden waren 
wegen' seiner großen Geschäftsausweitung und 
seiner vielen Firmen, und es ist in den burgenlän­
disehen Zeitungen sehr oft auch aufgezeigt wor­
den, welches Imperium .er zusammenlegt." 
(S 6502) 

Noch wesentlich bedeutsamer als die Reaktion 
der Öffentlichkeit ist die Frage, wie sich Kery als \ 
Aufsichtsbehörde bezüglich des kontinuierlichen 
Aufbaues von Rauchwarters Firmenimperium ver­
hielt. Kery blieb lange Zeit überhaupt untätig. Erst 
Anfang .1980 ließ er prüfen, ob Rauchwarters Pri­
vatfirmen mit dessen Stellung als - dienstfreige­
stellter - Beamter der Burgenländischen Landesre­
gierung vereinbar waren. Da die Prüfung positiv 
ausfiel, veranlaßte er in der Folge überhaupt nichts 
mehr. Er ließ daher die Firmenbeteiligungen 
Rauchwarters keiner Überprüfung daraufhin unter­
ziehen, ob dadurch die im § 9 WGG 1979 nor­
mierte Unabhängigkeit der WBO von Angehörigen 
des Baugewerbes beeinträchtigt wurde, obwohl 
Rauchwarter an Bauunternehmen beteiligt war. 
Kery dürfte diese Bestimmung des W ohnungsge­
meinnützigkeitsgesetzes offenbar gar nicht bekannt 
gewesen sein, wie sich seiner im folgenden wieder­
gegebenen Aussage vor dem parlamentarischen 
Untersuchungs ausschuß entnehmen läßt: 

"Ich habe mich nicht veranlaßt gefühlt, zu sagen, 
man möge auch prüfen, inwieweit seip.e (Rauch­
warters) Tätigkeit als Obmann der WBO verein­
bar ist mit diesen vielen Tätigkeiten, die mir im 
Mai. oder April 1981 'bekanntgeworden sind. 

'Dazu hatte ich auch keine Veranlassung." 
(S 7385) 

Noch größere Ahnungslosigkeit bekundete Fister 
am 27. Mai 1982 vor dem burgenländischen Unter­
suchungsausschuß, als sie erklärte: 

"Es war mir damals (19. März 1981) nicht 
bekannt, daß Dr. Rauchwarter Firmenbeteiligun­
gen hat." 

Diese Gleichgültigkeit versuchte Fister im Zuge 
ihrer Einvernahme vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß "plausibel" zu machen, 
indem sie als Rechtfertigungsversuch vorbrachte: 

"Es wurde halt erzählt, der Herr Rauchwarter 
hätte Firmen. Aber mich als Beamtin hat das ja 
nicht zu interessieren, ob er Firmen hat oder 
nicht. Außerdem habe ich gehört, daß auch eine 
Prüfung stattgefunden hätte, wo festgestellt 
wurde, daß keine Firmenbeteiligungen sind." 
(S 6133) 

Auch Kampits bestätigte vor dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß, daß nichts veran­
laßt wurde: 

"Mir gegenüber hat man (von seiten der Auf­
sichtsbehörde) keine Bedenken ob dieser seiner 
Betriebe oder seines Firmenimperiums geäußert 
oder an mich herangetragen." (S 6529) 

Diese Nachlässigkeit seitens der Aufsichtsbe­
hörde wirkte sich deshalb ganz besonders nachtei­
lig aus, weil ihr Untätigbleiben als Beweis für die 
Zulässigkeit der Firmenbeteiligungen Rauchwarters 
und deren Vereinbarkeit mit seiner Funktion als 
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Obmann der WBO gewertet wurde. Auch in Krei­
sen, in denen man ~einer wirtschaftlichen Expan­
sion im privaten Unternehmensbereich mit Skepsis 
begegnete, stand angesichts der Duldung derartiger 
Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde die Frage 
der gesetzlichen Zulässigkeit nicht zur Diskussion. 
Damit trug aber die Untätigkeit Kerys und der ihm 
unterstellten Abteilung vml2 des Amtes der Bur­
genländischen Landesregierung mittelbar zu einer 
Förderung der Geschäfte Rauchwarters bei, da von 
der zuständigen Aufsichtsbehörde nicht Einhalt 
geboten wurde. 

Auf Grund seiner Tatenlosigkeit beim Aufbau 
des Rauchwarter-Imperiums trifft Kery auch indi­
rekt Schuld an den im Laufe der Jahre zur Grün­
dung bzw. Beteiligung und finanziellen Stützung 
der Rauchwarter-Firmen in gesetzwidriger Weise 
der WBO zum Nachteil deren Mitglieder entzoge­
nen Millionenbeträgen ! 

E. DIPL.-KFM. HORST TIETZE 

I. PERSON UND WERDEGANG 

Zu Beginn des Jahres 1979 wurde Tietze zum 
sogenannten Geschäftsführer der WBO be~tellt 
und trat damit die Nachfolge des ausscheidenden 
Ing. Walter Michael ERTL an, der zum Geschäfts­
führer der Firma Domus, einer Tochterfirma der 
WBO, von der sie sich jedoch - auf Grund der 
Unvereinbarkeitsbestimmungen nach dem Woh­
nungsgemeinnützigkeitsgesetz - später' wieder 
trennen mußte, ernannt wurde. Tietze, der im Zuge 
seiner beruflichen Karriere von 1964 bis .1969 als 
Revisionsassistent bei verschiedenen Treuhandge­
sellschaften tätig gewesen war, bekleidete ab 1969 
bis Ende 1978 beim Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsver­
band die Funktion eines Prüfers; in dieser Eigen­
schaft nahm er auch zweimal die Prüfung der 
WBO, und zwar betreffend die Jahre 1970 bis 1972 
sowie 1973 bis 1976, vor, wodurch sich seine Kon­
takte mit Rauchwarter, den er im Jahre 1975 in 
Graz kennengelernt hatte, vertieften. 

Tietzes unfreiwilliges Ausscheiden aus dem Revi­
sionsverband war darauf zurückzuführen, daß er 
bei der steiermärkischen Wohnbau genossenschaft 
GWS in einer inkompatiblen Doppelfunktion auf­
trat, nämlich einerseits als ihr Konsulent und ande­
rerseits als ihr im Auftrage des Revisionsverbandes 
tätiger Prüfer. Auch diesbezüglich bekundete Fister 
vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus­
schuß - wieder einmal - völlige Ahnungslosig­
keit, als sie über Befragen zugeben mußte: 

"Nein, es war mir nicht bekannt, daß der ehema­
lige Verbandsprüfer Dipl.-Kfm. Tietze wegen 
Unregelmäßigkeiten aus dem Revisionsverband 

. ausscheiden mußte. Das ist mir erst später dann 
eben auch bekanntgeworden." (S 6211) 

II. TIETZE UND DIE WBO 

In seiner zu Beginn des Jahres 1979 bei der 
WBO übernommenen Funktion als Geschäftsführer 
oblag Tietze insbesondere die innerbetriebliche Lei­
tung der Genossenschaft, die Anbahnung, V orbe-

. reitung und Abwicklung von Geschäften. Tietze, 
der auf Grund seiner langjährigen beruflichen 
Tätigkeit über ein enormes Fach- und Insiderwis­
sen bezüglich gemeinnütziger Bauvereinigungen 
verfügte und dem von seiten der' Genossenschaft 

. auch großes Vertrauen entgegengebracht wurde, 
gelang es innerhalb kürzester Zeit, seine Position 
derart auszubauen, daß sie an faktischer, Macht 
weit über der der Vorstandsmitglieder lag und sich 
. nur unwesentlich von der Rauchwarters unter­
schied. 

In Tietze hatte Rauchwarter einen "kongenia­
len" Partner gefunden; einerseits deshalb, weil 
Tietze - was den Absichten Rauchwarters ent­
sprach - auf eine Ausweitung des Geschäftsvolu­
mens der WBO drängte, und andererseits, weil 
auch Tietze ebenso wie Rauchwarter daran interes­
siert war, die WBO als Plattform für gewinnbrin­
gende Privatgeschäfte zu benützen bzw: zu miß­
brauchen. Mit Rauchwarter stimmte Tietze - aus­
gesprochen oder unausgesprochen - auch darin 
überein, überall dort, wo die Interessen der WBO 
mit denen 'der privaten Geschäfte kollidierten, letz­
teren - zum Nachteil der WBO - Vorrang ein­
zuräumen. 

III. TIETZE UND DAS RAUCHWARTER­
IMPERIUM 

Angeregt durch Rauchwarter beteiligte sich 
Tietze an Firmen des Rauchwarter-Imperiums, 
wobei' auch er in einigen Fällen seine Beteiligung 
durch Treuhandschaften verschleierte. An folgen­
den Unternehmen konnte seme Beteiligung nach­
gewiesen werden: 

Firma Intreuhand 
Firma Commercia 
Firma NOEST 
Firma' Studiengesellschaft Soziales Wohnen 
Firma DAT A-Commerz 
Firma Cosmogon 
Firma GESTA. 

. Darüber hinaus war er Geschäftsführer der Fir­
men NOEST, Cosmogon und Studiengesellschaft 
Soziales Wohnen. 

Mit dem Eintritt Tietzes in die WBÜ wurde 
deren Untergang beschleunigt; war es doch nun­
mehr nicht nur Rauchwarter allein, der die WBO 
als unerschöpfliches Füllhorn betrachtete, mit dem 
man sich die privaten Taschen füllen konnte. Wie 
"erfolgreich" Tietze für die eigene Kassa "arbei­
tete", geht allein daraus hervor, daß im Herbst 
1982 bei der BAWAG in Eisenstadt ein am 4. März 

/ 
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1981 angelegtes Überbringer-Sparbuch (Nr. 
38120-111-822) mit dem Kennwort "Edelweiß" 
sichergestellt werden konnte, dessen Eigentümer­
schaft Tietze nicht bestritt. Es war ihm jedoch nicht 
möglich, eine einigermaßen glaubwürdige Erklä­
rung für die Herkunft der in der Zeit von 5. März 
1981 bis 2. Juni 1982 getätigten Einzahlungen in 
der Größenordnung von 6,93 Mio S zu geben. 
Ebenso ungeklärt ist bislang, welcher Verwendung 
die von Juni 1981 bis einschließlich 21. Dezember 
1981 abgehobenen 5,07 Mio S zugeführt bzw. 
wohin sie verbracht wurden. 

IV. TIETZE, DIE BA W AG UND DIE WBO 
; 

Tietze trug auch zu einer Veränderung der wirt­
schaftlichen Ausrichtung der WBO bei, indem er 
Geschäftsverbindungen mit der sozialistischen 
BA WAG herstellte, wobei ihm seine langjährige 
Bekanntschaft mit dem Leiter der Eisenstädter 
Filiale, Wolfgang Gerhartl, zugute kam. Gerhartl 
berichtete hierüber dem parlamentarischen Unter­
suchungsausschuß : 

. i,Die Verbindungen zur WBO kamen durch mei­
nen ehemaligen Schulkollegen, den Herrn 
Dipl.-Kfm. Tietze, zustande; mit ihm bin ich in 
Wr. Neustadt in die Handelsakademie gegangen, 
und als er Geschäftsführer wurde, mit 1. Jänner 
1979, ist er in den Folgemonaten, daher kann ich 
es nicht genau sagen, wann es war, zu mir 
gekommen und hat gemeint: Die WBO soll sich 
ausweiten, und er sucht neben dem derzeitigen 
Bein - das war damals der Raiffeisenverband -
durchaus auch ein zweites Bankbein. Damit hat 
er letztlich durch meine Bekanntschaft mit ihm 
die BA WAG gemeint. Ich bin also durch den 
Schulfreund Tietze mit der WBO in Kontakt 
gekommen." (S 3005) 

Auch Rauchwarter bestätigte dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß, daß die Kontakte 
zur BAWAG durch Tietze geknüpft wurden: 

"Wir haben vorher, glaube ich, überhaupt nicht 
einmal ein Konto gehabt bei der BAWAG. Diese 
ganzen Kontakte mit der BA WAG hat exklusive 
alle Tietze auf Grund der persönlichen Bekannt­
schaft offensichtlich mit Gerhartl gemacht. Vor­
her haben wir nichts zu tun gehabt mit der 
BAWAG." (S 464). 

Die BA WAG hat es Tietze und Gerhartl zu ver­
danken, daß ihr Name untrennbar mit der WBO­
Affäre verbunden ist. Waren es doch vornehmlich 
BAWAG-Konten, über die ungeklärte Zahlungen 
der WBO und veruntreute WBO-Gelder liefen. Es 
war gewiß kein Zufall, daß die im Zuge der Revi­
sion der WBO im Jahre 1981 als erste festgestellten 
unklaren Zahlungen in der Höhe von 0,5 Mio S 
über BAWAG-Konten geführt wurden: Mersich 
erläuterte dies vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß : 

"Diese Zahlungen, diese 500 000 S, wurden über 
BA WAG-Konten geführt, vorwiegend über 
BA WAG-Konten. Dieses inkriminierte 
BAWAG-Konto wurde im November - ich 
glaube Oktober/November 1979 - eröffnet und 
März, Feber/März 1980 haben großteils diese 
unklaren Zahlungen begonnen. Nicht zuord­
nungsfähige ZahlUngen von unserer Sicht aus." 
(S 6592) 

Darüber hinaus gab es ~uch gesetzwidrige Ver­
pfändungen von WBO-Sparbüchern bei der 
BA W AG sowie sonstige aufklärungs bedürftige 
Geldtransaktionen; durch die Gerhartl ins Zwie­
licht geriet, was im Jahre 1981 zur Beendigung sei­
nes Dienstverhältnisses bei der BA WAG führte. 
Bezeichnenderweise wurde er im Anschluß daran 
zum Geschäftsführer der Rauchwarter-Firma 
DATA-Commerz bestellt. 

Aber nicht allein die Eisenstädter Filiale der 
BA WAG, sondern auch deren Zentrale iri Wien trat 
im Zusammerihang mit der WBO-Affäre in 
Erscheinung. Einem Bericht der Österreichischen 
Nationalbank, Prüfungsstelle für den Zahlungsver­
kehr mit dem Ausland, vom 7. Juni 1982 zufolge 
(Z 123/102-112/82) verkaufte die Zentrale der 
BAWAGam 2.Juli 1980 101955 DM in Noten 
(zum Kurs: 100 DM = 716 S) an den deutschen 
Staatsbürger Peter Capeller (der sich mit einem von 
der Republik Grenada am 2. Oktober 1976 ausge­
stellten Diplomatenpaß auswies), wobei Capeller 
einen am 2. Juli 1980 von der WBO ausgestellten 
Scheck über 730000 S übergab; dieser Scheck 
wurde in der Folge zu Lasten des bei der 
BA WAG-Filiale in Eisenstadt bestehenden Kontos 
der W;BO eingelöst. Die devisenrechtliche Unzuläs­
sigkeit des Verkaufs der DM-Noten durch die 
BA WAG umschrieb die Österreichische N ational­
bank in ihrem Bericht vornehm mit "das vorer­
wähnte inländische Kreditinstitut scheint irrtümlich 
der Meinung gewesen zu sein, daß der Verkauf 
dieser Valuten im Rahmen von einschlägigen devi­
senrechtlichen Regelungen, welche für Diplomaten 
gelten, zulässig war". 

Welche Gründe für den Verkauf der DM-Noten 
durch die BAWAG-Zentrale auch immer maßgeb­
lich gewesen sein mochten, so steht doch fest, daß 
durch dieses Geschäft gegen das Devisengesetz ver­
stoßen wurde. Sollte dies wirklich "irrtümlich" 
erfolgt sein, muß sich die BA WAG den Vorwurf 
gefallen lassen, mit den einschlägigen Bestimmun­
gen des Devisengesetzes nicht hinreichend vertraut 
zu sein. Sollte beim Verkauf der Valuten aber nicht 
irrtümlich, sondern vorsätzlich gegen das Devisen­
gesetz verstoßen worden sein, was es noch zu klä­
ren gälte, so müßte dies die Einleitung eines Straf­
verfahrens nach den Strafbestimmungen des Devi­
sengesetzes zur Folge haben. Bislang ist nichts dar­
über bekanntgeworden, daß diesbezüglich über­
haupt Erhebungen zur Klärung des Sachverhaltes 
geführt wurden. 
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Durch das Zusammenspiel von Rauchwarter und 
Tietze büßte die BA WAG rund 112 Mio S ein. Der 
vermeintliche Gewinn, den sie durch ihre 
Geschäftsbeziehungen zu Rauchwarter zu ziehen 
gedachte, entpuppte sich letztlich als gigantischer 
Verlust. Sie als "Opfer" Rauchwarters bedauern zu 
wollen, hieße an der Tatsache vorbeizusehen, daß 
sie sich durchaus nicht in selbstloser Weise an den 
Geschäften des Genannten beteiligte, sondern 
gewinnorientiert handelte, sich jedoch dabei ver­
spekulierte und auf der Strecke blieb, nicht anders· 
als Rauchwarter selbst. 

Der sozialistische Landesrat V ogl, Finanzrefe­
rent der Burgenländischen Landesregierung, fand 
am 17. Juni 1982 vor dem Untersuchungsausschuß 
des Burgenländischen Landtages folgende Worte 
für die ihm ideologisch nahestehende Bank: 

\ 

"Ich habe nie mit der BA W ~G über die WBO 
oder deren Finanzierung gesprochen. Welchen 
Anlaß hätte ich auch haben können, mich hier 
einzumischen. Ich habe nur nachträglich gehört, 
daß die BA W AG diese Finanzierung übernom­
men hat und habe einen Ausdruck in meiner 
emotionellen Haltung 'geprägt, den ich ruhig 
wiedergeben kann: Hausmeisterbank." 

Außer zur BA WAG knüpfte Tietze auch 
geschäftliche Kontakte zu ihm von früher her 
bekannten Personen und Firmen, vor allem im 
Raume Wr. Neustadt. Auch die Einstellungen bei 
der WBO wurden nach seinem Eintritt vielfach 
unter dem Gesichtspunkt früherer Bekanntschaften 
vorgenommen; unter anderem kam auf diese Weise 
Baumgartner zur WBO. 

F. GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN DER WBü 

Die so gut wie nicht vorhandene Kontrolle der 
WBO durch Kery, die geradezu manische Sucht 
Rauchwarters und Tietzes, die Geschäfte der WBO 
ins Gigantische zu steigern, sowie ihre unum­
schränkte Herrschaft innerhalb der WBO führten 
ab dem Jahre 1979 zu einer Reihe von Geschäften 
und der Aufnahme neuer Geschäftsverbindungen, 
in deren Gefolge sich in nicht wenigen Fällen -
überwiegend strafrechtlich relevante - Vorfälle 
ereigneten, durch welche die WBO um Millionen­
beträge geschädigt wurde. 

I. FIRMA KLEIBL 

Im Jahre 1979 geriet die bereits im Jahre 1965 im 
Ausgleich verfangene Firma Kleibl & Co., die nur 
über geringes Eigenkapital verfügte, neuerlich in 
Liquiditätsschwierigkeiten, verlor bei den Banken 
ihre Kreditwürdigkeit, konnte Forderungen von 
Lieferanten nur mehr teilweise bezahlen und war 
im Frühjahr 1980 gänzlich zahlungsunfähig. Wie­
derholte Versuche Josef Kleibis, des geschäftsfüh­
renden Mehrheitsgesellschafters, im Wege eines 

außergerichtlichen Ausgleiches durch Einliehen 
von Partnerschaften mit kapitalkräftigen Firmen 
den drohenden Konkurs abzuwenden, scheiterten. 

Die weiteren Bestrebungen Kleibis, seine Firma 
doch noch zu retten, führten im Juni 1980, unter 
andere a~f Grund seiner aus Geschäftsbeziehungen 
zur Firma Commerz-Druck herrührenden 
Bekanntschaft mit Rauchwarter, zum Kontakt mit 
der WBO. Obwohl die Firma Kleibl & Co. bis 
dahin mit der WBO nie in geschäftlicher Verbin­
dung gewesen war und obwohl Kleibl auch Rauch­
wart er und Tietze seine schlechte wirtschaftliche 
Situation erläutert hatte, erlangte er von beiden 
eine Zusage auf "Hilfeleistung" durch die WBO. 

Ende Juni 1980 trafen einander Rauchwarter, 
Tietze und Kleibl im Büro der WBO in Eisenstadt, 
um die Durchführung der zugesagten "Hilfelei­
stung" durch die WBO für die Firma Kleibl & Co. 
zu planen. Die Prüfung des von Kleibl vorgelegten 
Status über die finanzielle Situation seiner Firma 
ergab die Notwendigkeit der sofortigen Aufbrin­
gung eines Geldbetrages von 7 Mio S zur Ermögli­
chung eines außergerichtlichen Ausgleiches sowie 
der Zuführung weiterer Millionenbeträge als 
Betriebskapital nach erfolgter Sanierung. 

Gemeinsam mit K1eibl arbeiteten Rauchwarter 
und Tietze einen Plan zur Sanierung der Firma 
Kleibl & Co. und deren weiterer Unterstützung in 
den erforderlichen Grundzügen aus. Sodann wurde 
der zur Unterstützung der Firma Kleibl & Co. 
beschlossene Geldzufluß aus dem Vermögen der 
WBO, die sich selbst bereits in einem Liquiditäts­
engpaß befand und auf Gelder aus Wohnbauförde­
rungsmitteln der öffentlicher Hand greifen mußte, 
abgewickelt. 

Motiv für die Handlungsweise Rauchwarters 
und Tietzes war auch in diesem Zusammenhang 
vor allem ihr persönliches Gewinnstreben, zUIllal 
sie sich einen Einfluß auf die marode Firma Kleibl 
& Co. erhofften. . 

Am 3. Juli 1980 zeichneten Rauchwarter und der 
von ihm dazu überredete Obmann-Stellvertreter 
der WBO, Hans Tiwald, einen WBO-Scheck, lau­
tend auf einen Betrag von 11,75 Mio S, von wel­
chem 7 Mio S zur Erw-irkung einer Bankgarantie 
der BA WAG, Filiale Eisenstadt, für die Firma 
Kleibl & Co. dienen sollten. Noch am selben Tage 
wurde von Tietze nach Einlösen dieses Schecks bei 
der BA WAG ein auf die WBO lautendes Sparbuch 
mit einer Einlage von 7 Mio S eröffnet und zur 
Besicherung der von dieser Bank erwirkten Haf­
tung durch einen Kredit bis zu einem Höchstbetrag 
von 7 Mio S bei der Girozentrale der Bank der 
Österreichischen Sparkassen AG verpfändet. 

Im Hinblick auf diese Bankgarantie wurde am 8. 
August 1980 der Firma Kleibl & Co. ein Kredit in 
laufender Rechnung bis zu einem Betrag von 
7 Mio S eingeräumt. Um diesen Kredit - und 

o 
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auch weitere Geldzuflüsse aus dem Vermögen der 
WBO - zu erlangen, hatte sich Kleibl gegenüber 
Rauchwarter und Tietz!; verpflichtet, für die 
Umwandlung der Firma Kleibl & Co. in eine 
Gesellschaft m.b.H. zu sorgen, an der den beiden 
eine prozentuell überwiegende Beteiligung zukom­
men sollte. In der darüber schriftlich getroffenen 
Vereinbarung trat Tietze für eine "noch namhaft 
zu machende Gruppe" auf, um eine Deklarierung 
der beschlossenen· Beteiligung nach außen hin zu 
vermeiden. 

Noch im August 1980 wurde der von der Giro­
zentrale Wien der Firma Kleibl & Co. eingeräumte 
Kreditrahmen zur Erfüllung der Gläubigerforde­
rungen gegenüber der Firma Kleibl & Co. in der 
Weise ausgenützt, daß, die Bedingungen des ange­
strebten außergerichtlichen Ausgleiches erfüllt wer­
den. 

Am 29. September 1980 wurde sodann die Firma 
Kleibl & Co. in eine Gesellschaft m.b.H. umgewan­
delt. Der Gesellschaftsvertrag wurde zwischen 
Kleibi, dessen Bruder Franz Kleibl "und der Firma 

. Babenbergia Planungs- und Bauträgergesellschaft 
m.b.H., die 80% des Stammkapitals übernahm, 
abgeschlossen. . 

Die Brüder Kleibl verpflichteten sich insbeson­
dere, die Firma Kleibl & Co. als Offene Handelsge­
sellschaft aufzulösen und den Betrieb zur Gänze in 
die neu gegründete Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung einzubringen.- Die Firma Babenbergia wie­
derum ging die Verpflichtung zur gänzlichen Ein­
zahlung der von ihr übernommenen Stammeinlage . '. 
em. 

Die auf diese Weise errichtete Gesellschaft 
wurde am 14. Oktober 1980 zu HRB 1059 des 
Kreisgerichtes Korneuburg registriert, wobei 
zunächst Kleibl und Helmut Schubert als selbstän­
dige Geschäftsführer bestellt wurden. Bei Schubert 
handelte es sich um einen Vertrauten Rauchwar­
ters, der auch als Geschäftsführer der Firmen Cos­
mogon und Intreuhand fungierte. 

Durch die Gesellschaftsbeteiligung der Firma 
Babenbergia sollte nach außen verdeckt werden, 
daß ·sich Rauchwarter und Tietze die Mehrheitsbe­
teiligung an der Fi~ma Kleibl Ges.m.b.H. gesichert 
hatten. Der alleinige Gesellschafter und Geschäfts­
führer der Firma Babenbergia, Ing. Helmut Hasen­
dorfer, der im wirtschaftlichen Abhängigkeitsver­
hältnis von der WBO bzw. von Rauchwarter stand, 
ging die erwähnte Gesellschaftsbeteiligung auf 
Ersuchen Rauchwarters und Tietzes lediglich vor­
übergehend unter der Zusage späterer Schadlosstel­
lung ein. 

Die vereinbarungsgemäße Zuführung weiterer 
Millionenbeträge als Betriebskapital für die nun­
mehr gänzlich unter dem Einfluß von Rauchwarter 
und Tietze stehende Kleibl Ges:m.b.H. erfolgte 
derart, daß. Kleibl als Geschäftsführer der Kleibl 

Ges.m.b.H. von der WBO zum Schein Akonto­
Zahlungen für künftige Warenlieferungen unter 
Bezug auf ihm jeweils von Tietze genannte Bauvor­
haben der WBO verlangen sollte, ohne daß ein tat­
sächlicher Lieferauftrag seitens der WBO beabsich~ 
tigt war und in der Folge auch in keinem einzigen 
Fall erfolgte. 

Auf diese Weise flossen der Firma Kleibl 
Ges.m.b.H. aus dem Vermögen der WBO im Zeit­
raum September 1980 bis Juni 1981 jeweils nach 
entsprechenden Ansuchen um Akonto-Zahlungen 
seitens Kleibis Geldbeträge in der Höhe von insge­
samt 7,5 Mio S zu. 

Das am ,3. Juli 1980 zur Erwirkung der Bankga­
rantie durch die BA W AG zwecks Sicherstellung 
des der seinerzeitigen Firma Kleibl & Co. von der 
Girozentrale Wien gewährten Kredites in der 
Höhe von 7 Mio S von Tietze mit Wissen und Wil- . 
len Rauchwarters verpfändete WBO-Sparbuch mit 
der Einlage von 7 Mio S wurde nach Inanspruch­
nahme der Bankgarantie durch die Girozentrale 
aufgelöst und der Betrag von 7 Mio S am 3. Feber 
1981 der Girozentrale überwiesen. Zur Verschleie­
rung des beschriebenen Vorganges richtete Kleibl 
nach Absprache mit Tietze ein weiteres fingiertes 
Ansuchen um Akonto-Zahlung hinsichtlich des 
Betrages von 7 Mio S unter dem Vorwand der 
"Preissicherung für ·laufende Projekte" an die 
WBO, um zu ermöglichen. daß in der Buchhaltung 
der WBO der Abgang dieses Betrages unter dem 
Vermerk "Bezahlt am 9. März 1981 mit Sparbuch 
BA Nr. 38120108821" Deckung fand. 

In Verfolgung eines von Kleibl und Tietze noch 
Ende des Jahres 1980 gemeinsam geschmiedeten 
Planes wurde ein Betrag von mehreren Millionen 
Schilling aus den auf die oben beschriebene Weise 
der Kleibl Ges.m.b.H. zugeflossenen Geldern für 
die Errichtung einer Filiale der Kleibl Ges.m.b.H. 
mit dem Standort in Graz verwendet. Diese im 
März 1981 errichtete Betriebsstätte sollte sich vor 
alle~ mit dem Verkauf von Fliesen befassen, wurde 
jedoch im Juni 1980 der Firma Ceramica Handels 
Ges.m.b.H., an welcher Walter Weiser als vertre­
tungsbefugter Geschäftsführer zum damaligen 
Zeitpunkt 99% der Geschäftsanteile inne hatte und 
die zum Zwecke dieser Transaktion gegründet 
worden war, übertragen. . 

Eine Leistung der Firmen, Kleibl & Co. bzw. 
Kleibl Ges.m.b.H. an die WBO ist nie erfolgt. 

Obwohl die Firma' Kleibl Ges.m.b.H. Akonto­
Zahlungen in Millionenhöhe von der WBO erhal­
ten hat, ohne jemals Waren an diese geliefert zu 
haben, befindet sie sich derzeit neuerlich im wirt­
schaftlichen Niedergang. Am 26. April 1982 wurde 
vom Kreisgericht Kotneuburg als Handelsgericht 
über ihr Vermögen zu Sa 3/82 das Ausgleichsver­
fahren eröffnet. . 
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Die im Zusammenhang mit dem - letztlich ver­
geblichen - Versuch, die Firma Kleibl zu sanieren, 
aufgestellte Behauptung, Sauerzopf habe bei 
Rauchwarter für diese Rettungsaktion interveniert, 
hielt den vom Untersuchungs ausschuß und vom 
Landesgericht für Strafsachen Wien durchgeführ­
ten Erhebungen nicht stand. Zwar versuchte 
Raudiwarter - wie auch in anderen Fällen - das 
wahre Motiv der von der WBO an die Firma Kleibl 
geleisteten Zahlungen, nämlich seinen persönlichen 
Vorteil, den er aus der Dominanz über letztge­
nanntes Unternehmen zu erzielen trachtete, 
dadurch zu verschleiern, daß er parteipolitische 
Interessen bzw. die langjährige Bekanntschaft 
Sauerzopfs mit Kleibl als Vorwand vorschob, doch 
stellte sich im Zuge der Untersuchungstätigkeit die 
Unrichtigkeit dieser - gegen Sauerzopf gerichteten 
- Unterstellung Rauchwarters heraus. Weder 
intervenierte Kleibl bei Sauerzopf, noch förderte 
dieser die kriminellen Machenschaften Rauchwar­
ters, die auch Gegenstand der von der Staatsan­
waltschaft Eisenstadt zu 4 St 3771/81 erhobenen 
Anklage sind, oder ermunterte oder riet gar zum 
gesetzwidrigen Einsatz von Geldern der WBO zum 
Zwecke der Rettung der ,Firma Kleibl. 

11. WAL TER WEISER 

Walter Weiser unterhielt neben den für seine Fir­
men die Existenzgrundlage bildenden Geschäftsbe­
ziehungen zur WBO auch geschäftliche Kontakte 
zu den Firmen Automobilia, Cosmogom und Com­
merz-Druck, die sämtliche dem Rauchwarter­
Imperium angehörten. 

Von bedeutendem Umfang war seine geschäftli­
che Tätigkeit für Rauchwarter und Tietze als Pri­
vate. Auf das Wohlwollen der Genannten war er im 
Hinblick auf seine Geschäftsbeziehungen zur WBO 
angewiesen. In denjahren 1980 und 1981 erbrachte 
er für sie Leistungen in Millionenhöhe. 

So ließ sich Tietze in diesem Zeitraum von den 
Firmen Weisers sein Wohnhaus in Wr. Neustadt. 
und eine Wohnung in Wien installieren und ein­
richten. Die von Weiser zu diesem Zwecke an 
Tietze erbrachten Leistungen stellen in ihrem 
Gesamtumfang einen Wert von 8698607 S dar. 

Rauchwarter bezog in den Jahren 1980 und 1981 
von verschiedenen Firmen Weisers im Zuge der 
Installierung und Einrichtung eines Wohnhauses in 
Sigleß, einer Wohnung in Wien sowie einer Villa in 
Weyregg in Oberösterreich Leistungen im Werte 
von 3 657 833 S. Während ,Tietze im Jahre 1980 
seinen damals noch geringeren Zahlungsverpflich­
tungen gegenü_ber Weiser in der Höhe von insge­
samt 78615,61 S nachkam, bezahlte er im Jahre 
1981 von seinen oben angeführten Gesamtschulden 
nur mehr zirka ein Drittel. 

Rauchwarter leistete seit dem Jahre 1980 über­
haupt keine direkten Zahlungen für diese Leistun-

gen. Erst Ende des Jahres 1981, nachdem die 
WBO-Affäre ruchbar geworden war, fand eine teil­
weise Verrechnung zwischen Rauchwarter und 
Tietze einerseits sowie Weiser andererseits in Form 
von Warenrücknahmen durch letzteren statt. 
Rauchwarter und Tietze kamen ihren Verbindlich­
keiten gegenüber Weiser von Anfang an nur 
zögernd nach, sodaß dieser ständig Zahlungen 
urgierte. Da Rauchwarter und Tietze außerstande 
waren, die kostspielige Einrichtung ihrer Häuser' 
bzw. Wohnungen auf reelle Weise zu finanzieren, 
vereinbarten sie noch im Jahre 1980 mit dem selbst 
in Geldnot befindlichen Weiser, der daher seiner­
seits gar nicht in der Lage war, ohne prompte Zah~ 
lung im beschriebenen Umf~ng zu liefern, und 
durch die entstehenden Außenstände die Existenz 
seiner Firmen gefährdet sah, daß dieser sich durch 
die Vorlage von Rechnungen über fingierte Lei­
stungen gegenüber der WBO schadlos halten sollte. 

Bei der Durchführung dieses Vorhabens sollte 
. ihnen ihrem Plan gemäß der Umstand zugute kom­
men, daß Weiser bei verschiedenen Bauprojekten 
der ~1BO für tatsächlich erbrachte Leistungen auf 
Grund entsprechender Aufträge regelmäßig Rech­
nungen für Teilleistungen legte. Die über die tat­
sächlichen Ansprüche hinausgehenden Rechnungen 
sollten zwar auf fingierte Leistungen Bezug neh­
men, konkrete Leistungspunkte jedoch nicht ent­
halten, sodaß eine Überprüfung auf tatsächlich 
erbrachte Leistungen nur erschwert möglich war. 

Im Hinblick auf die Dominanz Tietzes in der 
inneren Verwaltung der WBO wäre daher eine sol­
che Überprüfung, wenn überhaupt, so lediglich 
zum Scheine erfolgt. 

Auf diese Weise sollten und konnten in der Folge 
die entsprechenden, von Rauchwarter angeordne-c ' 

ten Zahlungsanweisungen in der Buchhaltung Dek­
kung finden. Weiser erklärte sich mit dieser Vor­
gangsweise, die ihm - in Absprache mit Rauch­
warter und Tietze - nicht nur den Erhalt unge­
rechtfertigter Zahlungen durch die WBO in der 
Höhe der jeweiligen privaten Verpflichtungen bei­
der bei seinen Firmen, sondern nach eigenem Gut­
dünken in beliebiger Höhe ermöglichte, einverstan­
den. 

In der Folge gelangte dieser Plan zur Ausfüh­
rung, indem Weiser für die von ihm dominierten 
Firmen im Zuge der Verrechnung seiner Leistun­
gen bei Bauprojekten der WBO in Wr. Neustadt 
(Salzerwiese ), Puchberg und Eisenstadt (V arga­
Gründe) eine Vielzahl von Teilrechnungen legte, in 
welchen er - tatsächlich nicht erbraChte - Leistun­
gen vorgab. Die einzelnen Überweisungen an Wei­
ser erfolgten auf Grund schriftlicher, von Rauch­
warter in Kenntnis seines Befugnismißbrauches 
gefertigter Aufträge, die von Tietze vorbereitet 
worden waren. Die solcherart angeordneten und in 
23 Teilbeträgen geleisteten Zahlungen der WBO an 
'Weiser enthielten zwischen 8. Mai 1980 und 5. Mai 
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1981 ein Überzahlung von insgesamt 6 643 275 S, 
um welche die WBO geschädigt wurde. 

Rauchwarter und Tietze, die die Geschäftsfüh­
rung der WBO vornehmlich auf Erlangung 
unrechtmäßiger persönlicher Vorteile ausgerichtet 
hatten, haben sich auf die beschriebene Weise zum 
Schaden der WBO die Einrichtungen ihrer Woh­
nungen finanziert bzw. vorfinanziert. 

Da Weiser die bereits erwähnten, ihm unrecht­
mäßig aus dem Vermögen der WBO zugeflossenen 
Geldbeträge infolge der permanent schlechten wirt­
schaftlichen Lage seiner Firmen und der nahezu 
ausschließlich auf Lieferungen an die WBO' abge­
stellten Geschäftstätigkeit zu einem Fortbestand 
seiner Firmen nicht hinreichten, fand er in Abspra­
che mit Rauchwarter und Tietze einen zusätzlichen 
Weg, sich aus dem Vermögen der WBO ungerecht­
fertigte Zahlungen zu verschaffen, 

Entsprechend der von den' drei Genannten 
getroffenen Absprache sollte Weiser Ansuchen um 
A~onto-Zahlungen richten, deren Auszahlungen 
Tletze zu veranlassen hätte. 

Mit Schreiben vom 16. März 1981 ersuchte 
daher Weiser die WBO "zur Preissicherstellung" 
für das Projekt "Wohnpark Eisenstadt" um 
Akonto-Zahlungen in der Höhe von 3 Mio S. Auf 
Grund dieses Ansuchens wurden mit Überwei­
sungsaufträgen - von Tietze yorbereitet - von 
Rauchwarter Geldbeträge in der Höhe von insge­
samt 3 Mio S, und zwar am 19, März 1981 
1 Mio S, am 10, April 1981 0,7 Mio S, am 24. April 
1981 0,5 Mio S, am 14.Mai 1981 0,5 MioS und 
am 25. Mai 1981 0,3 Mio S an die Weiser 
Ges.m.b.H. überwiesen. 

":J Am 9 . Juni 1981 stellte Weiser "zur Preissicher­
stellung" für das Projekt "Wohnpark Eisenstadt" 
ein Ersuchen um eine weitere Akonto-Zahlung in 
der Höhe von 3 Mio S. Dieses Ersuchen bildete für 
Rauchwarter und Tietze' die für die Buchhaltung 
der WBO ,dienende Grundlage für die Überwei­
sung einer weiteren Gesamtsumme in der Höhe 
von 3,5 Mio S, . wobei auf die oben beschriebene 
Weise am 17, Juni 1981 0,5 MjoS, am 17. Juni 
1981 1 Mio S sowie am 29. Juni 1981 und am 
6. Juli 1981 gleichfalls je 1 Mio S zur Auszahlung 
an die Firma Weiser Ges.m.b.H. gelangten. 

Um für diese - abgesehen von den geschilder­
ten Motiven -;- schon wirtschaftlich nicht zu recht­
fertigenden Zahlungen wenigstens den Anschein 
eines Zahlungsgrundes für die WBO zu erwecken, 
wurde eine mit 17. April 1981 datierte Urkunde 
angefertigt, deren Inhalt zu folge die WBO als Auf­
traggeber Waren und Materialien im Gegenwert 
von insgesamt 400 Mio S bereitstetlen sollte und 
sich verpflichtete, auf die Dauer von 10 Jahren 
jährlich mindestens ein Zehntel des Gesamtliefer­
wertes an Waren abzunehmen. Zusätzlich ist in die­
ser Vereinbarung festgehalten, daß die WBO im 

Falle einer geringeren als der vereinbarten Waren­
abnahme dennoch soviel zu bezahlen habe, als der 
Auftragnehmer (Firma Weiser Handels 
Ges.m.b.H.) erhalten hätte, wenn der Auftraggeber 
(WBO) vertragsmäßig bestellt hätte; der WBO 
wurde in dieser Vereinbarung ein Rücktrittsrecht 
dergestalt eingeräumt, daß sie dem Auftragnehmer 
einen Betrag von 40 Mio S zu bezahlen bzw. gut­
zuschreiben hätte. 

Weiser erhielt die als Akonto-Zahlungen von der 
WBO an seine Firma geleistete Gesamtsumme in 
der Höhe von 6,5 Mio S mangels jeglicher Liefe­
rungen ohne Gegenleistungen. 

Am 3. Juli 1980 eröffnete Tietze bei der 
BAWAG, Filiale Eisenstadt, im Auftrage Rauch­
warters aus Geldmitteln der WBO ein Sparbuch mit 
einer Einlage von 4 Mio S, um es zur Besicherung 
von Krediten der Firma Weiser Handels 
Ges,m.b.H. zu verpfänden. Dieses Sparbuch ~rde 
am 17. April 1981 saint den in der Zwischenzeit 
aufgelaufenen Zinsen von 303948,10 S zur Kon­
tenabdeckung zweier Kredite der Firma Weiser 
Handels Ges.m.b.H, unter gleichzeitiger Löschung 
des Sparbuchkontos verwendet, wodurch die WBO 
um 4303948,10 S geschädigt wurde. 

III. DIPL.-ING. KLAUS BUBEN, ING. HEL­
MUT HASENDORFER, FIRMA BABENBER­
GIA PLANUNGS- UND BAUTRÄGERGE­
SELLSCHAFT M.B.H. 

Zu den bedeutendsten Geschäftspartnern der 
WBO zählen zweifellos die in Wr. Neustadt ansäs­
sigen Unternehmer Dipl.-Ing. Klaus Buben und 
Ing. Hasendorter. Sie betreiben gemeinsam ein 
Architekturbüro; Hasendorter ist überdies Allein­
gesellschafter und Geschäftsführer der Firma 
Babenbergia Planungs- und Bauträgergesellschaft 
m.b.H. Hasendorter, der offiziell als freie~ Mitar­
beiter des Architekturbüros tätig ist, erläuterte vor 
dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß die 
zwischen den beiden Unternehmen getroffene Auf­
gabenteilung : 

"Das Architekturbüro Buben/Hasendorfer ist 
ein Architekturbüro zum Zwecke der Planung 
von Bauvorhaben und wurde von Herrn Buben 
und mir mit einer Anzahl von Angestellten 
geführt, und es wurden auch Projekte erstellt. 
Die Babenbergia Planungs- und Bauträgergesell­
schaft hatte und hat die Aufgabe, einerseits im 
haustechnischen Bereich zu arbeiten, anderer­
seits selbst Aquisitionen im Bereiche des Grund­
stückserwerbs Z!J machen und in der Vermark­
tung zu arbeiten. Das waren die zwei Kompo­
nenten: Architektenbüro und Babenbergia." 
~%~ . 

Bemerkenswert erscheinen das Naheverhältnis 
Bubens und Hasendorfers zur SPÖ sowie ihre aus-
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gezeichneten Beziehungen zu den absoluten Spit­
zen dieser Partei, die unter anderem darauf zurück­
zuführen sind, daß die Frau Bubens das Patenkind 
der Gattin von B~ndeskanzler Dr. Bruno Kreisky 
ist. 

Kreisky ließ es sich daher nicht nehmen, die 
Eröffnung des Patrizierhauses in der Hagenmüller­
gasse in Wr. Neustadt, in dem die Firma Babenber­
gia untergebracht ist, vorzunehmen und aus diesem 
Anlaß eine Ansprache zu halten. 

Erwähnenswert ist ferner die Tatsache, daß im 
gleichen Hause die Rauchwarter-Firma Com­
merz-Car Company untergebracht ist, als deren 
Geschäftsführer der sozialistische Gemeinderat 
Hans Günther Kolar fungiert. 

Die Beziehungen der WBO mit Buben und 
Hasendorfer, über dessen mysteriöse Geldquellen 
zur Gründung eines eigenen Unternehmens noch 
heute Wr. Neustadt und Umgebung rätseln, wur­
den - einmal mehr - durch Tietze hergestellt. Sie 
gestalteten sich mit fortschreitender Zeit immer 
enger, sodaß es in letzter Zeit kaum mehr ein Bau­
projekt der WBO gab, an dem nicht das Architek­
tenbüro Buben/Hasendorfer oder die Firma Baben­
bergia beteiligt war. Sie führten aber auch zu einem 
der größten Skandale innerhalb der WBO~Affäre: 

Ausgangspunkt für die zwischen Buben und 
Hasendorfer einerseits sowie Rauchwarter und 
Tietze andererseits ins Werk gesetzten Straftaten 
war - wie in fast allen derart gelagerten Fällen -
das Streben nach ungerechtfertigtem Gewinn auf. 
Kosten der WBO. 

In Absprache mit Rauchwarter und Tietze legten 
das Architekturbüro Buben und Hasendorfer sowie 
die Firma Babenbergia in den Jahren 1979 bis 1981 
für die von ihnen erbrachten Leistungen gegenüber 
der WBO überhöhte Rechnungen, die über Veran­
lassung Rauchwarters und Tietzes anstandslos 
bez:l,hlt wurden. 

Die auf diese Weise Buben und Hasendorfer 
zugekommenen Geldbeträge wurden von ihnen 
großteils in die Schweiz an die Firma Comfa AG in 
Zug überwiesen. Zur Verschleierung der Tatsache, 
daß den Überweisungen an die Firma Comfa AG . 
keine Gegenleistungen gegenüberstanden, wurden 
von dieser Scheinhonorarnoten an das Architektur­
büro bzw. die Firma Babenbergia übermittelt. 

In der Zeit vom 20. September 1979 bis 
6. November 1981 beliefen sich die vom Architek­
turbüro Buben/Hasendorfer auf ein Konto der 
Firma Comfa AG beim Schweizerischen Bankver­
ein in Zug überwiesenen Geldbeträge auf 
14,55 Mio S; der von der Firma Babenbergia über­
wiesene Gesamtbetrag machte 8,8 Mio Saus, sodaß 
auf diese Weise insgesamt 23,35 Mio Sder WBO 
entzogen und ins Ausland verbracht wurden. 

Von Walter Lüde, dem Verwaltungsrat der 
Firma Comfa AG, wurden die dem genannten 

Unternehmen zugekommenen Gelder nach Wr. 
Neustadt zum Architekturbüro bzw. zur Firma 
Babenbergia zurückgebracht, nachdem die Firma 
Comfa AG einen von ihr beanspruchten "Entschä­
digungsbetrag" in Abzug gebracht hatte, der sich 
im Jahre 1979 auf 5%, im Jahre 1980 auf 3% und im 
Jahre 1981 auf 2,5% belief. 

Die weitere Geldbewegung der ·solcherart nach 
Österreich retournierten WBO-Gelder konnte 
noch nicht restlos geklärt werden. Fest steht 
jedoch, daß nichts mehr an die WBO zurückgeflos­
sen ist und diese sohin durch die beschriebenen 
strafbaren Handlungen einen Schaden von 
23,35 Mio S erlitt, der jedoch yermutlich - unter 
Hinzurechnung der der WBO entzogenen, jedoch 
nicht kurzfristig in die Schweiz verschobenen Gel­
der - über 25 Mio S liegen dürfte. 

Soweit sich dies bisher klären ließ, ging ein 
beträchtlicher Teil der aus der Schweiz zurückge­
brachten Gelder an Tietze, von dem bekannt ist, 
daß er 7,5 Mio S bezog, sowie an Rauchwarter, 
dessen Firma Cosmogom mit 5 Mip S bedacht 
wurde. Ein erklecklicher, in die Millionen gehender 
Teil blieb bei Hasendorfer und Btiben. 

Buben und Hasendorfer spendeten dem BSA und 
der SPÖ. Buben gab vor dem Untersuchungs aus­
schuß auch an, weshalb gerade die SPÖ in den 
Genuß von Ballspenden kam: 

"Wir haben sicher Ballspenden für die SPÖ, weil 
Wr. Neustadt SPÖ ist, gegeben." (S 4902) 

Offenbar, um für alle Eventualitäten gewappnet 
zu sein, gab das Architekturbüro Buben/Hasendor­
fer auch beim kommunistischen Globus-Verlag 
Inserate in Auftrag, wodurch auch die KPÖ zum 
indirekten Nutznießer veruntreuter WBO-Gelder 
wurde. 

Auch dem sozialistischen Nationalrat Grabner 
ließen Buben und Hasendorfer eine Spende von 
3 oon S zukommen; denn sie erhofften sich, über 
und durch Grabner ins Geschäft zu kommen. 
Buben gab hierüber vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß über Befragen an: 

"Nationalrat Grabner war meiner Erinnerung 
nach bei Kontaktgesprächen dabei mit Prokurist 
Seper von der Infrabau, die in Erwägung gezo­
gen hat, am Bahnhofsplatz in Wr. Neustadt ein 
Büro- und Einkaufszentrum zu errichten, und 
zwar an dem Platz, wo das ehemalige Doro­
theum in Wr. Neustadt sich befunden hat. 
Außerdem wollte die Firma Infrabau Lager- und 
Verkaufshallen an der Stadionstraße errichten. 
Diese Kontakte sind zu Jahresende abgebrochen, 
"eben aus diesen verständlichen Gründen, und 
soweit ich gehört habe, soll auch Infrabau-intern 
ein neuer Vorstand gebildet werden, sodaß· die 
Kontaktgespräche, falls sie Fortsetzung finden 
-- und das würde ich mir wünschen -, erst wie-
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der im Herbst weitergeführt werden können." 
(S 4913) 

Die Firma Infrabau, die bereits bei den Untersu­
chungen des sozialistischen AKH-Skandals eine 
unrühmliche Rolle in der Vorwärts-Firmenpyra­
mide spielte, stand Buben und Hasendorfer offen­
bar nicht nur im Zusammenhang mit dem oben 
beschriebenen Projekt nahe, wie sich einer Aussage 
Tietzes vor dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß entnehmen läßt: 

"Er (Hasendorfer) hat mir erzählt, daß er auch 
mit der Infrabau Kontakte pflegt, aber inwieweit 
und welche Kontakte und ob er Aufträge hat, 
weiß ich nicht." (S 870) 

IV. FIRMA HOFMAN UND MACULAN 

Im Zusammenhang mit dem von ihr betriebenen 
Projekt "Salzerwiese" in Wr. Neustadt schloß die 
WBO Ende August 1980 mit dem als Bestbieter aus 
der Ausschreibung hervorgegangenen Firma Hof­
man und Maculan einen Vertrag über die Erbrin­
gung von Bauarbeiten, wobei die Auftragssumme 
rund 100 Mio S betrug. Wie dies bei Verträgen mit 
gemeinnützigel1 Wohnbaugenossenschaften üblich 
ist, wurde auch in diesem Falle der WBO von der 
Firma Hofman und Maculan ein 3% betragendes 
Skonto eingeräumt; überdies wurde zwischen den 

, Vertragspartnern ein Nachlaß von 2% auf Einheits­
preise vereinbart. Die Preisnachlässe wurden derart 
gewährt, daß bereits in den der WBO gelegten 
Teilfakturen der um drei bzw. zwei Prozent niedri­
gere Rechnungsbetrag ausgewiesen wurde. 

Rauchwarter behauptete im Zuge der gegen ihn 
geführten Erhebungen, er habe ca. 1,5 Mio S an 
WBO-Geldern auf Rechnung der Firma Hofman 
und Maculan als Unterstützung der ÖVP Nieder­
österreich dem Bürgermeister von Piesting, Walter 
Zimper, ausgehändigt. Diese Darstellung wurde 
jedoch sowohl von Dr. Engelbert Schragl, einem 
ehemaligen Direktor der Firma Hofman und 
Maculan, als auch von deren Inhaber Dr. Alexan­
der Maculan, dementiert und konnte auch durch 
die Erhebungstätigkeit des Untersuchungsausschus­
ses nicht erhärtet werden. 

Soweit von der SPÖ der Versuch unternommen 
wird, dadurch eine Verbindung zwischen diesen 
angeblichen 1,5 Mio S und der WBO herstellen zu 
wollen, daß darauf verwiesen wird, während der 
ersten Monate des Jahres 1981 scheinen auf dem 
sogenannten WBO-Verrechnungskonto, auf dem 
die Ausgänge eingetragen wurden, für die es keine 
entsprechenden Buchhaltungsunterlagen gab, 
1,5 Mio S als ungeklärter Abgang auf, stellt dies 
kein taugliches Beweismittel dar. Denn in diesem 
Zeitraum gab es eine Fülle von anderen Bereiche­
rungen, von denen nur beispielsweise die mehr als 
6 Mio S Tietzes (auf dem Konto "Edelweiß") 
erwähnt werden sollen, für deren Herkunft er 

keine überprüfbare Erklärung zu geben vermochte. 

Die Firma Hofman und Maculan unterhielt im 
übrigen auch Geschäftsbeziehungeri ~ur Firma 
Commerz-Druck, bei der sie eine Broschüre mit 
einem Auftragswert von 360 000 S drucken ließ. 
Darüber hinaus gab die Firma Hofman und 
Maculan über den Safir-Verlag vier Annoncen in 
einer Zeitschrift der WBO sowie einen p.r.-Artike1 
in der Zeitung "Betriebstechnik" in Auftrag und 
überwies aus diesem Grunde einen Betrag von 
200 000 S an den Safir-Verlag. 

Die Behauptung, aufgrund der zuletzt angeführ­
ten Zahlungen, die mit der Österreichischen V olks­
partei nicht das Geringste zu tun hatten, sowie der 
vor,erwähnten fiktiven 1,5 Mio S ergäbe sich, daß 
2% des Auftragsvolumens der Firma Hofman und 
Maculan beim Projekt "Salzerwiese" für die Öster­
reichische Volkspartei flüssig gemacht worden 
seien, ist daher nicht stichhältig. 

V. DIE SOZIALISTISCHEN WOHNBAUGE­
NOSSENSCHAFTEN HEIMLAND und NEUE 
HEIMAT 

In ihrem Streben nach Erweiterung des Bauvolu­
mens drängte die WBO auch darauf, in Fernitz 
(Steiermark) ein Wohnbauprojekt in Angriff zu 
nehmen. Aus diesem Grunde erwarb sie mit Kauf­
vertrag vom 8. Mai 1980 von Hannes Purkarthofer 
eine Liegenschaft in Fernitz zum Preise von 
8280920 S, den sie mit Hilfe eines bei der 
BA WAG aufgenommenden Darlehens bezahlte. 

Sehr bald stellte sich jedoch heraus, daß die 
WBO als nichtsteiermärkische gemeinnützige Bau­
vereinigung keine Chance hatte, vom Land Steier­
mark Wohnbauförderungsmittel zu erlangen. Da 
die WBO dennoch an der Realisierung des Projek­
tes festhalten wollte, suchte sie die Kooperation mit 
einer steiermärkischen Wohnbaugenossenschaft; zu 
einer solchen Kooperation bot sich die gemeinnüt­
zige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Heimland 
registrierte Genossenschaft m.b.H. an, deren Vor­
standsmitglied Erich Braun diesbezüglich vor dem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß angab: 

"Wir haben über das Land Steiermark erfahren, 
daß man der WBO keine Förderungsmittel 
geben will, letztlich erfahren habe ich es aber 
durch den Bürgermeister von Fernitz, der gesagt 
hat: Hier besteht keine Chance, daß die WBO 
baut." (S 5410) 

Die Heimland, bei der es sich um eine der SPÖ 
nahestehende Wohnbaugenossenschaft handelt, 
was sich in der Zusammensetzung ihres Vorstandes 
und Aufsichtsrates widerspiegelt, entfaltete zum 
damaligen Zeitpunkt keine Baubetreuungs- und 
Verwaltungstätigkeit, sondern betrieb ausschließ-
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lich die Vergabe von Wohnungen. Die erstange­
führten Agenden wurden für sie aufgrund eines 
Bau- und Betreuungsvertrages von der Siedlungs­
genossenschaft Ennstal besorgt, während die 
Heimland selbst weder über einen Technikerstab 
noch über die notwendigen Eigenmittel zur Durch­
führung und Finanzierung von Bauvorhaben ver­
fügte. 

Laut dem die Jahre 1976 bis 1979 umfassenden 
Prüfungsbericht des Österreichischen Verbandes 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsver­
band vom 11. Feber 1981 (Z 123/46-112/82) 
betrug daher das Bauvolumen der Heimland im 
Jahre 1979 nur 0,7 Mio S. Da auch die Vermögens­
und Kapitalslage in diesem Prüfbericht als nicht 
geordnet und nicht. gesichert bezeichnet wurde, 
was die Heimland freilich nicht daran hinderte, 
dem SPÖ-nahen Sportverein "ATSE-Longlife" 
eine noble Spende von 1 0 000 S zukommen zu las­
sen (Wochenpresse, 18. Mai 1982), empfahl der 
Revisionsverband die Ausweitung des jährlichen 
Bauvolumens auf rund 20 Mio S. 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1980 wurde der 
Bau- 'und Betreuungsvertrag mit der Ennstal aufge­
löst, sodaß 'die Heimland - wie dies auch von 
Braun anläßlich der Generalversammlung der 
Genossenschaft am 16. Dezember 1980 einbekannt 
werden mußte - geradezu gezwungen war, in 
Kooperation mit anderen Genossenschaften zu tre­
ten. Bei dem Projekt Fernitzkam der Heimland die 
eindeutige Präferenz des sozialistischen Bürgermei­
sters des genannten Ortes, Alfred Wenemoser, für 
eine sozialistische Genossenschaft zugute. Tietze 
gab hiezu vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß an: 

"Es ist so gewesen, daß Fernitz ja eine SPÖ­
Gemeinde war ... , und da haben wir halt mit 
dem Bürgermeister gesprochen, ob er mit uns als 
Bauträger zufrieden wäre. Dann hat er gesagt, 
der Bügermeister, ja grundsätzlich schon, es ist 
ihm egal, aber man sollte doch, da das Projekt 
groß ist, einen zweiten mitnehmen, und dann 
sind wir eben auf die Heimland gekommen. V or­
her war es ja die AHG, ein anderer Bauträger, 
der der SPÖ nahesteht, und dann sind wir auf 
die Heimland gekommen." (S 5653) 

Auch Braun schilderte dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß die nicht gerade wohnbau­
immanenten Erwägungen, die beim Projekt Fernitz 
zur Beiziehung der sozialistischen Heimland führ­
ten: 

"Man hat gemeint, es ist nicht ungünstig, wenn 
nicht eine rein ,schwarze' Genossenschaft sich 
um diesen Auftrag bewirbt, sondern wenn 
zumindest auch ein Teil davon eher der ,roten' 
Reichshälfte des Auftragswerbers zuzurechnen 
ist." (S 5414) 

Tietze drückte sich noch deutlicher aus: 

"Der Bürgermeister von Fernitz wollte gerne 
emen von ,semer Couleur' dabeihaben." 
(S 56(2) 

Obwohl die WBO von ihren Kapazitäten her 
durchaus in der Lage gewesen wäre, das Projekt 
Fernitz all ein durchzuführen, war sie aufgrund 
der "Verhältnisse" gezwungen, mit der Heimland 
zu kooperieren, die ihrerseits sehr wohl Interesse 
an einer gern ein sam e n Abwicklung des Bau­
vorhabens hatte. Mit Kaufvertrag vom 1. April' 
1981 verkaufte die WBO die Liegenschaft um den 
seinerzeitigen Kaufpreis von 8 280 920 S an die 
Heimland weiter. Der Kaufpreis sollte von der 
Heimland in der Weise entrichtet werden, daß sie 
sich verpflichtete, bis zur Höhe des Kaufpreises in 
die von der WBO gegenüber der BA W AG einge­
gangene Verbindlichkeit einzutreten. 

Gleichzeitig mit dem Abschluß des Kaufvertra­
ges trafen die WBO und die Heimland ein Koope­
rationsübereinkommen, dessen wesentlichste Ver­
tragspunkte lauteten: 

"Ob den Grundstücken 1158/4 bis 1158/13, 
1158/15 bis 1158/19, 1158121 bis 1158/24, je 
Wiese, inliegend der EZ 845 der Katastralge­
meinde Fernitz und 1158/1 Wiese und 1158/20 
Wiese, inliegend der EZ 926 der Katastralge­
meinde Fernitz, sollen Wohnungen und 
Geschäftslokale aufgrund eines bestehenden 
Bauplanes errichtet werden. 
Betreffend das angeführte Bauvorhaben soll die 
WBO die Bauverwaltung und Bauleitung über­
nehmen. 
Die Heimland beauftragt hiemit und die WBO 
übernimmt hiemit hinsichtlich des genannten 
Bauvorhabens die Bauverwaltung und Bauleitung 
nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen. 
Es gilt als vereinba~t, daß der Heimland als För­
derungswerber ein unwiderrufliches Kontroll­
recht bezüglich der ordnungsgemäßen Erledi­
gung der Bauverwaltung und örtlichen Baulei­
tung zusteht, das heißt, daß die Heimland jeder-' 
zeit Einblick in die einschlägigen Unwrlagen 
sowie die Überprüfung an Ort und Stelle vorneh­
men kann. Der gegenständliche Vertrag ist von 
seiten der Heimland so lange nicht aufkündbar 
und widerrufbar, solange nicht der WBO ein 
grob fahrlässiges oder schuldhaftes Verhalten 
hinsichtlich der Abwicklung des Baues oder an 
der Bauverzögerung nachgewiesen werden 
kann. 
Die WBO verpflichtet sich weiter, alle Vertrag­
abschlüsse mit Professionisten usw. nicht im eige­
nen Namen, sondern im Namen der Heimland 
w tätigen und mit der Heimland abzusprechen. 
Die Bauverwaltung wird zwischen der Heimland 
und der WBO 50:50 aufgeteilt, wobei die für die 
Bauverwaltung angefallenen Kosten der Ver­
tragsparteien vor Auf teilung von den gesamten 
zu aktivierenden Bauverwaltungsgebühren in 
Abzug gebracht werden. 
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Vereinbart wird in diesem Übereinkommen, daß 
die von der WBO bereits abgeschlossenen Archi­
tekten-, Statiker- und Haustechnikerverträge, 
die der Heimland vor Abschluß des Übereinkom­
mens zur Kenntnis vorgelegt wurden, von der 
Heimland vorbehaltslos übernommen werden. 
Die Heimland tritt als Förderungswerber gegen­
über dc;;m Land Steiermark auf. 
Diese Übereinkunft wird rechtswirksam, wenn 
die Heimland die angeführten Liegenschaften 
von der WBO gekauft und den Kaufpreis in der 
vereinbarten Art und Weise berichtigt hat." 

Gleichfalls noch am 1. April 1981 wurde überdies 
eine von Rauchwarter namens der WBO sowie von 
Braun für die Heimland gefertigte "Vereinbarung" 
folgenden Inhaltes getroffen: 

,,1. Sollte es der Heimland nicht möglich sein, 
eine Grundstücksfinanzierung für das von ihr 
erworbene Grundstück in Fernitz beizubrin­
gen, wird ihr von der WBO ein Darlehen in 
der Höhe des gesamten Grundstückskaufprei­
ses zu den jeweils banküblichen Konditionen 
(BA WAG) bis zum Jahresende 1983 ge­
währt. 
Ab dem Jahre 1984 wird das gesamte Darle­
hen von der Heimland in 10 gleichen Halb­
jahresraten zu banküblichen Konditionen 
(BA W AG) rückbezahlt. 

2. Die Zinsen für obiges Grundstücksdarlehen 
werden von der WBO bis zum Jahresende 
1983 übernommen. Ab dem Jahre 1984 wer­
den die gesamten aufgelaufenen Zinsen eben­
falls in 10 gleichen Halbjahresraten zu bank­
üblichen Konditionen (BA WAG) rückgezahlt. 

3. Eingehende Grundstückskostenanteile aus 
dem Verkauf bzw. der Vergabe der Wohnun­
gen, Lokale und sonstigen Verwaltungseinhei­
ten in Fernitz werden ausschließlich zur 
Rückführung des oben zitierten Darlehens 
bzw. der Zinsen verwendet. 

4. Sollte jedoch die Heimland in die Verpflich­
tungen der WBO bei der BA W AG eintreten, 
erklärt dieWBO, den Zinsendienst für gegen­
ständliches Bauvorhaben bis zum Jahresende 
1983 zu übernehmen. 
Ab dem Jahre 1984 würde die Rückführung 
der gesamten aufgelaufenen Zinsen in 10 glei­
chen Jahresraten bzw. aus dem Eingang von 
Grundstückskostenanteilen anläßlich des Ver­
kaufes oder der Vergabe der Wohnungen, 
Lokale und sonstigen Verwaltungseinheiten 
erfolgen." (Band X, Seite 457 des Aktes 5 a 
Ur 801181 des Landesgerichtes Eisenstadt). 

Diese Vereinbarung, die sich im übrigen auf kei­
nen Beschluß von Organen der WBO stützte, stellt 
in Ansehung der Verpflichtung der WBO, den Zin­
sendienst für das bei der BA W AG aufgenommene 
Darlehen bis Ende 1983 zu übernehmen, eine wirt­
schaftliche Benachteiligung für die WBO zugun­
sten der Heimland dar. Dies wurde auch von Braun 

vor dem parlamentarischen UntersuchungSaus­
schuß zugegeben: 

"Es hat dann auch noch zusätzlich eine Verein­
barung gegeben, ich kann sie nicht mehr wort­
wörtlich jetzt zitieren, aber es hat so geheißen, 
daß bis zur Darlehensübernahme, bis zur Geneh­
migung der BAWAG, also bis sämtliche Unterla­
gen der BA WAG der Heimland vorgelegt seien, 
Schuldscheine usw., stundet die WBO der Heim" 
land diesen Betrag und bezahlt auchrioch die 
Zinsen für ihr Darlehen solange." (S 5382) 

Dazu kam weiters, daß vor dem Liegenschafts­
verkauf bereits Rechnungen für Architektenleistun­
gen seitens des Architekturbüros Buben/Hasendor­
fer sowie der Firma Babenbergia in der Größenord­
nung von 5 454 405 S gelegt und hievon seitens der 
WBO 2754405 S bezahlt worden waren. Auf­
grund dieser Vorleistu~gen der WBO, die - nach 
dem Eigentumsübergang der Fernitzer Liegen­
schaft an die Heimland - nicht mehr an sie 
zurückflossen, erstattete Kampits mit Schreiben 
vom 20. April 1982 Anzeige bei der Staatsanwalt­
schaft Eisenstadt (Band X, Seite 455 des Aktes 5 a 
Ur 801181) und begründete dies vor dem Untersu­
chungsausschuß wie folgt: 

"Der Schaden (für die WBO) hat laut den Auf­
zeichnungen in der Form bestanden, daß für das 
Projekt Fernitz die Architekturhonorare, also die 
Honorare . für die Architekten, schon von der 
WBO bezahlt wurden. Hier gibt es eine Art Kre­
ditvertrag zwischen der Heimland und der 
WBO. Und nachdem nun die Heimland Eigentü­
mer - Grundstückseigentümer - ist und diese 
Gelder nicht zurückgeflossen sind zur WBO, 
habe ich hier den Verdacht, daß eben die WBO 
und ihre Siedler geschädigt wurden, weil diese 
Gelder, die von der WBO bezahlt wurden für die 
Architekten Hasendorfer und Buben, und nun 
Heimlarid dieses Projekt fertigste lien soll, nicht 
an uns refundiert wurden." (S 6533 f.) 

Der von Kampits geäußerte Verdacht erscheint 
durchaus berechtigt, da die Heimland, ohne Zah­
lungen für die seitens der WBO beglichenen bzw. 
der noch unberichtigt aushaftenden Architektenlei­
stungenerbracht zu haben, den Kooperationsver­
trag mit der WBO nach Bekanntwerden der 
WBO-AHäre aufkündigte, sodaß es nunmehr tat­
sächlich fraglich erscheint, auf welche Weise die 
WBO die von ihr bezahlten Architektenhonorare 
einbringlich machen will. 

Sollte dies nicht gelingen, würde dies im Ergeb­
nis bedeuten, daß die sozialistische Heimland, für 
deren - der WBO aufgezwungene - Beiziehung 
zum Projekt Fernitz ohnedies keinerlei wirtschaftli­
che, sondern ausschließlich parteipolitische Überle­
gungen maßgebend waren, die WBO um 
2 754 405 S geschädigt hätte. Theoretisch besteht 
für die WBO sogar die Gefahr, von Buben und 
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Hasendorfer auch noch für den Restbetrag an 
Architektenhonorar in der Größenordnung von 
2,7 Mio. S in Anspruch genommen zu werden. 

Zwar versuchte die WBOim Herbst 1981, die 
Heimland zu bewegen, die NOEST als neuen Part­
ner des Kooperationsvertrages zu akzeptieren, 
doch war der dabei erzielte Erfolg nur ein kurzzei­
tiger. Die Heimland erklärte sich zwar mit Schrei­
'ben vom 6, November 1981 mit dem neuen Partner 
einverstanden, doch richtete Braun namens der 
Heimland am 29. Jänner 1982 folgendes Kündi.­
gungsschreiben an die NOEST: 

"Wir· beziehen uns auf unser Schreiben vom 
6. November 1981, in welchem wir Ihnen mitteil­
ten, daß wir damit einverstanden. sind, daß ihre 
Gesellschaft anstelle der Wohnbau Ost in das 
Kooperationsübereinkommen vom 1. April 1981, 
betreffend das Bauvorhaben Fernitz, eintritt und 
die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 
übernimmt. 
Aufgrund der aktuellen Ereignisse, die die 
Wohnbau Ost betreffen und deren verantwortli­
che Funktionäre. sich ~in U-Haft befinden, sehen 
wir uns außerstande, die Vereinbarung vom 
6. November 1981 einzuhalten, da wir erfahren 
konnten, daß Funktionäre bzw. Gesellschafter' 
der NOEST identisch mit den inhaftierten Per­
sonen sind. 
Es tut mir leid, Ihnen diese Mitteilung machen 
zu ,müssen, hoffen jedoch, daß Sie dafür Ver­
ständnis aufbringen werd,en." 

Wenige Wochen später wurde Braun jedoch 
selbst verhaftet und erklärte dies vor dem parla­
mentarischen Untersuchungs ausschuß damit: 

, . 
"Ich bin in U-Haft deshalb, man verdächtigt 
mich der Annahme von Schmiergeldern für 
Wohnungsvergaben." (S 5415) 

Die Braun vorgeworfenen strafbaren Handlun­
gen bezogen sich auf seine frühere Tätigkeit als 
Prokurist bei der sozialistischen W ohnbaugenos­
senschaft Neue Heimat, die in den letzten Monaten 
- nicht weniger, als die WBO - ins Zwielicht 
geraten ist. Steht doch sogar der sozialistische 
Abgeordnete zum Nationalrat Franz Willinger, 
dessen Immunität in diesem Zusammenhang vom 
Nationalrat aufgehoben wurde, im Verdacht, in 
seiner - früheren - Eigenschaft als Geschäftsfüh­
rer dieser Genossenschaft Auftragsvergaben mani­
puliert und dafür Schmiergelder und andere geld­
werte Leistungen im Gesamtwert von 100 000 S 
lukriert zu haben. 

Eine weitere Kuriosität bei der Neuen Heimat 
deckte das steiermäikische Kontrollamt auf, als es 
feststellte, daß die rote Geno~senschaft im Jahre 
1978 Anwaltskosten in der Höhe von 10 366 S, 
deren Verwendung Willinger "vergessen" haben 
will, für ihren vom Revisionsverband bestellten Prü­
fer, bei dem es sich um niemand anderen als Tietze 

handelte, übernommen hatte. (Wochenpresse, 
27. April 1982.) 

Ferner kommt der Kontrollamtsbericht zu dem 
Schluß, daß der Aufsichtsrat der Neuen Heima~ 
nur teilweise den ihm nach Gesetz, Gesellschafts­
vertrag und Geschäftsanweisung obliegenden 
Über'wachungspflichten nachgekommen ist 
(Wochenpresse, 13. April 1982), und trifft damit 
unter anderem den früheren Aufsichtsratspräsiden­
ten der Neuen Heimat, den steiris'chen SPÖ-Lan­
desparteiobmann und Landeshauptmann-Stellver­
'treter Hans Groß,ebenso wie den in seiner Eigen­
schaft als Aufsichtsratsmitglied die Aufsichtsratssit­
zungen nur sehr sporadisch besuchenden Sozialmi­
nister Alfred Dallinger. 

G. PARTEIENFINANZIERUNG 

I. VORBEMERKUNGEN 

Angesichts der' in den letzten Jahren entfachten 
Diskussion über Parteispenden und der nicht zu 
übersehenden, von gewissen Kreisen ganz gezielt 
geförderten Tendenz, Parteispenden mit dem 
Odium des Verbotenen oder zumindest Verruch­
ten, Bedenklichen zu behaften, bedarf es doch der 
klärenden Feststellung, daß die .österreichische 
Rechtsordnung Parteispenden als solche für zuläs­
sig erachtet. 

Der Abgeordnete zum Nationalrat und Justiz­
sprecher der ÖVP, Dr. Walter Hauser, führte dazu 
in seiner in deI Tageszeitung "Die Presse" in zwei 
Teilen am 13. und 14. August 1982 publizierten 
Abhandlung "Parteispenden - Schandgeld der 
Demokratie?" unter anderem aus: 

"Die parlamentarische Demokratie im Sinne 
unseres westlichen Verfassungsverständnisses ist 
ohne die Existenz mehrerer politischer Parteien 
undenkbar. Die Finanzierung politischer Par­
teien, die Vorsorge für ihren materiellen und 
personellen Bedarf, beansprucht erhebliche Mit­
tel. Sie sind erwiesenermaßen durch bloße 
ordentliche Beiträge der Parteimitglieder nicht 
aufzubringen. Auch die seit vielen Jahren geübte 
Praxis, aus dem Staatsbudget den politischen 
Parteien Mittel zuzuführen, reicht zur Bedek­
kung ihrer Ausgaben nicht hin - die politischen 
Parteien sind samt und sonders unabweislich auf 
außerordentliche freiwillige Parteispenden ange­
wiesen. Die ausschließliche Bedeckung der Par­
teiausgaben über das Staatsbudget vorzunehmen, 
wäre zweifellos eine nicht wünschenswerte, ja 
bedenkliche Entwicklung. Es wäre einfach 
unvertretbar, daß sich die Parteien im Selbstbe- -
dienungsladen des Staatshaushaltes nach· Maß­
gabe ihrer Ausgaben gütlich tun. 
Deshalb gilt es geradezu, -einen Zustand zu 
bewahren, in dem die Parteien wenigstens zu 
einem erheblichen Teil darauf angewiesen sind, 
ihre Aktivitäten durch freiwillige Beiträge und 
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Parteispenden zu finanzieren. Im Zuge der 
Bemühungen um solche Spenden erfahren die 
Parteiführungen nämlich, was ihre Anhänger 
und Sympathisanten von der Führung und ihrem 
jeweiligen Kurs halten und welche Änderungen 
von der Basis gewünscht werden - ein äußerst 
heilsames feed-back, das nicht weniger wichtig 
ist als das Stimmungsbarometer des alle vier 
Jahre bei Wahlen abgegebenen Stimmzettels. 
Im Zusammenhang mit jüngsten Vorfällen ist die 
Frage der Parteifinanzierung wieder einmal in 
den Blickpunkt der öffentlichen Diskussion gera­
ten. Die Gefahr besteht, daß strafbares Verhalten 
einzelner Organe von Wohnbauträgern zu einer 
Diffamierung der Parteifinanzierung als solcher 
führt. Es verbreitet sich ein Klima, in dem Partei­
finanzierung und Parteispenden schlechthin zu 
einem Übel werden. Im verständlichen Bemühen, 
sich von kriminellen Handlungen zu distanzieren 
und der Korruption entgegenzutreten, kommt es 
zu unüberlegten Reformvorschlägen, ja sogar zu 
strafrechtlichen Thesen, die das Parteispenden­
wesen schlechthin zu kriminalisieren drohen. 
In der freien Gesellschaft eines parlamentarisch­
demokratischen Staatswesens verfolgen die Men­
schen viele legitime Zwecke. Sie sind oft nur zu 
realisieren, weil sich freie Bürger für solche Ziele 
aus freien Stücken einsetzen und ihre Verwirkli­
chung mit Rat und Tat, in dieser oder jener 
Form, vor allem auch durch finanzielle Förde­
rung und Spendentätigkeit unterstützen. Die 
Spenden für wissenschaftliche oder künstlerische 
Institutionen, für die Caritas, die freiwillige 
Feuerwehr, die Wiener Rettungsgesellschaft, für 
die Katastrophenopfer der Hochwasser und Erd­
beben sind alles Nachweise dieser Spendenpraxis 
unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ob die 
Spenden von natürlichen Personen oder juristi­
schen Personen stammen, sie bilden keinen Stein 
des Anstoßes. Für die vielen erlaubten Zwecke 
der freien Gesellschaft ist das Spenden eben 
selbstverständlich, entspricht der Verkehrsauffas­
sung und wird als rechtmäßig angesehen. 
Nur ein bestimmter Zweck in !iieserdemokrati­
schen Gesellschaft, der - soll sie demokratisch 
bleiben - am unbestrittensten sein müßte, näm­
lich der legitime Zweck, die Mehrparteiendemo­
kratie auch dadurch zu fördern und zu unterstüt­
zen, daß für eine politische Partei eine Spende 
geleistet wird, just er gerät ins gesellschaftliche, 
ja sogar ins strafrechtliche Zwielicht. Ein merk­
würdiges Zwiedenken greift um sich. Zwar 
beschwören alle, die Bürger, die Exponenten der 
Parteien und die Medien die Mehrparteiendemo­
kratie als Selbstverständlichkeit, beginnen aber in 
einem Atemzug die zur Existenz der politischen 
Parteien unvermeidliche Finanzierung durch 
Parteispenden in Frage zu stellen. 

Daß auch juristische Personen in jene Lebensrea­
lität eingebettet sind, viele erlaubte Zwecke der 
demokratischen Gesellschaft durch freiwillige 

Unterstützung zu fördern, ist wohl eme allge­
meine Lebenserfahrung. 
Parteispenden sind rechtlich gesehen Schenkun­
gen; auch juristische Personen sind der Schen­
kung fähig. Es ist nach herrschender Vet:kehrs­
auffassung auch bisher gar nicht in Zweifel gezo­
gen worden, daß auch die juristischen Personen 
des Wirtschaftslebens ebenso wie Einzelunter­
nehmungen oder Privatpersonen Parteispenden 
gewähren können. ?war verfügt der Geschäfts­
führer einer Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung in einem solchen Fall ebenso wie der V or­
stand einer Aktiengesellschaft oder einer Genos­
senschaft über das Gesellschaftsvermögen, also 
über fremdes Vermögen, aber er handelt dabei in 
Verfolgung eines erlaubten, von der Verkehrs" 
auffassung gebilligten Zweckes. 

Drei unrichtigen Argumenten gilt es dabei zu 
begegnen: 
Das erste: Die Gewährung einer Parteispende 
durch juristische Personen, insbesondere des 
Wirtschaftsrechtes, sei nur erlaubt, wenn sie niit 
dem Geschäftszweck des Unternehmens verein­
bar sei: Eine solche These steht völlig im Wider­
spruch zur Verkehrs auffassung. Die vielen 
erlaubten Zwecke der freien Gesellschaft, deren 
Realisierung nur durch freiwillige Unterstützung 
denkbar ist, haben meist keinerlei Beziehung 
zum Unternehmensgegenstand und sind gewiß 
nirgends in den Satzungen und Statuten unserer 
Wirtschaftsunternehmungen als Unternehmens­
zweck erwähnt. Dennoch zweifelt nach unserer 
Verkehrsauffassung niemand daran, daß es red­
lich und erlaubt ist, wenn auch Wirtschaftsunter­
nehmungen für viele gute Zwecke spendenfreu­
dig sind. Die Förderung von Wissenschaft und 
Kunst durch Banken und Großunternehmungen, 
die Spenden für caritative und soziale Zwecke, 
für Katastrophenopfer usw. wären unter diesem 
Gesichtspunkt des konkreten Unternehmens­
zwecks einer Firma alle nicht zu subsumieren. 
Das zweite unrichtige Argument: Zwar sei es 

, richtig, daß Parteispenden an sich erlaubter 
Zweck seien. Die Gewährung einer Parteispende 
durch ein Organ der juristischen Person müsse 
aber durch Beschlüsse oder die Satzungen der 
Gesellschaft oder Genossenschaft gedeckt sein. 
Dazu: Soweit die Vertretungsbefugnis des 
Geschäftsführungsorgans, also auch die Befugnis 
über fremdes Vermögen zu verfügen, reicht, 
betrifft diese Frage nur das Innenverhältnis des 
Organs zu der von ihm vertretenen Gesellschaft. 
Das Organ handelt in solchen Fällen jedenfalls 
für einen erlaubten Zweck und mit verbindlicher 
Rechtswirkung nach außen, und zwar sowohl bei 
Aktiengesellschaften wie auch bei Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung als auch bei Genossen­
schaften. Soweit Mitwirkungsrechte von Kon­
trollorganen (Aufsichtsräte) durch Satzungen 
oder Geschäftsordnungen für gewisse Geschäfte 
festgelegt sind, betreffen solche Bindungen nach 
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unserem Gesellschaftsrecht überall nur die 
interne Verantwortlichkeit des Organs gegen­
über der Gesellschaft und bewirken niemals 
Rechtsunwirksamkeit nach außen. Sind also sol­
che Bindungen intern festgelegt, so können die 
Aktionäre, Gesellschafter oder Genossenschafter 
die Geschäftsführung wegen der Verletzung 
einer solchen Bindung über die Kontrollorgane 
oder in der Haupt- bzw. Generalversammlung 
zur Rechenschaft ziehen, im äußersten Fall die 
bestellten Geschäftsführer abberufen. All das 
sind aber interne Vorgänge des gegliederten 
Organwillens der juristischen Person. Nach 
außen, gegenüber Dritten, ist die Vertr~tungsbe­
fugnis der Geschäftsführungsorgane nach 
Aktien-, Ges.m.b.H.- und Genossenschaftsrecht 
unbeschränkbar. 

Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, 
weil bei der Gewährung von Parteispenden dem­
jenigen, der als Sammler auftritt und namens sei­
ner Partei eine Spende entgegennimmt, keine 
Kenntnis über allfällige interne Verfügungsbe­
schränkungen der Geschäftsführung oder des 
Vorstandes zukommen, er solche auch nicht 
erforschen kann und zu erforschen braucht. 
Angesichts der bisher. unbestrittenen Verkehrs· 
auffassung über die Zulässigkeit von Spenden, 
auch durch juristische Personen des Wirtsc~afts­
lebens, ist die Annahme eines Befugnismiß­
brauchs durch das Geschäftsführungsorgan ohne 
Vorliegen besonderer Umstände gar nicht mög­
lich und daher auch nicht ein Mitwissen des 
Spendennehmers denkbar. 
Das dritte falsche Argument: Manche vermei­
nen, bei Vorliegen der Gemeinnützigkeit, insbe­
sondere bei gemeinnützigen Bauvereinigungen, 
sei die Frage der Zulässigkeit von Parteispenden 
anders zu sehen. Auch dies ist wohl irrig. Die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit solcher Bau­
vereinigungen durch die Landesregierung bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
berührt deshalb diese Frage nicht, weil auch das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in seinen 
Bestimmungen, insbesondere im § 7 keine diesbe­
züglichen Einschränkungen kennt. § 7 
umschreibt wohl den Geschäftskreis der Bauver­
einigungen und bestimmt, daß die Bauvereini­
gung ihr Eigenkapital "vornehmlich" für die 
umschriebenen Geschäftszwecke einzusetzen 
hat. Die verständliche Sorge, solche Wohnbau­
vereinigungen. könnten Wohnbauförderutlgsmit­
tel für Parteispenden verwenden, ist deshalb 
unbegründet, weil diese Mittel ausschließlich für 
die Finanzierung der geförderten Wohnbauten 
gewährt werden und verwendet werden müssen. 
Sie sind auf Heller und Pfennig mit den nachge­
wiesenen, durch Rechnungen belegten Bauko­
sten abzurechnen. Spenden welcher Art immer 

. können daher von solchen Gesellschaften nur 
aus Erträgnissen, dem Eigenkapital oder den 
Rücklagen der Bauvereinigung gegeben werden. 

Selb t wenn in solchen Spenden ein Verstoß 
gege~ Gemeinnützigkeitsregeln des Wohnungs­
gern innützigkeitsgesetzes erblickt würde, läge 
nur eine Verletzung der öffentlich-rechtlichen 
Org~nisationsnormen dieses Gesetzes vor, die 
geg ?enenf. alls von der. Aufsi~hts~ehörde durch 
Ent lehung der Gememnützlgkelt zu ahnden 
wäre, ein solcher Verstoß kann für sich allein 
abetkeine strafrechtliche Relevanz auslösen. In 
bez g auf die maßgebliche Willensbildung und 
die . ntscheidungsbefugnisse der Organe solcher 
geiinnütZiger Bauvereinigungen, die nur in 
den drei Formen der Aktiengesellschaft, der 
Ges llschaft mit beschränkter Haftung und der 
Ge~Ossenschaft zulässig sind, kennt das Woh­
nu gsgemeinnützigkeitsgesetz aber keine vom 
Ge ~llscha.ftsrecht abweichende Sonderre?elung, 
es gIlt sohm das oben Gesagte auch für sIe. 
Didse knappen Ausführungen können die umfas­
sen~e Parteispendenproblematik nicht erschöp­
fenl:i behandeln. Sie sollen aber zuweitgehenden 
strtfr~.chtliChen Tendenzen entgegentreten', dIe 
ein Uberreaktion auf bedauerliche Strafdelikt.e 
im Windschatten der Parteifinanzierung wären. 
Fü die Verurteilung der wirklichen Kriminalität 
au diesem Gebiet bietet unser Strafgesetzbuch 
je e Handhabe. Es gibt aber keinen Grund, die 
le ale Möglichkeit von Parteispenden durch eine 
Ü erspannung des Strafrechts und ein Verken­
ne gesellschaftsrechtlicher Normen zu erschwe­
re '. Deshalb der eindringliche Hinweis, die 
srtndenproblematik in einer freien Gesellschaft 
in ihrer Gesamtheit zu sehen und nicht mit 
z eierlei Maß zu messen. 
Njemand verfiel bisher noch auf den Gedanken, 
dien Ge~chäftsführer ein~r Kapitalg~sellschaft 
w gen emer Spende für dIe BarmherZIgen Brü­
d r der Untreue anzuklagen und die lieben 
P tres als Beihilfetäter zu belangen. Bei Partei­
sPI nden darf es nicht anders sein. Zwiedenken ist 
dmokratiepolitisch nicht erlaubt." 

I . Die WBO und "Parteienfinanzierung" 

1 Bezirksparteilokal Mattersburg 

Ir' Jänner 1976 erwarb die Bezirksparteileitung 
Ma tersburg unter der Initiative Rauchwarters von 
der WBO eine Wohnung, die als neues Lokal der 
Be~irksparteileitung dienen sollte; die Korrespon­
de z mit der WBO wurde nachweislich unter 
"B' ro Bezirksparteileitung Mattersburg" geführt. 
Ruaolf Habeler, der erst zu einem späteren Zeit­
pUdkt, ~ämlich am 1. August 1976, Bezirksparteise­
kr9br m Mattersburg wurde, trat - über Auffor­
de~ung Rauchwarters - neben der Bezirkspartei 
alst' Wohntingswerber auf und ließ die Wohnung 
gr ndbücherlich auf seinen Namen schreiben . 

aut Baukostenabrechnung vom 5. Juli 1977 an 
di1 B<>irup,,"ildt.ng Mattwbucg ~,d,n di, 
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ausständigen Eigenmittel in der Höhe von 78 000 S 
angegeben. Die Eigenmittel hatten ursprünglich 
284000 S betragen und waren im Jänner 1976 mit 
46000 S, im März 1976 mit 110 000 S sowie im 
Jänner 1977 mit 50 000 S zum größten Teil abge­
deckt worden, wie unter' anderem aus dem Kassa­
buch der Bezirksparteileitung Mattersburg hervor­
geht. 

Die Wohnung wurde erst mit Kaufvertrag vom 
20. November 1978 auf Veranlassung Rauchwar­
ters in das Eigentum Habelers übertragen. Dies 
geht aus der Aussage Habelers vor, dem Untersu­
chungsrichter des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien (23. September 1982) sowie aus einem Scht:ei­
ben der WBO an die Bezirksparteileitung Matters­
burg vom 14. Jänner 1982 hervor. Alle damit 
zusammenhängenden Angelegenheiten waren von 
Rauchwarter vorbereitet worden. In der Zwischen- , 
zeit wurden die Mittel aus der W ohribauförderung 
von der ÖVP dem Land Burgenland zurückerstat­
tet. 

Am 17. November 1978 wurde von Rauchwarter 
- mit Beziehung auf diese Wohnung - ein Kredit 
in der Höhe von 190 OOO,S aufgenommen; am sel­
ben Tag wurden von ihm 185000 S der Handkassa 
der ÖVP~Bezirksparteileitung in Mattersburg gut­
gebracht und im Kassabuch als Einnahme verbucht. 
Das solcherart in die Kassa der ÖVP Mattersburg 
eingelegte Geld wurde daher nicht zur Bezahlung 
der Wohnung, sondern lediglich zur Abdeckung 
des Kassenminussaldos verwendet (tatsächlich kam 
es Rauchwarter bei der Einlage dieses Geldes in die 
Kassa der Bezirkspartei in Wirklichkeit auch nur 
darauf an, vor der damals bevorstehenden Kassen­
entlastung am 10. Bezirksparteitag den Eindruck 
der Ausgeglichenheit der Gebarung der Bezirkspar­
teiorganisation zu erwecken). 

Da Rauchwarter in der Folge keinen anderen 
Ausweg sah, lastete er am 21. Dezember 197~ den 
aufgenommenen Kredit über 190 000 S,der bis zu 
dem genannten Zeitpunkt infolge der aufgelaufe­
nen Zinsen auf 205830 S angewachsen war, der 
WBO an, ohne hierüber die Partei in Kenntnis zu 
setzen. 

Die ÖVP Mattersburg wurde von dieser Über­
brückungstransaktion erst durch das erwähnte 
Schreiben der WBO vom 14. Jänner 1982 infor-
miert.' , 

Auf Grund dieses Geschehensablaufes besitzt 
nunmehr die WBO eine Forderung in' Höhe von 
337 032,60 S gegenüber der ÖVP, Mattersburg, 
wobei in diesem Betrage die aufgelaufenen Zinsen 
aus den sogenannten gestundeten Eigenmitteln ent­
halten sind. 

Die Partei hat die Forderung der WBO aner­
kannt und sich verpflichtet, sie zu berichtigen. 

Von einer Schenkung der Wohnung an die ÖVP 
Mattersburg oder einem Erlaß der Forderung 

durch die WBO war niemals die Rede. Es handelt 
sich daher ...:... ungeachtet allfälliger in diesem 
Zusammenhang von Rauchwarter zu verantworten­
den strafbaren Handlungen - um k ein e n Fall 
von Parteienfinanzierung. 

Soweit jedoch die SPÖ daran Kritik übt, daß das 
besagte Bezirksparteilokal in einem von einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung errichteten Haus 
untergebracht ist, ist ihr die Aussage Habelers vor 
dem parlamentarischen Unteisuchungsausschuß 
entgegenzuhalten: 

"Ich habe gehört, d:iß das Parteilokal in Matters­
burg von der SPÖ auch mit Wohnhauswieder­
aufbaumitteln finanziert worden ist." (S 1700) 

Im übrigen war der Sitz der ÖVP-Bezirkspartei-
leitung Mattersburg allgemein bekannt, ohne daß 
der sozialistische Landeshauptmann als Aufsichts­
behörde einen Grund zur Beanstandung gefunden 
hätte, spdaß der nunmehrigen "Entrüstung" seiner 
Genossen wohl der Charakter der Seriosität abzu­
spreche,n ist. 

2. Inventar des Bezirksparteilokals Mattersburg 

Im Zuge der Eröffnung des neuen Bezirkspartei­
lokals wurde über die Firma Commerz-Druck 
Mobiliar im Gesamtwert von rund 15500 S ange­
schafft. Diese Einrichtung war ursprünglich als 
Geschenk des genannten Unternehmens gedacht, 
die Zahlung wurde jedoch letztlich vom WZO 
übernommen. Eine wie immer geartete finanzielle 
Zuwendung von seiten der WBO liegt demnach 
ni c h t vor. 

Das WZO stellte der Bezirkspartei auch eine 
elektrische Schreibmaschine zur Verfügung, die 
später gegen eine solche der WBO ausgewechselt 
wurde. Bei letzterem Vorgang handelte es sich 
daher um ein Tauschgeschäft und keine der ÖVP 
Mattersburg zugekommene Schenkung der WBO. 

3. Angebliche Geldzuwendungen ' 

In den sichergestellten Unterlagen fand sich auch 
die Kopie einer Scheckübernahmebestätigung mit 
der Unterschrift Habelers, wonach er von der 
WBO einen Scheck mit einem Betrag von 
69243,40 S für die ÖVP Mattersburg bzw. für die 
ÖVP Neudörfl übernommen habe. Mit diesem 
Scheck \ sollen Forderungen der Firma Commerz­
Druck gegenüber der ÖVP Neudörfl über 
16048,80 S und gegenüber der ÖVP Mattersburg 
über 53 194,60 S (zusammen sohin 69243,40 S) 
beglichen worden sein. 

HabeIer bestreitet, einen solchen Scheck über­
nommen zu haben. Seine Verantwortung gewinnt 
dadurch an Glaubwürdigkeit, weil feststeht, daß die 
ÖVP Neudörfl den auf sie entfallenden Teilbetrag 
von 16048,80 Saus Eigenmitteln entrichtet hat, 
sodaß es - wollte man tatsächlich davon ausgehen, 
Habeler habe den erwähnten Scheck übernommen 
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und zur Begleichung von offenen Forderungen der in ~berpulle~d~rf über ke,m el~ene,~ B~ro verf,ugte, 
Firma Commerz-Druck verwendet !...- in Ansehung vernc~ete sie Ihre ~be~ten Im ,orthchen ,OVP­
dieses Teilbetrages zu emer Doppelzahlung Bezirk parteilok~l. ,Sie widmete Ihre ,Arbeltskr~~t 

k ,. der W 0 wobei sie unter anderem Sitzungen fur 
ge ommen ware. , die t' BO vorbereitete, Siedlerversammlungen 

Im übrigen iS,t dieses Faktum. Ge~enstand emes organi ierte, Siedler betreute und beriet, Firmenof­
noch nicht abgeschlossenen genchthchen Verfah- ferte inholte, Grundstücksverhandlungen vorbe­
rens, sodaß eine endgültige Beurteilung, o? über- reitete' Aufstellungen von Grundstücksbesitzer? 
haupt und allenfalls in welcher Höhe von s.elten der verfate, Einsicht in Grundbücher nahm, in ständl­
WBO finanziell~ Zuwe?-dungen erfolg: sem s~ll~~, gern elefonkontakt zur Siedl~ngszentrale s.tand, 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ~efmlttv verbin liche Informationen erteilte und dergleichen 
vorgenommen werden kann. Es soll allerdmgsan mehr.rallweise verrichtete sie zwar kleinere Arbei­
dieser Stelle nicht unerwähn,t bleiben, daß. die auf ten fü die ÖVP Oberpullendorf, doch läßt sich i~, 
der Scheckübernahmebestättgung aufscheme~den Ergeb is nicht die Aussage treffen, es habe sich bel 
Namenszüge Habelers noch durch~us k~lnen ihr u einen Fall der "Weiterverrechnung von Per­
zuverlässigen Schluß auf die tatsächhche Ub~r- sona1osten der ÖVP zu Lasten der WBO" geh an­
nahme des Schecks durch ihn zulassen. De~n I~ delt, a ~s zu berücksichtigen gilt, daß ihre von .der 
Zuge der Erhebungen konnte auf Grund genchth- Parte nicht gesondert honorierten Aushilfsarbeiten 
cher Sachverständigengutachten festgeste,llt wer- für d~' Partei durch die dieser überproportional -
den, daß nicht wenige Urkunden und Schnftst~c~e im D enste der WBO _ erwachsenen Telefonge-
bei der WBO gefälscht worden waren, wobei die bühr n des Anschlusses in ihrem Parteilokal wett-
Fälschungen mitunter derart perfekt vorgenommen gemafht wurden (Band XIX, S 427 f. des Aktes 5 a 
wurden, daß sogar in einem Fall Rauchwarter von Ur 8 1/81 des Landesgerichtes Eisenstadt), sodaß 
der Echtheit einer seine Nan:en~züge aufweisenden von einer, Begünst!gung der, Österreichischen 
- gefälschten - Unterschnft uberzeugt war! Volk partei durch die WBO nl c h t gesprochen 

In Ansehung eines weiteren WBO-Schecks über 
45000 S konnte HabeIeraufklären, daß es sich in 
Wahrheit um keine Spende der W:aO an die ÖVP 
Mattersburg handelte. Vielmehr erhielt Rauchwar­
ter - nicht von der WBO - für die Partei eine 
Bargeldspende im Betrage von 45 000 S, die er vor­
e~st in die Handkassa der WBO einlegte, deren 
K/.assenstand daher um den angeführten Betrag 
stieg, ohne daß ihr jedoch ein Rechtsanspruch 

~
era~ erwachsen wäre. Zum Ausgleich für diesen 
argeldzuwachs und zum Zwecke d~r Wei.terlei­

t , ng der Spende an die als Empfängerm be~ttmmte 

fu
" VP Mattersburg wurde sodann der emgangs 
e ähnte WBO-Scheck in der Höhe des Spenden­
betrages ausgestellt und a~ die ÖVP Mat~ersburg 

f
"bergeben. Die WBO fungierte daher da~el nur als 

urchlaufstelle, nicht jedoch als Spendenn! 

Eine weitere, im Kassabuch der ÖVP Matters-

l
~rg aufscheinende Spende über 50 000 S, die mit 
inem BA W AG-Scheck zur Einzahlung gebracht 

rde, stammt n ich t von der WBO, sondern 
on einem bekannten burgenländischen Unterneh-

r
er. 

Bei diesen von der ÖVP Mattersburg verein­
nahmten Scheck handelt es sich sohin . n ich t um 

f
' arteifinanzierung durch die WBO! 

, 4, Angebliche Bezahlung von Personalkosten 

a) Rosa Eigner 

In der Zeit vom 16. Juli 1979 bis 31. Dezember 

~
'980 war Rosa Eignet zur Unterstützung des in 
berpullendorf ansässigen Mitgliedes des Auf­

ichtsrates der WBO, Ing. Gabriel Wagner, als 
lA..ngestellte der Genossenschaft tätig, Da die WBO 

werjn kann, 

b) Matthias Leitgeb 

Ä nlich wie mit R(~s~ Eigner :erhielt es sich mit 
Mat hias Leitgeb, der In der Zelt vom 1. Oktober 
1980~biS 3 L Jänner 1982 bei der Burgenländischen 
Gebietskrankenkasse als Angestellter der WBO 
gern Idet war u!:ld seine Dienststätte im Bezirk~par­
teilo al der OVP Mattersburg hatte. Leitgeb 
erbrlchte Arbeiten für Rauchwarter, wobei es auf 
Grutd dessen Multifunktionen teilweise schwierig 
war, abzugrenzen, in welcher Eigenschaft er gerad.e 
auft at, Tietze schilderte dies dem parlamentan­
sche~ Untersuchungs ausschuß anschaulich: 

j~s war praktisch schwer abzugrenzen, ob er 
(Rauchwarter) jetzt in dieser halben Stunde für 
dje WBO tätig war oder für ein Privatunterneh­
~en oder politisch, Insgesamt gesehen war er der 
Bpß der WBO und hat d~n ganze~ Tag, ka~.n 

~
an jetzt sagen, zum Tell Entscheidungen fur 

d e WBO getroffen oder auch nicht, oder 
adere, aber generell war er für die WBO tätig." 
( 556) 

aß sich die Tätigkeit Leitgebs überwiegend auf 
Ar eiten der WBO bezog, bestätigte HabeIer dem 
par amentarischen Untersuthungsausschuß: 

, L~itgeb hat für den Dr:. Rauchwart.er gearbei~et. 
, r hat fallweise für die OVP gearbeitet, wenn Ich 

r,
it dem Dr. Rauchwarter unter:vegs wa.r. Er hat 

.. r Dr. Rauchwarter und damit für die WBO 
earbeitet," (S 5335) 

i' s ist zwar unbestritten, daß Leitgeb auch Arbei­
te für die Österreichische Volksp.artei verric~tete, 
oh e daß diese der WBO den ahquoten Tell der 

I 

I 
I 

I 

I 
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Lohnkosten refundierte,. doch darf andererseits 
nicht unberücksichtigt bleiben, daß dafür HabeIer, 
der von der Partei bezahlt wurde, unbezahlte 
Arbeit für die WBO leistete, wie sich aus seiner 
Aussage vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß ergibt: 

"Er (Rauchwarter) hat auch mich relativ viel ein­
gesetzt für die WBO, was nicht rein im Auf­
sichtsbereich war. Dafür habe ich weder eine 
Honorarnote legen dürfen, noch sonst etwas. 
Aber dafür hat dann der Herr Leitgeb auch zum 
Teil meine Agenden mitgemacht." (S 1 561). 

"Wenn ich für die WBO unterwegs war, hat er 
(Leitgeb) sicherlich dann zum Teil auch Dienste 
für mich gemacht." (S 1 565). 

Im gesamten gesehen wird daher davon ausge­
gangen werden können, daß die wechselseitigen 
Vertretungen von HabeIer und Leitgeb einander 
ungefähr die Waage hielten und von einer wirkli­
chen Personalsubvention der ÖVP Mattersburg 
durch die WBO n ich t gesprochen werden kann. 
Überdies wären auch im Falle Leitgeb die der 
Österreichischen Volkspartei im geschäftlichen 
Interesse der WBO erwachsenen "erhöhten Telefon­
gebühren entsprechend zu berücksichtigen. 

5. Mag. Friedrich Mostböck 

Mag. Friedrich Mostböck, der seit dem Jahre 
1960 als Architekt für die WBO tätig ist, wurde 
auch zu Vorarbeiten beim WBO-Bauvorhaben 
"Wohnpark Eisenstadt" herangezogen, worüber er 
am 25. Juli 1979 der WBO eine Rechnung über 
1512000 S legte. Kurz danach wurde ihm von 
Rauchwarter bedeutet, er müsse sich von seiner 
Honorarnote einen Abzug in der Höhe von 
0,8 Mio S für "Pressehilfsdienste seiner Partei" 
gefallen lassen, womit sich Mostböck, der sich 
davon auch eine Werbewirksamkeit für seine 
Architektenleistungen bei dem genannten Projekt 
erhoffte, einverstanden erklärte, zumal er auch die 
Befürchtung hegte, Rauchwarter würde im Falle 
der Weigerung, auf die 0,8 Mio S zu verzichten, 
seine weiteren Dienste nicht mehr in Anspruch neh­
men. 

Als Mostböck jedoch in der Folge meinte, Grund 
für die Annahme zu haben, Rauchwarter würde 
ungeachtet seiner Einwilligung die weiteren Archi­
tektenaufträge beim "Wohnpark Eisenstadt" den­
noch an andere Architekten vergeben, wa.ndte er 
sich im Jänner 1980 an Sauerzopf, der sogleich auf 
Aufklärung des Sachverhaltes drängte, zum al bei 
der Partei ein Betrag in der Größenordnung von 
0,8 Mio S nicht eingegangen war. Rauchwarter 
und Tietze verstanden es jedoch, den Sachverhalt 
zu verschleiern, indem sie Mostböck weitere Auf­
träge zusicherten und ihn überredeten, er möge 
wahrheitswidrig behaupten, die seinerzeit in Abzug 
gebrachten 0,8 Mio S 1ägen auf einem, in seiner 
Verfügung stehenden Depot. 

Mostböck gab sich mit dieser Zusage für weitere 
Aufträge zufrieden und erklärte gegenüber dem 
damaligen Landesparteisekretär der ÖVP Burgen­
land, Dr. Günther Widder, daß die Angelegenheit 
bereinigt sei. Rauchwarter und Tietze brachten die 
0,8 Mio S nie mehr zur Auszahlung; ebensowenig 
wurde dieses Geld für "PressehiIfsdienste der Par­
tei" verwendet. Die Angelegenheit wurde erst wie­
der nach dem Zusammenbruch der WBO aufge­
griffen, wobei geklärt werden konnte, daß das Geld 
von Rauchwarter und Tietze abgezweigt worden 
war. 

Der Fall Mostböck stellt geradezu ein Muster­
beispiel für die Vorgangsweise Rauchwarters und 
Tietzes dar: Unter der Vorspiegelung, Parteispen­
den zu kassieren, füllten sie die eigenen Taschen. 
Sie schädigten damit nicht nur die von ihren 
Machenschaften finanziell Betroffenen, sondern 
auch und vor allem den Ruf der Österreichischen 
Volkspartei. Zu Recht übte daher Sauerzopf auch 
an der Art und Weise der Erhebungen, die sich wie 
gebannt auf die Österreichische Volkspartei kon­
zentrierten, Kritik, als er vor dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß vorbrachte: 

"Die ganze parlamentarische Voruntersuchung 
geht an der Tatsache vorbei, daß kriminelle 
Handlungen geschehen sind, und es wird immer 
versucht, diese mit der ÖVP zu verknüpfen. 
Diese Herrschaften haben so agiert wie am Bei­
spiel Mostböck: Die Partei vorgeschoben, selbst 
kassiert." (S 6310) 

6. ,,5,25 Mio S" 

Im Jahre 1979 versuchte Dipl.-Ing. Otto Kriegler 
unter Ausnützung seiner persönlichen und 
geschäftlichen Beziehungen zu seinem Cousin 
Rauchwarter, von der WBO Aufträge in großem 
Ausmaße für seine notleidenden Firmen zu erhal­
ten. Rauchwarter, auch in diesem Falle entschlos­
sen, sich unter mißbräuchlicher Ausnützung seiner 
Verfügungs befugnis aus dem Vermögen der WBO 
Geldmittel zur Verwendung für andere als der 
WBO dienende Zwecke zu verschaffen, machte 
sich diesen Umstand ·zunutze. 

Gemeinsam mit Tietze bewog er Kriegler, den 
Empfang von auf Millionenbeträge lautenden 
Schecks der WBO zu bestätigen und die jeweiligen 
Beträge zum Schein in der Buchhaltung seiner 
Firma als - tatsächlich nicht erhaltene -
Akonto-Zahlungen der WBO zu verbuchen. Zum 
"Dank" für diese Mitwirkung an diesem Vorhaben 
stellten ihm Rauchwarter und Tietze Aufträge von 
seiten der WBO in Millionenhöhe in Aussicht, 
wobei er sich bei der Zahlungsabwicklung durch 
Legung von Rechnungen über fingierte Leistungen 
sowie den Erhalt von großzügigen Akonto-Zahlun­
gen, deren Bezahlung Rauchwarter und Tietze ver­
anlassen würden, schadlos halten könnte .. 
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Jnegler, dem aus diesen vorbereitenden Gesprä- Bel f,lesem Gespräch mußte Tletze eingestehen, 
ch;t klar geworden war, daß die betreffenden keinen konkreten Anhaltspunkt für das von ihm 
~el~beträge von seinem Cousin nicht für der WBO zuvor in Umlauf gesetzte, ehrenrüh~ige, Gerücht 
dlerende Zwecke verwendet würden, und daß er anfü~en zu können, und brachte dies auch vor 
zur, Deckung dieser unr~chtm~ßigen Vorgä~ge bei- dem parlamentarischen Untersuchungsaussch~ß 
traten sollte, erklärte sich mit dem beschnebenen zum usdruck: 
Pla im Hinblick. auf die ihm versprochenen - ~ h' h d d d ß 
b f II d WBO S h d . h d " esproc en Ist sc on avon wor en, a 

e ,n a s er . zum c a en gerelc en en - G I d' ÖVP N' d" . h d . 
V 0teile einverstanden. . e er an I~ le erosterrelc. 0 er eine 

Ihr r Unterghederungen geflossen sind, daß es 
auchwarter verwirklichte sein Vorhaben, indem ~ n1erstützu. ngen gibt und daß es alles. möglic~e 

erjSCheCkS, die von Obmannstellvertreter Tiwald glb~, aber ob konkret was geflossen ISt und In 

fü die Abwicklung der laufenden Geschäftstätig- we~!Ch~r Fo~m und wer was ü?ergeben hat, da~ 
ke.t der WBO blanko unterfertigt worden waren, we ß Ich mcht. Dazu kann Ich mchts sagen. 
en

1
' sprechend vervolJständigte bzw. von Tietze ver- (S 693) . , 

vo Iständ.igen ließ und sie j~weils n~ch am .. selben .. Lu w!g stellte bei. diesem Ges~räch klar, daß die 
T ge bel der BA WAG, bel der die Betrage zu OVP NIederösterreich von den In Rede stehenden 
L.~sten ei~es Kontos der WBO abgebucht wurden, 5,25 io S nichts bekommen hatte. 

A h in der- Folge ergab sich nicht der geringste 
el lösen heß. ± 
. tAUf diese Weise disponierte Rauchwarter am Bew ,is für die Richtigkeit dieser seinerzeit von 
5. September 1979 über einen Scheck mit einer R.au. warter und Tietze aufgestellten Be~auptung, 
V luta von 750000 S, am 12. Oktober 1979 über die I Zuge der Untersuchung von kemem der 
eifen ~olchen über 2,5 Mio Sund am 15. Novem- Betei igten, auch nicht von Rauchwarter, aufrecht-
b1r 1979 über einen über den Betrag von 2 Mio S, erha en werden konnte. 

wtodurch die WBO um insgesamt 5,25 Mio S Es handelte sich auch bei diesem Vorfall, durch 
g schädigt wurde. . 

den die ÖVP Niederösterreich vorübergehend 
Im Zuge der Untersuchung konnte erhoben wer- bela tet wurde, um die übliche Vorgangsweise 

~
n, daß die Schecks jeweils im Zimmer des dama- Rauthwarters und Tietzes, die Partei als Spenden-

li en Filiall~iters der BA W AG-Filiale i~ Eisenst~dt, empfänger vorzuschieben, um sich einen wider-
erhartl, emgelöst wurden; es konnte Jedoch mcht rechtlich verschafften Nutzen zuzuwenden. Auch 

~
klärt werden, zumal sich Gerhartl angeblich Krielgler bestätigte dies vor dem parlamentarischen 

'cht mehr daran erinnern konnte oder wollte, wer Unt~rsuchungsausschuß: 
a s Girant auftrat, da auch die Unterschrift des Ein- I 

*
. sers keiner bestimmten Person zugeordnet wer- ".pas ist meine persönliche Meinung, daß beide 
en konnte. l' auchwarter und Tietze) versucht haben - ich 

eiß nicht, ob sie Parteispenden oder an die Par-

t Kriegler, dem nicht bekannt war, was mit dem t ,i Geld bezahlt haben - ihre eigenen Sachen zu 
ingelösten Geld geschehen war, wurde von d~cken." (S 2068) 
auchwarter und Tietze - mehr andeutungsweise I· 

lls direkt - vorgegeben, die 5,25 Mio S kämen der I . 

.VP Niederösterreich zugute .. Als er je~och von ~ 
7. lalter Zimper 

letze aufgefordert wurde, eine Bestätigung zu , em ehemaligen Landesparteisekretär der ÖVP 
~nterfertigen, derzufolge der ~etrag für d~e Partei Nidderösterreich, Walter Zimper, wird vorgewor-
terwendet worden wäre, weigerte er Sich und fenl im Zusammenhang mit Intervention~n für die 

f
grÜndete dies vor dem Untersuchungs ausschuß - WEO zur Erlangung von Förderungsmitteln des 
ie folgt: La~1 des Niederösterreich beim Bauprojekt "Salzer­

wi se" in Wiener Neustadt von Rauchwarter im 
, "lch kann ja nicht bestätigen, daß es 

I 
Jul 1981 sowie im Oktober 1981 je 200 000 Saus 

(5,25 Mio S) zur niederösterreichischen . Volks- I 
partei gegangen ist, wenn ich es nie gesehen def Vennögen der WBO als Parteispende erhalten 

~.nd zum Ausbau des Hauptbezirksparteilokals der 

I 

habe." (S 2067) oYP Wiener Neustadt verwendet zu haben. 
Als auch noch im Herbst 1981 von Tietze j n der Begründung der wider Zirn per erhobenen 

gerüchteweise kolportiert wurde, die 5,25 Mio S 

I

·· - A klage der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wird in 
s~ien an die OVP. Niederösterreich gega~gen, und diJsem Zusammenhang ausgeführt: 
dies Franz Hubmger, dem Bürgermeister von I 
Wartmannstetten und damaligem Geschäftsführer ~,Nachdem Zimper und Rauchwarter einander 

I 
der NÖST, zur Kenntnis gelangt war, drängte die- lam 8. Juli 1981 im Wiener Büro der WBO in der 
ser gemeinsam mit Landesrat Franz Blochberger iLandskrongasse getroffen und die Transferie-
auf eine Aussprache mit dem Landeshauptmann Irung eines Betrages von 200 000 S beschlossen 

I 

von Niederösterreich, Siegfried. Ludwig, die am Ihatten, veranlaßte Rauchwar~.er noch am. selben 
26. November 1981 auch tatsächhch zustande kam. Tage die fernschriftliche Uberweisung eines 

I I . 
I I 
I I 
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Betrages von 200 000 S vom Konto der WBO 
beim Raiffeisenverband Burgenland zur Barab­
hebung durch Kieteubl an die Raiffeisenbank 
Wien 11., von wo Kieteubl die Summe behob und 
- bereits in Abwesenheit Zimpers - Rauchwar­
ter aushändigte. Am 16. Juli 1981 trafen Zimper 
und Rauchwarter einander neuerlich und führten 
die vereinbarte Übergabe des Betrages von 
200 000 S durch. 
Zimper zahlte diesen Betrag am 17. Juli 1981 auf 
das Konto der Wiener Neustädter Verlagsgesell­
schaft mbH bei der Wiener Neustädter Spar­
kasse in bar ein. 
Schließlich übergab Rauchwarter Zimper Mitte 
Oktober 1981 einen weiteren Betrag von 
200 000 S, der von einer von ihm unter anderem 
zu diesem Zwecke veranlaßten, am 13. Oktober 
1981 erfolgten Bargeldabhebung ,von einem Kre­
ditkonto der WBO bei der Wien er Neustädter 
Sparkasse stammte. 
Diesen Betrag zahlte Zimper am 19. Oktober 
1981 auf das Konto der Wiener Neustädter Ver­
lagsgesellschaft mbH bei der Wiener Neustädter 
Sparkasse ein." 

Weiters wird in diesem Zusammenhang in der 
Begründung der Anklageschrift ausgeführt: 

"So hatte er (Zimper) nach einer eingegangenen 
Verpflichtung 500 000 S an Kosten für den 
Umbau des Parteilokals der ÖVP-Hauptbezirks­
parteileitung in Wiener Neustadt zu übernehmen 
- es wurden ihm in der Folge auch tatsächlich 
diesbezügliche Rechnungen in der Gesamthöhe 
von 500 000 S übersandt, die er auch bezahlte -
am 8. Juli 1981 mit Rauchwarter im WBO-Büro 
in Wien eine Zusammenkunft gehabt. Wenige 
Tage darauf, am 17 . Juli 1981, nachdem er sich 
am Vortag neuerlich mit Rauchwarter getroffen 
hatte, hat er einen Betrag von 200 000 S auf das 
Konto der Wiener Neustädter Verlagsgesell­
schaft mbH einbezahlt. Den gleichen Betrag hat 
Rauchwarter am Tage des gemeinsamen Tref­
fens am 8. Juli 1981 der WBO entfremdet. 

Gleichfalls wenige Tage nach Entfremdung 
eines Betrages von 200 000 S aus dem Vermögen 
der WBO durch Rauchwarter am 13. Oktober 
1981 - nach dessen sowie nach den Angaben 
des Zeugen Matthias Reimann zum Zwecke 
einer Parteispende an Zimper - zahlte Zimper 
auf das Konto der Wiener Neustädter Verlagsge-· 
seilschaft mbHdie gleiche Summe von 200 000 S 
ein." 

Demgegenüber gab Zimper in dem an das Lan­
desgericht Eisenstadt gerichteten 'Beweisantrag 
vom 9. November 1982 folgende Gegendarstel­
lung: ' 

"a) Erhalt von 200 000 S im Juli 1981: 

Das einzige Beweismittel, das die Anklageschrift 
für den Empfang von 200 000 S im Juli anführen 

kann, ist die Tatsache, daß Dr. Rauchwarter, 
Zimper und Dkfm. Tietze einander am 8. Juli 
1981 im Büro in der Landskrongasse getroffen 
und dort Kaffee getrunken haben, welcher aus 
einem naheliegenden Espresso geholt wurde, ein 
Rechnungszettel über 50,90 S und ein Vermerk 
im Terminkalender des Angeklagten Zimper, 
wonach für 12.00 Uhr eine Zusammenkunft mit 
Dr.Rauchwarter vorgesehen war. Keiner der 
Teilnehmer an diesem Gespräch hat aber ausge­
sagt, daß über die Bezahlung von 200 000 S an 
den Angeklagten Zimper auch nur gesprochen 
worden wäre. Ebensowenig konnte ein Beweis 
dafür erbracht werden, daß am 16. Juli 1981 über 
die Übergabe dieses Betrages gesprochen worden 
wäre. Auch hier liegt nur eine Gasthausrechnung 
über 198,20 S vor. 
Die ganzen Beweismittel, auf die sich die 
Anklage stützen kann, sind eine Eintragung in 
einem Terminkalender und zwei Gasthausrech­
nungen, welche bestenfalls beweisen, daß Dr. 
Rauchwarter und Zimper sich am 8. und am 
16. Juli 1981 getroffen haben. Alles andere sind 
reine Vermutungen. . 
Richtig ist, daß der Angeklagte Zimper am 
17. Juli 1981 auf das Konto der Wiener Neustäd­
ter Verlags gesellschaft mbH bei der Wiener 
Neustädter Sparkasse einen Betrag von 
200 000 S einzahlte. Diese 200 000 S haben mit 
Dr. Rauchwarter nicht das Geringste zu tun. Es 
handelt sich tim Parteispenden, welche der Ange­
klagte Zimper kassiert und widmungsgemäß ver­
wendet hatte. Im einzelnen hat ein Spender dem 
Angeklagten Zimper Ende Mai'! Anfang Juni 
1981 eine Parteispende von 50 000 Sübergeben, 
wobei die exakte Verwendung dem Angeklagten 
Zimper überlassen wurde. Der Spender hat dies 
in einereidesstattlichen Erklärung am 11.Juni 1982 
bei Notar Dr. Lasnausky bestätigt. Ein weiterer 
Spender hat am 25. Juni 1981 dem Angeklagten 
Zimper 100 000 S übergeben und in gleicher 
Weise bei Notar Dr. Lasnausky eine eidesstattli­
che Erklärung abgegeben. 

Einen weiteren Betrag von 35 000 S hat der 
Angeklagte Zimper am 14.Juli 1981 vom CA­
Konto der ÖVP Wiener Neustadt, über das er 
zeichnungs- und verfügungsberechtigt war, für 
Zwecke des Umbaues des Parteilokals abgeho­
ben. Die Gesamtabhebung damals belief sich auf 
36850 S, der Betrag von 1 850 S wurde zur 
Bezahlung kleinerer Rechnungen verwendet. 
Der Rest von 15000 S rekrutiert sich aus kleine­
ren Parteispenden, die der Angeklagte Zimper 
laufend zu sammeln 'und zu verwalten hatte. 
Der Angeklagte Zimper war, wie erwähnt, 'über 
das CA-Konto der ÖVP Wiener Neustadt zeich­
nungs- und verfügungsberechtigt, hatte daneben 
aber auch eine Unzahl von kleineren und größe­
ren Parteispenden zu verwalten. Als er bei der 
Hausdurchsuchung gefragt wurde, woher er die 
Mittel zur Finanzierung des Umbaues des Partei-
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lokals i~ Wien~r Neustadt genomme~ hätte, gab sage kann ihn nur selbst belasten, w~il er ja, w:ie 
erl an, diese ~lttel stammten zum TeIl vom CA- erwä nt, 10810005 gegenüber Relmann qUlt-
Klmto der OVP Wiener Neustadt und zum tiert ~at. Es kann daher an der Richtigkeit dieser 
adderen Teil aus Parteispenden. In seiner Vor- Auss ge nicht gezweifelt werden. 

~
llUng bestand zwischen diesen beiden Quellen Rich, ig ist aber, daß der Angeklagte Zimper am 

k in Unterschied, weil die eine wie die andere 19. *' ktober 1981 einen Betrag von 2000005 
,uelle Gelde.r d~r qster~eichischen Volkspartei auf as Konto der .Wiener. Neustädter Verlagsge-

darstellten, die Sich m semer Verfügungsgewalt seils haft mbH bel der Wlener Neustädter Spar-
b~fanden. kaSSt und zwar ebenfalls zum Zwecke des 
A,bschließend se.i betont, daß e~. kein einziges Um aues des Parteilo~~!.s._~nzahlte. Diese 
Bbweismittel gibt, das die Ubergabe von 200 00 S stammen aus einer Parteispende, wel-
2PO 000 5 von Dr. Rauchwarter an den Ange- che echtsanwalt Dr. Franz Helm am 16. Okto-
klagten Zimper im Juli 1981 bestätigen würde, ber tl 981 namens eines Klienten dem Angeklag-
ur.d daß alle Zeugen des von der Staatsanwalt- te,ll. Zimper übergeben hatte. Die Parteispende 
schaft als "Indiz" angeführten Gespräches vom selb tumfaßte einen Bargeldbetrag von 
81 Juli 1981 in Abrede stellen, daß hiebei über 250

1
00 s. Der Verwendungszweck im einzelnen 

e ne ~eldtransa~tion gesprochen worden oder wur e dem Angeklagten Zimper überlassen, und 
daß sie gar verembart worden wäre. er atte davon 200000 S für den Umbau des 

~ 
Pa ,eilokals verwendet." 

) Übernahme von 200000 S im Oktober 1981: 
Da - wie erwähnt - diesbezüglich ein Verfah-

I as wesentlichste Beweismittel der Anklage ist ren b i Gericht anhängig ist, wird es letztlich des-

tline von Matthias Reimann angefertigte Liste sen A fgabe sein, zwischen den beiden dargelegten 
it dem Datum des 28. Oktober 1981. In dieser kontr diktorischen Standpunkten eine Entschei-

,iste ist bei dem Betrag von 2000005 vermerkt: dung u treffen. Ohne daher der gerichtlichen Ent-

~
WBO weitergeleitet an .... 81-10-14." Mat- scheiung auch nur im mindesten vorgreifen zu 
hias Reimann gab dazu an, er könne nicht WOlle!:, soll jed, och nicht unerwähnt bleiben, daß 
agen, ob Dr. Rauchwarter diese 200 000 5 
, errn Zimper oder sonst irgendeiner widmungs- • K eteubl, von der gewiß niemand behaupten 
fremden Verwendung zugeführt habe. Die Liste k nn, sie hätte Zimper mit ihren Aussagen vor 
habe er über Auftrag Dr. Rauchwarter erstellt *richt bzw. vor dem parlamentarischen Unter-
hnd dort keinen Namen eingetragen, weil im s. chungsausschuß entlasten oder schonen wol-
~usammenhang mit diesen 200 000 S der Aus- le ,betonte, die von ihr im Juli 1981 behobenen, 
~ruck "Partei" und der Name Zimper gefallen 2~0 000 5 seien für Zahlungen Rauchwarters 
Feien. Demgeg~nüber gab wieder ~r. Rauchwar- b treffend die Villa in der Scheidlgasse bzw. für 
ter am 16 . .ApnI1982 an, er hätte Im Zusammen- di Firma Weiser verwendet worden; 
hang mit dieser Liste sicher nicht gesagt, daß • R uchwarter niemals behauptete, Zimper im 
1200000 S an die ÖVP Niederösterreich oder an J li 1981 Geld gegeben zu haben; 
Izimper gehen sollten. Er könne sich die Aussage • imann, der ehemalige Privatsekretär Rauch~ 
Reimanns nur mit einem Irrtum erklären. Auch arters, vor dem parlamentarischen Untersu-
am 1. März 1982 und am 21. April 1982 gab Dr. c ungsausschuß deponierte, die in Rede stehen-
Rauchwarter an, in dieser Zeit kein Geld an"Zim- d n 200 000 S (gemeinsam mit weiteren 
per übergeben zu haben. Vor dem 'parlamentari- 8 1 000 5) im Oktober 1981 nicht Zimper, son-
schen Untersuchuchungsausschuß am 2. 5eptem- dem Rauchwarter ausgehändigt zu haben; 
ber 1982 (S 5 763) schloß Dr. Rauchwarter • auchwarter vor dem parlamentarischen Unter-
schließlich aus, im Oktober 1981 an den Ange- s chungsausschuß bestritt, Zimper im Oktober 
klagten Zimper 200 000 S übergeben zu haben. 1 81 Geld gegeben zu haben und in diesem 
Eine weitere Liste, in der bei dem Betrag von usammenhang ausführte: . 
200 000 5 sich der Vermerk "ÖVP-Zimper" fin- ,;Das habe ich schon einmal gehört, daß 
det, wurde nicht von Reimann erstellt; wer diese 200 000 S oder 250 000 5 an den Herrn 
Liste verfaßte, ist ungeklärt geblieben. In der (Zimper) gegeben worden sein sollen. Das 
weiteren von . Reimann erstellten Liste vom wurde seinerzeit behauptet. Also ich habe 
24. November 1981 ist der Betrag von ihm aus dem Titel vom Sportzentrum nichts 
1081000 S nur als Sammelpost ohne jede Auf- gegeben."-($ i40)" -
schlüsselung enthalten. "Ich kann ziemlich ausschließen, diese 
Dr. Rauchwarter hat auch die Übernahme des 200000 S (im Oktober 1981) Zimper ge-
Betrages vn 1081000 S am 14. Oktober 1981 geben zu haben." (55763) 
quittiert. Es gibt also weder' eine Quittung des t 
Angeklagten Zimper, noch gibt es irgendeinen . Z sammenfassend läßt sich daher in Ansehung 
Zeugen, der bei der Übergabe dieses Betrages der behaupteten Parteifinanzierung durch die 
anwesend gewesen wäre. Der Geber selbst WB die Aussage treffen, daß eine solche mit 
bestreitet die Übergabe. Auch diese seine Aus- Bez' hung auf die ÖVP Burgenland sowie die 
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ÖVP Niederösterreich nicht stattgefunden hat und 
mit Beziehung auf die ÖVP Wiener Neustadt bzw. 
die ÖVPMattersburg nicht erwiesen ist. 

Mit der Feststellung, daß der ÖVP Niederöster­
reich keine Parteispende von der WBO zugegan­
gen ist, in Einklang steht der vom Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Dr. Georg SpitZ sowie der Firma 
Mader, Fellmann & Co. KG Wirtschaftsprüfungs­
und Steuerberatungsgesellschaft erstattete Bericht 
vom 3. März 1982 über die Gebarungsprüfung bei 
der Österreichischen Volkspartei, Landesparteilei­
tung Niederösterreich, der zu folgendem Ergebnis 
kommt: 

"N ach dem abschließenden E.rgebnis unserer 
Prüfung auf Grund der uns vorgelegten Bücher 
und Schriften sowie der erteilten Auskünfte, Auf­
klärungen und Nachweise, erachten wir die Kas­
sen- und Vermögensgebarung der Österreichi­
schen Volkspartei, Landesparteileitung Nieder­
österreich, als fr e i vom Ver d ach t der 
direkten oder indirekten Vermögenszuwendun­
gen durch Herrn Dipl.-Ing. Dr. Ernst Rauchwar­
ter oder Personen und Unternehmen, die mit 
dem Genannten in einem Zusammenhang ste­
hen." 

Diese auf völlig freiwilliger Basis vorgenommene 
Prüfung stellt auch wieder einmal mehr unter 
Beweis, daß die Österreichische Volkspartei in der 
WBO-Affäre an einer raschen Aufklärung interes­
siert war und von sich aus alles Erforderliche veran­
laßte, um eine solche herbeizuführen. 

Was die ÖVP Mattersburg betrifft, hinsichtlich 
derer von der SPÖ versucht wurde, cfenElndruck 
zu erwecken, sie hätte unter der Obmannschaft 
Rauchwarters auf Kosten der WBO finanziell aus­
gesorgt, so bieten die Tatsachen ein völlig anderes 
Bild. Wie sich der parlamentarische Untersu­
chungssausschuß durch Einsichtnahme in die Kas­
sabücher der ÖVP Mattersburg selbst überzeugen 
konnte, sackte die ÖVP Mattersburg, die noch im 
Jahre 1975 einen Aktivstand in der Größenordnung 
von zirka 50 000 S aufwies, unter der Obmann­
schaft Rauchwarters immer tiefer in die roten Zah­
len; mit Stichtag 31. Jänner 1982 wies das Kassa­
buch eine Überschuldung von nicht weniger als 
413797 S aus. Es kann daher ohne Übertreibung 
gesagt werden, daß Rauchwarter nicht nur die 
WBO, sondern auch die ÖVP Mattersburg wirt­
schaftlich schwerstens geschädigt hat. 

III. "Sybille" 

Etwa ab dem Jahre 1952 schloß die WBO lau­
fend mit der Versicherungsanstalt der Österreichi­
schen Bundesländerversicherungsaktiengesell­
schaft, Filiale Eisenstadt, Versicherungsverträge 
bezüglich in ihrem Vermögen stehender Objekte 
ab. Die aus diesen Vertragsabschlüssen zugunsten 

der WBO angefallenen Prov:isionen wurden von 
der Filialdirektion der Bundesländerversicherung in 
Eisenstadt in regelmäßigen Abständen der Höhe 
nach errechnet und sodann auf die jeweils vom 
Obmann der WBO gewünschte Weise der Genos­
senschaft überwiesen. 

Dieser von Anfang an geübten Vorgangsweise 
folgend, holte die Filialdirektion der Bundesländer­
versicherung von Rauchwarter nach dessen Wahl 
zum Vorstandsobmann der WBO im Jahre 1974 
eine entsprechende Mitteilung über die gewünschte 
Überweisungsart hinsichtlich der Ende des Jahres 
1974 angefallenen Provisionen ein. 

Rauchwarter eröffnete daraufhin am 23. Jänner 
1975 bei der Volksbank in Mattersburg ein anony­
mes Sparkonto unter der Nummer 30 018, lautend 
auf "Sybille", mit dem Losungswort ,,7 210" und 
teilte der I;ilialdirektion der Bundesländerversiche­
rung mit, daß die bisher fälligen und in Zukunft 
anfallenden Provisionen der WBO auf dieses 
Konto überwiesen werden mögen. 

In der Folge wurden von der Bundesländerversi­
cherung auf dieses Konto llachangeführte Zahlun­
gen überwiesen: 

, 28. Jänner 1975 ............... S 79 759,-
9. Feber 1976 ................ S 58 845,70, 
9. Feber 1976 ................ S 65197,80, 

21. März 1977 ................ S ~23 380,80, 
17. August 1977 ............... S 75000,-, 
23. Jänner 1978 ............... S 71 331,50, 
. 4. Juli 1978 .................. S 70774,80. 

Die angeführten, für die WBO bestimmten Pro-
visionszahlungen gelangten solcherart in die allei­
nige Verfügungsgewalt Rauchwarters. 

Rauchwarter führte diese insgesamt 544 298,60 S 
an Provisionszahlungen nicht dem Vermögen der 
WBO zu, sondern verwendete sie für eigene Inter­
essen .. 

So deckte er insbesondere im Jahre 1978 mit 
einem Betrag von insgesamt 84 163 S einen bei der 
Volksbank Mattersburg aufgenommenen Privat­
kredit ab. Mit einem weiteren Betrag in der Höhe 
von 51 805 S finanzierte er eine vom 25. Juli 1975 
bis 27. Juli 1975 von Vorstands- und Aufsichtsrats­
mitgliedern der WBO nach Athen unternommene 
Reise. 

Rauchwarter war gerade in' Ansehung des Spar­
buches "Sybille" von Beginn der Erhebungstätig­
keit der Gerichte bzw. des parlamentarischen Uner­
suchungsausschusses an bemüht, Sauerzopf (und 
damit indirekt auch der Partei) schwerstens zu 
schaden, ihn der Mitwisserschaft an der Eröffnung 
des Sparbuches zu zeihen und ihm Abhebungen 
von diesem Sparbuch zu unterstellen. Er verfolgte 
auch diesbezüglich die von ihm in dem gegen ihn 
geführten Strafverfahren eingeschlagene Generalli­
nie, den Großteil der von ihm zu Lasten der WBO 
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geselzte~ kriminellen H~ndlu~gen der ~artei genland für den den burgenländischen Landtags­
unte~schleben und damit seme persönlIchen wahlen 1977 vorangegangenen Wahlkampf ange­
Mo~ve, die ihn zur Begehung der Straftaten veran- schafften PKW der Marke Peugeot 104 verwendet 
laßin, verschleiern zu wollen. , worden sei. 

S ine wahrheitswidrigen Behauptungen konnten Entgegen dieser' Darstellung Rauchwarters 
jed ch auch und gerade im Falle "Sybille" in ein- konnte jedoch erhoben werden, daß b e id e PKW 
dru ksvoller Weise widerlegt werden. der vorbezeichneten Marke im Betrag von je 

q. ach dem Sauerzopf im Herbst 1981 erstmals 
von der Existenz des Sparbuches "Sybille" Kennt­
nis rlangt hatte, schritt er sogleich zur Aufklärung 
des I Sachverhaltes, begab sich zu diesem Zwecke 
aUf~die Volksbank Mattersburg und nahm in das 
Spa buch und in die zugehörigen Konten Einsicht, 
wo ei es ihm vor allem darauf ankam, zu erfor­
sch n, ob die Partei in irgendeiner Weise in die 
Angelegenheit involviert war. Nach langem und 
zä~m Bemühen, bei dem Sauerzopf selbst völlig 
uns huldig in den Verdacht kam, mit dem Spar­
bu "Sybille" etwas zu tun gehabt oder doch 
ber its früher Kenntnis von seiner Existenz beses­
se.1' zu haben,. gelang es ihm schließlich, unter Mit-

'wir ung der Erhebungsbehörden zu klären, daß 
kei erlei Verbindungen zwischen dem Sparbuch 
"S bille" und der Partei oder einem Parteifunktio­
när, bestanden. 

t
Uf Grund der durchgeführten Erhebungen steht 

nu mehr fest: 

• Das Sparbuch "Sybille" wurde von Rauchwar­
ter allein und ohne Kenntnis eines Parteifunk­
tionärs eröffnet. 

• Die Abhebungen von diesem Sparbuch wurden 
jeweils von Rauchwarter selbst vorgenommen. 

• . Zwischen den Konten Sauerzopfs und dem 
Sparbuch "Sybille" besteht kein Zusammen-
hang. ' , 

• Zwischen den Abhebungen vom Sparbuch 
"Sybille" und den Eingängen auf Konten der 

r
ÖVP Mattersburg besteht kein Zusammenhang 
(Band XXIV S 533 des Aktes 5 a Ur 801181 
des Landesgerichtes Eisenstadt). 

etztere Feststellung wurde auch vom Direktor 
de

1
' Volksbank Mattersburg, Dr. Josef Dorfmeister, 

un ermauert, der vor dem parlamentarischen 
U tersuchungsausschuß angab: 

[,Ich habe mich natürlich früher gar nicht 

~
ekümmert, aber wir haben dann im Zuge der 
rhebungen durch den Untersuchungsrichter 

auch das geprüft und es besteht also weder 
betragsmäßig noch datumsmäßig irgendein 

~
zusammenhang." (S 4388) 

Dennoch war man auf Seiten derSPÖ eher 
b reit, die Sauerzopf und die Österreichische 

. V lkspartei belastenden, jedoch wahrheitswidrigen 
B~haUPtungen Rauchwarters ungeprüft zu über­
n hmen, und verbreitete die von diesem gegebene 
Darstellung, derzufolge der am 15. Juni 1977 vom 
S arbuch "Sybille" abgehobene Geldbetrag zur 
Bezahlung ein e s der beiden von der ÖVP Bur-

20000 S aus dem Werbeetat der Firma Jeschek 
angeschafft und über die Firma Autogux bezahlt 
worden waren. Im Kassabuch der ÖVP Matters­
burg findet sich auch ein diesbezüglicher - beleg­
ter - Ausgang in der Höhe von 40 000 S. 

Um der Österreichischen Volkspartei zu scha­
den, wurden sogar Fälschungen in Umlauf 
gebracht. Von dem Postanweisungsschein betref­
fend die am 4. Juli 1978 auf das Sparbuch "Sybille" 
eingegangenen 70774,80 S, in dem als Zahlungs­
zweck "Diverse Guthaben" vermerkt war 
(Band XXIII S 169 des Aktes 5 a Ur 801181 des 
Landesgerichtes Eisenstadt), wurde von Unbekann­
ten eine Fotokopie hergestellt und verbreitet, i~. der 
als Zahlungszweck der weitere Vermerk "OVP 
Mattersburg" aufscheint. Es gelang jedoch der 
ÖVP, die Fälschung als solche zu entlarven. 

Dabei handelte es sich jedoch nicht um den ein­
zigen Fall im Rahmen der WBO-Affäre, bei dem 
die Österreichische Volkspartei mit zu ihrem bzw. 
zum Nachteil ihrer Funktionäre ausschlagenden 
Fälschungen konfrontiert wurde. Auch Kieteubl 
wurde vom' gerichtlich beeideten Sachverständigen 
Univ.-Prof. Dr. Roland Graßberger überführt, 
Unterschriften Rauchwarters gefälscht zu haben 
(Band XVI S 485 des Aktes 5 a Ur 801181 des Lan­
desgerichtes Eisenstadt), wobei eine dieser Fäl­
schungen zum klaren Nachteil Zimpers vorgenom­
men wurde. 

IV. Inkassoprovisionen des Raiffeisenverbandes 
Burgenland 

Im Zuge der die WBO-Affäre betreffenden 
Erhebungen konnte auch der plötzlich aufge­
tauchte Verdacht, die ÖVP Burgenland habe Jahre 
hindurch zu Unrecht den Siedlern der WBO oder 
dieser selbst zustehende Provisionen vereinnahmt, 
eindeutig widerlegt werden. 

Tatsache ist, daß der Raiffeisenverband Burgen­
land bereits im Jahre 1964 auf die ihm für das 
Inkasso der Prämien der Versicherten der Bundes­
länderversicherung zustehende Inkassoprovision 
von 2% zugunsten der ÖVP Burgenland Verzicht 
leistete und der Partei auf diese Weise eine völlig 
legale Parteispende zukommen ließ. 

Das Bundesministerium für Finanzen hielt in 
einem Vermerk vom 27. April 1982 ausdrücklich 
fest, daß die Provisionen nicht für Versicherungs­
verträge mit der WBO bzw. deren Siedlern, son­
dern ausschließlich für Versicherungsverträge mit 
Genossenschaften des Raiffeisensektors gdeistet 

8 
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wurden. Das Bundesministerium für Finanzen fand 
daher in seiner Eigenschaft als Versicherungsauf­
sichtsbehörde auch keinen 'Grund, Veranlassungen 
zu treffen (Z 123/52-NR/82). 

Ein wie immer gearteter' Zusammenhang mit 
dem Untersuchungs auftrag bzw. eine sonstige 
Unregelmäßigkeit - vom wem auch immer -
besteht daher nicht. 

H. ZEITUNGSFINANZIERUNG 

I. "SÜD-OST-EXPRESS" 

Im Frühjahr 1980 initiierte Rauchwarter die 
Herausgabe der Wochenzeitung "Süd-Ost­
Express", die ihm bei seinen persönlichen Ambitio­
nen im politischen Bereich dienlich sein sollte. Als 
Herausgeber dieser Zeitschrift sollten nach außen­
hin der Verein zur Förderung unabhängiger 
Medien und in der Folge die am 22. September 
1980 gegründete Firma Egghardt Ges.m.b.H. auf­
treten, während Rauchwarter selbst trachtete, im 
Hintergrund zu bleiben, und sogar seiner eigenen 
Partei gegenüber seine Beteiligung an dieser Zei­
tung nicht offenbarte. Der Druck der Zeitung sollte 
durch die Firma Commerz-Druck, Druck- und 
Verlags-Ges.m.b.H. + CO KG, deren Komple­
mentärin die Firma Commerz-Druck, Druck- und 
Verlagsgesellschaft mbH ist, erfolgen. 

Zum Zwecke der Finanzierung des "Süd-Ost­
Express" beschlossen Rauchwarter und Tietze, der 
zum Finanzreferenten der Zeitschrift bestellt 
wurde, auf Mittel der WBO zu greifen. Dies in der 
Weise, daß die Firma Commerz-Druck die Druck­
kostenrechn'ungen derWBO vorlegen und die 
Rechnungen über Veranlassung Rauchwarters 
unter Mitwirkung Tietzes aus dem Vermögen der 
WBO beglichen werden sollten. 

Zur Verschleierung dieser die WBO an ihrem 
Vermögen schädigenden Zahlungen sollten die 
jeweils bezahlten Beträge in der Buchhaltung der 
WBO als Akonto-Zahlungen an die in ständiger 
Geschäftsverbindung mit der WBO stehende Firma 
Commerz-Druck verbucht werden. In der Buchhal­
tung der Firma Commerz-Druck jedoch sollten die 
Zahlungen als solche der Auftraggeber zum Druck 
der Zeitschrift - zunächst des Vereines zur Förde­
rung unabhängiger Medien und in der Folge der 
Firma Egghardt Ges.m.b.H. - aufscheinen. 

Zu dieser Zeit hatte die Firma Commerz-Druck 
bereits, ebenfalls von Rauchwarter veranlaßt, 
infolge ihrer ständigen Finanznot von der WBO im 
Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen Überzahlun­
gen in Millionenhöhe erhalten. 

In der Folge wurde von Rauchwarter und Tietze 
wie geplant vorgegangen, wobei im Zeitraum April 
1980 bis Sommer 1981 ein Gesamtbetrag von 
zumindest 3971 128,40 S aus dem Vermögen der 
WBO zugunsten des Vereines zu Förderung unab­
,hängiger Medien bzw. zugunsten der Firma 

Egghardt Ges.m.b.H. transferiert wurde. Dies 
erfolgte in Form von Barzahlungen, Einlösung von 
Schecks zulasten von WBO-Konten bei der 
BA W AG und der Länderbank sowie durch auf die 
WBO gezogene Wechsel, die von dieser jeweils am 
Fälligkeitstag bezahlt wurden. 

Der "Süd-Ost-Express', für dessen erste Num­
mer - laut Aussage von Mag. Hannelore 
Egghardt, der geschäftsführenden Gesellschafterin 
der gleichnamigen Ges.m.b.H. (S 6012) - Kery 
sogar ein Vorwort schrieb, wurde von Rauchwarter 
zum politischen Kampfblatt hochstilisiert. Dabei 
verfolgte Rauchwarter keineswegs parteipolitische, 
sondern ausschließlich eigennützige, im Interesse 
seiner Karriere gelegene Ziele und lancierte im 
"Süd-Ost-Express" auch Angriffe gegen Politiker 
seiner eigenen Partei. 

Die dem "Süd-Ost-Express" im Umweg über die 
Firma Commerz-Druck in unzulässiger Weise 
zugekommenen WBO-Millionen stellen daher 
zwar zweifellos eine g e set z e s w i d r i g e Z e i -
tu n g s f i n an z i e ru n g , j ed 0 c h k ein e 
Par t eie n f in a n z i e run g dar. 

H. FABER-VERLAG 

Auch in Ansehung der von Zimper seiner ehema­
ligen Dienstgeberfirma, dem Faber-Verlag, im 
Jahre 1981 zugeführten Geldbeträge wird ihm zum 
Vorwurf gemacht, daß ein Teil derselben von der 
WBO stammen und er sie in Kenntnis deren unred­
licher Herkunft übernommen und an ,cl'en Faber­
Verlag weitergeleitet haben solle. 

. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft Eisenstadt 
stellt sich der Ablauf des diesbezüglichen Gesche­
hens wie folgt dar: 

"Der Beschuldigte Walter Horst Zimper war 
bereits im Jahre 1980 von Dr. Herbert Faber, 
dem Mehrheitsgesellschafter der Firma Josef 
Faber KG Buchdruckerei und Zeitungsverlag, 
etabliert in Krems, ersucht worden, ihm bei der 
Suche nach zahlungskräftigen potentiellen 
Gesellschaftern an der Faber KG, die sich in 
finanziellen Nöten befand, behilflich zu sein. 
Anfang des Jahres 1981 geriet die Faber KG in 
ernste Zahlungsschwierigkeiten. Am' 18. März 
1981 erhielt sie von der Österreichischen Kredit­
institut AG eine Aufforderung zur Zahlung einer 
fälligen Rate in der Höhe von 1,5 Mio S mit' 
einer Fristsetzung bis 31. März 1981 bei sonsti­
gem Terminverlust bezüglich der Gesamtschuld 
von 4 Mio S. Zu diesem Zeitpunkt war die Josef 
Faber KG praktisch zahlungsunfähig. Während 
Gerlinde Maiek, deren Vater inzwischen verstor­
ben war, auf ihr Ersuchen von dem erwähnten 
Geldinstitut eine Verlängerung der Zahlungsfrist 
bis 15. April 1981 gewährt erhielt, bemühte sich 
der Beschuldigte Walter Horst Zimper über ihre 
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E~su'chen in verstärktem Maße, Geldgeber zur 450 000 S durch einen Betrag von 50 000 Saus 
Rfttung des Verlages ~u ~inden. der Handkasse der WBO auf den Betrag von 

i 
Zusammenhang mit diesen Bemühungen um 500 000 S vervollständigt und diese Gesamt-

d· e beabsichtigte Sanierung des Faber-Verlages summe in ein Kuvert gegeben hatte, beauftragte 
h t Zimper Rauchwarter veranlaßt, ihm raschest er Gertrud Kieteubl noch am 3. April 1981, das 

eldbeträge aus dem Vermögen der WBO zu Geldkuvert sofort Zimper in dessen Büro in der 
d m beschriebenen Zweck zu überlassen. Löwelstraße zu überbringen. Gertrud Kieteubl 
.Iuf Grund dieses ~ndringens beauftragte kam dem Auftrag nach und übergab persönlich 
~]aUChwarter am 3. Apnl 1981 vom WBO-Büro Zimper das Kuvert samt den darin befindlichen 

500 000 S, ohne sich die Übergabe bestätigen zu 
i Wien aus den ~eite~ der Finanzierungsab~ei- lassen. Es wurde ihr die Überlassung des Kuverts 
I ,ng der WBO Im Elsenstädter Büro, Hemz 

aumgartner, der sowohl sein als auch das Ver- ohne Empfangsbestätigung von Rauchwarter mit 
tauen Tietzes genoß und der in Abwesenheit des dem Bedeuten aufgetragen, Zimper solle nicht 
Ittzteren auch dessen Agenden eigenverantwort- wissen, daß sie über den Inhalt des überbrachten 

Kuverts Bescheid weiß. I ch ausübte, telefonisch, umgehend einen Betrag 
~on 1,55 Mio S mittels Scheck vom WBO-Konto Von dem ihm auf die beschriebene Weise aus 
~eim Raiffeisenverband Burgenland abzuheben. dem Vermögen der WBO in Kenntnis der delik-
taumgartner vervollständigte daraufhin zwei tischen Umstände zugekommenen Gesamtbetrag 
ton Rauchwarter und Tiwald blanko vorgefer- übergab Zimper noch am selben Tag der Familie 

~ h k d d h k . d Malek in Krems den Betrag von 2 Mio S in bar." Igte Sc ec s, un zwar en Sc ec mit er 
ummer 199186 auf den Betrag von 550000 S rnd den Scheck mit der Nummer 199187 auf Abweichend von dieser Darstellung schilderte 

I~en Betrag von 1 Mio S und beauftragte den bei Zimper den Ablauf des Geschehens in seiner an das 

I
der WBO als Techniker bediensteten Gerhard Landesgericht Eisenstadt gerichteten Eingabe vom 
Hofer mit der Einlösung der Schecks beim Raiff- 9,. November 1982 - auszugsweise - wie folgt: 

/

eisenverband Burgenland. Nach Behebung der "Vorweg möchte der Angeklagte Zimper wieder-
Beträge brachte Gerhard Hofer über Auftrag holen, daß er einen Betrag von 2 Mio Sund nie-

I 
Baumgartners die Summe von 1,55 Mio S in sei- mals einen Betrag von 2050000 S übernommen 
nem Privatkoffer in das Büro der WBO in Wien, hat. Für eine beabsichtigte Firmenbeteiligung 
Landskrongasse. Nachdem die gesamte Geld- wird wohl in der Regel ein runder Betrag bezahlt 

r 
summe von der im Wiener WBO-Büro Dienst werden und es hat auch Dr. Rauchwarter immer 
verrichtenden Angestellten Gertrud Kieteubl nur von 2 Mio S gesprochen. Auch aus den 

I vom Privatkoffer Hofers in einen anderen Koffer Scheckabhebungen (1,55 Mio S) und der Über-
verstaut worden war, begab sich Rauchwarter weisung auf das Konto der Frau Kieteubl 

I 
mit der gesamten in die.sem .Koffer befin~lichen (450000 S) ergibt sich ein Betrag von 2 Mio S. 
Geldsumme von 1,55 MIO Sm das Büro Zimpers Die restlichen 50 000 S will Gertrud Kieteubl der 

I 
im. Parteisekretariat der ÖVF Niederösterreich, Handkasse entnommen und dem Betrag von 
Wien, Löwelstraße, wo er diesem den gesamten 450000 S hinzugefügt haben. Es sei dabei nur 

I 
Betrag übergab. darauf hingewiesen, daß sie die Unterschrift Dr. 
Dabei erachtete Zimper die Bereitstellung eines Rauchwarters auf der Übergabebestätigung von 

I 
weiteren Betrages für erforderlich und Rauch- 500 000 S gefälscht hat und daß sich aus den von 
warter sagte ihm die Beschaffung einer weiteren ihr geführten Aufzeichnungen über ihre Hand-

I 
Summe von 500 000 S auf die wie bisher zum kasse eine Entnahme von 50 000 S nicht ergibt. 
Schaden der WBO gereichende Weise zu. Weiters möchte der Angeklagte Zimper einen' 
In das WBO-Büro in der Landskrongasse Irrtum aufklären, der ihm bei seinen Verneh-
zurückgekehrt, forderte Rauchwarter Baumgart- mungen unterlaufen ist und nur eine unbedeu-
ner neuerlich telefonisch zur Überweisung eines tende Nebenfrage betrifft: Die Quittung vom 
Betrages von 450000 S aus dem Vermögen der 3. April 1981 wurde nicht in der Löwelstraße 
WBO auf ein Privatkonto der Gertrud Kieteubl geschrieben, sondern in der Kanzlei seines 
auf. Den Überweisungsweg wählte er wegen des Rechtsanwaltes Dr. Alfred Strommer. Dadurch 
von Zimper ihm bedeuteten dringenden Bedarfes erklärt sich dann auch der ursprüngliche Schreib-
des Faber-Verlages. fehler beim Vornamen. Der Angeklagte Zimper 
Baumgartner veranlaßte hierauf noch am 3. April hat seinen Anwalt um die Formulierung der 
1981 fernschriftlich die Überweisung eines Betra- Quittung,gebeten. Diese Quittung wurde darauf-
ges von einem WBO-Konto beim Raiffeisenver- hin in der Kanzlei Doktoris Strommer geschrie-
band Burgenland auf das private Konto der Ger- ben, dem Angeklagten Zimper übergeben und in 
trud Kieteubl bei der-Zentralsparkasse in Wien, der Löwelstraße von Zimper und Dr. Rauchwar-
Wipplingerstraße, wo diese die überwiesene ter unterschrieben. Es war dem Angeklagten 
Summe über Auftrag Rauchwarters unverzüglich Zimper bei seinen Vernehmungen dieses Detail 
behob und in das Büro in der Landskrongasse entfallen und erst nach Vorliegen des Gutachtens 
brachte. Nachdem Rauchwarter die Summe von und Befragung seines Anwaltes konnte er fest-
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stelle.I?-' daß diese Quittung nicht in den Räumen 
der OVP Niederösterreich geschrieben worden 
war. Auch hat der Angeklagte Zimper die Erstel­
lung der Quittungen insofern verwechselt, als ja 
tatsächlich die Rückgabequittung vom 6. April 
(1981) in der Läwelstraße von ihm geschrieben 
wurde. 

Dr. Raüchwarter wollte sich als Privat- bzw. 
Geschäftsmann an einer Auffanggesellschaft für 

. den Faber-Verlag beteiligen. Die Art dieser 
Beteiligung war aber damals noch nicht geklärt 
(stiller Gesellschafter, Kommanditist usw.)', da ja 
die endgültige Gesellschaftskonstruktion noch 
nicht feststand. Darum wurde in der Darlehens­
bestätigung betont, der Betrag solle vom Ange­
klagten Zimper der Firma Faber als Darlehen zur 
Verfügung gestellt werden und es solle Zirn per 
als Einzahler aufscheinen. Diese Formulierung 
bedeutet eine Treuhandfunktion Zimpers, das 
Wort "Darlehen" wurde von Dr. Strommer des­
wegen gewählt, weil eben die endgültige Kon­
struktion noch nicht feststand und man für eine 
Übergangslösung einen juristischen Namen 
suchte. Aus diesem Grunde war auch von einer 
Fälligkeit und Verzinsung des "Darlehens" keine 
Rede. 
Bei allen diesbezüglichen Gesprächen und bei 
der Übergabe dieses Geldbetrages war immer 
nur vom Privatmann oder Geschäftsmann Dr. 
Rauchwarter die Rede, niemals tauchte auch nur 
die Vermutung auf, es könnte der Betrag aus 
WBO-Geldern stammen. Darum wurde auch in 
der Darlehensbestätigung vom Kaufmann 
Rauchwarter ,gesprochen. Dr. Rauchwarter war 
an :,~rschiedenen Firmen (Verlag, Druckerei) 
beteilIgt und wußte damals noch nicht, ob er sich 
als Privatmann oder mit einer seiner Firmen an 
der später zu gründenden Auffanggesellschaft 
für den Faber-Verlag beteiligen-wollte. Nur dies 
stand zur Debatte, keinesfalls aber die WBO. 
Aus dem ganzen Akt ergibt sich nicht ein einzi­
ges Il1diz, geschweige denn ein Beweis dafür, 
daß dem Angeklagten Zirn per bewußt sein 
konnte, der Betrag von 2 Mio S stamme nicht 
aus dem Privat- oder Firmenvermögen Doktoris 
Rauchwarter. Auch Dr. Rauchwarter selbst hat 
immer wieder erklärt, daß er damals nur als Pri­
va~mann oder Geschäftsmann aufgetreten ist, 
kemeswegs aber als Funktionär der WBO. 
Dr. Rauchwarter erschien aber im Frühjahr 1981 
allgemein als ein durchaus potenter Kaufmann, 
dem es ohne weiteres zuzutrauen war, für wei­
tere finanzielle Engagements in der. Druckerei­
und Verlagsbranche gut zu sein. Dr. Rauchwar­
ter war Inhaber der Firma Commerz-Druck. 
Daneben verfügte er über das Werbezentrum 

'Ost, und diese Firmen waren dem Angeklagten 
Zimper als gut florierende und finanziell wohl­
fundierte Firmen bekannt. Das Engagement bei 
einem Unternehmen der gleichen Branche wie 
dem Faber-Verlag lag daher durch~us auf der 

geschäftlichen Linie Dr. Rauchwarters und seie 
ner Firmen. Dr. Rauchwarter hatte noch bei Leb­
zeiten des Herrn Dr. Herbert Faber sein Inter­
esse am Faber-Verlag bekundet. Es war daher 
naheliegend, daß der Angeklagte Zimper im 
Zuge seiner weitgespannten Bemühungen um 
eine Sanierung des Faber-Verlages unter ande­
rem auch mit Dr. Rauchwarter in Verbindung 
trat. 
Die ersten Vermutungen oder Verdächtigungen 
gegen Dr. Rauchwarter im Zusammenhang mit 
der WBO tauchten überhaupt erst im Herbst 
1981 auf. Landeshauptmann Kery selbst sagte. 
vor dem Untersuchungsausschuß des Burgenlän­
dischen Landtages aus, daß er zu diesem Zeit­
punkt von Frau Dr. Fister über Verdachtsmo­
mente gegen Dr. Rauchwarter informiert wurde 
und daß dieser bis dahin in seinen Augen ein sehr 
angesehener Politiker gewesen war. Wenn also 
sogar bei der Aufsichtsbehörde erst gegen Ende 
Oktober 1981 Verdachtsmomente gegen Dr. 
Rauchwarter in seiner Eigenschaft als Funktio­
när der WBO aufgekommen waren, dann konnte 
nicht gut der Angeklagte Zimper schon ein hal­
bes Jahr vorher Verdacht gegen Dr. Rauchwar­
ter schöpfen und auch nur vermuten, daß ein 
geschäftliches Engagement des Kaufmannes Dr. 
Rauchwarter aus WB 0-Vermögen abgedeckt 
wurde. Zusammenfassend kann daher nur wie­
derhol~.werden, daß der Angeklagte Zimper der 
festen Uberzeugung war, der Betrag von 2 Mio S 
vom 3. April (1981) sei vom Privatmann oder 
Geschäftsmann Dr. Rauchwarter übergeben 
worden, und daß er diesen für eine solche Lei­
stung aus Privat- oder Firmenmitteln für fähig 
halten konnte. Auch die Abwicklung des vorge~ . 
sehenen Geschäftes in Form von Bargeld ist nicht 
ungewöhnlich, denn infolge der angespannten 
finanziellen Lage des Faber-Verlages hatte Frau 
Gerlinde Malek auf die Übergabe von Bargeld 
gedrängt und Zirn per konnte nur so die ange­
strebte Option auf Firmenanteile des Faber-Ver­
lages erhalten. 
Zimper sollte vor Gründung der Auffanggesell­
schaft für die von ihm kassierten Beträge zur 
Rettung des Faber-Verlages eine Treuhandfunk­
tion übernehmen, die ja auch in der Quittung 
vom 3. April (1981) zum Ausdruck kommt. Eine 
solche Vorgangsweise (Bargeld transaktionen, 
Treuhandfunktion) bei Gründung von Auffang­
gesellschaften ist bei Sanierungsfällen im Wirt­
schaftsleben durchaus üblich und wurde vor dem 
17. August 1981 (Gründung der Gesellschaft zur 
Förderung der Regionalpresse in Niederöster­
reich als endgültig fixierte Auffanggesellschaft) 
bei der Sanierung des Faber-Verlages auch in 
allen übrigen Fällen gewählt. 

Sowohl am 3. April 1981 als auch am 8. Juli 1981 
hat ja der Angeklagte Zimper Geldbeträge als 
Treuhänder dem Faber-Verlag in dieser Form 
zugeführt, wobei sich seine Treuhandfunktion 
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~
Ch Gründung der Gesellschaft erübngt hat. ben wurden. La'ut diesen eidesstattlichen Etklä-
ann nämlich wurden die von ihm ursprünglich rungen wurden Beträge von 100 000 S,' 

engebrachten Beträge den eigentlichen Geldge- 150000 S, 100000 S, 150000 Sund 500000 S 
b~rn zugeordnet, von diesen ordnungsgemäß als an den Angeklagten Zimper in der Zeit von Ende 
"Ftille ~esellsc.haftseinlagen" deklariert und dem Feber bis 3. April (1981) übergeben. Zusammen 

~
zuständlgen Fmanzamt für Gebühren und Ver- also 1 Mio S. 

ehrsteuern angezeigt. Der gesamte Geldbedarf des Faber-Verlages 
o r GrÜhdung der Auffanggesellschaft am 17. betrug ungefähr 10 Mio S. Davon schien eine 

August 1981 war dies aber nicht möglich und so Zahlung von 2,Mio S als besonders vordringlich, 
furde die oben beschriebene und im Wirt- weil nur um diesen Betrag die' angestrebte 
sphaftsleben durchaus übliche Vorgangsweise Option für die' Mehrheit der Gesellschaftsanteile 
~:wählt. Auch im Falle der beabsichtigten Mitbe- des Faber.-Verlages zu erhalten war. Aus diesen 
teiligung Doktoris Rauchwarter hat sich diese Erwägungen hatte der Angeklagte Zimper jene 
yorgangsweise daher so ergeben und es wären 500000 S, die er schon vor dem 3. April (1981) 
tuch alle anderen Schritte so gewählt worden, erhalten hatte, noch nicht sofort dem Faber-Ver-
~och ist es dazu ja gar nicht mehr gekommen. lag zugeführt, sondern solange verwahrt, bis 
IDer 3. April 1981 war ein Freitag, der Ange- zumindest der Betrag von 2 Mio S erreicht war. 
*agte Zimper verwahrte den ihm übergebenen Am 3. April (1981) erhielt' nun der Angeklagte 
~arge.ldb~trag von 2 !v1io.S über da~ Wochen- Zimper einerseits laut eidesstattlicher Erklärung 
~nde m emem Tresor m semem Büro m der Lan- bei Notar Dr. Lasnausky 500000 S, aber noch, 

!eSparteileitung und stellt ihn am Montag, den einen weiteren Betrag von 1 Mio S, für welchen 
. April 1981, an Dr. Rauchwarter wieder Dr. Strobich die Treuhandschaft übernahm. Wie 
urück. Diese Rückgabe erfolgte im Hause des einer ebenfalls bei dem öffentlichen Notar Dr. 

{\ngeklagten Zimper in Piesting. Es wurde die Robert Lasnausky inWiener Neustadt abgegebe-
f:ückgabe vorher mit Dr. Rauchwarter telefoc nen eidesstattlichen Erklärung zu entnehmen ist, 
[li.~ch vereinbart, die Rückgabebe~tätigung in ~er hat der Angeklagte Zimper diesen Betrag von 
/Lowelstraße vom Angeklagten Zirn per geschne- 1 Mio S am 3. April 1981 von einer Person über-
,ben und anläßlich der Rückgabe des Geldes in nommen, die im Auftrag einer Institution gehan-

/

PieSting unterschrieben. . ' delt hat, die sich ebenfalls am Faber-Verlag 
Richti? ist, da.ß der Angeklagte ~imp~r am beteiligen wollte. Auch diese Institution hat aller-
3. Apnl 1981 emen Betrag von 2 MIO S m bar dings vordringlichen Wert darauf gelegt, daß sie 

/

beim Faber-Verlag einzahlte, doch sind diese als offizieller Teilhaber nicht aufscheint, und von 
2 Mio S nicht ident mit jenen 2 Mio S, welche Anfang ah erklärt, daß sie den Wirtschaftstreu-
Dr. Rauchwarter.am 3. April (1981) übergeben händer Dr. Ottokar Strobich beauftragen und 
und am 6. April (1981) zurückerhalten hatte. ersuchen wird, die Treuhandschaft für diese Ein-
Wie schon erwähnt, hatte ja der Angeklagte lage zu übernehmen, was auch geschehen ist. 
Zimper die Aufgabe,' Gelder zur Sanierung des Diese verlangte l!.nd zugesicherte Diskretion war 
Faber-Verlages von den verschiedensten Perso- auch der Grund, warum der Angeklagte Zimper 
nen aufzutreiben. Er hatte daher durch eine bei seinen Vernehmungen nur den Treuhänder 
Reihe von Eingängen in den Tagen unmittelbar Dr. Strobich als Geber dieses Geldbetrages 
vor dem 3. April (1981) umd am 3. April (1981) genannt hat. Allein die Nennung des Namens 
einen Betrag von insgesamt 1 Mio S bereits zur des Überbringers des Bargeldbetrages hätte näm-
Verfügung. Die Geber dieser Leistungen wollten lich öffentliche Rückschlüsse auf die Institution 
und wollen aus den verschiedensten Gründen erlaubt. 
nicht genannt werden. Die Sanierung des Faber- Auf diese Weise verfügt nun der Angeklagte 
Verlages war eine bürgerliche Solidaritätsaktion, Zimper über 2 Mio S bevor er von Dr. Rauch-
an der viele Personen und Gruppen beteiligt warter weitere 2 Mio S treuhändig übernahm. Es 
waren, aber nur unter der Bedingung, daß ihr war dem Angeklagten Zimper bekannt, daß die 
Name nicht publik gemacht wird. Die Personen, anderen Geldgeber zur Sanierung des Faber-
welche den erwähnten Betrag vo'n 1 Mio S als Verlages gegen Rauchwarters Engagement 
Einlage für die Auffanggesellschaft zur Verfü- Bedenken hatten, weil sie einerseits den Einfluß 
gung gestellt hatten, haben bei Notar Dr. Robert emes burgenländischen Landespolitikers bei 
Lasnausky in Wiener Neustadt. eidesstattliche einem niederösterreichischen Verlag nicht 
Erklärungen abgegeben und unterfertigt, wünschten, und andererseits befürchteten, eine 
wonach sie dem Angeklagten Zimper zwischen Beteiligung der Firma Commerz-Druck könnte 
Feber und Anfang April 1981 Geldbeträge zur zu einem wirtschaftlichen Nachteil für den 
Sanierung des Faber-Verlages zur Verfügung Faber-Verlag führen (Umschichtung von 
gestellt haben. Notar Dr. Lasnausky hat in Brie- Geschäften vom Faber-Verlag zur Firma Com-
fen an den Angeklagten Zimper vom 23. Juni merz-Druck). Trotzdem übernahm der Ange-
1982 und 6. Juli 1982 bestätigt, daß in seiner klagte Zimper die 2 Mio S von Dr. Rauchwarter 
Kanzlei die eidesstattlichen Erklärungen abgege- weil er persönlich trotz der ihm bekannten 
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Bedenken eine Beteiligung Rauchwarters zur 
Sanierung des Faber-Verlages für möglich hielt. 
Er rief aber unmittelbar nachher seinen Anwalt 
Dr. Strommer an, daß er nunmehr über .4 Mio S 
verfüge und daß hievon 2 Mio S von Dr. Rauch­
warter stammten. Dr. Strommer aber wieder­
holte bei diesem Telefonat nachdrücklich die 
Bedenken, die gegen eine Beteiligung Dr. Rauch­
warters vorhanden waren, und erklärte sogar, 
daß im Falle einer Beteiligung Dr. Rauchwarters 
das gesamte Sanierungsmodell in Frage gestellt 
werden könnte, weil bei einer Beteiligung Dr. 
Rauchwarters sich die Erste Österreichische 
Sparkasse zurückziehen könnte. Die Erste Öster­
reichische Sparkasse sollte insofern Träger der 
ganzen Gesellschaftskonstruktion werden, als 
eine Tochter der Ersten Österreichischen Spar­
kasse eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
gründen sollte, die sich dann an einer neu zu 
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung des Faber-Verlages beteiligen sollte. 

Daraufhin entschloß sich der Angeklagte Zim­
per, die 2 Mio S, welche von Dr. Rauchwarter 
gekommen waren, nicht in den Verlag einzubrin­
gen, wohl aber jene 2 Mio S, die er zwischen 
Ende Feber und 3. April 1981 erhalten hatte. An 
Herrn Dr. Rauchwarter wurde daher der Betrag 
von 2 Mio S, wie oben geschildert, am 6. April 
(1981) zurückgegeben. 

Auch Dr. Rauchwarter hat in allen Aussagen 
bestätigt, den Betrag von 2 Mio S wieder erhal­
ten zu haben, wenn er auch gelegentlich in sei­
nen divergierenden Aussagevarianten behaup­
tete, er hätte den Betrag nicht auf einmal am 
6. April (1981), sondern in Teilbeträgen zu späte­
ren Zeitpunkten zurückerhalten. Bei seiner 
ersten Aussage zu diesem Themenkreis hat aller­
dings auch Dr. Rauchwarter die auf einmal 
erfolgte Rückzahlung "nach ca. 1 Woche" bestä­
tigt und am 21. April 1982 hat er erklärt, daß "es 
auch möglich ist, daß er sich hinsichtlich der 
ratenweisen Rückzahlung irre." 

Daß die Rückgabe des Geldbetrages aber zur 
Gänze erfolgt ist, wird vom Angeklagten Dr. 
Rauchwarter in keiner seiner Aussagen bestrit­
ten, und diese Aussagen erscheinen schon deswe­
gen unbedenklich, weil er sich damit ja nur selbst 
vor die Notwendigkeit gestellt hat, die Rückfüh­
rung in das Vermögen der WBO zu beweisen. 
Auch alle anderen Beteiligten an der Sanierung 
des Faber-Verlages bestätigen, daß Dr. Rauch­
warter an der jetzigen Sanierungskonstruktion 
nicht beteiligt ist. Daraus folgt aber ebenfalls, 
daß er den ursprünglich für seine Beteiligung 
gegebenen Betrag zurückerhalten hat." 

Unvorgreiflich der vom unabhängigen Gericht 
zu fällenden Entscheidung lassen sich bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt folgende Aussagen tref­
fen: 

• Zimper informierte seinen Vorgesetzten, Lan­
deshauptmann Ludwig, über die von ihm beab­
sichtigte Rettung des Faber-Verlages und stellte 
bei dieser Gelegenheit klar, daß er dabei nicht 
in seiner Eigenschaft als Politiker, sondern als 
Privatmann .agieren würde. Angesichts der Tat­
sache, daß es sich bei diesem Engagement um 
kein solches der Partei handelte, bedurfte es 
daher in der Folge auch keiner Information 
über die von Zimper im einzelnen unternomme­
nen Aktivitäten zur Rettung des Faber-V erh­
ges. 

• Von dem am 3. April 1981 übergebenen Geld 
von 2 Mio S ist der ÖVP nichts zugekommen. 

• Rauchwarter hat niemals bestritten, das am 
3. April 1981 Zimper ausgehändigte Geld von 
diesem zur Gänze zurückerhalten, jedoch nicht 
wieder auf ein Konto der WBO zur Einzahlung 
gebracht, sondern für sich verwendet zu haben. 

• Rauchwarter erweckte nach außen den Ein­
druck, im Zusammenhang mit der Sanierung 
des Faber-Verlages nie h t als Obmann der 
WBO aufgetreten zu sein, und bestätigte dies 
auch vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß : 

"Es war eine Beteiligung von mir oder von 
der Firma Commerz-Druck bei Faber 
gedacht." (S 5782.) 

• Selbst seiner Privatsekretärin Kieteubl wurde 
dieser Eindruck vermittelt, wie sie vor dem par­
lamentarischen Untersuchungsausschuß be­
tonte: 

"Ich hatte den Eindruck, daß Rauchwarter 
dieses Geschäft als privater Kaufmann täti­
gen wollte." (S 5449.) 

• Rauchwarter wurde im Frühjahr 1981 sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Burgenlandes, 
sogar von Kery, als vermögender Geschäfts­
mann betrachtet. 

• Bis zum 3. April 1981 war noch keine der von 
Rauchwarter in seiner Eigenschaft als Obmann 
der WBO zu deren Nachteil verübten kriminel­
len Handlungen bekannt geworden, sodaß 
überhaupt keine Veranlassung bestand, beson­
dere Vorsicht im geschäftlichen Umgang mit 
ihm walten zu lassen. 

Im übrigen ließ Rauchwaner am 3. April 1981 
noch eine weitere Million Schilling vom Baukonto 
Kittsee beheben, deren Verwendung bislang noch 
nicht geklärt werden konnte. 

Bemerkenswert erscheint, daß sich im Zusam­
menhang mit den Bemühungen, den Faber-Verlag 
zu erhalten, zeitweilig - allerdings vergeblich -
auch die SPÖ durch ihren niederösterreichischen 
Landesparteisekretär Max Strache einschaltete. 

Die Bestrebungen, den Faber-Verlag zwar als 
unabhängigen, parteiungebundenen, jedoch bür­
gerlichen Zeitungsverlag zu erhalten, wurden auch 
von der Bundesländerversicherung, der Ersten Nie­
derösterreichischen Brandschadenversicherung und 
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der~ Raiffeisenzentralkasse unterstützt, die am tion der "Wiener Neustädter Zeitung" laufend 
18. Jänner 1982 bzw. 25. Jänner 1982 bzw. mit Informationen über das Geschehen in der 
22. eber 1982 Inseratenvorauszahlungen in der Partei und in den Orten des Hauptbezirkes zu 
Höte von ;e 1 Mio S dem Faber-Verlag zukommen versorgen. Außerdem erklärte sich die ÖVP 
ließ n, nachdem der FPÖ-Abgeordnete zum Natio- Wiener Neustadt zur Beschaffung und Ausarbei-
nalr t und Wirtschaftstreuhänder Dipl.-Vw. GeruH tung von Informationen und Berichten und Aus-
Stixjam 23. Oktober 1981 ein 24 Seiten umfassen- arbeitung von Informationen und Berichten aus 
des Gutachten über die Sanierungsmöglichkeiten, dem politischen Geschehen des Bundeslandes 
abe auch die Sanierungsdringlichkeit des genann- Niederösterreich sowie im besonderen des Vier-
ten I Verlages erstattet hatte (Wochenpresse, tels unter dem Wienerwald bereit. 
16. fovember 1982). Dafür erklärte sich der Zeitungsverlag Faber 

~
ntgegen anderslautenden Darstellungen bereit, beginnend ab 1. April 1968 5 000 SI 

Monat, ab 1. August 1974 6 000 S/Monat, ab 
bes and zwischen dem Engagement Zimpers zur 1. Feber 1978 17850 S/Monat und ab 1. Jänner 
Ret ung des Faber-Verlages und Zahlungen dieses 1981 30 000 S/Monat an die ÖVP Wiener Neu-
vetages :lll die im Eigentum der ÖVP-Hauptbe-
zir parteileitung Wiener Neustadt stehende Wie-
n~~Neustä~ter ~erlagsgesellschaft mb~ und deren 
EI entümenn kein Zusammenhang. Diese Zahlun­
ge gehen vielmehr auf im Jahr 1968 abgeschlos­
sei'e Verträge. zurück. Im B~richt der Großbetrieb­
sp "fungsabtellung des Finanzamtes für den 
1. ezirk vom 29. Juni 1982 wird in diesem Zusam­
mdnhang ausgeführt: 

l,Auf Grund des Pachtvertrages der Firma Faber 

~
' ls Pächter und der Wiener Neustädter Verlags­
esellschaft mbH als Verpächter vom 8. März 

1968, erneuert am 25. April 1972, 16. Juli 1974, 

1

8. Feber 1978 und 18. Dezember 1980 pachtete 
die Firma ~aber. die ~er ~ erpäehterin gehören­
den Räumltchkelten In Wlener Neustadt" Neu-

I
klosterPlatz 2, samt darin befindlichen Büroein­
richtungen sowie das Recht der Herausgabe der 

I
wochenzeitung "Wiener Neustädter Zeitung" 
(Eigentümer: Wiener Neustädter Verlagsgesell­
schaft mbH, Herausgeber und Verleger: Zei-

1 

tungsverlag Faber, Krems). 

Pachtschilling : 

1

1. April 1968 bis 30. Mai 1972 
S 3000,-/Monat, 

1

1. Juni 1972 bis 31. Dezember 1972 
S 4000,-/Monat, 

1. Jänner 1973 bis 31. Juli 1974 
. S 4.665,10/Monat, 

1. August 1974 bis 31. Jänner 1978 
S 5 584,-/Monat, 

1. Feber 1978 bis 31. Dezember 1980 
S 7037,50/Monat, 

ab 1. Jänner 1981 ..... ~. ,S 13 849,-/Monat. 

Ferner gab es Vereinbarungen der Firma Faber 
und der ÖVP-Bauptbezirksparteileitung Wiener 
Neustadt vom 8. März 1968,25. April 1972, 16. 
Juli 1974,8. Feber 1978 und 18. Dezember 1980, 
in denen sich die ÖVP Wiener Neustadt bereit 
erklärte, für die vom Faber-Verlag herausgege­
bene "Wiener Neustädter Zeitung" auf ihren 
Schaukästen im Bereiche des Hauptbezirkes 
Wiener Neustadt zu werben, ihre Funktionäre 
und Mitarbeiter zur Agitation für die "Wiener 
Neustädter Zeitung" einzuladen und die Redak-

stadt zu bezahlen.~' 

Die vom Faber-Verlag geleisteten - zuletzt mit 
30 00 S bemessenen - Zahlungen an die ÖVP­
Hauptbezirksparteileitung Wiener Neustadt gingen 
auf deren Konto ein, über das Zirn per verfügungs­
berechtigt war. 

. Wie immer geartete Unregelmäßigkeiten in 
Ansehung der Verträge, der Zahlungen oder der­
gleichen sind ebensowenig hervorgekommen wie 
ein Zusammenhang mit Geldern der WBO. 

. III. INSERATENZAHLUNGEN DER WBO 

Als im Wirtschaftsleben stehendes Unternehmen 
gab die WBO verständlicherweise auch Inserate in 
Auftrag, die sie keineswegs auf ihr ideologisch 
nahestehende Zeitungen beschränkte, sondern auch 
in der sozialistischen "Burgenländischen Freiheit" 
(BF) erscheinen ließ. Überdies ist aktenkundig, daß 
die WBO im Dezember 1980 2 000 S an die FPÖ­
Landesgruppe' Burgenland zur Bezahlung einer 
Anzeige überwies (Z 123/127-NR/82, S 23). 

Es war außerordentlich vielsagend, während der 
Tätigkeit des parlamentarischen Untersuchungs­
ausschusses beobachten zu können, daß die SPÖ­
Fraktion das Interesse an den Inseratenzahlungen 
der WBO beinahe schlagartig verlor, als ihr nach­
gewiesen werden konnte, daß auch die "Burgenlän­
dische Freiheit", und zwar noch im Jahre 1981, 
dem Jahre des wirtschaftlichen Zusammenbruches 
der WBO, Empfänger solcher Zahlungen gewesen 
war. 

J. DIE EXPANSION DER WBO 

I. DIE AUSDEHNUNG DES ÖRTLICHEN 
GESCHÄFTSBEREICHES AUF DAS 
GESAMTE BUNDESGEBIET 

1. DAS VERFAHREN 
In der am 31. Oktober 1979 in der Kukuruz­
Bar in Forchtenstein abgehaltenen General­
versammlung der WBO legte Rauchwarter 
seine auf ein expandierendes Bauvolumen' der 
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Genossenschaft abzielenden Projekte dar und 
erklärte, daß sich der Vorstand und der Auf­
sichtsrat auf Grund der nicht sehr guten För­
derungsbestimmungen im Burgenland ent­
schlossen hätten, die Bautätigkeit über die 
Grenzen des Burgenlandes hinaus zu erwei­
tern. Weiters berichtete er, daß das Bauvorha­
ben "Salzerwiese" in Wr. Neustadt bereits in 
Angriff genommen worden, die Planung die­
ses Projektes schon fertiggestellt sei und mit 
dem Wohnungsverkauf begonnen werde. Fer­
ner verkündete Rauchwarter, daß auch im 
Wiener, Linzer und Grazer Bereich Aktivitä­
ten gesetzt worden seien. 
An dieser Generalversammlung, auf der im 
übrigen Habeler einstimmig in den Aufsichts­
rat gewählt wurde, nahm auch Oberrevident 
Peter Bacher von der Abteilung VIII/2 des 
Amtes der Burgenländischen Landesregierung 
im Auftrag der Aufsichtsbehörde teil. Obwohl 
die von Rauchwarter angekündigte bzw. teil­
weise sogar bereits begonnene Bautätigkeit 
außerhalb des Burgenlandes eine SatZungsän­
derung zur Voraussetzung gehabt hätte, ver­
hielt sich Bacher bei dieser Generalversamm­
lung ruhig, berichtete jedoch hierüber seiner 
Vorgesetzten Fister, die sich aber gleichfalls 
nicht dazu aufraffte, aktiv zu werden. 
Gleichfalls in der Generalversammlung vom 
31. Oktober 1979 wurde einstimmig beschlos­
sen, den Firmenwortlaut der Genossenschaft 
in Wohnbau Ost gemeinnützige Baugenos- -
senschaft registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung zu ändern. Die neue 
Bezeichnung sollte im Firmenwortlaut sinnfäl­
lig zum Ausdruck bringen, daß die Genossen­
schaft nicht mehr länger auf das Burgenland 
beschränkt sein sollte. 
Erst am 15. Jänner 1980 sah sich Fister bemü­
ßigt, in einem an die WBO gerichteten Schrei­
ben um Übermittlung eines Exemplares der 
Genossenschaftssatzungen unter Berücksichti­
gung der bei der Generalversammlung vom 
31. Oktober 1979 beschlossenen Satzungsän­
derungen zu ersuchen, und setzte hiefür eine 

, Frist bis 14. Feber 1980. 
Die Reaktion Rauchwarters bestand in einem 
am 17. März 1980 in der Abteilung VIIII2 
eingegangenen Antwortschreiben vom 
12. 'März 1980, in welchem lapidar mitgeteilt 
wurde, daß der Firmentitel der Genossen­
schaft in Wohnbau Ost geändert worden war. 
Gleichzeitig wurde die Abteilung VIII/2 zu 
der für den 27. März 1980 im "Goldenen Hir­
schen" in Wr. Neustadt anberaumten näch­
sten Generalversammlung eingeladen. 

Obwohl allein die Wahl des - außerhalb des 
Burgenlandes gelegenen - Ortes der abzu­
haltenden Generalversammlung satzungswid­
rig war, wurde seitens der Abteilung VIIII2 
weder vor der Generalversammlung noch 

während dieser, bei der wiederum Bacher als 
Beobachter teilnahm, etwas veranlaßt. Bacher 
hielt lediglich in einem Aktenvermerk fest, 
daß die Abwicklung (der Generalversamm­
lung) "sehr sachlich" erfolgt sei. 
Die auf der. GeneralversammJung vom 
27. März 1980 besprochenen Themen, näm­
lich die außerhalb des'Burgenlandes abzuwik­
keInden Bauprojekte in Niederösterreich 
("Salzerwiese" und "Puchberg"), Oberöster­
reich und der Steiermark wären jedenfalls 
eines näheren Eingehens von seiten der Auf­
sichtsbehörde wert gewesen. Nicht sie, son­
dern der an der Generalversammlung teilneh­
mende Dr. Thomas SCHREINER sprach 
jedoch - laut dem Protokoll der Generalver­
sammlung - seine Bedenken aus, ob auf­
grund der Ausweitung der Bautätigkeit der 
WBO über das Burgenland hinaus der bur-

_ genländischeWohnbau nicht zu kurz komme. 
Rauchwarter, der im übrigen voll Stolz darauf 
verwies, daß die wBO im Jahre 1978 erst ein 
Bauvolumen von nur 30 Mio S hatte, während 
im Jahre 1980 mit einem solchen in der Grö­
ßenordnung von 300 Mio S zu rechnen sei, 
gab jedoch eine Dr. Schreiner beruhigende 
Erklärung. 
Erst acht Monate später, nämlich am 
17. November 1980, wurde das Amt der Bur­
genländischen Landesregierung neuerlich bei 
der WBO vorstellig und richtete an die -
nach wie vor säumige - Genossenschaft die 
Aufforderung, die neuen Gesellschaftssatzun­
gen bis 15. Dezember 1980 zur Überprüfung 
gemäß dem § 27 Z 6 WGG 1979 vorzulegen. 
Als die WBO hierauf mit Schreiben vom 
11. Dezember 1980 antwortete, daß die geän­
derte Satzung noch in Ausarbeitung sei, und 
daher um eine dreimonatige Terminerstrek­
kung ersuchte, wurde dies von Fister ebenso 
kommentarlos zur Kenntnis genommen wie 
der neuerliche T erminverlegungsaritrag der 
WBOvom 13. März 1981. 

Fister vermochte auch die ihr zugegangene 
Ankündigung der WBO vom 2. März 1981, daßdie 
Genossenschaft am 19. März 1981 abermals eine 
Generalversammlung außerhalb des Burgenlandes, 
nämlich wiederum in Wr. Neustadt, abzuhalten 
gedachte, nicht aus der Ruhe zu bringen. 

Diese von der' Aufsichtsbehörde nicht 
beschickte - Generalversammlung, auf der Rauch­
warter im übrigen auch das Projekt "Justizbauten" 
erwähnte, befaßte sich mit Bauvorhaben in 
Wr. Neustadt, Puchberg und Wien und den ins 
Auge gefaßten Kooperationspartnern NOEST, 
GESTA und Heimland. -

Unter Punl~t 6 der Tagesordnung wurde 
beschlossen, die Satzungen der WBO den Muster­
satzungen des Verbandes anzugleichen und im § 2 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)120 von 161

www.parlament.gv.at



1385 der Beilagen 121 

Absll den örtlichen Geschäftsbereich auf das 
gestmte Bundesgebiet auszudehnen. 

~
ie Sauungsänderungen wurden der Abteilung 

VII 12 mit Schreiben vom 20. März 1981 zur 
Ke ntnis gebracht, worauf diese das Bedarfsprü­
funfsverfahren nach dem § 3 Abs. 1 WGG 1979 
einl it~te und die Stellungnah~e aller Bundeslän­
der emholte. Nachdem sämtliche Bundesländer 
abs I hlägige Stellungnahmen abgegeben hatten, 
erlif.ß die Burgenländische Landesregierung am 
9. J li 1981 einen negativen Bescheid, in dem sie 
der im § 2 Abs. 1 der Satzungen der WBO durchge­
führten Erweiterung des örtlichen Geschäftsberei­
Ch~S auf das gesamte Bundesgebiet gemäß dem § 39 
Ab . 1 und 2 WGG 1979 in Verbindung mit dem 
§ 3 Abs. 1 und 2 WGG 1979 nicht zustimmte. Die 
U riChrift dieses Bescheides wurde am 10. Juli' 1981 
zu Schreibstelle gegeben und erst am 20. Juli 1981 
ab efertigt. . 

m Zuge dieses Verfahrens wurde die WBO am 
9. tni 1981 aufgefordert, zum Ergebnis des 
Er ittlungsverfahrens eine Stellungnahme abzuge­
be . Auf dem Konzept dieser Aufforderung, derim 
Ü~igen von der WBO nicht entsprochen wurde, 
fi det sich folgender vielsagender handschriftlicher 
A Fisters vom 3. Juli 1981: ' 

t,Abgeordneter Dr. Rauchwarter wurde telefo­
isch informiert, daß das Ern::ittlungsverfahren 
etreffend den Geschäftsbereich ergeben hat, 

daß die Aufsichtsbehörde die Zustimmung nicht 
erteilen kann. Die Gründe wurden bekanntgege­
ben. Dr. Rauchwarter erklärte, daß mache nichts 
aus, von Bedeutung wäre nur, daß die Ausnah­
megenehmigung bezüglich der Jus t iz bau.­
t e n erteilt werde. Die Zustimmung des 
Geschäftsbereiches sei zweitrangig." 

Diese im A V festgehaltene Erklärung Rauchwar­
ters hätte der Aufsichtsbehörde jedenfalls zu den­
ken geben müssen, da aus ihr ganz klar hervorging, 
daß Rauchwarter sich ungeachtet der Verweige­
rung der - für Bauten außerhalb des Burgenlandes 
erforderlichen - Zustimmung der Aufsichtsbe­
hörde mit der Absicht trug, das in Wien zu realisie­
rende Projekt "Justizbauten" dennoch in Angriff 
nehmen und damit den unanfechtbaren und daher 
rechtskräftigen negativen Bescheid vom 9. Juli 1981 
zuwiderhandeln wollte. Fister und mit ihr die Auf­
sichtsbehörde verharrten jedoch in ~hrer Passivität. 

2. "SALZERWIESE" 
Wie erwähnt weitete die WBO unter dem 
Einfluß Rauchwarters und Tietzes ab dem 
Jahre 1979 ihre Bautätigkeit - satzungswid­
rig - auf außerhalb des Burgenlandes gele­
gene Bereiche aus, wobei unter diesen Bau-' 
vorhaben vor allem das Projekt "Salzerwiese" 
eine dominierende Stellung einnahm. 

a) Das Projekt 
Am 3. Oktober 1979 wurde von der WBO 
beim Amt der Niederösterreichischen Lan­
desregierung ein Begehren auf Förderung 
des Bauvorhabens "Wohnen im Park -
Salzerwiese" mit 198 Eigentumswohnun­
gen eingebracht. 
Dieses Bauvorhaben besteht aus vier Bau­
abschnitten. Der erste Bauabschnitt 
umfaßt vier Stiegen mit 83 Wohneinheiten 
und einem Volumen von 7529,29 m2 

Wohnnutzfläche. Weiters wird in diesem 
Bauabschnitt ein Teil der Tiefgarage mit 
einer Fläche von 711,50 m2 errichtet. ,Für 
diesen Bauabschnitt wurde vom Wohn­
bauförderungsbeirat des Landes Nieder-~' 
österreich in der Sitzung vom 25. Feber 
1980 ein Betrag von 46 823 000 S bereit­
gestellt. Aufgrund dieses Beiratsgutach­
tens wurde eine sich an den Bauabschnit­
ten orientierende Aktenteilung durchge­
führt und von der WBO für den ersten 
Bauabschnitt am 15. Mai 1980 ein neues, 
reduziertes Begehren betreffend, die. För­
derung von 84 Eigentumswohnungen vor­
gelegt. In der Sitzung ,der Niederösterrei­
chischen Landesregierung vom 13. Mai 
1980 wurden 44,465 Mio S bewilligt und 
mit amtlicher Zusicherung gleichen 
Datums unter Berücksichtigung eines 
geprüften Volumens von 7203,53 m2 (84 
Wohneinheiten) zugeteilt. 
Mit dem Bau wurde am 26. Juni 1980 
begonnen.' 
Der zweite Bauabschnitt umfaßt zwei 
Stiegen mit 25 Wohneinheiten und einem 
Volumen von 2 260,33 m2 sowie einer Rei­
henhausanlage mit, 8 Reihenhäusern und 
einem Volumen von 868,43 m2 . Weiters ist 
auch für diesen Bauabschnitt eine Tiefga­
rage und ein Lokal mit einer Fläche von 
218,95 m2 vorgesehen. Für diesen Bauab­
schnitt wurden vom W ohnbauförderungs­
beirat des Landes Niederösterreich am 
9. November 1981 12515000 S bereitge­
stellt und in einer Änderungssitzung vom 
10. November 1981 (aus Widerrufsbeträ­
gen) 14080000 S bewilligt. 

Der dritte Bauabschnitt umfaßt zwei Stie­
gen mit 45 Wohneinheiten und einem 
Volumen von 3988,48 m2• Weiters ist 
auch für diesen Bauabschnitt eine Tiefga­
rage vorgesehen. Für diesen Bauabschnitt 
wurden vom Wohnbauförderungsbeirat 
des Landes Niederösterreich am 25, Jän­
ner 1982 35 898 000 S bereitgestellt. 
Der vierte Bauabschnitt umfaßt zwei Stie­
gen mit 39 Wohneinheiten und einem 
Volumen von 3503,46 m2 • Weiters ist 
auch für diesen Bauabschnitt eine Tiefga­
rage ,vorgesehen. Dieser Bauabschnitt 
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stellt den Rest des behandelten Projektes 
dar. . 
Aufgrund der am 25. November 1980, am 
24. Feber 1981, am 4. Juni 1981 und am 
6. Oktober 1981 im Hinblick aufdie Bau­
fortschrittsmeldungen erfolgten Baukon­
trollen, die in der Reihenfolge ihrer 
Durchführung einen 31,53%igen, 
47,68%igen, 74,98%igen und 90%igen 
Baufortschritt ergaben, gelangten für den 
ersten Bauabschnitt nach grundbücherli­
eher Sicherstellung des Förderungsdarle­
hens jedoch lediglich 82,48% 
(36461 000 S) zur Anweisung, da bei der 
Überprüfung der vorgelegten Anbotser­
öffnungsprotokolle und Vergabenieder­
schriften dahin gehende Mängel festge­
stellt wurden, daß große Unstimmigkeiten 
zwischen den Kostenberechnungen und 
den Kosten der Schlußbriefe auftraten, 
Kosten geltend gemacht wurden, die sich 
nicht nur aNf den Bauabschnitt bezogen, 
teilweise die Eröffnungsprotokolle fehlten 
und teilweise nicht der Billigstbieter mit 
den Aufträgen betraut wurde. Der Vertre­
ter der WBO wurde vom Amt der Nieder­
österreichischen Landesregierung darauf 
hingewiesen, daß we,itere Zuzählungen 
erst nach Bereinigung bzw. Klärung dieser 
Unstimmigkeiten erfolgen würden. 
Die Zu zählung der sich auf insgesamt 
36461 000 S belaufenden Darlehensteil­
beträge erfolgte im Zeitraum 10. Dezem­
ber 1980 bis 19. August 1981. 

b) Die Finanzierung ("Die verschwundenen 
Millionen") 
Mit Schreiben vom 6. November 1980 
ersuchte die WBO das Amt der Nieder­
österreichischen Landesregierung, die 
Auszahlungen der W ohnbauförderungs­
mittel für dieses Projekt auf das Konto 
Nr. 81-40012-0 bei der BAWAG, Filiale 
Eisenstadt, zur Abdeckung der bei dem 
genannten Kreditinstitut aufgenommenen 
Zwischenfinanzierung des Projektes vor­
zunehmen. Mit einem das Datum 
28. November 1980 aufweisenden Schrei­
ben der WBO, das erst am .5. Feber 1981 
beim Amt,der Niederösterreichischen Lan­
desregierung einlangte, richtete die WBO 
das Ersuchen, ab S9fort die Auszahlung~n 
auf das Konto Nr. 333-148-730/00 bei 
der Österreichischen Länderbank, Filiale 
Wr. Neustadt, vorzunehmen. Mit Schrei­
ben vom 18. November 1981 ersuchte die 
WBO letztlich, diese Auszahlungen wie­
der bei der BA W AG, Filiale Eisenstadt, 
auf das Konto Nr. 38140-400-125 durch­
zuführen. Diesem Begehren wurde jedoch 
seitens des Amtes der Niederösterreichi-

sehen Landesregierung nicht mehr ent­
sprochen. 
Mit Ausnahme der am 10. Dezember 
1980 an die BA WAG überwiesenen 
14020000 S wurden daher sämtliche 
übrigen Wohnbauförderungsmittel (in der 
Größenordnung von 22 441 000 S) an die 
Österreichische Länderbank, Filiale 
Wr. Neustadt, überwiesen. 
Die an die Österreichische Länderbank in 
Wr. Neustadt überwiesenen 22441000 S 
an Wohnbauförderungsmitteln wurden 
zwar behoben, jedoch nicht zur Abdek­
kung des bei der BA WAG aufgenomme­
nen Zwischenkredites verwendet, so daß 
diese um den angeführten Betrag geschä­
digt wurde. Wennglei~h dieses Faktum 
noch nicht restlos geklärt erscheint, zumal 
nach wie vor nicht erhoben werden 
konnte, was mit den zweckentfremdeten 
Wohnbauförderungsmitteln geschah und 
wer sich daraus ungerechtfertigt berei­
cherte, kann doch davon ausgegangen 
werden, daß Tietze in diese Angelegenheit 
verstrickt sein muß. Denn als -' nach 
Vornahme der Überweisungen an die 
Österreichische Länderbank in Wr. Neu­
stadt - bei der BAWAG keine Wohnbau­
förderungsmittel mehr eingingen und 
Tietze hiezu von seiten der BA WAG auf 
die Gründe hiefür angesprochen wurde, 
gab er wahrheitswidrig vor, das Land Nie­
derösterreich sei mit der Auszahlung der 
bewilligten Förderungsmittel säumig. 
Unverständlicherweise gab sich die 
BA W AG mit dieser fadenscheinigen 
Begründung mehrere Monate hindurch 
zufrieden, ohne sogleich Nachforschun­
gen anzustellen; durch dieses Untätigblei­
ben der BA WAG wurden die unerlaubten 
Manipulationen im Zusammenhang mit 
den Wohnbauförderungsmitteln zweifel­
los begünstigt. 

c) Interventionen 
Im Zusammenhang mit dem Projekt "Sal­
zerwiese" trat auch Zimper in Erschei­
nung, der, als er von Rauchwarter ange­
gangen wurde, sich für eine Bewilligung 
von Wohnbauförderungsmitteln seitens 
des Landes Niederösterreich einzusetzen, 
sich als für Wr. Neustadt zuständiger -
vom Nutzen des geplanten Baues für die 
Bewohner seines Wahlkreises überzeugter 
- Mandatar bei Landeshauptmann Lud­
wig verwendete. Diese Tatsache, hinsicht­
lich deren von der SPÖ der Versuch 
unternommen wurde, sie gegen Zimper 
auszuspielen, verliert jedoch an "Sensa­
tionswert" , wenn man berücksichtigt, daß 
es zu den natürlichen Aufgaben eines 
Abgeordneten zählt, sich für die Belange 
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seines Wahlkreises einzusetzen. Selbst der 
sozialistische Landesrat Ernst Höger 
bescheinigte Zimper in diesem Zusam­
menhang absolute Integrität, als er vor 
dem parlamentarischen Untersuchungs­
ausschuß ausführte: 

"Ich glaube, es ist durchaus üblich, daß 
Abgeordnete, egal, aus welchen Berei­
chen, bei dem ihnen politisch naheste­
henden Referenten intervenieren, wenn 
es darum geht, ein Wohnbauvorhaben 
zu verwirklichen. Und es ist durchaus 
möglich, daß Abgeordnete sich dann 
auch· bemüßigt fühlen, aus welchen 
Gründen immer, meist, weil sie in dieser 
Region gewählt werden, die Genossen­
schaft zu verständigen, daß es ihnen 
gelungen ist, das durchzusetzen. Das ist 
sicher durchaus üblich. Ich möchte viel­
leicht in diesem Zusammenhang schon 
feststellen, es ist auch daran durchaus 
nichts Verwerfliches, daß jemand eine 
Wohnbaugenossenschaft und einen 
Wohnbau vorschlägt, da ist doch nichts 
dabei. Er kann ja bei dem Vorschlag im 
Beirat und auch in der Regierung nicht 
wissen, daß dort ein oder zwei Gauner 
sitzen, die das Geld dann auf die Seite 
räumen, ein Jahr später. Das ist doch 
vorher nicht erkennbar." (S 6809) 

Das Interesse Zimpers am Projekt "Salzerwiese" 
und an den für dieses Projekt gewährten Wohn­
bauförderungsmitteln des Landes Niederösterreich 
ist daher ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 
zu verstehen, daß Zimper dieses Bauvorhaben als 
nutzbringend für die Bewohner seines Wahlkreises 
erachtete und sich daher dafür einsetzte. Zu wie 
immer gearteten, unbewiesenen Spekulationen, 
Zimper habe sich deshalb für dieses Projekt einge­
setzt, weil ihm von Rauchwarter bzw. der WBO 
Geld in Aussicht gestellt worden sei, besteht daher 
nicht der geringste Anlaß. 

Wie sel~stverständlich derartige, aus regionalpo­
litischen Uberlegungen entspringende Interventio­
nen sind, beweist im übrigen auch ein Brief des 
sozialistischen Bürgermeisters von Wr. Neustadt, 
Barwitzius, vom 27. Feber 1981 an das Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung, in wel­
chem er das Ansuchen der Rauchwarter-Firma 
Automobilia um Gewährung eines Darlehens aus 
dem niederösterreichischen Betriebsinvestitions­
fonds unterstützte und um eine "günstige" Erledi­
gung für diese Firma des Rauchwarter-Imperiums 
ersuchte (S 89 f. des im Büro Rauchwarters in der 
Landskrongasse beschlagnahmten Ordners mit der 
Aufschrift "Automobilia"). 

d) Korrekte Handlungsweise der Nieder­
österreichischen Landesregierung 
Dem Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung bescheinigte das Bundes-

ministerium für Bauten und Technik, im 
Zusammenhang mit dem Projekt "Salzer­
wiese" korrekt gehandelt zu haben. Denn 
ungeachtet der Tatsache, daß die WBO 
zum Zeitpunkt, als das Land Niederöster­
reich Förderungsmittel bewilligte, nur 
einen auf das Burgenland beschränkten 
örtlichen Wirkungsbereich besaß, setzt 
§ 23 Abs. 1 Z 3 Wohnbauförderungsge­
setz 1968 lediglich voraus, daß die förde­
rungswerbende gemeinnützige Bauvereini­
gung ihren Sitz im Inland hat (und nicht 
notwendigerweise im betreffenden Bun­
desland, das die Förderungsmittel erteilt, 
haben muß), um Förderungsmittel in 
Anspruch nehmen zu können (Z 123/47-
NR/82, Beilage K, S 6). 
Hingegen wäre es Aufgabe der zuständi­
gen Aufsichtsbehörde, sohin Kerys, gewe­
sen im Zusammenhang mit dem außerhalb 
des Burgenlandes durchgeführten Projekt 
"Salzerwiese" einzuschreiten, was jedoch 
unterblieb. 
W eimgleich die Niederösterreichische 
Landesregierung am 18. Mai 1981 - im 
Zuge des aufgrund des Antrages der' 
WBO um' Ausdehnung des Geschäftsbe­
reiches auf ga~z Österreich eingeleiteten 
Verfahrens - der Burgenländischen Lan­
desregierung davon Mitteilung machte, 
daß in Niederösterreich ein Bedarf an wei­
teren gemeinnützigen Bauvereinigungen 
nicht bestand, liegt darin kein echter 
Widerspruch zur Förderung. der WBO 
beim Projekt "Salzerwiese" . Denn diese 
- die Inangriffnahme w e i t e r e r Pro­
jekte der WBO in Niederösterreich hin­
dernde - Stellungnahme bezog sich kla­
rerweise nur auf zukünftige Bauten, nicht 
jedoch auf das zum damaligen Zeitpunkt 
schon längst in Bau befindliche und auch 
bereits geförderte Projekt "Salzerwiese". 
Nicht unerwähnt soll im Zusammenhang 
mit dem Bauvorhaben "Salzerwiese" blei­
ben, daß anläßlich der am 25. September 
1979 vor dem Magistrat der Stadt Wr. 
Neustadt, Abteilung IV, Stadtbauamt, 
durchgeführten Verhandlung um Ertei­
lung der Baubewilligung für die WBO als 
einer der Vertreter des Wr. Neustädter 
Gemeinderates der sozialistische Abgeord­
nete zum Nationalrat Dr. Johann STIP­
PEL auftrat (Z 123/75-112182, S 18). 

3. WEITERE FÄLLE DER ÜBERSCHREI­
TUNG DES ÖRTLICHEN GESCHÄFTS­
BEREICHES 

Neben dem Bauvorhaben Salzerwiese befaßte 
sich die WBO noch niit folgenden weiteren 
Projekten, die außerhalb des Burgenlandes 
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lagen und damit ihren örtlichen Geschäftsbe­
reich überschritten: 
• Erlach (Nieder-

österreich) ....... Einfamilienhaus 

• Puchberg . (Nieder-

(im Rohbau 
erworben) 

österreich) ....... Wohnungen. 
Darüber hinaus unterhielt die WBO 
gleichfalls in Überschreitung ihres örtlichen 
Geschäftsbereiches und daher satzungswidrig 
- in Wien, Wr. Neustadt und Graz Büros, 
hinsichtlich deren ohne Mitwirkung des Auf­
sichtsrates, sohin gleichfalls satzungswidrig, 
Mietverträge abgeschlossen wurden. Überdies 
verstieß die Errichtu'ng dieser Büros außer­
halb des Burgenlandes gegen die Bestimmun­
gen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
in Ansehung der Sparsamkeit, Zweckmäßig­
keit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. 
In all diesen Fällen schritt die Aufsichtsbe­
hörde, obwohl ihr seit dem Jahre 1979 
bekannt war, daß die WBO ihren örtlichen 
Geschäftsbereich in unzulässiger Weise ausge­
dehnt hatte, hicht ein. Sie fand sich nicht ein­
mal zum Einschreiten veranlaßt, als in dem zu 
Beginn des Jahres 19 81 erschie~enen, von der 
WBO herausgegebenen Journal "Schöner 
Wohnen" über den beabsichtigten Bau eines 
"Social Centers" in Gambia sowie eines Kin­
derdorfes in Senegal berichtet wurde; derar­
tige außerhalb des Bundesgebietes errichtete 
Bauten bedeuteten jedenfalls einen krassen 
Verstoß gegen den § 7 WGG 1979. 

11. ÜBERSCHREITUNG DES SACHLI­
CHEN GESCHÄFTSBEREICHES 

Den satzungsgemäßen Gegenstand des Unter­
nehmens der WBO bildeten der Bau und die 
Betreuung von Kleinwohnungen sowie die Schaf­
fung von Wohnungseigentum an solchen Wohnun­
gen im eigenen Namen. 

Der Zweck des Unternehmens war ausschließlich 
darauf gerichtet, den Mitgliedern zu angemessenen 
Preisen gesunde und zweckmäßig eingerichtete 
Wohnungen im Sinne des Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetzes und seiner Durchführungsverordnung 
zu verschaffen, diese Wohnungen zu verwalten und 
auch Wohnungseigentum an ihnen zu begründen. 

Das Unternehmen durfte nur die im § 6 WGG 
1940 (bzw. § 7 WGG 1979) und seiner Durchfüh­
rungsverordnung bezeichneten Geschäfte betreiben 
und unter Beachtung dieser Vorschriften auch 
Eigentumswohnungen und W ohnungseigentums-

, bauten errichten und sich an juristische Personen 
des Handels-, des Genossenschafts- und des Ver­
einsrechtes so~ie an Personengesellschaften des 
Handelsrechtes beteiligen. 

In Ansehung nachangeführter, von der WBO 
verfolgter Projekte wurde zu keinem Zeitpunkt ein 
Antrag· auf Ausnahmebewilligung gemäß dem § 6 
Abs. 4 WGG 1940 bzw. § 7 Abs. 4 WGG 1979 
gestellt: 

• Mörbisch ...... ·....... Kindergarten 
• Lutzmannsburg . . . . . . .. Arzthaus 
• Pinkafeld............. Leichenhalle 
• Mischendorf . . . . . . . . .. Feuerwehrhaus 
• Sieggraben ............ ' Gemeindehaus 
• Neudörfl ............. Tenniszentrum 
• Kittsee . . . . . . . . . . . . . .. Leichenhalle 
• Kittsee . . . . .. . . . . . . . . .. Feuerwehrzeughaus 
• Edelsthai . . . . . . . . . . . .. Leichenhalle 

Weiters wurden von der WBO folgende Grund­
stücke erworben, wobei teilweise H~tels oder 
Hotelanlagen mit Freizeitzentren geplant waren, 
welche sich außerhalb des Burgenlandes befinden: 

• Ansfelden 
• Bad Fischau 
• Donnersbachwald 
• Graz - Rosenberg 
• Graz - Hergott-Wiesgasse 
• Hintersdorf 
• Kaisdorf 
• Kirchschlag 
• Klippitzthörl 
• Wartmannstetten 
• Wr. Neustadt - Auhof 
• W olkersdorf 
• Wien - Reichsratsstraße. 

Sowohl die erstangeführten Projekte (soge­
nannte "Kommunalbauten") als auch die zuletzt 
angeführten waren der Aufsichtsbehörde zum weit­
aus überwiegenden Teil bekannt, ohne daß die 
Kenntnis hievon und damit im Zusammenhang des 
Verstoßes gegen das W ohnungsgemeinnützigkeits­
gesetz und die Satzung der WBO zum Anlaß auf­
sichtsbehördlicher Maßnahmen genommen worden 
wäre. 

Gerade diese Untätigkeit der Aufsichtsbehörde 
stellte jedoch nicht bloß einen -nicht weiter 
beschwerten - Formalfehler dar, sondern hatte 
entscheidenden Einfluß auf den Niedergang der 
WBO. Denn dadurch, daß den von Rauchwarter 
ins Immense gesteigerten Grundstückskäufen nicht 
Einhalt geboten wurde und der bebauungsfähige 
Grundstücksbestand, der sich gegen Ende des Jah­
res 1979 auf rund 59 Mio S belief, im Jahre 1981 
auf rund 200 Mio S schnellte, standen die zur Ver­
fügung stehenden Grundstücke in keiner vernünfti-

· gen, Relation zur Größe des Unternehmens, 
wodurch den im § 23 WGG 1979 normierten 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit widersprochen wurde. 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)124 von 161

www.parlament.gv.at



1385 der Beilagen 125 

K. DER ZUSAMMENBRUCH DER WBO 

I. Die letzte Revision der WBO 

Im Herbst 1980 sollte die WBO einer neuerli­
chen Prüfung durch den Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsver­
band, und zwar hinsichtlich der Geschäftsjahre 
1977 bis 1979, unterzogen werden. Unter dem 
fadenscheinigen Vorwand, die Angestellten der 
WBO müßten zu dieser Jahreszeit bei der Wein­
ernte aushelfen und könnten daher dem ~orgesehe­
nen Prüfer Dkfm. Hermann Mersich nicht für Aus­
künfte zur Verfügung stehen, gelang es den Ver­
antwortlichen der WBO, die Revision auf den 
Beginn des Jahres 1981 zu verschieben. In der 
Folge stellte sich dann heraus, daß kaum ein 
Bediensteter der WBO wirklich bei der Weinernte 
eingesetzt und das auf die Weinernte gestützte 
Ersuchen um Verschiehung der Prüfung nur unter 
dem Gesichtspunkte des Zeitgewinns zu verstehen 
war. 

Kurz nach dem endgültigen Beginn der Prüfung 
am 26. Jänner 1981 stellte Mersich fest, daß hin­
sichtlich der im Prüfbericht des Jahres 1977 enthal­
tenen Bemängelungen von seiten der WBO keine 
Berichtigung vorgenommen und überdies die 
Unterlagen, vor allem für das Geschäftsjahr 1979, 
nicht im entsprechenden Ausmaß vorhanden 
waren. 

Die Geschäftsführung der WBO war zwar daran 
interessiert, daß der Revisionsverband für den Jah­
resabschluß 1979 einen uneingeschränkten Prü­
fungsvermerk erteilte, damit die WBO ihre Bonität 
bei den Kreditinstituten belegen konnte, doch wei­
gerte sie sich oder war dazu nicht in der Lage, die 
hiezu erforderlichen, vom Prüfer verlangten Unter­
lagen vorzulegen. Im Hinblick darauf sowie die 
von Mersich als "saumäßig" bezeichnete Buchhal­
tung sah sich der Genannte außerstande, die Prü­
fung fortzusetzen, sodaß es am 16. April 1981 zur 
Prüfungsunterbrechung kam. 

Hierüber unterrichtete der Revisionsverband die 
Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 7. Mai 1981, 
worin mitgeteilt wurde, daß die Prüfung über die 
Geschäftsjahre 1977 bis 1979 unterbrochen wurde, 
um erforderliche Korrekturen vorzunehmen bzw. 
dringend b~nötigte Unterlagen zu erstellen. 

In einem weiteren Schreiben vom 15. Juni 1981 
teilte der Revisionsverband der Aufsichtsbehörde 
mit: 

"Zum bisherigen Verlauf der Prüfung der 
Geschäftsj ahre 1977 bis 1979 teilen wir Ihnen 
ergänzend mit, daß wir schon im Feber 1981 die 
WBO aufgefordert haben, Unterlagen zu den zu 
prüfenden Jahresabschlüssen vorzulegen. Dies ist 
in ausreichendem Maße nicht geschehen, sodaß 
wir die Prüfung unterbrechen mußten. Falls die 
Bauvereinigung diese für eine ausreichende Prü­
fung unerläßlichen Unterlagen ohne Verzug 

beibringt, kann diese Prüfung voraussichtlich im 
September 1981 fortgesetzt werden." 

Obwohl bereits die Diktion der an die Aufsichts­
behörde gerichteten Mitteilung vom 7. Mai 1981 
zu Bedenken Anlaß geben mußte, wurde von seiten 
der Aufsichtsbehörde nichts weiter veranlaßt und 
daß Schreiben lediglich zu Kenntnis genommen. 
Auch in der Folge verhielt sie sich passiv. 

Am 5. Oktober 1981 nahm der Revisionsverband 
mit den Prüfern Dkfm, Mersich und Mag. Josef 
Wastl wieder die Prüfung bei der WBO auf und 
bezog ab 13. Oktob,er 1981 in die Prüfung auch 
verschiedene Anschuldigungen gegen Rauchwarter 
ein, die in der A~sgabe der Wochenzeitschrift "pro­
fil" vom 12. Oktober 1981 publiziert worden 
waren. 

Schon relativ bald stellte sich heraus, daß die 
vom Revisionsverband gewünschten Unterlag~n 
immer noch nicht vorhanden waren. Überdies 
wurde erhoben, daß Zahlungen in der Größenord­
nung von rund 30 Mio S auf ein Durchgangskonto 
gebucht worden und eine beträchtliche Anzahl fik­
tiver Belege vorhanden waren. Die Vornahme der 
Prüfung wurde überdies noch dadurch erschwert, 
daß von seiten Rauchwarters und Tietzes, der im 
übrigen im Sommer 1981 noch schnell in den Vor­
stand gewählt wurde, nichts unversucht gelassen 
'wurde, den Prüfern den wahren Sachverhalt zu ver­
schleiern. Aus diesem Grunde erging auch an die 
Angestellten der WBO der Auftrag, den Prüfern so 
wenig Auskünfte wie möglich zu erteilen. 

Der schließlich von den Prüfern Mersich und 
Wastl am 14. April 1982, sohin erst nach dem Nie­
dergang der WBO, erstellte Bericht über die am 
2. April 1982 abgeschloss,ene Prüfung zeigte insb,e­
sondere folgende Mängel auf: 

"Da ab 1980 bis zum Prüfungsende keine geord­
neten Unterlagen vorlagen, konnte das Ausmaß 
der Überschuldung nicht beziffert werden. Die 
Berichtsgenossenschaft ist zur Zeit mit Unter­
stützung eines Wirtschaftsprüfers bemüht, eine 
ordnungsmäßige Buchhaltung zu erstellten. 
Die Prüfungsvorbereitung war mangelhaft, da 
von der Berichtsgenossenschaft praktisch keine 
Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Die 
Entwicklung der Grundstückskosten, der Bauko­
sten usw. wurde während der Prüfung angefer­
tigt. Geschäftsberichte für die Jahre 1978 und 
, 1979 wurden nie erstellt. 
Auskünfte wurden in nicht ausreichendem Aus­
maß und zT bewußt falsch vom Obmann der 
Berichtsgenossenschaft, Rauchwarter, und dem 
mit Geschäftsführeragenden befaßten Tietze 
sowie dem Leiter und Mitarbeitern des Rech­
nungswesens erteilt. Der Leiter des Rechnungs­
wesens schied Mitte Jänner 1982 freiwillig aus 
der Genossenschaft aus. Erst nach Ausscheiden 
der Verantwortlichen konnte die Prüfung unbe­
hindert weitergeführt werden. 
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Den im Prüfungsbericht vom 30. Dezember 1977 
über die Geschäftsjahre 1973, 1974, 1975 und 
1976 enthaltenen Mängeln und Beanstandungen 
ist nicht im erforderlichen Ausmaß Rechnung 
getragen worden. Es wurde zwar in einer Stel­
lungnahme vom 2. August 1978 vom Vorstand 
und Aufsi~htsrat in ausreichender Weise die 
Behebung aller Mängel und Beanstandungen 
beschrieben und zugesagt, jedoch in fast keinem 
Fall durchgeführt. 
Im Hinblick auf den § 9 WGG 1979 bestehen 
gegen die Zusammensetz~ng des Vorstandes 
insofern Bedenken, als Rauchwarter nicht unab­
hängig vom Baugewerbe ist (mittelbare und 
unmittelbare Beteiligungen an Firmen des Bauge­
werbes). 
Rechtsgeschäfte der Genossenschaft mit Rauch­
warter sind mangels einer Zustimmung durch 
den Aufsichtsrat nach dem § 9 Abs. 3 WGG 1979 
und, weil Rauchwarter Angehöriger des Bauge­
werbes ist, auch nach dem § 9 Abs. 5 WGG 1979 
rechts unwirksam. 
Der Vorstand ist bis Ende 1979 nur teilweise, 
danach nicht mehr den ihm nach Gesetz, Sat­
zung und Geschäftsanweisung obliegenden Ver­
pflichtungen nachgekommen. 
In der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates vom 1. Juni 1981 wurde zu 
Protokoll gegeben, daß die gesetzliche Prüfung 
der Jahre 1977, 1978 und 1979 vom Prüfer 
unterbrochen wurde, weil dieser in der Zwi­
schenzeit einen fixen Prüfungstermin in Ober­
österreich hätte. Diese Darstellung entspricht 
nicht den Tatsachen, die im Zuge einer Zwi­
schenbesprechung am 29. Mai 1981 dem gesam­
ten Vorstand und dem stellvertretenden Vorsit­
zenden des Aufsichtsrates, Kampits, mitgeteilt 
wurden. 
Der Aufsichtsrat ist bis Ende 1979 nur teilweise, 
danach nicht mehr den ihm nach Gesetz, Sat­
zung und Geschäftsanweisung obliegenden 
Überwachungsverpflichtungen nachgekommen. 

Der Kostenanfall (Verwaltungstätigkeit) lag in 
allen Berichtsjahren über den Richtsätzen, wobei 
die Überschreitung eine stark steigende Tendenz 
aufweist. Die Wirtschaftlichkeit war somit in 
allen Berichtsjahren nicht gegeben, wobei festge­
stellt werden muß, daß sie in den Jahrep 1978 
und 1979 in besonders starkem Ausmaß nicht 
gegeben war. 
Grundlage für das Zahlenmaterial der Buchhal­
tung ist ein den gesetzlichen Vorschriften nur 
teilweise entsprechendes Rechnungs- und Beleg­
wesen. Als Beispiel für die Mangelhaftigkeit 
seien hier angeführt: Nicht ausreichende oder 
fehlende Texte auf Buchungsbelegen, teilweise 
fehlende Kontentexte, fehlende Übereinstim­
mung von Bilanzausweisung und Konten. 
Der bei Prüfungsbeginn vorgelegte Jahresab­
schluß 1979 entsprach den bewertungsrechtli­
chen Vorschriften in keiner Weise. Da vom Vor-

stand und·· dem Geschäftsführer der Wunsch 
nach einem den Vorschriften entsprechenden 
Jahresabschluß 1979 geäußert wurde, sollten im 
Zuge der Prüfung die hiezu erforderlichen 
Berichtigungen in den Jahresabschluß 1979 ein­
gearbeitet werden. Bis zur Prüfungsunterbre­
chung im April 1981 wurde ein Großteil dieser 
Berichtigungen mit dem Leiter des Rechnungs­
wesens besprochen. 

Sie sollten bis zur Wiederaufnahme der Prüfung 
im Herbst 1981 im Jahresabschluß 1979 ihren 
Niederschlag finden. Daneben wurde aufgetra­
gen, ein Detail der Kaufanwärterverbindlichkei­
ten bis zu dem angeführten Termin zu erstellen 
und auch diese Position richtigzustellen. Mit 
Ausnahme der Position ,Verbindlichkeiten 
gegenüber Kaufanwärtern' wurden die bespro­
chenen Berichtigungen kontenmäßig im Sommer 
1981 durchgeführt und ein berichtigter Jahresab­
schluß 1979 aufgestellt .. 
Am 14. August 1981 wurde der Generalver­
sammlung der u n b er ich t i g t e Jahresab­
schluß 1979 vom Vorstand zur Beschlußfassung 
vorgelegt und auch beschlossen. Aus welchem 
Grund nicht der bereits zum Großteil berichtigte 
Jahresabschluß 1979, der auch zu diesem Zeit­
punkt den Konten entsprach, beschlossen wurde, 
ist den Prüfern nicht einsichtig. 

Somit entspricht jedoch der beschlossene Jahr~s­
abschluß 1979 nicht den Ausweisungen der Kon­
ten. 
Ferner muß festgestellt werden, daß Aktiva und 
Passiva in allen Jahren im beträchtlichen Ausmaß 
nicht den bewertungsrechtlichen Vorschriften 
entsprechen, und daß auch Saldierungen vorge­
nommen wurden. 
Von der Genossenschaft wurde nur für das 
Geschäftsjahr 1977 ein Geschäftsbericht vorge­
legt, der jedoch auch nur teilweise den gesetzli­
chen Vorschriften entspricht. Für die Jahre 1978 
und 1979 wurden k ein e Geschäftsberichte 
vorgelegt. 
In den Jahren 1980 und 1981 erfolgte eine 
immense Ausdehnung des Grundstücksbestan­
des. Ende 1981 stehen Grundstücke mit rund 
200 Mio S zu Buche. Eine Grundstücksbevorra­
tung in dieser Größe ist in keiner Weise gerecht­
fertigt. 
Zur Aufstellung der im Berichtszeitraum endab­
gerechneten Wohnanlagen wird festgestellt, daß 
eine Gegenüberstellung von Kosten der Buchhal­
tung und der vom Amt der Landesregierung 
genehmigten Endabrechnung nicht möglich ist, 
da seitens der Landesregierung keine diesbezüg­
lichen Angaben vorliegen. 
Es wurden von dem Berichtsunternehmen . 
Bestandverträge mit Rauchwarter selbst bzw. mit 
der seiner Gattin gehörenden Gesellschaft Resi­
denz abgeschlossen. Auf die Verstöße gegen §§ 9 
und 23 Abs. 1 WGG 1979 wird verwiesen. 
Es kann festgestellt werden, daß in den letzten 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)126 von 161

www.parlament.gv.at



1385 der Beilagen 127 

zweijahren Verträge jeglicher Art zum Schaden 
der Genossenschaft abgeschlossen worden sind. 
Dies wurde ua. erst dadurch ermöglicht, weil 
zwei zeichnungsberechtigte Vorstandsmitglieder 
Blankounterschriften in großem Ausmaß gelei­
stet haben. 
Im Hinblick auf die Ereignisse in den Jahren 
1980 und 1981, die einen ordnungsmäßigen 
Geschäftsverlauf in keinem Fall ermöglichen, 
muß die Vermögens- und Kapitallage als n ich t 
geordnet und gesichert bezeichnet werden. 

Eine Aussage über das Ausmaß der Verschul­
dung zum Prüfungszeitpunkt kann im Hinblick 
auf die vorgefundenen Unterlagen. auch nicht 
annähernd getroffen werden. 

Die Zahlungsbereitschaft war in den Berichtsjah­
ren nur unter Heranziehung rasch steigender 
Zwischenkredite gegeben. Die Zahlungsunfähig­
keit wurde offenbar, als der Annuitätendienst im 
Laufe des Jahres 1981 nicht mehr fristgerecht 
geleistet werden konnte. 
Die Ertragslage war in den Berichtsjahren vor 
allem infolge der Unwirtschaftlichkeit des 
Geschäftsbetriebes unbefriedigend. 
Es gab gröbste Verstöße gegen das Gebot der 
Zuverlässigkeit der Verwaltung (§ 24 WGG 
1979) durch Entzug von Mitteln der Genossen­
schaft für genossenschaftsfremde Zwecke in 
größtem Umfang. Dies führte zur Insolvenz der 
gemeinnützigen Bauvereinigung. 
Die Prüfung der Bücher und Schriften der 
gemeinnützigen Bauvereinigung hat ergeben, 
daß die Buchführung, die Jahresabschlüsse und 
die Geschäftsberichte den gesetzlichen V or­
schriften nicht entsprechen. 
Die Gebarung der Vereinigung entspricht den 
für sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen in 
den Jahren 1977 bis 1979 teilweise nicht. Ab dem 
Jahre 1980 entspricht die Gebarung der Vereini­
gung den gesetzlichen Vorschriften n ich t. 
Für das Grundstück Wiener Neustadt - Salzer­
wiese wurde an eine laut Angabe der Genossen­
schaft in Deutschland wohnhafte Person eine 
Provision in der Höhe von 500 000 S (rund 9,5% 
des Kaufpreises) mittels Barscheck ausbezahlt. 
Der unmittelbare Leistungsaustausch zwischen 
dem Provisionsempfänger und der Berichtsge­
nossenschaft war aus den vorhandenen Unterla­
gen nicht ersichtlich. Auch die Empfangsbestäti­
gung hatte nicht die übliche Form. 
Gegenüber dem Vergleichsjahr sind die Kosten 
der Organe sprunghaft a"ngestiegen. Der Grund 
liegt einerseits darin, daß in der gemeinsamen 
Sitzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates· 

. vom 20. Feber 1979 neue Bezüge für den Vor­
stand und den Aufsichtsrat beschlossen wurden, 
und zwar erhalten ab 1. Jänner 1979 der 
Obmann 10 000 S, sein Stellvertreter 5 000 Sund 
die sonstigen Vorstandsmitglieder 2 500 S 
monatlich, andererseits wurde in der V orstands­
sitzung vom 20. Dezember 1979 ein 'Dienstver-

trag mit dem Vorstands obmann beschlossen, der 
eine Pensions regelung beinhalten soll. 
Eine Beurteilung des Dienstvertrages des V or­
standsobmannes war nicht möglich, da sich die­
ser bis zuletzt weigerte, diesen Vertrag vorzule­
gen. 
Tatsächlich wurden in den Jahren 1980 und 1981 
Bezüge an den Obmann und den Geschäftsfüh­
rer ausbezahlt, die niemals beschlossen wurden. 
Betreffend die. Rechtmäßigkeit der Höhe des 
ausbezahlten Dienstbezuges des Geschäftsfüh­
rers (Tietze) kann keine Beurteilung erfolgen, da 
sich dieser bis zu seinem Ausscheiden weigerte, 
einen gültigen Dienstvertrag vorzulegen. Die 
Berichtsgenossenschaft selbst verfügte über keine 
entsprechenden schriftlichen Unterlagen. 
Auskünfte wurden zT bewußt falsch und auch in 
nicht ausreichendem Ausmaß erteilt, was die 
.Prüfung äußerst erschwerte. Für errichtete Son­
derprojekte wurde keine Zustimmung nach dem 
§ 7 Abs. 4 WGG 1979 eingeholt. , 
Die Beteiligung der WBO an der Firma Domus 
widersprach dem § 7 WGG 1979." 

Am 28. Jänner 1982 wurde durch den Rechtsan­
walt der Genossenschaft beim Landesgericht Eisen­
stadt der Antrag auf Eröffnung eines Ausgleiches 
eingebracht. 

Am 29. Jänner 1982 wurde über das Vermögen 
der Genossenschaft mit Beschluß des Landesgerich­
tes Eisenstadt, Sa 1/82, das Ausgleichsverfahren 
eröffnet.· In der Ausgleichstagsatzung vom 
23. März 1982 wurde der Ausgleich in Form eines 
Liquidationsausgleiches angenommen .. 

Im Ausgleichsverfahren meldeten insgesamt etwa 
340 Firmen Forderungen in der Gesamthöhe von 
rund 1,1 Mrd S an, von denen zirka 850 Mio S vom 
Ausgleichsverwalter als berechtigt anerkannt wur­
den. 

Die hauptgeschädigten Kreditunternehmungen 
sind der Raiffeisenverband Burgenland mit rund 
254 Mio S, die BAWAG mit zirka 112 Mio Sund 
die Erste Österreichische Sparkasse mit rund 
46 Mio S. 

11. SPÖ-POLITIKER UND DER NIEDER­
GANG DER WBO 

Solange die WBO noch expandierte, griffen 
nicht wenige sozialistische Politiker des Burgenlan­
des sie und Rauch\Y"arter sowie die engen Verbin­
dungen zwischen seinen Privatgeschäften und den 
Geschäften der WBO an. Handelten sie dabei aus 
wirklicher Sorge um die gefährdeten Genossen­
schaftsmitglieder? Als ihnen nach dem Zusammen­
bruch der WBO. ihre seinerzeitigen Aussagen vor­
gehalten und sie dazu befragt wurden, weshalb sie 
aus ihrem Wissen um die dubiosen Geschäfte 
Rauchwarters und die dadurch bedingte Beein-
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trächtigung der wirtschaftlichen Situation der 
WBO nicht die Konsequenzen zogen und alles in 
ihrer Macht stehende veranlaßten, um den von 
Ihnen als gefährlich erkannten Zustand zu beseiti­
gen, waren sie bemüht, Glauben zu machen, sie 
seien ohnedies nicht in Kenntnis konkreter Ver­
dachtsmomente für eine echte Gefährdung der 
WBO gewesen, sodaß sie auch keine Veranlassung 
gehabt hätten, aktiv zu werden. 

1. Landesrat Dr. Helmuth Vogl 

Der sozialistische Landesrat Vogl, der in der Sit­
zung der Burgenländischen Landesregierung vom 
20. Mai 1981 die- an sich durchaus zutreffende 
- Behauptung aufstellte, es sei ihm mitgeteilt wor­
den, daß WBO-Gelder in die Privatfirmen Rauch­
Warters geflossen seien (ON 67 des Aktes 27 d 
Vr 8188/82 des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien); schwächte seine damals sehr massiven 
Anschuldigungen bei seiner VernehmUlig durch 
den Untersuchungs ausschuß des Burgenländischen 
Landtages am 17. Juni 1982 deutlich ab und ver­
suchte, sie als bloße Wiedergabe von in der burgen­
ländischen Öffentlichkeit ohnedies allgemein 
Bekanntem hinzustellen: 

"Ich möchte allerdings einräumen, daß Gerüchte 
über manche Schwierigkeiten in der WBO auch 
mir zu Ohren gekommen sind, und zwar als 
Eisenstädter, wenn ich das so sagen darf. Aus der 
Eisenstädter Geschäftswelt hat man schon im 
vergangenen Jahr gehört, daß Rechnungen nicht 
bezahlt worden wären, etwa Heizkostenrech­
nungen offengeblieben ' wären, daß manche 
Rechnungen nicht liquidiert worden wären. Man 
hat auch von den Siedlern gehört, daß die 
Abrechnung der Jahresquoten, wenn ich es so 
nennen darf, nicht immer mit der nötigen Sorg­
falt vorgenommen wurde bzw. Nachverrechnun­
gen in unbegründeter Höhe gefordert wurden. 
Das hat man, glaube ich, ganz allgemein in 
Eisenstadt gewußt und jeder, der sich dafür 
interessiert hätte, zumal die Organe der Sied­
Iungsgenossenschaft, hätten das eigentlich wissen 
müssen." 
"Daß es seit Tinhofs Zeiten in der Eisenstädter 
Siedlungsgenossenschaft Mängel in der Durch­
führung gibt, das hat ja jeder auch gewußt." 

Auch Kery ließ über die Sitzung der Burgenlän-
dischen Landesregierung vom 20. Mai 1981 deutli­
che Gedächtnisschwächen erkennen, als er vor dem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß angab: 

"Ich kann mich nicht erinnern (daß Landesrat 
Vogl in der Regierungssitzung vom 20. Mai 1981 
Rauchwarter massiv, strafbarer Handlungen 
beschuldigte, nämlich daß Gelder der WBO in 
die Kassen Rauchwarters geflossen seien und 
noch immer fließen). Aber es ist durchaus mög­
lich, weil der Herr Landesrat Dr. Vogl sehr gern 
auch seine politischen Gegner in einer manchmal 
mir ni~ht passenden heftigen Form angreift. Ich 

habe dem überhaupt kein Gewicht beigemessen." 
(S 7391 f.) , 

Vogl, der im übrigen seine Anschuldigungen in 
der Sitzung der Burgenländischen Landesregierung 
vom 27. Mai 1981 wiederholte, versuchte schließ­
lich vor dem burgenländischen Untersuchungsaus­
schuß den Eindruck zu erwecken, über derartige 
Dinge eigentlich nur "en passant" gesprochen zu 
haben, als 'er meinte: 

"Gesprächsweise, im Rahmen von Zusammen­
künften, habe ich mit dem Herrn Landeshaupt­
mann über Verdachtsmomente gesprochen." 

Diese Relativierung kam Kery sehr entgegen, der 
bei seiner Vernehmung durch den U ntersuchungs­
ausschuß des Burgenländischen Landtages am 
17. Juni 1982 erklärte: 

"Konkrete Mängel (der WBO) waren mir nicht 
bekannt, auf Tratschereien gebe ich nichts." ' 

2. Dr. Heinz Kapaun 
Auch der sozialistische Abgeordnete zum Natio­

nalrat Dr. Heinz Kapaun konnte sich nicht entsin­
nen, sich bereits früher über die WBO negativ 
geäußert zu haben, und meinte anläßlich seiner 
Vernehmung vor dem Untersuchungs ausschuß des 
Burgenländischen Landtages am 17. Juni 1982: 

"Gerüchte über Liquiditätsschwierigkeiten der, 
WBO und der vorhergehenden Siedlungsgenos­
senschaft Eisenstadt hat es schon unter der Zeit 
des Bürgermeisters Tinhof gegeben. Das wurde 
in einschlägigenK.reJs-en Immer' 'wi'eder kolpor­
tiert, aber von einer Zahlungsunfähigkeit war 
nirgends die Rede." 

3. Dr. Fred Sinowatz 
Z~ den wenigen, die sich nicht rechtzeitig von 

den seinerzeitigen SP-Erklärungen über die WBO 
distanzierten, zählte Vizekanzler Dr. Fred Sino­
watz, Nachdem er im Mittagjournal des ORF vom 
26. Jänner 1982 vorerst den AKH-Skandal zu 
einem rein "kriminellen Fall" ohne politischen 
Gehalt degradiert hatte, fiel er seinen Parteigenos­
sen durch die auf die WBO bezogene Erklärung: 

" ... noch dazu muß gesagt werden, - bitte, das 
muß einmal festgestellt werden, daß im Burgen­
land das Organ der sozialistischen Partei sei t 
z w e i J a h ren mit aller E n t s chi e den -
h e i t aufmerksam gemacht hat darauf, daß es 
hier nicht mit rechten Dingen zugeht", 

geradewegs in den Rücken. 

111. DER JUSTIZBAUTENAUFTRAG 

1. Die negative Stellungnahme der Abteilung 
VIII/2 

Ab der zweiten Hälfte des Jahres 1980 trug sich 
Rauchwarter mit dem Gedanken, der WBO den 
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zirka 2 Mrd S trächtigen, vom Bundesministerium 
für Bauten und Technik zu vergebenden Auftrag 
betreffend die Bauträgerfunktion für den Um- bzw. 
Ausbau des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
zu verschaffen. Nachdem er am 6. Oktober 1980 in 
der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und Auf­
sichtsrates der WBO seine Absicht kundgetan 
hatte, richtete er am 29. April 1981 an Kery folgen­
des Schreiben, mit dem- er dessen Zustimmung als 
Aufsichtsbehörde gemäß dem § 7 Abs. 4 WGG 
1979 zu erreichen trachtete: 

"Sehr geehrter Herr .Landeshauptmann ! 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik 
hat die Bauträgerfunktion für den Um- bzw. 
Ausbau der Justizbauten zur Ausschreibung 
gebracht. Bei dieser Ausschreibung hat sich 
neben anderen gemeinnützigen Unternehmen 
auch die Wohnbau Ost gemeinnützige Bauge­
nossenschaft, Eisenstadt, beteiligt. Das Anbot 
wurde mit der steirischen gemeinnutzlgen 
Wohnbaugenossenschaft Heimland, Graz, 
gemeinsam erstellt und· vom Bundesministeri\lm 
für Bauten und Technik als Bestbieteranbot aner­
kannt. Für die definitive Vertragsunterzeichnung 
ist neben anderen Formalvoraussetzungen auch 
die formale Nichtuntersagung seitens der Auf­
sichtsbehörde -:- dem Landeshauptmann von­
Burgenland - erforderlich. 

Der Vorstand der Wohnbau Ost ersucht daher 
den Herrn tandeshauptmann höflich, die 
Zustimmung zur Ausübung dieser Bauträger­
funktion zu geben." 

Zu diesem Schreiben muß in Erinnerung gerufen 
werden, daß die bei der WBO im Jänner 1981 
begonnerie _ Prüfung wegen fehlender Unterlagen 
und anderer Unregelmäßigkeiten am 16. April 1981 
unterbrochen werden mußte, sodaß allein aus die­
sem Grund größte Skepsis gegenüber der WBO, 
ihren Geschäften und den von ihr ins Auge gefaß­
ten Projekten angebracht war. Fistel', der die Bear­
beitung des Ansuchens der WBO zufiel, verhidt 
sich demzufolge auch sehr reserviert, und verfaßte' 
am 13. Mai 1981 für Kery folgenden Vermerk: 

"Mit Bezug auf das Schreiben der Wohnbau Ost 
vom 29. April 1981 wird folgende Stellungnahme' 
abgegeben: 
Gemäß § 1 Abs. 2 WGG 1979 haben 'Bauvereini­
gungen, die auf Grund des Wohnungsgemein­
-nützigkeitsgesetzes als gemeinnützig anerkannt 
wurden, ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfül­
lung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des 
W ohnungs- und Siedlungswesens zu richten. 
Auf Grund dieser Gesetzesbestimmung kann 
somit die Aufsichtsbehörde dem Ansuchender 
Wohnbau Ost die Zustimmung nicht erteilen. 
Jedoch gemäß § 7 Abs. 4 WGG 1979 bedürfen 
andere im Rahmen ordnungsmäßiger Wirt­
schaftsführung notwendig werdende Geschäfte 

einer Bauvereinigung als die in den Absätzen 1 
bis 3 angeführten der Zustimmung der Landesre-. -
glerung. 
Der Beteiligung einer gemeinnützigen Bauverei­
nigung an anderen als den in Abs. 3 Z 9 und 10 
angeführten Unternehmungen darf die Landesre­
gierung nur zustimmen, wenn 
1. dies zur Durchführung der Aufgaben der 

Bauvereinigung erforderlich ist, 
2. die Unternehmung in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft errichtet ist und 
3. das Kapital der Bauvereinigung durch die 

Beteiligung nicht übermäßig gebunden wird. 
Da auf Grund des vorliegenden Ansuchens diese 

I Punkte nicht beurteilt werden können, kann 
zunächst die Zustimmung zu den geplanten 
Arbeiten der Wohnbau OSt nach ha. Ansicht 
nicht erteilt werden." 

An dieser Stellungnahme wäre die mangelnde 
Vertrautheit Fisters mit dem WGG 1979 zu kritisie­
ren, da in Wahrheit die von ihr zur Bedingung 
gemachten, im zweiten Satz des § 7 Abs. 4 WGG 
1979 zitierten drei Kriterien keine Voraussetzung 
für eine Zustimmung der Aufsichtsbehörde im 
,Zusammenhang mit dem gegenständlichen Ansu­
chen der WBO darstellten. Im Ergebnis war jedoch 
die - ablehnende - Stellungnahme -richtig, da 
gemäß dem ersten Satz des § 7 Abs. 4 WGG 1979 
die Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu anderen 
als in den Absätzen 1 bis 3 des § 7 WGG 1979 
angeführten Geschäften davon abhängt, ob sie im 
Rahmen - ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung 
not wen d i g werden. Von einer solchen Not­
wen d i g k e i t für die WBO konnte jedoch beim 
Justizbautenauftrag gewiß nicht gesprochen wer­
den. 

2. Kery greift ein 

Zur allgemeine!! Überraschung schrieb Kery am 
21. Mai 1981, also nur einen Tag nach jener Sit­
zung der Burgenländischen Landesregierung; in 
der V ogl massive Angriffe gegen Rauchwarter und 
dessen Obmannschaft bei der WBO erhoben hatte, 
in das linke untere Eck der ihm von der Abteilung 
VIII/2 zugenommenen Stellungnahme vom 
13. Mai 1981 handschriftlich folgende Weisung: 

"VIII/2. Genaue Unterlagen (Punkte 1. bis 3.) 
einholen" 

und brachte damit zum Ausdruck, daß er entge­
gen der vom Vorstand der Abteilung VIII/2 vertre­
tenen Ansicht die Angelegenheit betreiben wollte. 
Im übrigen zeigte sich Kery mit den Bestimmungen 
des WGG 1979 gleichfalls nicht vertraut, da er mit 
Beziehung auf den § 7 Abs. 4 WGG 1979 dieselbe 
unrichtige Rechtsansicht wie Fistel' vertrat. 

Die von Kery verfügte Weisung erscheint aller­
dings im Lichte der am 11. Juni 1982 vor dem 
Untersuchungsausschuß des Burgenländischen 

9 
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Landtages abgelegten Zeugenaussage Sauerzopfs 
weit weniger überraschend. 

"Rauchwarter hat mir im April (1981) erzählt, 
daß er mit Kery sprechen müsse, weil er einen 
Milliardenauftrag im Justizbereich hat und Kery 
müsse ihm dazu die Cenehmigung erteilen. Das 
war im Zusammenhang mit der Eröffnung des 
Wohnparkes Eisenstadt, er war hier, um einzula­
den, und hat berichtet, dort entstehen soundso 
viele Wohnungen, es fehlt noch die Zustimmung 
von Kery, dann wird auch in Wien gebaut, ein 
Milliardenprojekt. Er hat auch gesagt, daß er 
von Kery diese Zusage schon mündlich habe." 

Daß tatsächlich bereits vor dem 21. Mai 1981 ein 
Gespräch zwischen Rauchwarter und Kery über 
den Justizbautenauftrag stattgefunden haben. 
mußte, ergibt sich aus der Aussage Kerys, der im 
Zuge seiner Vernehmung vor dem burgenländi-· 
sehen Untersuchungsausschuß am 17. Juni 1982 auf 
ein diesbezügliches Gespräch mit Rauchwarter in 
Purbach Bezug nahm, bei dem auch der Wiener 
Stadtrat Nittel anwesend war. Da Nittel jedoch am 
Vormittag des 1. Mai 1981 ermordet wurde, ergibt 
sich somit schlüssig, daß dieses Gespräch im April 
1981, also lange bevor Kery der ihm unterstellten 
Abteilung VIIII2 die erwähnte Weisüng gab, statt­
gefunden haben mußte. 

Unter Berücksichtigung dieses zeitlichen Ablau­
fes gewinnt auch folgende weitere Aussage Sauer­
zopfs vor dem Untersuchungsausschuß des Burgen­
ländischen Landtages vom 11. Juni 1982 an Bedeu­
tung: 

"Rauchwarter hat das (Ausweitung des 
Geschäftsbereiches, Bau in Wiener Neustadt) als 
Zeichen eines Geschäftserfolges hingestellt, er 
hat in dieser Weise berichtet. Vorher war die 
Skepsis bei den Anfragen, ob es notwendig ist, 
daß eine burgenländische Siedlungsgenossen­
schaft, wenn schon in Wiener Neusta(ft,-sicha~­
ein Milliarden-Projekt im Justizbereich heran­
macht. Und Rauchwarter hat gesagt, er hat 
alle Genehmigungen, er hat auch das Wort Per­
silschein einmal verwendet. Er hat von Kery 
einen Persilschein." 

3. Die Sonderpcüfung bei der WBO 

Nach der ihr erteilten Weisung richtete Fister am 
25. Mai 1981 an den Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsver­
band das Ersuchen, zu den drei im § 7 Abs. 4 WGG 
1979 normierten Voraussetzungen, von deren V or­
liegen si!! die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
abhängig erachtete, Stellung zu beziehen. 

Hierauf antwortete der Revisionsverband mit 
Schreiben vom 15. Juni 1981, in welchem es ua. -
in Berichtigung der bis dahin von der Aufsichtsbe­
hörde irrig vertretenen Rechtsansicht zum § 7 
Abs. 4 WGG 1979 - hieß: 

"Der Hinweis in Ihrem Schreiben vom 25. v. M. 
auf § 7 Abs.4 2. Satz WGG 1979 dürfte auf 
einem Mißverständnis beruhen, da die Bauverei-

. nigung offenbar keine Beteiligung beabsichtigt, 
sondern die Zustimmung zu einem nicht in § 7 
Abs. 1 bis 3 genannten Geschäft erbittet, weil 
dieses Geschäft ,,Ausübung der Bauträgerfunk­
tion bei Justizbauten" im Rahmen ihrer ord­
nungsmäßigen Wirtschaftsführung notwendig 
wäre. . 
Über den Umfang dieser Bauträgerfunktion sind 
wir weder von der Bauvereinigung noch von 
Ihnen unterrichtet worden. Über die Notwendig­
keit dieser Geschäftsführung können wir uns erst 
nach Prüfung des Sachverhaltes ein abschließen­
des Urteil bilden." 

Hierauf ordnete die Aufsichtsbehörde eine Son­
derprüfung an und betraute damit den Verbands­
prüfer Mersich, der die WBO bereits von der - am 
16. April 1981 .unterbrochenen :..... Prüfung her 
kannte, und gab ihm Regierungskommissär Mag. 
Richard Giefing, einen Mitarbeiter der Finanzab­
teilung des Amtes der Burgenländischen Landesre­
gierung, als Unterstützung zur Seite. Bemerkens­
wert war die Eile, zu der die Prüfer verhalten wur­
den, um mit Beziehung auf ein Milliardenprojekt 
eine fundierte Sonderprüfung vorzunehmen. Gie­
fing berichtete hierüber am 27. Mai 1982 dem 
Untersuchungsausschuß des Burgenländischen 
Landtages: 

"Uns wurde gesagt, bis Mittwoch Vormittag 
sollte ein Bericht vorliegen. Ich glaube, am Frei­
tag oder Donnerstag war das. Am Montag sind 
wir hingegangen." 

Das Ergebnis dieser am 22. und 23. Juni 1981 
abgehaltenen Prüfung fiel auch dementsprechend 
nichtssagend aus und wurde in einem von Mersich 
und Giefing unterfertigten A V vom 23. Juni 1981 
wie folgt festgehalten : 

. "Die WBO hat im Zuge der möglichen Auftrags­
erteilung zur Errichtung und Sanierung von 
Justizbauten in Wien das Land Burgenland zur 
Erteilung der Ausnahmegenehmigung ersucht. 
Auf Grund dieses Ansuchens wurde seitens der 
zuständigen Abteilung VIIII2 eine Einschau in 
die derzeitige wirtschaftliche Situation der WBO 
durchgeführt, wobei als unterstutzende Fachbe- . 
rater Dkfm. Mersich vom Prüfungsverband und 
Mag. Giefing vom Amt der Burgenländischen 
Landesregierung fungierten. 
Als Ergebnis dieser Einschau kann aus wirt­
schaftlicher Sicht, wie aus der Wirtschaftlich­
keitsrechnung und der Entwicklung der Verwal­
tungskosten hervorgeht, hinsichtlich der wirt­
schaftlichen Situation der WBO keine konkrete 
Aussage getroffen werden, da die Bilanzen 1977 
bis 1979 zwar vorliegen, aber vom Verband noch 
nicht vollständig geprüft und aufgearbeitet wer­
den konnten und die entscheidenden Analysen 
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noch nicht erstellt wurden. Hinsichtlich des 
Geschäftsjahres 1980 stand auf Grund der 
Umstellung der konventionellen Buchhaltung auf 
EDV noch keine Bilanz zur Verfügung. 

Es kann somit hinsichtlich der derzeitigen wirt­
schaftlichen Situation der WBO zum jetzigen 
Zeitpunkt und vor allem in der zur Verfügung 
stehenden knappen Zeit k ein e k 0 n k r e t e 
Aus sag e getroffen werden." 

Giefing gab dazu vordem parlamentarischen 
Untersuchungs ausschuß ergänzend an: 

"Wir haben mehrere Daten erarbeitet und sind 
dazu gekommen, daß eben noch keine letzte 
Bilanz vorlag, sodaß wir von unserem Stand­
punkt aus zu dem Zeitpunkt nicht· sagen konn­
ten, ob die Bonität gegeben war oder nicht, weil 
wir eben keine aktuellen Daten darüber haben. 
Wir konnten den Auftrag eigentlich nicht erfül­
len." (S 6678 f.) 

Auch Mersich bestätigte das negative Ergebnis 
der Sonderprüfung, als er am 6. Mai 1982 vor dem 
Untersuchungs ausschuß des Burgenländischen 
Landtages angab: 

"Wenn ich keine Unterlagen habe, die ich beur­
teilen kann, dann kann ich auch keine Aussagen 
machen über die wirtschaftliche Lage eines 
Unternehmens." 

Im wesentlichen gleichlautend meinte Giefing bei 
seiner Vernehmung durch den burgenländischen 
Untersuchungs ausschuß am 27. Mai 1982: 

"Diese Aussage konnten wir nicht konkret 
machen." 

Auch Dkfm. Bernd Scherz schloß sich vor dem 
parlamentarischen . Untersuchungs ausschuß den 
Angaben der beiden Prüfer an und gab hiefür fol­
gende Begründung: 

"Ich muß zu diesem Punkt Qustizbauten) sagen, 
daß mir nicht bekannt war, wie groß das 
Geschäft eigentlich hätte werden sollen. Und das 
war auch der Grund, warum wir gesagt haben, 
wir können es in dieser Situation damals nicht 
beurteilen. Wir haben nicht gewußt, was dieses 
Unternehmen kostet. Wir haben nicht gewußt, 
inwieweit hier die Kostendeckung zu erzielen ist. 
Das war der Grund, warum wir eigentlich keine 
Stellungnahme dazu abgeben konnten. Es haben 
uns auch Fakten gefehlt. 

Wir haben, bitte, keinen Jahresabschluß 1980 
gehabt. Wir sind ja im dunkeln getappt, es war 
überhaupt nichts vorhanden ab dem Jahr 1980. 
Und daher ist auch die Beurteilung, ob dieses 
Geschäft hätte bewilligt werden sollen oder 
nicht, kann ich- auchfllcht--b-eantworten:'­
(S 7309 f.) 

4. Kery setzt sich über das Ergebnis der Sonder­
prüfung hinweg 

Hierauf verfaßte Fister die im folgenden - aus­
zugsweise - wiedergegebene Stellungnahme an 
Kery: 

"Die WBO hat mit Schreiben vom 29. April 1981 
mitgeteilt, daß sie gemeinsam mit der steirischen 
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Heim­
land, 'Graz, vom Bundesministerium für Bauten 
und Technik den Auftrag für den Um- bzw. Aus­
bau von Justizbauten erhalten wird. 
Voraussetzung für die Erteilung dieses Auftrages 
seitens des genannten Bundesministeriums ist, 
daß gemäß § 7 Abs. 4 WGG 1979 die Landesre­
gierung die Zustimmung zu diesem Geschäft 
erteilt. Um die Erteilung dieser Zustimmung hat 
die WBO in dem eingangs erwähnten Schreiben 
angesucht. 
Eine daraufhin beim Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisions­
verband, Wien, erbetene und am 16. Juni 1981 
eingelangte Stellungnahme ergab, daß erst nach 
Prüfung des Sachverhaltes ein Urteil über die 
Notwendigkeit dieses Geschäftes möglich ist. 
Der Revisionsverband teilte gleichzeitig mit, daß 
er schon im Feber 1981 die WBO aufgefordert 
hat, Uriterlagen für den zu prüfenden Zeitraum 
1977 bis 1980 vorzulegen. Dies ist in ausreichen­
dem Maße nicht geschehen, sodaß eine Prüfung 
unterbrochen werden mußte, wovon dieWBO 
und die Landesregierung mit Schreiben vom 
7. Mai 1981 verständigt wurde. Der Revisions­
verband vertrat auch die Ansicht, daß die Prü­
fung erst im September 1981 fortgesetzt werden 
kann, wenn die WBO die für eine ausreichende 
Prüfung unerläßlichen Unterlagen ohne Verzug 
beibringt. . 
Angesichts der offenbaren Dringlichkeit der 
Angelegenheit wurde am 22. und 23. Juni 1981 
eine Prüfung der WBO an Ort und Stelle durch­
geführt mit dem Ziel, festzustellen, ob gemäß § 7 
Abs. 4 WGG 1979 die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Zustimmung der Landesregierung 
für den Aus- und Umbau der Justizbauten gege­
ben sind. Gemäß der genannten Gesetzesbestim­
mung war zu prüfen, ob durch dieses Geschäft 

. die Gemeinnützigkeit nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet wird. Die Prüfung wurde von der ho. 
Abteilung unter Beiziehung eines Vertreters des 
Revisionsverbandes und der Abteilung HIlF 
durchgeführt und erbrachte das im beiliegenden 
Aktenvermerk vom 23. Juni 1981 niedergeschrie­
bene Ergebnis. 
Im folgenden wird dieses Ergebnis kurz darge­
stellt, wobei festgehalten wird, daß angesichts 
des äußerst knapp bemessenen Zeitraumes und 
der nicht hinreichend vorhandenen Unterlagen 
(es fehlt zB der Jahresabschluß 1980 und ein Sta­
tus 1981) eine fundierte Aussage nicht möglich 
ist. Die im folgenden getroffenen Aussagen zei-

10 
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gen nur Tendenzen auf. Ein abschließendes und 
sachlich fundiertes Bild darüber, ob durch dieses 
Geschäft ,der WBO die Gemeinnützigkeit beein­
trächtigt oder gefährdet wird, kann nach allge­
meiner Ansicht erst nach einer Prüfung über 
einen längeren Zeitraum und anhand vollständi­
ger Unterlagen getroffen werden. 
Kennzahlen für die Wirtschaftlichkeit dieses 
Unternehmens konnten nur für das Geschäfts­
jahr 1976 erarbeitet werden, da erst diese Bilanz 
geprüft ist. Diese Kennzahlen liegen allgemein 
im Rahmen ·der für die Wirtschaftlichkeit gefor­
derten Werte einer Genossenschaft dieser Grö­
ßenordnung. Hinsichtfich der Geschäftsjahre 
1977 bis 1980 konnten solche Kennzahlen man­
gels vom Revisionsverband geprüfter Unterlagen 
nicht ermittelt werden. Es wurde daher versucht, 
anhand bestimmter zur Verfügung stehender 
Werte die Entwicklungstendenz in der WBO 
aufzuzeigen, die allerdings keinen Schluß auf die 
Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens zulassen. 
So ist in den Jahren 1977 bis 1980 das Bauvolu­
men von 35 Mio Sauf 140 Mio S (das sind 
300%) gestiegen. Der Verwaltungsaufwand 
erhöhte sich von zirka 4,9 Mio S im Jahre 1977 
auf 10,5 Mio S im Jahre 1980 (das ist eine Steige­
rung von 114%). 
Man kann allgemein sagen, daß angesichts dieser 
Geschäftsausweitung und der damit verbunde­
nen personellen und sachlichen Kapazitäten im 
Verwaltungsbereich die Unternehmensstrategie 
es erfordert, entsprechende Nachfolgeaufträge 
zur Verfügung zu haben. Damit wird allerdings 
k ein e Aus sag e darüber getroffen, ob dieses 
Geschäft in Einklang steht mit § 7 Abs. 4 WGG 
1979. 
Es wird daher um Weisung ersucht, ob ein positi­
ver Bescheid erlassen werden soll." 

Auf diese um Weisung heischende Stellung­
nahme der Abteilung VIIII2 setzte Kery am 
29. Juni 1981 den handschriftlichen Vermerk: "Es 
soll ein positiver Bescheid erlassen werden." 

Mit dieser Weisung setzte sich Kery über das -
negative - Ergebnis der Sonderprüfung, das 
k ein e Aus sag e hinsichtlich der "Notwendig­
keit des Geschäftes im Rahmen der ordnungsmäßi­
gen Wirtschaftsführung" im Sinne des § 7 Abs. 4 
WGG 1979 zuließ, hinweg und entschied für die 
zum damaligen Zeitpunkt längst marode WBO. 
Vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus­
schuß versuchte er, seine Handlungsweise zu recht­
fertigen: 

"Jemand muß ja urteilen, dazu ist ja der Politiker 
da. Wenn er einen Bescheid oder eine Nachricht 
bekommt, Unterlagen bekommt, 'die weder ja 
oder nein sagen, dann hat er eben ja oder nein zu 
sagen. Und wenn es gesetzeskonform ist, dann 
gilt das Ja genauso wie das Nein. Und beide 
Möglichkeiten waren gegeben, und ich habe für 

\ 

das burgenländische Unternehmen entschieden." 
(S 7376 f.) 

\ 

Dieser von Kery vertretenen Auffassung ist 
jedoch entgegenzuhalten, daß das nicht aussage­
kräftige Ergebnis einer Prüfung in Wahrheit über­
haupt keinen Ermessensspielraum für eine positive 
Entscheidung bietet, die - soll sie nicht zum Er­
messensmißbrauch führen - anders als eine nega­
tive Entscheidung konkreter, im Gesetz umschrie­
bener Anhaltspunkte bedarf. Die anderslautende 
Verantwortung Kerys vor dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß: 

"Das (die Einschau am 22. und 23. Juni 1981 von 
Mag. Giefing und Dkfm. Mersich) war für mich 
eine Entscheidungsgrundlage. Das war die Ent­
scheidungsgrundlage, natürlich." (S 7356) 

vermag allein deshalb nicht zu verfangen, weil das 
Ergebnis der Einschau - wie auch aus dem A V 
vom 23. Juni 1981 mit nicht mehr zu überbietender 
Deutlichkeit hervorgeht - überhaupt keine derar­
tige Grundlage (für einen positiven Bescheid) abge­
ben konnte. 

5. Die Hintergründe für Kerys Handlungsweise 

Am 17. Juni 1982 versuchte Kery vor dem bur­
genländischen Untersuchungsausschuß zu begrün­
den, weshalb er sich für die Erlassung eines positi­
ven Bescheides entschied: 

"Ich habe den Bericht (über die Sonderprüfung 
betreffend Justizbauten) gelesen, und in dem 
Bericht war die Quintessenz die, es spricht nichts 
dafür und es spricht nichts dagegen. Und ich 
habe, obwohl es eine ÖVP-Genossenschaft war, 
für das Burgenland entschieden, weil nichts 
dagegen gesprochen hat." 

Damit brachte Kery zwar parteipolitische Erwä­
gungen ins Spiel, jedoch andere, als ihn in Wahr­
heit zur positiven Bescheiderlassung bewogen hat­
ten. Denn weder war es der Umstand, daß es sich 
bei der WBO um eine burgenländische Wohnbau­
genossenschaft handelte, noch der, daß sie der 
ÖVP nahestand, der ihn zu seiner Entscheidung 
motivierte, sondern die Tatsache, daß sich die 
sozialistische Heimland, die dieses Projekt niemals 
hätte allein ausführ,en können, gleichfalls um den 
milliardenschweren Justizbautenauftrag bewarb. 

\ 

Kampits sprach dies auch vor dem parlamentari-
schen Untersuchungsausschuß aus: 

"Ich glaube, das (die Kooperation der WBO mit 
der Heimland) hat sicherlich parteipolitische 
Gründe, denn es hat ja mehrere Genossenschaf­
ten gegeben, die sich um diesen Auftrag bemüht 
haben. Man hat hier nicht geglaubt, daß die 
ÖVP-nahe WBO diesen Auftrag bekommt. Hier 
wollte man eben diesen gemeinsamen Weg 
gehen, um diesen doch interessanten Auftrag zu 
erhalten:" (S6536) 
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In gleicher Weise äußerte sich Kampits am 
1. April 1982 vor dem Untersuchungsausschuß des 
Burgenländischen Landtages: 

"Es war dann überhaupt für mich eine Überra­
schung, daß man den Auftrag bekommen hat. 
Man hat dann auch gesagt, warum das über­
haupt geschehen ist, weil man sich eben mit 
Heimland in dieser Sache fusioniert hat, und es 
ist auch gesagt ~orden, daß sämtliche Bautätig­
keiten, nicht nur jetzt die Justizbauten, sondern 
sämtliche Bautätigkeiten, die mit Heimland 
gemacht werden, von uns abgewickelt werden 
sollen. 
Für mich war es überraschend, wenn man die 
Sache von der parteilichen Seite sieht, daß die 
Wohnbau Ost das bekommen hat. Aber dann, 
nachdem der Kooperationsvertrag mit Heimland 
perfekt war, habe ich auch gewußt, warum der 
Herr Bautenminister Sekanina doch die Zustim­
mung gegeben hat." 

Hält man sich ferner den Umstand vor Augen, 
daß Kery - wie erwähnt - bereits im April 1981 
Rauchwarter eine mündliche Zusage für die Ertei­
lung der Ausnahmegenehmigung gab, wird das 
Motiv für seine Handlungsweise vollends erkenn­
bar. 

Von seinem einmal angepeilten Ziel, der WBO 
die Ausnahmegenehmigung für den Justizbauten­
auftrag zu erteilen und damit im Ergebnis der 
sozialistischen Heimland einen finanziellen Vorteil 
zu verschaffen, ließ sich Kery durch nichts und nie­
manden mehr abbringen. Auch Bedenken, die von 
Anhängern seiner eigenenPartei, wie von Landesrat 
V ogl, geäußert wurden, schlug er in den Wind, was 
er sich auch gar 'nicht scheute, vor dem parlamenta­
rischen Untersuchungsausschuß einzugestehen: 

"Letzten Mittwoch im April muß es gewesen 
sein ... und da hat Landesrat V ogl schon gesagt, 
ich soll es (Ausnahmegenehmigung für den 
Justizbautenauftrag) nicht tun. Aber das ist ja für 
mich ja nicht relevant gewesen, was irgend 
jemand sagt." (S 7359) . 

Noch deutlicher brachte K~ry dies vor dem 
Untersuchungsausschuß des Burgenländischen 
Landtages am 17. Juni 1982 zum Ausdruck: 

"Wenn ich einen Rat vom Herrn Landesrat Dr. 
Vogl brauche, dann frage ich ihn. Und auf die 
Zwischenrufe über seine Freunde, er ist ja sehr 
eindeutig in seinen Ausdrücken, auf die halte ich 
nichts. 

Ob der Landesrat Vogl da einige Zwischenrufe 
gemacht hat, bitte, er macht sie sehr häufig, die 
merke ich mir sicher nicht. Ich habe dann 
sowieso so entschieden" wie ich es für richtig 
gehalten habe." 

6. Die Erteilung der Ausnahmegenehmigung 

Auf Grund der von Kery erteilten Weisung erließ 
die Abteilung VIIII2 am 13. Juli 1981 einen - von 
Kerf unterfertigten - Bescheid, mit dem der WBO 
die Zustimmung zur Durchführung des vom Bun­
desministerium für Bauten und Technik zu erteilen­
den Auftrages für den Um- bzw. Ausbau von 
Justizbauten erteilt wurde. Unter Berufung auf den 
§ 58 Abs. 2 AVG entbehrte der Bescheid einer 
Begründ~ng. 

Die Widersinnigkeit dieser Bescheiderlassung 
muß auch unter dem Gesichtspunkt des am 9. Juli 
1981 - gleichfalls von der Aufsichtsbehörde -
ergangenen negativen Bescheides hinsichtlich der 
Ausweitung des örtlichen Geschäftsbereiches der 
WBO auf das gesamte Bundesgebiet gesehen wer­
den. Denn angesichts des ablehnenden Bescheides 
vom 9. Juli 1981, den Kery auf Grund der negati­
ven Stellungnahmen aller anderen. Bundesländer 
zur Frage des Bedarfes nach dem § 3 Abs. 2 WGG 
1979 erlassen mußte, wäre die WBO trotz des 
nachfolgenden, den Justizbautenauftrag betreffen­
deri positiven Bescheides vom 13. Juli 1981 gehin­
dert gewesen, Bauträgerfunktionen beitn Um- bzw. 
Ausbau des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 
übernehmen zu-körmen.--

Kery und Fister ist wohl zuzugeben, daß es sich 
bei den bei den vorerwähnten Bescheiden um zwei 
in rechtlicher Beziehung voneinander verschiedene 
handelte; in wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
sind sie jedoch als eine Einheit aufzufassen, da der 
positive Bescheid vom 13. Juli 1981 ohne einen 
gleichfalls positiven Bescheid in Ansehung der Aus­
weitung des örtlichen Geschäftsbereiches für die 
WBO wertlos war. 

Aus den eingesehenen Unterlagen, insbesondere 
aus dem - oben wiedergegebenen - A V Fisters 
vom 3. Juli 1981 über das mit Rauchwarter 
geführte Gespräch, ist jedoch der Schluß nahelie­
gend, daß sich Rauchwarter bei der Übernahme des 
Justizbautenauftrages über den negativen Bescheid 
vom 9. Juli 1981 hinwegzusetzen gedachte und 
Kery davon Kenntnis besaß, da andernfalls sein 
massives Eintreten für den positiven Bescheid vom 
13. Juli 1981 unverständlich erscheinen müßte. 

Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit dem 
das Ansuchen der WBO positiv erledigenden 
Bescheid vom 13. Juli 1981, das er noch am selben 
Tage von der Schreibstelle abgefertigt wurde. Auch 
darin kommt - ebenso wie in der überhasteten 
Sonderprüfung vom 22. und 23. Juni 1981 - die 
besondere Eile, mit der Kery dieses Verfahren 
betrieb, zum Ausdruck, während der zeitlich früher 
ergangene, negative Bescheid vom 9. Juli 1981 -
wie erwähnt - erst am 20. Juli 1981 von der 
Schreibstelle des Amtes der Burgenländischen Lan­
desregierung der Abteilung VIIII2 rückgerriittelt 
wurde. 

I 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 133 von 161

www.parlament.gv.at



134 1385 der Beilagen 

Daß die Erteilung der Ausnahmegenehmigung 
für den Justizbautenauftrag durch Kery letztlich 
nicht zum Tragen kam, ist auf den Zusammen­
bruch der WBO zurückzuführen, der das Bundes­
ministerium für Bauten und Technik bewog, den 
Auftrag anderweitig zu vergeben. 

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, daß 
sich Rauchwarter auch für die NÖST um die 
Erlangung der Bauträgerfunktion für den Um­
bzw. Ausbau des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien bewarb und aus diesem Grunde am 30. April 
1981 ein Ersuchen an Landeshauptmann Ludwig 
richtete. Dieses Ansuchen wurde jedoch nicht posi­
tiv erledigt! 

IV. KERY VERZÖGERT DIE STRAFAN­
ZEIGE GEGEN RAUCHWARTER 

Im Zuge der am 5. Oktober 1981 fortgesetzten 
Prüfung der WBO stellten die Prüfer Mersich und 
Was tl nicht nur Unregelmäßigkeiten fest, sondern 
gelangten auch zur Auffassung, daß von Rauch­
warter kriminelle Handlungen zum Nachteil der 
WBO gesetzt worden waren. Dies bewog sie, mit 
der Abteilung VIII/2 des Amtes der Burgenländi­
sehen Landesregierung Verbindung aufzunehmen 
und Fister über ihre Wahrnehmungen mündlich zu 
berichten. Diese informierte sodann am 28. Okto­
ber 1981 Kery, der am gleichen Tage schon zuvor 
Rauchwarter und den Vorsitzenden des Aufsichts­
rates der WBO, Ignaz Pieler, empfangen hatte. 

Obwohl Kery sohin bereits am 28. Oktober 1981 
über die strafrechtlichen Verfehlungen Rauchwar­
ters Bescheid wußte, ging er ihnen nicht nach, son­
dern wartete den schriftlichen Bericht des Revi­
sionsverbandes ab. Dieser wurde jedoch erst zwei 
Tage später verfaßt und langte erst am 4. Novem­
,ber 1981 im Amt der Burgenländischen Landesre-. . 
glerung eIn. 

Die für die strafrechtliche Beurteilung wichtig-
sten Passagen des Berichtes lauteten: 

"Bei der fortgesetzten Prüfung der Bauvereini­
gung sind im Zusammenhang mit einem Ver­
rechnungskonto Bedenken aufgetaucht, die die 
Prüfer zu einer sofortigen Einschau in die Kon­
tenbewegung, insbesondere von BAWAG-Kon­
ten des Jahres 1980, veranlaßten. Dabei wurde 
festgestellt, daß überwiegend Zahlungen durch 
Barschecks erfolgten, ohne daß der Zahlungs" 
grund oder der Zahlungsempfänger feststellbar 
gewesen wäre. Solche Zahlungen wurden auf 
, einem Verrechnungskonto gebucht, das zum 
31. Dezember 1980 einen Saldo von über 
20 Mio Saufwies. 
Da die Buchhaltungsangestellten der Bauvereini­
gung keine weiteren Aufschlüsse geben konnten, 
wurde für 28. Oktober d. J. eine Besprechung 
mit . den geschäftsführenden V orstandsmitglie-

dern Rauchwarter und Tietze im Beisein des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates Pieler und sei­
nes Stellvertreters Kampits anberaumt. An dieser 
Besprechung haben auch der Prüfungsdienstlei­
ter Dkfni. Scherz und Verbandsdirektor Dr. 
Weinberger teilgenommen. 
Es wurden stichprobenweise einzelne Buchungs­
fälle herausgegriffen, um Aufklärungen über den 
oben angeführten Geldfluß zu erhalten. In einem 
mehrstündigen Gespräch war es nicht möglich, 
befriedigende' Aufschlüsse zu erhalten. 
Darüber hinaus ergab sich aus einzelnen Erläute­
rungen der Organe der Genossenschaft der Ver­
dacht einer strafbaren Handlung (Untreue 
gemäß § 153 StGB). Offenbar wurden Mittel der 
Genossenschaft im beträchtlichen Ausmaß an 
Personen und Unternehmen bezahlt, ohne daß 
eine Verpflichtung der Genossenschaft für diese 
Zahlungen nachweisbar ist. So zB ungeklärte 
Zahlungen von 656 000 S für Provisionen af.l 
einen Empfänger in Gambia." 

Am 5 . November 1981 verfügte Fister auf diesem 
Bericht, ihn Kery "im kurzen Wege mit dem Ersu­
chen um Kenntnis gegen Rückschluß" zu übermit­
teln. Dieser "kurze Weg" gestaltete sich jedoch 
außerordentlich langwierig, da Kery erst am 
11. November 1981 die Kenntnisnahme des Berich­
tes abzeichnete und Fister mündlich die Weisung 
erteilte, "unverzüglich" die strafrechtliche Verfol­
gung bei der Staatsanwaltschaft zu beantragep und 
mit dem Landesamtsdirektor Rücksprache zu hal­
ten. Am 12. November 1981 hielt Fister die ihr 

,mündlich erteilte Weisung Kerys schriftlich fest. 

Hierauf verfaßte Bacher folgende - auszugs­
weise 'wiedergegebene - Sachverhaltsschilderung 
an die Landesamtsdirektion : 

"Mit Schreiben vom 30. Oktober 1981 hat der 
Österreichische Verband gemeinnütziger Bau­
vereinigungen - Revisionsverband dem ho. Amt 
ua. mitgeteilt, daß sich bei der derzeit laufenden 
turnusmäßigen Überprüfung der Wohnbau Ost 
aus Erläuterungen der Genossenschaftsorgane 
im Laufe einer Besprechung der Verdacht einer 
strafbaren Handlung nach § 153 StGB (Untreue) 
ergeben hat. Anwesend bei dieser Besprechung 
waren von seiten der WBO die geschäftsführen­
den Vorstandsmitglieder Rauchwarter und 
Tietze sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Ignaz 
Pieler und dessen Stellvertreter Kampits. Der 
Verdacht ergibt sich aus nachweisbaren Zahlun­
gen der WBO an Personen und Unternehmun­
gen ohne nachweisbare Verpflichtung, wobei 
diese Zahlungen ein beträchtliches Ausmaß 
angenommen haben, zB Provisionen in der Höhe 
von 656 000 S an einen Empfänger in Gambia. 
Des weiteren wurden von der WBO Wechsel von 
Dritten akzeptiert, mit denen augenscheinlich 
keine Baugeschäftsverbindungen bestehen (zB 
von der Firma Pro-Car). 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)134 von 161

www.parlament.gv.at



1385 der Beilagen 135 

Die im Rahmen der turnusmäßigen Überprü­
fung zutage getretenen Verdachtsmomente 
erscheinen schon aus diesem Grunde sehr 
schwerwiegend zu sein, als der Revisionsverband 
seine am 26. Jänner d. J. begonnene Überprü­
fung im Feber faktisch unterbrechen mußte, da 
die Unterlagen für eine Überprüfung der 
Geschäftsjahre 1977, 1978 und 1979 von seiten 
der WBO nicht beigebracht werden konnten. 
Nach einer vorläufigen Fristsetzung zur Beschaf­
fung der Geschäftsunterlagen - der Verband 
ersuchte die WBO, die Unterlagen für die 
Geschäftsjahre 1977 und 1978 bis Ende Feber, 
die Unterlagen für das Geschäftsjahr 1979 bis 
Ende März d. J. fertigzustellen -, was von sei­
ten der WBO nicht erfolgte, wurde die Prüfung 
am 16. April 1981 von seiten des Prüfungsver­
bandes unterbrochen, da die Unterlagen für eine 
ordnungsgemäße Überprüfung nicht in ausrei­
chendem Maße zur Verfügung gestellt wurden. 
Von dieser Unterbrechung wurde das Amt der 
Burgenländischen Landesregierung als Aufsichts­
behörde mit Schreiben des Verbandes vom 
7. Mai 1981 unterrichtet, wobei gleichzeitig dar­
auf hingewiesen wurde, daß der WBO für die 
Beschaffung der notwendigen Unterlagen eine 
Frist bis anfangs September 1981 eingeräumt 
wird. Die Prüfung durch den Revisionsverband 
wurde sodann am 5. Oktober 1981 wiederaufge­
nommen. Im Laufe dieser Überprüfung haben 
sich sodann die vorgenannten Verdachtsmo­
mente ergeben. Dieser Verdacht wurde der Auf­
sichtsbehörde von seiten des Verbandes am 
28. Oktober 1981 mündlich mitgeteilt, worauf 
von seiten der Aufsichtsbehörde an den Prü­
fungsverband das Ersu~hen gestellt wurde, einen 
Vermögensstatus der WBO zu erstellen." . 

Von dieser Sachverhaltsschilderung wurden die 
ersten zweieinhalb Zeilen des zweiten Absatzes 
("Die im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung 
zutage getretenen Verdachtsmomente erscheinen 
schon aus dem Grunde sehr schwerwiegend zu 
sein ... ") von Fister gestrichen, wodurch für einen 
Unbeteiligten der - von Fister beabsichtigte -
Eindruck entstehen mußte, im Frühjahr 1981 hätte 
noch überhaupt keine Veranlassung für ein Ein­
schreiten der Aufsichtsbehörde bestanden: 

Nachdem Fister die Sachverhaltsdarstellung am 
16. November 1981 endlich approbiert hatte, kam 
es schließlich am 17. November 1981 zur Erstat­
tung der nicht mehr als zweieinhalb Seiten umfas­
senden Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft 
'Eisenstadt, bei welcher sie am 18. November 1981 
einlangte. 

Von der Kenntnis der strafbaren Handlungen 
durch Kery bis zum Verfassen einer zweieinhalbsei­
tigen Anzeige verstrichen daher nicht weniger als 
20 Tage! In diesem Zusammenhang ist auf die 
Bestimmung des § 84 Abs. 1 StPO zu verweisen, 
wonach alli\ öffentlichen Behörden und Ämter 

schuldig sind, die entweder von ihnen selbst wahr­
genommenen oder sonst zu ihrer Kenntnis gelang­
ten strafbaren Handlungen, die nicht bloß auf 
Begehren eines Beteiligten zu untersuchen sind, 
sog lei c h dem Staatsanwalt des zuständigen 
Gerichtes anzuzeigen. Dieser Verpflichtung, 
sogleich Strafanzeige zu erstatten, hat Kery durch 
sein 20tägiges Zuwarten nicht entsprochen. 

Kery versuchte, den langen Zeitraum bis zur 
Anz;eigenerstattung anläßlich seiner Vernehmung 
vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus­
schuß mit allerlei Ausflüchten zu rechtfertigen, 
indem er vorbrachte: 

"Ich wurde am 28. Oktober (1981) zunächst ein­
mal vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates Pieler 
und vom Abg. Rauchwarter informiert, die mich 
allerdings anders informierten als eine Stunde 
später die Frau Dr. Fister, die Abteilungsleiterin 
der Wohnbauabteilung. Die Frau Dr. Fister sagte 
mir, daß es hier doch schwerwiegende Dinge 
gibt, daß der Verdacht des Betruges und der 
Untreue besteht. Daraufhin habe ich gesagt, das 
möchte ich schriftlich haben, und ich habe auch 
diese Mitteilung dann schriftlich bekommen. Ich 
selbst habe sie, glaube ich, am 5. oder 6. Novem­
ber (1981) erst auf dem Tisch gehabt: Es hat hier 
eine Fülle von Terminen gegeben, es war ein 
offizieller Besuch der Landesregierung in Slowe­
nien dazwischen, es war Allerheiligen, l,Ind am 3. 
sind wir nach Slowenien gefahren, undam Frei­
tag darauf war Hypo-Eröffnung in Jenneqdorf; 
der Samstag und Sonntag waren vollgepfropft. 
Aber am 5. oder 6. habe ich das auf den Tisch 
bekommen und habe es durchgelesen, habe dann 
die Regi~rung informiert am 11., das weiß ich, 
weil da der Landesfeiertag ist, da werden die . 
Auszeichnungen im Land Burgenland verliehen, 
die Regierungsmitglieder waren bei mir. Ich habe 
gesagt, ich muß die Strafanzeige bei der Staats­
anwaltschaft machen. Ich wollte auch die Regie­
rungsrnitglieder hören. Die haben daraufhin das 
zur Kenntnis genommen ohne Gegenstellung­
nahme. Ich habe dann am 12. mündlich den Auf­
trag gegeben an die Landesamtsdirektion, die 
Anzeige auszuarbeiten. Am 13. habe ich dann 
auch Abg. Rauchwarter informiert, daß die 
Anzeige erstattet wird, und am 15., 16 oder 17. 
ist dann die Anzeige weggegangen." (S 7352) 

Selbst wenn man der Verantwortung Kerys hin-
sichtlich seiner Termine im November 1981 folgen 
wollte, muß die dilatorische Behandlung der vom 
Revisionsverband geäußerten Verdachtsmomente 
unverständlich erscheinen. Ferner ist in Rechnung 
zu stellen, wie rasch Kery handeln kann, wenn er 
- wie zB im Falle der Ausnahmegenehmigung 
betreffend den Justizbautenauftrag - an einer 
expeditiven Erledigung interessiert ist. 

Unverständlich muß es weiters erscheinen, daß 
er Rauchwarter von der von ihm beabsichtigten 
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Anzeigenerstattung in Kenntnis setzte und . ihm 
damit eine Warnung zukommen ließ. Damit wurde 
Rauchwarter außer der - durch die von Kery zu 
verantwortende Anzeigenverschleppung 
beträchtlichen Zeitspanne auch noch. Gelegenheit 
geboten, sich zu verabreden, belastendes Material 
beiseite zu schaffen und dergleichen mehr. 

Im übrigen bezeichnete Kampits als wahren 
Grund für die verspätete Anzeigenerstattung eine 
Absprache zwischen Kery und Rauchwarter. Vor 
dem burgenländischen Untersuchungsausschuß 
führte Kampits am 1. April 1982 diesbezüglich aus: 

"Nachdem man dann Rauchwarter eine Frist 
gegeben hat, ich darf hier sagen, daß es sehr 
wohl Absprachen zwischen dem Herrn Landes­
hauptmann und uns gegeben hat, ihm eine Art 
tätige Reue zu gewähren ... 
Es gab Absprachen zwischen dem Herrn Landes­
hauptmann und der WBO hinsichtlich der 
Anzeigenerstattung. Es ist so, daK am 28. Okto­
ber (19~ 1) ein Achtergespräch stattgefunden hat, 
von seiten de~ WBO waren Rauchwartet, Tietze, 
Pieler und Kampits dabei, von seiten des Revi­
sionsverbandes Dr. Weinberger, Dkfm. Mersich, 
Mag. Wastl und Dkfm. Scherz. Die haben dann 
an diesem Nachmittag, das Gespräch war am 
Vormittag, dem Herrn Landeshauptmann münd­
lich darüber. Bericht erstattet, ich glaube auch 
schriftlich; es waren dann auch Rauchwarter mit 
Pieler beim Herrn Landeshauptmann. Nachdem 
dann von uns dieser Beschluß auf Enthebung 
und Anzeige gefaßt wurde, hat man den Herrn 
Landeshauptmann davon in Kenntnis gesetzt, 
und es war der Pieler, das muß ich sagen, der 
gesagt hat: ,Na jetzt warten wir ab, bis er. diese 
tätige Reue gesetzt hat.' " 

Unter Zugrundelegung dieser Aussage von Kam­
pits erweist sich einmal mehr, daß das Verhältnis 
zwischen Rauchwarter und Kery ein "gutes" war, 
magdies auch von Kery nunmehr in Abrede gestellt 
werden. 

1. RAUCHW ARTERS ENDE (DIE ÖVP HAN­
DEL T ENTSCHLOSSEN UND RASCH) 

Gänzlich verschieden von der Handlungsweise 
Kerys war das entschlossene und rasche Vorgehen 
der Österreich ischen Volkspartei, als sich Ende 
Oktober 1981 die ersten Verdachtsmomente gegen 
Rauchwarter ergaben. Bereits am 27. Oktober 
1981, noch ehe Kery von seiten des Revisionsver­
bandes über die Verfehlungen Rauchwarters in 
Kenntnis gesetzt worden war, stellte Sauerzopf im 
Landesparteivorstand der ÖVP Burgenland den 
Antrag, daß Rauchwarter für die Burgenländischen 
Landtagswahlen im Herbst 1982 nicht mehr auf die 
Kandidatenliste genommen wird; dieser Antrag 
wurde sodann vom Landesparteivorstand zum 
Beschluß erhoben. 

Am 4. November1981, als Kery bereits über die 
Verfehlungen Rauchwarters in Kenntnis gesetzt 
worden war, aber tatenlos dem Lauf der Dinge 
zusah, stellte der Landesparteisekretär der ÖVP 
Burgenland, Gerhard Jellasitz, den Parteiausschluß 
Rauchwarters in der Öffentlichkeit zur Diskussion. 

Am 9. November 1981, als Kery noch in das Stu­
dium des-Berichtes des Revisionsverbandes "ver­
tieft" war und noch immer nichts veranlaßt hatte, 
wurde Rauchwarter se·iner Funktion als geschäfts­
führender Bezirksparteiobmann der ÖVP Matters­
burg enthoben. 

Im Zuge des sodann eingeleiteten Parteiaüs­
schlußverfahrens versuchte Rauchwarter, die Partei 
zu einem Komprorniß zu bewegen, und richtete am ' 
2. Dezember 1981 brieflich an Jellasitz das Ersu­
chen, seine Parteimitgliedschaft "aus gegebenem 
Anlaß" ruhen zu lassen (jedoch von einem Par­
teiausschluß Abstand zu nehmen), was jedoch von 
der ÖVP Burgenland abgelehnt wurde. 

Am 7. Dezember 1981 beschloß der Landespar­
teivorstand der ÖVP Burgenland über Antrag 
Sauerzopfs einstimmig, Rauchwarter aus der Partei 
auszuschließen. 

Am 14. Dezember 1981 wurde sodann in der Sit­
zung der Landesparteileitung der ÖVP Burgenland 
einstimmig beschlossen, Rauchwarter aus der 
Österreichischen Volkspartei auszuschließen. Die­
se:m Beschluß waren am 12. Dezember 1981 bzw .. 
14. Dezember 1981 gleichlautende einstimmige 
Beschlüsse der Landesorganisationen des ÖAAB 
und des Österreichischen Wirtschaftsbundes, denen 
Rauchwarter als Mitglied angehörte, vorausgegan­
gen. 

Auch innerhalb der WBO reagierte man rascher 
als von seiten Kerys und setzte Rauchwarter am 
9. November 1981 als Obmann der WBO ab. 

Da die Österreichische .volkspartei auch daran 
interessiert war,. daß Rauchwarter, dessen Taten 
ihn für die Partei als untragbar disqualifiziert hat­
ten, sein Abgeordnetenmandat zurücklegte, for­
derte sie Rauchwarter auf, diesen Schritt zu tun. 
Rauchwarter kam dieser Aufforderung am 
17. November .1982 nach. 

Nachdem sich jedoch Rauchwarter mit dem 
sozialistischen Piäsidenten des Burgenländischen 
Landtages, Matthias Pinter, besprochen hatte, 
widerrief er seinen Mandatsverzicht. Wie Sauer­
zopf vor dem Untersuchungsrichter des Landesge­
richtes für Strafsachen Wien am 24. September 
1982 angab, habe Rauchwarter den Widerruf damit 
begründet, es sei ihm von Pinter der Rat erteilt 
worden, sein Mandat nicht schon im Herbst 1981, 
sondern erst im Mai 1982 zurückzulegen, um sich 
die Anwartschaft auf eine Abgeordnetenpension zu 
sichern. 

Parallel zu diesen Vorgängen kam es zur Einlei­
tung des Strafverfahrens gegen Rauchwarter. Am 

J 
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15. Dezember 1981 stellte der Untersuchungsrich­
ter des Landesgerichtes Eisenstadt an den Burgen­
ländischen Landtag das Ersuchen, den als Land­
tagsabgeordneten Immunität genießenden Rauch~ 
warter zur strafrechtlichen Verfolgung wegen des 
Verdachtes des Verbrechens der Untreue nach dem 
§ 153 5tGB auszuliefern. Diesem Ersuchen ent­
sprach der Burgenländische Landtag in seiner Sit­
zung vom 18. Jänner 1982, worauf Rauchwarter 
noch am selben Tage in Haft genommen wurde. 

Die Österreichische Volkspartei hat in der 
WBO-Affäre unter Beweis gestellt, daß für sie der 
Begriff "politische Verantwortung" kein inhaltslee­
.res Schlagwort ist: Sie hat unverzüglich und ent­
schlossen die personellen Maßnahmen getroffen 
und alles dazu beigetragen, damit die Affäre umfas­
send und restlos aufgeklärt werden kann. 

M. DIE WBO UND IHRE KONTROLLIN­
STANZEN 

I. KERY UND DIE WBO 

Sowohl nach dem bis 31. Dezember 1979 in Gel­
tung gestandenen WGG 1940 als auch nach dem 
geltenden WGG 1979 kommt der Landesregierung 
die Stellung der Aufsichtsbehörde über die gemein­
nützigen Bauvereinigungen des betreffenden Bun­
deslandes zu. Zufolge der Geschäftsverteilung 
innerhalb der Burgenländischen Landesregierung 
fiel diese Aufgabe in die ausschließliche Kompetenz 
von Kery, der sich hiezu der von Fister geleiteten 
Abteilung für Wohnbauförderung (Abteilung 
VIIII2) bediente. 

Das WGG 1940 normierte in seinem § 26 das 
Recht der Aufsichtsbehörde, alle Unterlagen und 
Auskünfte einzuholen, die sie für· erforderlich 
erachtete, Einblick in alle Geschäftsvorgänge und 
den Betrieb zu nehmen sowie erforderlichenfalls 
von sich aus eine außerordentliche Prüfung auf 
Kosten der ihrer Aufsicht unterliegenden Bauverei­
nigungen vornehmen zu lassen. Auch konnte auf 
ihr Verlangen der Revisionsverband außerordentli­
che Prüfungen auf Kosten der Bauvereinigung 
durchführen. Die vom Revisionsverband erstatteten 
Berichte über die ordentlichen bzw. außerordentli­
chen Prüfungen waren von den geprüften Bauverei­
nigungen über Verlangen der Aufsichtsbehörde 
innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung der 
Prüfung vorzulegen: 

Das mit 1. Jänner 1980 in Kraft getretene 
WGG 1979 sieht in seinem § 29 Abs. 1 die behördli­
che Überwachung der gesamten Geschäftsführung 
der gemeinnützigen Bauvereinigungen sowie das, 
Recht, in alle Geschäftsunterlagen Einsicht zu neh­
men, die Geschäftsgebarung und die Rechnungsab­
schlüsse zu überprüfen, die Abstellung von Män­
geln anzuordnen und zu den einzelnen Geschäfts­
fällen Berichte einzuholen, vor. 

Gemäß dem § 29 Abs. 2 WGG 1979 ist die Lan­
desregierung in Ausübung ihres Aufsichtsrechtes 
'berechtigt, Prüfungen vorzunehmen, wobei sie sich 
entweder des Revisionsverbandes oder privater 
Sachverständiger bedienen kann. 

Sofern eine Bauvereinigung der Anordnung zur 
Abstellung von Mängeln nicht nachkommt, ist die 
Aufsichtsbehörde zufolge des § 29 Abs. 3 
WGG 1979 verpflichtet, die Behebung der festge­
stellten Mängel innerhalb angemessener Frist mit 
Bescheid aufzutragen. Erfüllt die Bauvereinigung 
den behördlichen Auftrag nicht, so ist, falls andere 
Zwangsmittel im Zuge des Verwaltungsvollstrek­
kungsverfahrens nicht zum Ziele geführt haben, mit 
der Entziehung der Anerkennung der Gemeinnüt-. 
zigkeit gemäß dem § 35 WGG 1979 vorzugehen. 

Nach' dem § 29 Abs.5 WGG 1979 haben die 
Länder über ihre Tätigkeit aufgrund der Bestim­
mungen des WGG 1979 für jedes Jahr längstens bis 
31. März des Folgej ahres dem Bundesministerium 
für Bauten und Technik einen Bericht unter Anfüh­
rung der getroffenen Maßnahmen zu erstatten. 

Der Vorstand der Bauvereinigung ist zufolge des 
§ 27 Z 1 WGG 1979 verpflichtet, nach Ablauf jedes 
Geschäftsjahres der Aufsichtsbehörde, de'r Finanz­
landesdirektionund dem Revisionsverband zusam­
men mit dem Jahresabschluß einen Geschäftsbe­
richt über das abgelaufene Geschäftsjaht innerhalb 
von vier Wochen t;tach Erstellung vorzulegen, der 
eine Darstellung des Geschäftsverlaufes und der 
wirtschaftlichen Lage der Bauvereinigung zu ent-
halten hat. ' 

§ 27 Z 5 WGG 1979 verpflichtet die Bauvereini­
gung, die Aufsichtsbehörde so zeitgerecht von der 
Anberaumung einer Generalversammlung zu ver­
ständigen, daß sie zu dieser einen Vertreter, der 
zwar kein Stimmrecht, ,aber ein Recht auf Anhö­
rung besitzt, entsenden kann. 

Nach dem § 27 Z 6 WGG 1979 ist von seiten der 
Bauvereinigung jede Veränderung im Vorstand, in 
der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat sowie -
gleich dem WGG 1940 - jede Änderung der Sat­
zungen dem Revisionsverband und der Aufsichtsbe­
hörde unverzüglich bekanntzugeben. 

Bauvereinigungen in der Rechtsform von Genos­
senschaften unterliegen zufolge des § 28 Abs. 3 
WGG 1979 regelmäßigen, in zeitlichen Abständen 
von höchstens zwei Jahren durchzuführenden Prü­
fungen durch den Revisionsverband. 

Die über diese Prüfungen erstatteten Berichte 
sind vom Revisionsverband spätestens drei' Monate 
nach Beendigung der Prüfung der Aufsichtsbe­
hörde vorzulegen (§ 28 Abs. 7 WGG 1979). 

Wenn die geprüfte Bauvereinigung die in den 
Prüfungsberichten festgestellten Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist nicht abstellt, so ist dies 
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gemäß dem § 28 Abs. 6 WGG 1979 der Aufsichts­
behörde mitzuteilen. 

Wenngleich die gesetzlichen Bestimmungen des 
WGG 1979 von denen des WGG 1940 in einigen 
Punkten differieren, kommt diesem Umstand bei 
der Beurteilung, ob Kery seiner Aufsichtspflicht 
nachgekommen ist, so gut wie keine Bedeutung zu, 
da er - gleichgültig, ob vor oder nach dem 1. Jän­
ner 1980 - k ein e aufsichtsbehördliche Maß­
nahme getroffen hat. Diese Unterlassung muß 
jedoch angesichts der bei der WBO herrschenden 
Zustände - unabhängig vom zeitlichen Geltungs­
bereich des alten bzw. des neuen Wohnungsge­
meinnützigkeitsgesetzes - als Vernachlässigung 
der Aufsichtspflicht gewertet werden. 

Wohl kam im Zuge der Erhebungstätigkeit des 
Untersuchungsausschusses wiederholt zur Sprache, 
daß das WGG 1940 - anders als das mehr Mög­
lichkeiten vorsehende WGG 1979 - als einzige 
Sanktion den Entzug der Gemeinnützigkeit durch 
die Aufsichtsbehörde und damit den Ausschluß von 
Mitteln der Wohnbauförderung vorsah und man -
ungeachtet der Bemängelungen der WBO - nicht 
zu einer derart einschneidenden Maßnahme schrei­
ten wollte, doch vermag dies die Unterlassungen 
der Aufsichtsbehörde nicht zu entschuldigen. Abge­
sehen davon, daß auch nach dem 1. Jänner 1980 
keine - weniger scharfe - Sanktion nach dem 
WGG ergriffen wurde, könnte die Argumentation, 
man sei vor dem 1. Jänner 1980 vor der harten 
Maßnahme des Entzuges der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit zurückgeschreckt und von 
Gesetzes wegen gehindert gewesen, eine andere 
Sanktion zu ergreifen, nur dann verfangen, wenn 
man sich vor dem 1. Jänner 1980 mit den aufge­
zeigten Mängeln sowie mit den gesetz- und statu­
tenwidrigen Verstößen innerhalb der WBO auf sei­
ten der Aufsichtsbehörde überhaupt befaßt hätte. 
Wie jedoch den von der Aufsichtsbehörde geführ­
ten Akten zu entnehmen ist, wurden solche Überle­
gungen überhaupt nie angestellt. Die bevorzugte 
Behandlung von Berichten des Revisionsverbandes 
und. anderen auf die WBO bezughabenden Schrift­
stücken bestand in geringzeiligen Verfügungen, die 
sich überwiegend auf reine Formalismen, wie 
"dient zur Kenntnis", "einlegen", "nichts weiter zu 
veranlassen" und dergleichen beschränkten. 

Kery hat - mit einer einzigen Ausnahme - nie­
mals von der Möglichkeit, eine außerordentliche 
Prüfung bei der WBO vorzunehmen, Gebrauch 
gemacht. Gerade diese eine Ausnahme läßt jedoch 
die Ausübung seiner Aufsichtspflicht in noch 
bedenklicherem Lichte erscheinen: Handelte es sich 
doch dabei um die Einschau im Zusammenhang mit 
der Erteilung der Ausnahmegenehmigung für den 
Justizbautenauftrag, die - abgesehen davon, daß 
sie kein Ergebnis brachte - in Wahrheit nur als 
Vorwand für die von Kery mit Rauchwarter im 
vorhinein getroffene Absprache diente, wobei das 
anschließende Ermittlungsverfahren so getrimmt 

werden sollte, daß es als "Rechtfertigung" für die 
gewünschte Entscheidung herangezogen werden 
konnte. Ähnlichkeiten mit Auftragsvergaben durch 
sozialistische Manager beim AKH sind wohl nicht 
rein zufällig. 

Zur Problematik, ob er seiner Aufsichtspflicht 
gegenüber den gemeinnützigen Bauvereinigungen 
des Burgenlandes nachkam, erklärte Kery vor dem 
burgenländischen Untersuchungsausschuß am 
17. Juni 1982: 

"Ich lese ellenlange Berichte nicht, das ist ja gar 
nicht möglich, sondern ich fordere immer die 
jeweiligen Abteilungsleiter auf, mir kurz darüber 
zu berichten, was drinnen ist und ob es Mängel 
gibt oder nicht." 

Selbst die von ihm aufgestellte Behauptung, sich 
über Mängel berichtet haben zu lassen, schlägt zu 
seinem Nachteil aus. Denn alle dem Untersu­
chungsausschuß vorgelegten Prüfberichte beinhal­
ten - mehr oder minder - schwere Mängel, 
sodaß Kery verpflichtet gewesen wäre, auf ihre 
Abstellung zu dringen. Daß dies möglich gewesen 
wäre, bestätigte Scherz dem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß: 

"Möglichkeiten hätte es (für die Aufsichtsbe­
hörde) schon gegeben, würde ich sagen. Mög­
lichkeiten, nämlich darauf zu dringen, daß. die 
Mängel entsprechend abgestellt werden bzw. 
nicht mehr vorkommen. Also die Möglichkeit 
hätte die Land~sregierung gehabt." (S 7306) 

Vor dem parlamentarischen U ntersuchungsaus-
schuß gab Kery weiters an, die Revisionsberichte 
über die WBO seien ihm gar nicht vorgelegt wor­
den (S 7380). Auch dies kann ihn klarerweise nicht 
entschuldigen, da er es in der Hand gehabt hätte, 
die Vorlage der Prüfungsberichte jederzeit zu ver­
langen. 

Vor dem parlamentarischen U ntersuchungsaus­
schuß versuchte Kery die gesamte Verantwortung 
dem Revisionsverband zuzuschieben, als er meinte: 

"Ich verlasse mich ganz auf den Revisionsver­
band." (S 7401) 

Damit gestand er ein, seine Aufsichtspflicht nach 
dem § 29 Abs. 1 WGG 1979 nicht wahrgenommen 
und in unzulässiger Weise auf die Ebene des Revi­
sionsverbandes abgewälzt zu haben. 

Ähnlich äußerte sich Kery vor dem Untersu­
chungsausschuß des Burgenländischen Landtages 
am 17. Juni 1982: 

"Über die Generalversammlungen (der WBO) ist 
mit nicht berichtet worden, es ist möglich, daß 
schriftlich etwas gekommen ist. Ich kümmere 
mich auch rlicht um Generalversammlungen der 
Pöttschinger oder der Oberwarter." 

Selbst in jenen Fällen, in denen ihm über Beden­
ken gegen die Geschäftsführung der WBO berich-
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tet wurde, traf Kery keine Maßnahmen. Als ihm am 
17. Juni 1982 vor dem Untersuchungs ausschuß des 
,Burgenländischen Landtages vorgehalten wurde, 
daß Dr. Thomas Schreiner auf der Generalver­
sammlung der WBOvom 27. März 1980 Bedenken 
zum Geschäftsbericht des Jahres 1978 geäußert 
hatte, meinte Kery: 

"Was Dr. Thomas Schreiner sagt, das interessiert 
mich überhaupt nicht." 

Vergegenwärtigt man sich diese Einstellung 
Kerys zu den Berichten über die gemeinnützigen 
Bauvereinigungen, wird erst so richtig verständlich, 
welches Auffälligkeitsmoment allein darin gelegen 
ist, daß er im Zusammenhang mit dem Ansuchen 
der WBO um Erteilung der Ausnahmegenehmi-­
gung für den Justizbautenauftrag eine Prüfung in 
Auftrag gab, sich den Bericht vorlegen ließ und 
eine durch diesen Prüfungsbericht des Revisions­
verbandes - auf den er sich nach seinen eigenen 
Worten ganz zu verlassen pflegte - nicht gedeckte 
Entscheidung selbständig traf! 

Auch anderen, im Burgenland allgemein bekann­
ten Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der 
WBO schenkte Kery keine Beachtung. Er veran­
laßte daher auch nichts, als im Burgenland offen 
darüber gesprochen und auch in den Medien publi­
ziert wurde, daß die WBO in Westafrika Geschäfte 
abzuschließen gedachte, was einen eklatanten Ver­
stoß gegen den § 7 WGG 1979 bedeutet hätte. 
Scherz brachte mit seiner Aussage vom 6. Mai 1982 
vor dem burgenländischen Untersuchungs ausschuß 
indirekt eine Rüge gegen Kery zum Ausdruck, als 
er angab: 

"Die Aufsichtsbehörde hätte auf solch eine Mit­
teilung (Geschäfte der WBO in Gambia) selber 
tätig werden können und hätte bescheidmäßig 
auftragen können, dieses Geschäft nicht zur Aus­
führung zu bringen." 

Ebensowenig kümmerte sich Kery um die gleich­
falls allgemein bekannte Tatsache, daß die WBO 
innerhalb und außerhalb des Burgenlandes Pro­
jekte plante bzw. Bauten errichtete, die ihren örtli­
chen bzw. sachlichen Geschäftskreis sprengten und 
damit gegen den-§ )-WGG -1979 verstleEen. 

Daß die WBO .:..- satzungswidrig - außerhalb 
des Burgenlandes Generalversammlungen abhielt, 
interessierte die Aufsichtsbehörde ebensowenig wie 
in manchen Einladungen an die Aufsichtsbehörde 
angekündigte Tagesordnungspunkte, die sich auf 
Projekte bezogen, die mit dem örtlichen bzw. sach­
lichen Geschäftskreis der WBO nicht vereinbar 
waren. 

Sanktionslos blieb auch die Tatsache, daß die 
WBO ihre Bilanzen immer erst verspätet der Auf­
sichtsbehörde vorlegte und von der Vorlage der 
Geschäftsberichte überhaupt absah. 

Zu Untersuchungen, ob die Geschäftsführung 
und Verwaltung der WBO den Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig­
keit (§ 23 WGG 1979) entsprach, sah sich Kery 
ebensowenig veranlaßtwie zur Prüfung der Frage, 
ob in den leitenden Funktionen der WBO auch 
wirklich nur Personen tätig waren, bei denen keine 
Tatsachen vorlagen, die Zweifel an ihrer geschäftli­
chen Zuverlässigkeit rechtfertigten (§ 24 
WGG 1979). 

Auch die Frage, ob die WBO unter dem Einfluß 
von Personen stand, die - was insbesondere auf 
Rauchwarter und Pieler zutraf - im Baugewerbe 
tätig waren (§ 9 WGG 1979), war für Kery nicht 
von Interesse. Wenn nunmehr die Sozialisten 
die - im Burgenland allgemein bekannte Tatsache 
der - Doppelfunktion Ignaz Pielers als Bauunter­
nehmer und Aufsichtsratsvorsitzender der WBO 
kritisieren, hätten sie richtigerweise auch an Kery 
den Vorwurf zu richten, nichts getan zu haben, um 
diesen Zustand zu beseitigen. 

Der aufgezählte Katalog der von Kery zu v:er­
antwortenden Unterlassungen, die in ihrer Gesamt­
heit ganz entscheidend zum Zusammenbruch der 
WBO und zur Schädigung Dritter führten, will 
nicht unbedingt Anspruch auf Vollständigkeit erhe­
ben, reicht jedoch aus, um die eindeutige Feststel­
lung zu treffen, daß er seine gesetzliche Aufsichts­
pflicht im Sinne des § 29 WGG 1979 in krassester 
Weise verletzte. 

Äußerst nachteilig wirkte sich vor allem aus, daß 
Kery nicht nur keine Maßnahmen traf, um die 
Mißstände bei der WBO abzustellen, sondern ganz 

. im Gegenteil die WBO in der Öffentlichkeit als 
intakte Wohnbaugesellschaft anpries, was zwangs­
läufig dazu führte, daß in der burgenländischen 
Öffentlichkeit der - völlig falsche - Eindruck 
entstand, an der WBO, ihrer Geschäftsführung und 
ihren leitenden Funktionären sei nichts auszuset­
zen. 

HabeIer gab diesen Eindruck vor dem parlamen­
tarischen Untersuchungsausschuß sehr anschaulich 
wieder: 

"Für uns als Aufsichtsräte, muß ich sagen, war es 
eine Genugtuung und eine innere Beruhigung 
immer wieder, wenn wir gewußt haben, daß also 
das Einvernehmen mit der Burgenländischen 
Landesregierung da: war. Das war zweifellos für 
uns da, noch dazu, wo bitte im Frühjahr 1981 
sogar der Herr Landeshauptmann persönlich 
einen Spatenstich für ein WBO-Projekt vor­
nahm." (S 1674) 

Auch Johann Gabriel, Mitglied des Aufsichtsra- . 
tes der WBO, bestätigte diesen falschen Eindruck, 
den die "Propaganda" Kerys für die WBO 
erweck,te, am 29. April 1982 vor dem Untersu­
chungsausschuß des Burgenländischen Landtages: 

"Das ~ar zu Beginn 1981. Damals war der Revi­
sionsverband da, hat geprüft, und hat dann 
wegen fehlender Unterlagen unterbrochen. Das 
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ist mit der EDV-Umstellung gerechtfertigt wor­
den. Aber angeblich hat damals auch die Landes­
regierung geprüft und drei Monate später hat 
dann der Landeshauptmann den . Wohnpark in 
Eisenstadt eröffnet. Was hätten wir tun sollen, 
wenn der oberste Aufsichtsherr noch auf einer 
Veranstaltung die Initiativen der Genossenschaft 
dort sehr gelobt hat." 

Auch bei Ignaz Fieler wurde dieser Eindruck 
• erweckt, wie dies aus seiner Aussage vor dem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuß hervorgeht: 

"Ich glaube, die 'Meinung war die, daß das Ver­
hältnis (der WBO) zur Oberbehörde (Burgenlän­
disehe Landesregierung) sehr gut war, weil ja im 
Frühjahr (1981) noch ein Großprojekt eröffnet 
wurde, wo der Herr Landeshauptmann in Eisen­
stadt dort bei ,der Eröffnung anwesend war, 
gesprochen hat und dort noch großartig eine 
Menge Leute eingeladen waren und das dort ein 
großartiger Start war." (S 4977) 

Anläßlich der im Jahr 1979 veranstalteten 30-
Jahr-Feier des Bestandes der WBO wurde eine Bro­
schüre unter dem Titel ,,30 Jahre Wohnbau Ost" 
publiziert. Kery ließ es sich nicht nehmen, zu dieser 
Broschüre das - im folgenden wiedergegebene -
Vorwort zu verfassen: 

"Das beste Geschenk und die erfreulichste Gra-
. tulation zum Jubiläum einer Siedlungsgenossen­
schaft ist die Bilanz. Darin finden die Fragen, die 
ein integraler Bestandteil jeder Jubiläumsfeier 
sind, eine entsprechende und zufriedenstellende 
Antwort. 
Der Maßstab, den sich die jubilierende Eisen­
städterSiedlungsgenossenschaft selber gestellt 
hat, ist ziemlich anspruchsvoll. Um so zufriede­
ner können die Verantwortlichen mit der 
erbrachten Leistung sein. Dieser verdienten 
Anerkennung möchte ich mich als Landeshaupt­
mann voll anschließen. Dabei gehe ich nicht nur 
davon aus, daß modernen und dem 'zeitgenössi­
sehen Lebensgefühl zusagenden Bau- und 
Wohnmöglichkeiten entsprochen werden, son­
dern daß im Zusammenhang damit die burgen­
ländische Wirtschaft durch wertvolle Impulse 
immer wieder belebt wurde. 
Die Eisenstädter Siedlungsge'nossenschaft war an 
der erfolgreichen burgenländischen Aufholjagd 
in Wohnungsbau und Wohnkultur mitbeteiligt. 
Die stä'ndig neue Problematik gerade in diesem 
Bereich wird auch in Zukunft eine bestätigende 
Herausforderung bleiben, zu der ich der Sied­
lungsgenossenschaft auch weiterhin das Glück 
des Tüchtigen wünsche." 

Die Erwähnung des Wortes "Bilanz" im ersten 
Absatz des Vorwortes muß unter Berücksichtigung 
der Aussage Kerys vor dem burgenländischen 
Untersuchungsausschuß am 17. Juni 1982 außeror­
dentlich überraschen: 

"lch schau mir sicher keine Bilanz an." 

Hätte Kery tatsächlich die Bilanzen der WBO 
gelesen und die Berichte des Prüfungsverbandes 

, studiert, hätte er wohl kaum derartige Erklärungen 
wie in dem erwähnten Vorwort abgegeben, die in 
der Öffentlichkeit einen völlig falschen Eindruck 
über den Zustand der WBO hervorzurufen geeig­
net waren. 

Mit der von Kery ~or dem parlamentarischen 
U ritersuchungsausschuß getroffenen Feststellung: 

"Für mich war, mit einem Satz ausgedrückt, die 
WBO bis zum 28. Oktober 1981 in Ordnung." 
(S 7357) 

stellte er gleichzeitig - unabsichtlich- sein Ver­
sagen als Aufsichtsbehörde fest. Denn auch für 
(fast) alle anderen Burgenländer war die WBO bis 
Ende Oktober, als die Unregelmäßigkeiten bei ihr 
ruchbar wurden, "in Ordnung" . Wenn aber Kery 
als zuständiger Referent der Burgenländischen 
Landesregierung' ungeachtet einer' ganzen Palette 
von ihm zur Verfügung stehenden aufsichtsbehörd­
lichen Maßnahmen nicht früher als der gewöhnli­
che Staatsbürger, der eines solchen Instrumenta­
riums entbehren muß, die Mißstände bei der WBO 
aufzudecken imstande war, dann ist die Schlußfol­
gerung naheliegend, daß er dieses Instrumentarium 
nicht zweckentsprechend zum Einsatz gebracht 
hat. 

11. DER REVISIONSVERBAND 

Anhaltspunkte, wonach der Revisionsverband 
der ihm obliegenden Kontrolle der WBO nicht 
nachgekommen wäre, sind nicht hervorgekommen. 

Durch seine Prüfung im Jahre 1981 wurden die 
Mißstände und kriminellen Verfehlungen bei der 
WBO aufgedeckt. Seine früheren Bemühungen, 
geg~nsteuernd zu wirken, scheiterten am eklatan­
ten Versagen der Aufsichtsbehörde unter Kery. 

III. DER AUFSICHTSRAT 

In Übereinstimmung mit dem Prüfungsbericht 
des R~visionsverbandes betreffend die Jahre 1977 
bis 191:9 hat der Aufsichtsrat der WBO versagt. Die 
Tatsache, daß die Mitglieder des Aufsichtsrates von 
Raucllwarter und Tietze laufend hintergangen 
wurder, muß zwar bei einer Bewertung des Grades 
ihres f ersage~s . gebühre~d Berücksic~1tigung fin­
den, vermag SIe Jedoch mcht vollständIg zu exkul-

• I 
pIeren. 

ImJerhin kann jedoch der Aufsichtsrat für sich 
in Anspruch nehmen, daß seinem damaligen V orsit­
zenden, Hofrat Dr. Franz Just, Ende 1980 schwere 
Bedenken gegen die Führung der WBO unter 

. Rauchwarter und Tietze kamen und er aus 'diesem 
Grunde einen zwanzig außerordentlich kritische 
Fragen umfassenden Katalog zu Papier brachte. In 
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der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes und Auf­
sichtsrates vom 3. Dezember 1980 richtete Just 
diese Fragen an Rauchwarter und Tietze. Die 
Beantwortung der Fragen, die zirka zweieinhalb 
Stunden dauerte, wurde auf Tonband aufgezeich­
net, jedoch offenbar niemals schriftlich übertragen, 
zumal Just - entgegen seiner Annahme - in der 
darauffolgenden gemeinsamen Sitzung des V or­
standes und Aufsichtsrates vom 18. Dezember 1980 
kein Protokoll über die Sitzung vom 3. Dezember 
1980 vorgelegt wurde. All diese Umstände trugen 
entscheidend dazu bei, daß Just mit Jahresende 
1980 seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichts­
rates der WBO zurücklegte. 

Bemerkenswert ist, daß der Aufsichtsratsvorsit­
zende Just immerhin einen Versuch unternahm, 
Klarheit zu schaffen, während die mit ~esentlich 
mehr Kompetenzen und behördlichen Befugnissen' 
ausgestattete, von Kery repräsentierte Aufsichtsbe­
hörde nicht einmal einen solchen Versuch unter­
nahm. 

N. DIE FPÖ UND DIE WBO 

I. PELIKAN - PICHLER - MADEJSKI 

Nachdem der "Süd-Ost-Express" gemeinsam 
mit Rauchwarter untergegangen war, erschien im 
Frühjahr 1982 in einer dem "Süd-Ost-Express" 
ähnlichen Aufmachung der für die FPÖ Wahlwer-, 
bung betreibende "Burgenlandexpreß", in dem als 
Adresse für Anzeigenannahme das "Top-Center" 
in Wien angeführt war, in welchem der Landesob­
mann der FPÖ Burgenland, Dipl.-Ing. Wolfgang 
Pelikan, öfter Pressekonferenzen abzuhalten pflegt. 

Als verantwortlicher Redakteur und Initiator des 
"Burgenlandexpreß" agierte der in der W erbebran­
che tätige Wilhelm Pichler. Die FPÖ bediente sich 

'auch Werner Prendingers, und zwar als Redak­
tionsleiter, sowie Karl Schmidts, des ehemaligen 
Geschäftsführers des WZO, bei der Herausgabe 
des "Burgenlandexpreß". Pelikan begründete die 
Zu ziehung der beiden Letztgenannten, die dem 
Rauchwarter-Imperium entstammten, vor dem par­
lamentarischen Untersuchungs ausschuß wie folgt: 

"Es hat eben der Herr Prendinger mitgearbeitet, 
ich glaube, der war am längsten beim ,Süd-Ost-
Express', der hat auf Seite 2 immer ...... er war 
Ombudsmann, glaube ich, bei der Zeitung. Der 
Herr Werner Prendinger war mit dabei und 
einige Male war der Herr Schmidt dabei, der 
jetzt für die Nr. 2 einen Artikel geschrieben hat. 
Also der redaktionell angeboten hatte, daß er 
Informationen, vor allem auch über die WBO­
Affäre Informationen, geben kann. , 
Wir waren natürlich interessiert an Informatio­
nen für die Zeitung, weil es für uns nicht eine 
finanzielle Frage war, daß die Zeitung (,Burgen­
landexpreß') starten kann, sondern auch eine 
reine Informationsfrage, ob die Zeitung über-

haupt in der Lage sein werde, genügend freie 
Mitarbeiter zu finden, die interessante Artikel für 
die Zeitung auftreiben können." (S 411 0 f.) 
"Der (Karl Schmidt) hat gesagt, er hat natürlich 
Hintergrundinformationen in der WBO-Affäre, 
der jetzige Artikel in der Nr. 2 des ,Burgenland­
expreß' über Rauchwarter und Tietze bringt 
interessante Hintergrundinformationen, wie 
überhaupt Rauchwarter so groß werden konnte 
im Burgenland. Er war für mich oder für uns 
interessant als Informant aus dem engeren 
Rauchwarter-Bereich." (S 4112) 

Die Herausgeber des "Burgenlandexpreß" trach­
teten daher anfangs nur, Informationen aus dem 
seinerzeitigen Rauchwarter-Kreis zu gewinnen und 
deren "Wissen" als Sensationen an den Mann zu 
bringen. 

Bedenklich wurde die Angelegenheit jedoch, als 
Pichler am 9. Feber 1982 mit dem seinerzeitigen 
Wahlkampfleiter der FPÖ Burgenland, Dr. Her­
bert Madejski, zusammentraf und ihm weismachte, 
am 3. Dezember 1981 einem im Gebäude derÖVP 
Eisenstadt stattgefundenen Gespräch zwischen 
Sauerzopf und Jellasitz beigewohnt zu haben, in 
dessen Verlauf die Rede davon gewesen sei, die 
ÖVP Burgenland würde im bevorstehenden bur­
genländischen Wahlkampf - wie stets - Millio­
nenbeträge von der "Rauchwarter-Clique" bekom­
men. 

Madejski hätte angesichts des ihm von Pichler 
genannten Datums 3. Dezember 1981 bereits stut­
zig werden müssen; denn um diese Zeit trat das 
Parteiausschlußverfahren gegen Rauchwarter in 
sein Endst,adium, sodaß wohl kaum jemand ernst­
haft annehmen konnte, Rauchwarter würde in die­
ser Situation, in der er im übrigen gewiß andere 
Sorgen hatte, für den zehn Monate später stattfin­
denden Wahlkampf Geld oder Geldgeber für die 
Partei auftreiben, die sich eben anschickte, ihn hin­
auszuwerfen. 

Madejski wurde jedoch weder stutzig, noch 
prüfte er die Behauptung Pichlers. Vor dem parla-' 
nientarischen Untersuchungsausschuß gab er dazu 
befragt an: . 

"Ich habe keine weiteren Versuche um eine Veri­
fizierung dieser Aussage (Pichlers) gemacht. Mir 
reicht, wenn einer das sagt." (S 4069) 

Über Aufforderung Madejskis brachte sodann 
Pichler eine mit 3. März 1982, sohin mehr als drei 
Monate nach dem angeblichen Gespräch in Eisen­
stadt und immerhin noch mehr als 3 Wochen nach 
dem Zusammentreffen mit Madejski, datierte eides­
stattliche Erklärung folgenden Inhalts zu Papier: 

"Ich, Wilhelm Pichler, erkläre an Eides Statt fol-
genden Sachverhalt: , 
Am 3. Dezember 1981 etwa gegen Mittag fand 
im Gebäude der ÖVP Eisenstadt in Gegenwart 
von Dr. F. Sauerzopf und Landesparteisekretär 
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G. Jellasitz eine Kurzbesprechung anläßlich 
einer geplanten Werbekampagne für die ÖVP 
Burgenland zum kommenden Wahlkampf statt. 
Ich wollte mich erkundigen, wie die Chancen der 
von unserer Agentur ausgearbeiteten Kampagne 
gegenüber de~ Konkurrenz stünden. Dabei 
wurde über die' Höhe des Budgetrahmens 
gesprochen. Das offizielle Werbebudget sollte 
rund 4 bis 4,5 Mio S betragen. Inoffiziell wären 
aber rund 10 Mio S zu verplanen. Auf die Frage, 
woher denn dieses Geld käme, wurde mir von 
seiten der ÖVP-Proponenten erklärt, darüber 
solle ich mir keine Gedanken machen. Die 
kämen wie stets von, der ,Rauchwarter-Clique'. 
Ich teilte dies in einem Gespräch Herrn Dr. 
Madejski am 9. Feber 1982 mit. ' 
Diese Aussage werde ich jederzeit bestätigen." 

Madejski setzte seinen Chef Pelikan von der 
eidesstattlichen Erklärung Pichlers in Kenntnis. 
Pelikan unternahm gleichfalls keinen Versuch, sich 
zu erkundigen, ob die, Information auf Wahrheit 
beruhte. Vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß gab er dazu an: 

"Ich habe ihm vertraut. Er hat gesagt, er h~t eine 
Erklärung, und ich habe ihm vertraut, daß er die 
wirklich hat. Ich habe sie mit eigenen Augen 
nicht einmal gesehen, muß ich Ihnen offen 
sagen." (S 4092) 

Pelikan und Madejski hielten am 4. März 1982 
eine Pressekonferenz ab, in der sie die Behauptung 
Pichlers veröffentlichten. Dabei gab es eine vielsa­
gende Panne, als Madejski plötzlich den 9. Dezem­
ber 1981 als Datum des angeblichen Gespräches 
zwischen Sauerzopf und Jellasitz kundtat. Madej­
ski versuchte, vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß folgende Erklärung hiefür zu 
geben: 

"Ich habe bei der Pressekonferenz ein falsches 
Datum (9. Dezember 1981) verlesen. Das habe 
ich schon erklärt, bei Gericht, daß ich mich bei 
der Pressekonferenz versprochen habe, ist aber 
nachher sofort berichtigt worden." (S 4067) 
"Ich habe mich einfach geirrt beim Verlesen, ich 
bilde mir ein, ich habe 9. gesagt, und bei meinen 
Unterlagen habe ich den Dreier also so schlam­
pig geschrieben, ich habe also 9. gesagt, das war 
ein Fehler von mir, den ich aber auch nachher 
schon berichtigt habe, ich glaube, in der APA­
Aussendung ist bereits der 3. drinnen." (S 4(77) 

Madejski irrt auch in diesem Punkt. Laut Mittei-
lung der APA vom 17. September 1982 an die Par­
lamentsdirektion wurde die von Madejski behaup­
tete Berichtigung weder gemacht noch von der 
APA gebracht. 

Vor dem parlamentarischen U ntersuchungsaus­
schuß verwickelte sich vorerst Pichler in Wider- ' 
sprüche, ais er auf einmal das von ihm in der eides­
stattlichen Erklärung bei der ÖVP Eisenstadt -

angeblich - stattgefundene Gespräch mit Sauer­
zopf und Jellasitz ins Landhaus verlegte, nachdem 
ihm die Unmöglichkeit seiner ursprünglichen 
Behauptung nachgewiesen werden konnte. Da er 
auch bezüglich des von ihm behaupteten 
Gesprächsinhaltes von Sauerzopf und Jellasitz glatt 
widerlegt wurde, flüchtete er sich in eine Relativie­
rung der von ihm erhobenen Anschuldigung, indem 
er vor dem parlamentarischen Untersuchungsaus­
schuß meinte: 

"Ich habe die ganze Sache nicht als so bedeu­
tungsvoll betrachtet, denn für mich ist es nichts 
Ehrenrühriges, wenn die "Rauchwarter-Clique" 
6 Mio S zu einem Wahlbudget dazuzahlt, zu 
einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar ist, daß 
da irgend etwas links gelaufen ist." (S 4056) 

Auch Madejski versuchte vor dem parlamentari-
schen Untersuchungsausschuß, die Angelegenheit 
zu bagatellisieren: 

"Es ist kein Strafdelikt, da der Herr Dr. Rauch­
warter weder verurteilt noch diskriminiert ist. Ich 
finde überhaupt nichts Ehrenrühriges, was da 
drinnensteht, denn Geld kann jeder' Privatmann 
einer Partei geben. Ist nichts Ehrenrühriges, ist 
nur interessant." (S 4067) 

Die Ansicht Madejskis, daß unter den gegebenen 
Umständen die fälschlich aufgestellte 
Behauptung, von der "Rauchwarter-Clique" Geld 
erhalten (bzw. in Aussicht gestellt bekommen) zu 
haben, nicht ehrenrührig und Rauchwarter nicht 
diskriminiert sei, verdient, festgehalten zu werden. 

11. DIE AFFÄRE OFNER 

Am 22. Feber 1982 behauptete der Landespar­
teiobmann der FPÖ Niederösterreich, Abgeordne­
ter zum Nationalrat Dr. Harald Ofner, es liege in 
einer Juristenkanzlei in Wr. Neustadt ein Schrei­
ben, wonach ein hochrangiger Funktionär der 
Österreichischen Volkspartei bestätigt haben soll, 
von der WBO 2 Mio S erhalten zu haben. 

Als Zeuge vom Untersuchungsrichter des 'Lan~ 
desgerichtes Eisenstadt einvernommen, behauptete 
Ofner, daß es sich bei dem "hochrangigen Funktio­
när" der Österreichischen Volkspartei um Landes­
hauptmann Ludwig handle (Band VIII, S 461 ff. 
des Aktes 5 a Ur 801181 des Landesgerichtes Eisen­
stadt), weigerte sich jedoch, den Namen des angeb­
lichen Informanten zu nennen und umschrieb ihn 
nur mit den Worten, dieser sei mit Rauchwarter im 
"Imperium" gewesen. Der Informant habe ihm mit­
geteilt, es gäbe eine Bestätigung, wonach Ludwig 
gegenüber Rauchwarter' den Empfang von 2 Mio S 
bestätigt habe. 

Über weiteres Befragen mußte Ofner allerdings 
zugeben, daß der anonyme Informant weder das 
Original dieser Bestätigung noch eine Fotokopie 
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davon überhaupt gesehen, sondern seine "Kennt­
nisse" aus den Gesprächen im Kreise seiner seiner­
zeitigen beruflichen Tätigkeit im Firmenimperium 
Rauchwarters bezogen haben will. ' 

Als Ofner vor dem parlamentarischen Untersu­
chungsausschuß befragt wurde, ob er einen Ver­
such unternommen hat, die Richtigkeit der Infor­
mation zu überprüfen, mußte er eingestehen: 

"Schauen Sie, das kann ich nicht prüfen, sondern 
wenn ein seriöser Mann mit einer bestimmten 
Information kommt und ich sie vorsichtig ver­
werte, dann habe ich meiner Pflicht in dieser 
Hinsicht Genüge getan. Ich kann nicht aus 
einem Kreis, der mir selber verschlossen ist, Jetzt 
überprüfen, ob das richtig ist, was der gesagt hat. 
Ich habe von ihm nicht erfahren können, von 
wem er die Information ganz konkret erhalten 
hat." (S 1793) 

Damit unterschied sich Ofner in nichts von sei­
!len Parteifreunden Pelikan und Madejski, die 
gleichfalls Informationen aus dubioser Quelle 
ungeprüft der Öffentlichkeit als "Sensationen" ver­
kauften. 

Einige Monate nach der am 2. April 1982 erfolg­
ten Einvernahme Ofners vor dem parlamentari­
schen Untersuchungsausschuß, durch welche die 
Glaubwürdigkeit seiner Behauptung zerpflückt und 
klargestellt· wurde, daß ihr Wahrheitsgehalt nicht 
mehr als Null beträgt, wurden auch die Hintermän­
ner der Affäre bekannt. 

Am 11. Mai 1982 langte bei der Staatsanwalt­
schaft Eisenstadt ein mit "Ein Österreicher" gefer­
tigtes Schreiben ein, in welchem darauf hingewie­
sen wurde, daß Kar! Schmidt, auf den auf Grund 
seiner ehemaligen Zugehörigkeit zum Rauchwar­
ter-Imperium die Beschreibung Ofners zuzutreffen 
schien, als angeblicher Informant in Frage kommen 
könnte. (Band XXVII, S 407 des Aktes 5 a 
Ur 801181 des Landesgerichtes Eisenstadt.) 

Die daraufhin durchgeführten Erhebungen des 
Landesgendarmeriekommandos für das Burgen­
land ergaben tatsächlich ein Naheverhältnis 
Schmidts zu Ofner, mit dem er im August 1981 im 
FPÖ-Parteilokal in Mödling zusammengetr:offen 
war. Zwar bestritt Schmidt, bei dieser Gelegenheit 
mit Ofner über die WBO oder die angebliche 
Bestätigung über 2 Mio S gesprochen zu haben, 
doch mußte er zugeben, daß diesem Gespräch auch 
Wilhe1m Pichler und Werner Prendinger beiwohn­
ten. Ferner konnte vom Landesgendarmeriekom­
mando für das Burgenland erhoben werden, daß 
Werner Prendinger, der auch das Zusammentreffen 
zwischen Schmidt und- Ofner vermittelt hatte, 
FPÖ-Ortsparteiobmann von Ebenfurth und derzeit 
Sekretär bei Ofner ist. 

Auf Grund dieses Nah'everhältnisses Ofners zu 
Prendinger und der dadurch hergestellten Kon­
takte mit Pichler und Schmidt wird nunmehr klar, 

woher Ofner seine "Information" über die angebli­
che Bestätigung betreffend die 2 Mio S zugetragen 
wurde. Es war derselbe Kreis, der sich beim "Bur­
genlandexpreß" mit der Veröffentlichung von 
"Interna" und "Sensationen" aus dem seinerzeiti­
gen Rauchwarter-Imperium befaßte. 

O. DER' SCHLUSSPUNKT HINTER DER 
WBO 

, 
Während SPÖ und FPÖ den Zusammenbruch 

der WBO zum Anlaß für parteitaktisches Agieren 
und Attacken gegen die Österreichische V olkspar­
tei nahmen, bestand das vordringliche Anliegen der 
Österreichischen Volkspartei in der Rettung der 
grundbücherlich noch nicht sichergestellten WBO­
Siedler, die Gefahr liefen, ihre bereits zur Einzah­
lung gebrachten, nicht selten aus den letzten 
Ersparnissen bestehenden Gelder zu verlieren. 
Nach einer Zeit langen und hannäckigen Bemü­
hens erreichte die ÖVP Burgenland die Gründung 
einer Auffanggesellschaft und deren Anerkennung 
als gemeinnützige Bauvereinigung im Sinne des 
WGG 1979. 

Als Folge der WBO-Affäre und des dabei her­
vorgekommenen offenkundigen Versagens der 
Aufsichtsbehörde wurde die Schaffung eines eige­
nen Kontrollamtes für das Burgenland beschlossen. 
Der Landesregierung wird damit ein neues Instru­
mentarium in die Hand gegeben, von dem zu hof­
fen ist, daß es die in es gesetzten Erwartungen 
erfüllen wird. ' 

Absolute Gewähr dafür, daß sich gleichartige 
oder ähnliche Vorfälle wie im Zusammenhang mit 
der WBO nicht wiederholen, wird jedoch auch das 
Kontrollamt nicht bieten können. Um die Neuauf-' 
lage einer WBO-Affäre verhindern zu können, 
wird ein Umdenken bei der burgenländischen Auf­
sichtsbehörde Platz zu greifen haben. 

P. ERGEBNIS DES UNTERSUCHUNGSAUS­
SCHUSSES 

1. Ursache für den Zusammenbruch der WBO 
waren schwere kaufmännische Fehler der 
Geschäftsführung, mangelnde Aufsicht des 
Aufsichtsrates und eine sträflich vernachläs­
sigte Kontrolle durch den dafür zuständigen 
Landeshauptmann des Burgenlandes Theo­
dor Kery. 

2. Der Revisionsverband ist seiner Kontroll­
pflicht nachgekommen. Die von ihm schon 
seit Jahren aufgezeigten Mängel in der 
Geschäftsführung der WBO wurden jedoch 
vom burgenländischen Landeshauptmann 
nicht beachtet. 

3. Anläßlich des Zusammenbruchs der WBO 
wurden schwere und umso bedauerlichere 
Verfehlungen im politisch moralischen Sinne 
wie im Bereich des Strafgesetzes sichtbar. 
Politische Konsequenzen wurden seitens der 
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ÖVP rasch gezogen, gerichtliche Verfahren 
I sind eingeleitet. 

4. Für die Verfehlungen des Dipl.-Ing. Ernst 
Rauchwarter gibt es weder eine politische 
noch eine rechtliche Rechtfertigung. 

5. Der Vorwurf der Parteienfinanzierung 
gegen die Landesparteileitungen der ÖVP 

. Burgenland und der ÖVP Niederösterreich 
ist eindeutig widerlegt. 

6. Die angebliche Parteienfinanzierung der 
Bezirksparteileitungen der ÖVP Matters­
burg und der ÖVP Wiener Neustadt konnte 
nicht bewiesen werden. Eine endgültige 
Beurteilung bleibt der Entscheidung durch 
ordentliche Gerichte vorbehalten. 

7. Die Kampagne gegen Dr. Franz Sauerzopf 
ist zusammengebrochen. Gerichtliche V orer­
hebungen wurden eingestellt. 

8. Der Landeshauptmann von Niederöster­
reich, Siegfried Ludwig, steht in keinem 
Zusammenhang mit angeblicher Parteienfi­
nanzierung. 

9. Die persönliche Integrität Walter Zimpers 
konnte nicht in Zweifel gezogen werden. 
Offene Fragen im Zusammenhang mit der 
Rettung des Faber-Verlages in Krems unter­
liegen der Beurteilung des Gerichtes. 

10. Der Versuch der FPÖ-Funktionäre, und 
zwar der Abgeordneten Dkfm. Holger 
Bauer und Dr. Harald Ofner sowie des 
Dipl.-Ing. Wolfgang Pelikan, die WBO­
Affäre zum Anlaß zu nehmen, um mit ein­
deutig falschen Behauptungen Personen in 
der ÖVP zu kriminalisieren, ist gescheitert. 
Keiner der im Schutz der Immunität erhobe­
nen Vorwürfe konnte vor dem Ausschuß 
oder vor Gericht bewiesen werden - öffent­
liche Entschuldigungen der Täter stehen 
noch aus. . 

11. Die keiner Partei nahestehende und aus­
schließlich den persönlichen Interessen des 
ehemaligen Obmannes der WBO, Dipl.-Ing. 
Rauchwarter, dienende Wochenzeitung 
"Süd-Ost-Express" wurde überwiegend mit 
Geldern der WBO finanziert. 

Q. FORDERUNG, DIE SICH AUS DER 
. TÄTIGKEIT DES UNTERSUCHUNGSAUS­

SCHUSSES ERGIBT 

Zur Entpolitisierung der gemeinnützigen Bau­
vereinigungen im Sinne des Wohnungsgemeinnüt­
zigkeitsgesetzes 1979 müßten die durch den § 2 
Abs. 1 des Unvereinbarkeitsgesetzes normierten 
Beschränkungen der Tätigkeit der obersten OrKane 
und sonstigen öffentlichen Funktionäre (im Sinne 
des Unvereinbarkeitsgesetzes) auch auf leitende 
Stellungen in gemeinnützigen Bauvereinigungen 
ausgedehnt werden. Damit könnte eine stärkere 
Trennung der wirtschaftlichen von der politischen 
Tätigkeit erreicht und auch nur der Anschein einer 

InteressenkoUision und damit im Zusammenhang 
einer möglichbn Befangenheit vermieden werden. 

Die Österreichische Volkspartei hat am 
16. Dezemberl. 1982 d~rchi~ren Bun~espar~eiob­
mann Dr. Aloils Mock Im NatIOnalrat emen diesbe­
züglichen Initiativantrag (Nr. 227/ A) zur Novellie­
rung des Urvereinbarkeitsgesetzes eingebracht, 
welcher einerl' ehesten Behandlung und. positiven. 
Beschlußfassung zuzuführen wäre (Siehe An-

hang II). I.. ' 
R.ANHANGI 

Bundesgesetz vom 8. März über die Gemeinnüt­
zigkeit im Wd1hnungswe.sen (Wohnungsgemeinnüt­
zigkeitsgesetz - WGG 1979), BqB1. Nr.139/ 
1979, in der für den Untersuchungs auftrag maß­
geblichen, bis 31. Dezember 1981 geltenden Fas­
sung des StalIjmgesetzes. 

I 

1.39. Bundesgesetz vom 8. März 1979 über 
die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz - WGG) 

Der Natilnalrat hat beschlossen: 

I . ARTIKEL I 

Gegenstand und Anwendungsbereich des Gesetzes 

§ 1. (I) B~~vereinigUhg,enin den Rechtsformen 
einer Genos~enschaft, einer Gesellschaft mit be­
schränkter Haftung und einer Aktiengesellsdlaft, 
die ihren Sitz im Inland haben, sind von der 
LandesregieruIllg aLs gemeinnützig anzuerkennen, 
wenn sie die F den Bestimmung,en dieses Bundes­
gesetzes vor~esehenen Bedingungen erfüllen. 

(2) Bauv,el-einigungen, die auf Grund dieses 
Bundesgesetz~s als gemeinnützig anerkannt wur­
den, ha.ben ~reTätigkeit unmittelbar auf die 
ErfüLlung detn Gemeinwohl dienender Aufgaben 
des Wohnunks- und Siedlungswesens zu richten, 
ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aqfgaben 
zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regel­
mäßig prüfen und überwachen zu lassen. Auf 
,gemeinnützige Bauvereinigungen finden die Be­
,stimmungen der Gewerbeordnung 1973, BGBl. 
Nr. 50/1974, ~eine Anw,endung • 

(3) Die nach .diesem Bundesgegetz als .gemein­
nützig anerkannt·en Bauvereinigungen gelten in­
soweit :ds gemeinnützig im Sinne der §§ 34 ff. 
der BAO, BGBl. Nr. 194/1961, als sie 

1. Geschäfte der in § 7 Abs. 1 bis 3 bezeich­
neten Art tätigen, wobei diese Geschäfte 
wie ein wirtschaftllicher Geschäftsbetrieb nach 

. § 45 Abs. 2 der BAO zu, behandeln sind, 
oder • 

2 .. außecltailb der unter Z. 1 fallenden Ge­
schäfte Kapitalvermögen verzinslich anlegen 
oder unbewe.gliches Vermögen v,ermieten, 
verpachten oder in sonstige Nutzung geben. 
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Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne der Bestimmungen dieses Bundes­
.ges·etzes ,gelten: 

1. als Errichtung die wirts'chaf~lidte und tedt­
nisdte Vorbereitung der Baulichkei·ten. wobei 
die Verf~sung von Plänen für die Einrei­
dtung bei ,der Behörde und die Ausfüh­
rungsarbeiten von den hiezu befugten per- ' 
sonen vorzunehmen sind. die überwachung 
der Ausführungsarbeiten. die Vornahme der 
Kostenabrechnun~en und Durchführung der 
damit zusammenhängenden Verwa:ltungsar­
beiten; 

2. als normale AU9Stattung eine solche. bei der 
die Gesamtausstattung, in-sbesondere die Aus­
sta·ttung der Räume mi·t Koch-. Heiz- un·d 
Ba.degelegenheiten. zwar den Erfordernissen 
der . Haushaltsführung und Hygiene ent­
spricht, hinsidttlidt des Baukootenaufwandes 
unter Bedachtnahme auf eine einwandfreie 
Ausführung. insbesondere hinsichtlidt des 
SchaU-, Wä11ffie-. Feuchtigkeits- und Abgas­
sdtutzes. nadt dem jeweiligen Stand der 
Tedtnik jedoch größte Wirtschardidtkeit ge­
währleistJet ersdteint; 

3. als Heim ein oo1~es ,der im § 2 Abs. 1 Z. 5 
bis 7 des Wohnbauförderung&gesetzes 1968, 
BGBt Nr. 280/1967. bezeichneten Art. 

Bedarf 

§ 3. (1) Die Bauvereinigung muß einem Bedarf 
entsprechen. 

(2) Ein Bedarf ist als g.egeben anzunehmen, 
wenn in dem örtlichen Geschäft9bereich der Bau­
vereinigung ,eine Nachfrage nadt Wohnungen 
besteht und diese Nachfrage. nicht durch be­
sllehende gemeinnüllZige Bauv.erein'igungen befrie­
digt wer:den kann. Ein bestehendes Wohnungs­
unternehmen muß nach seinem Aufbau und seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als geeignet 
erscheinen. einen entsprechenden Beitrag zur Be­
friedigung dieser Nach!rage zu leisten. 

Satzung 

§ 4. Der Genossenschaftsvertrag, der Gesell­
schaftsvertrag oder die Satzung muß di.esem Bun­
de9gesetz entsprechen und den ördidten Ge-
schäftsbereich festlegen. . 

Zugehödgkeit zu einem Revisionsverband 

§ 5. (1) Die Bauvereinigung hat ohne. Rück­
sicht auf die Rechtosform, in der sie errichtet 
wurde, einem gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 10. Juni 1903. betreffend die Revi­
sion der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf­
ten und anderer Vereine. RGBI. Nr. 133, und 
der GenossenschaftsnoveMe 1934. BGBl. II 
Nr. 195, anerkannten Revisl0nsverband anzu-

gehören, dessen Tätigkeitsber,eich sich auf das 
gesa.mte Bunde~gebiet erstreckt und dessen Sat­
zung vorsieht, ,daß die Aufnahme einer als' ge­
meinnüllZig' anerkannten Bauvereinigung nicht 
abgelehnt werden kann und die Priilung auch 
die Ein!haltung der .Bestimmungen dieses Bun- . 
desgesetiZes einschließt. Unter diesen Vorausset­
zungen kommt einem Revisionsverband hinsicht­
lidt der Gebühren- und Abgabenbefreiungen so­
w:ie der Bestimmun.g über die Nichtanwend\lßg· 
der Gewe1"b.eordnung 1973 die Rechtsstellung 
einer gemeinntÜtzigen Bauvereinigung zu. 

(2) Der Bundesminister für Bauten und Technik 
kann durch Verordnung PrüfullJgsrichtlinien er­
lusen, die Regdungen über den GegenlStand, die 
DurmfÜlhrung und die Auwertung der Priifung, 
insbesondere Vorscbr]f<ten Ülb.erdie Feststellung 
der wirtschaftÜid:l.en Ve:rthältnisse und der 01'·d­
nungsmäßigkeit der. Geschäftsgebarung, die Vor­
bereitung und den Verlauf der Priilung sowie 
die Art und den Umfang der Berichterstattung 
zu entihalten haben. In der Verordnung ist ins­
besondere die Prüfung der Einhaltung des gesetz­
l.ichen Wi~kungooereiches. der Bauvereinigung vor­
zusehen. Vor Erlassung i3er Verordnung is·t auch 
jeder gemäß Abs. 1 anerkannte Revisionsverhand 
a'nzuhören. 

Mindestanzahl der Genossenschafter und Mindest­
kapital 

§ 6. {l) Der Gesdtäftsanteil an einer Bau­
vereinigung ~n der Rechtsform einer Genossen­
schaft muß mindestens 300 S betragen und muß 
voll' eingezahlt sein. Die· Z'ahl der Genossen­
schafter hat mindestens 60 zu betragen. Kein 
Genoss·enscha.fter darf über mehr als eine Stimme 
in der GeneraIlversammlung verfügen, sofern die 
Geschähsanteile nicht mehrheitlich im Eigentum 
einer oder mehrerer Geb.ietJSkörperschaften stehen. 

(2) Das Mindeststammkapitai einer Bauve.reini­
gung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be­
schränkter Haftul\ß sowie dis Mindestgrundkapi­
tal einer Bauvercinigung inder Rechtsform einer 
Akti.engese~lschaft muß voLl eingezahit sein. Die 
Aktien müssen auf Namen lauten. Die Um­
wandlung dieser Aktien in Inhaberaktien muß 
,im Geseillsdtaftsvertrag ausgeschlossen sein. 

(3) Die übertragung' von Geschältsan'teilen an 
einer GeseUsdtaft mit beschränkter Haftung oder 
die Oibertragung von Aktien muß an die Zu­
stimmung des Aufsichtsrates g.ebunden sein. 

Gesdtäft~kreis 

§ 7. (1) Die BauvereiniJgung hat sich nam ihrem 
Genossenschaftsvertrag (GeseMschaftsvertrag, Sat­
zung) .und tatsäch1ich mit der Erridttung und 
Verwaltung von Wohnungen m~t einer Nutz­
fläche von höchstens 150 m l mit normaler Aus-
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stattung, von Ei%enheimen mit höchstens zwei 
Wohnungen dieser Art und von Heimen im 
eigenen Namen im Inland zu befassen und ihr 
Eigenkapital vornehm~ich rur diesen Zweck ein­
zusetzen. Die Verwaltung schließt die Instand­
hailtung und Instandsetzung samt der Einrichtung 
von Hauswerkstätten ~ur Durchführung laufen­
der kleinerer Instandha.ltungs- und Instandset­
zUl1gc;arbeiten im Umfang des nötigen Bedarfs 
sowie die Verbesserung mit ein. 

(2) Die Verwaltung emreckt sich auch auf 
Wohnhäuser, Ei.genheime, Wohn-, Geschäfts- und 
Büroräume, Gcmeinschaftseinrichtungen, Einstell­
plätze (Garagen), Abstel:lplätz.e oder Heime, 
welche von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, 
einer Gebietskörperschaft oder einem Unterneh­
men, das mindestens Zu 50 v. H. im Eigentum 
einer Gebietskörper.schaft steJht, errichtet eder 
erworben wurden. 

(3) Die Bauvereinigung hat überwiegend die 
in Abs. 1 und 2 genann·ten Geschäfte zu betrei­
ben. Neben diesen Geschäften ·darf die Bauver­
eini.gung unbeschadet des Albs. 4 nachfolgende 
Geschäfte im lnaand betreiben: 

1. die Errichtung von Wohnungen und Eigen­
heimen im Sinne des Abs. 1 sowie von 
Heimen im fremden Namen; 

2. die Errichtung von Geschäftsräumen im eige­
nen oder fremden Namen im Zuge der Er­
a-ichtuIlJg von Wohnungen, Eigenheimen oder 
Heimen, .sofern die Nutzfläche (§ 16) aller 
Geschäftsräume eines Bauvorhabens ein 
Drittel der Gesamtnutzfläche nicht über­
stei'gt oder, faMs ein dieses Maß überstei­
ßender Anteil an Geschältsräumen baube­
hör.dlich vor.geschrieben ist, die Nutzflächen 
der Wohnungen überwiegen; 

3. die Errimtung von EinS1Jetlplätzen (Garagen) 
oder AbsteUplätzen im eigenen oder fremden 
Namen, soweit sie Üiberwi~end zur Befrie· 
digung des Bedllrfs der Benützer d...--r In 
Abs. 1 oder ~n diesem Absatz genannten 
Räum1ichkeken dienen; 

4. die Errichtung, Erwerhung und den Betri~ 
von Gemeinschaftseinrichtungen, die den Be­
wohnern der von der Bauvereinigung er­
richteten oder verwailtelien Wohnungen die­
nen. einschließlich der von der Bauverelni: 
gung zur Verwadtung benöti.gten Räumlidi­
keiten sowie die Errichtung und. Erwerbung 
von Gemein'Schaftseinrichtungen zur Befrie­
digung des Bedarfs der Wohnbevölkerung, 
aoweit der Betrieb dieser Einrichtungen nicht 
den Bestimmungen' der Gewerbeordnung 
1973 unte1'1liegt; 

5. die übernahme von Assanieru~n una Auf­
gahen nach dem Stadterneuerungsgesetz, 
BGB!. Nr. 287/1974; 

6. a.t1e Rechugeschälte, die mit der Errichtung, 
Erwerhung, FinatlJZierung und überlassung 
ihrer Bauten und Anlagen indem üblichen 
Rahmen ordnungsmäß~ger Wohnungswirt­
$ch·af.t zusammenhängen, insbesondere den 
Erwerib, die Bdastun.g und überl)ugung von 
Grundstücken und Baurechten oder die Ein­
dumung des Wohnun.gseigentutNund die 
Aufnaihme von Zwisch,enkrediten und Bau­
darltehen; 

7. die Enbgegennahme von Geldern von Genes­
senschaitern, Gesellschaf.tern und Aktionären 
auch in Form von Darlehen, Einla.gen un<d 
dergleichen; 

8. den Erwerb von Baustoffen und Au&Stat­
tungs.ge,gen'Ständen, die zur Errichtung von 
Baulichkeiten g~äß Abs. 1 ·und den Z. 1 
und 2 dieses Albsatzes oder zu·r Instand­
ha.ltung, Instandsetzung und Verbesserung 
von verwalteten Biaulichkeiten bettimmt 
~ind; 

9. die BeteiHgung an gemeinnützigen Bauver­
,einigungen sowie die Mitgliedschaft bei Ver­
.einigungen, deren Tätigkeit auf die Förde­
rung des Wohnungs- und Siedlungswesens 
gerichtet ist; 

10. die Beteiligung an Kreditunternehmungen 
in der Rechtsfotmder Genossenschaft mit 
beschränkter Ha,ftung, soweit sie ~m gege­
benen FaUe zur Kreditbeschaffurrg für die 
Bauv,erem1.gung erforderlich ist, sowie die 
Beteidi.gung an Bausparkassen und den A.b­
sch1uß von Bau'Sparverträgen als Bausparer; 

11. ,die Einrichtung von Stelilen. die siCh unent­
geltlich mit der Auskunftserteilung über 
Bauvorhahen und über bestehende Bauten 
gemeinootz1ger Bauverein1gungen und mit 
der Information V10n Wohnungsuchenden 
und Wohnun,gsinhabern (Mitgliedern) über 
recht!liche, technische und finanzielle Belange 
befassen. 

(4) Andere im R~hmen ordnung9mäßiger Wirt­
,chaftsführung no~endig wer,dende Geschäfte 
einer Bauvereinigung aIs die in den Albs. 1. bis 3 
angeführten bedürfen der Zustimmung der Lan­
desregierung. Der Beteiligung einer gemeinnüt­
rigen Bauvereinigung an anderen als den in 
Abs. 3 Z. 9 und 1.0 ang.e:fühl'ten UnternelUnungen 
da.rf die Landesregierung nur zustimmen; wenn 

1. dies zur DurcMü1hrung der Auf.gaben der 
Bauverein~gung erforderlich ist, . 

2. die Unternehmung in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft errichtet ist und 

3. das Kapital der Bauvereinigung durch die 
Be~ei'Iigung nicht übermäßig gebunden wird. 

(5) Hat eine Bauvereinigung Wohnungen im 
eigenen Namen tatsächlich oCrIrimtet und muß sie 
diese Tätigkeit später wegen Fohlens der wirt-
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schaftlichen V oraussetzurig~n (Wohnung,bedad 
oder FinanzierUliglSmöglichkeit) zeitweise einstel­
len, so hat sie bei der La.ndesregieruri:g einen 
An1lragauf Bewidligung der Unterbrechung der 
Bautätig'keit . einzubringen. Die Landesregierung 
kann nach Anhörung' der nach dem Sitz der 
BauV'ereinigullig zuständigen Finanz'landesdirek­
tion einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 
festlegen, innerha,1Jb dessen die Bautätigkeit unter­
brochen werden darf. 

Personenkreis 

§ 8. (1) Eine Bauvereinigung darf die Ober­
lassung von Wohnungen zum Gebrauch und die 
Oberttagun,g des Eigentums oder die Einriu­
mung des Wohnungseigentums nicht auf·bestimm­
te Personen, eine bestimmte Anzahl von Personen . 
oder einen bestimmten Personenkrei~· beschrän­
ken. 

(2) Eine zulässige Beschränkung Hegt' jedoch 
vor. wenn 

1. eine Bauvereinigung ihre Tätigkeit auf Ange­
hörige bestimmter Unternehmen (Betriebe) 
oder eines bestimmten Berufes beschränkt, 

2. eine Ba,uvereinigung sich verpflichtet, gegen 
die Gewährung von angemessenen Finan­
Z'ierung9h~lfen Wohnungen zur Benützung 
durch die in Z. 1 g,enannten Personen zur 

. V~rfügung zu halten, 

3. eine Bauvereinigung in der Rechtsform der 
Genossenschaft Wohnungen aussdrließlich 
ihren Mitgliedern überläßt oder 

4. eine Bauvereinigung 'eine bestimmte Anzahil 
von Wohnungen an P·ersonen überläßt, die 
von einer Gebietskörperschaft namhaft ge­
macht werden. 

Unabhängigkeit von Angehörigen des Baugewer­
bct 

S 9. (1) Die Bauvereinigung -darf nicht unter 
dem überwiegenden Einfluß von juristischen oder 
nallÜrlichen Personen o<ier del'lCn nahen Ang.e­
hörigen oder von Personeng.esellschaften des Han­
delsrechtes stehen, sofern diese ein Unternehmen 
des Bau.gewerbes, der Bauindustrie, der Baumate­
rialienerzeu~ oder ,des Baumaterialiell'hande1s 
oder tonstige Geschähe für den Wohnungsbau 
betreiben oder d3iS Gewerbe eines ImmobBlien­
maklers, das der Immobäien.v.erwadtung oder. der 
Pcrsona!lkrediwermitt.lung im Sinne der Gewerbe­
ordnung .1973 ausüben. Das gleiche gUt für Per­
sonen, die hauptberwfLich auf einem einsd:ulägigen 
Fachgebiet die Tätigkeit eines selbständigen Ziv~l-, 
technikers im Sinne des Ziviltechnikergesetzes, 
BGB!. Nr. 146/1957, ausüben sowie fikderen 
nahe Angehörige. Die Bestimmung des ersten 
Satzes gillt ~uch hinsich1ll.ich von juristischen oder 
natürlichen Personen sowie für deren nahe Ange-

hödge sowie hinsichtlich .von Personengeselschaf­
ten dQS Handelsrechtes, die an einem Unter­
nehmen (Gewerbe) im' Sinne des ersten Saues, 
zutreffendenfalls zusammen mit einem nahen 
Angehörigen, zu .111ft a1s einem Viertel betei­
ligt oder. Mi tgliede.r eines Organes. oder leitende 
AngestcdJlte eines solchen Unternehmens (Gewer-

, bes) sind Aqs nabe Angehörige ~ind der Ehegatte 
und Personen anzusehen, die mi,t einer dem 
Personenkreis dieses Absatzes zuzuzählenden na­
türlichen. Person :in gerader Linie oder ~m 
zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder in 
gerader Linie verschwägert sind, im Verhältnis 
der Wahlkindschalt tt8en oder in einer in wirt­
schaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerich­
teten Haushalt$genleinschJt lieben. 

. (2) überwiegender Einfluß liegt insbesondere 
vor. fatIs Personen im Sinne des Abs. 1 inder 
Generad- oder Hauptvmammtung sowie im Vor­
.tand oder Aufsichtsrat der Bauvereinigung über 
melv aJs ein Viertel der Stimmen verfügen. . 

(3) Die Bauvereinigung ·darf Rechtsgeschäfte ge­
mäß § 1 Abs. 3 Z. 2 und S' 7 mit Mitgliedern 
ihres Vorstandes (Geschäftsführung) oder ihres 

. Aufsichtsrates sowie mit Personen im Sinne des 
Abs. I, die an der Bauvereinigung mit Kapital­
einlagen beteiligt sind, bei sonstiger Rechtsun­
wirksamkeit nur abschließen, wenn der Auf­
sichtsrat dem Vertragsabschluß mit einer Mehr­
heit von mindestens drei Viertel der stimm­
berechtigten Mitglieder zugestimmt hat. 

(4) Der Aufsichtsra,t kann mit Besch~uß, dem 
mindestens drei Viertel der stimmberedltigten 
Mitglieder zugestimmt haben, den Vorstand oder 
die Geschäftsführung ermächtigen, innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes summenmäßig begrenzte 
Geschäfte der im Abs. 3 genannten' Art mit 
einer oder mehreren der im. Abs. 1 genannten 
Personen abzuschließen. Der Beschluß ist nur so­
lange wirksam, als in den Aufsichtsrat kein neues 
Mitglied eintritt. 

(5) Rechtsgeschäfte der im Abs. 3 beZeichneten 
Art dürfen mit Personen im Sinne des Abs. 1, 
die dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat der 
Bauvereinigung angehören, nicht abgeschlossen 
werden. Solche Recht~eschäfte sind rechtsunwirk­
sam. 

(6) Die Bestimmungen der Abi. 1 bisS gelten 
nicht für Bauvereinigungen Ton Unternehmen 
im Sinne des Abs. t. die ihre Tätigkeit auf die 
Errichtung von Wohnungen für Dienstnehmer 
des eigenen Unternehmens beschränken. Gemein­
nützige Bauvereinigul'lgen. Gebietskörpersmaften 
und juristische Personen, deren sich Gebietskör­
perschaftenzur Verwaltung ihrer Beteiligungen 
bedienen, zählen nicht zum Personenkreis gemäß 
Abs.I. 
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Vermögensredttliche Behandlung der Mitglieder 

§ 10. (1) Vom jährlichen, Gewinn darf insge­
samt nur ein Betrag ausgeschüttet werden, der. 
bezogen auf die . Summe der eingezahlten Ge­
nossenschaftsanteile (Stammkapital;. Grundkapi­
tal), den Eckzinssatz gemäß § 20 des Kredit­
wesenges.etzes, BGBL Nr. 63/1979, umnichr mehr 
als 1 v. H. übersteigt; überdies dürfen die Mit­
glieder (Genossenschafter, Gesellschafter) vermö­
gensrechtliche Vorteile nur in dem Umfang er­
halten, als diese als angemessene Gegenleistung 
für eine besondere von ihnen erbrachte geldwerte 
Leistung anzusehen sind •. 

(2) Mitg1iedereiner Bau.verein~gung dUn·en im 
Falle ihres Ausscheidens nicht mehr als die ein­
gezahlten Einlagen und ihren Anteil Am ver­
teilbaren Gewinn erhalten. 

(3) Im Falle der Aliflösung der Bauvereinigung 
dürfen deren Mitglieder nicht mehr als die von 
ihnen eingezahlten Einlagen und ihren Anteil am 
verteilbaren Gewinn erhalten. 

(4) Als eingezahlt im Sinne der Abs. 1 bis 3/ 
gelten nicht die aus einer Kapitalberimtigung 
stammenden Beträge. 

Behandlung des Vermögens bei Auflösung der 
Bauvereinigung 

§ 11. (1) Bei Auflösung einer Bauvereinigung 
ist das nam Rückzahlung der Anteile an die 
Mitglieder' verbleibende Restvel'mögen für 
Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesclls zu 
verwenden. 

(2) Die Bestimmungen über die Verwendung 
des Restvermögens trifft die Landesregierung nam 
Anhörung der Organe der zu liquidierenden 
Bauvereinigung, des zuständigen Revisionsver~ 
bandes und der nach dem Sitz der zu liqui­
dicrenden Bauvereinigung zuständigen Finanz­
landesdirektion unter Bedachtnahme auf die Be~ 
stirpmungen des Gt'nos~enschaftsvertrages (Gesell~ 
schaftsvertrag, Satzung). Der Rechtsträger, dem 
das Restvcl'mögen zufäLlt, hat Rechte und Ver~ 
pflichtungen, insbesondere jene, die sich aus den 
§§ 14 und 17 ergeben, zu übernehmen. 

Aufsichtsrat 

§ 12. Gemeinnützige Bauvereinigungen müssen, 
sofern nicht schon in anderen Rechtsvorschriften 
dio Einrichtl.mg eines Au!$imtsrat~' vol1gesehe-n 
ist, einen aus mindestens drei Mitgliedern beste­
henden Aufsimtsrat haben. 

überlassung von Räumlichkeiten und Liegen-. 
sdtaftc:n 

_ S U. (1) Gemeinnützige Bauvereinigungen 
haben für die überlassung des Gebrauchs einer 
Wohnung oder eines Geschäftsraumes aus dem 
Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsver-

trag es. für die übertragung des Eigentums (Mit­
eigentum) an einer Baulichkeit oder für die Ein~ 
räumung des Wohnungseigentums an einer Woh­
nüng. einem Geschäftsraum oder an Einstellplät­
zen (Garagen) und Abstellplätzen ein angemesse­
nes Entgelt (preis) zu vereinbaren. das nicht 
höher, aber aum nicht niedriger angesetzt wer­
den darf, als es. Zur Deckung der Aufwendun­
gen für die BewirtsChaftung der' Baulichkeit und 
unter Betüduimtigung eines im Sinne der Grund­
slitze des § 23 gereChtfertigteri Betrages zur Dek­
kung, der Kosten der Wirtschaftsführung der Bau­
vereinigung sowie nam den Grundsätzen einer 
ordnungsmäßigen 'Wirtsmaftsführung zur Bil­

. dung von Rücklagen erforderlimist. 

(2) ~er Berechnung des Entgelts (Preis) ge­
mäß Abs. 1 sind die für die widmungsgemäße 
Benützung dei' Baulichkeit aufgewendeten Bau­
kosten einschließlim notwendiger Rückstellun­
gen, die Grundkosten und die Aufschließungs­
kosten und sonstige Kosten, soweit sie für die 
Errichtung und Bewohnbarmachung der Baulich­
keit erforderlich sind. wie Bauverwaltungs- und 
Fillanzierungskosten, zugrunde zu legen; hiebei 
sind die Grundkosten mit den Kosten des Grund­
erwerbs unter Bedachtnahme auf die in der 
Zwischenzeit eingetretene 1\.nderung des Geld­
wer,tes (§ 17 Abs. 4 rt;weiter Satz) zuzüglim einer 
Abgeltung für notwendige und nützlime Auf­
wendungen, hömstens jedom mit dem Verkehrs­
wert zu berücksichtigen. Maßgebend sind die 
Verhältnisse zum Zeitpunkt der ersten üherlas­
sung des Gebrauchs, der übertragung des Eigen­
tums (Miteigentum) oder Einräumung des Woh­
nungseigentums. 

(3) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik kann durm Verordnung Richtlinien erlassen, 
welche auf der Grundlage der vorstehenden Ab­
sätze und unter BeaChtung der §§ 14 und 15 
nähere Bestimmungen für die Berechnung des 
Entgelts (p,reis) zu enthalten haben. Dabei ist 
auch von durchsdtnittlichen Betriebsverhältnis­
sen gemeinnütziger Bauvereinigungen auszugehen. 
Vor ErIassung der Verordnung ist. aum jeder 
gemäß S 5 Abs. 1 anerkannte Revisionsverband 
anzuhören. 

Berechnung des Entgelts 

§ 14. (1) Das angemesseIbe Entgelt für die 
überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder 
eines Geschäftsraumes' ist mit, der Besonderheit, 
daß bei einzelnen Betriebskostenarten und bei 
den Kosten für den Betrieb gemeinschaftlicher 
Anlagen die Berechnung atim nam dem Ver;' 
hältnis der untersdlledlimen Nutzungsmöglim-, 
keiten erfolgen kann, unter Bedachtnahme' auf 
§ 13 nam dem Verhältnis der Nutzflächen zu 
berechnen. sofern nicht zwischen der Bauver­
einigung und allen Mietern oder sonstigen Nut­
zungsberemtigten einer Baulimkeit smriftlim ein 
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anderer Aufteilungsschlüssel ~ vereinbart wurde: 
Die vom Mieter oder sonstigen Nutzungsberech~ 
tigtenvor .' Abschluß des' Vertrages oder zu· die- . 
sem Anlaß zusätzlich erbrachten Beiträge zur Fi~ 
nanzierung des Bauvorhabens sind bei der Be-, 
rechnung des. Entgelts betragsmindernd zu be­
rüduichtigen. Bei der Berechnung des Entgelts 
dürfen angerechnet werden: 

1. ein Betrag für die Absetzung für ,Abllüt~ 
zung.' deren Ausmaß sich nach den Grund­
sätzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaf~ 
führung bestimmt; weicht die Tilgung der 
Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln von der Absetzung für 
Abnützung ab. ist diese Tilgung anstelle der· 
Absetzurtg für Abhützung anzurechnen; 

2. die auf Grund des Smuldscheines (der Schuld­
scheine) vorzunehmende Verzinsung der 
Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln; 

3. die angemessene Verzinsung der Eigenmit­
tel. wobei im Falle der Errichtung von Woh­
nungen, Eigenheimen, Heimen und Ge­
schäftsräumen die Zinsen den Edtzinssatz 
gemäß S 20 des Kreditwesengesetzes . um 

. höchstens 1 v. H. jährlich übersteigen dür­
fen; 

4. im Falle der Einräumung eines Baurechtes, 
der Bauzins; 

5. ein angemessener Betrag zur Bildung einer 
Rüdtstellung zur ordnungsmäßigen .Erhal­
tung und für in absehbar-er Zeit vorzuneh­
mende nützliche Verbesserungen geringeren 
Umfanges sowie zur Dedtung der vom Ent· 
gelt zu entrichtenden Umsatzsteuer, sofern 
sie nam Maßgabe des Art. XII Z. 2 des 
Bundesgesetzes über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 224/1972, 
nicht angerechnet werden darf; die Rüdt­
stellung darf zur~ Dedtung der Kosten von 
Verbesserungsarbeiten nur dann verwendet 
werden, wenn die ordnungsmäßige Erhaltung 
gewährleistet ist; 

6. ein im Sinne der Grundsätze des $23 ge. 
rechtfertigter Betrag zur Deckung der Ver­
waltungskosten; 

7. ein Betrag zur Deckung der sonstigen Be­
triebskosten im Sinne des Mietengesetzes, 
BGBr Nr. 210/1929. der Kosten für den 
Betrieb gemeinschaftlicher Anlagen sowie z:ur 
D~ungder von der Liegenschaft laufend zu 
entrichtenden öffentlichen Abgaben; 

8. Rüdtlagen im Ausmaß von höchstens 2 v. H. 
der Beträge aus Z. 1 bis ~ und 

9. die Umsatzsteuer gemäß dem Umsatzsteuer­
gesetz 1972, BGBI. Nr. 223, unter Berüdt­
sichtigung des Art. XII Z. 2 des Bundes-

gesetzes über die Einführung des Umsatz­
steuergesetzes 1972. 

i\ooem sich die der Berechnung des Entgelts 
. zugrunde zu legenden Beträge, so ändert sich das 
Entgelt entspredlend. 

(2) Reicht die Rüdt5tellung zur ordnun,?smäßi­
gen Erhaltung aum unter Einre,chnung der Ein­
nathmen aus der Vermietung' oder 'überlassung 
von Dach- oder Fassadenflächen zu Werbezwek­
ken zur ordnungsmäßigen Erhaltung der Bau­
lichkeit oder von Baulichkeiten. sofern diese hin­
sichtlich der Berechnung des Entgelts eine wirt­
sChaftliche Einheit bilden, nicht aus, so kann 
die Bauvereinigung oder mindestens ein Drittel 
der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
bei Gericht zur Dedtung des Fehlbetrages eine 
Erhöhung des Betr~ges nach Abs. 1 Z. S be­
gehren. Das Geridlt' hat darüber zu entscheiden, 
von wann an und in welchem Umfang dieser 
Betrag erhöht wird und unter Bedachtnahme auf 
die. wirtschaftliche Lage der Mieter und sonstigen 
Nutzungsberechtigten auf welche Zeit der er­
höhte Betrag zu entrichten ist; der Zeitraum 
darf aber zehn Jahre nicht übersteigen. Der er­
höhte Betrag ist für alle Mieter oder sonstigen 
NUtlungsberechtigten im gleichen Verhältnis zum 
bisher Geleisteten festzusetzen. Im übrigen geIten 
die §§6 Abs. 3 und 7 Abs. 4 und 5 des Mieten­
gesetzes sinngemäß. Vereinbarungen mit allen 
Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
über die Erhöhung des Betrage~ nach Abs. 1 
Z. 5 sind zulässig. 

~ (3) Beträge, die zur Tilgung und Verzinsung 
von rüdtzuzahlenden Eigen- oder Fremdmitteln 
zur Senkung des Entgelts gegeben wurden, sind 
bei der Berechnung des Entgelts betragsmindernd 
zu berüdtsidltigen und können ab dem Zeitpunkt 
der vereinbarten Rüdtzahlung nach Maßgabe der 
übrigen vertraglichen Vereinbarungen bei der 
Berechnung des Entgelts angerechnet werden. 

(4) Beträge gemäß Abs. 1 Z. 1 und 2. die 
nicht mehr zur Verzinsung und Tilgung von 
Fremdmittcln einschließlich von Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln verwendet werden, können 
unverändert der ;Berechnung des Entgelts zu­
grunde gelegt werden. Diese Beträge sind un­
beschadet der Bestimmung des Ahs. 3 

i. zur verstärkten Tilgung anderer noch aus­
haftender Fremdmittel; soweit Vertragsbe­
stimmungen dem nidlt entgegenstehen. 

2. weiters- ,.hr verstärkten Tugung von nodi 
aushaftenden Darlehen aus öffentlichen Mit';' 
teIn zu verwenden, . 

3. sodann für fünf Jahre der Rüdtstellung nadl 
Abs. 1 Z. Sund ' 

4. danach Rücklagen zuzuführen. 

(5) Unterliegt ein Objekt den Bestimmungen 
des Mietengesetzes über die Mietzinsbildu~g oder 

11 
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dem § 32 Abs. 8 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968 oder den auf.echterhahenen Bestimmun­
gen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBI. 
Nr. 130/1948, über die Berechnung des Haupt­
mietzinses oder dem Zinsstoppgesetz, BGBl. 
Nr. 132/1954, so richtet sich das Entgelt (Miet­
zins) nach den genannten jeweils in Betracht kom­
menden Vorschriften. 

(6) Das Entgelt für die Benützung von Ein­
stellplätzen (Garagen) und Abstellplätzen ist an.­
gemessen, wenn es. das ortsüblime Entgelt nicht. 
übersmreitet. .Ändern sich die in den nachfol­
genden Z. 1 und 2 angeführten Beträge, so än­
dert sich das Entgelt im Ausmaß der Verände­
rungen dieser Entgeltbestandteile. 

Das Entgelt ist zu verwenden: 
1. zur Deckung der Betriebskosten für jene 

Baulichkeit, der die Errichtungskosten der 
Einstellplätze (Garagen) oder Abstellplätze 
z~geremnet wurden, 

2. zur Deckung der Verwaltungskosten im in 
der Verordnung gemäß § 13 Abs. 3 fest­
gesetzten Ausmaß und 

3. für die Rückstellung zur ordnungsmäßigen 
Erhaltung (Abs. 1 Z. 5) dieser Baulidtkeit. 

Der Beora.g nach Z. 1 ist bei erSltmailiger Fest­
setzung des Entgelts im Ausmaß von 25 v. H. 
des Entgelts zu berechnen und ändert siCh im 
Verhältnis der Veränderung der Betriebskosten. 

Berechnung des Preises 

§ 15. (1) Der Preis für die übertragung ~es 
Eigentums (Miteigentums) an Wohnhäusern, 
Heimen, Gesmäftsräumen, Gemeinschaftseinrich­
tungen, Einstellplätzen (Garagen), Abstellplätzen 
oder für die Einräumung des WohnurugseigentWlls 
ist angemessen, wenn er unter Bedadttnahme auf 
§ 13 gebildet wird. Wird ein Miteigentumsanteil 
übertragen, so gilt der dem Anteil entspremende 
Betrag als angemessener Preis. 

(2) In der Verordnung gemäß § 13 Abs. 3 
ist bei der Erstellung der Richtlinien für die Er­
mittlung des Preises auf die Bildung einer Rück­
lage nach den Grundsätzen einer ordnungsmäßi­
gen Wirtschaftsführung Bedacht zu nehmen. 

Nutzfläche 

§ 16. (1) Der Anteil eines Miet- oder lSon­
stigen Nutzungsgegenstandes an den Gesamtko­
sten des Haus~s bestimmt sich nach dem Ver­
häItnisder NutzftächedesMiet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstandet zur Nutzfläche aller in 
Bestand oder sonstige Nutzung gegebenen oder 
hiezu geeigneten Wohnungen, Wohnräume und 
sonstigen Räumlichkeiten des Hauses, wobei 
Hausbesorgerwohnungen, für die kein besonderes 
Entgelt zu entrichten ist, außer Betracht bleiben. 

(2) Die Nutzfläche, die-in Quadratmetern aus~ 
zudrücken ist, ist die gesamte Bodenfläche eines 
Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstandes ab­
züglich der Wandstärken und der im Verlauf 
der Winde befindlichen Durdtbrechungen JAus­
nehmungen). Treppen, offene Balkone und Ter­
rassen sowie KeIler- und Dachbodenräume, so­
weit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn­
oder Gesmäftszwecke geeignet sind, sind bei der 
Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksich­
tigen. Die Nutzfläche ist auf Grund des behörd­
lich genehmigten B·auplans zu berechnen, es sei 
denn, daß eine Abweichung vom behördlich ge­
nehmigten Bauplan um mehr als 2 v. H. er~ 
wiesen wird; in diesem Fall ist die Nutzfläche 
nach dem Naturmaß zu berechnen. 

Rückzahlung von Beiträgen 

§ 17. (1) Im Falle der Auflösung eines Miet­
oder sonstigen Nutzungsvertrages hat der aus­
scheidende Mieter oder sonstige Nutzungsberech­
tigte einen Anspruch auf Rückzahlung der von 
ihm zur Finanzierung des Bauvorhabens neben 
dem Entgelt geleisteten Beträge, vermindert um 
die ordnungsmäßige Absetzung für Abschreibung 
im gemäß Abs. 4 festgesetzten Ausmaß. 

(2) Falls die Bauvereinigung für den Miet­
oder sonstigen. Nutzungsgegcnstlnd einen neuen 
Vertrag abschließt, hat der ausscheidende Mieter 
oder sonstige Nutzungsberechtigte einen An­
spruch auf den vom nachfolgenden Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten geleisteten Be­
trag. Die Bauvereinigung darf einen neuen Miet­
oder sonstigen Nutzungsvertrag bis zum AblalJf 
von drei Monaten nach Räumung des Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstandes nur abschließen, 
wenn sich der namfolgende Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte verpflich:tet, eine Leistung 
in dem gemäß Ab!. ... ermittelten Ausmaß zu 
erbringen, es sei denn, daß der Ausscheidende 
einer anders lautenden Vereinbarung schriftlim 
zustimmt. 

(J) Der Betrag gemäß Abs. 1 ist binnen acht 
Wochen namRäumung des Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstandes an den aussmeidenden 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten aus­
zuzahlen. Der Betrag gemäß Abs. 2 ist unter 
Bedachtnahme auf Zahlungen nach Abs. 1 inner­
halb von 14 Tagen ab Leistung durch den nam­
folgend'en Mieter oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten an den Ausscheidenden zu bezahlen. 
Pio Bauvereinigung ist verpflichtet, alle geeig­
neten Schritte zur Hereinbring\\ng der vertrag­
lich vereinbarten Leistungen zu unternehmen. 
Wird von der Bauvereinigung ein neuer Miet­
oder sonstiger Nutzungsvertrag innerhalb von 
drei Monaten ab Räumung des Miet- oder son­
stigen Nutzungsgegenstandes nimt abgesdtlossen, 
so llat der ausgesmiedene Mieter oder sonstige 
Nutzungsberemtigte für einen Zeitraum von 
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drei Monaten ein Vorschlagsrecht für den nach­
folgenden Mieter oder son:stigen Nutzungsberech­
tigten. Die Bauvereinigung kann den vorgeschla­
genen Mieter oder sonstigen Nutzungsberech­
tigten nur aus triftigen, ihren Interessen zu­
widerlaufenden Gründen oder dann ablehnen 
falls sie mit einer anderen Person als dem Vor~ 
geschlagenen einen Miet~ oder sonstigen Nut­
zungsvertragabschließt. 

(4) Die Beträge gemäß Abs.1 sind mit 2 v. H. 
pro Jahr, gerechnet ab Erteilung der ba.ubehörd­
lichen BenützungsbewiHigung, bei allfälligem 
frooeren Beziehen der Baulichkeit ab diesem 
Zeitpunkt abzuschreiben. Der $0 ermittelte Be­
trag ist mit jenem Faktor aufzuwerten, der sich 
.tus der Ver~nderung des vomösterreichischen 
Statistischen Zentral;i.mt verlautbarten Verbrau­
cherpreisindex' 1976 oder der jeweils vorange­
gangenen Indizes oder der an seine Stelle getre­
tenen" Indizes ergibt. Der Berechnung der Auf­
wertung ist der Indexwert des Monats, in dem 
die baubehördIiche Benützul1gsbewiJlligung erteilt 
wurde oder - falls die Baulichkeit früher bezo­
gen wurde - in dem der Bezug des Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstandes erfolgte und der 
Indexwert des der Räumung des Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstandes zweitvor.ange­
gangenen Monats zugrunde zu legen. Bei der. 
Berechnung des aufzuwertenden Betrages haben 
EigenmitteIersatzdarlehen gemäß § 11 des Wohn­
bauförderungsgesetzes 1968 außer Betracht zu 
bleiben. 

(5) .Bei Ba,ulichkeiten, für die die baubehörd­
liche BenützungstbewiLligung vor dem 1. Jän· 
ner 1955 erteilt wurde, finden die BestimmunO'en 
der Abs. 1 und 2 keine A11wenchlng. 0 

(6) S:imdiche vom Mieter oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten neben dem Entlgelt zu erhrin­
gende Beträge haben auf einer Berechnungsgrund­
lage (Preisbasis) zu beruhen, die nicht länger als 

. ein }ahr, gerechnet vom Vertragsabschluß, zm­
rückliegt. Die geleisteten Beträ~ sind 1m Falle 
der VertragsölUoflösung vor Baubeginn zurück­
zuerstatten und mit dem Eckzinl5satz gemäß 
§ 20 des KreditweseJ1igesetzes jährlkh zu verzin­
sen. 

Zwingende Vertragsbestimmungen 

§ 18. In Verträgen im Sinne des § 13 Ab!. 1 
sind die zu el~ringenden Grund- und Baukosten 
getrennt anzuführen und Berechnungsgrundlagen 
(Preisbasis) aufzunehmen, die nicht länger als ein 
Jalhr, gerechnet vom Vertragsabschrluß, 7.Urüddie­
gen. und die, sofern mit der -Bauführung nidtt 
innerhalb eines Jahres begonn'en wird, mit Bau., 
beginn entsprechend beridltigt werden. Ferner 
sind in den Miet- und sonstigen Nutzungsver­
trägen der in § 17 Abs. 4 erster Sa·tz angeführte 
Zeitpunkt sowie jene Beträge anzuführen, die im 
Zusamm'enhang mit dem erstmaligen Bezug des 

Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstandes als 
Grund- und Baukostenbeiträge zu leistell waren 
oder sind. 

Jährlidle AbredlDungen 

§ 19. (1) Eine die Baulichkeit verwaltende Ba.u­
vereinigung hat die Interessen aller Miever oder 
sonstigen Nutz.ungsberechtigten zu wahren so­
wie spätestens :rum 30. Juni eines jeden Jahres 
jedem Mieter oder ronstigen Nutz'llngroeredltig­
ten je eine Abrechnung über die Entgeltibes~nd­
teile nJadl § 14 Abs. 1 Z. 5 einsmließlidl der 
Einnahmen. aus der Vermietung oder überlas­
sung vOn Dach- oder Fusadenfl~chen zu Werbe­
zwe~en und nach. § 14 Albs. 1 Z. 7 für das vor­
ausgegangene K:rlenoderjaihr zu legen und in ge­
eigneter Weise Einsicht in die Belege zu ~äh­
ren. Bbenso sind die lladl § 14 Albs. 6 einfließen­
den Beträge einxuredlnen. Auf Verlal1ßen der 
Mieter oder sonstißen NUtz'llngsberechtigten sind. 
von den ei·ngesehenen Belegen auf ihre Kosten 
Abschriften (Ablichtungen) anfertigen zu lassen. 
Je ein Exemplar der Abredtnung ist beim Hws­
besorger oder an sonst geeigneter Stelle zur Ein­
sicht aufzulegen. Soweit gegen die gelegten Ab­
rechnungen nicht binnen vier Monaten ab Auf­
lage hegrün.dete Einwendungen erhoben werden, 
gelten sie als endgültig geprüft und anerkannt. 

(2) Kommt die B.atUvereinigung d'er im Abs. 1 
ausgesprochenen Verpflidltung zur Abrechnung 
und Etnsichtsgewährung nicht nach, so ist sie auf 
An·trageines Mieters oder. sonstigen Nutzungs­
berechtigten vom Gericht dwu zu verhalten. 
§ 29 des Mietengesetzes g~lt sinngemäß. 

Kündigungsbesduänkungen zugunsten von Nut­
zungsberechtigten 

§ 20. (1) Soweit ·a:uf den Nutzungsvertrag über 
eine Wohmtng (Gesmäftsra:um) die Bestimmun­
gen des Mietengesetzesnidtt Anwendung finden, 
gelten die Vorschriften iilber die Kündigung9be­
schränkungen (§§ 19 bis 23 des Mietengesetzes, 
lIiusgenommen § 21 Abs. 2 letzter Satz) nach 
Maßgabe der folgenden Absätze sinn,gemäß, es 
sei denn, daß der Nutzungsgegenstand nach dem 
31. Dezember 1967 durch Neu-, Um-, .AiuJf-, Ein­
oder Zubauohne Z,1.\\hiHenahme öffentlich-er Mit­
tel neu geschaffen wurde oder wird. 

(2) Die Aufhebung der Mitgliedschaft zur Ge­
nossenschaft durch <liese bewirkt die Auflösung 
des Nutzung-svertrages nur dann, Wenn der 
Grund zur. Aufhebung einem --.nditJigen Grund 
im Sinne des § 19 des Mietengesetzes gleichzu­
halten ist. 

(3) Beschränkt eine Genossensdlaft auf Grund 
ihr:er Satzung oder z,ufolge ilhres tatsämlidlen 
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Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit wt einen be­
stimmtenPersonenkreis w Sinne des § 8 ~bs. 2 
Z. 1 oder 2, so kann ein Eintritt In den. Nut­
zungsvertrag nur gemäß § 19 Ab!. 2 Z. 11 des 
Mietengesetzes geltend . gemacht werden, und 
zwar nur vom Ehegatten, von Verwandten in 
absteigender Linie oder Wahlk.indern und, 10-

fefln solche Personen nicht vorhanden od'er nidtt 
eintrittsberedttlgt sind, von der Person, die mit 
dem bLsherigen Nutzungsberechti,gten bis zu sei­
nem Tode durdt mindestens fünlf Jahre hioourdt 
in der Wohnun'g in einer in wirtschaftlicher Hin­
sicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushalts .. 
gemeinscha.ft lebte. , 

(4) überdies kann eine Genossensdtaft ver­
langen, daß i~ allen Fällen des Eintritts (§ 19 
Abs. 2 Z. 11 und Abs. 4 des Mietengesetzes) nur 
eine Person in den NutzwngsVel'tNg eintritt. Be­
werben sich mehrere Personen um den Eintritt, 
so tritt der eintrittsberechtigte Angehörige in den 
Nutzungsvertrag ein, ,den die Genossenschaft als 
Mitglied aufnimmt. 

Rechtsunwirksame Vereinbarungen 

§ 21. (1) Vereinbarungen 'einer Bauverein,igung 
mit eine~ Mieter, sonstigen NlUtzungsberechtig-' 
ten oder Erwerber einer Liegenschaft (Liegen:­

\ schafts anteiles) sind insoweit rechtsunwirksaan, 
'als sie 

1. Z\lIll1 Nachteil des Vertragspartners d'er Bau­
ver,einigung von den I Bestimmungen der 
§§ 14 bis 20 und 22 abweichen, 

2. die dem Erwerber eines Siedlungshauses 
nach den §§ 918 bis 921, 932 und 934 ABGB 
zJUstehenden Rechte beschränken, 

3. anläßlich der übertugung eines Siedlungs­
hauses die Unkündbarkeit von Verwaltungs­
vertrligen für eine' fünf Jahre überstei,gende 
Frist vorsehen oder 

4. Vereinbarungdn vorsehen, die geeignet sind, 
die dem Eigentümer eines Siedlungshauses 
zustehenden Nut~ungs- und Verfügungs­
rechte aufzuheben' oder zu beschränken, wie 
insbesondere Vereinbarungen über Vor- und 
Wiederkaufsrechte. 

(2) Die Bauvereinigung ist verpflichtet, im 
Falle der übertragung des ,Eigentums an einem 
Siedlungshaus ohne Verzug. längstens' jedom 
tinnerhalbeines Jahres nach Erteilung der Be­
nützungsbewilligung, bei allfälligem früheren Be­
ziehen nach diesem Zeitpunkt, die zur Einver­
leibung -des Eigentumsrechtes erforderliche~ An­
träge 2U stellen und die hiefür notwendigen 
Urkunden zu errichten, - sofern nicht sonstige 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(3) Ist die Bauvereinigung mit der Stellung 
der Anträge oder Errichtung der Urkunden nach 

Abs. 2 säumig, so kann der Erwerber eines 
Siedlungshauses die Bauvereinigung auf die Ein­
willigung in die EinV'erleibung seines Eigentums­
rechtes bei dem Bezirksgericht klagen, in dessen 
Sprengel das Siedlungshaus gelegen ist. Auf dieses 
Verfahren finden die Benimmungen der Juris­
diktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, insbesondere 
deren § 60 Abs. 2, ~md die Zivilprozeßordnung, 
RGBl. Nr. 113/1895, mit der Maßgabe Anwen­
dung, daß § 25 Abs. 2 und 3 des Wohnungs­
eigentumsgesetzes 1975, BGBt Nr. 417, sinn­
gemäß gilt. 

Verfahren 

§ 22. (1) über Anträge in den i~ folgenden 
-angeführten Angelegenheiten entscheidet im Ver­
fahren außer Streitsachen das für Zivilrechts­
sachen zuständige Bezirksgel'icht, in dessen Spren­
gel die Baulichkeit gelegen ist: 

1. Feststellung der Zulässigkeit des von' der 
Bauvereinigung nach S 14 begehrten Ent­
gelts; 

2. Entscheidung über Anträge nach § 14 Abs. 2; 
3. Feststellung der Zulässigkeit des von der 

Bauvereinigung nach § 15 begehrten Preises; 
4. Entscheidung über Anträge nach § 19; 
5. Feststellung des nach § 17 zurückzuzahlen­

den Betrages. 

(2) Bei einem Antrag nach Abs. 1 Z. 1 oder 3, 
womit die überprüfung der Zulässigkeit des Ent­
gelts oder Preises mit der Behauptung begehrt 
wird, die Berechnung verstoße gegen § 13, weil 
die Baukostenverrechnung nicht vollständig oder 
nicht richtig sei oder Leistungen enthalte, die 
nicht oder nicht vollständig erbracht worden 
seien, gilt folgendes: 

1. der belangten Bauvereinigung ist die Vor­
lage der Endabrechnung über die gesamten 
Baukosten aufzutragen; der Vorlage ist ein 
Verzeichnis aller Vertragspartner im SiI\ne 
des § 13 Abs. 1 der ~auvereinigung in diesem 
Zeitpunkt anzuschließen; 

2. nach Vorlage der Ul;lterlagen nachZ. 1 ist 
dem Antragsteller aufzutragen, binnen sechs 
Monaten die behaupteten Berechllungsfehler 
kurz und vollständig anzugeben; gleichzeitig 
ist den von der Bauvereinigung genannten 
sowie dem Gericht sonst bekanntgewordenen 
übrigen Vertragspartnern im Sinne des § 13 
Abs. 1 mitzuteilen, daß sie berechtigt sind, 
in gleicher Weise behauptete Berechnungs­
fehler ,binnen sechs Monaten anzugeben; 

3. sooann hat das Gericht nam Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung dur.m ge.' 
sondert anfechtbaren Beschluß die. Tatsachen, 
über welme auf Grund der Einwendungen 
nach Z. 2 Beweis ~u erheben i.st, genau zu 
bezeichnen; 

4. nach· Rechtskraft des Beschlusses nach Z .. 3 
ist ein zur Deckung der· zur Durchführung 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)152 von 161

www.parlament.gv.at



1385 der Beilagen 153 

eines Sachverständigenbeweises erforderlicher 
Kostenvorschuß zur Hälfte der Bauvereini­
gung und zur Hälfte den Parteien aufzu­
erlegen, die Einwendungen nach Z. 2 er­
hoben ha.ben. 

(3) Ein Antrag im Sinne des Abs. 2 kann nur 
innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der 
baubehördlichen Benützungsbewilligung, bei all­
fälligem früheren Beziehen der Baulichkeit ab 
diesem Zeitpunkt gestellt werden. 

(4) Im übrigen geIten in den im Abs. 1 ange­
führten Verfahren die allgemeinen Bestimmungen 
über das Verfahren außer Streitsachen mit folgen­
den Besonderheiten: 

1. Die' Bauvereinigung hat in den Verfahre~ 
nach Abs. 1 Z.·1 bis 4, soweit nicht Abs. 2 
Z. 1 anzuwenden ist, ein Verzeichnis aller 
betroffenen Vert~agspartner im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung vorzulegen; 

2. ist ein Verfahren nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 
anhängig, so sind weitere Anträge, die den 
gleichen Anspruch betreffen, zu verbinden; 

3. von Anträgen nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 sind 
außer der Bauvereinigung und dem Antrag­
steller die übrigen Parteien der Baulichkeit 
oder der Baulichkeiten, sofern sie hinsimt­
lich der Berechnung des Entgelts (Preis) eine 
wirtschaftliche Einheit bilden, mit dem Bei­
fügen zu verständigen, daß es ihnen frei­
steht, sich schriftlich ·zu äußern oder bei 
der mündlichen Verhandlung zu erscheinen; 
die Benachrichtigung kann durch deutlich 
sichtbaren Anschlag in der Baulichkeit oder 
in den Baulichkeiten bewirkt werden; . 

4. sind zur Entscheidung Ermittlungen oder 
Beweisaufnahmen notwendig, so hat der 
Entscheidung eine 'mündliche Verhandlung 
voranzugehen; 

S.soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, sind 
die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
über· dii: Protokolle, die Beweise, die Be­
schlüsse, das Rechtsmittel des Rekurses -
mit Ausnahme der Bestimmung über die 
Unterfertigung eines schriftlichen Rekurses 
durch einen Rechtsanwalt - und über die 
mutwillige Prozeßfühnmg (S 408) anzu­
wenden; 

6. inwieweit die Kostendes Verfahrens von 
einer Partei zu ersetzen oder unter die 
Parteien zu teilen sind, hat das Gericht unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 41 ff. der 
Zivilprozeßordnung zu entscheiden; die 
Kosten rechtsfreundlicher Vertretung hat 
jede Partei selbst zu tragen; 

7. eine Verweisung auf den Rechtsweg ist nicht 
zulässig; 

8. die rechtskräftigen Entscheidungen über An­
träge nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 binden neben 
den Parteien des Verfahrens auch die sonst 

betroffenen Vertragspartner der Bauvereini-
. gung und bilden einen Exekutionstitel nach 

der ExekutiQnsordnung, sofern nach der Art 
der Entscheidung eine Exekution in Betracht 
kommt; 

9. in Verfahren über. Anträge nach Abs~ 1 
Z. 2 sind die §§ 27 und 28 des Mieten-
gesetzes sinngemäß anzuwenden; . 

10. überdies sind die §§ 36 und 37 des Mieten­
gesetzes anzuwenden. 

(5) Thts VerfaJhren über einen Rechtsstreit ist 
zu llDterbrechen, wenn· die Entscheidung von 
einer Vorfr,ag-e abhängt, über die ein Verfahren 
nadl Abs. 1 Z. 1 bis 4 bereits anhängig ist. 1st in 
einem Rechtsstreit wegen Kündigung oder Räu­
mung die Höhe des geschuldeten Entgeltsstrit­
tig, so gilt § 21 Abs. 2 letzter Satz des Mieten­
gesetzes nicht. Das Gemcht hat den Rechtsstreit 
zu -unterbrechen und dem Beldagten eine Frist 
von ~echs Wochen zur Einleitung eines Verfah­
rens nach Abs. 1 Z. 1 zu setzen. 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und Ver­
waltung 

§ 23. (1) Geschäfuführung und Verwaltun.g 
einer gemeinnützigen Bauvereinig;wng müssen den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßi,gkcit entsprechen. 

(2) Der Bundesminister für Ba'\rten und Tech­
nik hnn durch Verordnung Richtlinien erlassen, 
die unter Berücksichtigung branchenüblicher Ver­
häh:'n:isse Regelungen zur Sicherung eineL' ord­
nungsmäßigen GeschäftSführung und Geschäfts­
gebarung zu enthalten ha:ben. Vor Erlassung der 
Verordnung ist a.uch jeder gemäß S 5 Abs. 1 an-
erkannte ltevisionsverh~nd all~uhören. . 

Zuverlässigkeit der Verwaltung 

§ 24. E.s dürfen keine Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, -daß ein dem 
satzungsmäßigen Zweck oder den ~uten Sitten 
.entsprechender GeschäftsbetL"ieb nicht st-attfindet 
oder nicht stattfinden wird. Im Vorstand, im 
Aufsichtsrat, als Geschäftsführer, Prokurist oder 
Handlungsbevollmächtigter der B-auyereinigung 
dürfen nur Personen tätig sein, bei denen keine 
Tatsachen vodiegen, die Zweifel an ihrer ge­
schäftlichen Zuverlässigkeit rechtfertigen. Mit der 
Geschäftsführung· dürfen nur Personen betraut 
werden, die nach ihrer Au&bildung oder mrer 

. beruflichen Tatigkeit Gewälltr für· ~j,ne ordnungs. 
mäßige Geschäftsführung bieten. . 

Entschädigung und Reisegebühren der Funktio· 
närc 

§ 25. Die Vergütung flir die Tatigkeitder Mit­
glieder des Vorstandes, auf die § 26 nicht anzu-
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wenden ist, und der Mitglieder des Aufsichtsra­
tes einer Genossenschaft, einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder einer Aktiengesell­
schalt muß in einem angemessenen Verhältnis 
zur finanziellen Leistungskraft der ßa.uvereini­
gung stehen. ReisegebiMren für die vorgenann­
ten Funktionäre gemeinnütziger Bauvereinig1.ln­
gen dürfen den· Höchstsatz der Gebühren für 
Bundesbeamte der Dienstklasse IX ndeht über­
schreiten. 

Dienstverträge von Funktionären und Angestell­
ten 

§ 26. (1) Vereinbarungen über Dienstbezüge, 
Reisegebühren und über den Ruhegenuß in 
Dienstverträgen mit Mitgliedern des· Vorstandes 
einer Genossenschaft. oder einer Aktiengesell­
schaft oder mit Geschäftsführern einer Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung oder Angestell­
ten gemeinnütziger Bauvereinigungen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zur finanziellen 
Leistungskraft der Bauvereinigung stehen. 

(2) Soweit durdl KoHektivvertra:g nichtan.de­
r,es bestimmt ist, dürfen die monatlichen Dienst­
bezüge (Reisegebühren) der .in Abs. 1 angeführ­
ten Personen dell EndbruttCIbezug (den Höchst­
satz) für Bundesbe:limte der Dien~tklasse IX 
nidlt über6teigen. Der Ruhegenuß Jart diesfalls 
unter Anrechnung der Bezüge aus ~iner gesetz­
Jimen Pensionsversicherung 80 v. H. Jes letzten 
Aktivbe-hu'ges nicht übersteigen. 

(3) Dieastbe2',üge eines Mitglieds des Vorstan­
des einer Genossenscha;ft· oder einer Aktienge­
sellsd1aft oder eines Gesdläftsführers einer Ge­
seHsduft mit besduänkier Haftung ,oder eines 
Angestellten aus zwei oder mehreren Dienstver­
trägen mit zwei oder mehreren Bauvereinigun­
gen dürfen, zusa;mmengerechnet, den Endbrutto­
bezug eines Bundesbeamten der Dienstklasse IX 
um nicht mehr als 25 v. H. überschreiten. 

~emtswirkungen der Anerkennung 

§ 27. Einer BauveremigJung, di·eauf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes als gemein­
nützig anerkannt ist, obliegen folgende Ver­

. pflichtungenl 

1. Der Vorstand (Geschäftsführer) h-at nach 
Ablauf jedes Gesmäftsja;hres der bndesregierung, 
der Finanzhndesdir,ektion und dem Revisions­
verband zusammen mit dem Jah1'le';lIbschluß einen 
Gesdlätt&bericht über das qel~ufene Geschäfts­
jahr binnen vier Womennam Erstellung vorzu­
legen, der eine DarstelLung des Geschäftsve1"lau­
fes und der wirtscha.fclichen Lage der Bauvereini­
gung zu enthiahen ha.e. Zu berichten ist (.erner 
über Vorgänge von besondfl'er BedeutJUng, die 
nadl Sdrluß des Gesmäft~jahres eingetreten· sind. 
Im Gesmäftsberidlt ist ferner Jer Jahresabsmluß 

... - .. 

zu erläutern. Dabei sind aum wese·ntliche Ab­
weichungen vombisher,igen Jahres3ibsdlluß zu 
erörtern. Weitel'ßehende Vorschriften des Ak­
tiengesetzes 1965, BGBl. Nt. 98, ülÖer den Ge­
smäftsberidlt bleiben unberührt. Diese Vorsmrif­
ten sind wm bei B~uvereinigungen inder Rechts­
form der Genossensmaft und in der Remtsform 
Jer Gesellschaft mit besmränkter Haftung anzu­
wen,den. 

2.Die Bauvereinigung hat sich den Prüfungen 
durm den ReV'isionsverband '!lInd den von aer 
Landesregierung 'angeordneten Prüfungen zu un~ 
terziehen. 

3. Auf Verlangender Landesr.egierung hat die 
Bauvereinigung eine Stellungnahme zu den Prü­
fungsberlchten innerhalb einer von der. Landes~ 
regierung festzJUsetzenden Frist vorzulegen. Sie 
ist weiters verpflichtet, der Landesreg~erung aUe 
für die Ausü:bung des AUlfsichtsrechtes (§ 29) er~ . 
forderlichen Auskünfte :zru erteilen und den von 
der LanJesregierun.g erteilten Anordnungen 
nachzulrommen. 

.I 
4. D~e BaUiVereinigung hat d~n in den Peü-

fungsbercichten entihaltenen Beanstandungen" in­
nerlha.Lb angemessener Frist aurm geeignete Maß~ 
naihmen Redmung zu tragen. 

5. Die Bauvereinigung ist verpflichtet, die Lan­
desregierung so zeitgeremt von der Anberau­
mung einer General- oder Hauptversammlung 
zu verständigen, ·daß sie. zu dieser einen Vertre~ 
ter ohne Stimmrecht entsenden kann. Der Ver­
treter ist auf sein Verlangen zu hören. 

6. Die AuflöSung der B·auvereinigung sowie 
jede Veränderung im Vorstand, in der Geschäfts­
führung und im Aufsichtsrat sowie jede }tnde­
rung des Genossenschaftsvertrages (Gesellsmafts­
vertrag, SatzJUng) ist dem Revisionsverband und 
der Landesregierung unverzüglich bekanntzuge­
ben. 

'Oberwadtung und Durdtführung der Prüfung 

§ 28. (1) Für die Durchführung der Prüfung 
(§ 5) von Genossenschaften gelten die Vorschrif­
ten des Gesetzes vom 10. Juni 1903, betreffend 
die Revision der Erwerbs- und W.irtsdllftsgenos­
senschai.ften und anderer Vereine, mit den in den 
namstehenden Absätzen angeführten Ergänzun­
gen und Abweichungen; auch bei Bauvereinigun­
gen in der Rechtsform einer Gese11schaft mit be­
schränkter' Haftung und. ,inder Remtsform der 
AktiengesellsmJt hat die Prüfung diesen Vor­
schriften zu entspre<hen. 

(2) Der Leiter der·prufungssteide wird wl Vor­
schlag des Obman:nes von der GenemIversamm­
lung best~it. Maßgebend für die Tatigkeit der 
Prüfer sind neben den Bestmmu1liCn dieses Bun­
desgesetzes die emsmlägigen Gesetze und Ion-
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stigen Vorsdu-if~en. die PrüNngsrichtl~nien und 
der Genossensdtaltsvertrag (Gesellschaftsvertraß. 
Satzung) der zu prüfenden BauvereiniJgung. Der 
Beginn und der' Schluß der Pl'üfung ist vom 
Prüfer der für die zu pr,urend:e Bauvereinig.ung 
zuständigen Landesregierung unvem,üglich zu 
melden. ' 

(3) Die regelrnäß~e Prüfung Im Sinne diese. 
Bundesgesetzes bei Bauvereiniß'Ungen in der 
Rechtsform der Genosse1l$chaft ist in zeitlichen 
Abständen von höchstens zwei Jahren durdwu­
führen. Bei iBaluvereinigungen in der Rechtsform 
einer Geseilischaft mit beschränkter Haftung oder 
einer AktiengeseHschaft ist die Pcüf,unJg a.lljähr­
lich vor Feststellung des Jahresabschilusses durch­
zruführen. Der J ahresa:bschluß ist unter Einbe­
ziehungder Buchführung und des Geschäftsbe­
richtes, soweit er den Jalhresabsclrluß edä.utert. 
zu prüfen und tUnter Anwendung der Vorschr,if­
ten der §§ 140 und 260 des Aktiengesetzes mit 
einem Bestätigungsvermerk zu versehen; da:s 
gleiche gilt sinngemäß für BalUvereinigungen in 
der Rechtsform einer Gesellschaift mit beschränk­
ter Haftung. Hat keine Prüifung stattgefunden, 
so darf der Abscblußnicht festgestellt werden; 
ein trotzdem festgestelher Jahresabschluß ist 
rech tsuflwirksam. 

(4) Die Prüfung hat sich unbeschadet der Be­
stimmungen des § 3 Acbs. 2 ~etzter Satz des Ge­
setZ'es vom 10. Juni 1903, betreffend die Revi­
sion der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf­
ten und anderer Vereine, auch auf die Einhal­
tung der §§ 3 bis 27 zu erstrecken. 

(5) Der Revisionsverband hat, wenn er es für 
erforderlich hält oder wenn es die Landesregie­
rung verlangt, auch außerordentliche Prüfungen 
durdrruführen. 

(6) Stellt die Bauvereinigung die in den Prü­
fungsberichten festgestelhen Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist nicht lIib. ist dies der 
Landesregierung mitzuteilen. 

(7) Die PrüfungSlberichte sind vom Revisions­
v·erband spätestens drei Monate nach Beendigung 
der Prüfung der Landesregierung vorzulegen. 
Wen~ behördliche Maßnahmen dringend erfor­
derlich erscheinen, ist das Prüfungs ergebnis un­
verzüglich der Landesregierung mitzuteilen. 

(8) Die Kosten der Prüfungen durch den Re­
visionsverband einschließlich der Prüfungen ge­
mäß § 29 Abs. 2 sind von der Bauvereinigung 
zu tragen. 

Aufsicht 

§ 29. (1) Die gesamte Geschäftsführung ge­
meinnütziger Bauvereinigungen unterliegt der be­
hördlichen überwachung. Die Landesregierung 
ist berechtigt, in alle Geschäftsunterlagen Ein­
sicht zu nehmen, die Geschäftsgebarung und die 
RechnungsabschlÜsSe zu überprüfen, die Abstel-

lungvon Mä.ngeln an:cuordnen und zu eiruz.elnen 
GeschäftsfäHen Berichte einruholen. 

(2) In Ausühung ihres Aufsiclltsrechtes (Abs. 1) 
ist die. Landesregierung berechtigt,Pcüfungen 
vorzunehmen. Sie kann sich hiooei des Revisions­
verbandes bedienen oder private Sachverständige 
beauftragen. 

(3) Die Landesregierung hat der Bauvereini­
gung, sofern diese der Anordnung zur Abstel­
lung von Mängeln nicht nachgekommen ist, die 
Behebung der-festgestellten Mängel innerhalb an­
gemessener Frist mit Bescheid aufzutragen. Wenn 
die B;ruvereinigung den behördlichen Auftrag 
nicht erfüllt hat, so ist, f.alls andere Zwangsmit­
tel im Zuge des Verw,a:ltlungsvollstreck,ungsver­
fahrens nicht· zum Ziele geführt haben, gemäß 
§ 35 vorzugehen. 

(4) Das Prüfungsrecht der Abgabenbehörde auf 
Grund besonderer Vorschriften bleibt unberührt. 

(5) Die Länder ha.ben üher ihre Tälligkeit auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
für jedes Jahr längstens bis 31. März des folgen­
den Jahres dem Bund'esministerium für Bauten 
und Tedlnik einen Bericht unter Anführung der 
getroffenen Maßnahmen zu erstatten. 

Gebührenbefreiung 

§ 30. (1) Die als gemeinnützig anerkannten 
Bauvereinigungen sind bei der Beglaubigung VOll 

Unter5chriften, bei Eingaben und Einu-agungen 
in Grundbuchs- und Registersachen sowie in An­
gelegenheiten der Zwangsvollstreckung in ihr un­
beweglidles Vermögen von den Gerichtsgebühren 
befreit. 

(2) Die gerichclichen Eingaben und die Eintra­
gungen zum Erwerb des Eigentwusrechtes an 
einer Liegenschaft (Liegenschaftsanteil) durch 
eine als gemeinnützig anerka.nnte Bauvereinigung 
sind von den Gerichtsgebühren befr,eit. 

(3) Die gerichtlichen Eing.ahen und die Eintra­
gungen ~um Erwerb des Eigentumsrechtes an 
einer Liegenschaft (LiegenschaftsanteiI), die eine 
im § 23 Abs. 1 Z .. 1 des WoIhnbauförderungsge­
setzes 1968 angeführte natürliche Person von 
einer als gemeinnützig anerkannten Bauvereini­
gung als Ersterwerber zur Befdedigung ihres 
dauernden Wohnbedürfnisses oder des dauernden 
Wohnbedürfnisses ihrer nahen Angehörigen im 
Sinpe des § 2 Abs. 1 Z. 1 Wohnbauförderungs­
gesetz 1968 erworben hat, Silld von den Gerichts­
gebühren befreit. 

Antrag auf AnerkennUng 

§ 31. Der Antrag auf _Anerkennung einer Blliu­
vereinigung als gemeinnützig ist beim Amt der 
Landesregierung :einzubringen. Dem Antrag sind 
die :ror Beurteilung des .Antrages erlorderlidlen 
Unterlagen, wie insbesondere der Auszug a\ls 
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dem Handelsregister, die beglaubißte Abschrift 
des Genossenschaftsvertrages (Gesellschaftsvenrag, 
Satzung) sowie die zur Beurtevlung der wirt­
schaftlichen Verhälmisseerforderuchen Unbem­
gen anzusch},ießen. 

örtliche Zuständigkeit 

§ 32. örtlich Zuständig ist jene Landesregie­
rung, in deren Bereich die Ba'Uve~einigung -ihren 
Sitz hat. ' 

_ Entscheidung 

. § 33. (1) Bescheide nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzesha;ben schriftlich zu erge­
hen. 

(2). P.artei ist die B:a!'olvereinrgung und im Ver· 
fahren gemäß den §§ 7 Abs. 4, 29 Abs. 3, 34 und 
35 die Finanzlandesdirektion, in deren· Ber,eich 
die Bauvereinigung ihren Sitz hit. 

(3) D~e Bauvereinigung ,ist verpflichtet, zur 
Beschleunigung der Entscheidung in jeder Weise 
beizmtragen; insbesondere aUe erforderlichen Un­
terlagen fristgerecht vorzulegen. Sowcit durch 
die nicht fristgerechte Vorlage das Verfahren 
schuldhaft verzögert wird, sind die ,daraus er­
wachsenden Kosten der Bauve~einiS'Ung amiuer­
ilegen. 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

§ 34. (1) Eine ßa.uvereinigung ist auf ihren 
Antrag von der Landesregierung nach Anhörung 
der Finanzlandesdirektion mit Bescheid als ge­
meinnützig anzuerkennen, wenn die Erfüllung 
der in diesem Bundesgesetz angeführten Voraus­
setzungen rechtlich und tatsächLich, uubesondere 
durch eine Verankerung im Genossenschaftsver­
trag (Gesellschaftsvertrag, Sat2n1ng) gewähr leistet 
ist. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Aner­
kennung bereits im Zeitpunkt der AntragsteIlung 
vorhanden, ist die Anerkennung mit Rüc::ksicht 
auf diesen Zeitpunkt :liUSZUsprechen. 

Entziehung der Anerkennung 

§ 35. (1) Die Anerkennung kann nur mit 
Bescheid entzogen werden. Der Finanzlandesdi­
rektion kommt ein Antragsrecht auf Einleitung 
eines Verfahrens zur Entziehung der Aner.ken­
nung der Gemeinnützigkeit zu. Ein einseitiger 
Verzicht durch die Bauvereinigung' ist unzuläs­
sig. 

(2) Die Anerkennung ist unbeschadet der Be­
stimmungen des S 29 zu entziehen, wenn . 

1. der Genossenschaftsvertrag (GesellscnafllSver­
trag, Satzung) der Bauvereinigung den Vor­
schriften diese. Bundesgesetzes nkht mehr 
ent9pridlt; 

2. der tatsächlime Geschäftsbetrieb der Bauver­
einigung den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes oder einer nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 
zuwiderläuft; 

3. die Bauvereinigung lim der Prüfung durch 
den Revisionsverband oder der Aufsicht 
durch die Landesregierung beharrlich ent­
ziehtr 

4. die Bauvereinigung den ihr gemäß § 27 ob­
liegenden Verpflichtungen nicht nachkommt. 

(3) Die Landesregierung kann von der Ent­
ziehung der Anerkennung der Gemeinnützig'; 
keit absehen. wenn die Mitglieder des Vorstan­
des oder des Aufsichtsrates oder die Gesdtäfts­
führer, .welche den Entziehungsgrund vorsätz­
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, 
nach Aufforderung durch die Landesregierung" 
binnen angemessener Frist ihrer Funktion ent­
hoben worden sind. 

(4) Die Landesregierung hat den Sprudt des 
Bescheides, mit dem die Anerkennung entzogen 
wurde, auf Kosten der Bauvereinigung im Amts­
bla~t zu veröffentlichen. 

Rechtswirkung der Entziehung 

§ 36. (1) Bei Entziehung der Anerkennung hat 
. die Landesregierung nach Anhörung der nach dem 
Sitz . der Bauvereinigung zuständigen Finanz­
landesdirektion der Bauvereinigung eine Geld­
leistung aufzuerlegen. Diese Geldleistung 1st mit 
einem der Gewichtigkeit des Entziehungsgrundes 
angemessenen Betrag von höchstens 50 v. H. des 
Eigenkapitals zu bemessen, welches in der Bilanz 
für das der Rechtskraft der Entziehung vor­
angegangene Gesdtäftsjahr ausgewiesen ist. Wurde 

. für dieses Geschäftsjahr noch keine Bilanz er­
stellt, so 'ist die Landesregierung berechtigt, eine 
solche auf Kosten der Bauvereinigung erstellen 
zu lassen. Die Erfüllung dieser Leistung kann 
im Verwaltungswege erzwungen werden. Die er­
brachte Geldleistung ist von der Landesregierung 
für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens 
zu verwenden. 

(2) Ist einer Bauvereinigung die Anerkennung 
versagt oder entzogen worden, so kann sie einen 
neuerlichen Antrag auf Anerkennung erst 'steI­
len, wenn seit der Rechtskraft des Bescheides. 
mit 4cm· die· 'Anerkennung versagt oder ent­
zogen worden ist. zwei Jahre vergangen sind. 

Firma und Register 

§ 37. (1) Eine Bauvereinigung, die nicht auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bl1ndesgesetzes 
als gemeinnützig anerkannt ist, darf sidt öffent­
lich oder im Geschäftsverkehr nicht als gemein-
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nützige Bauvereinigung bezeidlllcn. Ihre Firma 
darf nicht die Bezeichnung "gemeinnützig« ent­
halten. 

(2) Die Gerichte haben den Landesregierun-' 
:gen die Eintragungeil in das Handels- und Ge- . 
llossenschaftsregister mitzuteilen, die eine Ande­
rung des Vorstandes, des Genossenschaftsvertra­
:ges, des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung, 
,die Auflösung Oder die Löschung einer als ge­
meinnützig anerkannten Bauvereinigung betref­
fen. 

(3) Die Landesregierung hat den Gerichten, 
,die Handels- und Genossenschaftsregister führen, 
l§owie der Finanzlandesdirektion und dem Revi­
$ionsverband die auf Grund die,ses Bundesgesetzes 
lergangenen Entscheidungen betreffend die Aner­
kennung, der Finanzlandesdirektion und dem 
Revisiollsverband überdies die itnderungen ge­
mäß Abs. 2 mitzuteilen. . 

Strafbestimmungen 
§ 38. (1) Wer den im §37 Abs. 1 ausgespro-

4:henen Verboten zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
100 000 S zu bestrafen. 

(2) Neben der Strafe kann angeordnet werden, 
daß das Straferkenntnis innerhalb bestimmter '. 
lFrist auf Kosten des Verpflichteten zu veröf­
fentlidlen ist. Die Veröffentlichung umfaßt den 
Spruch des Straferkenntnisses. Wenn besondere 
Umstände dafür sprechen, kann auch die Ver-

. öffentlidlung der Begründung des Straferkennt­
nisses, allenfalls auch des Tatbestandes angeord­
net werden. Die Art der Veröffentlichung ist in 
dem Straferkenntnis zu bestimmen. 

übergangsbestimmungen 

§ 39. (1) Bauvereinigungen, die im Zeitpunkt, 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes auf 
Grund der Bestimmungen des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen vom 
29. Feber 1940, deutsches RGBl. I S. 438, und 
der Verordnung zur Durmführung des Gesetzes 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
vom 23. Juli 1940, deutsches RGBI. I S. 1012, 
a.ls gemeinnützige Wohnung~unternehmen aner­
kannt sind, gelten unter Wahrung ihres örtlimen 
Gesdläftsbereiches als auf Grund dieses Bundes­
~;esetzes als gemeinnützig anerkannte Bauverei­
nigungcn. Auf solche Bauvereinigungen finden die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Aus­
nahme der in § 6 Abs. 1 enthaltenen Regelung 
über die Mindcstanzahl der Genossenschafter An­
wendung. 

(2) Eine Bauvereinigung im Sinne des Abs. 1 
ist verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren, ge­
rechnet vom Tage des Inkrafttretens der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes, ihren Genossen­
schaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Satzung) mit 

den in Abs. 1 vorgesehenen Einschränkungen 
und der Maßgabe, daß es der Angabe des ört­
lichen Geschäftsbereiches nicht, bedarf, abzuän­
dern und die Genehmigung der Anderungen bei 
der Landesregierung zu beantragen, die darüber 
mit Bescheid abzuspredlen hat. 'Im Falle der', 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen hat die 
Landesregierung gemäß § 35 vorzugehen. 

(3) Bauvereinigungen gemäß Abs. 1, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes weniger als 2000 Woh­
nungen verwalten und innerhalb eines Zeit­
raumes von fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen dieses ,Bundesgesetzes der Landes­
regierung schriftlich mitteilen, daß sie keine Bau­
tätigkeit im Sinne des § 7 mehr entfalten wer­
den, gelten als gemeinnützige Verwaltungsver­
einigungen. Auf solme Verwaltungsvereinigun­
gen finden die Bestimmungen 4ieses Bundesg,e­
setzes mit Ausnahme des § 7 Abs. 1 hinsicht­
lich der Verpflichtung zur Errichtung von Bau- \ 
limkeiten und Abs. 3 Z. 1 bis Sund 9 sowie 
mit Ausnahme des § 14 Abs. 4 Z. 4 Anwen­
dung; § 7 Abs. 3 Z. 8 findet jedoch mit der 
Maßgabe Anwendung, daß ein Erwerb von Bau­
stoffen und Ausstattungsgegenständen nur zur 
Vornahme von Instandhaltungs-, Instandset­
zungs- und Verbesserungsarbeiten an verwalte­
ten Baulichkeiten zulässig ist. Zur Bildung einer 
Rücklage gemäß § 14 Abs. 1 Z. 8 dürfen Ver­
waltungsvereinigungen Beträge nur in der Höhe 
von höchstens 50 v. H. des dort vorgesehenen 
Höchstausmaßes verrechnen . 

(4) Verträge, welme die im Abs. 1 angeführten 
Bauvereinigungen vor dem 1. Jänner 1979 mit 
ihren. Funktionären (Mitgliedern der Organe) 
über Entschädigungen und Reisegebühren oder 
mit ihren Angestellten über Dienstbezüge, Ge­
bühren und Ruhegenüsse abgesmlossen haben, 
werden durch die§§ 25 und 26 nicht berührt. 

(S) Ein auf Grund der Bestimmungen des 
Gesetzes über die Gemeinnützigkeit' im W oh; 
nungswesen und der Verordnung zur Durchfüh­
rung dieses Gesetzes eingerichteter und tätiger 
Prüfungsverbatid gilt als Revisionsverband im 
Sinne des § S dieses Bundesgesetzes und hat seine 
Satzung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
innerhalb eines Jahres, gerechnet vom Tage des 
Inkrafttretens der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes, anzupassen und die' Genehmigung bei 
der nam sei~em Sitz zuständigen Landesregie­
rung zu beantragen, die darüber mit Bescheid 
abzusprechen ha~. r 

(6) Unternehmen, di~ als Organe der staat­
lichen Wohnungspolitik gemäß § 28 des Gesetzes 
über die Gemeinnützigkeit im W'Ohnungswesen 
anerkannt wurden, gelten, sorern· die im Ab,. 2 
angeführten VoraussetZungen mit Ausnahme des 
S 1 Ab,. 1 erfüllt sind, als gemeinnützige Bau­
vereinigungen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

1385 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 157 von 161

www.parlament.gv.at



158 1385 der Beilagen 

(7) Bauvereinigungen der im Ab,. 1 bezeichne­
ten Art, die in einer· anderen Rechtsform als der 
einer Genossenschaft, einer Gesellschaft mit be­
schränkter' Haftung oder einer Aktiengesellschaft 
errichtet sind, gelten, sofern die im Abs. 2 vor­
gesehenen Voraussetzungen mit Ausnahme des 
§ 1 Abs. 1 erfüllt sind, als gemeinnützige Bau­
vereinigungen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(8) Auf Verträge im Sinne des § 13 Abs. 1, 
welche Baulichkeiten betreffen, die vor dem In­
krafttreten . der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzeserstmalig bezogen wurden oder für die 
die baubehördliche Benützungsbewilligung vor 
diesem Zeitpunkt erteilt wurde, gelten die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit in den 
folgenden Ziffern und Absätzen nicht anderes be­
stimmt wird; insoweit in den folgenden Ziffern 
und.in den Abs.' 9 bis 12 bestimmt wird, daß 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
gelten, sind § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen und § 11 
Abs. 3 erster bis dritter Satz der Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes weiter anzu­
wenden: 

1. auf Miet- und sonstige Nutzungsverträge 
über Wohnungen und Geschäftsräume finden 
§ 14 Abs. 1 über, die Verhältnismäßigkeit 
nach Nutzflächen und Abs. 1 Z. I, 2 und 8 
keine Anwendung; 

2. § 19 Ahs. 1 zweiter Satz findet keine An­
wendung; bei der nach dem Inkrafttrcten 
dieses Bundesgesetzes erstmaligen Vorlage 

'der jährlidten Abrechnungen Un' Sinne des 
§ 19 ist der Saldo zum 31. Dezember 1978 
auszuweisen und gilt als endgültig anerkannt; 

3. § 22 gilt nicht für Anträge, die 31m 
eine Ü'berprüfung der Enda:brechn'llng 
der gesamten Baukosten oder des SaI­
dos, der zum 31. Dezember 1978 ~u$Zuweisen 
ist, gerichtet sind; diesbezügliche Einwendun­
gen können nicht nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, sondern nur auf Grund 
der bisherigen gesetZl~ichen Bestimmungen 
oder vertraglicher Vereinbarungen erhoben 
werden; 

4. nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zu­
lässige Berechnungen, die zur Senkung des 
Entgelts geführt haben, bleiben unberührt. 

(9) Auf Verträge über Einstellplätze (Garagen) 
und Abstellplätze in Baulichkeiten im Sinne des 
Ab!. 8 finden die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes mit Ausnahme des § 14 Abs. 6 Anwen~ 
dung. Soweit bis zum 1. Jänner 1979 Teile des 
Entgelts für die überlassung von Einstellplätzen 
(Garagen) und Abstellplätzen zur Deckung von 
Betriebskosten der Baulichkeiten, der die Er­
richtungskosten der EinstelIpIätze (Garagen) oder 
Abstellplätze zugerechnet sind, .verwendet wur­
dem, bleiben diese Berechnungen unberührt. 

(10) Bei einer Baulichkeit oder bei Baulich­
keiten, die hinsichtlich der Berechnung des Ent­
gelts (Preis) eine wirtschaftliche Einheit bilden 
und deren Baubeginn vor dem 1. Juli 1979 liegt, 
ist§ 13 Abs. 2 hinsichtlich der Bestimmung für 
die Berechnung der Grundkosten nicht anzu­
wenden!. diesfalls gelten weiterhin die Bestim­
mungen des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen und § 11 
Abs. 3 erster bis dritter Satz der Verordnung 
zur. Durchführung dieses Gesetzes. 

(11) Die Bestimmungen des Abs. 8 findell auch 
auf Baulichkeiten Anwendung, mit deren Bau vor 
dem Inkrafttreten der Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes begonnen wurde und für die nach 
dem 31. Dezember· 1979 eine baubehördliche 
Benützungsbewilligung ert~ilt:wird, sofern sie 
mit anderen Baulidtkeiten· eine . wirtschaftliche 
Einheit bilden, für die im Zeitpunkt des Inkraft­
treten! der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
bereits eine baubehördliche Benützungsbewilli­
gung vorliegt. Der Erteilung doer baubehördlichen 
Benützungsbewilligung ist ein früherer erst­
maliger Bezug gleichzuhalten. 

(12) Unter erstmaligem Bezug ist der Bezug 
des Objektes durch einen hiezu berechtigten Ver­
tragspartner (§ 13 Abs. 1) zu verstehen. 

(13) Die Bauvereinigung darf eine ihr gemäß 
S 8 des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im 
Wohnungswesen eingeräumte Sicherung solange 
geltend machen, als sie Gläubiger des Eigen­
tümers eines Siedlungshauses ist; bei der Aus­
übung eines Vorkaufsrechtes ist eine vom voll­
ständigen Kaufpreis abweichende Verabredung 
(§ 1077 ABGB) rechtsunwirksam. 

(14) Kosten auf Grund von Versicherungsver­
trägen, die :vor dem Inkrafttreten der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wur­
den, dürfen bis zum vereinbarten Versicherungs­
ablauf, längstens aber auf die Dauer von zehn 
Jahren ab Inkraf.ttreten der Bestimmungen di,eses 
Bundesgesetzes, auch dann bei der Berechnung 
des Entgelts' angerechnet werden (§ 14 Abs. 1 
Z. 7), falls sie nicht den Betriebskosten im Sinne 
des'Mietengesetzeszuzurechnen sind. 

(15) Ausnahmebewilligungen auf Grund der 
Bestimmung des § 6 des Gesetzes über die Ge­
meinnützigkeit im Wohnungswesen im Zusam­
menhalt mit § 9 der Verordnung zur Durch­
führung dieses Gesetzes bleiben unberührt. 

(16) Die UD. Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei Gericht 
anhängigen Verfahren sind nach de~ bisher gel­
tenden Vorschriften durchzuführen. ' 

(17) Bauvereinigungen gemäß Abs. 1, die vor 
dem Inkrafttreten der' Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes bei der technischen Vorbereitung 
von Baulichkeiten (§ 2 Z. 1) die Verfassung von 
Plänen für die Einreichung bei der Behörde 

/ 
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selbst durchgeführt haben, dürfen diese Arbeiten 
auch weiterhin selbst vornehmen. 

Wirksamkeitsbeginn des Gesetzes und Aufhebung 
geltender Vorschriften 

§ 40. (1) Mit dem Inkrafttreten der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes verlieren nach­
stehende Vorsduiften,soweit sie heute noch in 
Kraft stehen, ihre Wirksamkeit: 

1. das Gesetz über die Gemeinnützigkeit im 
Wohnungswesen ...... Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz - (WOG) vom 29. Feber 1940, 
deutsches RGBl. I S. 438, mit Ausnahme 
des S 7 Abs. 2; 

2. die Verordnung zur Dunhfü<hrung d~ Ge­
setzes über die Gemeinnütz~eit im Wob­
nungsrwesen vom 23. Juli 1940 (WGGDV), 
deutsches RGBl.IS. 1012, mit Ausnahme 
des S. 11 Abs. 3 erster bis dritter Satz; 

3. die Verordnung zur Einführung von Vor­
sduiften über die Gemeinnützigkeit im W oh­
nungswesen in der Ostmark und im Reichs­
.g.au Sudetenland vom 15. Apri:l 1940,deut­
,sdlies RGBl. I S. 658, in der Fassung der Ver­
ordnung zur Ändenmg der Verordnung zur 
Einführung von V ol1Sduiften über die Ge­
meinnützi®keit im WohnUD.g9Wesen in der 
Ostmark und im Reic:hs.gau Sudetenland vom 
22. Oktober 1941, deutsches RGBl. I S. 678, 

4. die Verord~ung tiber die Gebührenhefreiung 
beim K'leinwohnungsbau vom 27. August 
1936, deutsme.s RGBl. I S. 702, ,in der Bas­
sung der Verordnung vom 18. März 1940, 
deutsches RGBI. I S. 5~3; 

5. § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Au­
gust 1934, BGß/i. II Nr. 195, womit Vor­
~chriften für Brw,erbs- und Wirtschaftsge­
no~nschaften erlassen werden (Genossen­
smaftsnovelle 1934); 

6. § 15 Abs. 2 <les Bundesgesetzes vom 15. April 
1921, BGBl. Nr. 252, betreff·end die Aus­
gestaltung des Staatlichen Wohnungsfürsorge­
fonds zu einem Bundes-Wohn-und Sied~ 
lungsfonds, hinsichtlich der Ausnahme von 
den Kündi.gungsbeschränkungen nach den 
Bes'timmungen der §§ 19 bis 23 des Mieten­
gesetzes. 

(2) Wenn in Bundesgesetzen auf Vorschriften 
verwiesen wird, die gemäß Abs. 1 ihre Gültig-: 
keit verlieren, so treten an deren Stelle die ent­
sprechenden BestimmuI1ßen dieses Bundesgesetzes; 
dies gi<lt nicht für den Bereich des Grunderwerb­
steuergesetz.es 1955, BGBl. Nr. 140. 

ARTIKEL II 

Das Wohnbauförderungsgesetz. 1968, BGB!. 
Nr. 2$0/1967, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBJ. Nr. 280/1978, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der § 2} erhält die Bezeichnung ,,§ 23. (1)". 
Ein neuer Albs; 2 ist anzufügen und hat zu 
lauten: 

,.(2) Eine Förderung darf nicht gewährt wer­
den, wenn eine gemeinnütz1ge Bauvereinigung 
(Ab!. 1 Z. 3) die von der Landesregi.erung als 
Anerkennun~behörde nach den Bestimmungen 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, BGB!. 
Nr. 139/1979, fest1gestelloen Mängel nicht 
innerha'Lb der im Bescheid gemäß §29 Abs. 3 
de, Wohnul1lgsgemeinnützi,gkeitsgesetzes festge­
'setzten Frist behebt oder solange die Mängel nach 
Ablauf dieser Frist nicht behoben wurden. Eine 
Förderung darf ferner Förderungswerbern (Abs. 1 
Z. I, 4), denen die Gemeinnützigkeit entzo.gen: 
wurde und .gemeinnützigen Verwaltungsvereini­
gungen gemäß § 39 Abs. } des Wohnungsgemein­
nützi,gkeitsgesetzes nicht gewährt werden." 

2. Im Abs .. 1 Ht. c des § 13 .ist die Zitierung \ 
,,§ 2} Z. 2, 3 und 4"durch die Zitierung ,,§ 23 
Ab,. 1 Z. 2,,3 und 4" zu ersetzen; im Abi. 2 
lit. c des § 22 ist die Zitierung .. § 23 Z. 1" durch 
die Zitierung ,,$ 23 Abs. 1 Z. 1" zu ersetzen;, 
im Abs. 5 des S 35 ist die Zitierung ,.S 23 Z. l U 

durch die Zitierung ,,$ 23 Abs. 1 Z. I" zu 
ersetzen und im Abs. 3 des S 36 sind die Worte 
,~und 23 dieses Bundesgesetzes" durch die Worte 
"und 23 Ab,. 1 dieses Bunde~gesetzes" zu er­
fetzen. 

ARTIKEL III 
Das Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, zuletzt 

geändert durch das Bundes~set%· BGiBl. Nr. 91/ 
1976, wwd wie folgt geände1"t: 

Der Abs. 2 des § 260 hat zu !auten: 
,,(2) Für die im Abi. 1 genannten Aktien.gesel1~ 

schatten gelten die §§ 133 und 140 sinngemäß, 
die SS 134 bis 139 und 141 gelten nicht." 

ARTIKEL IV 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) 1. Die Bestimmungen der S§ 13, 14. 15, 
18, 19, 21 und 22 sowie Artikel II diege5 Bundes~ 
gesetzes treten am 1. Jänner 1980 in Kraft. 

2. Eine Vetol'dnung gemäß § 13 Albs .. 3 kann 
nach Kundmachung dieses Bunde&gesetzes erlassen 
werden, tritt aber frühestens am 1. Jänner 1980 
in Kraft. 

(2) Mit der Vo1'lziehung sind 
1. hinsichtlich des Art. I für die §§ 9 Abs. 5, 

14, 15 Abs. 1, 16, 17, 19 Abs. 2, 20, 21, 22, 
37 Abs. 1 und 2, 39 Abs. 4, 8 bis 14 und 16 
sowie des Art. III der Bundesminister für 
Justiz, für den § 1 Abs. 3 der Bundes­
minister für Finanzen und den § 30 der 

. Bundemtinister für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundemtinister fü'I' Finanzen, im 
übrigen aber unlbesc:hadet des folßenden 
Abs. 3 die Landesregierungen und 
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2. hinsidltlidl des Art. II die Landesre.gierungen 
betraut. 

(3) Die Erlassung von DurdlfÜ'hrungsverord· 
nungen und die Wahrnehmung. der Rechte des 
Bun,des ,gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG obliegt 
dem Bundesminister für Bauten und Technik. 

Kreisky 
Kirchsdtläger 

Moser. Broda Androsm 

S. ANHANG 11 

Initiativantrag der Abgeordneten Dr. Mock und 
Genossen vom 16. Dezember 1982 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
Unvereinbarkeiten für oberste Organe und sonstige 
öffentliche Funktionäre (Unvereinbarkeitsgesetz), 
BGBI. Nr. 294/1925, in der geltenden Fassung 
geändert wird (Nr. 2271 A). 

11-4701 der Beilagen zu den Stenogra­
phischen Protokollen des Nationalrates 

XV.GP 

. 1982 12 16 227/A 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Mock und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes­

gesetz über Unvereinbarkeiten für ober­
ste Organe und sonstige öffentliche 
Funktionäre (Unvereinbarkeitsgesetz), 
BGBI. Nr. 294/1925, in der geltenden 
Fassung geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz über Unvereinbar­
keiten für oberste Organe und sonstige öffent­
liche Funktionäre (Unvereinbarkeitsgesetz), 
BGBI. Nr. ~94/1925, in der geltenden Fassung 

i geändert wird . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über Unvereinbarkeiten für 
oberste Organe und sonstige öffentliche Funktio­
näre (Unvereinbarkeitsgesetz), BGBI. Nr. 2941 
1925, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 100/1931 und 545/1980 wird wie folgt geän­
dert: 

§ 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Die im § 1 Z 1 und 2 bezeichneten Per­
sonen dürfen, sofern sich dies nicht bereits aus § 1 a 
ergibt, während ihrer Amtstätigkeit keine leitende 
Stellung in einer Aktiengesellschaft, einer auf den 
Gebieten des Bankwesens, des Handels, der Indu­
st~ie oder des V erkehr~ tätigen Ge.sell.~ch.aft mit 
beschränkter Haftung, emer als gememnutzlg aner­
k~nnten Bauvereinigung im Sinne des W ohnungs­
ge1meinnützigkeitsgesetzes 1979 oder einer Spar­
k~sse einnehmen; insbesondere dürfen sie weder 
~itglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates einer 
Aktiengesellschaft, Geschäftsführer oder Mitglied 
dds Aufsichtsrates einer Gesellschaft mit beschränk­
tet Haftung der bezeichneten Art, Geschäftsführer 
oder Mitglied des V or'standes oder Aufsichtsrates 
eiber als gemeinnützig anerkannten Bauvereini­
gJng im Sinne des W ohnungsgemeinnützigkeitsge­
setzes 1979 noch Mitglied des Vorstandes oder 
S~arkassenrates einer Sparkasse sein, ausgenom~ 
mkn bei Gemeindesparkassen auf Grund von § 17 
Abs. 6 Sparkassengesetz, BGBI. Nr. 64/1979." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1983 in 
rlaft. 

(2) Die Mitglieder des Nationalrates oder Bun­
desrates, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes eine leitende Stellung in einer 
als gemeinnützig anerkannten Bauvereinigung im 
Sinne des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
1979 bekleiden (§ 2 des Unvereinbarkeitsgesetzes), 
haben innerhalb eines Monats die im § 4 Abs. 2 des 
Unvereinbarkeitsgesetzes vorgesehene Anzeige zu 
erstatten. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen 
Antrag unter Verzicht auf eine erste Lesung dem 
Verfassungsausschuß zuzuweisen. 

Begründ~ng : 

Wer im Namen und im Auftrage des Staates han­
delt, hat seine persönlichen, insbesondere seine pri­
vaten wirtschaftlichen Interessen zugunsten der 
Interessen der Allgemeinheit hintanzusetzen. Das 
Unvereinbarkeitsgesetz stellt demgemäß in seinem 
§ 2 Abs. 1 für die obersten Organe der Vollziehung 
(Bundespräsident, Bundesminister, Staatssekretäre 
und Mitglieder der Landesregierungen) sowie für 
die Bürgermeister, ihre Stellvertreter und die Mit­
glieder des Stadtsenates in den Städten mit eigenem 
Statut Beschränkungen hinsichtlich der Betätigung 
an bestimmten wirtschaftlichen Unternehmungen 
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auf, indem die Beteiligung dieser Amtsträger in lei­
tender Stellung an der Verwaltung einer Aktienge­
sellschaft, einer auf den Gebieten des Bankwesens, 
des Handels, der Industrie oder des Verkehrs täti­
gen Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
einer Sparkasse grundsätzlich untersagt ist. Ge;mäß 
dem auf den § 2 des Unvereinbarkeitsgesetzes ver- ' 
weisenden § 4 dieses Gesetzes ist die Zulässigkeit 
der Beteiligung von Mitgliedern des Nationalrates 
bzw. des Bundesrates an der Leitung solcher Unter­
nehmen an die Bewilligung durch den Vertretungs­
körper, dem sie angehören, geknüpft; ebenso 
bedürfen zufolge des § 6 des Unvereinbarkeitsge­
setzes, in welchem gleichfalls der § 2 zitiert ist, die 
Mitglieder eines Landtages sowie die Bürgermei­
ster, ihre Stellvertreter und die Mitglieder des 
Stadtsenates in Städten mit eigenem Statut zur 
Bekleidung einer der erwähnten leitenden ~irt­
schaftlichen Stellungen der Zustimmung des 
zuständ~gen Landtages bzw.· der _ betreffenden 
Gemeindevertretung. 

Die durch das Unvereinbarkeitsgesetz nortnier­
. Iten Beschränkungen der Betätigung im wirtschaftli-

chen Bereich erstrecken sich nicht auf gemeinnüt­
zige Bauvereinigungen im Sin~e des W ohnungsge­
meinnützigkeitsgesetzes 1979. Gerade die leitenden 
Funktionen in solchen Bauvereinigungen bergen 
jedoch auf Grund der finanziellen Abhängigkeit 
der betreffenden Unternehmen von der Förderung 
durch die öffentliche Hand die Gefahr der Interes­
senkollision in sich; sind es doch die Politiker, die 
über die Bewilligung d.er Förderungsmittel zu ent­
scheiden haben. Im Interesse einer stärkeren Tren­
nung der privatwirtschaftlichen von der politischen 
Tätigkeit sowie zur Vermeidung auch nur des 
Anscheins einer Interessenkollision und damit im 
Zusariimenha~g einer möglichen Befangenheit ist 
daher der im § 2 'Abs. 1 des Unvereinbarkeitsgeset­
zes umschriebene Bereich auch auf leitende Stellun­
gen in gemeinnützigen Bauvereinigungen im Sinne 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1979 aus­
zudehnen. 

Mit dieser Gesetzesänderung wird ein entschei­
dender Beitrag zur Entpolitisierung der gemeinnüt­
zigen Bauvereinigungen geleistet. 

\, 
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